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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

für ein Bayerisches Integrationsgesetz 

A) Problem  

Die Flüchtlingskrise und die Integration Zehntausender, die binnen 
kurzer Zeit in unser Land kommen, stellen Bayern vor enorme Her-
ausforderungen finanzieller, kultureller und gesellschaftlicher Art, die 
bewältigt werden müssen, um das Land vor tiefen gesellschaftlichen 
Gräben und sozialen Konflikten zu bewahren. 

Aufgebaut auf dem Trümmerfeld, zu dem eine Staats- und Gesell-
schaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der 
Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs ge-
führt hatte, entstand – eingebettet in die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung der Bayerischen Verfassung und des Grundgesetzes – 
das moderne Bayern in der Überzeugung, dass allein die Wahrung 
der unveräußerlichen Grund- und Freiheitsrechte jedes Menschen vor 
Terror, Diktatur und Spaltung bewahrt und Voraussetzung für Frieden 
und Freiheit ist. Jeder Einzelne ist daher zur Loyalität gegenüber Volk 
und Verfassung, Staat und Gesetzen verpflichtet. Dazu gehört, dass 
jeder nach seiner Leistungsfähigkeit zum wirtschaftlichen Wohlstand 
mit eigener Kraft beiträgt. Eine gemeinsame Rechts- und Wertebasis 
ist unverzichtbar für dauerhaften gesellschaftlichen Frieden und all-
gemeine Sicherheit. Sie ist zugleich das notwendige Fundament für 
die wirtschaftliche Prosperität unseres Landes. 

Bayern hat aus seiner Geschichte zugleich gelernt, dass jeder Staat – 
zumal der prosperierende – auch Verantwortung trägt für Flüchtlinge 
und Kriegsopfer. Bayern will dieser Verantwortung gerecht werden, so 
wie sie die Menschlichkeit und die christliche Nächstenliebe fordern. 

Bayern steht zu dieser doppelten Verantwortung: Für den Schutz und 
die Achtung unserer heimischen Rechts- und Gesellschaftsordnung 
und zugleich für die menschliche Aufnahme der Opfer von Flucht und 
Vertreibung. Heimat und Weltoffenheit sind Markenzeichen Bayerns. 

Die Ehrenamtlichen, die Hilfsorganisationen, die Tafeln, die vielen 
Helfer und Organisationen und vor allem auch die beiden großen 
christlichen Kirchen und die Wohlfahrtsverbände leisten Großartiges 
bei der Aufnahme, Versorgung und Integration von Flüchtlingen. Ohne 
diese bereits bestehenden Strukturen könnte Integration nicht gelin-
gen. Auf ihnen gilt es auch staatlicherseits weiter aufzubauen und im 
Gespräch mit allen Ehrenamtlichen die Integrationskraft Bayerns zu 
erhalten und zu stärken. 

Migrantinnen und Migranten haben sich in der Vergangenheit mit ih-
ren Begabungen und ihrer Leistungsbereitschaft erfolgreich in Ge-
meinschaft und Gesellschaft eingebracht. Dies muss künftig auch an-
gesichts stark steigender Zuwandererzahlen gelingen. 
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Zugleich haben Rassismus, Islamismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Extremismus aller Art keinen Platz im Freistaat. Die Bekämpfung des 
Antisemitismus – also die aktive und nachhaltige Bekämpfung anti-
semitischer Ressentiments und Hassmotive – muss zentraler Be-
standteil aller Integrationsbemühungen sein. 

Die Integration von Menschen, die zu uns kommen und tatsächlich 
eine Bleibeperspektive haben, ist daher eine der zentralen Herausfor-
derungen der Flüchtlingskrise, der sich das Gemeinwesen auf allen 
Ebenen – Bund, Land und Kommunen – stellen muss. Das erfordert 
zusätzliche Anstrengungen, um eine gute Integration auch in Zukunft 
zu gewährleisten. 

 

B) Lösung 

Bayern soll auch in Zukunft das Land des Zusammenhalts und der 
gelingenden Integration und damit gemeinsame Heimat bleiben. In-
tegration ist die Voraussetzung, dass die Arbeitslosigkeit niedrig 
bleibt, der Wohlstand erhalten wird und unsere Gesellschaft zusam-
menhält. Das ist auch notwendig, um die Integrationsbereitschaft der 
einheimischen Bevölkerung zu erhalten. Das Gesetz soll der Integra-
tion auf der Grundlage der Werte und Grundregeln, wie sie in der 
Bayerischen Verfassung und im Grundgesetz verankert sind, Rahmen 
und Ziel geben. Die Orientierung an der Leitkultur gibt der Integration 
die notwendige Richtung. Für den sozialen Frieden ist entscheidend, 
dass es Regeln gibt, die alle kennen, die für alle gelten und die im 
Konfliktfall auch bestimmen, was zu gelten hat und was nicht, Regeln 
also, die von allen als nicht verhandelbar anerkannt werden. Dieser 
Grundkonsens der Leitkultur ist von besonderer Bedeutung für das 
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unter-
schiedlicher sozialer Erfahrung und mit verschiedenen ethnischen, 
kulturellen und religiösen Prägungen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt deshalb konsequent den dop-
pelten Ansatz des „Förderns“ und des „Forderns“. 

Anerkannte Flüchtlinge, die sich dauerhaft berechtigt in Bayern auf-
halten, sollen auf der einen Seite für die Zeit ihres Aufenthalts und 
ihrer Bleibeperspektive angemessene Hilfe und Unterstützung erfah-
ren, soweit dies unsere Gesellschaft leisten kann. Sie sollen die deut-
sche Sprache und das hiesige Wertesystem kennen und schätzen 
lernen und ihrerseits Akzeptanz und Toleranz erfahren. Freistaat und 
Kommunen sind hier in besonderer Weise aufgerufen, das jeweils ihre 
beizutragen. Das bedeutet aber für die heimische Bevölkerung, die zu 
uns kommenden Menschen mit ihrem oft so ganz anderen Hinter-
grund auch weiterhin freundlich aufzunehmen und bei den vielfältigen 
Problemen, die sich für sie in diesem ihnen fremden Land stellen, 
nach Kräften zu unterstützen. 

Auf der anderen Seite darf von den zu uns Kommenden erwartet wer-
den, dass sie die hiesige Kultur und vor allem die jeden Einzelnen 
bindenden Forderungen unserer Rechts- und Wertvorstellungen ak-
zeptieren, mittragen und als den für sie nun geltenden Maßstab an-
nehmen. Sich in die hiesige Gesellschaft und die hier vorgefundenen 
gewachsenen Strukturen einzufügen – das „fordert“ nicht nur unsere 
heimische Gesellschaft, sondern bedeutet auch für Migrantinnen und 
Migranten Pflichten und verlangt eigenes Engagement.   
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Es setzt vor allem auch den Willen voraus, sich nicht in Parallelgesell-
schaften abzuschotten, sondern gemeinsam mit der heimischen Be-
völkerung einen gemeinsamen Weg auf der Basis von Freiheit und 
Recht zu gehen. 

Integration besteht aus Geben und Nehmen – für beide Seiten. Der 
Entwurf versucht daher, einen ausgewogenen Rahmen zu skizzieren, 
der die Interessen der heimischen Bevölkerung ebenso abbildet wie 
die Interessen der Migrantinnen und Migranten. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

Das Bayerische Integrationsgesetz definiert den Rahmen für die mög-
liche Unterstützung der Migrantinnen und Migranten durch den Frei-
staat Bayern bei ihren Integrationsbemühungen. Die einzelnen Maß-
nahmen erfolgen im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel. 

1. Kosten für den Staat: 

a) Die nach Art. 4 Abs. 3 vom Staat geplanten Sprachkurse 
könnten Kosten verursachen für Personal, Material und Räum-
lichkeiten. Die konkreten Kosten hängen von der Anzahl der 
zu fördernden Migrantinnen und Migranten ab und somit von 
der Anzahl der benötigten Kurse. 

b) Die Aus- und Fortbildung im Bereich der interkulturellen und 
integrativen Kompetenzen für Lehrer nach Art. 7 Abs. 2 kann 
zusätzliche Kosten verursachen. Derzeit ist nicht abschätzbar, 
ob und in welcher Höhe. 

c) Die Übergangsklassen in Regelschulen im Sinne des Art. 7 
Abs. 3 bestehen bereits. Die Notwendigkeit der Ausweitung 
solcher Klassen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden 
und ist gegebenenfalls kostenrelevant. 

d) Bei der Umsetzung des Art. 7 Abs. 4 entstehen Mehrkosten, 
soweit organisatorische und prozessuale Maßnahmen vor der 
Befreiung vom Unterricht ergriffen werden müssen. Die Höhe 
dieser Kosten ist nicht bezifferbar. 

e) Die Umsetzung der Wohnortzuweisung nach Art. 11 könnte 
behördliche Mehrkosten verursachen. Die Höhe der Kosten ist 
derzeit nicht bezifferbar. 

f) Die Grundkurse zur Vermittlung der Rechts- und Werteord-
nung im Sinne des Art. 13 müssen vom Staat in ausreichen-
dem Umfang mit Personal und finanziellen Mitteln ausgestattet 
werden. Die genauen Kosten sind derzeit nicht bezifferbar, da 
keine Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl der Verstöße 
gegen die Rechts- und Werteordnung vorliegen und somit die 
benötige Anzahl an Kursen nicht festgestellt werden kann. 

g) Durch Art. 17a Abs. 5 kommt es zu keinen Mehrkosten. 
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h) Die Berücksichtigung der Strukturkomponente nach Art. 17a 
Abs. 7 kann zu einem geringfügigen behördlichen Mehrauf-
wand und damit zu erhöhten Kosten führen. 

i) Ein weiterer Kostenfaktor sind die Deutsch- und Integrations-
kurse für Strafgefangene, Sicherungsverwahrte, Untersu-
chungshäftlinge und Personen im Maßregelvollzug nach 
Art. 17a Abs. 9 bis 12. Die Anzahl der benötigten Kurse und 
somit die Kosten hierfür sind nicht bezifferbar. 

2. Kosten für die Kommunen 

Durch dieses Gesetz entstehen den Kommunen keine zusätzli-
chen Kosten. Die in diesem Gesetz vorgesehene Ergänzung des 
Bayerischen Wohnungsbindungsgesetzes um einen neuen Art. 5a 
zur ausgewogenen Bewohnerstruktur kann für die zuständige 
Stelle Vollzugsaufwand auslösen. Für die Bestimmung der zu-
ständigen Stelle ist nach Art. 2 Bayerisches Wohnungsbindungs-
gesetz das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr zu-
ständig. 

3. Kosten für die Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger 

Keine 
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Gesetzentwurf 

Bayerisches Integrationsgesetz (BayIntG) 

Präambel 
1
Bayern ist Teil der deutschen Nation mit gemein-

samer Sprache und Kultur. 
2
Es ist tief eingewurzelt in 

Werte und Traditionen des gemeinsamen christlichen 
Abendlandes und weiß zugleich um den jüdischen 
Beitrag zu seiner Identität. 

3
Die Würde des Menschen, 

die Freiheit der Person, die Gleichheit und Gleichbe-
rechtigung aller Menschen und das Recht jedes Ein-
zelnen auf ein selbstbestimmtes, aber auch selbstver-
antwortliches Leben sind als Frucht der Aufklärung 
tragende Grundlage unserer Rechts- und Gesell-
schaftsordnung. 

4
Die nationalsozialistische Willkür-

herrschaft, die Verbrechen des Dritten Reichs und die 
Schrecken des Zweiten Weltkrieges haben gelehrt, 
dass allein eine grundrechtlich ausgerichtete Herr-
schaft des Rechts vor Terror, Diktatur und Spaltung 
bewahrt und Voraussetzung für Frieden und Freiheit 
ist. 

5
Jeder Einzelne ist daher zur Wahrung des Rechts 

und zur Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, 
Staat und Gesetzen verpflichtet. 

6
Die demokratische 

Verfasstheit des Gemeinwesens bindet umgekehrt 
alle Staatsgewalt an die Stimme des Volkes. 

7
Die 

Solidarität mit den Schwächeren und Hilfsbedürftigen 
ist Gebot der Gemeinschaft wie jedes Einzelnen, setzt 
aber zugleich voraus, dass in erster Linie jeder zu-
nächst selbst verpflichtet ist, Verantwortung für sich 
und die Seinen zu übernehmen und sein Möglichstes 
dazu beizutragen. 

8
Die Gemeinschaft kann nur leis-

ten, was gemeinsam von allen erwirtschaftet wird, und 
darf daher von jedem seinen Beitrag erwarten. 

9
Ganz 

Bayern ist geformt von gewachsenem Brauchtum, von 
Sitten und Traditionen. 

10
In den zurückliegenden Jahr-

zehnten ist es so zur neuen Heimat für Viele gewor-
den, die sich hier eingebracht und eingelebt haben. 
11

Das lange geschichtliche Ringen unserer Nation und 
unseres ganzen Kontinents um Einheit, Frieden und 
Freiheit verpflichtet auf das errungene gesamteuropä-
ische Erbe und das Ziel eines gemeinsamen europäi-
schen Weges. 

12
Diese identitätsbildende Prägung 

unseres Landes (Leitkultur) im Rahmen der verfas-
sungsmäßigen Ordnung zu wahren und zu schützen 
ist Zweck dieses Gesetzes. 

 

Art. 1 
Integrationsziele 

1
Bayern bekennt sich zu seiner Verantwortung 

gegenüber allen, die aus anderen Staaten kommen 
und hier nach Maßgabe der Gesetze Aufnahme ge-

funden haben oder Schutz vor Krieg und Verfolgung 
suchen. 

2
Es ist Ziel dieses Gesetzes, diesen Men-

schen für die Zeit ihres Aufenthalts Hilfe und Unter-
stützung anzubieten, um ihnen das Leben in dem 
ihnen zunächst fremden und unbekannten Land zu 
erleichtern (Integrationsförderung), sie aber zugleich 
auf die im Rahmen ihres Gastrechts unabdingbare 
Achtung der Leitkultur zu verpflichten und dazu eige-
ne Integrationsanstrengungen abzuverlangen (Integ-
rationspflicht). 

3
Das soll zugleich einer Überforderung 

der gesellschaftlich-integrativen und der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit des Landes entgegenwirken. 

 

Art. 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) 
1
Migrantinnen und Migranten im Sinne dieses 

Gesetzes sind alle Ausländerinnen und Ausländer, die 
sich dauerhaft berechtigt in Bayern aufhalten. 

2
Gleich-

gestellt sind Ausländerinnen und Ausländer, die eine 
Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten 
ist. 

3
Nicht erfasst sind Personen, die nach Regelun-

gen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 5 des Aufenthalts-
gesetzes (AufenthG) oder nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
AufenthG vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels be-
freit sind. 

(2) Ausländerinnen und Ausländer 

1. nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG und nach § 28 der 
Aufenthaltsverordnung (AufenthV),  

2. die einen Aufenthaltstitel nach § 18 AufenthG 
besitzen, wenn der Ausübung der Beschäftigung 
nach § 2 Abs. 3, § 4 oder § 10 der Beschäfti-
gungsverordnung (BeschV) zugestimmt wurde 
oder sie nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 3 oder § 5 BeschV 
ohne Zustimmung zulässig ist, 

3. die einen Aufenthaltstitel nach den §§ 18b bis 21 
AufenthG besitzen,  

4. für die § 41 der AufenthV gilt oder  

5. die als Angehörige der in den Nrn. 1 bis 4 genann-
ten Personen einen Aufenthaltstitel zum Familien-
nachzug besitzen oder 

6. die Ehegatten oder Lebenspartner eines Deut-
schen sind, 

sind Migrantinnen und Migranten nur in Bezug auf die 
Regelungen dieses Gesetzes über die Integrations-
förderung.  

(3) 
1
Die Regelungen dieses Gesetzes über die In-

tegrationsförderung gelten entsprechend für Deut-
sche, die in besonderer Weise integrationsbedürftig 
sind und 
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1. außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesre-
publik Deutschlands geboren und nach 1955 in 
das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land zugewandert sind oder 

2. zumindest einen Eltern- oder Großelternteil ha-
ben, der die Bedingungen der Nr. 1 erfüllt. 

2
In besonderer Weise integrationsbedürftig ist insbe-

sondere, wer die deutsche Sprache nicht mindestens 
auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen beherrscht. 

 

Art. 3 
Allgemeine Integrationsförderung 

(1) 
1
Bildung ist ein zentraler Schlüssel zur Integra-

tion. 
2
Der Staat unterstützt sowohl minderjährige als 

auch erwachsene Migrantinnen und Migranten darin, 
spezifische Bildungslücken auszugleichen, die ihren 
Grund nicht in ihren persönlichen Anlagen und Bil-
dungsanstrengungen haben, sondern auf strukturellen 
Bildungsdefiziten ihres Herkunftsstaates beruhen oder 
migrationsbedingt sind. 

3
Die Zugangsvoraussetzun-

gen zu den einzelnen schulischen Bildungswegen und 
-einrichtungen einschließlich begründeter Ausnahmen 
für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Mutter-
sprache regeln die Schulordnungen auf Basis der 
einschlägigen gesetzlichen Ermächtigungen. 

(2) Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migran-
ten durch geeignete Angebote in dem ihnen abver-
langten Bemühen, sich mit den in der heimischen 
Bevölkerung vorherrschenden Umgangsformen, Sit-
ten und Gebräuchen vertraut zu machen, soweit sich 
diese von denjenigen in den Herkunftsstaaten unter-
scheiden. 

(3) 
1
Gelingende Integration bedarf der gegenseiti-

gen Rücksichtnahme und Toleranz sowie des Res-
pekts vor der Einzigartigkeit, der Lebensgeschichte 
und den Prägungen des jeweils anderen. 

2
Der Staat 

fördert an der Leitkultur ausgerichtete Angebote, die 
Migrantinnen und Migranten in politischer Bildung, 
deutscher Geschichte einschließlich der Lehren aus 
den Verbrechen des Dritten Reiches und in der 
Rechtskunde unterweisen und ihnen die heimische 
Kultur, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung näher-
bringen. 

3
Er fördert zugleich die interkulturelle Sensi-

bilität von Bevölkerung und Verwaltung und unter-
stützt integrativ wirkende Projekte. 

(4) Der Staat unterstützt Angebote der Migrati-
onsberatung, um den Migrantinnen und Migranten im 
Bedarfsfall einzelfallgerechte Hilfe und Unterstützung 
in den eigenen Integrationsbemühungen zu gewäh-
ren.  

(5) 
1
Das an den Integrationszielen dieses Geset-

zes ausgerichtete bürgerschaftliche Engagement von 
und für Migrantinnen und Migranten soll in allen Be-
reichen der Gesellschaft gestärkt werden. 

2
Migrantin-

nen und Migranten werden ermutigt, durch bürger-
schaftliches Engagement einen Beitrag zum Gemein-

wohl zu leisten und sich auf diese Weise zu unserem 
Land und seinen Werten zu bekennen. 

3
Der Staat 

erkennt den wichtigen Beitrag an, den Verbände und 
Vereine leisten, wenn sie über Angebote informieren, 
für Teilnahme werben und sich aktiv in den politischen 
Prozess einbringen. 

(6) Der Staat unterstützt Angebote der Rückkehr-
beratung, um ausreisepflichtigen oder rückkehrwilli-
gen Ausländerinnen und Ausländern bedarfsgerechte 
Hilfe und Unterstützung für die Rückkehr in ihre Her-
kunftsstaaten zu gewähren. 

(7) 
1
Migrationsbedingte Erwägungen können im 

Rahmen von Ermessensentscheidungen berücksich-
tigt werden, soweit dies den in Art. 1 genannten Integ-
rationszielen in geeigneter Weise dienen kann. 

2
Alle 

staatlichen Behörden verwirklichen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten und der geltenden Gesetze die Integ-
rationsziele dieses Gesetzes. 

(8) 
1
Förderungen nach diesem Artikel erfolgen 

nach Maßgabe gesonderter Förderrichtlinien. 
2
Diese 

sind jeweils gemäß den haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen zu befristen und mit einem Haushaltsvorbe-
halt zu versehen. 

 

Art. 4 
Deutsche Sprache 

(1) 
1
Nur wer deutsch spricht, kann sich vollum-

fänglich in das öffentliche Leben und Arbeiten einfü-
gen. 

2
Eigenes Engagement beim Spracherwerb liegt 

daher im wohlverstandenen Eigeninteresse der Mig-
rantinnen und Migranten. 

(2) Wer volljährig ist und sich in den vorangegan-
genen sechs Jahren mindestens drei Jahre in 
Deutschland ständig aufgehalten hat, soll sich mit 
jedermann in deutscher Sprache angemessen ver-
ständigen können.  

(3) 
1
Der Staat unterstützt Migrantinnen und Mig-

ranten in den ersten sechs Jahren nach ihrer Einreise 
nach Deutschland in ihren Bemühungen, die deutsche 
Sprache in Wort und Schrift zu erlernen. 

2
Art. 3 Abs. 8 

gilt entsprechend. 
3
Wer aus selbst zu vertretenden 

Gründen das im Rahmen einer gewährten Förderung 
mindestens erwartbare Sprachniveau nicht erreicht, 
kann vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen nach 
Maßgabe einschlägiger Förderrichtlinien zur ange-
messenen Erstattung von Förderkosten verpflichtet 
werden. 

(4) 
1
Die notwendigen Kosten für die Heranziehung 

eines Dolmetschers oder Übersetzers durch Behör-
den können Personen im Sinne des Abs. 2 auch dann 
auferlegt werden, wenn eine Kostenauferlegung nicht 
nach anderen Vorschriften vorgesehen ist. 

2
Haftungs-

ansprüche wegen fehlerhafter Übersetzung gegen die 
Körperschaft, deren Behörde den Dolmetscher oder 
Übersetzer herangezogen hat, sind ausgeschlossen. 
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Art. 5 
Vorschulische Sprachförderung 

(1) 
1
Die Träger von Kindertageseinrichtungen för-

dern die sprachliche Entwicklung der Kinder von An-
fang an und tragen hierbei den besonderen Anforde-
rungen von Kindern aus Migrantenfamilien und Kin-
dern mit sonstigem Sprachförderbedarf Rechnung. 
2
Kinder sollen lernen, sich entwicklungsangemessen 

in der deutschen Sprache sowie durch die allgemein 
übliche Mimik und Körpersprache auszudrücken, län-
geren Darstellungen oder Erzählungen zu folgen und 
selbst Geschichten zusammenhängend zu erzählen. 
3
Sie sollen Wortschatz, Begriffs- und Lautbildung, 

Satzbau und sprachliche Abstraktion in der deutschen 
Sprache entsprechend ihrem Entwicklungsstand er-
weitern und verfeinern. 

4
Die Verwendung der lokalen 

Dialekte wird unterstützt und gepflegt. 
5
Das pädagogi-

sche Personal muss über die erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse verfügen und soll die not-
wendigen interkulturellen Kompetenzen im erforderli-
chen Umfang fortentwickeln. 

(2) 
1
Ab der ersten Hälfte des vorletzten Kindergar-

tenjahres (Art. 26 Abs. 1 Satz 5 Bayerisches Kinder-
bildungs- und -betreuungsgesetz – BayKiBiG) vor Ein-
tritt der Vollzeitschulpflicht wird bei allen Kindern zur 
frühzeitigen Feststellung und Förderung einer ent-
sprechenden Entwicklung für die spätere Leistungsfä-
higkeit in der Schule der Sprachstand erhoben. 

2
Zu-

ständig ist die Kindertageseinrichtung, die das Kind 
besucht. 

3
Besucht das Kind keine Kindertageseinrich-

tung, führt die Sprachstandserhebung die Grundschu-
le durch, in der die Schulpflicht voraussichtlich zu 
erfüllen ist. 

4
In den Fällen des Satzes 3 müssen die 

Erziehungsberechtigten dafür sorgen, dass ihr Kind 
an der Sprachstandserhebung teilnimmt. 

(3) 
1
Ein Kind, bei dem das Ergebnis der Sprach-

standserhebung nach Abs. 2 erwarten lässt, dass 
seine Deutschkenntnisse für eine erfolgreiche Teil-
nahme am Unterricht der Grundschule nicht ausrei-
chen werden, soll in der Zeit bis zur Einschulung ei-
nen Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse besuchen. 

2
Die Erziehungsberechtigten 

des Kindes können durch die nach Abs. 2 Satz 2 oder 3 
zuständige Stelle über mögliche weitere Fördermaß-
nahmen, eine gegebenenfalls bestehende finanzielle 
Unterstützung und die Vorzüge eines regelmäßigen 
Kindergartenbesuchs informiert werden. 

3
Wird ein 

solches Gespräch in den Fällen des Abs. 2 Satz 3 
angeboten, sind sie zur Teilnahme verpflichtet. 

(4) Erfüllt ein Träger einer Kindertageseinrichtung 
die sich aus Abs. 1 und 2 oder Art. 6 ergebenden 
Verpflichtungen nicht, richten sich Widerruf und Rück-
nahme der Erlaubnis für den Betrieb der Einrichtung 
nach § 45 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 7 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch. 

(5) Das Nähere zu den Abs. 1 bis 4 kann das 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration im Einvernehmen mit dem Staatsministeri-

um für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
durch Rechtsverordnung regeln. 

(6) Mit Geldbuße kann von der Kreisverwaltungs-
behörde belegt werden, wer den Pflichten nach Abs. 2 
Satz 4 oder Abs. 3 Satz 3 zuwiderhandelt. 

 

Art. 6 
Frühkindliche Bildung 

1
Alle Kinder in Kindertageseinrichtungen sollen 

zentrale Elemente der christlich-abendländischen 
Kultur erfahren. 

2
Der Träger einer Kindertageseinrich-

tung hat dafür Sorge zu tragen, dass sie lernen, sinn- 
und werteorientiert und in Achtung vor religiösen 
Überzeugungen zu leben sowie eine eigene von 
Nächstenliebe getragene religiöse oder weltanschau-
liche Identität zu entwickeln. 

3
Zur Bildung der gesam-

ten Persönlichkeit der Kinder unterstützt und stärkt 
das pädagogische Personal die Entwicklung von frei-
heitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und 
sozialen Werthaltungen. 

4
Die Kindertageseinrichtun-

gen sollen dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft 
der Familien von Migrantinnen und Migranten zu för-
dern. 

 

Art. 7 
Schulen 

(1) 
1
Die Schulen fördern im Rahmen ihres Bil-

dungs- und Erziehungsauftrags nach Art. 131 der Ver-
fassung die in Art. 1 genannten Integrationsziele. 
2
Hierzu unterstützen sie die Integrationsbemühungen 

von Migrantinnen und Migranten und die interkulturel-
le Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler und 
vermitteln in diesem Zusammenhang auch die grund-
legende Rechts- und Werteordnung der Verfassung. 
3
Sie sollen darauf hinwirken, dass die Schülerinnen 

und Schüler Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit 
offen und unbefangen annehmen. 

(2) Auf die interkulturelle und integrative Kompe-
tenz soll im erforderlichen Umfang in der Aus- und 
Fortbildung der Lehrkräfte besonderer Wert gelegt 
werden.  

(3) 
1
Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 

Muttersprache können insbesondere in Pflichtschulen 
gesonderte Klassen und sonstige Fördermaßnahmen 
zur Sprachförderung und schulischen Integration ein-
gerichtet werden. 

2
Ziel ist eine frühestmögliche Auf-

nahme in den Unterricht der Regelklassen. 

(4) 
1
Die Teilnahme am Unterricht ist Grundvoraus-

setzung schulischer Integration. 
2
Befreiungen vom 

Unterricht aus religiösen Gründen, die sich nicht ledig-
lich auf einzelne Tage beschränken, sind auf die ver-
fassungsrechtlich zwingenden Fälle zu beschränken. 
3
Vorrangig sind organisatorische oder prozedurale 

Maßnahmen auszuschöpfen. 
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Art. 8 
Hochschulen 

1
Hochschulen können für studieninteressierte, 

nicht immatrikulierte Migrantinnen und Migranten be-
sondere Förderangebote einrichten, insbesondere um 
ihnen den Erwerb der deutschen Sprache zu erleich-
tern, sie über Bildungs- und Ausbildungswege zu in-
formieren und einzelne spezifische Bildungslücken 
auszugleichen, die ihren Grund nicht in ihren persönli-
chen Anlagen und Bildungsanstrengungen haben, 
sondern auf strukturellen Bildungsdefiziten ihres Her-
kunftsstaates beruhen oder migrationsbedingt sind. 
2
Die Hochschulen sind nicht befugt, Prüfungen abzu-

nehmen, die zu einem allgemeinen Bildungsabschluss 
führen. 

3
Entsprechende Angebote können jeweils län-

gstens zwei Jahre an einer Hochschule in Anspruch 
genommen werden. 

4
Die Hochschulen regeln die 

Einzelheiten durch Satzung, insbesondere zum Status 
der Migrantinnen und Migranten, den Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen zu den Angeboten, mög-
lichen Prüfungen und zur Datenerhebung und Daten-
nutzung. 

5
Die Bestimmungen über den Hochschulzu-

gang und die Hochschulzulassung bleiben unberührt. 

 

Art. 9 
Verantwortung der Wirtschaft 

(1) 
1
Die bayerische Wirtschaft trägt im Rahmen 

des Art. 151 der Verfassung Mitverantwortung für die 
in Art. 1 genannten Integrationsziele. 

2
Die staatlichen 

Förderprogramme insbesondere nach dem Mittel-
standsförderungsgesetz können die Bemühungen 
einzelner Unternehmen positiv berücksichtigen, Mig-
rantinnen und Migranten, die zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit berechtigt sind, auf Unternehmenskos-
ten die deutsche Sprache und die Leitkultur zu vermit-
teln und die in Art. 1 genannten Integrationsziele zu 
fördern. 

(2) 
1
Qualifizierte Migrantinnen und Migranten sol-

len im Rahmen der geltenden Gesetze den heimi-
schen Arbeitsmarkt bereichern. 

2
Das Potenzial der 

dualen Berufsausbildung und der schulisch struktu-
rierten Aus- und Weiterbildung soll hierfür nutzbar 
gemacht werden. 

 

Art. 10 
Rundfunk und Medien 

1
Der Bayerische Rundfunk und die nach dem 

Bayerischen Mediengesetz an der Veranstaltung von 
Rundfunk Beteiligten unterstützen im Rahmen ihres 
Programmauftrags die Integration. 

2
Die Angebote in 

Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur 
Vermittlung der deutschen Sprache und der Leitkultur 
leisten. 

 

Art. 11 
Ausgewogene räumliche Verteilung  

im Freistaat Bayern 

Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Übernahme und Verteilung von 
Ausländerinnen und Ausländern sowie ihrer nach-
zugsberechtigten Familienangehörigen im Freistaat 
Bayern zu regeln, die auf Grund der §§ 22, 23 und 24 
AufenthG aufzunehmen sind oder denen auf der 
Grundlage einer Entscheidung des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge ein Aufenthaltstitel nach 
§ 25 Abs. 1 bis 3 AufenthG zu erteilen ist. 

 

Art. 12 
Landesleistungen 

(1) 
1
Landesrechtliche Leistungen und Angebote 

dürfen Ausländerinnen und Ausländern über 16 Jah-
ren, die nicht zu den Personen nach Art. 2 Abs. 2 
zählen, nur bewilligt oder ausgezahlt werden, wenn 
deren Identität durch  

1. einen gültigen Pass oder amtlichen Lichtbildaus-
weis ihres Herkunftsstaats, 

2. einen gültigen Aufenthaltstitel, 

3. eine gültige Bescheinigung über die Aufenthalts-
gestattung nach § 63 des Asylgesetzes (AsylG), 

4. einen gültigen Ankunftsnachweis nach § 63a AsylG 
oder 

5. einen Abgleich mit den im Ausländerzentralregis-
ter gespeicherten Daten 

zuverlässig bestätigt ist. 
2
Die Behörden können bei ver-

bleibenden Identitätszweifeln verlangen, dass die 
Identität durch Abgleich von Fingerabdrücken mit den 
im Ausländerzentralregister gespeicherten Daten be-
stätigt wird. 

3
Solange die Person im Ausländerzentral-

register nicht erfasst ist, kann die Bewilligung und 
Auszahlung verweigert werden. 

(2) 
1
Wer 

1. sich als nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer 
vor, bei oder nach Einreise nach Deutschland sei-
nes Passes, Lichtbildausweises oder eines ande-
ren Identitätsnachweises seines Herkunftsstaats 
entledigt hat, um den Nachweis seiner Identität 
oder Herkunft zu erschweren, oder 

2. eine landesrechtliche Leistung durch Vorlage von 
gefälschten Ausweisdokumenten oder durch un-
richtige Angaben zu Identität oder Herkunft erlangt 
oder zu erlangen versucht hat, 

verwirkt den Anspruch auf die landesrechtliche Leis-
tung oder das Angebot für den Zeitraum von fünf Jah-
ren ab Einreise (Nr. 1) oder Tathandlung (Nr. 2), so-
weit auf sie kein unbedingter grundrechtlich verbürgter 
Anspruch besteht. 

2
Bereits erteilte Bewilligungen wer-

den ohne Rücksicht auf Vertrauensschutz auch mit 
Wirkung für die Vergangenheit für die gesamte Zeit 
der nach Satz 1 bestehenden Verwirkung zurückge-
nommen. 

3
Im Übrigen gilt Art. 48 des Bayerischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes in allen Fällen des 
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Satzes 1 entsprechend. 
4
Die zuständigen Behörden 

können die Identität desjenigen, von dem aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass er 
einen Sachverhalt nach Satz 1 verwirklicht hat, auch 
unter Abnahme von Finger- und Handflächenabdrü-
cken feststellen, mit dem Ausländerzentralregister 
abgleichen, speichern, nutzen und zusammen mit 
Angaben zur verwirklichten Tat öffentlichen oder 
nicht-öffentlichen Stellen nach näherer Maßgabe des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes übermitteln. 

(3) 
1
Landesrechtliche Leistungen und Angebote 

können in den Fällen des Art. 13 Abs. 3 oder Art. 14 
Abs. 2 in angemessenem Umfang gekürzt bzw. ganz 
oder teilweise versagt werden. 

2
Abs. 2 Satz 3 und 4 

gilt entsprechend. 

 

Art. 13 
Achtung der Rechts- und Werteordnung 

(1) 
1
Wer durch demonstrative Regelverstöße, 

Verunglimpfen oder sonst durch nach außen gerichte-
tes Verhalten beharrlich zum Ausdruck bringt, dass er 
die freiheitliche demokratische Grundordnung, insbe-
sondere die Achtung vor den im Grundgesetz konkre-
tisierten Menschenrechten, vor allem das Recht der 
Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung und die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau ablehnt, kann 
durch die Sicherheitsbehörden verpflichtet werden, 
sich einem Grundkurs über die Werte der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung zu unterziehen. 
2
Satz 1 gilt entsprechend bei Ablehnung des staatli-

chen Gewaltmonopols, des Verhältnisses von Religi-
on und Staat, der gewaltlosen Erziehung von Kindern 
und des Schutzes von Minderjährigen oder der Be-
achtung des deutschen Straf-, Ehe- und Familien-
rechts. 

3
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bleibt 

unberührt. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für denjenigen, der 
durch wiederholte schwerwiegende Regelverstöße 
oder sonst durch ein offenkundig rechtswidriges Ver-
halten erkennen lässt, dass ihm die Rechts- und Wer-
teordnung in ihren Grundsätzen unbekannt oder 
gleichgültig ist. 

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entge-
gen einer vollziehbaren Anordnung nach Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 2 nicht an dem Grundkurs Rechts- 
und Werteordnung teilnimmt oder dessen Durchfüh-
rung behindert. 

 

Art. 14 
Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung 

(1) Es ist verboten 

1. öffentlich, in einer Versammlung oder durch Ver-
breiten von Schriften dazu aufzufordern, die gel-
tende verfassungsmäßige Ordnung zu missachten 
und stattdessen einer mit ihren Grundsätzen nicht 
zu vereinbarenden anderen Rechtsordnung zu 
folgen, 

2. es zu unternehmen, andere Personen einer sol-
chen Ordnung zu unterwerfen, oder 

3. es zu unternehmen, eine solche Ordnung oder 
aus ihr abgeleitete Einzelakte zu vollziehen oder 
zu vollstrecken. 

(2) 
1
Wer gegen das Verbot nach Abs. 1 verstößt, 

kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt 
werden. 

2
Die Verfolgung verjährt in fünf Jahren, und 

zwar auch dann, wenn die Tat durch Verbreitung von 
Druckwerken begangen wird. 

 

Art. 15 
Bayerischer Integrationsbeauftragter, 

Bayerischer Integrationsrat 

(1) 
1
Der Ministerpräsident beruft und entlässt eine 

Persönlichkeit zur Beratung und Unterstützung der 
Staatsregierung in Fragen der Integrations-, Asyl- und 
Migrationspolitik (Bayerischer Integrationsbeauftrag-
ter). 

2
Die Amtszeit des oder der Integrationsbeauftrag-

ten endet außer mit Rücktritt oder Entlassung auch 
zum Ende einer Wahlperiode des Landtags. 

3
Eine 

Wiederberufung ist zulässig. 

(2) 
1
Der oder die Integrationsbeauftragte ist einem 

Geschäftsbereich oder der Staatskanzlei zugeordnet, 
bei dem oder der eine Geschäftsstelle eingerichtet 
wird. 

2
Art. 55 der Verfassung bleibt unberührt. 

3
Die für 

die Erfüllung der Aufgabe notwendigen Ausgaben 
trägt der Geschäftsbereich oder die Staatskanzlei 
nach Maßgabe des Staatshaushalts. 

4
Der Haushalts-

plan kann eine Amtsentschädigung festlegen. 
5
Die 

Tätigkeit des oder der Integrationsbeauftragten ist im 
Übrigen ehrenamtlich. 

(3) 
1
Der oder die Integrationsbeauftragte ist ress-

ortübergreifend tätig. 
2
Er oder sie 

1. arbeitet hierzu mit allen Staatsministerien insbe-
sondere bei integrationsspezifischen Anliegen zur 
schulischen, beruflichen, kommunalen und gesell-
schaftlichen Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund zusammen, 

2. bearbeitet unbeschadet des Petitionsrechts und 
der alleinigen Entscheidungsverantwortung der 
vollziehenden Stellen die Anregungen von einzel-
nen Betroffenen, von Verbänden, von Migranten-
organisationen und von Beauftragten auf kommu-
nalen Ebenen für die Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund, 

3. regt Maßnahmen zur Verbesserung der Integrati-
on von Menschen mit Migrationshintergrund an, 

4. ist bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonsti-
gen wichtigen Vorhaben der Staatsministerien ein-
zubinden, soweit sie im Schwerpunkt thematisch 
einschlägige Fragen behandeln oder berühren. 

(4) Der Integrationsbeauftragte kann zu seiner Be-
ratung Vertreter von Verbänden, die die Integration 
von Migrantinnen und Migranten fördern wollen, her-
anziehen (Bayerischer Integrationsrat). 
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Art. 16 
Integrationsbericht 

1
Der oder die Integrationsbeauftragte erstellt in je-

der Legislaturperiode einen Tätigkeitsbericht. 
2
Er oder 

sie leitet den Bericht nach Billigung durch den Minis-
terrat dem Landtag zu. 

 

Art. 17 
Ausschluss der Klagbarkeit 

1
Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositio-

nen werden durch die in diesem Gesetz begründeten 
Förderungen, Angebote oder Begünstigungen nicht 
begründet. 

2
Sämtliche finanzwirksamen Maßnahmen 

erfolgen nach Maßgabe des Staatshaushalts. 

 

Art. 17a 
Änderung weiterer Rechtsvorschriften 

(1) Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 
1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-I), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 23. November 2015 
(GVBl. S. 410) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchst. b wird nach dem Wort „nachgehen,“ 
das Wort „oder“ eingefügt. 

b) Es wird folgender Buchst. c angefügt: 

„c) der als Unterkunft oder dem sonstigen, 
auch vorübergehenden Aufenthalt von 
Asylbewerbern und unerlaubt Aufhältigen 
dient,“. 

2. Art. 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und nach Nr. 1 wird 
folgende Nr. 1a eingefügt: 

„1a. trotz einer nach Art. 13 getroffenen Maß-
nahme der Identitätsfeststellung Zweifel 
über die Person oder die Staatsangehö-
rigkeit bestehen oder“. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„
2
Art. 13 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

3. In Art. 18 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Art. 13 Abs. 2 Satz 3,“ die Angabe „Art. 14 Abs. 1 
Satz 2,“ eingefügt. 

4. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Art. 13 Abs. 2 Satz 3,“ die Angabe „Art. 14 Abs. 1 
Satz 2,“ eingefügt. 

5. Art. 23 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 2 wird der Schlusspunkt durch das Wort 
„oder“ ersetzt. 

b) Es wird folgende Nr. 3 angefügt:  

„3. sie als Unterkunft oder dem sonstigen, 
auch vorübergehenden Aufenthalt von 
Asylbewerbern und unerlaubt Aufhältigen 
dient.“ 

(2) Art. 21 Abs. 5 der Gemeindeordnung (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Die Zulassung nicht freizügigkeitsberechtigter 

Ausländer kann von einer vorherigen Belehrung 
und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der beste-
henden Vorschriften abhängig gemacht werden.“ 

(3) Art. 15 Abs. 5 der Landkreisordnung (LKrO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Die Zulassung nicht freizügigkeitsberechtigter 

Ausländer kann von einer vorherigen Belehrung 
und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der beste-
henden Vorschriften abhängig gemacht werden.“ 

(4) Art. 15 Abs. 5 der Bezirksordnung (BezO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Die Zulassung nicht freizügigkeitsberechtigter 

Ausländer kann von einer vorherigen Belehrung 
und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der beste-
henden Vorschriften abhängig gemacht werden.“ 

(5) Das Bayerische Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 18 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art. 37a 
wie folgt gefasst: 

„Art. 37a (aufgehoben)“. 

2. In Art. 2 Abs. 1 werden nach den Wörtern „im 
Geist der Völkerverständigung zu erziehen“ die 
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Wörter „und die Integrationsbemühungen von Mig-
rantinnen und Migranten sowie die interkulturelle 
Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler zu un-
terstützen“ eingefügt. 

3. Art. 35 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird das Wort „Asylverfahrensge-
setz“ durch die Angabe „Asylgesetz (AsylG)“ 
ersetzt. 

bb) In Nr. 2 wird nach dem Wort „Aufenthalts-
gesetzes“ die Angabe „(AufenthG)“ einge-
fügt. 

cc) In Nr. 3 werden die Wörter „des Aufent-
haltsgesetzes besitzt,“ durch die Wörter 
„AufenthG besitzt oder“ ersetzt. 

dd) Im folgenden Satzteil werden die Wörter 
„diese Voraussetzungen“ durch die Wörter 
„die Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4“ er-
setzt. 

b) Satz 2 Halbsatz 2 wird gestrichen. 

c) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 3 
und 4 eingefügt: 

„
3
Schulpflichtig ist nicht, wer nach dem Asyl-

gesetz verpflichtet ist, in einer besonderen 
Aufnahmeeinrichtung im Sinne des § 30a 
AsylG zu wohnen. 

4
Im Übrigen beginnt im Fal-

le des Satzes 2 Nr. 1 und 2 die Schulpflicht 
drei Monate nach dem Zuzug aus dem Aus-
land.“ 

d) Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 5. 

4. Dem Art. 37 wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Die zuständige Grundschule kann ein 
Kind, das weder eine Kindertageseinrichtung noch 
einen Vorkurs nach Art. 5 Abs. 3 des Bayerischen 
Integrationsgesetzes besucht hat und bei dem im 
Rahmen der Schulanmeldung festgestellt wird, 
dass es nicht über die notwendigen Deutsch-
kenntnisse verfügt, von der Aufnahme zurückstel-
len und das Kind verpflichten, im nächsten Schul-
jahr eine Kindertageseinrichtung mit integriertem 
Vorkurs zu besuchen.“ 

5. Art. 37a wird aufgehoben. 

6. In Art. 76 Satz 3 werden die Angabe „Art. 37a“ 
durch die Angabe „Art. 37 Abs. 4“ ersetzt und die 
Wörter „an der Sprachstandserhebung teilnimmt 
und“ gestrichen. 

7. In Art. 85 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „Wer-
den Schulpflichtige, die nicht Bürgerinnen oder 
Bürger der Europäischen Union bzw. anderer Ver-
tragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
sind, erstmals an einer Grundschule angemeldet 
und stellt die Schule“ durch die Wörter „Stellt die 
Schule bei ausländischen Schulpflichtigen“ er-
setzt. 

8. In Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1 wird die Anga-
be „Art. 37a Abs. 3“ durch die Angabe „Art. 37 
Abs. 4“ ersetzt. 

(6) Das Bayerische Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetz (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl. 
S. 236, BayRS 2231-1-A), das zuletzt durch Art. 9a 
Abs. 17 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 
(GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

2. In Art. 19 Nr. 10 werden nach dem Wort „Rechts-
vorschriften“ die Wörter „sowie die Art. 5 und 6 
des Bayerischen Integrationsgesetzes“ eingefügt. 

(7) Das Bayerische Wohnungsbindungsgesetz 
(BayWoBindG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Juli 2007 (GVBl. S. 562, 781, 2011 S. 115, 
BayRS 2330-3-I), das zuletzt durch Art. 9a Abs. 11 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu Art. 5 wird folgende An-
gabe eingefügt: 

„Art. 5a Ausgeglichene Bewohnerstruktur“. 

b) Die bisherige Angabe zu Art. 36 wird die An-
gabe zu Art. 35. 

2. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird die Angabe „Satzes 5“ durch die 
Angabe „Satzes 7“ ersetzt. 

b) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 
eingefügt:  

„
5
Die zuständige Stelle hat zugleich dafür Sor-

ge zu tragen, dass möglichst nur Wohnungs-
suchende benannt werden, deren Zuzug ein-
seitige Bewohnerstrukturen weder schafft 
noch verfestigt (Strukturkomponente). 

6
Bei der 

Benennung sind jeweils die Dringlichkeit und 
die Strukturkomponente zu berücksichtigen.“ 

c) Der bisherige Satz 5 wird Satz 7. 

3. Nach Art. 5 wird folgender Art. 5a eingefügt: 

„Art. 5a 
Ausgeglichene Bewohnerstruktur 

1
Wenn tatsächliche Anhaltspunkte die An-

nahme rechtfertigen, dass sich im Umkreis einer 
freien oder bezugsfertig werdenden Wohnung au-
ßerhalb der durch Rechtsverordnung nach Art. 5 
bestimmten Gebiete eine einseitige Bewohner-
struktur zu bilden droht oder eine solche bereits 
eingetreten ist, hat die zuständige Stelle den Ver-
fügungsberechtigten unverzüglich zu verpflichten, 
die Wohnung nur an solche Wohnungssuchende 
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zum Gebrauch zu überlassen, deren Zuzug sie 
zuvor zugestimmt hat. 

2
Eine Anfechtungsklage 

gegen einen Bescheid nach Satz 1 hat keine auf-
schiebende Wirkung. 

3
Im Falle einer Verpflichtung 

nach Satz 1 darf der Verfügungsberechtigte die 
Wohnung erst nach der schriftlichen Zustimmung 
durch die zuständige Stelle an einen bestimmten 
Wohnungssuchenden zum Gebrauch überlassen. 
4
Die Zustimmung nach Satz 1 gilt als erteilt, wenn 

die zuständige Stelle sie nicht binnen einer Woche 
nach Anzeige und vollständiger Auskunft verwei-
gert. 

5
Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 

wenn die Überlassung einseitige Bewohnerstruk-
turen schafft oder verfestigt.“ 

4. Der bisherige Art. 36 wird Art. 35. 

(8) § 3 der Durchführungsverordnung Woh-
nungsrecht (DVWoR) vom 8. Mai 2007 (GVBl. S. 326, 
BayRS 2330-4-I), die zuletzt durch Verordnung vom 
10. November 2015 (GVBl. S. 414) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird durch folgende Sätze 1 und 2 er-
setzt:  

„
1
Die zuständige Stelle hat Wohnungssuchen-

de unter Berücksichtigung von Dringlichkeit 
und Strukturkomponente in einer Art. 5 Satz 6 
BayWoBindG entsprechenden Rangfolge zu 
benennen. 

2
Bei Gleichrangigkeit entscheidet 

die Dauer der Bewerbung.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und seine 
Nr. 2 wie folgt gefasst: 

„2. ergänzend danach, wie lange sich der an-
tragstellende Wohnungssuchende schon 
in der kreisfreien Gemeinde oder dem 
Landkreis gewöhnlich aufhält, wo er sich 
um eine Wohnung bewirbt.“ 

c) Es werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

„
4
Wer als dringlich benannt wurde, eine ihm 

angebotene Wohnung aber ohne triftigen 
Grund ausschlägt, verliert für die auf die Aus-
schlagung folgenden neun Monate den Status 
der Dringlichkeit. 

5
Dem Wohnungssuchenden 

sind die Gründe für die Entscheidung nach 
Satz 4 schriftlich mitzuteilen.“ 

2. Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Bei der Benennung kann von der Rang-
folge des Abs. 3 abgewichen werden, um die Vo-
raussetzungen zur Linderung sozialer Hilfebedürf-
tigkeit in dringenden Fällen zu schaffen.“ 

3. Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Dringlichkeit“ 
durch die Angabe „des Abs. 3 Satz 1 bis 3“ er-
setzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „Satz 2 Nr. 2 da-
nach bestimmen kann, wie lang der Woh-
nungssuchende schon in der Gemeinde wohnt 
(Hauptwohnung)“ durch die Wörter „Satz 3 
Nr. 2 danach bestimmen kann, wie lange sich 
der antragstellende Wohnungssuchende 
schon in der Gemeinde gewöhnlich aufhält“ 
ersetzt. 

(9) Art. 59 des Bayerischen Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetzes (BaySvVollzG) vom 22. Mai 
2013 (GVBl. S. 275, BayRS 312-0-J), das zuletzt 
durch Art. 53a Abs. 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 
(GVBl. S. 222) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

2. Es wird folgender Abs. 2 angefügt:  

„(2) Sicherungsverwahrte mit Deutsch- oder 
Integrationsdefiziten sollen dazu angehalten wer-
den, auf freiwilliger Basis an dem in Art. 40 Abs. 2 
und 3 BayStVollzG genannten Unterricht teilzu-
nehmen, wenn dies dem Zweck der Sicherungs-
verwahrung nicht widerspricht und mit vertretba-
rem Aufwand ermöglicht werden kann.“ 

(10) Das Bayerische Untersuchungshaftvoll-
zugsgesetz (BayUVollzG) vom 20. Dezember 2011 
(GVBl. S. 678, BayRS 312-1-J), das durch Art. 99 
Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (GVBl. S. 275) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem Art. 26 wird folgender Abs. 5 angefügt:  

„(5) Untersuchungsgefangene mit Deutsch- 
oder Integrationsdefiziten sollen dazu angehalten 
werden, freiwillig an dem in Art. 40 Abs. 2 und 3 
BayStVollzG genannten Unterricht teilzunehmen.“ 

2. Art. 33 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„
2
Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG gelten ent-

sprechend.“ 

(11) Das Bayerische Strafvollzugsgesetz (Bay-
StVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 866, 
BayRS 312-2-1-J), das zuletzt durch § 1 Nr. 325 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 40 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 1 werden folgende Abs. 2 und 3 
eingefügt: 

„(2) Gefangene haben an einem von der 
Anstalt angebotenen Deutschunterricht teilzu-
nehmen, wenn sie der deutschen Sprache 
nicht ausreichend mächtig sind, um sich nach 
ihrer Entlassung im Alltag fließend in deut-
scher Sprache verständigen zu können, und 
körperlich sowie geistig dazu in der Lage sind. 
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(3) 
1
Gefangene haben an einem von der 

Anstalt angebotenen Integrationsunterricht teil-
zunehmen, wenn sie Integrationsdefizite auf-
weisen und körperlich sowie geistig dazu in 
der Lage sind. 

2
Der Integrationsunterricht dient 

den in Art. 1 des Bayerischen Integrationsge-
setzes genannten Integrationszielen.“ 

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4. 

2. In Art. 145 Abs. 5 wird die Angabe „Abs. 2“ durch 
die Angabe „Abs. 4“ ersetzt. 

(12) Das Bayerische Maßregelvollzugsgesetz 
(BayMRVG) vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 222, BayRS 
312-3-A) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art. 53a 
gestrichen. 

2. Dem Art. 10 wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Die Maßregelvollzugseinrichtung soll die 
untergebrachte Person dazu anhalten, freiwillig an 
Deutsch- bzw. Integrationsunterricht entsprechend 
Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG teilzunehmen, 
wenn dies den Zwecken des Maßregelvollzugs 
nicht widerspricht und ihr mit vertretbarem Auf-
wand ermöglicht werden kann.“ 

3. In Art. 41 Nr. 1 wird die Angabe „10 Abs. 2“ durch 
die Angabe „10 Abs. 2 und 4“ ersetzt. 

4. Art. 53a wird aufgehoben. 

(13) Das Gesetz zur Ausführung der Sozialge-
setze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 942, 
BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes 
vom 28. Oktober 2015 (GVBl. S. 382) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu 
Art. 98 die Wörter „und des Aufenthaltsgesetzes“ 
gestrichen. 

2. Art. 98 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „und des 
Aufenthaltsgesetzes“ gestrichen. 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Das Staatsministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die Übernahme, 
Verteilung und vorläufige Unterbringung von 
Spätaussiedlern und Spätaussiedlerinnen und 
ihren gemeinsam eintreffenden Familienange-
hörigen nach § 8 des Bundesvertriebenenge-
setzes sowie ihren nachzugsberechtigten Fa-
milienangehörigen insbesondere nach § 28 
des Aufenthaltsgesetzes im Freistaat Bayern 
zu regeln.“ 

 

Art. 18 
Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grund-
rechte auf Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit, 

Unverletzlichkeit der Wohnung und Eigentum (Art. 2 
Abs. 2 Satz 2, Art. 8 Abs. 1, Art. 13 und 14 des 
Grundgesetzes, Art. 101, 102 Abs. 1, Art. 103, 106 
Abs. 3 und Art. 113 der Verfassung) eingeschränkt 
werden. 

Art. 19 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 
1
Dieses Gesetz tritt am ……………..… in Kraft. 

2
Abweichend von Satz 1 treten in Kraft 

1. Art. 8 mit Wirkung vom 15. März 2016, 

2. Art. 17a Abs. 5 Nr. 3 mit Wirkung zum 17. Mai 
2016, 

3. Art. 5 Abs. 2, 3, 6 und Art. 17a Abs. 5 Nr. 1, 2 und 
4 bis 8 am 1. August 2016. 

(2) 
1
Art. 8 tritt mit Ablauf des 30. September 2021 

außer Kraft. 
2
Entsprechende Angebote der Hochschu-

len laufen zu dem in Satz 1 genannten Datum aus. 

 

 

 

 

Begründung: 

 

A. Allgemeines  

Vgl. dazu bereits die Ausführungen im Vorblatt. 

 

B. Zu den einzelnen Vorschriften:  

Zur Präambel 

Die Präambel beschreibt die tatsächlich bestehenden 
geschichtlichen, sprachlichen, ethischen und kulturel-
len Aspekte, ohne dadurch in irgendeiner Weise die 
freie Entscheidung jedes Einwohners von Bayern über 
seine persönliche Haltung zu dieser faktisch zu kon-
statierenden Prägung bzw. seinen eigenen Beitrag 
oder seine Distanz dazu determinieren zu wollen. Von 
den Migrantinnen und Migranten wird nicht verlangt, 
dass sie ihre eigenen Wurzeln, Werte und Traditionen 
verleugnen, wohl aber, dass sie sich der in Bayern 
herrschenden Kulturprägung nicht verweigern, son-
dern auf sie mit Respekt und Akzeptanz auch in ihrem 
eigenen Verhalten zugehen. Die in aller Welt ge-
schätzte Lebensqualität Bayerns hängt jedoch zu 
nicht geringem Teil von der charakteristischen Mi-
schung dieser Leitkultur ab, die dieses Gesetz daher 
den in unser Land als Gast oder Flüchtling einreisen-
den Migrantinnen und Migranten als erhaltungswürdig 
vorstellt und zu respektieren aufgibt.  

Präambeln sind in einfachen Gesetzen nicht üblich 
und nach allgemeinem Usus deutscher Rechtsetzung 
den Verfassungen als zentralen Urkunden vorbehal-
ten. Für viele Migrantinnen und Migranten, die nach 
Deutschland und damit in eine für sie ganz neue 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=GG&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=113&g=BayVerf
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staatliche Struktur und Verfassungswelt kommen, soll 
die Einreise jedoch zugleich der Zeitpunkt sein, in 
dem sie sich mit diesen Traditionen, ihrer tieferen 
Begründung und ihrem gewachsenen Wert auseinan-
dersetzen sollen. Für sie stellen Migration und In-
tegration in gleicher Weise einen Neubeginn dar wie 
der Verfassungswechsel nach dem Zweiten Weltkrieg 
für das deutsche Volk als Ganzes. Als Ausnahme soll 
daher auch dem Integrationsgesetz eine Präambel 
vorangestellt werden, die die bayerische Identität um-
schreibt und als allen Migrantinnen und Migranten 
vor- und aufgegeben vorstellt. 

 

Zu Art. 1 – Integrationsziele 

In Art. 1 werden die beiden zentralen Zielrichtungen 
des Gesetzes benannt. Zum einen soll – im Interesse 
jedenfalls der demokratischen Mehrheit der heimi-
schen Bevölkerung – die gewachsene und charakte-
ristisch-kollektive Prägung unseres Landes erhalten 
bleiben. Zum anderen werden in Art. 1 – im Interesse 
der in unserem Land berechtigt Schutzsuchenden – 
als weiteres Integrationsziel die wechselseitigen Ver-
pflichtungen umschrieben, die einerseits Bayern als 
Gast- und Schutzland treffen, die andererseits aber 
auch die Migrantinnen und Migranten verpflichten, 
sich in die von ihnen hier angetroffene Kultur und 
Wertelandschaft, in Sitten und Umgangsformen einzu-
fügen. Dabei wird nicht verkannt, dass die Zuwande-
rung von Migrantinnen und Migranten für Bayern auch 
Chancen bietet.  

 

Zu Art. 2 – Begriffsbestimmungen 

Abs. 1 definiert den Begriff der Migrantin bzw. des 
Migranten. Erfasst sind zunächst nach Satz 1 alle 
Ausländerinnen und Ausländer, die sich rechtmäßig in 
Bayern aufhalten. Ausländer ist nach § 2 Abs. 1 des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), wer nicht die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzt. Berechtigt hält er 
sich hier auf, wenn er freizügigkeitsberechtigt ist nach 
dem Freizügigkeitsgesetz/EU oder nach dem Recht 
der Europäischen Union oder einen Aufenthaltstitel 
nach dem Aufenthaltsgesetz besitzt (Auflistung in § 4 
Abs. 1 Satz 2 AufenthG). Hierzu zählen auch die Aus-
länder, denen nach dem Assoziationsabkommen 
EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht. 

Der Aufenthalt muss darüber hinaus dauerhaft sein, 
da nur in diesem Fall eine Integration in die hiesige 
Gesellschaft sinnstiftend ist. Insoweit kann zunächst 
auf die Regelvermutung des § 44 Abs. 1 Satz 2 Auf-
enthG rekurriert werden, wonach von einem dauerhaf-
ten Aufenthalt in der Regel auszugehen ist, wenn der 
Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens 
einem Jahr erhält oder seit über 18 Monaten eine 
Aufenthaltserlaubnis besitzt, es sei denn, der Aufent-
halt ist vorübergehender Natur. Hinzukommen muss, 
dass der dauerhafte Aufenthalt zumindest dem 
Schwerpunkt nach in Bayern liegt. Nicht übernommen 
wurden die weiteren Voraussetzungen für den bun-

desrechtlichen Anspruch auf Teilnahme an einem 
Integrationskurs in § 44 AufenthG: Weder eine Ein-
schränkung auf bestimmte Aufenthaltstitel noch auf 
deren erstmalige Erteilung passen in den Regelungs-
kontext des Bayerischen Integrationsgesetzes, das 
die Voraussetzungen für das dauerhafte Zusammen-
leben in Bayern stärken möchte.  

Asylbewerberinnen und Asylbewerber unterfallen 
nicht Satz 1, weil ihnen kein Aufenthaltsrecht zusteht. 
Für diese Personengruppen enthält Satz 2 eine Son-
derregelung, wonach ausnahmsweise solche Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber den Migrantinnen und 
Migranten gleichstellt werden, die eine Aufenthaltsge-
stattung besitzen und bei denen ein rechtmäßiger und 
dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, die also eine 
„gute Bleibeperspektive“ aufweisen. Satz 2 ist als 
vorübergehende Regelung aufgrund der derzeitigen 
Überlastungssituation des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) zu verstehen, die zu teilweise 
sehr langen Laufzeiten im Asylverfahren geführt hat. 
Bei Asylbewerbern mit guter Bleibeperspektive sollte 
daher mit der Einleitung von Integrationsmaßnahmen 
nicht bis zum Abschluss des Asylverfahrens zugewar-
tet werden. Wenn sich die Verfahrenslaufzeiten beim 
BAMF wieder normalisieren, kann Satz 2 durch ent-
sprechende Änderung des Bayerischen Integrations-
gesetzes wieder entfallen, weil der Ausländer dann 
entweder wegen Ablehnung seines Asylantrags aus-
reisepflichtig ist oder als anerkannter Asylbewerber 
dem Anwendungsbereich des Satzes 1 unterfällt. 
Durch das Abstellen auf die Erwartung eines recht-
mäßigen und dauerhaften Aufenthalts lehnt sich 
Satz 2 an § 44 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 Auf-
enthG in der Fassung des Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 an. Das BAMF 
teilt regelmäßig durch so genannte Trägerrundschrei-
ben mit, bei Asylbewerbern welcher Herkunftsstaaten 
ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt im Sinn 
des § 44 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 AufenthG zu erwarten ist. 
Wie schon nach § 44 Abs. 4 Satz 3 AufenthG gilt auch 
im Rahmen des Satzes 2, dass bei Asylbewerbern, 
die aus sicheren Herkunftsstaaten nach § 29a des 
Asylgesetzes stammen, ein rechtmäßiger und dauer-
hafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist. 

Satz 3 schließt solche Ausländer aus, die bestimmten 
privilegierten Personenkreisen angehören. Hierzu 
werden Regelungen im Sinn des § 1 Abs. 1 Satz 5 
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), zu denen bei-
spielsweise Art. 2 § 2 Abs. 1 des Streitkräfteaufent-
haltsgesetzes zählt, sowie § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 Auf-
enthG in Bezug genommen. Das sind zum einen Per-
sonen, die nicht der deutschen Gerichtsbarkeit unter-
liegen (sog. exterritoriale Personen), also Mitglieder 
diplomatischer Missionen, konsularischer Vertretun-
gen, Repräsentanten anderer Staaten und deren Be-
gleitung, die sich auf amtliche Einladung in Deutsch-
land aufhalten (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG). Hinzu 
kommen Ausländer, die nach Maßgabe völkerrechtli-
cher Verträge für den diplomatischen und konsulari-
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schen Verkehr und für die Tätigkeit internationaler 
Organisationen und Einrichtungen von Einwande-
rungsbeschränkungen, von der Verpflichtung, ihren 
Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen, und 
dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind 
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG). Dies umfasst z.B. das 
Wiener Übereinkommen über konsularische Bezie-
hungen, das neben den Diplomaten auch Bedienstete 
des Verwaltungs- oder technischen Personals sowie 
deren Familienmitglieder befreit. 

Abs. 2 bestimmt einige Gruppen von Ausländerinnen 
und Ausländern, die dahin gehend privilegiert werden, 
dass von den auf Migrantinnen und Migranten an-
wendbaren Regelungen des Bayerischen Integrati-
onsgesetzes für sie nur die Regelungen über die Inte-
grationsförderung (z.B. Art. 3 und Art. 4 Abs. 3) gel-
ten. Eine Pflicht zur Teilnahme an Integrationsmaß-
nahmen besteht für diese Personen nicht. Damit soll 
die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Bayern erhal-
ten bleiben. Die Regelung der Nr. 1 umfasst die nach 
dem Freizügigkeitsgesetz/EU Freizügigkeitsberechtig-
ten. Da Schweizer zwar nicht unter das Freizügig-
keitsgesetz/EU fallen, aber nach dem Abkommen vom 
21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits 
über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II, S. 811) dennoch 
Freizügigkeit genießen, werden sie dem vorgenann-
ten Personenkreis durch Verweis auf § 28 der Aufent-
haltsverordnung (AufenthV) gleichgestellt. Durch die 
Nrn. 2 und 3 werden im Interesse des Wirtschafts- 
und Forschungsstandorts Bayern Hochqualifizierte, 
Forscher und selbständig Tätige privilegiert. Die in Nr. 
2 in Bezug genommenen Beschäftigungen nach der 
Beschäftigungsverordnung sind auf unbefristete oder 
zumindest längere Dauer ausgelegt. Von Nr. 2 nicht 
erfasst werden hingegen Beschäftigungen solcher 
Personen, bei denen entweder angesichts ihrer Quali-
fikation und Vorbildung ein etwaiger besonderer Integ-
rationsbedarf nicht von vornherein auszuschließen ist 
oder die sich dem Zweck ihrer Beschäftigung nach 
nur vorübergehend in Bayern aufhalten. Nr. 4 knüpft 
an die Privilegierung des § 41 AufenthV an und er-
fasst Staatsangehörige überwiegend außereuropäi-
scher Staaten, wie etwa Australien oder Kanada, zu 
denen die Bundesrepublik seit längerer Zeit beson-
ders gute Beziehungen unterhält und deren Rechts- 
und Gesellschaftsordnungen gleichen oder ähnlichen 
Werten und Traditionen folgen, so dass bei Staatsan-
gehörigen dieser Staaten ein besonderer Integrati-
onsbedarf nicht zu erwarten ist. Die Privilegierung gilt 
für die in § 41 Abs. 2 AufenthV genannten Staatsan-
gehörigen nur für diejenigen Aufenthaltszwecke, die 
auch nach § 41 Abs. 2 AufenthV privilegiert sind. Mit 
Nr. 5 werden die Angehörigen der von Nr. 1 bis 4 er-
fassten Personen gleichgestellt, die einen Aufenthalts-
titel zum Familiennachzug nach dem Abschnitt 6 des 
Aufenthaltsgesetzes besitzen. Entsprechendes gilt 
nach Nr. 6 für ausländische Ehegatten oder Lebens-
partner von Deutschen. Die Kinder aus solchen Be-

ziehungen sind gemäß § 4 des Staatsangehörigkeits-
gesetzes Deutsche, so dass insoweit eine Gleichstel-
lung mit den Angehörigen im Sinne der Nr. 5 nicht 
erforderlich ist. 

Deutsche Staatsangehörige sind nach der Begriffsbil-
dung in Abs. 1 nicht Migranten. Gleichwohl besteht 
auch innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe nicht sel-
ten ein Migrationshintergrund, mit dem bisweilen auch 
ein spezifischer Integrationsbedarf einhergeht. Des-
halb sieht Abs. 3 Satz 1 eine entsprechende Anwen-
dung der Regelungen des Bayerischen Integrations-
gesetzes über die Integrationsförderung für solche 
Deutsche vor, die selbst nach Abschluss der Wande-
rungsbewegungen im Zusammenhang mit dem Zwei-
ten Weltkrieg nach Deutschland zugewandert sind 
(Nr. 1) oder bei denen eine solche Zuwanderung im 
engeren familiären Hintergrund stattgefunden hat  
(Nr. 2), soweit noch ein spezifischer Integrationsbe-
darf besteht. Satz 2 bestimmt als Regelbeispiel eines 
besonderen Integrationsbedürfnisses den Fall, in dem 
der oder die Deutsche nicht über „hinreichende deut-
sche Sprachkenntnisse“ verfügt (vgl. § 2 Abs. 10 Auf-
enthG). 

Art. 2 beinhaltet damit keine Regelung zum Adressa-
tenkreis des Bayerischen Integrationsgesetzes im 
engeren Sinne. Das Gesetz wendet sich nämlich an 
alle im Freistaat lebenden Menschen, auf deren Betei-
ligung ein gelingender Integrationsprozess angewie-
sen ist (siehe nur Art. 3). An einigen Stellen werden 
entsprechend Jedermanns-Pflichten begründet, die 
jeden in Bayern Lebenden unabhängig von seiner 
Staatsangehörigkeit treffen. In weiteren Bestimmun-
gen werden alle Ausländerinnen und Ausländer 
adressiert (also auch Asylbewerber ohne Bleibeper-
spektive), aber die nach Abs. 2 privilegierten Perso-
nengruppen ausgenommen (Art. 12). 

Aus den Begriffsbestimmungen ergeben sich somit im 
Regelungszusammenhang des Gesetzes letztlich drei 
Personengruppen: 

─ Privilegierte Ausländer im Sinne des Abs. 2 und 
Deutsche mit Migrationshintergrund: Sie können 
in den Genuss der Integrationsförderung nach 
diesem Gesetz gelangen. Für sie gelten aber – 
mit Ausnahme der Jedermanns-Pflichten, die un-
terschiedslos auch Deutsche treffen – nicht die 
durch dieses Gesetz begründeten gesonderten 
Pflichten. 

─ Ausländer mit Aufenthaltstitel und ihnen aus-
nahmsweise gleichgestellte Asylberechtigte (Mig-
ranten im Sinne des Abs. 1 Satz 1 und 2): Sie 
kommen in den Genuss der Integrationsförderung 
nach diesem Gesetz, unterliegen aber auch allen 
darin normierten Verpflichtungen. 

─ Ausländer, die nach Abs. 1 nicht Migranten oder 
ihnen gleichgestellt sind (regelmäßig Asylbewer-
ber, aber auch Ausländer, die sich sonst nur vo-
rübergehend in Bayern aufhalten): Für sie gelten 
die Regelungen über die Integrationsförderung 
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nicht. Sie unterliegen aber den Jedermanns-
Pflichten und den Bestimmungen, die alle Auslän-
der adressieren (Art. 12). 

Hinzu kommt wie oben geschildert, dass einige Rege-
lungen – etwa Art. 13 und 14 BayIntG – sich ganz 
bewusst an jedermann richten („wer“), also insbeson-
dere auch an Deutsche. An welche dieser daher letzt-
lich vier Gruppen die Einzelregelung adressiert ist, 
ergibt sich jeweils aus deren konkreter Fassung. 

 

Zu Art. 3 – Allgemeine Integrationsförderung 

Die Bestimmung umreißt wesentliche Aspekte der In-
tegrationsförderung und fasst sie in Programmsätzen 
zusammen. Ohne den Ausgleich von Bildungsdefizi-
ten bleibt Integration im Ansatz stecken. Das Bil-
dungsangebot umfasst dabei selbstverständlich nicht 
nur die frühkindliche, schulische etc. Bildung, sondern 
auch die Erwachsenenbildung. Bestehende Angebote 
der Erwachsenenbildung sollen entsprechend den in-
dividuellen Fähigkeiten und Neigungen wahrgenom-
men werden. Aber auch unsere Rechtsordnung und 
ihre allgemein zu akzeptierenden Wertentscheidun-
gen, die gesellschaftlichen Umgangsformen und die 
hiesigen Sitten und Gebräuche kennen zu lernen, ist 
unabdingbare Voraussetzung, wenn Integration gelin-
gen soll. Der Artikel wendet sich zugleich an die hei-
mische Bevölkerung und betont deren wichtige Rolle 
bei der Betreuung von Migranten. Im gegenseitigen 
Verhältnis zueinander ist Rücksichtnahme und Tole-
ranz Basis und Brücke zwischen den Kulturen. Insbe-
sondere durch Angebote der Erwachsenenbildung soll 
der aufnehmenden Gesellschaft ermöglicht werden, 
sich durch allgemeine, sprachliche, interkulturelle und 
politische Bildung offen mit Integrationsherausforde-
rungen auseinanderzusetzen. Schließlich wird auch 
die staatliche Verwaltung in die Pflicht genommen, 
das Ihre zur Verwirklichung der Integrationsziele bei-
zutragen. Dies ist umfassend zu verstehen und kann 
auch die interkulturelle Öffnung der Verwaltung unter 
Berücksichtigung des allgemeinen Leistungsprinzips 
beinhalten. Art. 3 Abs. 5 gewährt keine Rechtsgrund-
lage für Forderungen nach monetärer Helferentschä-
digung oder Freistellung von Arbeitspflichten auf Kos-
ten Dritter. Im Rahmen von Ermessensentscheidun-
gen können dazu auch migrationspolitische Erwägun-
gen berücksichtigt werden, wenn das jeweilige 
Rechtsgebiet hierfür seiner Art nach Spielraum gibt 
und dies zugleich den Integrationszielen dieses Ge-
setzes dienen kann. In diesem Zusammenhang wird 
auch Art. 14 der Richtlinie 2013/33/EU Rechnung 
getragen, der den Zugang von minderjährigen Migran-
tinnen und Migranten zum nationalen Bildungssystem 
zum Gegenstand hat. Vgl. hierzu auch Art. 17, der 
klarstellt, dass auch aus den in Art. 3 geschilderten 
möglichen Maßnahmen der Integrationsförderung 
keine subjektiven Rechte oder Klagbarkeiten erwach-
sen. Die Programmsätze des Art. 3 sind insoweit 
Selbstbindung des Staates und bedürfen in ihrer Um-
setzung jeweils der Konkretisierung. Wie diese Um-

setzung konkret aussieht, ist durch Art. 3 noch nicht 
präzise determiniert, sondern den weiteren Entschei-
dungen von Politik und Verwaltung überantwortet 
(Förderrichtlinien). Förderung ist stets nur dort ange-
messen, soweit tatsächlich Förderbedarf besteht. 
Sämtliche Entscheidungen stehen unter Haushalts-
vorbehalt. 

 

Zu Art. 4 – Deutsche Sprache 

Die deutsche Sprache ist eine der wesentlichsten 
Voraussetzungen, um sich erfolgreich integrieren zu 
können. Hier zeigt sich zugleich die eigene Integrati-
onswilligkeit des Betreffenden besonders deutlich. Auf 
Basis der Gesetzgebungskompetenz des Landes für 
Sprache und Kultur (Kulturhoheit) sowie für das 
Schulwesen und die eigene öffentliche Verwaltung 
versucht Art. 4, das Eigeninteresse der Migrantinnen 
und Migranten zu wecken und zu fördern. Der Artikel 
lässt in verfassungskonformer Auslegung Bundes-
recht unberührt und will die – etwa nach §§ 43 oder 
45a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) im Rahmen 
von Integrationskursen oder der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung – bundesrechtlich vorgese-
henen Angebote lediglich flankieren. 

Eine direkte Verpflichtung, die deutsche Sprache zu 
erlernen, wird nicht ausgesprochen. Das hat zum 
einen kompetenzrechtliche Gründe. Zwar hat das 
Urteil des BVerfG v. 14.07.1998, BVerfGE 98, 218 ff. 
– Rechtschreibreform die Regelungskompetenz der 
Länder in der Sprachenfrage beleuchtet, das aber vor 
allem unter dem Aspekt der Verantwortung für das 
Schulwesen. Zum anderen entzieht sich Sprache oft 
aber auch rein faktisch der unmittelbaren staatlichen 
Regelung. Umgekehrt kann aber auch der rein fakti-
sche Druck, mit Sprachkenntnissen besser durchs 
Leben zu kommen, die Kenntnis der deutschen Spra-
che fördern. 

Abs. 1 illustriert diesen Zusammenhang zunächst in 
einem Programmsatz. Die Abs. 2 bis 4 dagegen ver-
suchen auf mittelbarem Weg zum Erwerb von 
Sprachkenntnissen zu motivieren. Abs. 2 skizziert das 
anzustrebende Ziel. Dabei wird bewusst nicht an die 
Terminologie des § 2 Abs. 9 bis 11 AufenthG (einfa-
che, hinreichende, ausreichende Sprachkenntnisse) 
angeknüpft, sondern es werden „angemessene“ 
Sprachkenntnisse angestrebt. Denn das kann – je 
nach Situation – sehr unterschiedliche Sprachniveaus 
umfassen.  

Abs. 3 Satz 1 umreißt in nichtklagbarer Form (vgl. 
Art. 17) denkbare staatliche Sprachförderung für Mig-
rantinnen und Migranten. Das Erlernen der deutschen 
Sprache „in Wort und Schrift“ schließt mit ein, dass im 
Rahmen der Förderung auch die notwendige Alpha-
betisierung bezüglich der lateinischen Schrift geleistet 
werden kann. Das in Abs. 1 Satz 2 vorausgesetzte 
Eigenengagement beim Spracherwerb setzt sich da-
bei insofern durch, als bei mangelndem Engagement 
und entsprechender Erfolglosigkeit beim Spracher-
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werb die staatlich eingesetzten Fördermittel vom Ge-
förderten zurückverlangt oder erstattet werden können 
(Satz 3). 

Abs. 4 enthält Regelungen zur Tragung der Kosten für 
Dolmetscher und Übersetzer. Art. 23 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes liegt der Gedanke zu-
grunde, dass in Verwaltungsverfahren der Verwender 
von Fremdsprachen die verfahrensrechtliche Last der 
Verständigung trägt. Häufig ist dieser insoweit auch 
schon nach bisheriger Rechtslage zur Tragung der 
Kosten verpflichtet, jedoch nicht in allen Fallkonstella-
tionen. Um diese Lücke zu schließen, schafft Abs. 4 
Satz 1 die Möglichkeit, dem Ausländer im Rahmen 
einer Ermessensentscheidung auch über die bereits 
in diesem Sinne geregelten Fälle hinaus die Kosten 
für die Heranziehung von Dolmetschern oder Sach-
verständigen aufzuerlegen, wenn dieser sich inner-
halb der letzten sechs Jahre mindestens drei Jahre im 
Inland aufgehalten hat. Nach diesem Artikel gehört es 
zu den Obliegenheiten jedes Nichtdeutschsprachigen, 
sich im Falle eines mehrjährigen Aufenthalts in 
Deutschland möglichst rasch auch deutsche Sprach-
kenntnisse anzueignen. Wer gegen diese Obliegen-
heiten verstößt, kann nicht damit rechnen, dass die 
daraus entstehenden Folgekosten (hier: die trotz ei-
nes bereits längeren Aufenthalts in Deutschland wei-
terhin nötigen Dolmetscherkosten aufgrund weiterhin 
fehlender deutscher Sprachkenntnisse) von der All-
gemeinheit getragen werden. Sie fallen vielmehr ge-
mäß dem Verursacherprinzip regelmäßig im Rahmen 
der durch Abs. 4 Satz 1 begründeten Ermessensent-
scheidung dem Nichtdeutschsprachigen selbst zur 
Last. Der Regelung liegt also der Gedanke zugrunde, 
dass derjenige, der sich zwar lange genug in Deutsch-
land aufgehalten hat, um im Rahmen der ihn treffen-
den Obliegenheiten Deutsch lernen zu können, dies 
aber nicht getan hat, Kosten für Dolmetsch- oder 
Übersetzungsbedarf grundsätzlich selbst tragen soll. 
Die Vorschrift ist verfassungskonform im Rahmen der 
Ermessensentscheidung zu interpretieren. Soweit 
also – etwa aufgrund europarechtlicher oder zwingen-
der weil nicht durch Abweichungsgesetzgebung 
überwindbarer bundesrechtlicher Vorgaben – behörd-
licherseits kostenfreie Übersetzung geschuldet ist, 
kann auch dem im Rahmen der Ermessensentschei-
dung Rechnung getragen werden. 

Abs. 4 Satz 2 dient der verfahrensrechtlichen Absi-
cherung der Behörden bei der Einschaltung von 
Übersetzern und Dolmetschern. Entgegen früher ver-
tretener Ansicht (BGH v. 14.06.1971, III ZR 120/68, 
NJW 1971, 2220) neigt die Rechtsprechung inzwi-
schen dazu, bei der Beauftragung von Privaten eine 
Amtshaftung teilweise zuzulassen (BGH v. 21.01. 
1993, III ZR 189/91, NJW 1993, 1258, vgl. auch 
Grüning NZV 94, 170 f.), soweit sie den privaten Un-
ternehmer als „Verwaltungshelfer“ der Behörde an-
sieht. Dolmetscher und Übersetzer stehen jedoch 
letztlich zwischen Behörde und Beteiligten und sind 
der Behörde ihrerseits auch nur durch privatrechtli-

chen Vertrag verbunden. Insoweit ist eine Haftung der 
Körperschaften, deren Behörden einen Dolmetscher 
oder Übersetzer herangezogen haben, nicht gerecht-
fertigt. Der von einem Übersetzungsfehler nachteilig 
Betroffene hat sich vielmehr an den Dolmetscher oder 
Übersetzer selbst zu halten. Um eine Haftung der 
Körperschaften im Hinblick auf die insoweit nicht ein-
deutige Rechtsprechung zu vermeiden, normiert 
Abs. 4 Satz 2 einen entsprechenden Haftungsaus-
schluss zu ihren Gunsten. Ein solcher Haftungsaus-
schluss kann durch Landesgesetz normiert werden 
(vgl. Papier in Münchener Kommentar, BGB, 6. Aufl. 
2013, § 839 Rz. 336, 340 m.w.N.). Abs. 4 Satz 2 gilt 
dabei allgemein, also gleichgültig, ob Dolmetscher 
oder Übersetzer im Rahmen von Abs. 4 Satz 1, des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes oder 
anderer Verfahrensbestimmungen eingeschaltet wur-
den. 

 

Zu Art. 5 – Vorschulische Sprachförderung 

Art. 5 gilt nicht nur für die nach dem Bayerischen Kinder-
bildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) förderfä-
higen Kindertageseinrichtungen, sondern für alle Kin-
dertageseinrichtungen. 

Elementare Voraussetzung für das Gelingen der 
schulischen Bildung und damit unverzichtbare Grund-
lage für die gesellschaftliche Integration von Kindern 
ist die Beherrschung der deutschen Sprache. Vor 
diesem Hintergrund übernimmt Abs. 1 Satz 2 bis 4 
weitgehend die Bestimmungen zur sprachlichen Bil-
dung in § 5 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zum 
Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz 
(AVBayKiBiG). In den Kindertageseinrichtungen sol-
len die Kinder in der deutschen Sprache gefördert 
werden. Insoweit wird für Kinder mit Migrationshinter-
grund zugleich von der landesrechtlichen Regelungs-
klausel des § 49 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) Gebrauch gemacht. Mehrsprachige 
Kindertageseinrichtungen werden dadurch natürlich 
nicht ausgenommen. Da es sich um Soll-Bestim-
mungen handelt, kann im Ausnahmefall flexibel auch 
von einer frühkindlichen Förderung in der deutschen 
Sprache z.B. da abgesehen werden, wo ein Kind er-
kennbar Deutschland alsbald wieder verlässt. Abs. 1 
Satz 1 führt den Rechtsgedanken des bisherigen 
Art. 12 Abs. 2 Satz 2 BayKiBiG an thematisch pas-
sender Stelle fort (vgl. auch Art. 17a Abs. 6). Abs. 1 
Satz 5 zieht die notwendige Konsequenz des Bil-
dungsauftrags für die Anforderungen an die sprachli-
che Kompetenz des pädagogischen Personals für 
bislang nicht förderfähige Einrichtungen. Die interkul-
turellen Kompetenzen des pädagogischen Personals 
sollen bedarfsgerecht fortentwickelt werden.  

Abs. 2, 3 und 5 regeln eine verpflichtende Sprach-
standserhebung noch im vorschulischen Bereich. Bis-
lang sah hierzu Art. 37a des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache eine 
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Sprachstandserhebung noch im ersten Halbjahr des 
Kalenderjahres vor dem Beginn der Schulpflicht vor, 
wenn nicht wenigstens ein Erziehungsberechtigter 
selbst deutschsprachiger Herkunft ist. Der Begriff des 
Erziehungsberechtigten ist in § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII 
legaldefiniert; insbesondere sind hiermit die perso-
nensorgeberechtigten Elternteile erfasst (Variante 1). 
Für die Erziehungsberechtigten statuieren Art. 37a, 76 
Satz 3 und Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 BayEUG in der bisher 
geltenden Fassung flankierend bußbewehrte Pflich-
ten. Daneben sieht § 5 Abs. 2 und 3 AVBayKiBiG in 
förderfähigen Kindertageseinrichtungen Sprachstand-
serhebungen für alle Kinder (auch Muttersprachler) 
vor. Die frühe Sprachstandserhebung hat sich in der 
Praxis bewährt. Die Regelung soll daher fortgeführt 
und der gesetzliche Anwendungsbereich ausgeweitet 
werden. Gleichzeitig wird die Bestimmung inhaltlich 
präzisiert und redaktionell überarbeitet. Zu diesem 
Zweck geht der bisherige Art. 37a Abs. 1 und 2 
BayEUG, der im Kern integrationspolitische Bestim-
mungen im vorschulischen Bereich beinhaltet, in Art. 
5 BayIntG auf. Der bisherige Art. 37a Abs. 3 BayEUG 
hingegen richtet sich an Kinder, die bereits der Schul-
pflicht unterliegen, und soll – mit verändertem Anwen-
dungsbereich – als Art. 37 Abs. 4 BayEUG fortgeführt 
werden (näher hierzu die Begründung zu Art. 17a 
Abs. 5).  

Abs. 2 knüpft an die bisherige Regelung in Art. 37a 
Abs. 1 BayEUG an. Im Hinblick darauf, dass die 
Sprachstandserhebung über ein Jahr vor dem Termin 
der Einschulung stattfindet, wird allerdings in Satz 1 in 
sprachlicher Hinsicht der Prognosecharakter der Ent-
scheidung stärker betont. Außerdem wird der Anwen-
dungsbereich der Bestimmung deutlich erweitert: Zu-
künftig soll der Sprachstand bei allen Kindern erhoben 
werden. Zwar wird das Thema Spracherwerb auch 
weiterhin v.a. bei der Förderung von Kindern aus Mig-
rantenfamilien eine Rolle spielen, was für die Auf-
nahme in den Regelungskontext des Bayerischen In-
tegrationsgesetzes spricht. Aus Gründen des Kindes-
wohls soll aber nicht an dieser Stelle Halt gemacht 
werden, denn in Einzelfällen bestehen auch außer-
halb von Migrationsfamilien Sprachdefizite, denen auf 
diese Weise frühzeitig entgegengewirkt werden kann. 
Zugleich werden Zweifelsfragen vermieden (Wann ist 
ein Kind nicht deutscher Muttersprache? Wann liegt 
eine deutschsprachige Herkunft der Erziehungsbe-
rechtigten vor?), die die Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten im Falle der Nichtbefolgung der Pflichten 
behindern können. Diese Praxis kann auch nach neu-
em Recht fortgeführt werden. Näheres regelt eine 
Ressortverordnung, die das Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst erlassen kann 
(Abs. 5). Neu ist, dass die Teilnahmeverpflichtung an 
der Sprachstandserhebung der Grundschule künftig 
für alle Erziehungsberechtigten, deren Kind keine 
Kindertageseinrichtung besucht, bußgeldbewehrt wird 
(Abs. 6). Die Pflichten der Eltern beziehen sich nur auf 

die Grundschule, weil eine verpflichtende Teilnahme 
die einzige Möglichkeit ist, mit diesen Eltern über-
haupt ins Gespräch zu kommen. Die anderen haben 
ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung angemeldet 
und stehen damit ohnehin in Kontakt mit dem päda-
gogischen Personal. Die geförderten Kindertagesein-
richtungen sind nach Art. 14 BayKiBiG verpflichtet, mit 
den Eltern zu kooperieren, die nicht staatlich geförder-
ten Einrichtungen müssen nun nach Art. 5 die sprach-
liche Entwicklung fördern. Die Sprachstandserhebung 
ist in der Kindertageseinrichtung im Unterschied zur 
punktuellen Erhebung an der Grundschule zudem 
bereits Teil der laufenden pädagogischen Arbeit. Eine 
Verpflichtung und Sanktionsbewehrung sind insoweit 
entbehrlich. Sie erfolgt nach § 5 Abs. 2 AVBayKiBiG 
regelmäßig bereits in der ersten Hälfte des vorletzten 
Kindergartenjahres. 

Lässt die Sprachstandserhebung erwarten, dass die 
Deutschkenntnisse des Kindes für eine erfolgreiche 
Teilnahme am Grundschulunterricht nicht ausreichen, 
so wird wie bisher ein Vorkurs zur Förderung der 
deutschen Sprachkenntnisse noch vor Beginn der 
Schulpflicht angeboten (Abs. 3 Satz 1). Dieser soll 
durch das Kind auch wahrgenommen werden. Das 
kann Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist, eben-
so betreffen wie Kinder, die nicht Deutsch als Mutter-
sprache haben. Unterschiedlich sein kann allerdings 
weiterhin die Methode der Sprachstandserhebung 
(vgl. oben). Die Kindertageseinrichtung oder die zu-
künftige Grundschule kann die Erziehungsberechtig-
ten – ggf. auch bei niederschwelligeren Sprachdefizi-
ten, die noch keinen Vorkurs erforderlich machen – zu 
einem Informationsgespräch laden (Abs. 3 Satz 2). Im 
Rahmen des Informationsgesprächs kann zur Bera-
tung oder Abklärung von Fragen auf besonders fach-
kundige Stellen wie z.B. auf das Jugendamt, Frühför-
derstellen, Erziehungsberatungsstellen oder Ärzte hin-
gewiesen werden. Auf diese Weise wird eine infor-
mierte und am Kindeswohl orientierte Entscheidung 
der Erziehungsberechtigten gefördert. Zu diesem 
Zweck sind Erziehungsberechtigte, deren Kind keine 
Kindertageseinrichtung besucht, an der Teilnahme zu 
dem Gespräch verpflichtet (Abs. 3 Satz 3). Ein vor-
sätzliches Zuwiderhandeln ist als Ordnungswidrigkeit 
mit Geldbuße bewehrt (Abs. 6). Unberührt bleibt die 
Verpflichtung des pädagogischen Personals in nach 
dem BayKiBiG bezuschussten Einrichtungen, die 
Eltern in wichtigen Fragen der Bildung, Erziehung und 
Betreuung zu beraten (Art. 11 Abs. 3 BayKiBiG). 

 

Zu Art. 6 – Frühkindliche Bildung 

Kindertageseinrichtungen dienen der regelmäßigen 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern (vgl. 
Art. 2 Abs. 1 des Bayerischen Kinderbildungs- und be-
treuungsgesetzes – BayKiBiG). Auch wenn die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kindern in der 
vorrangigen Verantwortung der Eltern liegt (Art. 4 
Abs. 1 Satz 1 BayKiBiG), werden in den Einrichtungen 
bereits unterstützend die Fundamente für die Beach-
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tung der Leitkultur gelegt. Hierzu werden die allge-
meinen Prinzipien normativ niedergelegt. Die Rege-
lung übernimmt die einschlägigen Bestimmungen zu 
den Bildungs- und Erziehungszielen aus Abschnitt 1 
der Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kinder-
bildungs- und betreuungsgesetz, die bislang bereits 
für solche Kindertageseinrichtungen gelten, die nach 
dem Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsge-
setz förderfähig sind, soweit sie unter dem Gesichts-
punkt der Integration von besonderer Bedeutung sind. 
Weitere Kompetenzen, wie insbesondere die Stär-
kung der Entwicklung des Gesundheitsbewusstseins, 
sind bereits über die bisherigen Regelungen in der 
Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kinderbil-
dungs- und betreuungsgesetz erfasst. Der Anwen-
dungsbereich wird nunmehr auf alle Kindertagesein-
richtungen erstreckt. In Satz 4 wird der bisherige 
Art. 12 Abs. 2 Satz 1 BayKiBiG aufgegriffen und im 
Bayerischen Integrationsgesetz in den passenden 
thematischen Zusammenhang gestellt. 
 

Zu Art. 7 – Schulen 

Art. 131 Abs. 1 der Verfassung bestimmt, dass Schu-
len nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern 
auch Herz und Charakter bilden sollen. In den folgen-
den Abs. 2 bis 4 wird dieser verfassungsgemäße Bil-
dungsauftrag durch Bildungsziele konkretisiert, wel-
che ihrerseits in Art. 2 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (Bay-
EUG) näher ausgestaltet werden. Gemeinsame Ma-
xime der elterlichen und schulischen Erziehung ist es, 
die Schülerinnen und Schüler zu eigenverantwortli-
chen Persönlichkeiten zu bilden. Alle öffentlichen und 
privaten Schulen Bayerns werden damit zu einer Er-
ziehung anhand der Werteordnung der Verfassung, 
und damit in Ansehung der Leitkultur verpflichtet. 
Abs. 1 stellt den berechtigten Platz heraus, den die 
Integrationsziele dieses Gesetzes damit im Bildungs-
auftrag der Schulen einnehmen. 

Abs. 2 zieht die Folgerungen aus dem Integrationsauf-
trag für die Inhalte der Lehreraus- und -fortbildung. 
Ziel sollte es sein, dass Lehrkräfte bedarfsgerecht 
befähigt werden, auch Kinder nichtdeutscher Mutter-
sprache im Unterricht angemessen fördern und unter-
stützen zu können. 

Abs. 3 betont eine besondere schulische Förderung 
von Schülerinnen und Schülern aus Migrantenfami-
lien. Hierzu lassen die Schulordnungen schon heute 
in vielen Fällen zu, dass gesonderte Klassen gebildet 
werden. Insbesondere in Grund- und Mittelschulen 
gibt es neben Deutschfördermaßnahmen in Regel-
klassen sog. Übergangsklassen für Schülerinnen und 
Schüler nichtdeutscher Muttersprache, die dem Unter-
richt in einer deutschsprachigen Klasse nicht zu fol-
gen vermögen. Ziel der Maßnahmen ist es, die geför-
derten Schülerinnen und Schüler baldmöglichst zur 
Teilnahme am allgemeinen Unterricht zu befähigen 
und interkulturelle Erziehung sowie politische und ge-
sellschaftliche Bildung zu vermitteln.  

Der verfassungsrechtliche Bildungsauftrag der Schu-
len kann in Konflikt zum Erziehungsrecht der Eltern 
und zum Grundrecht der freien Religionsausübung 
geraten. Hierzu kommt es insbesondere, wenn eine 
Schülerin oder ein Schüler aus religiösen Motiven 
heraus die Teilnahme am Unterricht verweigert. In der 
Rechtsprechung wurden insbesondere die Weigerung 
eines Mädchens islamischen Glaubens zur Teilnahme 
am koedukativen Sportunterricht (BVerwG v. 25.08. 
1993, 6 C 8/91, NVwZ 1994, 578) oder am koedukati-
ven Schwimmunterricht (BVerwG v. 11.09.2013, 6 C 
25.12, NVwZ 2014, 81) bekannt. In solchen Fällen 
sind die gleichrangig konfligierenden Verfassungsgü-
ter im Wege der praktischen Konkordanz in einen 
schonenden Ausgleich zu bringen. In schwerwiegen-
den Fällen kann dies dazu führen, dass eine Schülerin 
oder ein Schüler nach Maßgabe der Schulordnung 
(vgl. Art. 89 Abs. 2 Nr. 3 BayEUG) temporär oder gar 
dauerhaft von der Teilnahme an einzelnen Unter-
richtseinheiten zu befreien ist. Das heißt aber nicht, 
dass der staatliche Bildungsauftrag regelmäßig hinter 
religiösen Empfindungen der Schülerinnen und Schü-
ler – auch wenn sie von der Einzelnen und dem Ein-
zelnen als verpflichtend erfahren werden – zurückzu-
stehen hätte. Vielmehr ist ein verhältnismäßiger Aus-
gleich zu suchen und dem Gleichrang des staatlichen 
Bestimmungsrechts so weit wie angemessen möglich 
Geltung zu verschaffen. Die Befreiung vom Unterricht 
ist eben nicht routinemäßige Option der Konfliktauflö-
sung, sondern Einzelfallentscheidung. Vorrangig sind 
jedenfalls konkrete „organisatorische oder prozedura-
le Gestaltungsoptionen für eine nach allen Seiten hin 
annehmbare, kompromisshafte Konfliktentschärfung 
… , die beiden Positionen auch in Bezug auf den Ein-
zelfall Wirksamkeit verschafft“ (BVerwG v. 11.09. 
2013, 6 C 25/12, NVwZ 2014, 81 [83 Rn. 18]) auszu-
schöpfen. Konkret heißt das: Es kommt nicht in Frage, 
dass ein Mädchen generell nicht am verpflichtenden 
Schwimmunterricht teilnimmt, obwohl eine die religiö-
sen Belange angemessen wahrende Badebekleidung 
in Form eines sog. Burkinis zur Verfügung steht 
(BVerwG, a.a.O.). Die Weigerung zur Teilnahme am 
Biologieunterricht unter Berufung auf kreationistische 
Glaubensinhalte, weil dort die Evolutionstheorie be-
handelt wird, ist grundsätzlich nicht hinnehmbar. Die-
ses Regel-Ausnahme-Verhältnis stellt Abs. 4 klar und 
dient damit gleichermaßen der Information der Schü-
lerinnen und Schüler bzw. ihrer Familien und der Ver-
antwortlichen im Schulbetrieb. Nicht erfasst von der 
Norm sind anlassbezogene Befreiungen von Schüle-
rinnen und Schülern für einzelne Tage, um etwa an 
festtagsbezogenen religiösen Veranstaltungen teilzu-
nehmen; den Schülerinnen und Schülern bleibt 
selbstverständlich ausreichend Gelegenheit zur Erfül-
lung ihrer religiösen Pflichten und zur Wahrnehmung 
religiöser Veranstaltungen auch außerhalb der Schule 
belassen, wenn das die schulischen Interessen nicht 
beeinträchtigt.  
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Zu Art. 8 – Hochschulen 

Für die allgemeine Bildung sind die Schulen, nicht die 
Hochschulen zuständig. Der aktuelle Massenzustrom 
von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern hat je-
doch eine solch hohe Nachfrage nach Bildungsleis-
tungen ausgelöst, dass sie nur im Zusammenwirken 
aller bildungsfähigen staatlichen Institutionen bewäl-
tigt werden kann. Daher sollen – für einen von Anfang 
an beschränkten Übergangszeitraum – auch die 
Hochschulen abseits ihres durch das Bayerische 
Hochschulgesetz (BayHSchG) an sich klar umrisse-
nen speziellen Bildungsauftrags einen allgemeinen 
Bildungsbeitrag leisten und aus ihren Etats finanzie-
ren können. Sie sollen dabei studierwilligen und stu-
dierfähigen, aber mit migrationsbedingten Bildungslü-
cken eingereisten Migrantinnen und Migranten spezi-
elle Angebote unterbreiten können, insbesondere um 
ihnen das Erlernen der deutschen Sprache zu ermög-
lichen. Denkbar sind auch Orientierungsveranstaltun-
gen, um Beratung anzubieten oder Migrantinnen und 
Migranten konkrete Vorstellungen von der deutschen 
Bildungslandschaft, den verschiedenen Abschluss- 
und Studienmöglichkeiten etc. zu vermitteln. Damit 
soll vor dem Hintergrund oft sehr unterschiedlicher 
Hochschulniveaus in einzelnen Herkunftsstaaten zu-
gleich sichergestellt werden, dass Migrantinnen und 
Migranten ein realistisches Bild der eigenen Bega-
bungen und Fähigkeiten sowie zu der Frage erhalten, 
inwieweit ein Hochschulstudium nach deutschem 
Standard für sie in Frage kommt oder welche Voraus-
setzungen dafür konkret noch zu erfüllen sind. 

Ermöglicht werden ausdrücklich weder ein reguläres 
Studium noch sonstige Studien im Sinne des Art. 42 
Abs. 2 Satz 2, Art. 56 BayHSchG, sondern besondere 
Angebote der Hochschulen sui generis. Sie setzen 
eine Immatrikulation weder voraus noch führen sie zu 
einer Immatrikulationsberechtigung. Sie werden viel-
mehr gerade nichtimmatrikulierten Personen angebo-
ten. Durch die fehlende Immatrikulation wird jede Kon-
kurrenzsituation zu regulären Studierenden ausge-
schlossen. Die so geförderten Personen sollen bei 
Studentenwohnheimen nicht zu Bewerberkonkurren-
ten regulärer Studentinnen und Studenten werden. 
Sie sollen auf der anderen Seite aber auch nicht zu 
Beiträgen zu den Studentenwerken verpflichtet sein, 
die sie häufig finanziell überfordern könnten. Durch 
die fehlende Immatrikulation bleiben auch versiche-
rungsrechtliche Fragen unberührt. Den Hochschulen 
wird über Satz 4 jedoch die Möglichkeit gegeben, 
angebotsnutzenden Migrantinnen und Migranten ei-
nen Status sui generis einzuräumen und ihn im Rah-
men der geltenden Gesetze näher zu definieren.  

Über die Sätze 2 und 4 ist auch klargestellt, dass die 
Hochschulen im Rahmen der Angebote zwar einzelne 
Prüfungen abnehmen dürfen, nicht aber solche, die zu 
einem allgemeinen Bildungsabschluss führen. Die 
Angebote sind ausschließlich als faktische Bildungs-
hilfe zu konzipieren, um den aktuellen Massenan-
sturm auf (an sich schulische) Allgemeinbildung be-

wältigen zu können. Sie sind explizit nicht konzipiert, 
um einen Hochschulzugang oder allgemeinen Bil-
dungsabschluss zu vermitteln. Schul- und Hochschul-
system bleiben strikt getrennt. Migrantinnen und Mig-
ranten, die über keinen regulären Hochschulzugang in 
Deutschland verfügen, können diesen daher nur auf 
den dafür vorgeschriebenen Wegen erhalten. Wer 
daher später ein reguläres Studium an einer Hoch-
schule aufnehmen möchte, muss sich gemäß den 
Regelungen zum Hochschulzugang entweder für den 
Aufnahmetest zum Besuch des Studienkollegs bei 
den Universitäten in München oder des Studienkol-
legs bei den Fachhochschulen in Coburg anmelden. 
Dort erfolgt nach bestandenem Aufnahmetest im Lau-
fe eines Jahres eine Vorbereitung auf die jeweiligen 
Feststellungsprüfungen. Alternativ können sie sich 
auch zur externen Teilnahme an den Feststellungs-
prüfungen an den Studienkollegs bei den Universitä-
ten in München oder bei den Fachhochschulen in 
Coburg melden. Erst die bestandene Feststellungs-
prüfung berechtigt zur Aufnahme eines Studiums an 
einer bayerischen Hochschule. 

Zum Außerkrafttreten der Bestimmung vgl. Art. 19 
Abs. 2. 

 

Zu Art. 9 – Verantwortung der Wirtschaft 

Die Regelung in Abs. 1 Satz 1 verweist als Programm-
satz auf Art. 151 der Verfassung, wonach die gesamte 
wirtschaftliche Tätigkeit dem Gemeinwohl und der 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für 
alle dient. In die gleiche Richtung zielt Art. 14 Abs. 2 
Satz 2 des Grundgesetzes (Gemeinwohlbindung des 
Eigentums). Abs. 1 Satz 2 gibt im Rahmen der Förde-
rung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz (MfG) 
die Möglichkeit, eigene Integrationsanstrengungen 
von Unternehmen der bayerischen Wirtschaft positiv 
zu berücksichtigen. Dabei ist allerdings nicht jede Art 
selbstgewählter und unternehmensseitig selbstdefi-
nierter Integrationsbemühung berücksichtigungsfähig, 
sondern nur solche, die letztlich dem gesetzlich um-
schriebenen Personenkreis gilt und Ziel und Richtung 
des Bayerischen Integrationsgesetzes stützt. Geför-
dert werden können daher vor allem Bemühungen um 
bessere Kenntnisse der deutschen Sprache sowie der 
Leitkultur. Diese Bemühungen sind freiwillig. Die bay-
erische Wirtschaft wird hierdurch nicht zur Vermittlung 
insbesondere von Sprachkenntnissen verpflichtet. Es 
werden nur erwerbsberechtigte Migrantinnen und 
Migranten in Bezug genommen. Durch den Verweis 
auf das MfG wird zugleich Art. 2 Abs. 4 MfG einbezo-
gen, wonach Rechtsansprüche auf Förderung weder 
generell noch im Einzelfall begründet werden. 

Der Artikel begreift, wie Abs. 2 Satz 1 klarstellt, quali-
fizierte und gut integrierte Migrantinnen und Migranten 
auch als Chance und Bereicherung für den deutschen 
Arbeitsmarkt. Zugleich wird auf die Vorteile der dualen 
Berufsausbildung bzw. der schulisch strukturierten 
Aus- und Weiterbildung (z.B. in der Krankenpflege 
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und in sozialen Berufen) hingewiesen. Klagbarkeiten 
oder subjektive Rechte sind damit nicht verbunden. 

 

Zu Art. 10 – Rundfunk und Medien 

Die Vorschrift stellt keine Erweiterung des Programm-
auftrags der Medien dar, sondern soll sie im Rahmen 
der allgemeingesellschaftlichen sowie ihrer eigenen 
Verantwortung für ein pluralistisches Programmange-
bot ermuntern, die genannten Aspekte in ihren Sen-
dungen und Beiträgen nach Möglichkeit verstärkt zu 
berücksichtigen. 

 

Zu Art. 11 – Ausgewogene räumliche Verteilung 
im Freistaat Bayern 

Die Regelung schafft eine Ermächtigungsgrundlage 
für die landesinterne Zuweisung und Verteilung von 
Ausländern mit humanitärem Aufenthaltstitel. Dabei 
werden wegen des sachlichen Zusammenhangs die 
auf der Ermächtigungsgrundlage des § 24 Abs. 4 des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) beruhenden Rege-
lungen für Ausländer, die in einem Aufnahmeverfah-
ren aufgenommen werden (§§ 23 und 24 AufenthG), 
die bislang in Art. 98 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze enthalten waren, zusammen-
gefasst mit Regelungen für anerkannte Asylberechtig-
te, für die eine bundesrechtliche Ermächtigung noch 
aussteht. 

 

Zu Art. 12 – Landesleistungen 

Zu Abs. 1 

Abs. 1 bezweckt eine sichere Identitätsfeststellung vor 
Bewilligung und Auszahlung landesrechtlicher Leis-
tungen, Förderungen oder Angebote. Dabei ist nicht 
nur an finanzielle Angebote gedacht, sondern auch an 
Sachleistungen wie etwa Sprachkurse oder die Ange-
bote der Hochschulen nach Art. 8. Freizügigkeitsbe-
rechtigte Ausländer sowie die sonstigen nach Art. 2 
Abs. 2 privilegierten Personen unterfallen der Be-
stimmung nicht. Damit entfällt auch jede Form einer 
denkbaren Ungleichbehandlung von Inländern und 
EU-Ausländern. Die Vorschrift behandelt nicht freizü-
gigkeitsberechtigte Ausländer aber vor Art. 3 des 
Grundgesetzes ungleich. Die verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung hierzu ergibt sich aus der Überlegung, 
dass – vor allem angesichts des Massenansturms von 
Asylbewerbern ohne Papiere und der teils unkontrol-
lierten Einreise – beim einschlägigen Personenkreis 
nur so Doppelauszahlungen aufgrund Doppelantrag-
stellungen unter Mehrfachidentitäten verhindert wer-
den können. Insoweit besteht auch aus fiskalischen 
Gründen ein erhöhtes Kontrollbedürfnis. Verbleiben 
nach Abs. 1 Satz 1 weiterhin Identitätszweifel – etwa 
wegen unklarer Passherkunft, Fälschungsverdacht 
oder unklarer Übereinstimmung zwischen antragstel-
lender Person und tatsächlichem Passinhaber (die 
z.B. wegen Analphabetismus auch nicht aufgeklärt 
werden kann) – können die Behörden nach Satz 2 

den Datenabgleich einschließlich Fingerabdrücken mit 
dem Ausländerzentralregister suchen. „Landesrechtli-
che Leistung“ im Sinne der Bestimmung sind alle 
Leistungen, die auf landes- oder kommunalrechtlicher 
Grundlage gewährt und nicht bereits durch Bundes-
recht determiniert sind. 

Satz 3, wonach Bewilligung und Auszahlung landes-
rechtlicher Leistungen verweigert werden kann, so-
lange der nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer 
nicht im Ausländerzentralregister nach AZR-Gesetz 
geführt ist, wirkt rein dilatorisch. Sobald der Ausländer 
also im Ausländerzentralregister ordnungsgemäß 
erfasst und damit seine Identität auch über dieses 
Register bestätigbar ist, entfällt die Wirkung von 
Satz 3. Folge ist, dass die bis dahin zurückgehaltenen 
entsprechenden Landesleistungen dann – auch rück-
wirkend – nachgezahlt werden können. Im Rahmen 
des Ermessens nach Satz 3 ist auch zu berücksichti-
gen, inwieweit auf die Leistung ein unbedingter grund-
rechtlich verbürgter Anspruch besteht. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 normiert einen Verwirkungstatbestand. Er fußt 
auf dem Gedanken, dass keinen Anspruch auf Leis-
tung hat, wer selbst treuwidrig agiert. Konkret werden 
dabei zwei Sachverhalte angesprochen: Verwirkung 
tritt erstens ein, wenn der antragstellende, nicht frei-
zügigkeitsberechtigte Ausländer sich vorsätzlich sei-
ner Papiere entledigt hat, um seine Herkunft oder 
Identität zu verschleiern (Nr. 1). Sich seines Auswei-
ses zu entledigen, war früher vor allem bei Personen-
schleusungen verbreitet und wird aktuell zunehmend 
auch zur allgemeinen Herkunftsverschleierung (ver-
meintliche Syrer) genutzt. Dieser Tatbestand kann nur 
von nicht freizügigkeitsberechtigten Ausländern ver-
wirklicht werden (vgl. dazu bereits Begründung zu 
Abs. 1). Verwirkung tritt zweitens auch ein, wenn eine 
Leistung durch Vorlage gefälschter Papiere oder 
durch Angabe einer unrichtigen Identität oder Herkunft 
beantragt oder erstrebt wird. Diese Tatbestandsalter-
native kann auch von Deutschen und EU-Ausländern 
verwirklicht werden – für sie wird allerdings (solange 
sie nicht untergetaucht leben) meist keine Veranlas-
sung bestehen, Identität oder Herkunft zu verfälschen. 
Die Verwirkung betrifft unmittelbar jeweils nur die kon-
kret beantragte Leistung. Um jedoch auch andere 
leistungsgewährende Behörden warnen zu können, 
soll es nach Satz 4 möglich sein, die – notfalls über 
Fingerabdrücke – zuverlässig sichergestellte Identität 
samt Verwirkungssachverhalt der betreffenden ande-
ren Behörden zu speichern und mitzuteilen. Die Ver-
wirkung soll nur für den Zeitraum von fünf Jahren 
gelten und auch rückwirkend wirken, wenn sich der 
Tatbestand erst nachträglich herausstellt. In diesem 
Fall richten sich die Folgen nach Art. 48 BayVwVfG 
(ggf. analog). Im Wege grundrechtskonformer Ausle-
gung greift der Verwirkungstatsbestand lediglich dort 
nicht, wenn und soweit ein Anspruch bereits unmittel-
bar aufgrund Grundrechts nach Grund und Höhe un-
abdingbar ist. 
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Die Tatbestände des Abs. 2 haben unter repressiven 
Gesichtspunkten im Zweifel praktisch keinen großen 
Anwendungsbereich, da es – vor allem bzgl. Nr. 1 – 
häufig schwierig sein wird, den Tatbestand nachzu-
weisen. Die Vorschrift wirkt in jedem Falle aber prä-
ventiv und psychologisch, zumal auf sie auch in den 
entsprechenden Formularen oder Formblättern deut-
lich hingewiesen werden kann. 

Zu Abs. 3 

Hat ein Begünstigter gegen die Art. 13 oder 14 ver-
stoßen, stellt Abs. 3 eine angemessene Kürzung lan-
desrechtlicher Leistungen in das Ermessen der Be-
hörde. Gedanklicher Hintergrund ist, dass derjenige, 
der sich bewusst außerhalb unserer Gesellschaft 
stellt, nicht von ihren Vorzügen profitieren soll. Das 
stellt keinen Verstoß gegen das durch Art. 104 Abs. 2 
der Verfassung, Art. 103 Abs. 3 des Grundgesetzes 
normierte Verbot der Doppelbestrafung (ne bis in  
idem) dar. Denn dieses bezieht sich nur auf originär 
strafrechtliche Folgen. Auch bei der Entscheidung 
über eine Kürzung von Leistungen nach Abs. 3 ist – 
wie bei Abs. 1 – zu berücksichtigen, inwieweit auf die 
Leistung ein unbedingter grundrechtlich verbürgter 
Anspruch besteht. Bei der Ermessensentscheidung ist 
die Zielrichtung der jeweiligen Leistung besonders zu 
berücksichtigen. Insbesondere wäre eine Kürzung 
dort nicht geeignet, wo die Leistung der Behebung 
von Integrationsdefiziten dient. 

 

Zu Art. 13 – Achtung der Rechts- und Werteord-
nung 

Es ist eine der zentralen Voraussetzungen gelingen-
der Integration, dass Migrantinnen und Migranten 
nicht ihre heimatlichen Rechtsvorstellungen zu uns 
importieren, sondern sich an den in Deutschland und 
Bayern geltenden Normen ausrichten und diese als 
auch für ihr Verhalten durchgängig verbindlich akzep-
tieren. Art. 13 geht daher von dieser selbstverständli-
chen Pflicht aus und geht zugleich einen Schritt dar-
über hinaus. Um diese Verpflichtung nicht im Unge-
fähren zu lassen, sondern konkreten Akzeptanzdruck 
zu schaffen, soll bei entsprechenden objektiven Ver-
stößen die Teilnahmepflicht an einem Grundkurs 
Rechts- und Werteordnung geschaffen werden. 

Art. 13 hat durchgängig präventiven Charakter und 
will bereits im Vorfeld strafrechtlicher Relevanz staat-
liche Handlungsmöglichkeiten schaffen. Provokante 
Handlungen nach Abs. 1 und die in ihnen liegenden 
offenkundige Missachtung der Rechtsordnung können 
die allgemeine Akzeptanz der Rechtsordnung, wozu 
auch deren Repräsentanten wie z.B. Einsatzkräfte 
gehören, auch bei anderen Bürgerinnen und Bürgern 
untergraben, die allgemeine Sicherheit gefährden und 
das Vertrauen in die Staatsmacht beeinträchtigen. 
Ihnen gilt es daher durch eine Verpflichtung der be-
treffenden Personen zur Teilnahme an entsprechen-
den Kursen zu wehren. Gleiches gilt nach Abs. 2 für 
offenkundig rechtswidrige Handlungen, die in Un-

kenntnis oder Gleichgültigkeit gegenüber der gelten-
den Rechtsordnung zum selben Ergebnis führen kön-
nen. 

Die Bestimmung unterscheidet in ihren Abs. 1 und 2 
zwei unterschiedliche Ansätze. Abs. 1 geht dabei von 
einem Täter aus, der die geltende Rechtsordnung 
zwar kennt, aber durch sein nach außen gerichtetes 
Verhalten zum Ausdruck bringt, dass er diese nicht 
akzeptiert. Die Ablehnung des staatlichen Gewaltmo-
nopols kann sich dabei insbesondere in grob unge-
bührlichem Verhalten gegenüber Einsatzkräften äu-
ßern. Abs. 2 hingegen erfasst schwerwiegende Ver-
haltensverfehlungen von Tätern, die sich nicht gegen 
die Rechtsordnung auflehnen wollen, sondern denen 
eine staatliche Rechtsordnung (oft gleich welcher Art) 
entweder gleichgültig oder denen unsere Rechtsord-
nung in ihren tragenden Grundsätzen unbekannt ist. 

Die Regelung ist dabei – schon um nicht diskriminie-
rend zu sein – nicht auf Ausländer oder Migranten 
beschränkt. Auch wer als Einheimischer durch ent-
sprechendes Verhalten auffällt, kann daher zu einer 
entsprechenden Belehrung vorgeladen werden. Auch 
bei ihm besteht in diesem Falle ja im Zweifel Integrati-
onsbedarf hinsichtlich der geltenden Rechts- und 
Werteordnung. 

Abs. 3 sieht eine Ahndungsmöglichkeit für das Nicht-
erscheinen zu einem nach Abs. 1 oder 2 angeordne-
ten Kurs vor. Erfasst ist außerdem ein Verhalten, das 
die Durchführung der Kurse behindert (z.B. ständige 
Unmutsbekundungen). Die Rechts- und Werteord-
nung selbst kennt eine Fülle von Sanktionen bei 
Rechtsverstößen. Art. 13 Abs. 3 gilt nur subsidiär, 
wenn die Tat bereits anderweitig mit Strafe bedroht ist 
(vgl. § 21 Abs. 1 des Ordnungswidrigkeitengesetzes). 
Aber auch soweit die in Abs. 1 und 2 umschriebenen 
Tathandlungen in Rede stehen, bleibt eine bereits 
dadurch erfüllte etwaige Strafbarkeit oder verwirkte 
Geldbuße unberührt (Abs. 1 Satz 2). 

 

Zu Art. 14 –  Unterlaufen der verfassungsmäßigen 
Ordnung 

Der Artikel dient der präventiven Gefahrenabwehr 
zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung und 
liegt damit in der Gesetzgebungskompetenz des Lan-
des. Die öffentliche Sicherheit im Sinne des Polizei- 
und Ordnungsrechts umfasst nach allgemein aner-
kannter Definition sowohl die Unversehrtheit der ob-
jektiven Rechtsordnung als auch die Funktionsfähig-
keit der staatlichen Einrichtungen. Diese Funktionsfä-
higkeit wiederum kann nur gegeben sein, solange das 
staatliche Gewaltmonopol sowie der Vorrang der Ver-
fassung anerkannt werden und die Überzeugung be-
steht, dass allein der Staat im Rahmen dieser 
Rechtsordnung allgemeinverbindliches Recht setzen 
und durchsetzen darf. Wegen der grundsätzlichen 
Gefährdung staatlicher Autorität, die in derartigen 
Handlungen sichtbar wird, ist auch die Bußgeldbe-
wehrung in Abs. 2 hoch angesetzt. Der Tatbestand 
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kann nach allgemeinen Regeln auch durch Unterlas-
sen verwirklicht werden, soweit eine Rechtspflicht 
zum Handeln (aktiver Eintritt für die verfassungsmäßi-
ge Ordnung) besteht. Gedacht ist also z.B. an Aufrufe, 
vorrangig der Scharia statt dem staatlichen Recht zu 
folgen, oder die Betätigung in einer selbsternannten 
„Scharia-Polizei“, wie sie 2014 in Wuppertal von sich 
reden machte. Abs. 1 unterfallen aber auch Versuche, 
Familiengerichte zu etablieren oder durchzusetzen, 
die auf die Einhaltung von Normen drängen, die mit 
der Verfassung nicht zu vereinbaren sind. 

Abs. 1 Nr. 1 wendet sich selbstverständlich nicht ge-
gen demokratische Versuche, die aktuelle Verfassung 
in diesem oder jenem Sinne für die Zukunft im Rah-
men des dafür vorgesehenen demokratischen Verfah-
rens zu ändern. Geschützt ist vielmehr die zur Zeit der 
Tat jeweils aktuell geltende verfassungsmäßige Ord-
nung vor Handlungen, die ihre Geltung zu diesem Zeit-
punkt unterlaufen. 

Der Regelung stützt sich auf den Grundgedanken des 
Verbots des Rechtsmissbrauchs, das einen allgemei-
nen, übergeordneten Rechtsgrundsatz darstellt (Dü-
rig/Klein in Maunz/Dürig, GG, 75. EL September 
2015, Art. 18 Rn. 147). So bestimmt Art. 30 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. De-
zember 1948, dass die völkerrechtlich gewährleisteten 
Menschenrechte nicht so ausgelegt werden dürfen, 
dass das Recht begründet wird, eine Tätigkeit auszu-
üben oder eine Handlung zu setzen, welche auf die 
Vernichtung dieser Rechte abzielen. Eine entspre-
chende Bestimmung findet sich in Art. 17 EMRK und 
Art. 54 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union. Das Grundgesetz sanktioniert sogar den Miss-
brauch zentraler „politischer Grundrechte“ (Meinungs-
äußerungsfreiheit, Pressefreiheit, Lehrfreiheit, Ver-
sammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnis, Eigentum, Asylrecht) zum 
Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung mit der Verwirkung dieser Grundrechte 
(Art. 18 GG). Zwar bleibt der Ausspruch der Verwir-
kung von Grundrechten allein dem BVerfG vorbehal-
ten (BVerfGE 10, 118/122 f.). Dadurch werden aber 
nur verwirkungsgleiche, nicht aber repressive Sankti-
onen durch straf- bzw. bußgeldbewehrte Verbote 
ausgeschlossen, denn Art. 18 GG bezweckt, seiner 
Entstehung zufolge, keine Einschränkung, sondern 
eine Erweiterung des geltenden Rechts zum Schutz 
gegen Angriffe auf die freiheitliche demokratische 
Ordnung, weshalb die Möglichkeit der vom BVerfG 
auszusprechenden Verwirkung von Grundrechten 
nicht an die Stelle der im Straf- und Ordnungswidrig-
keitenrecht vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen 
treten soll, sondern ergänzend neben diese (BGHSt 
17, 38; Dürig/Klein in Maunz/Dürig, GG, 75. EL Sep-
tember 2015, Art. 18 Rn. 135, 140 m.w.N.). 

Das Tatbestandsmerkmal „die mit ihren Grundsätzen 
nicht vereinbar ist“ ist mit Blick auf den in Abs. 2 for-
mulierten Bußgeldtatbestand zwar Teil des objektiven 
Tatbestands,  muss also vom Vorsatz des Täters um-

fasst sein. Um einen Schuldvorwurf begründen zu 
können, wird jedoch nach der gängigen Vorsatz- und 
Irrtumslehre beim Täter eine Parallelwertung in der 
Laiensphäre genügen. Belangt werden kann daher re-
gelmäßig auch derjenige, dem die in Deutschland 
geltende Verfassungsordnung gleichgültig ist. Durch 
die Beschränkung auf die „Grundsätze“ wird zugleich 
zum Ausdruck gebracht, dass darunter nicht jeder 
beliebig oder beliebig kleine Rechtsverstoß und nicht 
jede „einfache“ Verfassungswidrigkeit fallen kann. Der 
Bußgeldtatbestand des Abs. 2 wird also nicht verwirk-
licht, wenn sich ein Handeln bei detaillierter rechtlicher 
Prüfung im Nachhinein als punktuell rechtswidrig her-
ausstellen sollte. Vielmehr ist der Bußgeldtatbestand 
erst dann erfüllt, wenn die alternative Rechtsordnung 
fundamental und prinzipiell auch für einen politisch 
und rechtlich durchschnittlich versierten Bürger er-
kennbar nicht in das unsere Rechtsordnung prägende 
Schema eines republikanischen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaats (Art. 28 GG), der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung oder den Grundrech-
ten bzw. den in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG genannten 
sonstigen fundamentalen Rechten fällt. Dieser Ge-
danke ist auch dem Tatbestand des Art. 14 Abs. 1 
Nr. 3 des Bayerischen Integrationsgesetzes zugrunde 
gelegt. Der Tatbestand ist daher nur erfüllt, wenn der 
Einzelakt, der vollzogen oder vollstreckt werden soll, 
als solcher mit den Grundsätzen der verfassungsmä-
ßigen Ordnung nicht vereinbar ist. 

Die Teilnahme an der Ordnungswidrigkeit ist nach 
allgemeinen Regeln möglich. Somit reicht entspre-
chend der allgemeinen Dogmatik eine physische oder 
psychische Beihilfe zum Auffordern aus, um als Betei-
ligter nach Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 geahndet zu werden 
(vgl. § 14 des Ordnungswidrigkeitengesetzes – OWiG). 

Für die Fälle, in denen die Aufforderung nach Abs. 1 
Nr. 1 durch Druckwerke (Verbreiten von Schriften) 
erfolgt, ist ggf. von einem Presseinhaltsdelikt auszu-
gehen, für das nach der Rechtsprechung von BGH 
v. 11.04.1978, KRB 1/77, BGHSt 28, 53 (56), die kur-
ze presserechtliche Verjährungsfrist analog gilt, so-
weit nichts anderes geregelt ist. Das soll durch Abs. 2 
Satz 2 ausgeschlossen werden. 

Die Vollzugszuständigkeit für das Bußgeldverfahren 
bestimmt sich nach allgemeinen Regeln (Art. 3 des 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes – LStVG, 
§§ 35, 36 Abs. 2 OWiG, §§ 87 ff. der Zuständigkeits-
verordnung).  

 

Zu Art. 15 –  Bayerischer Integrationsbeauftragter, 
Bayerischer Integrationsrat 

Die Vorschrift übernimmt im Wesentlichen die bisheri-
ge Integrationsbeauftragtenbekanntmachung der 
Staatsregierung vom 17. Februar 2009, zuletzt geän-
dert durch Bekanntmachung vom 9. Juni 2015 (AllMBl 
S. 324), auf Gesetzesebene. Nach Art. 55 Nr. 5 der 
Verfassung darf es keinen ministerialfreien Raum 
geben. Die Geschäftsverteilung der Staatsregierung 
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und insbesondere die Ressortverantwortung des für 
die Integrationspolitik verantwortlichen Staatsministers 
müssen unberührt bleiben. Der Integrationsbeauftrag-
te ist daher verfassungsgemäß einzubinden in die 
Struktur eines Geschäftsbereichs. Soweit es um die 
rein organisatorisch-administrative Angliederung des 
Integrationsbeauftragten geht, kann dabei über Art. 49 
der Verfassung hinaus auch die Staatskanzlei heran-
gezogen werden (so auch organisiert nach der gel-
tenden Integrationsbeauftragtenbekanntmachung). 
Abs. 3 Nr. 4 sichert die Verfahrensbeteiligung des 
Integrationsbeauftragten ab, begründet aber für au-
ßenstehende Dritte keine subjektiven Rechte. Es 
handelt sich insoweit um eine Ordnungsvorschrift im 
staatlichen Binnenbereich. Entscheidungen, Rechts-
normen oder sonstige Vorhaben werden daher nicht 
rechtswidrig, wenn im Einzelfall eine Beteiligung un-
terblieben sein sollte. In Abs. 4 wird die Möglichkeit 
des Integrationsbeauftragten erwähnt, zu seiner eige-
nen Beratung auch Migrantenverbände in der Form 
eines Integrationsrats zu beteiligen. 

 

Zu Art. 16 – Integrationsbericht 

Art. 16 übernimmt mit wenigen rein redaktionellen 
Anpassungen Nr. 4 der bisher geltenden Integrations-
beauftragtenbekanntmachung der Staatsregierung 
vom 17. Februar 2009, zuletzt geändert durch Be-
kanntmachung vom 9. Juni 2015 (AllMBl. S. 324). 

 

Zu Art. 17 – Ausschluss der Klagbarkeit 

Art. 17 stellt schon aus haushalterischen Gründen 
klar, dass aus den durch dieses Gesetz begründeten 
Förderungen, Angeboten, Begünstigungen oder sons-
tigen geschilderten Maßnahmen der Integrationsför-
derung keine subjektiven Rechte oder Klagbarkeiten 
erwachsen. 

 

Zu Art. 17a Abs. 1 – PAG 

Durch Einfügung des Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c 
PAG wird der Polizei die Möglichkeit gegeben, Perso-
nenkontrollen an Orten durchzuführen, die als Unter-
kunft oder dem sonstigen, auch vorübergehenden 
Aufenthalt von Asylbewerbern und unerlaubt Aufhälti-
gen dienen. Hintergrund dieser Erweiterung der in 
Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 PAG aufgezählten „gefährlichen 
Orte“ ist zum einen die Tatsache, dass seit Beginn der 
Flüchtlingskrise diese Unterkünfte und Aufenthaltsein-
richtungen in erheblichem Umfang Gegenstand poli-
zeilicher Einsätze wurden. So hat sich die Zahl der 
innerhalb bzw. am Ort der Unterkünfte zwischen den 
darin aufhältigen Personen verübten Straftaten deut-
lich vergrößert. Daneben haben aber auch die von 
Dritten an derartigen Einrichtungen verübten Strafta-
ten stark zugenommen. Zum anderen wird dadurch 
insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, 
dass aufgrund des Massenansturms an Asylbewer-
bern und der dadurch bedingt zum Teil nicht lückenlos 

möglichen Erfassung und erkennungsdienstlichen 
Behandlung der Einreisenden oftmals weiterhin Unsi-
cherheit über deren Identität besteht. Die Asylbewer-
ber und unerlaubt Eingereisten müssen zum Teil 
schon aus organisatorischen Gründen rasch verteilt 
und zunächst in Warteräume und/oder in Aufnahme-
einrichtungen im grenzferneren Hinterland verbracht 
werden, in dem die Schleierfahndungsbefugnis des 
Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 PAG (vgl. BayVerfGH v. 28.03. 
2003, Vf. 7-VII-00, NJW 2004, 1313 – Verfassungs-
mäßigkeit der Schleierfahndung) grds. nicht mehr 
eingreift, obgleich nach wie vor ein enger sachlich-
zeitlicher Zusammenhang mit der Einreise besteht. 
Gerade an den in der neuen Nr. 2 Buchst. c genann-
ten Örtlichkeiten besteht daher bis auf Weiteres all-
gemein ein deutlich gesteigertes präventiv-polizei-
liches Bedürfnis für Identitätsfeststellungen, so dass 
es gilt, insoweit eine Lücke zur Befugnis nach Art. 13 
Abs. 1 Nr. 5 PAG zu schließen. 

Die Vorschrift zieht damit auch die Konsequenzen aus 
jüngsten Vorfällen. So haben Polizeirazzien in Nord-
rhein-Westfalen teils erschreckende Ergebnisse er-
bracht. Bei einer Razzia in Ahlen am 19. Januar 2016 
hat die Polizei mehr als 150 Bewohner vor allem 
nordafrikanischer Herkunft in Flüchtlingsunterkünften 
überprüft. Die Hälfte der kontrollierten Personen hatte 
mehrere Ausweispapiere bei sich, aufgrund derer 
nach aktueller Erkenntnislage auch mehrfach Ta-
schengeld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
bezogen wurde. Der Fall dient nur als Beispiel. Er 
macht deutlich, dass gerade die Identitäten der in 
Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftseinkünften 
Untergebrachten oft nicht feststehen. Damit verbun-
den stellen sich vielfache Fragen präventiv-polizei-
lichen Charakters. Im Zusammenhang mit der Identi-
tätsfeststellung soll etwa den Gefahren der grenz-
überschreitenden Kriminalität einschließlich des 
Schleuserwesens, des unerlaubten Aufenthalts in 
Deutschland und des etwaigen Leistungsbetrugs im 
Rahmen des Asylverfahrens durch Mehrfachidentitä-
ten gewehrt werden. Die Maßnahmen dienen damit 
zugleich präventiv der Stabilisierung der verwaltungs-
rechtlichen Ordnungssysteme der Ausländer- und 
Asylgesetze als öffentliches Schutzgut. 

Zwar stellt die Schleierfahndung ebenso wie die neue 
Regelung in Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c PAG einen 
Eingriff in das Grundrecht der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit (Recht auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit) und das daraus abgeleitete Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung dar. Die oben beispiel-
haft genannten Schutzzwecke sind jedoch legitim, um 
diesen Eingriff rechtfertigen zu können. Der Bay-
VerfGH (vgl. oben zitiertes Urteil) hatte in vergleichba-
rer Grundrechtsabwägung zwischen Art. 2 des 
Grundgesetzes auf der einen, den genannten Schutz-
zwecken auf der anderen Seite bereits ausführlich 
begründet, dass Maßnahmen zur Identitätsfeststel-
lung geeignet und aufgrund der – so der BayVerfGH – 
„sehr niedrigen“ Eingriffsschwelle auch erforderlich 
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und angemessen sein können, solange sie – und das 
ist wichtig – mit Augenmaß und stets bezogen auf die 
genannten Schutzzwecke vollzogen werden. Dies 
bleibt bei Anwendung, verfassungskonformen Ausle-
gung und dem Vollzug des neuen Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. c PAG in jedem Einzelfall zu gewährleisten, 
wobei an dieser Stelle auf die grundlegenden – und 
auf die neue Bestimmung in ihrem verfassungsrechtli-
chen Gehalt für einen verfassungskonformen Vollzug 
übertragbaren – Ausführungen des BayVerfG in sei-
ner o.g. Entscheidung vom 28. März 2003 zu verwei-
sen ist. 

Um den mit der Bewältigung der Flüchtlingsproblema-
tik einhergehenden, aber sich z.T. auch anderweitig 
vollzugspraktisch ergebenden erschwerten Voraus-
setzungen einer Identitätsfeststellung nach Art. 13 
Abs. 1 PAG gerecht zu werden, wird in Art. 14 Abs. 1 
eine Nr. 1a eingefügt, die die Vornahme erkennungs-
dienstlicher Maßnahmen in den Fällen ermöglicht, in 
denen trotz einer nach Art. 13 getroffenen Maßnahme 
der Identitätsfeststellung Zweifel über die Person oder 
deren Staatsangehörigkeit bestehen. Damit wird klar-
gestellt, dass aus praktischen Gründen trotz einer 
nach Art. 13 PAG erfolgten Identitätsfeststellung oft-
mals zur Identitätssicherung zusätzlich erkennungs-
dienstliche Maßnahmen geboten sein können, bei-
spielsweise in Fällen, in denen nicht sicher ist, ob ein 
Ausweisdokument echt bzw. zutreffend ist. 

Mit dem in Art. 14 Abs. 1 PAG eingefügten Satz 2 wird 
durch den expliziten Verweis auf Art. 13 Abs. 2 Satz 3 
PAG das für die Identitätsfeststellung bestehende 
Festhalterecht nunmehr auch gesetzessystematisch 
ausdrücklich auf die erkennungsdienstlichen Maß-
nahmen erstreckt. Dies wird den praktischen Erfor-
dernissen gerecht. 

Die Erforderlichkeit einer richterlichen Entscheidung 
nach Art. 18 Abs. 1 Satz 1 PAG, wenn eine Festhal-
tung im Einzelfall freiheitsentziehenden Charakter hat, 
ist – wie bislang bereits u.a. betreffend Festhaltungen 
nach Art. 13 Abs. 2 Satz 3 PAG – als Folgeänderung 
auch auf das nunmehr explizit geregelte Festhalte-
recht zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maß-
nahmen zu erstrecken. Gleiches gilt für die in Art. 19 
Abs. 1 Satz 1 PAG enthaltenen Regelungen zur Be-
handlung festgehaltener Personen. 

Um die in Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchs. c PAG eingefüg-
te polizeiliche Befugnis zur Identitätsfeststellung effek-
tiv durchsetzen zu können, soll der Polizei auch die 
Befugnis eingeräumt werden, zu diesem Zweck zur 
Abwehr dringender Gefahren gemäß Art. 23 Abs. 3 
PAG Wohnungen betreten zu dürfen. Die im Art. 23 
Abs. 3 Nr. 1 PAG bisher aufgezählten sogenannten 
„gefährlichen Orte“ entsprechen jeweils den in Art. 13 
Abs. 1 Nr. 2 PAG genannten, sodass die Übernahme 
der im neuen Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c PAG ge-
nannten Orte in Art. 23 Abs. 3 Nr. 3 PAG auch unter 
gesetzessystematischen Gesichtspunkten folgerichtig 
ist. 

Zu Art. 17a Abs. 2 bis 4 – GO, LKrO, BezO 

Die Vorschrift reagiert auf Vorkommnisse vor allem in 
kommunalen Schwimmbädern, bei denen die gelten-
de Benutzungs- oder Hausordnung in grober Weise 
verletzt worden ist, und soll den Kommunen nach 
eigener Einschätzung und Entscheidung die Möglich-
keit geben, ihre kommunalen Einrichtungen – wenn 
gewünscht – verstärkt davor zu bewahren, dass sie 
von ausländischen Mitbürgern aus Unkenntnis entge-
gen den üblichen Sitten und Gebräuchen zweckent-
fremdet werden. Die Kommunen haben über Art. 24 
Abs. 2 Satz 2 GO (und die entsprechenden Vorschrif-
ten von Landkreisordnung und Bezirksordnung) die 
Möglichkeit, Verstöße gegen die Benutzungssatzun-
gen bewehrt auszugestalten, sie also als Ordnungs-
widrigkeiten zu verfolgen. Das setzt aber regelmäßig 
den Nachweis von Vorsatz voraus. Auch etwaige 
Hausverbote sind auf dieser Basis rechtsstaatlich 
absicherbar. Der Vorsatz wiederum ist regelmäßig 
naheliegend, wenn nachgewiesen werden kann, das 
dem Betreffenden die Normen und daraus abgeleitete 
Handlungs- und Unterlassungsgebote ausdrücklich 
bekannt waren (und nicht lediglich aus Unkenntnis 
gegen diese oder jene Regel verstoßen wurde). Die in 
Art. 17a Abs. 2 bis 4 verfügten Änderungen sichern 
die Möglichkeit ab, im Einzelfall oder auch generell 
durch Satzung die Zulassung zu einer öffentlichen 
Einrichtung von einer vorherigen Belehrung und dem 
ausdrücklichen Einverständnis mit den in der Einrich-
tung geltenden rechtlichen und sittlichen Bestimmun-
gen abhängig zu machen. Die Vorschrift bezieht sich 
lediglich auf nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer, 
um jegliche EU-rechtliche Diskriminierung zu vermei-
den. Aus europarechtlicher Sicht ist eine Erstreckung 
auf weitere Personen des Art. 2 Abs. 2 Bayerisches 
Integrationsgesetz (BayIntG) nicht geboten und soll 
an dieser Stelle unterbleiben. Der Vollzug ist über die 
„Kann“-Formulierung soweit wie möglich in das Er-
messen der jeweiligen Kommune gestellt und erhält 
ihr alle Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten 
vor Ort. Weitere oder andere Sanktionen, die die 
Kommune treffen will (Hausverbote etc.), bleiben un-
berührt. 

 

Zu Art. 17a Abs. 5 – BayEUG 

Art. 2 BayEUG umschreibt die allgemeinen Aufgaben 
der Schule. Zur Klarstellung soll in Abs. 1 auch auf die 
nötigen Anstrengungen der Schule hingewiesen wer-
den, zur Verwirklichung der Integrationsziele des 
BayIntG in besonderer Weise beizutragen. 

Das Schulrecht folgt dem Asylrecht. Die Schulpflicht 
hindert die Abschiebung vollziehbar Ausreisepflichti-
ger dabei nicht. Das ist von der Rechtsprechung klar-
gestellt. So hat etwa das VG Düsseldorf – zum nord-
rhein-westfälischen Schulrecht – mit Beschluss vom 
11.02.2014 (7 L 316/14.A) klargestellt, dass sich aus 
der Schulpflicht kein Abschiebungshindernis ergibt. 
Die Schulpflicht folgt dem Aufenthalt, nicht umgekehrt. 
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Ziel der Anpassung der Regelung zur Schulpflicht ist 
es jedoch, junge Menschen von der Schulpflicht aus-
zunehmen, solange sie nach dem Asylgesetz (AsylG) 
verpflichtet sind, in einer besonderen Aufnahmeein-
richtung im Sinne des § 30a AsylG zu wohnen. Für 
diesen Personenkreis wird das Asylverfahren be-
schleunigt durchgeführt, weil sie typischerweise eine 
sehr geringe Bleibeperspektive haben (insbesondere 
z.B. weil sie aus einem sicheren Herkunftsstaat 
stammen). Hier steht nicht die Integration im Vorder-
grund, sondern die Vorbereitung auf die Ausreise. Im 
Rahmen des Art. 14 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 
2013/33/EU liegt hier der Bildungsfokus auf Angebo-
ten im Bereich der Sprachförderung und anderen 
geeigneten Formen des Unterrichts. 

Im Übrigen bleibt Art. 35 BayEUG inhaltlich unverän-
dert. In redaktioneller Hinsicht war zu berücksichtigen, 
dass das Asylverfahrensgesetz jetzt Asylgesetz heißt. 
Art. 35 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 1 BayEUG ist 
daher redaktionell anzupassen. Weitere redaktionelle 
Anpassungen betreffen die Nrn. 2 und 3 sowie den 
folgenden Satzteil von Art. 35 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
BayEUG.  

Art. 37 Abs. 4 BayEUG knüpft inhaltlich weitgehend 
unverändert an den bisherigen Art. 37a Abs. 3 Bay-
EUG an. Dabei wird der Anwendungsbereich ausge-
weitet und umfasst künftig alle Kinder, also auch sol-
che, die Deutsch zur Muttersprache haben (vgl. die 
Begründung zu Art. 5). Die übrigen Änderungen sind 
redaktionelle Folgeänderungen. Insoweit kann auf die 
damalige Gesetzesbegründung zu Art. 37a BayEUG 
verwiesen werden (vgl. LT-Drs. 15/5674, S. 17/18 – 
dort zu § 1 Nr. 9). 

Art. 85 BayEUG verweist auf die Mitteilungspflichten 
der Schulen, wie sie sich bereits aus § 87 Abs. 2 
Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes ergeben. 

 

Zu Art. 17a Abs. 6 – BayKiBiG 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 
Art. 12 Abs. 2 BayKiBiG geht in Art. 6 Satz 4 und 
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des vorliegenden Gesetzes auf 
(siehe dort). Mit der Änderung des Art. 19 Nr. 10 
BayKiBiG wird klargestellt, dass Art. 5 und 6 dieses 
Gesetzes auch für die förderfähigen Einrichtungen 
nach dem Bayerisches Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetz zu beachten sind. 

 

Zu Art. 17a Abs. 7 – BayWoBindG 

Die Regelungen zielen darauf, der Bildung von Ghet-
tos mit sehr einseitiger Bewohnerstruktur und damit 
zugleich auch der Bildung von Parallelgesellschaften 
entgegenzuwirken. Das ist ein wichtiges Integrations-
ziel. Bestimmte bei der Auswahl der Wohnungssu-
chenden in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf 
bisher allein die Dringlichkeit, so soll künftig neben die 
Dringlichkeit ergänzend ein weiterer Aspekt treten: 
Eine Strukturkomponente. Es sollen demnach grund-
sätzlich für eine bestimmte zu belegende Wohnung 

möglichst nur Personen benannt werden, deren Zu-
zug keine unausgeglichene Bewohnerstruktur schafft 
oder verfestigt. Unter Berücksichtigung der Dringlich-
keit auf der einen, der Strukturkomponente auf der 
anderen Seite hat die zuständige Stelle daher eine 
Auswahl an Bewerbern zu treffen, die möglichst bei-
den Zielen gerecht wird, in jedem Falle aber keines 
der beide Ziele um des anderen willen vernachlässigt. 

Über den neu eingefügten Art. 5a BayWoBindG wird 
es künftig möglich sein, entsprechend der in Art. 5 
Satz 5 eingeführten Strukturkomponente überall steu-
ernd einzugreifen, wo sich einseitige Bewohnerstruk-
turen zu verfestigen beginnen. Das kann auch außer-
halb von Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf 
nach Art. 5 BayWoBindG geschehen. Für diese Fälle 
bietet daher Art. 5a BayWoBindG das nötige Rechts-
instrumentarium. 

Festzuhalten ist aber: Das Ziel stabiler Bewohner-
strukturen, das durch Art. 5 Satz 5 und 6 und Art. 5a 
BayWoBindG gefördert werden soll, ist nicht eine 
Frage, die sich nur auf Migration bezieht. Sie kann 
auch unterschiedliche Bildungs-, Einkommensschich-
ten oder Milieus betreffen und will damit ganz generell 
eine allzu einseitige Ausrichtung von Stadtvierteln etc. 
vermeiden. 

 

Zu Art. 17a Abs. 8 – DVWoR 

Vgl. dazu im Wesentlichen die vorstehende Begrün-
dung zur Änderung des Bayerischen Wohnungsbin-
dungsgesetzes (BayWoBindG). Der Gesetzentwurf 
enthält dazu die nötigen redaktionellen Anpassungen 
der Verordnung. 

§ 3 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 DVWoR (bisher Satz 2 Nr. 2) 
stellt künftig nicht mehr auf die Wohnung, sondern auf 
den gewöhnlichen Aufenthalt einer Person ab. 
Dadurch soll auch der einem Asylbewerber nach § 56 
Abs. 1 des Asylgesetzes zugewiesene Aufenthaltsort 
umfasst werden, ohne dass es insoweit auf die Frei-
willigkeit seines Aufenthalts in genau diesem Land-
kreis oder dieser kreisfreien Gemeinde ankommt. Die 
Vorschrift mindert dadurch zugleich auch ein wenig 
den Wanderungsdruck auf die Metropolen. Nach den 
insoweit allgemein anerkennten Legaldefinitionen des 
gewöhnlichen Aufenthalts in § 30 Abs. 3 Satz 2 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und § 9 der Abga-
benordnung hat jemand seinen gewöhnlichen Aufent-
halt „dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die 
erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in die-
sem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt.“ 

Neu ist § 3 Abs. 3 Satz 4 DVWoR, wonach seine 
Dringlichkeit verliert, wer eine ihm angebotene Woh-
nung ohne triftigen Grund ausschlägt. Die Vorschrift 
reagiert damit auf den erheblichen Zuzugswillen in die 
Metropolen, der dazu führt, dass immer wieder Woh-
nungen, die beispielsweise nicht in dem vom Woh-
nungssuchenden konkret gewünschten Gebiet oder 
Stadtteil angeboten werden, auch von „dringend“ 
Wohnungssuchenden ausgeschlagen werden. Wer 
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durch die Ablehnung einer Wohnung dokumentiert, 
dass er offensichtlich nicht an einer unter objektiven 
Gesichtspunkten passenden Wohnung als solcher, 
sondern nur an einer seinen subjektiven Wünschen 
entsprechenden Wohnung in einer ganz speziellen 
Ortslage interessiert ist, dokumentiert damit zugleich, 
dass die zunächst angenommene objektive Dringlich-
keit der Versorgung mit einer Wohnung als solcher im 
Zweifel nicht gegeben ist. Der neue § 3 Abs. 3 Satz 4 
DVWoR schließt daher für die auf die Ablehnung fol-
genden neun Monate jede Berücksichtigung nach 
Dringlichkeit aus. Andernfalls träte rasch die Situation 
ein, dass das Wohnungsmanagement nach dem Bay-
erischen Wohnungsbindungsgesetz nicht mehr an 
echter Dringlichkeit, sondern an – häufig zunehmen-
der – Anspruchshaltung der Wohnungssuchenden 
ausgerichtet würde. Das ist nicht das Ziel des Bayeri-
schen Wohnungsbindungsgesetzes. 

§ 3 Abs. 4 DVWoR wird redaktionell angepasst, da die 
bisherige Nr. 1 durch die Neufassung des Art. 5 Bay-
WoBindG sowie § 3 Abs. 3 DVWoR kompensiert ist. 

Die Änderung zu § 3 Abs. 4 Satz 1 DVWoR ist eine 
redaktionelle Folgeänderung. 

§ 3 Abs. 5 Satz 3 DVWoR stellt künftig nicht nur auf 
die Wohnung, sondern auf den gewöhnlichen Aufent-
halt ab, um auch den einem Asylbewerber zugewie-
senen Aufenthaltsort zu erfassen.  

 

Zu Art. 17a Abs. 9 – BaySvVollzG 

Die Bestimmung baut auf der in Art. 17a Abs. 11 ein-
gefügten Regelung zum Strafvollzug auf und hat die 
gleiche Intention. Anders als im Strafvollzug kann der 
Sicherungsverwahrte aber nach der Systematik der 
Sicherungsverwahrung nicht verpflichtet werden, an 
einem Deutsch- oder Integrationskurs teilzunehmen. 
Die Regelung baut daher auf die Freiwilligkeit, stellt 
aber zugleich klar, dass ein Sicherungsverwahrter mit 
Sprach- oder Integrationsdefiziten von der Anstaltslei-
tung nachhaltig zum Besuch der Kurse aufgefordert 
werden soll, soweit ein solcher Besuch ohne Beein-
trächtigung des der Sicherungsverwahrung zugrunde-
liegenden Zwecks organisierbar und zweckmäßig ist. 

 

Zu Art. 17a Abs. 10 – BayUVollzG 

Auch diese Bestimmung baut auf der in Art. 17a 
Abs. 11 eingefügten Regelung zum Strafvollzug auf 
und hat die gleiche Intention. Junge Untersuchungs-
gefangene können gemäß Art. 33 Abs. 2 BayUVollzG 
zur Teilnahme an schulischen und beruflichen Maß-
nahmen oder zu arbeitstherapeutischer oder sonstiger 
Beschäftigung verpflichtet werden. Es ist daher kon-
sequent, eine entsprechende Möglichkeit auch hin-
sichtlich von Deutsch- und Integrationskursen über 
eine Verweisung auf Art. 40 Abs. 2 und 3 des Bayeri-
schen Strafvollzugsgesetzes zu schaffen. Alle ande-
ren Untersuchungsgefangenen können dagegen nur 
im Rahmen der Freiwilligkeit zum Besuch von 
Deutsch- oder Integrationskursen aufgefordert wer-

den. Anders als bei einem Sicherungsverwahrten 
kann hier jedoch davon ausgegangen werden, dass 
einem Besuch der Kurse anstaltsseitig prinzipiell kei-
ne relevanten organisatorischen Hindernisse entge-
genstehen. Die Regelung bleibt hinsichtlich der er-
wachsenen Untersuchungsgefangenen gleichwohl 
auch hier (wie beim Bayerischen Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetz) lediglich Sollvorschrift. In atypi-
schen Lagen, also etwa dann, wenn der Besuch eines 
Kurses nur mit erheblichem organisatorischem Auf-
wand ermöglicht werden könnte, steht es der Anstalts-
leitung daher frei, auf das Kursangebot an erwachse-
ne Untersuchungsgefangene zu verzichten. 

 

Zu Art. 17a Abs. 11 – BayStVollzG 

Unterricht im Rahmen des Strafvollzugs dient der Re-
sozialisierung. Gefangene sollen für die Zeit nach 
Verbüßung der Haft auf ein straffreies Leben in Frei-
heit vorbereitet werden. Dazu soll Gefangenen mit 
Sprach- oder Integrationsdefiziten über die bestehen-
den Resozialisierungsmaßnahmen hinaus verstärkt 
die Möglichkeit gegeben werden, die deutsche Spra-
che zu erlernen und sich über die in Deutschland gel-
tenden Werte, Regeln und Traditionen zu informieren. 
Das dient beiden Seiten: Den Gefangenen selbst und 
zugleich der Gesellschaft, in der sie leben. Die neuen 
Bestimmungen stellen dabei bewusst nicht darauf ab, 
ob ein straffällig gewordener Ausländer nach gelten-
dem Ausländerrecht nach Verbüßung seiner Haft in 
Deutschland bleiben kann oder nicht. Diese bei Antritt 
der Haft oft noch ungewisse Entscheidung soll aus-
drücklich in keiner Weise beeinflusst werden. Umge-
kehrt soll sie ihrerseits aber auch keinen Einfluss auf 
die Frage haben, ob dem Gefangenen während seiner 
Haft Deutsch- und Integrationsunterricht erteilt wird. 
Das erleichtert nicht nur den Vollzug, sondern wahrt 
die Chance, dass der Gefangene auch in der Zeit 
seiner Haft die Möglichkeit zur Integration erhält und 
so – sollte er danach tatsächlich in Deutschland ver-
bleiben können – diese Zeit unter Integrationsaspek-
ten jedenfalls nicht nutzlos geblieben ist. 

Die Entscheidung über die Durchführung von und die 
Notwendigkeit der Teilnahme an Deutsch- oder Integ-
rationskursen trifft die zuständige Justizvollzugsan-
stalt. Integrationsdefizite liegen insbesondere vor, 
wenn die in Art. 1 BayIntG definierten Integrationszie-
le beim jeweiligen Gefangenen noch nicht erreicht 
wurden. 

Durch Einfügung der neuen Bestimmungen in den 
Regelungskontext des Art. 40 BayStVollzG werden 
auch Art. 44 (Ablösung) und Art. 47 BayStVollzG 
(Ausbildungsbeihilfe) durch die in diesen Bestimmun-
gen enthaltenen Verweisungen auf Art. 40 BaySt-
VollzG anwendbar. 

 

Zu Art. 17a Abs. 12 – BayMRVG 

Die Begründung zu Art. 17a Abs. 9 (BaySvVollzG) gilt 
sinngemäß. 
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Zu Art. 17a Abs. 13 – AGSG 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Art. 11. 
Auf die dortige Begründung wird verwiesen. Die Er-
mächtigungsgrundlage für Regelungen zur Übernah-
me und Verteilung von Ausländern mit humanitärem 
Aufenthaltstitel wird in Art. 11 überführt und folglich 
aus Art. 98 Abs. 2 AGSG herausgenommen, der da-
mit künftig eine Verordnungsermächtigung nur noch 
für die Übernahme, Verteilung und vorläufige Unter-
bringung von Spätaussiedlern und Spätaussiedlerin-
nen und ihre Familienangehörigen enthält. 

 

Zu Art. 18 – Einschränkung von Grundrechten 

Sowohl aufgrund von Vorschriften dieses Gesetzes 
als auch der in Art. 17a enthaltenen Änderungen wei-
terer Rechtsvorschriften können die in diesem Artikel 
genannten Grundrechte eingeschränkt werden. Die 
Bestimmung dient der Erfüllung des Zitiergebots nach 
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes. 

Zu Art. 19 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die Vorschrift regelt in ihrem Abs. 1 das Inkrafttreten. 
Wegen der klaren Orientierung an Semestern tritt Art. 8 
betreffend die Hochschulen bereits zum 15. März 2016 
(Beginn Sommersemester 2016) in Kraft. Aufgrund 
der teilweise unklaren Rechtslage und Vollzugs-
schwierigkeiten treten die Änderungen betreffend die 
Schulpflicht (Art. 35 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen) am 17. Mai 
2016 in Kraft. Wegen der klaren Orientierung an 
Schuljahren treten die übrigen schulrechtlichen Rege-
lungen am 1. August 2016 (Beginn des Schuljahrs 
2016/2017) in Kraft. 

Abs. 2 regelt dagegen das Außerkrafttreten der Son-
dervorschrift zu den Hochschulen zum Ende des 
Sommersemesters 2021. Denn durch die Regelung 
des Art. 8 soll keine neue Daueraufgabe für die Hoch-
schulen geschaffen werden soll. Nach Ablauf einer 
gewissen Übergangszeit sollen auch die Hochschulen 
sich wieder auf ihre eigenen Daueraufgaben konzent-
rieren können und die allgemeine Bildung wieder der 
Schule und der Erwachsenenbildung überlassen blei-
ben. Abs. 2 sieht daher vor, dass entsprechende An-
gebote der Hochschulen zum Ende des Sommerse-
mesters 2021 auslaufen müssen. 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Staatsministerin Emilia Müller
Abg. Margarete Bause
Abg. Markus Rinderspacher
Abg. Josef Zellmeier
Abg. Claudia Stamm
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Abg. Thomas Kreuzer
Abg. Arif Taşdelen
Abg. Florian Streibl
Abg. Christine Kamm
Abg. Prof. Dr. Michael Piazolo



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe die Tagesordnungspunkte 1 a und 1 b ge-

meinsam auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

für ein Bayerisches Integrationsgesetz (Drs. 17/11362)

- Erste Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Christine

Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

für ein Bayerisches Integrations- und Partizipationsgesetz (Drs. 17/11501)

- Erste Lesung -

Den Gesetzentwurf der Staatsregierung begründet Frau Staatsministerin Müller. Ich

darf sie hierzu ans Rednerpult bitten. Bitte schön, Frau Staatsministerin.

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Vielen Dank, Frau Präsidentin. –

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im letzten Jahr kamen in Deutschland rund

1,1 Millionen Menschen an. Viele von ihnen sind bei uns in Bayern verblieben. Wir

haben derzeit in etwa 155.000 Menschen in festen Unterkünften untergebracht. Dass

dies gelungen ist, bedurfte eines gewaltigen Kraftakts von uns allen.

(Beifall bei der CSU)

Wir haben das gemeinsam mit den Kommunen und mit vielen Ehrenamtlichen ge-

schultert, und alle waren intensivst beteiligt. Die weitaus größere Herausforderung ist

die Integration derjenigen, die bei uns bleiben werden. Wir wollen, dass Migrantinnen

und Migranten in Bayern mit uns leben, nicht neben uns und nicht gegen uns.

Mit dem Entwurf für ein Bayerisches Integrationsgesetz bekennt sich Bayern zu einer

doppelten Verantwortung: Wir stehen für den Schutz und die Achtung der einheimi-

schen Bevölkerung. Zugleich setzen wir uns aber auch für die menschliche Aufnahme

von Flüchtlingen ein. Integration ist – das ist uns sehr bewusst – eine gesamtgesell-
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schaftliche Aufgabe, die alle Ebenen, Bund, Land und Kommunen, gleichermaßen be-

rührt.

Der Gesetzentwurf basiert auf dem in Bayern bewährten Grundsatz des Förderns und

Forderns. Dass Integration in Bayern genau nach diesem Grundsatz funktioniert, zei-

gen unsere großen Städte. Wir haben keine Parallelgesellschaften, wir haben keine

Ghettos. Mit dem Integrationsgesetz wird gesetzlich festgeschrieben: Wer nach

Deutschland kommt, muss sich hier bei uns auch integrieren.

(Beifall bei der CSU)

Grundsätzlich gilt: In Deutschland darf jeder leben, wie er möchte. Aber die individuel-

le Freiheit hat Grenzen; denn selbstverständlich haben wir verbindliche Regeln, auch

durch das Grundgesetz und die Bayerische Verfassung, Regeln, nach denen wir han-

deln, egal, woran wir glauben, und egal, woher wir kommen. Deshalb fordern wir von

Migrantinnen und Migranten Integrationsbereitschaft und Achtung unserer Werteord-

nung und unserer Leitkultur ein. Zum Kern der Leitkultur gehören die Religionsfreiheit,

die Gleichstellung von Mann und Frau und der respektvolle gegenseitige Umgang von

Frauen und Männern.

Wenn jemand aus einem anderen Kulturkreis kommt und mit unserer Kultur nicht ver-

traut ist, sind Information und Aufklärung notwendig. Das ist keine Diskriminierung und

Ausgrenzung, sondern geradezu die Voraussetzung für Integration, liebe Kolleginnen

und Kollegen von der SPD. Das Bayerische Integrationsgesetz schafft die Grundlage

für Förderungen in vielen Lebensbereichen wie zum Beispiel Sprache und Bildung. Es

bietet damit ein ausgewogenes Gesamtpaket.

Im Rahmen der sechswöchigen Verbändeanhörung haben wir 225 Verbände und die

110 Mitglieder des Bayerischen Integrationsrates zur Stellungnahme aufgefordert. Ins-

gesamt gingen 68 Stellungnahmen ein, und die überwiegende Mehrzahl der Verbände

hat ein Bayerisches Integrationsgesetz begrüßt.
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(Margarete Bause (GRÜNE): Aber nicht dieses!)

Auch der Grundsatz des Förderns und Forderns wurde für gut befunden. Der Grund-

satz des Förderns und Forderns hat sich bewährt, und auch der Bund hat diesen

Grundsatz für das Bundesintegrationsgesetz fixiert. Das wird auch von der SPD auf

Bundesebene unterstützt und für richtig befunden. Insofern kann ich, liebe Kolleginnen

und Kollegen von der SPD, nicht nachvollziehen, inwieweit das Bayerische Integrati-

onsgesetz den Zielen des Bundesintegrationsgesetzes widersprechen soll.

(Markus Rinderspacher (SPD): Das werde ich Ihnen erklären, Frau Ministerin!)

Damit Integration gelingen kann, werden Wegweisung und Hilfestellung dringend not-

wendig sein. Der Gesetzentwurf bietet hierfür die richtige Grundlage. Im Interesse der

Zuwanderer sowie der einheimischen Bevölkerung bitte ich um Unterstützung.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. – Die Begründung

und Aussprache zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden

mit der Aussprache zum Gesetzentwurf der Staatsregierung verbunden. Frau Kollegin

Bause, ich darf nun Ihnen das Wort erteilen. Ihnen stehen 15 Minuten Redezeit zur

Verfügung. Bitte sehr.

Margarete Bause (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das

Thema Zuwanderung und Integration ist keines, das uns erst seit wenigen Monaten

beschäftigt. Es beschäftigt uns seit vielen Jahren. Wir GRÜNE haben zum Beispiel

zum ersten Mal im Jahr 2001, also vor 15 Jahren, einen Gesetzentwurf zur Integration

zur Diskussion gestellt.

In all den Jahren gab es viele Debatten, vor allen Dingen auch viele Informationsrei-

sen in klassische Einwanderungsländer, damit wir lernen, wie Integration gelingt, was

andere Länder besser machen, was wir von ihnen lernen können. Ich erinnere mich

noch sehr gut an eine Delegationsreise im Jahr 2008 nach Québec. Mitglieder dieser
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Delegation waren Alois Glück – er war damals noch der Präsident des Bayerischen

Landtages –, Georg Schmid – er war damals Ihr Fraktionsvorsitzender –, Peter Paul

Gantzer, Linus Förster und meine Person. Bei dieser Reise waren wir unter anderem

in einem Integrationszentrum in Québec, einem Integrationszentrum, wie wir es in un-

serem Gesetzentwurf heute auch für die Kommunen in Bayern vorschlagen. Dort wur-

den wir von einer Dame mit einem herzlichen "Grüß Gott!" begrüßt. Sie hat uns in

einer Powerpoint-Präsentation gezeigt, was Québec alles für gelingende Integration

tut. Dies hat sie uns in einem wunderbaren Deutsch erklärt. Am Ende dieses Vortrags

hat Alois Glück gesagt, dies sei sehr beeindruckend gewesen, aber am meisten habe

ihn beeindruckt, wie gut sie Deutsch spreche. Er fragte: "Wo haben Sie denn so gut

Deutsch gelernt?". Daraufhin hat die Leiterin dieses Zentrums gesagt, sie sei eigent-

lich Bürgerkriegsflüchtling aus dem Kosovo, sei in den Neunzigerjahren aus dem Ko-

sovo nach Bayern geflohen, sei in München gewesen, habe dort fünf Jahre lang als

Altenpflegerin gearbeitet, und in dieser Zeit habe sie natürlich Deutsch sprechen ge-

lernt. Alois Glück fragte: "Aber, liebe Frau, wieso sind Sie denn dann ausgewandert?

Solche Frauen wie Sie brauchen wir doch in Bayern!" Die Dame antwortete: "Das wol-

len Sie nicht wissen." Alois Glück entgegnete: "Natürlich will ich das wissen. Das inte-

ressiert uns." Daraufhin hat sie gesagt: "Weil Sie mich ausgewiesen haben."

Sie von der CSU scheinen aus Ihren Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt zu

haben. Zuwanderung und Integration sind für Sie bis heute ein Angstthema. Wie muss

es eigentlich um Ihre eigene Identität bestellt sein, wenn Sie Verschiedenheit nur als

Bedrohung wahrnehmen können?

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Integration ist eine Zukunftsaufgabe für unsere Gesellschaft und keine Strafaufgabe,

wie Sie sie definieren. Integration ist eine große Zukunftschance, und ein Integrations-

gesetz muss Lust machen aufs Mitmachen, Lust darauf, Teil dieser Gesellschaft sein

zu können. Ein Integrationsgesetz darf nicht Misstrauen, Unterordnung und Ausgren-

zung festschreiben, so wie Ihr Gesetzentwurf das tut.
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(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Mit Ihrem Gesetzentwurf führen Sie nicht zusammen; Sie spalten unsere Gesellschaft.

Was Sie hier anbieten, ist kein Integrationsgesetz fürs 21. Jahrhundert; es ist ein reak-

tionäres Mottenkistengesetz.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Im Kern geht es bei der Integration um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen – in

einer Gesellschaft, in der wir uns achten und uns gegenseitig helfen, in einer Gesell-

schaft, in der wir in dem anderen Menschen zuerst den Mitmenschen sehen und nicht

den vermeintlich Andersartigen, in einer Gesellschaft, in der wir Menschen nach ihrem

Verhalten und nicht nach ihrer Herkunft beurteilen, oder in einer Gesellschaft, in der

wir fremden Menschen zunächst mit Misstrauen begegnen, uns von ihnen bedroht

fühlen, sie als Menschen zweiter Klasse sehen und ihnen sogar die gleiche Würde wie

uns selbst absprechen. Ich finde, die Antwort fällt nicht schwer, die Antwort ist eindeu-

tig: Es geht darum, die besten Zukunftschancen für die Menschen, für die Wirtschaft,

für Bayern herzustellen und zu gestalten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es geht um Integration, bei der wir alle gewinnen. Diese werden wir nur bekommen,

indem wir die Menschen zusammenführen, und nicht, indem wir die Menschen mit

Angst und Vorurteilen gegeneinander aufbringen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Einwanderung gehört zur Geschichte unseres

Landes. Sie hat unsere Gesellschaft geprägt. So kamen zum Beispiel die Vertriebenen

nach dem Zweiten Weltkrieg. Die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter

kamen Anfang der Siebzigerjahre aus Italien und der Türkei. Die Aussiedler in den

Neunzigerjahren kamen vorwiegend aus Russland und Kasachstan; Bürgerkriegsf-

lüchtlinge kamen aus dem zerfallenden Jugoslawien, und es kamen Menschen aus

anderen EU-Staaten. Viele von ihnen sind geblieben, und sie haben unser Land rei-
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cher gemacht, weil sie ihre eigene Geschichte, ihre Kultur, ihre Identität mitgebracht

und weil sie sich in unsere Gesellschaft eingebracht haben, weil sie neue Ideen und

andere Perspektiven haben und eingebracht haben. Reicher aber auch, weil der Wohl-

stand, den wir heute in Bayern haben, ohne die Eingewanderten gar nicht denkbar

wäre.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

So alt wie die Geschichte der Einwanderung ist aber auch das Geraune über drohen-

de Überfremdung. Bei diesem Geraune spielen Sie von der CSU regelmäßig die

Hauptrolle. Dieses Geraune hat sich als haltlos erwiesen. Im Großen und Ganzen sind

die Eingewanderten in unserem Land gut integriert. Dass das so ist, liegt vor allem an

den Eingewanderten selbst, und es liegt an den Menschen, die den Eingewanderten

die Türen und die Herzen geöffnet haben. Integration hat bislang einigermaßen gut

funktioniert – trotz und nicht wegen der Politik der CSU.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es gibt aber auch Defizite, was die Schulabschlüsse angeht, was die Karrieremöglich-

keiten im Beruf angeht, was andere Aufstiegsmöglichkeiten angeht, was die Vertre-

tung in den Spitzenpositionen angeht. In allen diesen Bereichen sind Menschen mit

Migrationsgeschichte in unserem Land deutlich unterrepräsentiert. Das ist aber ein so-

ziales Problem und kein kulturelles Problem, als das Sie es darstellen wollen. Statt Mi-

granten zu fördern und ihnen Chancen zu geben, haben Sie ihnen immer wieder Stei-

ne in den Weg gelegt. Das zu ändern, ist eine politische Aufgabe, und hierbei haben

wir deutlichen Nachholbedarf. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, aber auch der wirt-

schaftlichen Vernunft, wenn wir uns zum Beispiel den allseits beklagten Fachkräfte-

mangel anschauen.

Diese Lehren sollten Sie, sollten wir beherzigen, wenn es nun um die Integration der

Menschen geht, die in erster Linie aus dem Nahen und Mittleren Osten zu uns kom-

men. Was können wir tun, damit Integration gelingt? – Wir wissen es aus vielen ande-
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ren Ländern und von guten Beispielen: Es ist nicht so schwer. Erstens geht es um Bil-

dung und Förderung von Anfang an und ausnahmslos für alle.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Wir brauchen zweitens klare und für alle verbindliche Regeln, auf die man sich verlas-

sen kann, keine ungefähren Begriffe, keine dauernden Änderungen von gesetzlichen

Vorgaben, sondern klare und verlässliche Strukturen für alle. Wir brauchen überschau-

bare Strukturen, damit man überhaupt weiß, wohin man sich wenden kann, wenn man

eine Frage hat, und nicht 20 Ämter abklappern muss, um zu einer Klärung zu kom-

men. Wir brauchen Ansprechpersonen, die Orientierung geben und helfen; wir brau-

chen das Engagement von Ehrenamtlichen, das vom Staat gefördert und unterstützt

werden muss. Das Allerwichtigste ist der Respekt für die Würde des Gegenübers –

das zeigen uns die Beispiele von Menschen, die sich hier eine neue Heimat und ein

neues Leben erfolgreich aufgebaut haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

All das steht in unserem Entwurf für ein Integrations- und Partizipationsgesetz. Darin

geben wir klare Integrationsziele vor und verankern das Recht auf schulische Bildung

für alle Kinder, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Bildung ist ein Kinderrecht,

und daran darf nicht gerüttelt werden.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der FREIEN WÄHLER))

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Land ist vielfältig. Wir haben verschiedenste

Traditionen, wir haben unterschiedliche Bräuche; wir leben und wir lieben so, wie wir

es für richtig halten: in einer klassischen Ehe mit Kindern, ohne Kinder, alleinerzie-

hend, gleichgeschlechtlich oder heterosexuell. Wir sind christlich, muslimisch, jüdisch

oder haben überhaupt keine Religion. Menschen sind unterschiedlich, aber was uns

eint, sind die Werte, die in unserer Verfassung festgeschrieben sind: das gleiche

Recht auf Würde und persönliche Freiheit, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit,
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gegenseitiger Respekt, die Ermöglichung von Vielfalt, das Füreinander, das Miteinan-

der – das ist der Wertekern unserer Gesellschaft.

Tradition und Religion sind für viele Menschen Teile ihrer persönlichen Identität und

haben deshalb auch einen wichtigen Platz in ihrem Leben. Wer aber glaubt, dass eine

bestimmte Tradition oder Religion einer anderen überlegen ist, wer glaubt, den Men-

schen vorschreiben zu können, wie sie ihr Leben führen sollen, höhlt genau diesen

Wertekern aus,

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der FREIEN WÄHLER))

so wie Sie von der CSU es mit Ihrem Leitkult unter Anleitung der Hohepriester Kreuzer

und Seehofer machen: Sie tanzen um diesen Leitkult herum wie um ein Goldenes

Kalb – das ging schon einmal fürchterlich schief. Ihr Leitkult ist auch der wesentliche

Grund, warum Ihr Gesetz ein Spaltungsgesetz und kein Integrationsgesetz ist. Sie

können selbst nicht einmal sagen, was Leitkult sein soll, aber alle sollen sich ihm un-

terordnen: die Zugewanderten, die Urbayern, die Kindergärten und Schulen, die Medi-

en und die Justiz. Sie wollen Bevormundung statt Selbstbestimmung, und das ist nicht

das, was unsere Verfassung vorsieht. Sie höhlen damit unseren demokratischen Wer-

tekern aus.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD und der FREIEN WÄH-

LER)

Das ist nicht demokratisch, das ist autoritär. Ihr Leitkult schafft eine Aufteilung in Men-

schen erster und zweiter Klasse. Sie befinden sich mit Ihrem Gesetzentwurf auf einem

demokratischen Irrweg. Deshalb fordern wir Sie auf: Ziehen Sie ihn zurück, überant-

worten Sie ihn dem Papierkorb! Setzen wir uns zusammen; lassen Sie uns ein Integra-

tionsgesetz für das 21. Jahrhundert schaffen.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD und der FREIEN WÄH-

LER)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, vordergründig sieht es so aus, als würde das Integra-

tionsgesetz darüber entscheiden, wie die Eingewanderten in unserer Gesellschaft

leben. Das ist ein Irrtum. Ein Gesetz, das wir hier beschließen, hat Folgen für uns alle,

für jeden von uns und das gesamte Land. Sie wollen für alle verbindlich festlegen, was

"normal" ist, und alle anderen sollen sich daran anpassen oder wenigstens nicht weiter

auffallen. Genau das ist Ihr Leitkult. Sie wollen in Wirklichkeit zurück in die miefigen

und spießigen 50er-Jahre, weil Sie im Kern die gesellschaftliche Emanzipation der

60er- und 70er-Jahre nie wirklich akzeptiert haben.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD und der FREIEN WÄH-

LER)

Man hat das Gefühl, dass es nur so staubt, wenn man Ihren Gesetzentwurf durchblät-

tert, und dass als Nächstes die Sittenpolizei an der Tür klopft. Sie wollen keine aufge-

klärte und vielfältige Gesellschaft, Sie wollen Einheit durch Einfalt. Die moderne, auf-

geklärte und weltoffene Gesellschaft von heute braucht aber etwas anderes. Sie

braucht Einheit in der Vielfalt, und genau das finden Sie in unserem Gesetzentwurf.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Ich eröffne jetzt die Aussprache. Die

Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Vereinbarung im Ältestenrat 48 Minu-

ten: 16 für die CSU, 12 für die SPD und jeweils 10 für die FREIEN WÄHLER und die

GRÜNEN.

Für die SPD-Fraktion darf ich jetzt Herrn Kollegen Rinderspacher das Wort erteilen.

Bitte schön, Herr Kollege.

Markus Rinderspacher (SPD): Verehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus! Der heute zu

diskutierende Gesetzentwurf der CSU ist keineswegs so freundlich und charmant wie

mitunter der Vortrag zur Gesetzeseinbringung von Frau Ministerin Müller.

(Beifall bei der SPD)
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Der CDU-Politiker Heiner Geißler hat vor wenigen Tagen der CSU vorgehalten, dass

sie Stichwortgeber für die Rechtspopulisten sei. Tatsächlich debattieren wir heute über

einen CSU-Gesetzentwurf, der aus der Feder von Frauke Petry, Beatrix von Storch

oder Björn Höcke stammen könnte.

(Beifall bei der SPD – Dr. Florian Herrmann (CSU): So eine Unverschämtheit!)

Herr Seehofer hat erst vor einigen Wochen das Ende der Willkommenskultur feierlich

besiegelt. Das war ein Schlag ins Gesicht vieler Ehrenamtlicher in unserem Land, und

es ist bezeichnend, wenn sich ein sich christlich nennender Politiker über das Ende

von Gastfreundschaft, Barmherzigkeit und Nächstenliebe in unserem Land freut. Die

Spitzen der katholischen und der evangelischen Kirche Bayerns haben sich vom Mi-

nisterpräsidenten deutlich distanziert. Die Entfremdung der Kirchen in Bayern von der

sich christlich nennenden Partei ist unübersehbar. Heute, meine Damen und Herren,

besiegeln die Nationalkonservativen Bayerns das Ende ihres Integrationswillens und

den Einstieg in eine autoritäre Gesetzgebung der Ausgrenzung und der Abgrenzung.

Der Tenor Ihres Gesetzentwurfs lautet: Vorsicht vor Ausländern! – Ihr Gesetzentwurf

schürt Ängste. Sie heizen mit diesem Text das gesellschaftliche Klima auf, anstatt auf

das Miteinander in unserer Gesellschaft zu setzen.

(Beifall bei der SPD)

Tatsächlich ist man beim genaueren Lesen Ihres Gesetzentwurfs überrascht, welche

Bevölkerungsgruppen Sie mit Ihrem Leitdiktat behelligen wollen. Es geht nicht nur um

die Flüchtlinge. Seit 70 Jahren pflegen wir gute partnerschaftliche Kontakte zu unse-

ren amerikanischen Freunden, aber – das müssen Sie sich einmal vorstellen – die

amerikanische Generalkonsulin Jennifer Gavito und ihre Mitarbeiter müssen sich nach

Artikel 17a Ihres Gesetzentwurfs beim Schwimmbadbesuch in Bayern künftig zu-

nächst beim Bademeister anmelden, bevor sie ins Schwimmbad dürfen, oder Ähnli-

ches, wenn sie Zutritt zu anderen öffentlichen Einrichtungen haben möchten. So heißt

es in Artikel 17a Ihres Gesetzentwurfs:
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Die Zulassung nicht freizügigkeitsberechtiger Ausländer kann von einer vorheri-

gen Belehrung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der bestehenden Vorschrif-

ten abhängig gemacht werden.

In Ihrem Gesetzentwurf ermächtigen Sie die Kommunen in Bayern, künftig an den Ein-

gängen zu Schwimmbädern Schilder aufzuhängen "Amerikaner und Türken – Zutritt

erst nach ausdrücklicher Genehmigung!"

Meine Damen und Herren, liebe CSU: Wie müssen sich die 50.000 in Bayern leben-

den Amerikaner dabei fühlen? Was müssen die 700.000 Touristen aus den Vereinigten

Staaten von Amerika denken, wenn sie am Schwimmbadeingang künftig erst eine de-

mokratische Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen müssen? – Wir sprechen von

Amerikanern in jenem Bayern, das deren Väter und Großväter vom Nationalsozialis-

mus befreit haben. Sie haben uns Demokratie und den Rechtsstaat gebracht, meine

Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD)

Ich bin seit 2008 Mitglied des Hohen Hauses und hätte es niemals für möglich gehal-

ten, dass die CSU diskriminierende Sonderregeln für Ausländer schafft. Das ist be-

schämend! Die CSU nimmt eine Aufteilung vor in Menschen erster Güte und Men-

schen zweiter Güte, in Ausländer erster Klasse, Ausländer zweiter Klasse und

Ausländer dritter Klasse. – Ich rufe von hier aus unseren amerikanischen und türki-

schen Freundinnen und Freunden in Bayern zu: Die CSU-Gesetzgebung ist gerade

mit Blick auf Artikel 17a des Gesetzentwurfs eine rechtspopulistische, instinktlose Ent-

gleisung einer Partei, die in dem Wahn, die AfD rechts überholen zu wollen, jede politi-

sche Orientierung verloren hat. Die Amerikaner, die Türken und all die anderen Nicht-

EU-Ausländer sind in unserem Land herzlich willkommen!

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)
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Aber Sie wollen nicht nur Migranten auf die Leitkultur verpflichten. Es gibt ein weiteres

Beispiel für den Geist, den Ihr Gesetzentwurf atmet. Nach den Angriffen des CSU-Par-

teivorsitzenden und seines Generalsekretärs auf einzelne Journalisten, auf das ZDF

und verschiedene andere Medien ist es mehr als eine Randbemerkung, dass Sie von

der CSU in Artikel 10 des Gesetzentwurfs den Rundfunk künftig auf Ihren parteipoliti-

schen Kampfbegriff "Leitkultur" verpflichten wollen. Die Freiheit der Presse und die

Freiheit des Rundfunks benötigen jedoch weder eine Orientierungsvorgabe aus der

Mottenkiste der CSU noch vertragen sie diese. Die CSU drückt damit ihre Erwartungs-

haltung aus, die Landtagskorrespondenten sollten lieber über Großmutters oberpfälzi-

sche Kochrezepte der Fünfzigerjahre berichten als über das, was in Bayern heute Re-

alität ist. Das darf so nicht sein, meine Damen und Herren.

Einen weiteren Vorhalt muss ich Ihnen machen. Ihr Gesetzentwurf ist unbayerisch, un-

fränkisch, unschwäbisch; denn Bayern war, ist und bleibt ein Vielvölkerstaat, ein bun-

tes Land, das seinen geistigen und kulturellen Reichtum aus der Vielfalt gewinnt, nicht

aus der Einfalt. Bayern – das sind 12,7 Millionen Menschen mit 12,7 Millionen Ge-

schichten. Sie pressen jede Familie, jedes Stadtviertel, jeden Straßenzug, jeden Land-

strich zunächst einmal durch Ihre Einheitsschablone der CSU-Leitkultur. Die Men-

schen im Freistaat – davon bin ich überzeugt – lassen sich aber nicht auf einen

angebrannten Einheitsbrei reduzieren, der viel zu lange im schwarzen Kochtopf gekö-

chelt hat; denn genau danach schmeckt Ihre Leitkultur.

Integration ist eine Kraft der Ermöglichung. Sie soll Chancen schaffen und nicht ver-

hindern. Integration soll Zugehörigkeit und Teilhabe ermöglichen. Es geht um frühkind-

liche Bildung, um all das, was Frau Kollegin Bause heute schon dargestellt hat. Wir

begrüßen den Gesetzentwurf der GRÜNEN.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, Ihr Gesetzentwurf ist nicht nur der Abschied

an die Willkommenskultur, den Horst Seehofer so stürmisch begrüßt hat. Er ist auch

ein Abgesang auf Einigkeit und Recht und Freiheit. Sie spalten die Gesellschaft, statt

sie zu einen. Sie beschädigen den inneren Frieden und den gesellschaftlichen Zusam-
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menhalt. Sie biegen das Recht in Richtung Ihres parteipolitischen Kampfbegriffs "Leit-

kultur" zulasten der Freiheit und der politischen Vernunft.

(Beifall des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD))

Auch wir fordern Sie auf: Ziehen Sie diesen Entwurf zurück und arbeiten Sie mit den

anderen Fraktionen im Bayerischen Landtag zusammen, um einen Gesetzentwurf des

21. Jahrhunderts auf den Weg zu bringen!

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Anderenfalls werden wir Verfassungsklage gegen das Gesetz erheben.

(Zurufe von der CSU: Oh!)

Es darf in dieser Form nicht Realität werden; ich habe zwei, drei Beispiele genannt,

warum. Wenn die AfD auch in Bayern auf dem Vormarsch ist, wie manche Beobachter

analysieren, dann macht sich die CSU hier und heute zum Vorreiter und Vorboten.

Eine solche Politik provoziert harten Widerstand. Den werden wir leisten.

(Lebhafter Beifall bei der SPD – Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Für die CSU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Zell-

meier das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Josef Zellmeier (CSU): Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Integration

ist ein wichtiges Thema. Darin sind wir alle uns einig. Integration ist zudem ein schwie-

riges Thema; ich glaube, auch das wissen alle. Dass Integration bisher am besten in

Bayern geglückt ist, dürfte augenscheinlich sein, wenn Sie die Situation bei uns mit

der in anderen Bundesländern vergleichen. Es ist klar, dass es immer noch einiges zu

tun gibt und dass wir noch mehr erreichen wollen. Sonst hätten wir den Gesetzentwurf

nicht schon im Vorfeld intensiv mitgestaltet und würden ihn heute nicht befürworten.

Wir, die CSU-Fraktion, haben uns intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wir haben

Ideen eingebracht und – natürlich – unsere Handschrift erkennbar werden lassen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, vor allem von SPD und GRÜ-

NEN, wir wissen, dass die Gesetzentwürfe, die Sie schon eingebracht haben – heute

debattieren wir über einen Entwurf der GRÜNEN –, nur Light-Varianten sind, Varian-

ten, die nicht viel bringen. Auch der heute vorliegende Entwurf der GRÜNEN ist nicht

direkt falsch; man kann ihn aber auch nicht als richtig bezeichnen. Vor allem setzen

Sie keine Maßstäbe, sondern Sie bieten ein Allerlei aus vergangenen Zeiten. Frau

Kollegin Bause hat vorhin auf das Jahr 2001 Bezug genommen. Liebe Frau Kollegin

Bause, Sie sind seitdem nicht klüger geworden. Das haben wir heute wieder festge-

stellt.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Ich kann es Ihnen nicht ersparen: Die Zeiten haben sich geändert, aber Ihre Ideen

sind die gleichen geblieben. Sie werden damit auch scheitern, wie schon viele rot-

grüne Regierungen in Deutschland an der Integration gescheitert sind. Wir wollen die-

sen Weg nicht gehen. Deshalb haben wir uns zusammengesetzt und haben in das

Gesetz Maßstäbe aufgenommen, die klare Vorgaben machen, die aber auch Chancen

eröffnen. Fördern und Fordern – beides gehört zusammen. Auch der Bund macht es

jetzt so. Das ist CSU pur. Das kommt von uns!

(Beifall bei der CSU – Markus Rinderspacher (SPD): CSU pur ist das hier! – Volk-

mar Halbleib (SPD): Da muss Herr Zellmeier sogar selbst lachen!)

– Sie sollten den nächsten Satz abwarten. – Aber es geht immer noch besser. Des-

halb setzen wir in Bayern noch eines obendrauf.

(Markus Rinderspacher (SPD): Das kann man so sagen!)

Wir sprechen nicht nur vom "Fördern und Fordern", sondern formulieren auch klar,

was wir im Sinne der Weiterentwicklung des Wertebewusstseins erwarten. Der Appell

an den Verfassungspatriotismus ist nicht falsch – wir teilen den Bezug darauf –, reicht

aber nicht aus. Wer nur daran appelliert, sich an die Verfassung zu halten, der unter-
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schätzt, dass das Lebensgefühl der Menschen ein anderes ist. Die Menschen erwar-

ten, dass unser Land sich entwickelt – evolutionär, nicht revolutionär. Die Menschen in

Bayern und in ganz Deutschland wollen sich nichts überstülpen lassen, sondern sie

wollen ihre Identität bewahren. Es ist natürlich das Recht der Politik, hier im Baye-

rischen Landtag und, so hoffe ich, auch im Deutschen Bundestag, klare Vorgaben zu

setzen, damit die Menschen, die hier leben, wissen: Das ist weiterhin unser Land. Hier

finden wir uns wieder. Wer zu uns kommt, findet offene Türen, wenn er bereit ist, zu

respektieren, wie wir leben wollen. – Aus den Reihen der rot-grünen Opposition hören

wir immer wieder Äußerungen, die uns das Gefühl vermitteln, wir müssten uns inte-

grieren, nicht die Zuwanderer. Das ist die falsche Einstellung.

(Beifall bei der CSU)

Ich habe den Pressespiegel der vergangenen Tage interessiert verfolgt und musste

leider feststellen, dass die Opposition – in diesem Fall nehme ich die FREIEN WÄH-

LER aus und beziehe mich nur auf Rot und Grün – wieder einmal nur versucht, Streit

zu säen. Das bestätigen die Überschriften der Zeitungen. In der gestrigen Ausgabe

der "Augsburger Allgemeinen" war ein Artikel von Uli Bachmeier unter der Überschrift

"Statt Integration steht Streit ins Haus" zu lesen. Dann konnten wir das Übliche lesen:

"SPD kündigt Klage an". – Diese Botschaft konnten wir auch in der "Passauer Neuen

Presse", in der "Fränkischen Landeszeitung" und anderswo lesen.

Meine Damen und Herren, Integration ist zuerst eine politische und gesellschaftliche

Aufgabe. Wenn Sie, bevor ein Gesetz beschlossen ist, ja bevor es überhaupt beraten

worden ist, bereits eine Klage ankündigen, dann frage ich mich: Wollen Sie überhaupt

noch politische Lösungen finden? Wollen Sie überhaupt an einem Gesetz arbeiten?

Oder wollen Sie nur drohen?

(Beifall bei der CSU – Markus Rinderspacher (SPD): Sie haben doch den Dialog

mit uns abgebrochen! Hören Sie doch auf!)

Klagen ersetzen keine Sachpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition.
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(Beifall bei der CSU – Zuruf von der CSU: Bravo!)

Selbst vereinzelte Erfolge, die Sie damit erzielt haben – nun ja, was haben die Ihnen

gebracht? – Streithanselei kommt beim Wähler nicht an. Die Bürger wollen, dass leb-

haft debattiert und um die richtige Lösung gerungen wird; das tun wir. Wenn allerdings

etwas entschieden ist, muss man das akzeptieren. – Wenn Sie wollen, dann klagen

Sie! Das Recht werden und wollen wir Ihnen nicht nehmen. Ob Sie damit sowohl

rechtlich als auch in Bezug auf das Votum der Wähler Erfolg haben werden? – Aus

unserer Sicht ist es klar: Rechtlich werden Sie wahrscheinlich keinen Erfolg haben.

Beim Wähler werden Sie ihn mit Sicherheit nicht haben.

(Beifall bei der CSU)

Das zeigt seit Langem Ihre Entwicklung, die als dramatisch zu bezeichnen ist und sich

beschleunigt. Ich muss sagen: Leider Gottes! Denn ich schätze die SPD als ehemali-

ge Volkspartei eigentlich. Sie haben den Turbo nach unten eingeschaltet. Weiter so!

Wir werden uns an dem Weg nach unten nicht beteiligen.

Ich habe vorhin gesagt, die Gesetzentwürfe der anderen Fraktionen, die wir entweder

schon vorliegen hatten oder die uns jetzt vorliegen, sind nicht völlig falsch. Sie enthal-

ten wichtige Elemente, greifen aber viel zu kurz. Sie reden immer nur vom Fördern.

Das Fordern bleibt im Wesentlichen zurück. Ich erinnere an die Zeiten, als wir frühzei-

tig gefordert haben, dass alle Migranten, die zu uns kommen, vernünftig Deutsch ler-

nen müssen. Das wurde von Ihnen damals als "Zwangsgermanisierung" gegeißelt.

(Beifall bei der CSU – Gudrun Brendel-Fischer (CSU): Genau! – Hans Herold

(CSU): So ist es!)

Jetzt ist das parteiübergreifender Standard. Gott sei Dank haben Sie in diesem Fall

dazugelernt. Herr Kollege Rinderspacher, mittlerweile werden Sie sogar von Ihrer ei-

genen Bundespartei überholt. Sie sollten darüber nachdenken, was Sie falsch ma-

chen, wenn selbst die SPD im Bund Sie überholt. Wir sind uns im Bund mit Ihrem Par-
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teivorsitzenden einig geworden. Ich denke, wir werden zu einer vernünftigen

Umsetzung kommen, werden es aber in Bayern noch besser machen, weil wir in Bay-

ern es immer schon besser gekonnt haben.

(Beifall bei der CSU)

Aus unserer Sicht reicht es nicht aus, sich nur zur freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung zu bekennen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Es ist richtig: zur

Gleichberechtigung "Ja", zur Rechtstreue "Ja". Das alles ist wichtig und Teilvorausset-

zung von Integration. Aber darüber hinaus gibt es noch viel mehr. Eine Werte- und Ge-

sellschaftsordnung muss innere Akzeptanz erfahren, nicht nur, indem man sich getreu

dem Buchstaben des Gesetzes verhält. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder

– leider Gottes, muss ich sagen – sehr gut ausgebildete Migranten, die trotz ihrer

guten Ausbildung, trotz ihrer guten Sprachkenntnisse und trotz ihrer formellen Rechts-

treue, die sie in Deutschland gezeigt haben, im Ausland an Anschlägen beteiligt

waren. Es reicht also nicht, im Inland nur rechtstreu zu sein, wenn man insgeheim an-

dere Gedanken hegt.

Wir wollen versuchen – es wird nicht immer gelingen, aber wir wollen es versuchen –,

den Menschen zusätzlich unsere Werte und unsere Gesellschaftsordnung nahezubrin-

gen. Der Begriff "Leitkultur" fasst das zusammen. Sie versuchen, das negativ darzu-

stellen. Leitkultur ist etwas zutiefst Positives. Sie beinhaltet die christlich-abendländi-

sche Prägung unseres Landes. Sie beinhaltet den jüdischen Beitrag zu unserer

Geschichte und Identität und die Lehren aus den dunklen Zeiten unserer Geschichte,

die alle unsere Vorfahren im Dritten Reich erleben mussten. Leitkultur beinhaltet aber

auch Loyalität. Dazu sagen Sie nur "Verfassung" und "Rechtsordnung". Wir sagen, sie

umfasst die Loyalität gegenüber Staat und Volk genauso wie gegenüber der Verfas-

sung.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause (GRÜNE))
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Staat und Volk haben Anspruch auf die Loyalität derjenigen, die hier bleiben und sich

integrieren wollen. Wir fordern diesen Anspruch ein. Wer hier ernsthaft leben und gut

mitwirken will, muss loyal gegenüber unserem Staat und unserem Volk sein. Das ist

notwendig, wenn er Teil des Staates und des Volkes werden und sein will.

(Beifall bei der CSU – Thomas Gehring (GRÜNE): Was heißt "Teil des Volkes"?)

Dazu gehört die Solidarität mit Schwächeren und Hilfsbedürftigen.

(Thomas Gehring (GRÜNE): Sie sind selber Teil des Volkes! Zwei Völker?)

Meine Damen und Herren, gerade in Teilen der arabischen Welt – Sie kennen die Bei-

spiele aus Saudi-Arabien und den reichen Golfstaaten – ist die Solidarität nicht ausge-

prägt. Wir leisten mehr Solidarität als reiche Nachbarstaaten mit gleicher Sprache und

Religion. Auch das muss man vermitteln: Der Beitrag aller zur Gemeinschaft ist wich-

tig. Erst muss man etwas erwirtschaften, bevor man etwas verteilen kann. All das ge-

hört zusammen. Das gewachsene Brauchtum, die Sitten und die Traditionen, sind zu

achten und zu respektieren, aber natürlich nicht zu inhalieren. Nein, das ist nicht not-

wendig.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von

einer Abgeordneten?

Josef Zellmeier (CSU): Nein, das gestatte ich nicht. Man kann eine Zwischenbemer-

kung machen.

Präsidentin Barbara Stamm: Danke.

Josef Zellmeier (CSU): Ich will zum Ende kommen. Meine Damen und Herren, der

Mief, der hier verbreitet wird, kommt von Rot-Grün, von den Achtundsechzigern, von

Denkverboten, von geistiger Zensur.

(Lachen bei der SPD und den GRÜNEN – Zuruf des Abgeordneten Thomas Geh-

ring (GRÜNE))

Protokollauszug
74. Plenum, 01.06.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 18

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000275.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000275.html


Ihr Goldenes Kalb heißt "Multikulti". Wir wollen Weltoffenheit und eigene Identität be-

wahren. Das gehört zusammen.

(Claudia Stamm (GRÜNE): Das haben Sie aber gut versteckt!)

Ich war erst vor Kurzem in meinem Stimmkreis auf einem Gründungsfest. Da war ein

dunkelhäutiges Festmädchen im Dirndl dabei und ein dunkelhäutiger junger Bursche

mit bestem Niederbairisch in Lederhosen. Das ist Integration. Aber das ist nicht Vo-

raussetzung, dass jemand bleiben darf, meine Damen und Herren. Das ist schön. Das

ist Vollintegration.

(Unruhe)

Hören Sie doch mal zu. Immer diese Unruhe, meine Damen und Herren.

(Glocke der Präsidentin – Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Wer Lederhosen trägt!

Gute Sache!)

– Hören Sie doch mal zu. – Das ist eine Vollintegration, die uns gefällt.

(Zuruf des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) – Lachen bei der SPD)

Aber das ist natürlich nicht das, was wir von einem erwarten, der bleiben will. Wenn

das gelingt, ist es aber ein tolles Ergebnis. Wir erwarten Respekt vor unserer Lebens-

weise.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Das werden wir auch in Zukunft immer wieder deutlich machen.

Meine Damen und Herren, Sie laufen Entwicklungen hinterher. Wir sind der Entwick-

lung voraus. Leitkultur ist kein Kult. Sie ist kultig. Sie werden es erleben.

(Beifall bei der CSU)
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Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege Zellmeier, kommen Sie bitte noch mal ans

Rednerpult für eine Zwischenbemerkung der Abgeordneten Claudia Stamm. – Bitte

schön.

Claudia Stamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Kollege Zellmeier, Sie haben gerade

gesagt, Klagen ersetzen keine Sachpolitik. Da habe ich mich zum einen gefragt, ob

das endlich die Ankündigung ist, dass Sie Ihre Klage gegen den Länderfinanzaus-

gleich zurückziehen.

(Unruhe bei der CSU)

Zum anderen habe ich mich gefragt, ob Sie endlich mit diesem riesengroßen

Schmarrn aufhören, innerhalb der Bundesregierung zu drohen, vor dem Bundesver-

fassungsgericht gegen die Flüchtlingspolitik zu klagen. Das wäre doch eine Erkenntnis

heute! Das würde ich mir wünschen. Klagen ersetzen keine Sachpolitik. Ziehen Sie

die eine Klage zurück und hören Sie auf, mit der anderen zu drohen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Josef Zellmeier (CSU): Frau Kollegin Stamm, erfreulicherweise ist der Länderfinanz-

ausgleich auf einem guten Weg. Deshalb wird eine Klage voraussichtlich nicht zu

Ende geführt werden müssen. Aber ich sage Ihnen eines: Wenn drei oder vier von

sechzehn Ländern zahlen und die anderen in hohem Maße Zahlungen empfangen,

dann werden Sie doch nicht ernsthaft glauben, dass bei einem Verhältnis von zwölf zu

vier oder dreizehn zu drei eine gute Lösung herauskommt.

(Thomas Gehring (GRÜNE): Da kommt doch etwas raus!)

Das heißt, diese Klage war reine Notwehr, mehr nicht. Es wäre wünschenswert, wenn

auch die GRÜNEN einmal Bayern, das immer hilfsbereit ist, unterstützten, wenn Bay-

ern sagt, jetzt ist Schluss mit den hohen Zahlungen.
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(Beifall bei der CSU – Zuruf der Abgeordneten Claudia Stamm (GRÜNE) – Tho-

mas Gehring (GRÜNE): Wir haben ein Konzept!)

Wir zahlen ja weiter. Wir wollen es aber nicht übertreiben.

Meine Damen und Herren, das Weitere ist die Klage gegen die Flüchtlingspolitik. Hier

sind die Zahlen mittlerweile eindeutig nach unten gegangen. Wir werden natürlich die

weitere Entwicklung abwarten. Die Politik des vergangenen Jahres war falsch. Das hat

sich mittlerweile gezeigt. Das wird auch in Ihren Reihen zumindest unter der Hand

immer wieder gesagt und so gesehen. Die Staatsregierung wird erst dann endgültig

entscheiden, wenn wir wissen, dass die Situation dauerhaft unter Kontrolle ist. Die

Bürger müssen wissen, dass Recht und Ordnung sowie innere Sicherheit im Land ge-

währleistet sind, dass wir wissen, wer zu uns kommt, dass wir diejenigen, die kom-

men, vernünftig integrieren und vernünftig unterbringen können. Nur das ergibt Sinn.

Wir haben das zu Beginn der Entwicklung als Einzige richtig vorausgesehen. Das ist

der Unterschied. Wir sehen Dinge voraus, wir bringen die richtigen Lösungsvorschlä-

ge, wir erfahren, dass die Wähler hinter uns stehen. Erst wenn es gar nicht anders

geht, erwägen wir eine Klage. Bei Ihnen verhält es sich gegenteilig. Sie haben keine

Zustimmung in der Bevölkerung. Sie beurteilen falsch und klagen trotzdem. Da liegt

der Fehler.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Ich darf mit den Wortmeldungen fortfahren und für die

Fraktion der FREIEN WÄHLER Herrn Kollegen Dr. Fahn das Wort erteilen. Bitte

schön, Herr Kollege.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Frau Präsi-

dentin, meine Damen und Herren! Die FREIEN WÄHLER begrüßen grundsätzlich das

Signal, das der Freistaat Bayern mit dem Entwurf des Bayerischen Integrationsgeset-

zes aussendet. Unserer Meinung nach dauerte das viel zu lange. Aber immerhin hat

sich jetzt die Einsicht in die Notwendigkeit durchgesetzt. Mit diesem Integrationsgesetz
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soll der Zusammenhalt in unserem Land gesichert und eine Integration von Flüchtlin-

gen gewährleistet werden. So weit, so gut.

Ich sage heute aber wie schon am 28.04.2016: Integration ist eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Wir sollten und müssten diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe

eigentlich parteiübergreifend bewältigen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Es gibt eine Broschüre des Ministeriums mit dem Titel "Bayerisches Konzept Zukunft

Integration". Darin steht unter anderem: Soll unsere Gesellschaft auch künftig von

einem friedlichen und gedeihlichen Miteinander sowie einem gleichberechtigten und

diskriminierungsfreien Zusammenleben geprägt sein, muss Integration gelingen. Dazu

brauchen wir … ein nachhaltiges Bemühen … – Wir stimmen diesen Sätzen zu. Das

finden wir gut und richtig. Aber jetzt kommen wir zur aktuellen Realität. Die aktuelle

Realität ist der Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung. Hier stolpern wir

schon bei Artikel 1 ein wenig. Hier wird von "Menschen für die Zeit ihres Aufenthaltes"

gesprochen. Diesen Menschen wird lediglich ein Gastrecht zugesprochen. Dann steht

darin, diese Menschen werden zur Achtung der Leitkultur verpflichtet. Die Begriffe

"Zeit ihres Aufenthalts" und "Gastrechts" sind problematisch, weil das heißt, sie alle

müssen Deutschland wieder verlassen.Es gibt aber aktuelle Schätzungen, die besa-

gen, dass mindestens 50 % – der "Münchner Merkur" sprach sogar von 62 % – der

Flüchtlinge in Deutschland bleiben, und zwar entweder, weil sie anerkannt werden

oder weil sie aufgrund einer Duldung hier bleiben dürfen. Deshalb ist Artikel 1 des Ge-

setzentwurfs durchaus problematisch.

Ein Punkt, der uns auch wichtig ist: Integration heißt natürlich, dass sich unterschiedli-

che Menschen und Gruppen zu einer neuen gesellschaftlichen und kulturellen Gruppe

verbinden. Das heißt, auch Traditionen und Werte der Migranten und Flüchtlinge müs-

sen Bestandteil dieses neuen Integrationsgesetzes werden. Das ist uns auch ganz

wichtig. Hier geht es um den gemeinsamen Respekt.
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Zur Leitkultur! Für uns ist das ein höchst problematischer Begriff; das müssen wir ganz

klar sagen. Es gab eine Verbändeanhörung. Frau Ministerin, Sie haben ja gesagt,

dass 68 Verbände geantwortet haben. Wir würden gerne wissen, ob einer dieser

68 Verbände mit dem Begriff "Leitkultur" einverstanden war. Für uns ist das nämlich

die große Frage. Wir haben das auch im Integrationsrat gemerkt: Keiner will diesen

Begriff. Eigentlich haben alle dagegen gesprochen, weil dies ein völlig unklarer Begriff

ist. Herr Zellmeier, Sie haben zwar gesagt, Leitkultur sei etwas "zutiefst Positives".

Diejenigen, die bei der Verbändeanhörung waren, haben das aber nicht so gesehen.

Deshalb müssen wir über diesen Punkt insgesamt noch einmal reden.

Insgesamt geht es schon um den Verweis auf das Grundgesetz, die Bayerische Ver-

fassung und den Rechtsstaat. Es geht um Frieden und Gerechtigkeit. Es geht um Zu-

gang zu allen Bildungseinrichtungen und – das ist ganz wichtig – um die Sprache als

zentrales und verbindendes Element. Das ist für uns FREIE WÄHLER der Wertekon-

sens, und der Wunsch der FREIEN WÄHLER ist, dass er so umgesetzt wird.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dann kommen wir zu einem weiteren Schwachpunkt dieses Gesetzentwurfs der

Staatsregierung. Auf Seite 4 der Drucksache steht: "Durch dieses Gesetz entstehen

den Kommunen keine zusätzlichen Kosten." Wie sieht die Realität aus, meine Damen

und Herren? – Jetzt schon schlagen die kommunalen Spitzenverbände Alarm, und wir

sagen: zu Recht. Das Integrationsgesetz setzt Standards fest, überträgt Aufgaben auf

die Kommunen und erweitert diese Aufgaben noch. So werden zum Beispiel die Trä-

ger von Kindertagesstätten verpflichtet, pädagogisches Personal vorzuhalten, das in-

terkulturelle Kompetenzen weiter fördert. Hierzu sind Zusatzausbildungen nötig, die

mit Mehrkosten verbunden sind. Wer soll diese Mehrkosten bezahlen? – Aber doch

nicht die Kommunen! Auch die Ausweisung von Übergangs- und Berufsintegrationsk-

lassen wird zu einem unkalkulierbaren Kostenrisiko. Auch hier wieder die Frage: Wer

soll das bezahlen? Wir meinen: Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Protokollauszug
74. Plenum, 01.06.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 23



(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Hier sind der Freistaat und natürlich auch der Bund gefordert.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wer bezahlt die Kosten für zusätzliche Plätze in Kindergärten und Schulen? Wer be-

zahlt die Kosten für Sprachunterricht und Integrationskurse? Wer bezahlt die Kosten

für die Koordination von Ehrenamtlichen und Helferkreisen? Wer bezahlt die Kosten

für erweiterte Angebote zu Freizeit und Kultur? – Das muss geregelt werden. Diese

Kosten sollten auf keinen Fall die Kommunen tragen. Heute hat dies Oberbürgermeis-

ter Maly für ganz Bayern gesagt. – Wir FREIE WÄHLER fordern einen Sonderfonds,

ein Sonderstrukturprogramm für Integration in den Kommunen, das alle zusätzlichen

Kosten der Kommunen für die Integration abdeckt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Das ist eine zentrale Forderung der FREIEN WÄHLER. Warum fordern wir das? – Die

Kommunen spielen als Motor der Integration eine Schlüsselrolle. Ob Integration ge-

lingt oder nicht, entscheidet sich in den Kommunen. Die Kommunen dürfen bei dieser

Aufgabe nicht alleingelassen werden, nicht personell und vor allem auch nicht finan-

ziell.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die der Freistaat und natürlich

auch der Bund finanzieren müssen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Die CSU ist im Freistaat und auch im Bund an der Regierung. Deswegen sagen wir:

Denkt auch an die Kommunen! Sie sind der Schlüssel zur Integration, ohne Wenn und

Aber.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Danke. – Jetzt darf ich für die CSU-Fraktion dem Kolle-

gen Kreuzer das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege.

Thomas Kreuzer (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus! SPD und

GRÜNE fahren mit Vollgas, aber wie immer oder wie meistens bei ganz verschiede-

nen Themen in die falsche Richtung, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Dies gilt ganz besonders bei der Thematik Migration. Als wir uns vor einem Jahr und

wenige Monate danach über das Thema Zuwanderung unterhalten haben, haben

weder die SPD noch die GRÜNEN überhaupt ein Problem darin gesehen. Ihnen war

gar nicht bewusst, dass wir eine Zuwanderungswelle erleben, die unser Land überfor-

dern wird. Sie haben alle Maßnahmen abgelehnt, die Zuwanderung zu begrenzen,

meine Damen und Herren. Sie haben überhaupt nichts begriffen, manche von Ihnen

bis heute noch nicht.

(Beifall bei der CSU)

Beim Thema Integration war die Linke in Deutschland Jahrzehnte völlig auf dem fal-

schen Dampfer: Deutschkenntnisse zu vermitteln, war "Zwangsgermanisierung". Die

Lösung in der Zusammenarbeit war ein "Multikulti", in dem verschiedene Kulturen ne-

beneinander her leben. Niemand hat gesehen, wie schief dies in anderen Ländern ge-

gangen ist, beispielsweise in Frankreich – mit verheerenden Folgen. Sie waren ver-

kehrt unterwegs – mit Vollgas in die falsche Richtung.

(Beifall bei der CSU)

Herr Rinderspacher, Sie sagen, dieses Integrationsgesetz könnte auch von Rechtspo-

pulisten stammen. Ich weise dies mit aller Schärfe als Unverschämtheit zurück.

(Beifall bei der CSU)
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Sie haben sich offenbar nie die Mühe gemacht, das Programm der AfD zu lesen, um

zu sehen, was dort insgesamt gefordert wird. Die Einzigen, die hier ein Problem mit

Radikalen haben, sind SPD und GRÜNE. Sie haben zu dieser Frage ein Aktionsbünd-

nis mit der LINKEN, mit den extrem linken Postkommunisten in Deutschland gegrün-

det. Sie haben größte Schwierigkeiten, sich nach links abzugrenzen. Sie regieren mit

Postkommunisten in verschiedenen Ländern zusammen – auch die GRÜNEN in Thü-

ringen.

(Beifall bei der CSU)

Sie haben ein Abgrenzungsproblem, meine Damen und Herren!

(Beifall bei der CSU)

Die CSU hat in ihrer Geschichte immer die Zusammenarbeit mit rechtspopulistischen

und rechten Parteien abgelehnt. Nehmen Sie sich ein Beispiel daran. Sie haben über-

haupt keinen Grund, Steine zu werfen.

(Zurufe von der SPD)

Sie sind diejenigen, die es nicht im Kreuz haben, sich abzugrenzen. Sie steigen der

Macht willen lieber mit Postkommunisten ins Bett, liebe Freunde.

(Beifall bei der CSU – Margarete Bause (GRÜNE): Jetzt wird es unterirdisch!)

Wir haben hier eine ganz klare Linie. Diese heißt: Menschlichkeit in dieser Frage.

(Lachen bei der SPD und den GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, man kann bei diesen Dingen nicht wegsehen. Deswegen

haben wir immer Unterstützungsmaßnahmen im Ausland befürwortet. Wir waren auch

immer für die Aufnahme von Flüchtlingen in begrenzter Zahl.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Falsch!)
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Wir sind aber auch für eine konsequente Zuwanderungsbegrenzung, wovon Sie über-

haupt nicht reden; denn wir wissen inzwischen, dass Integration nur bis zu einer ge-

wissen Zahl von Flüchtlingen gelingen kann. Einer der bekanntesten Flüchtlinge der

Welt, der Dalai Lama, hat sich geäußert. Er hat gesagt: Es ist richtig, dass Wohlha-

bende eine Verpflichtung haben, aber in Europa, besonders in Deutschland, sind es

heute schon zu viele Flüchtlinge. Deutschland kann kein arabisches Land werden;

Deutschland muss Deutschland bleiben, hat er gesagt. – Meine Damen und Herren,

ich stimme ihm zu.

(Beifall bei der CSU)

Wir müssen konsequent den Aufenthalt derjenigen beenden, die keine Bleibeperspek-

tive haben, und denjenigen, die bei uns bleiben – auf Zeit oder auf Dauer –, müssen

wir Integrationsangebote machen. Wir haben uns wie kein anderes Land engagiert:

550 Millionen Euro für ein Integrationspaket. In den meisten SPD-regierten und grün

regierten Ländern finden Sie in den Haushalten diesbezüglich nur heiße Luft, meine

Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Diesen Weg werden wir fortsetzen. Die Leute sollen eine Chance bekommen. Wir

müssen Integration aber auch einfordern. Es kann nicht dem Belieben des Einzelnen

überlassen sein, ob er sich hier integrieren will oder nicht. Deshalb muss dies ver-

pflichtend sein, und deshalb muss es auch Sanktionen für diejenigen geben, die sich

dieser Integration verweigern, und zwar bis dahin gehend, dass sie dieses Land auch

wieder verlassen müssen.

(Beifall bei der CSU)

Wer nach der Scharia leben will, kann dies nicht in Deutschland tun. Wer dies will,

muss in ein Land gehen, in dem die Scharia gilt, damit wir uns hier ganz richtig verste-

hen.
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(Beifall bei der CSU)

Meine Damen und Herren, wir haben hier ein klares Konzept. Die Opposition hat das

nicht. Die Opposition springt bei diesen Themen. Ihre Haltung ist völlig anders als

noch vor ein paar Jahren. Meine Damen und Herren von der Opposition, wenn Sie

über die Leitkultur reden, habe ich oft den Eindruck, dass viele von Ihnen Bayern ver-

ändern wollen, weil Ihnen die Zustände in Bayern und die Meinung der Bevölkerung

nicht passen. Herr Rinderspacher, das würde mir auch nicht passen, wenn ich auf

15 % zugehe. Deswegen können Sie sich unter Leitkultur und bayerischer Lebensart

ganz wenig vorstellen.

Aber ich sage Ihnen: Wir werden es nicht zulassen, dass sich dieses Land in kurzer

Zeit total verändert. Die Menschen wollen, dass Bayern Bayern bleibt. Die CSU wird

sich dafür einsetzen. Darauf können sich die Menschen in Bayern verlassen.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Kolleginnen und Kollegen, bevor wir mit der Debatte

fortfahren, darf ich eine Delegation aus Ägypten begrüßen, die auf der Ehrentribüne

Platz genommen hat. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Minister Dr. Moustafa Madbouli

und seine Delegation. Herzlich willkommen!

(Allgemeiner Beifall)

Ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt und gute Gespräche. Wir wissen: Sie

haben viele Probleme zu lösen. Alles Gute für Sie!

Jetzt darf ich Herrn Kollegen Taşdelen für die SPD-Fraktion das Wort erteilen. Bitte

schön, Herr Kollege.

Arif Taşdelen (SPD): (Vom Redner nicht autorisiert) Verehrte Präsidentin, liebe Kolle-

ginnen, liebe Kollegen! Herr Zellmeier hat den Pressespiegel angeführt. Ich konnte in

den letzten Tagen dem Pressespiegel entnehmen, dass die CSU davon spricht, dass
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wir in den nächsten Jahren für die Integration mehr ausgeben werden als andere Bun-

desländer. Dabei wurde ein Betrag von über 500 Millionen Euro genannt. Meine sehr

verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kreuzer, lieber Herr Zellmeier, davon werden

in den nächsten Jahren 200 Millionen Euro für zusätzliche Staatsbedienstete, inklusive

Lehrerinnen und Lehrer, und 240 Millionen Euro für den Wohnungsbau verwendet.

Artikel 6 Ihres Integrationsgesetzes besagt, dass alle Kinder in Kindertageseinrichtun-

gen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur erfahren sollen. Ein zent-

rales Element der christlich-abendländischen Kultur ist die Wahrheit. Wenn wir bei der

Wahrheit bleiben wollen, müssen wir Folgendes sagen: Die CSU hat es in den letzten

Jahren und Jahrzehnten versäumt, den öffentlichen Dienst richtig auszustatten. Dies

gilt vor allem für die Ausstattung der Schulen mit Lehrerinnen und Lehrern.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Widerspruch bei der CSU)

Die Polizei fordert schon seit vielen, vielen Jahren mehr Personal. Sie haben die GBW

verhökert. Sie versuchen jetzt, so zu tun, als sei die Aufarbeitung Ihrer Versäumnisse

in den letzten Jahren eine Integrationsmaßnahme.

(Beifall bei der SPD – Kerstin Schreyer-Stäblein (CSU): Von welchem Land spre-

chen Sie, Herr Kollege? Bayern ist es nicht! – Ingrid Heckner (CSU): Rot-Grün

hat 16.000 Lehrkräfte abgebaut!)

Das sind die Versäumnisse der letzten Jahre, die Sie zu verantworten haben.

Frau Ministerin Müller, Sie haben die Frage gestellt, warum wir als Opposition diesem

Integrationsgesetz nicht zustimmen könnten. Ich würde ja gerne einem Integrationsge-

setz zustimmen, wenn dieses Gesetz seinen Namen verdienen würde. Ich habe tat-

sächlich dieses Gesetz von vorn bis hinten und von hinten bis vorne gelesen. Ich habe

aber keine zusätzlichen Angebote gefunden, weder für die Aufnahmegesellschaft

noch für die Migrantinnen und Migranten.
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Natürlich wollen wir, dass sich jeder, der zu uns kommt, integriert. Wir erwarten auch

von jedem, der zu uns kommt, dass er sich integriert. Nach unserem Selbstverständ-

nis müssen wir aber Angebote machen, damit sich die Menschen bei uns integrieren

können. Ihr Gesetz ist substanzlos und reine Symbolpolitik.

(Beifall bei der SPD – Ingrid Heckner (CSU): Mein Gott!)

Es schafft keine zusätzlichen Angebote. Das, was Sie als zusätzliches Angebot dar-

stellen, wird unter Vorbehalt gestellt. Das ist eine reine Symbolpolitik. Auf wichtige

Säulen, zum Beispiel auf soziale Gerechtigkeit oder gesellschaftliche und politische

Teilhabe, gehen Sie überhaupt nicht ein. Eine Teilhabe kommt nicht von allein. Das

muss gesetzlich geregelt werden. Darauf gehen Sie überhaupt nicht ein. Deshalb ist

Ihr Entwurf im Grunde genommen auch kein richtiges Gesetz, sondern enthält ledig-

lich irgendwelche symbolpolitischen Parolen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Gesetz ist der Versuch, Bayern für

Migrantinnen und Migranten unschön zu machen; es gefährdet das gute Miteinander.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Für die Fraktion der FREIEN WÄHLER darf ich jetzt

noch Herrn Kollegen Streibl das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege.

Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen

und Kollegen! Bayern liegt im Herzen Europas, am Kreuzungspunkt vieler Wege und

Einflüsse. Bayern war schon immer ein empfangendes, aber auch ein schenkendes

Land. Bayern war immer schon eng mit dem lateinischen Süden verbunden. Über

400 Jahre lang war der Boden, auf dem wir jetzt stehen, römische Provinz.

Erst im 19. Jahrhundert gab es einen norddeutschen, kleingeistigen Zug, der versuch-

te, Grenzen aufzuzeigen und zu setzen. Dieses Bemühen gipfelte in dem Spruch: Am

deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das kann nicht unser Spruch hier sein. Wir

sind geprägt von der Liberalitas Bavarica, von der bayerischen Freizügigkeit und der
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bayerischen Großzügigkeit, wie das seit Mitte des 18. Jahrhunderts über dem Portal

der Kirche in Polling steht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Meine Damen und Herren, dieser Geist muss die Integration in Bayern tragen und lei-

ten. Er soll uns auch in der Diskussion hier im Hause tragen und leiten. Integration ist

die Grundvoraussetzung, um das friedliche soziale Zusammenleben in unserem

Lande zu sichern und den Menschen eine Teilhabe in der Gesellschaft zu geben.

Jeder soll den Raum haben, in dem er sich selbst verwirklichen kann. Leben und

leben lassen, das ist der Kern unserer bayerischen Lebensart. Diese zielt darauf ab,

dass wir die Einheit in unserer Gesellschaft erhalten, dass es keine Spaltung in der

Gesellschaft und keine Parallelgesellschaften gibt.

Der Erhalt der bayerischen Freizügigkeit und der Toleranz muss das Ziel aller unserer

Integrationsbemühungen sein. Dieses Ziel fußt letztlich auf den gemeinsamen europä-

ischen Werten, auf der europäischen Wertebasis, die durch vier Merkmale gekenn-

zeichnet ist: Zunächst gilt das Primat der Vernunft, die uns leiten muss. Ebenso gilt die

Achtung vor den individuellen Menschenrechten. Wir leben in einem säkularen Staat,

der weltanschaulich neutral ist. Diese weltanschauliche Neutralität muss gewahrt blei-

ben und von jedem anerkannt werden. Schließlich haben wir einen gesellschaftlichen

Pluralismus, der Toleranz erfordert. Meine Damen und Herren, auf dieser Basis hat

Bayern über die letzten Jahrhunderte hinweg Reichtum an Kultur, Gesellschaft und

Traditionen gepflegt und erhalten.

Diese Spielregeln müssen wir zu unseren Spielregeln machen und zu den Spielregeln

derer, die zu uns kommen. Wo passiert dies? – Das passiert nicht hier im Hohen

Hause, auch nicht in einem Ministerium, sondern vor allem in den Dörfern, in den

Städten und in den Gemeinden. Dort vollzieht sich die Integration. Dort sind die Men-

schen aufgerufen, aufeinander zuzugehen, miteinander zu leben und sich gegenseitig

zu stützen. Dies muss in ein solches Gesetz aufgenommen werden. Dann ist es näm-
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lich egal, welche Kultur letztlich darüber steht. Es wird dann die Kultur des menschli-

chen Miteinanders und des menschlichen Respekts sein. Das muss von jedem ver-

langt und eingefordert werden.

In diesem Sinne finde ich die kommenden Diskussionen spannend. Es wird eine be-

wegte Zeit werden, aber ich hoffe, wir können am Ende etwas Gutes für unser Land

schaffen, wenn wir alle ein Stück weit aufeinander zugehen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE

GRÜNEN hat noch 1 Minute und 28 Sekunden an Redezeit. Frau Kollegin Kamm

möchte diese Zeit noch nutzen, bitte.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen

und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin! Um eine gute Integrationspolitik in Bayern

zu machen, müssen wir sachlich sein und bei der Wahrheit bleiben.

(Zurufe von der CSU)

Frau Ministerin, Sie müssten es doch besser wissen. Sagen Sie nicht immer, nach

Bayern seien 1,1 Millionen bzw. über Bayern seien 1,1 Millionen Flüchtlinge eingereist.

Es gab sehr viele Doppelregistrierungen, und es sind sehr viele Menschen durchge-

reist. Das IAB, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, und das BAMF, das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, bestätigen gerne, dass es um die

800.000 Menschen waren.

(Josef Zellmeier (CSU): Schönreden und kleinrechnen!)

Da geht es schon los. Bleiben wir bei der Wahrheit, bleiben wir bei der Sachlichkeit!

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Bei der Wahrheit und bei der Sachlichkeit sollten wir auch bleiben, wenn wir den Be-

griff Integration in dem Gesetzentwurf eines Integrationsgesetzes benützen. Was ist

Integration? – Integration ist die Leistung eines Menschen, der zu uns gekommen ist.

Er muss dazu sehr viel tun. Er muss Deutsch lernen und muss sich orientieren. Inte-

gration ist eine irreversible Leistung eines einzelnen Menschen. Letztendlich kann

nicht der Staat integrieren, sondern der Einzelne muss das selbst tun. Dazu müssen

wir einen geordneten Rahmen schaffen. Diesen Rahmen könnte unser Gesetzentwurf

bilden. Der Entwurf Ihres Gesetzes nennt sich etikettenschwindlerisch Integrationsge-

setz, ist aber nur ein Sanktions- und Drohgesetz. Herr Kreuzer, das tut mir schrecklich

leid.

(Beifall bei den GRÜNEN – Thomas Kreuzer (CSU): Mir auch!)

Präsidentin Barbara Stamm: Für die Staatsregierung hat Frau Staatsministerin Mül-

ler um das Wort gebeten. Bitte schön, Frau Staatsministerin.

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Frau Präsidentin, liebe Frau

Kamm! Wenn wir von 1,1 Millionen Menschen sprechen, dann sprechen wir dabei von

der Anzahl der durch EASY registrierten Menschen. Im letzten Jahr kamen aber weit-

aus mehr, als registriert worden sind. Die Menschen kamen in Deutschland an, die

meisten davon kamen in Bayern an. Wir in Bayern haben dafür gesorgt, dass die Men-

schen bundesweit und bayernweit verteilt worden sind. Wenn sie in Bayern unterge-

bracht worden sind, dann haben wir dafür gesorgt, dass sie gut untergebracht worden

sind.

(Beifall bei der CSU)

Bayern ist ein weltoffenes und tolerantes Land.

(Beifall bei der CSU)

Wir pflegen in Bayern das Miteinander ganz nach dem Motto: Leben und leben lassen.

Unser Gesetzentwurf spaltet nicht, sondern führt die Menschen zusammen. Ich ver-
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wahre mich gegen eine Aussage, wonach wir mit der Umsetzung des Gesetzentwurfs

Menschen erster und zweiter Klasse schaffen würden. Dagegen verwahre ich mich

entschieden.

(Beifall bei der CSU)

Menschen, die zu uns kommen und bei uns bleiben, wollen wir integrieren. Das habe

ich gesagt, und so wollen wir das mithilfe dieses Gesetzes auch handhaben. In

Deutschland und in Bayern kann ein Mensch leben, wie er will, aber natürlich nach be-

sonderen Regeln und Gesetzen; das ist doch keine Frage. Sie haben vorhin negativ

über unsere Leitkultur gesprochen und gleichzeitig von einem Wertekern gesprochen.

Da frage ich mich, worin der Unterschied bestehen soll.

Ich möchte aber ganz klar sagen: Was bedeutet die Umsetzung des Gesetzentwurfs?

Was bedeutet "Fördern und Fordern"? – Das sind zwei Seiten einer Medaille. Es ist

doch ganz klar: Integration ist keine Einbahnstraße. Derjenige, der sich integrieren

will, muss auch eine Leistung erbringen.

(Beifall bei der CSU)

Auch das Integrationsgesetz des Bundes macht viele Leistungen von der Teilnahme

an Integrationsangeboten abhängig. Ich finde das auch richtig. Im Bundesgesetzbuch

sind auch Sanktionen vorgesehen, wenn eine solche Teilnahme nicht gegeben ist. Mir

berichten viele, die Sprachkurse abhalten, am Anfang seien 20 Personen angemeldet

und zum Schluss seien nur noch zwei anwesend. Das ist doch keine Art und Weise!

Deswegen sind auch Pflichten für diejenigen vorgesehen, die sich bei uns integrieren

wollen.

(Beifall bei der CSU)

Wenn wir von "Fördern" reden, dann muss ich sagen, dass wir auch jetzt schon enorm

viel fördern und das auch in der Zukunft tun werden. Wir haben ein Sonderprogramm

mit dem Titel "Zusammenhalt fördern, Integration stärken" aufgelegt und mit der riesi-
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gen Geldsumme von fast 550 Millionen Euro hinterlegt, davon 17 Millionen Euro für

Sprachkurse sowie für Bildung und Ausbildung. Ich möchte auch sagen, dass es drin-

gend erforderlich ist, neue Lehrer einzustellen. Auch das tun wir. Bayern hat allein

über den Nachtragshaushalt fast 1.100 Planstellen sowie rund 600 Beschäftigungs-

möglichkeiten für Lehrkräfte zusätzlich geschaffen. Das ist eine gewaltige Leistung,

die der Freistaat Bayern erbringt, und das macht kein anderes Bundesland in

Deutschland.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsministerin, lassen Sie eine Zwischenfrage

der Frau Kollegin Kamm zu?

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): – Nein. – Wir haben auch einen

Pakt mit der Wirtschaft, der Integration durch Arbeit beinhaltet. Es sind 60.000 Plätze

– Praktika, Ausbildungsplätze – bis zum Jahr 2019 vorgesehen. Das ist doch ein Fun-

dament, auf dem aufgebaut werden kann. Wir wollen den Menschen, die bei uns sind,

eine Möglichkeit zur Integration bieten. Die Sprache ist für die Integration zentral, und

deshalb setzen wir alles daran, dass die Menschen, die bei uns bleiben wollen,

Sprachkompetenz erwerben und unsere Sprache sprechen können, damit man sich

gegenseitig besser verstehen kann.

Wichtig ist auch, in der Zukunft Mietwohnungen anzubieten. Derzeit werden viele Men-

schen anerkannt. Bereits jetzt sind 26.000 Flüchtlinge bei uns in Bayern arbeitslos ge-

meldet. Das bedeutet, dass die Betroffenen anerkannt sind, und sie sind so weit, eine

Arbeit zu wollen. Dafür müssen wir die Voraussetzung schaffen. Das tun wir. Deswe-

gen ist "Fördern und Fordern" wichtig. Falls dies nicht erfüllt wird, müssen auch Sank-

tionen möglich sein. Dazu stehen wir, und deswegen ist dieses Gesetz dringend erfor-

derlich.

(Beifall bei der CSU)
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Präsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsministerin, vielen Dank. Würden Sie bitte

noch einmal an das Rednerpult kommen für eine Zwischenbemerkung der Frau Kolle-

gin Bause? – Bitte schön, Frau Kollegin.

Margarete Bause (GRÜNE): Frau Ministerin, Sie haben gesagt, Ihr Gesetz schaffe

nicht Menschen erster und zweiter Klasse. Wie würden Sie es denn bezeichnen, wenn

den einen Kindern der Besuch der Schule erlaubt wird, während anderen Kindern der

Besuch der Schule verboten ist? – Sie beschreiben in Artikel 17a des Gesetzentwurfs

explizit, dass Kinder, die in Ausreisezentren leben müssen, von der Schulpflicht ent-

bunden sind. Das bedeutet im Klartext, dass sie nicht in die Schule gehen dürfen. Aus

meiner und unserer Sicht ist das ein ganz eindeutiger Verstoß gegen die UN-Kinder-

rechtskonvention.

Wie würden Sie es beschreiben, wenn Sie eine bestimmte Gruppe von Ausländern,

nämlich die Nicht-EU-Ausländer, in Bezug auf den Besuch einer öffentlichen Einrich-

tung wie eines Schwimmbades oder einer Bibliothek unter Vorbehalt stellen? -Die eine

Gruppe von Ausländern darf in die Einrichtung, während die andere Gruppe dies nicht

darf. Insofern schaffen Sie Menschen erster und zweiter Klasse. Das ist das große

Problem Ihres Gesetzentwurfs: Sie schaffen Menschen erster und zweiter Klasse und

spalten damit die Gesellschaft.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Die Schulpflicht ist gesetzlich ge-

regelt. Nach drei Monaten Aufenthalt sind die Kinder schulpflichtig. In Bamberg und

Manching haben wir eine niederschwellige Beschulung, wohl wissend, dass die Kinder

in ihre jeweiligen Heimatländer wie den Westbalkan, den Senegal oder in sonstige si-

chere Herkunftsländer zurückgeführt werden.

Als zweiten Punkt haben Sie die Schwimmbäder angesprochen. Das bewegt Sie of-

fenbar alle. Junge Frauen fühlen sich sicherer, wenn zum Beispiel Menschen aus an-

deren Herkunftsländern darüber unterrichtet sind und werden, wie man miteinander
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umgeht und dass man Frauen mit Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung behandeln

muss. Wenn jemand unsere Kultur und unsere Leitkultur nicht kennt, muss man ihn in-

formieren und aufklären, damit es nicht zu Übergriffen kommt.

(Beifall bei der CSU – Natascha Kohnen (SPD): Was ist eine Leitkultur? – Zurufe

von den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Zwar sind Zwischenrufe erwünscht, aber kein ständiges

Hineinschreien. An diesem Punkt sind wir angelangt. – Herr Kollege Professor Piazo-

lo, Sie haben das Wort.

(Weitere Zurufe von den GRÜNEN)

– Nein, ich lasse das nicht zu. Ich bitte, auf den Stil in diesem Plenum zu achten. Un-

sere Arbeit wird beobachtet. Deshalb lege ich großen Wert auf einen guten Umgang

miteinander. Bitte schön, Herr Kollege Professor Piazolo.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich ver-

suche, mich bei meiner Zwischenbemerkung und meinen Fragen an den Stil, zu dem

Sie aufgerufen haben, zu halten. Meine erste Frage betrifft die Leitkultur. Wenn ich

das Gesetz richtig verstehe, geht es von einer bayerischen Leitkultur aus. Ich bitte um

eine Erläuterung in zwei bis drei Sätzen, was eine bayerische Leitkultur über die Be-

stimmungen der Bayerischen Verfassung und der Sprache hinaus ist.

Meine nächste Frage bezieht sich auf Artikel 10 "Rundfunk und Medien". Vorher ist

schon gesagt worden, dass Sie mit dem Integrationsgesetz Rundfunk und Medien zur

Leitkultur verpflichten wollen. Dabei geht es nicht nur um den Bayerischen Rundfunk,

sondern um alle Medien, die dem Bayerischen Mediengesetz unterliegen. Das sind

übrigens auch Rundfunkanstalten, die ihren Sitz in Bayern haben, aber in ganz

Deutschland ausstrahlen. Sollen nach Ihrer Auffassung Sender wie Sky, die zwar in

Bayern ihren Sitz haben, aber deutschlandweit ausstrahlen, die bayerische Leitkultur

verkünden? Ist das der Sinn des Gesetzes, wie Sie es sich vorstellen?
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Zur Leitkultur möchte ich etwas

Grundsätzliches sagen. Dabei handelt es sich um die Grundregeln des gelingenden

Miteinanders. Ich möchte Ihnen sagen, dass es die typische bayerische Leitkultur

nicht gibt. Dabei handelt es sich um eine Leitkultur, die wir uns in Deutschland gege-

ben haben. Dazu gehören Offenheit und Toleranz.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Wer hat sich die gegeben? Wer sind wir?)

– Sie, ich und wir alle.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Ich weiß nichts davon!)

– Dann tut es mir leid, wenn Sie keine Leitkultur haben.

(Beifall bei der CSU)

Für uns gehören die Würde des Menschen, die Toleranz, die Offenheit, die Freiheit der

Person sowie die Gleichheit und Gleichberechtigung aller Menschen dazu. Jeder Ein-

zelne hat das Recht auf ein selbstbestimmtes, aber selbst verantwortetes Leben.

(Natascha Kohnen (SPD): Das steht im Grundgesetz und in der Verfassung!)

– Das mag sein. Wir haben das jetzt in der Präambel festgeschrieben. Es schadet mit

Sicherheit nicht, diese Themen noch einmal festzuschreiben – unter anderem auch

die Religionsfreiheit.Der Wertekern, von dem Frau Bause spricht, ist nichts anderes

als unsere Leitkultur. Ich muss mich schon sehr wundern.

(Beifall bei der CSU – Margarete Bause (GRÜNE): Nein!)

Präsidentin Barbara Stamm: Mir liegt eine weitere Meldung zur Zwischenbemerkung

von Herrn Kollegen Rinderspacher vor. Bitte schön.
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Markus Rinderspacher (SPD): Frau Ministerin, ich habe noch eine Nachfrage. Sie

haben die Frage von Frau Kollegin Bause mit Blick auf Artikel 17a – das ist der

Schwimmbad-Paragraf – nicht wirklich beantwortet. Sie haben völlig zu Recht gesagt,

dass wir erwarten, dass man sich in unseren Schwimmbädern an Regeln hält. –

Selbstverständlich, da wird niemand widersprechen. Deshalb haben die Kommunen

entsprechende Schwimmbadsatzungen formuliert, aus denen unmissverständlich her-

vorgeht, was man im Schwimmbad darf und was nicht. Jetzt setzen Sie Sonderregeln

für bestimmte Gruppen obendrauf. Gehen Sie davon aus, dass der spanische Mann,

der französische Mann, der Pfälzer, also ich, oder der Schwabe anders mit Frauen im

Schwimmbad umgeht als beispielsweise der ägyptische Minister, der heute mit seiner

ägyptischen Delegation bei uns zu Gast ist, oder die 700.000 amerikanischen Touris-

ten?

(Widerspruch bei der CSU)

Warum schaffen Sie diese Sondergesetzgebung, die zwischen Menschen unterschei-

det, denen man offensichtlich trauen kann, und Menschen, denen man misstrauen

muss? Was hat Sie dazu veranlasst, mit der Formulierung von Artikel 17a bestimmte

Gruppen unter Generalverdacht zu stellen? Diese Gruppen müssen stärker kontrolliert

werden, andere werden durchgelassen.

(Beifall bei der SPD – Thomas Kreuzer (CSU): Kölner Domplatte!)

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Mir ist es ein Anliegen, dass sich

Frauen beim Schwimmen nach wie vor kleiden können, wie sie wollen – egal, ob sie

wenig oder viel anhaben. Das ist völlig egal.

(Beifall bei der CSU)

Jemand, der aus einem anderen Kulturkreis mit einer völlig anderen Identität zu uns

kommt, muss unter anderem wissen, wie es bei uns zugeht.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Frankreich!)
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Wenn unsere Frauen in Schwimmbäder gehen, sollten sie keine Bedenken haben,

dass ihnen etwas widerfahren könnte. Das ist unsere Auffassung.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit

ist die Aussprache geschlossen. Ich schlage vor, die Gesetzentwürfe dem Ausschuss

für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration als federführendem Aus-

schuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? – Das ist der Fall.

(Zuruf des Abgeordneten Franz Schindler (SPD))

Wer ist dagegen? – Eine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist das

bei einer Gegenstimme so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, 
Familie und Integration 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/11362 

für ein Bayerisches Integrationsgesetz 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Mar-
kus Rinderspacher, Doris Rauscher, 
Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/13211 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz (BayIntG) 
(Drs. 17/11362) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13416 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
hier: Präambel und Art. 3 - Leitkult 
(Drs. 17/11362) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13417 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
hier: Art. 1 - Bekenntnis zur Verfassung 
(Drs. 17/11362) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13418 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
hier: Art. 4 - Kosten für Sprachkurse und Dol-
metscher 
(Drs. 17/11362) 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13419 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
hier: Art. 10 - Rundfunkfreiheit 
(Drs. 17/11362) 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13420 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
hier: Art. 13 - Kein bayerisches Sonderstraf-
recht 
(Drs. 17/11362) 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13421 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
hier: Art. 14 - Kein bayerisches Sonderstraf-
recht 
(Drs. 17/11362) 

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13422 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
hier: Art. 17a Abs. 1 - Polizeiaufgabengesetz 
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(Drs. 17/11362) 

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13423 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
hier: Art. 17a Abs. 2, 3 und 4 - Gemeinde-, 
Landkreis- und Bezirksordnung 
(Drs. 17/11362) 

11. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13424 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
hier: Art. 17a Abs. 5 Nr. 3c - Schulpflicht für al-
le 
(Drs. 17/11362) 

12. Änderungsantrag der Abgeordneten 
Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Kers-
tin Schreyer u.a. CSU 

Drs. 17/13603 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
(Drs. 17/11362) 

13. Änderungsantrag der Abgeordneten 
Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Mar-
kus Blume u.a. CSU 

Drs. 17/13604 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Integrationsgesetz 
(Drs. 17/11362) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Ände-
rungen durchgeführt werden: 

 

1. Die Präambel wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden die Wörter „Menschen und“ 
durch das Wort „Menschen,“ ersetzt und nach 
dem Wort „Leben“ die Wörter „und die Unter-
scheidung von Staat und Religion“ eingefügt. 

b) Es wird folgender Satz 10 eingefügt: 

„
10

Die freiheitliche Lebensweise in einer offenen 
und pluralen Gesellschaft erfordert gleicherma-
ßen gegenseitige Toleranz und Achtung der ku-
luturellen Prägung unseres Landes.“ 

c) Der bisherige Satz 10 wird Satz 11. 

d) Der bisherige Satz 11 wird Satz 12 und nach 
dem Wort „Einheit,“ wird das Wort „Recht,“ 
eingefügt. 

e) Der bisherige Satz 12 wird durch folgende 
Sätze 13 und 14 ersetzt: 

„
13

Dieser identitätsbildende Grundkonsens 
wird täglich in unserem Land gelebt und bildet 
die kulturelle Grundordnung der Gesellschaft 
(Leitkultur). 

14
Diese zu wahren, den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt zu sichern und 
Migrantinnen und Migranten zu einem Leben 
in unserer Gesellschaft zu befähigen, ist 
Zweck dieses Gesetzes.“ 

 

2. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Art. 1 Satz 2 wird das Wort „Gastrechts“ 
durch die Wörter „Gast- und Aufenthaltsstatus“ 
ersetzt. 

b) In Satz 3 werden nach dem Wort „Landes“ die 
Wörter „und seiner kommunalen Ebenen“ ein-
gefügt. 

 

3. Art. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt: 

„(3) 
1
Eltern leisten durch Erziehung und 

Wertevermittlung einen wesentlichen Beitrag 
zu einer gelingenden Integration. 

2
Der Staat 

unterstützt Migrantinnen und Migranten durch 
geeignete Angebote darin, die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in Deutschland anzu-
nehmen, einzuüben und auch selbstbewusst 
zu vertreten.“ 

b) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 4 
und 5. 
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c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und es wird 
folgender Satz 4 angefügt: 

„
4
Er unterstützt die ehrenamtliche Arbeit vor 

Ort durch geeignete Angebote, insbesondere 
zur Information und Koordinierung.“ 

d) Die bisherigen Abs. 6 bis 8 werden die Abs. 7 
bis 9. 

 

4. In Art. 4 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Art. 3 
Abs. 8“ durch die Angabe „Art. 3 Abs. 9“ ersetzt. 

 

5. Nach Art. 8 wird folgender Art. 9 eingefügt: 

„Art. 9 
Kommunen 

1
Die örtliche Gemeinschaft leistet einen un-

verzichtbaren Beitrag, die Integration von Migran-
tinnen und Migranten zu fördern, sie bei der Erfül-
lung ihrer Integrationspflichten zu unterstützen 
und das wechselseitige kulturelle Verständnis zu 
erleichtern. 

2
Die Gemeinden, Landkreise und Be-

zirke tragen dabei im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung, ihrer jeweiligen finanziellen 
Leistungsfähigkeit und nach Maßgabe der Geset-
ze besondere Mitverantwortung für die in Art. 1 
genannten Integrationsziele.“ 
 

6. Der bisherige Art. 9 wird Art. 10 und in Abs. 2 Satz 2 
wird das Wort „hierfür“ durch die Wörter „für die 
Qualifizierung der Migrantinnen und Migranten“ 
ersetzt. 
 

7. Der bisherige Art. 10 wird Art. 11. 
 

8. Der bisherige Art. 11 wird gestrichen. 
 

9. Art. 17a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Nr. 2 werden in dem angefügten 
Satz 2 die Wörter „nicht freizügigkeitsberech-
tigter Ausländer“ gestrichen. 

b) In Abs. 3 Nr. 2 werden in dem angefügten 
Satz 2 die Wörter „nicht freizügigkeitsberech-
tigter Ausländer“ gestrichen. 

c) In Abs. 4 Nr. 2 werden in dem angefügten 
Satz 2 die Wörter „nicht freizügigkeitsberech-
tigter Ausländer“ gestrichen 

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Buchst. b wird wie folgt gefasst: 

„b) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die 
Wörter „Nummern 1 und 2“ durch 
die Angabe „Nrn. 1 und 2“ er-
setzt.“ 

bbb) Die Buchst. c und d werden aufgeho-
ben. 

bb) Nach Nr. 3 wird folgende Nr. 4 eingefügt: 

„4. Art. 36 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 
eingefügt: 

„
6
Schulpflichtige, die nach dem 

Asylgesetz verpflichtet sind, in ei-
ner besonderen Aufnahmeeinrich-
tung im Sinne des § 30a AsylG zu 
wohnen, werden zur Erfüllung der 
Schulpflicht besonderen dort ein-
gerichteten Klassen und Unter-
richtsgruppen zugewiesen.“ 

b) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7.“ 

cc) Die bisherigen Nrn. 4 bis 8 werden die 
Nrn. 5 bis 9. 

e) Abs. 6 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Art. 12 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:  

„(2) 
1
Die Träger von Kindertagesein-

richtungen fördern die sprachliche Ent-
wicklung der Kinder von Anfang an und 
tragen hierbei den besonderen Anforde-
rungen von Kindern aus Migrantenfamilien 
(Art. 5 des Bayerischen Integrationsgeset-
zes – BayIntG) und Kindern mit sonstigem 
Sprachförderbedarf Rechnung. 

2
Die Kin-

dertageseinrichtungen sollen im Rahmen 
des Art. 6 BayIntG dazu beitragen, die In-
tegrationsbereitschaft der Familien von 
Migrantinnen und Migranten zu fördern.“ “ 

 

10. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„
2
Abweichend von Satz 1 treten in Kraft 

1. Art. 8 mit Wirkung vom 15. März 2016, 

2. Art. 5 Abs. 2, 3, 6 und Art 17a Abs. 5 am  
1. August 2017.“ 

 

 

Berichterstatter zu 1, 12, 13.: Thomas Huber 
Berichterstatterin zu 2: Doris Rauscher 
Berichterstatterin zu 3 – 11: Christine Kamm 
Mitberichterstatterin zu 1, 12, 13. Doris Rauscher 
Mitberichterstatter zu 2, 3 – 11: Thomas Huber 
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II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und In-
tegration federführend zugewiesen. Der Aus-
schuss für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten sowie regionale Beziehungen, der Aus-
schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen, 
der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport, der Ausschuss für Wis-
senschaft und Kunst, der Ausschuss für Bil-
dung und Kultus, der Ausschuss für Wirtschaft 
und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, 
Energie und Technologie haben den Gesetz-
entwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf 
endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 
17/13211, Drs. 17/13416, Drs. 17/13417, Drs. 
17/13418, Drs. 17/13419, Drs. 17/13420, Drs. 
17/13421, Drs. 17/13422, Drs. 17/13423, Drs. 
17/13424, Drs. 17/13603 und Drs. 17/13604 in 
seiner 55. Sitzung am 20. Oktober 2016 und 
seiner 56. Sitzung am 27. Oktober 2016 bera-
ten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u -
s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13603 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13604 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass im Gesetzentwurf folgende Änderungen 
vorgenommen werden: 

a. in Art. 17a Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 und 
Abs. 4 Nr. 2 in den jeweils angefügten Sät-
zen 2 die Wörter „nicht freizügigkeitsbe-
rechtigter Ausländer“ gestrichen werden, 

b. Nr. 9 die unter I. Beschlussempfehlung Nr. 
10 aufgeführte Fassung erhält. 

Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 

 

  Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13424 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13422 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13418 und 17/13419 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13416 und 17/13417 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13211 und 17/13423 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13420 und 17/13421 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
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 FREIE WÄHLER: kein Votum 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge 
Drs. 17/13211, Drs. 17/13416, Drs. 17/13417, 
Drs. 17/13418, Drs. 17/13419, Drs. 17/13420, 
Drs. 17/13421, Drs. 17/13422, Drs. 17/13423, 
Drs. 17/13424, Drs. 17/13603 und Drs. 
17/13604 in seiner 50. Sitzung am 8. Novem-
ber 2016 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: 8 Zustimmung, 1 Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13603 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13604 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass im Gesetzentwurf folgende Änderungen 
vorgenommen werden: 

a. in Art. 17a Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 und 
Abs. 4 Nr. 2 in den jeweils angefügten Sät-
zen 2 die Wörter „nicht freizügigkeitsbe-
rechtigter Ausländer“ gestrichen werden, 

b. Nr. 9 die unter I. Beschlussempfehlung Nr. 
10 aufgeführte Fassung erhält. 

 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13424 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 

 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13420, 17/13421 und 17/13422 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13418 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13416, 17/13417 und 17/13419 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13211 und 17/13423 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Der Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen hat den Gesetzentwurf und die 
Änderungsanträge Drs. 17/13211, Drs. 
17/13416, Drs. 17/13417, Drs. 17/13418, Drs. 
17/13419, Drs. 17/13420, Drs. 17/13421, Drs. 
17/13422, Drs. 17/13423, Drs. 17/13424, Drs. 
17/13603 und Drs. 17/13604 in seiner 131. 
Sitzung am 8. November 2016 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: kein Votum 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13603 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
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 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: kein Votum 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13604 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: kein Votum 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass im Gesetzentwurf folgende Änderungen 
vorgenommen werden: 

a. in Art. 17a Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 und 
Abs. 4 Nr. 2 in den jeweils angefügten Sät-
zen 2 die Wörter „nicht freizügigkeitsbe-
rechtigter Ausländer“ gestrichen werden, 

b. Nr. 9 die unter I. Beschlussempfehlung Nr. 
10 aufgeführte Fassung erhält. 

 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13424 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13211 und 17/13420 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13423 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13417, 17/13421 und 17/13422 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 

 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13416, 17/13418 und 17/13419 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport hat den Gesetzentwurf 
und die Änderungsanträge Drs. 17/13211, 
Drs. 17/13416, Drs. 17/13417, Drs. 17/13418, 
Drs. 17/13419, Drs. 17/13420, Drs. 17/13421, 
Drs. 17/13422, Drs. 17/13423, Drs. 17/13424, 
Drs. 17/13603 und Drs. 17/13604 in seiner 60. 
Sitzung am 9. November 2016 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13603 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13604 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass im Gesetzentwurf folgende Änderungen 
vorgenommen werden: 

a. in Art. 17a Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 und 
Abs. 4 Nr. 2 in den jeweils angefügten Sät-
zen 2 die Wörter „nicht freizügigkeitsbe-
rechtigter Ausländer“ gestrichen werden, 

b. Nr. 9 die unter I. Beschlussempfehlung Nr. 
10 aufgeführte Fassung erhält. 

 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
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in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13420, 17/13421 und Drs. 17/13424 hat 
der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13422 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13418 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13416, 17/13417 und 17/13419 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13211 und 17/13423 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 17/13211, Drs. 17/13416, Drs. 
17/13417, Drs. 17/13418, Drs. 17/13419, Drs. 
17/13420, Drs. 17/13421, Drs. 17/13422, Drs. 
17/13423, Drs. 17/13424, Drs. 17/13603 und 
Drs. 17/13604 in seiner 56. Sitzung am 23. 
November 2016 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  SPD: Ablehnung 
  FREIE WÄHLER: Ablehnung 

  B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13603 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  SPD: Ablehnung 
  FREIE WÄHLER: Enthaltung 
  B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13604 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  SPD: Ablehnung 
  FREIE WÄHLER: Ablehnung 
  B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass im Gesetzentwurf folgende Änderungen 
vorgenommen werden: 
 

a. in Art. 17a Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 und 
Abs. 4 Nr. 2 in den jeweils angefügten Sät-
zen 2 die Wörter „nicht freizügigkeitsbe-
rechtigter Ausländer“ gestrichen werden, 

b. Nr. 9 die unter I. Beschlussempfehlung 
Nr. 10 aufgeführte Fassung erhält. 

Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13420, 17/13421 und 17/13424 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13422 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13418 und 17/13419 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
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 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13416 und 17/13417 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13211 und 17/13423 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

6. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den 
Gesetzentwurf und die Änderungsanträge 
Drs. 17/13211, Drs. 17/13416, Drs. 17/13417, 
Drs. 17/13418, Drs. 17/13419, Drs. 17/13420, 
Drs. 17/13421, Drs. 17/13422, Drs. 17/13423, 
Drs. 17/13424, Drs. 17/13603 und Drs. 
17/13604 in seiner 56. Sitzung am 24. No-
vember 2016 mitberaten.  

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t  mit der Maßga-
be, dass in Art. 17a Abs. 5 im Einleitungssatz 
die Wörter „Art. 9a Abs. 18 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458)“ durch die 
Wörter „§ 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2016 
(GVBl. S. 102, 241)“ ersetzt werden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13603 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13604 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 

 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass im Gesetzentwurf folgende Änderungen 
durchgeführt werden:  
 

a) In Art. 17a Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 und 
Abs. 4 Nr. 2 werden in den jeweils ange-
fügten Sätzen 2 die Wörter „nicht freizü-
gigkeitsberechtigter Ausländer“ gestrichen. 

b) Art. 19 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„
2
Abweichend von Satz 1 treten in Kraft 

1. Art. 8 mit Wirkung vom 15. März 
2016, 

2. Art. 5 Abs. 2, 3, 6 und Art. 17a 
Abs. 5 am 1. August 2017.“ 

 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13420, 17/13421 und 17/13424 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Zustimmung 
FREIE WÄHLER:  Ablehnung 
  B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13422 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Zustimmung 
FREIE WÄHLER:  Enthaltung 
  B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13418 und 17/13419 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Enthaltung 
FREIE WÄHLER:  Enthaltung 
  B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13416 und 17/13417 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Enthaltung 
FREIE WÄHLER:  Zustimmung 
  B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13211 und 17/13423 hat der Ausschuss 
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mit folgendem Stimmergebnis:  
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Zustimmung 
FREIE WÄHLER:  Zustimmung 
  B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

7. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Inf-
rastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie hat den Gesetzentwurf und die 
Änderungsanträge Drs. 17/13211, Drs. 
17/13416, Drs. 17/13417, Drs. 17/13418, Drs. 
17/13419, Drs. 17/13420, Drs. 17/13421, Drs. 
17/13422, Drs. 17/13423, Drs. 17/13424, Drs. 
17/13603 und Drs. 17/13604 in seiner 56. Sit-
zung am 24. November 2016 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13603 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13604 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass im Gesetzentwurf folgende Änderungen 
vorgenommen werden: 

a. in Art. 17a Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 und 
Abs. 4 Nr. 2 in den jeweils angefügten 
Sätzen 2 die Wörter „nicht freizügigkeits-
berechtigter Ausländer“ gestrichen wer-
den, 

b. Nr. 9 die unter I. Beschlussempfehlung Nr. 
10 aufgeführte Fassung erhält. 

Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13420, 17/13421 und 17/13424 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  

 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13422 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13418 und 17/13419 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13416 und 17/13417 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13211 und 17/13423 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

8. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 17/13211, Drs. 
17/13416, Drs. 17/13417, Drs. 17/13418, Drs. 
17/13419, Drs. 17/13420, Drs. 17/13421, Drs. 
17/13422, Drs. 17/13423, Drs. 17/13424, Drs. 
17/13603 und Drs. 17/13604 in seiner 61. Sit-
zung am 29. November 2016 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t  mit der Maßga-
be, dass in Art. 19 Abs. 1 als Datum des In-
krafttretens der „1. Januar 2017“ eingefügt 
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wird. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13603 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13604 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass im Gesetzentwurf folgende Änderungen 
durchgeführt werden: 

a) in Art. 17a Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 und 
Abs. 4 Nr. 2 in den jeweils angefügten Sät-
zen 2 die Wörter „nicht freizügigkeitsbe-
rechtigter Ausländer“ gestrichen werden, 

b) Nr. 9 die unter I. Beschlussempfehlung Nr. 
10 aufgeführte Fassung erhält. 

  
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/13424 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13420, 17/13421 und 17/13422 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13418 und 17/13419 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13416 und 17/13417 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/13211 und 17/13423 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Hans-Ulrich Pfaffmann
Abg. Josef Zellmeier



Präsidentin Barbara Stamm: – Jetzt bitte ich wirklich. Wir haben jetzt eine ganze 

Reihe von Abstimmungen. Ich darf jetzt aufrufen:

Artikel 19

"Inkrafttreten, Außerkrafttreten"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 21 (Drs. 17/13211) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Markus 

Blume u. a. (CSU)

hier: Nummer 9 (Drs. 17/13604) 

Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen schlägt in 

Absatz 1 Satz 1 als Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes den "1. Januar 2017" 

vor. Satz 2 soll entgegen dem vorliegenden Entwurf und entgegen der Nummer 9 des 

Änderungsantrags der CSU-Fraktion auf Drucksache 17/13604 wie folgt gefasst wer-

den:

2Abweichend von Satz 1 treten in Kraft

Art. 8 mit Wirkung vom 15. März 2016,

Art. 5 Abs. 2, 3, 6 und Art. 17a Abs. 5 am 1. August 2017.

Ich verweise hierzu auf die Nummer 10 der Beschlussempfehlung.

Die SPD-Fraktion schlägt gemäß der Nummer 21 ihres Änderungsantrags vor, in dem 

Absatz 1 den Satz 2 wie folgt zu fassen:

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1
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Es tritt mit Ablauf des ersten Tages des zehnten auf das Inkrafttreten folgenden 

Jahres außer Kraft.

Des Weiteren soll der Absatz 2 des Entwurfs der Staatsregierung aufgehoben werden. 

Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass hierzu keine Aussprache erfolgen 

soll. Wir kommen deshalb gleich zur Abstimmung.

Vorweg ist über die Nummer 21 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion auf Drucksa-

che 17/13211 abzustimmen. Der federführende Ausschuss empfiehlt die Ablehnung. 

Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 21 des SPD-Änderungsantrags zu-

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Die Fraktionen von SPD, FREI-

EN WÄHLERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich bitte, die Gegenstimmen anzu-

zeigen. – Die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist die Nummer 21 

des Antrags abgelehnt.

Zum Artikel 19 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung mit den eben vor-

getragenen Änderungen. Im Einzelnen verweise ich auf die Nummer 10 der Be-

schlussempfehlung. Der endberatende Ausschuss stimmt dem ebenfalls zu. Ergän-

zend schlägt er als Datum des Inkrafttretens den "1. Januar 2017" vor. Wer dem 

Artikel 19 mit diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – 

Die CSU-Fraktion. Ich bitte, Gegenstimmen anzuzeigen. – Die Fraktionen der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – 

Keine. Dann ist das so beschlossen.

Damit sind wir am Ende der Einzelberatungen. Aber wir haben hier noch Zweite Le-

sung, Gesamtabstimmung zum Integrationsgesetz. Ich lasse jetzt über den Ände-

rungsantrag der SPD auf Drucksache 17/13211 in seiner Gesamtheit abstimmen. Der 

federführende und endberatende Ausschuss empfehlen die Ablehnung. Wer entgegen 

dem Ausschussvotum dem SPD-Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen. – Die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und von 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Die CSU-Fraktion. Stimmenthaltung-

en? – Keine. Damit ist der Antrag abgelehnt.

Jetzt schaue ich auf die Uhr, wenn Sie damit einverstanden sind, weil wir die 15 Minu-

ten noch nicht um haben. Ich brauche jetzt die Zeit nicht einzuhalten. Darf ich?

(Allgemeine Zustimmung)

– Gut. Die beantragte Einzelberatung ist damit abgeschlossen.

Zum Ende der Zweiten Lesung ist auf Antrag der SPD-Fraktion über alle Teile der Ge-

setzesvorlage gemeinsam abzustimmen. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf 

auf Drucksache 11/11362, die Änderungsanträge auf den Drucksachen 17/13211, 

17/13416 bis 17/13424, 17/13603 und 17/13604 und die Beschlussempfehlung mit 

Bericht des federführenden Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 

Integration auf Drucksache 17/14511 zugrunde. Der federführende Ausschuss emp-

fiehlt Zustimmung mit der Maßgabe von Änderungen. Der endberatende Ausschuss 

für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen stimmt dieser Beschlussempfehlung zu. 

Im Einzelnen verweise ich auf die Drucksache 17/14511. Ergänzend schlägt er vor, in 

Artikel 19 Absatz 1 als Datum des Inkrafttretens den "1. Januar 2017" einzufügen. Es 

ist namentliche Abstimmung beantragt. Nachdem wir jetzt die Zeit etwas verkürzt 

haben, schlage ich für diese Abstimmung fünf Minuten vor. Ich bitte, die Stimmkarten 

jetzt einzuwerfen.

(Namentliche Abstimmung von 03.14 bis 03.19 Uhr)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schließen 

jetzt die Abstimmung und zählen außerhalb des Sitzungssaales aus. Ich darf Sie bit-

ten, wieder Platz zu nehmen, damit wir in der Tagesordnung fortfahren können. – Bitte 

nehmen Sie doch wieder Platz.

Wir machen jetzt weiter mit der Tagesordnung. Noch offen sind die Abstimmungen zu 

den Entwürfen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion FREIE 
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WÄHLER sowie die Abstimmung über die Eingabe. Da hierzu, wie gestern im Ältes-

tenrat beschlossen, keine weiteren Beratungen beantragt sind, schlage ich vor, über 

diese Tagesordnungspunkte abzustimmen. – Widerspruch hat sich nicht erhoben. Wir 

kommen damit gleich zu den Abstimmungen.

Wir stimmen nun in Zweiter Lesung über den Tagesordnungspunkt 14 ab, Gesetzent-

wurf der GRÜNEN auf Drucksache 17/11501. Die Aussprache hierzu hat bereits im 

Rahmen der allgemeinen Aussprache stattgefunden. So kommen wir jetzt gleich zur 

Abstimmung. Der federführende Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie 

und Integration empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer dem Gesetzentwurf 

entgegen dem Ausschussvotum zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Hand-

zeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ge-

genstimmen! – Das ist die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthaltung 

der Fraktion FREIE WÄHLER. Der Gesetzentwurf ist abgelehnt.

Nun stimmen wir in Zweiter Lesung über den Gesetzentwurf der FREIEN WÄHLER 

auf Drucksache 17/13709 ab. Die Aussprache hierzu hat bereits im Rahmen der allge-

meinen Aussprache stattgefunden. So kommen wir gleich zur Abstimmung. Der feder-

führende Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration empfiehlt 

die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer dem Gesetzentwurf entgegen dem Aus-

schussvotum zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 

Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ge-

genstimmen! – Das ist die CSU-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine Stimm-

enthaltung. Der Gesetzentwurf ist abgelehnt.

Nun kommen wir zur Abstimmung über die Eingabe zum Entwurf der Staatsregierung 

für ein Bayerisches Integrationsgesetz, Drucksache 17/11362. Der Ausschuss für Ar-

beit und Soziales, Jugend, Familie und Integration hat sich in seiner 55. Sitzung am 

20. Oktober 2016 mit der Eingabe befasst. Er hat beschlossen, die Eingabe gemäß 

§ 80 Nummer 4 der Geschäftsordnung aufgrund des Ausschussbeschlusses für erle-

digt zu erklären. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat gemäß Artikel 5 Ab-
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satz 2 Satz 2 des Bayerischen Petitionsgesetzes fristgerecht beantragt, die Eingabe 

auf die Tagesordnung des Plenums zu setzen.

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen deshalb gleich zur Abstim-

mung. Nach der Geschäftsordnung ist der Abstimmung die Entscheidung des die Ein-

gabe behandelnden Ausschusses zugrunde zu legen. Der Ausschuss für Arbeit und 

Soziales, Jugend, Familie und Integration hat beschlossen, die Eingabe gemäß § 80 

Nummer 4 der Geschäftsordnung aufgrund des Ausschussbeschlusses für erledigt zu 

erklären. Wer dem nun zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 

ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN 

WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine Stimm-

enthaltung. Dann ist das so beschlossen. Damit ist dem Votum des Ausschusses für 

Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration entsprochen worden.

Nun gebe ich noch das Ergebnis der namentlichen Gesamtabstimmung über den Ge-

setzentwurf bekannt. Mit Ja haben 96 gestimmt, mit Nein haben 49 gestimmt. Stimm-

enthaltungen gab es 12. Damit wurde dem Gesetzentwurf in Zweiter Lesung zuge-

stimmt.

(Aufgrund technischer Probleme liegt keine Abstimmungsliste vor)

Nun haben wir einen Geschäftsordnungsantrag vom Kollegen Pfaffmann.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie 

sehen: Wir sind noch frisch.

(Beifall bei der SPD – Lachen bei der CSU)

Wir sind fit. Sie haben gemerkt, dass die Diskussion um dieses Gesetz sehr viele Fra-

gen aufgeworfen hat. Deshalb wollen wir noch mal die Gelegenheit geben, einen an-

deren Termin für die Dritte Lesung zu finden.

(Jürgen W. Heike (CSU): Scheinheilig!)
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Wir haben auch gehört, dass der eine oder andere Kollege aus der CSU-Fraktion gar 

nicht darüber informiert war, dass wir diese Möglichkeit angeboten haben. Deswegen 

wiederholen wir das Angebot.

(Zurufe von der CSU: Oh!)

Sie haben jetzt noch mal die Gelegenheit, für die Dritte Lesung einen anderen Plenar-

termin zu finden, um das Gesetz in Ruhe und aller Sachlichkeit in einer Dritten Lesung 

zu diskutieren.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Zur Gegenrede hat sich der 

Herr Zellmeier gemeldet.

(Unruhe)

Ich bitte doch um etwas Ruhe!

Josef Zellmeier (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich erhebe Ge-

genrede. Wir wollen keine Vertagung der Dritten Lesung. Ein weiterer Verzögerungs-

versuch würde nicht zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen. Im Übrigen war 

unsere Fraktion informiert, dass Sie das Angebot gemacht haben. Allerdings wurde 

uns die Uhrzeit von 23.00 Uhr oder 24.00 Uhr vom Kollegen Halbleib so nicht genannt. 

Es hat geheißen, das wäre etwas früher. Wir haben gesehen, wie lange es gedauert 

hat. Von Mitternacht war nie die Rede. Deshalb werden wir jetzt natürlich, frisch wie 

wir sind, die Diskussion zu Ende führen.

(Beifall bei der CSU und des Abgeordneten Markus Rinderspacher (SPD) – Zuru-

fe von der CSU: Bravo!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Das war ein Geschäftsordnungsantrag. Ich stelle 

den Geschäftsordnungsantrag des Kollegen Pfaffmann zur Abstimmung. Wer für die 

Vertagung ist, den bitte ich um sein Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD 
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und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich bitte, Gegenstimmen anzuzeigen. – Das sind 

die Fraktionen der CSU und der FREIEN WÄHLER. Damit ist der Antrag abgelehnt.

Bevor wir in die Dritte Lesung eintreten, möchte ich Ihnen mitteilen, dass sowohl die 

CSU als auch die FREIEN WÄHLER mitgeteilt haben, dass ihre Redner weiterhin 

nicht zur Sache sprechen werden.

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: Oh!)

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 7



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Claudia Stamm
Abg. Günther Knoblauch



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe auf:

Artikel 17

"Ausschluss der Klagbarkeit"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 18 (Drs. 17/13211) 

Die Gesamtredezeit beträgt hier 24 Minuten. Ich eröffne die Aussprache und darf zu

erst Claudia Stamm das Wort erteilen. Bitte schön.

Claudia Stamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, 

sehr geehrte Kollegen! Ein Blick auf den Ursprung des Wortes "integrare" zeigt: es be

deutet erneuern, bedeutet geistiges Auffrischen, bedeutet ergänzen. Liebe Kollegin

nen und Kollegen, das, was Sie hier vorgelegt haben, was die Staatsregierung hier 

vorgelegt hat, hat nichts von diesen Wortbedeutungen. Lassen Sie es uns als eine 

Chance sehen: Das, was Sie mit diesem dubiosen Begriff von Leitkultur anklingen las

sen, ist ein Einheitsbrei, das ist langweilig.

(Beifall bei der SPD)

Vor allem bitte ich Sie eindringlich um eines. Wenn Sie es auch nur ein bisschen ernst 

meinen würden, dann müsste dieses Gesetz auch etwas kosten. Aber, so heißt es in 

diesem Gesetz, je nach Haushaltslage gibt es einige Mittel oder eben nicht. Wenn 

man aber von jemandem etwas fordert, dann muss man ihm auch etwas bieten. Aber 

mit diesem Gesetz bieten Sie außer Misstrauen und Missgunst nichts.

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und den FREIEN WÄHLERN)

Es heißt bei Ihnen: "Sämtliche finanzwirksamen Maßnahmen erfolgen nach Maßgabe 

des Staatshaushalts." Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der einen Seite legen 
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Sie ein eigenes bayerisches Gesetz vor und legen solch verschwurbelte Dinge wie 

etwa die Leitkultur fest. Aber auf der anderen Seite können Sie diese Leitkultur auch 

heute weder erklären noch definieren, und Sie können noch nicht einmal festlegen, 

wie viel Sie investieren wollen, um zu dem zu kommen, was Sie nicht definieren kön

nen.

Also noch einmal: Der Leitfaden des Gesetzes ist die Leitkultur. Sie können nicht 

sagen, was Sie damit meinen, also ist das Gesetz überflüssig. Da nur etwas, für das 

man Geld in die Hand nimmt, auch Realität werden kann, aber Sie stattdessen sagen, 

dass einzelne Maßnahmen im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel erfolgen sollen, 

gehört auch dieser Teil Ihres Gesetzes in den Papierkorb. Ihr Gesetz ist überflüssig 

und richtet lediglich Schaden an.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und den FREIEN WÄHLERN)

Artikel 17 dieses überflüssigen Gesetzes sagt, dass niemand einen Anspruch auf 

Leistungen habe. Dies ist ein weiterer Beleg für die Überflüssigkeit dieses Gesetzes.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch ziemlich zu Anfang der Debatte habe ich eine 

SMS von einem gebürtigen Niederbayern bekommen, in der steht: Ich bin deutscher 

Staatsbürger, und ich will mir trotzdem keine dämliche Leitkultur aufzwängen lassen. 

Freiheit für alle! – Weiter heißt es: Herr Kreuzer, den er soeben im Radio gehört habe, 

könne keinen einzigen hochdeutschen Satz. Der Verfasser dieser SMS spricht auch 

kein Hochdeutsch. Er führt abschließend aus: Aber keinen einzigen hochdeutschen 

Satz zu können, auch das ist Freiheit.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei einer der vorherigen Sitzungsunterbrechungen 

hat eine CSUKollegin ziemlich laut und klagend gefragt, wie lange sie das hier noch 

mitmachen sollten. Ich habe ihr geantwortet, so lange, bis Sie diesen Mist zurückzie

hen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Tun Sie das! Ziehen Sie dieses Gesetz zurück, das so viel Kritik von allen Seiten ab

bekommen hat. Bitte verschließen Sie sich nicht. Die Kirchen haben dieses Gesetz in 

der Anhörung in allen Belangen kritisiert. Es ist von den Verbänden kritisiert worden, 

von den Menschen, die vor Ort die eigentliche Arbeit leisten, den Ehrenamtlichen. Mit 

diesem Gesetz konterkarieren Sie die Arbeit der Ehrenamtlichen. Ziehen Sie dieses 

Gesetz, das nicht im Geringsten integrativ ist, zurück! Das ist kein Gesetz, das den 

Namen der Integration verdient, weil es den Geist der Ausgrenzung und des Misstrau

ens atmet. Lassen Sie uns gemeinsam ein Gesetz des Vertrauens und der Ermuti

gung entwickeln; denn gemeinsam gewinnen wir!

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Jetzt hat der Kollege Knoblauch das Wort. Bitte schön.

Günther Knoblauch (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Der Artikel 17 besteht nur aus zwei einfachen Sätzen, aber die haben es in 

sich. Diese beiden Sätze haben Auswirkungen auf alle Teile des Gesetzes, Auswir

kungen auf alle Förderer, Auswirkungen auf alle Geforderten und Auswirkungen auf 

die Integration insgesamt. Wie heißt es dort: "Subjektive Rechte und klagbare Rechts

positionen werden durch die in diesem Gesetz begründeten Förderungen, Angebote 

oder Begünstigungen nicht begründet." Und weiter heißt es: "Sämtliche finanzwirksa

men Maßnahmen erfolgen nach Maßgabe des Staatshaushalts." Was heißt das? – 

Das heißt, dass die Staatsregierung nichts von dem, was sie an Angeboten in ihrem 

Gesetzentwurf macht, auch tatsächlich umsetzen muss. Wenn also ein neuer Haus

halt kommt, hat man eben keinen Ansatz, und also ist die Integration passé. Was heißt 

das für die Bürgerinnen und Bürger, für die Kommunen und alle, die mithelfen? – Das 

heißt: keine Planungssicherheit für die Ausbildungsbetriebe, die ein Angebot machen; 

keine Planungssicherheit für die Erwachsenenbildung, keine Planungssicherheit für 

die Schulungszentren, für Beschäftigte und für Ausbilder. Sie alle wissen nicht, ob es 

nächstes Jahr noch weitergeht. Das sind Dinge, die der Integration im Weg stehen. 

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 3

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000418.html


Wenn kein Geld aus dem Haushalt kommt, ist auch die Integration unmöglich. Basta! 

Meine Damen und Herren, so können wir keine Integration erreichen.

(Beifall bei der SPD)

Damit ist aber auch der Gesetzentwurf, allein finanziell gesehen, bereits eine Show

veranstaltung. Sämtliche Angebote und sämtliche notwendigen Maßnahmen können 

durch den Haushaltsvorbehalt gestrichen werden, das heißt stillschweigend beerdigt 

werden. Ich kenne kein anderes Gesetz, das nur dann gilt, wenn entsprechende Mittel 

im Haushalt vorgesehen sind. Das ist ein Novum dieses Gesetzes. Wenn man das 

genau betrachtet, sieht man: Hier wird erst etwas versprochen und dann nicht einge

löst, und das ist das genau das, was die Bürger draußen ärgert. Hier wird etwas ver

sprochen, hier wird hingehalten, und wenn es darauf ankommt, wird es zurückgezo

gen.

Aber das kann nicht sein, und wir haben in diesem Parlament gemeinsam die Verant

wortung, den Bürgern zu sagen: Zu dem, was wir wollen, stehen wir auch. Es kann 

nicht sein, dass etwas versprochen wird und hinterher nicht gehalten wird. Es scheint 

auch kein Wille da zu sein, da etwas einzusetzen. Wie heißt es in der Begründung 

immer wieder? – Nicht bezifferbar, nicht abschätzbar, keine Mehrkosten, gegebenen

falls kostenrelevant. Wir hätten erwartet, dass man wenigstens wie bei jedem anderen 

Gesetz sagt: Das könnte so viel kosten; wir schätzen das so oder so ein. Das ist auch 

ein Beweis dafür, dass man das eigentlich gar nicht möchte.

(Zuruf von der CSU: Quatsch!)

Auffällig ist die Aussage im Vorwort des Gesetzes unter "Kosten für die Wirtschaft und 

Bürgerinnen und Bürger": "Keine". Wir haben heute schon gehört, was alles vorberei

tet werden muss und was alles erwartet wird. Das soll die Leute, die das alles zu tra

gen haben, nichts kosten, insbesondere, wenn man im Haushalt keine Ansätze in der 

notwendigen Höhe hat? Eine Krönung stellt die Einschätzung dar, dass den Kommu

nen keine zusätzlichen Kosten entstehen.
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(Bernhard Roos (SPD): Das ist ein Witz!)

Diese Aussage ist unglaublich. Gleichzeitig wird in einem eigenen Paragrafen gefor

dert, dass das und das gemacht werden sollte und dass man das und das erwartet. 

Aber das alles kostet die Kommunen nichts.

Das ist auch wieder etwas, womit man den Bürger verärgert; denn letztlich er muss es 

vor Ort, in der Kommune bezahlen. Dort, wo die Kosten letztlich anfallen, gibt es keine 

Erstattung. Am Schluss sind die Kommunen die Dummen. Die Menschen vor Ort müs

sen es ausbaden, wenn die Integration nicht gelingt; denn wirksam wird sie vor Ort. 

Die Kommunen leisten unendlich viel, und wir müssen viel mehr tun, damit sie das 

leisten können.

Ein weiterer Punkt. Es heißt: kein Klagerecht für Förderer und Forderer. Wenn von 

Fördern und Fordern gesprochen wird, müssen beide Seiten Rechte und Pflichten 

haben. In einem sozialen Rechtsstaat – und das sind wir in Bayern noch – muss jeder 

die Möglichkeit haben, seine Leistungen diskriminierungsfrei einzuklagen; die Leistun

gen müssen einklagbar bleiben. Wir müssen aufpassen, dass wir von den Immigran

ten nicht etwas Unmögliches fordern. Sie sollen sich an das Grundgesetz halten, auch 

wenn wir uns selbst nicht daran halten. In Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes 

steht: "Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht 

ihm der Rechtsweg offen." Da heißt es aber nicht, dass das nur für Inländer gilt. Es gilt 

für alle Menschen und für alles, nicht nur für das, was positiv ist, sondern für alles, ob 

es negativ oder positiv ist. Auf dieses Recht, meine Damen und Herren, müssen wir 

auch in Bayern pochen. Wenn wir uns davon verabschieden, verabschieden wir uns 

schön langsam auch von einem Rechtsstaat und werden willkürlich.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Im Problemaufriss steht: Bayern steht zur Rechts und Gesellschaftsordnung. – Han

deln Sie danach! Weg mit diesem Artikel 17! Wir brauchen ihn nicht.
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(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Aus

sprache ist damit geschlossen, und wir kommen zur Abstimmung.

Vorweg ist über die Nummer 18 des Änderungsantrags der SPDFraktion auf Drucksa

che 17/13211 abzustimmen. Mit der Nummer 18 des SPDAntrags soll Artikel 17 auf

gehoben werden. Der federführende Ausschuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entge

gen dem Ausschussvotum der Nummer 18 des SPDÄnderungsantrags zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Die Fraktionen von SPD, FREIEN WÄH

LERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Die CSUFraktion. Stimm

enthaltungen? – Ich sehe keine. Damit ist die Nummer 18 des Antrags abgelehnt.

Zum Artikel 17 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. Wer dem Arti

kel 17 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die CSUFrak

tion. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Die Fraktionen von SPD, FREIEN WÄH

LERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der 

Artikel 17 so beschlossen.

Ich rufe sogleich den Artikel 17a auf. Dazu liegen Änderungsanträge der CSUFrak

tion, der SPDFraktion sowie von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor.

Zuvor gebe ich noch einen kurzen Überblick über den Beratungsablauf zu Artikel 17a. 

Mit diesem Artikel sollen mehrere Landesgesetze geändert werden. Der Artikel 17a ist 

daher in Absätze gegliedert, in denen die entsprechenden Gesetzesänderungen vor

genommen werden. Da diesen Absätzen einzeln zu ändernde Landesgesetze zugrun

de liegen, es sich damit um mehrere selbstständige Bestimmungen handelt, wurden 

von der SPDFraktion zu allen Absätzen Einzelberatung und Einzelabstimmung bean

tragt. Momentan hat der Artikel 13 Absätze. Mit dem Änderungsantrag der SPDFrak

tion sollen weitere Absätze und damit zu ändernde Landesgesetze hinzugefügt wer

den. Auch hierzu wurden Einzelberatung und Einzelabstimmung beantragt. Nach der 
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Aussprache erfolgt die Abstimmung über den jeweils aufgerufenen Absatz und zu den 

dazu vorliegenden Änderungsanträgen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Ulrich Leiner
Abg. Margit Wild



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe auf:

Artikel 16

"Integrationsbericht"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 17 (Drs. 17/13211) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 24 Minuten. Ich darf als ersten Redner den 

Kollegen Leiner aufrufen. Bitte schön.

Ulrich Leiner (GRÜNE): Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Auch ich bedaure außerordentlich, dass zum Artikel 16 der Kollege Huber nicht spricht 

und dass ich seiner Argumentation nicht folgen kann. Im Übrigen darf ich darauf hin

weisen: Manchmal wäre es besser zu schweigen, was ich in diesem Fall ausdrücklich 

auf den Kollegen Kreuzer nach seiner letzten Darstellung beziehe.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Aber lassen Sie uns zu Artikel 16 zurückkommen. Unabhängig von diesem unseligen 

Gesetz, das Sie uns hier vorlegen, ist dieser Artikel auch grottenschlecht gemacht und 

damit eine Missachtung dieses Parlaments.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich begründe Ihnen das. In Artikel 16 des Bayerischen Integrationsgesetzes heißt es: 

"Der oder die Integrationsbeauftragte erstellt in jeder Legislaturperiode einen Tätig

keitsbericht." Einen Tätigkeitsbericht, meine Damen und Herren, in fünf Jahren einen 

einzigen Tätigkeitsbericht! Das ist angesichts einer so wesentlichen Frage nach mei

ner Ansicht lächerlich.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Weiter heißt es in Artikel 16: "Er oder sie leitet den Bericht nach Billigung durch den 

Ministerrat dem Landtag zu." Das muss man sich vorstellen: Der Ministerrat entschei

det und bespricht diesen Bericht, und danach wird er dem Parlament zugeleitet. Das, 

meine Damen und Herren, ist für mich als Parlamentarier völlig unmöglich. Der Integ

rationsbeauftragte sollte eine unabhängige Persönlichkeit sein und uns die wahren 

Tatsachen über die Situation vorlegen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Hier zeigt sich deutlich, wie die Bayerische Staatsregierung in diesem Fall agiert. Ein 

Bericht, der nur einmal in fünf Jahren gegeben wird, reicht nicht aus, um die Entwick

lung im Bereich der Integration verfolgen zu können. Die Situation in der Flüchtlings

frage kann sich ganz schnell ändern. Wir haben das in den letzten Jahren und ganz 

massiv im letzten Jahr erlebt. Wir brauchen also eine unabhängige Persönlichkeit, die 

dem Parlament jederzeit zur Verfügung steht. Wir haben ein Integrationsministerium 

verlangt; denn es ist gute Übung im parlamentarischen Betrieb, dass ein Ministerium 

dem Landtag Rede und Antwort und jederzeit für Auskünfte, Anfragen und Nachfragen 

zu bestimmten Situationen zur Verfügung steht.

Dies alles ist in Ihrem Artikel 16 nicht enthalten, weil der Landtag bloß alle fünf Jahre 

durch einen möglicherweise auch noch zensierten Bericht des Integrationsbeauftrag

ten informiert werden soll.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

In unserem Gesetzentwurf verlangen wir, dass die Stelle, deren Einrichtung wir in un

serem Änderungsantrag vorschlagen, alle zwei Jahre einen Bericht über den Stand 

der Integration in Bayern abgibt. Dieser Entwurf folgt damit auch dem Vorbild des 

bayerischen Datenschutzrechtes; denn auch die Datenschutzberichte werden alle 

zwei Jahre dem Landtag vorgelegt. Diese Berichte beziehen sich sowohl auf die Tätig

keit der Datenschutzbeauftragten als auch auf den Datenschutz im Allgemeinen.
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In dem von uns geforderten Integrationsbericht "sollen insbesondere auch Vorschläge 

zur Verbesserung der Integration gemacht und Handlungsempfehlungen gegeben 

werden". Integrationsberichte sind wichtige Handwerkszeuge des Monitorings und 

wichtig bei der Planung der Integrationspolitik. Natürlich können dem Landtag oder der 

Staatsregierung auch Einzelberichte vorgelegt werden.

Im vorliegenden Fall haben auch die Kollegen von den FREIEN WÄHLERN und von 

der SPD die Vorlage der Bayerischen Staatsregierung kritisiert. Wir GRÜNE werden 

den Anträgen der Kollegen zustimmen. Sie verlangen einen jährlichen Bericht. Wir 

wollen ein Ministerium. Unser Antrag geht etwas über die Anträge der Kollegen hi

naus, aber wir werden ihren Anträgen auch zustimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Im Übrigen, meine Damen und Herren, muss das Motto der Integration lauten: Ge

meinsam gewinnen wir! Aber das haben die Kollegen von der CSU noch nicht kapiert.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Für die SPDFraktion erteile ich jetzt 

Frau Kollegin Wild das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.

Margit Wild (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kol

legen! Der Integrationsbericht wäre tatsächlich ein gutes Instrument, um sich sowohl 

um die im Zusammenhang mit der Integration auftretenden Herausforderungen und 

Handlungsempfehlungen als auch um die Umsetzung der Integration selbst zu bemü

hen. Wenn man denn nur wollte, könnte man dieses Instrument außerordentlich gut 

nutzen. Aber der Kollege Leiner hat es schon sehr deutlich gesagt: Wir sollen in Zu

kunft nur einmal pro Legislaturperiode einen Integrationsbericht bekommen. Außer

dem, so formuliere ich es, wird dieser Bericht auch noch durch den Ministerrat zensiert 

werden. Ich kann überhaupt nicht verstehen, Frau Kollegin Schreyer, dass Sie sich 

das gefallen lassen; denn grundsätzlich ist doch in allen Ausschüssen jeder Bericht, 
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den die Staatsregierung vorlegt, immer ein Bericht darüber, wie gut und wie erstklassig 

die Arbeit der Staatsregierung sei. Deshalb verstehe ich überhaupt nicht, dass Sie 

sich diese Chance entgehen lassen.

Also stelle ich mir die Frage nach dem Warum. Warum lassen Sie sich diese Chance 

entgehen? Haben Sie keine klaren Ziele für die Umsetzung der Integration? Oder dür

fen Sie schlichtweg keine klaren Ziele haben? Oder aber wissen Sie schon ganz 

genau, dass Sie zwar ein Fordern wollen, aber für das Fördern keine ausreichenden 

Mittel zur Verfügung stellen? Ohnehin stehen Sie alleine auf weiter Flur. Sie dürfen ja 

auch nur empfehlen und Anregungen geben und sind in keiner Weise souverän. Das 

hat man beim vorhergehenden Artikel bereits ganz klar feststellen können. Sie haben 

sich also ein außerordentlich enges Korsett anlegen lassen, das eigentlich gar nicht zu 

Ihnen passt. Ich kenne Sie aus dem Bildungsausschuss und kenne Ihre Aussagen zu 

den Dingen, die Sie umzusetzen wünschen. Ich würde mir an Ihrer Stelle kein so 

enges Korsett anlegen lassen.

(Beifall bei der SPD)

Also, einerseits verpasste Chancen und andererseits Zensur, das geht in diesem Be

reich doch gar nicht. Wir von der SPD haben hier ganz andere Vorstellungen. Für uns 

geht es hier um Transparenz und um ein stärkeres Gewicht für den Integrationsbe

richt. Aber für Sie ist dieser Integrationsbericht doch nur ein politisches Feigenblätt

chen, das Sie sich einmal je Legislaturperiode vorhängen, um auf diese Weise eine 

Art Tätigkeitsbericht und kleine Erfolge verkünden zu können. Wir fordern also einen 

jährlichen Tätigkeitsbericht. Das ist bei einem nach innen und außen derart wichtigen 

Thema doch absolut notwendig. Außerdem fordern wir natürlich, dass dieser Bericht 

konkrete Vorschläge und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Integration 

enthält. Sie sprechen immer von der Integration als langwieriger Daueraufgabe, an der 

sich alle beteiligen müssen. Wäre es da nicht nur klug und sinnvoll, einen jährlichen 

Bericht abzugeben und ihn auch mit den beteiligten Verbänden und dem Integrations

rat abzustimmen? Das hätte Hand und Fuß. Außerdem wäre es sinnvoll, jederzeit 
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über die Möglichkeit zu verfügen, in einem solchen Tätigkeitsbericht zu passenden 

Zeitpunkten über Erfolge zu berichten.

Ich erwarte von Ihnen, Frau Schreyer, dass Sie sich für einen derartigen Integrations

bericht einsetzen. Machen Sie etwas aus ihm! Lassen Sie sich nicht einfach das gefal

len, was man für Sie vorgesehen hat. Dieses enge Korsett passt nicht zu Ihnen. Aber 

ich kann es mir denken: Weil Sie ja eigentlich nicht dürfen, reicht es aus, wenn Sie nur 

alle fünf Jahre einen Bericht abgeben; denn würden Sie jedes Jahr Bericht erstatten 

und das enge Korsett läge weiter an, dann würden Sie zu Recht von der Opposition 

und von den ehrenamtlich Engagierten im Integrationsbereich massiv kritisiert werden. 

Ich erwarte, dass Sie sich hier widersetzen und sich das nicht gefallen lassen. Lassen 

Sie sich als Frau bitte in dieser sehr ernsthaften Sache nicht als Feigenblatt instru

mentalisieren.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun

gen vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

Vorweg ist über die Nummer 17 des Änderungsantrags der SPDFraktion auf Drucksa

che 17/13211 abzustimmen. Mit der Nummer 17 des SPDAntrags soll Artikel 15 neu 

gefasst werden. Inhaltlich verweise ich auf die Drucksache. Der federführende Aus

schuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 17 

des SPDÄnderungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 

Das sind die Fraktionen von SPD, FREIEN WÄHLERN, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Das ist die CSUFraktion. Stimmenthaltungen? 

– Keine. Damit ist die Nummer 17 des Antrages abgelehnt.

Zu Artikel 16 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. Wer dem Artikel 16 

zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die CSUFraktion. Ge

genstimmen bitte ich anzuzeigen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN 
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WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann 

ist Artikel 16 so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Rosi Steinberger
Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Volkmar Halbleib



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe auf:

Artikel 15

"Bayerischer Integrationsbeauftragter und Bayerischer Integrationsrat"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummern 14 und 16 (Drs. 17/13211) 

Einschlägig hierzu sind die Nummer 14 des Änderungsantrags der Fraktion der SPD 

betreffend einen neuen Artikel 13 – Bayerischer Integrationsrat und örtliche Integrati

onsbeiräte – und die Nummer 16 des Änderungsantrags der Fraktion der SPD betref

fend einen neuen Artikel 14 – Bayerischer Integrationsbeauftragter.

Besteht Einverständnis, dass wir die oben genannten Artikel gemeinsam aufrufen? – 

Ich sehe keinen Widerspruch. Dann eröffne ich die gemeinsame Aussprache. Erste 

Rednerin ist Frau Kollegin Steinberger. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das 

Wort.

Rosi Steinberger (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

muss gestehen, es fällt mir schwer, nach diesen Äußerungen des Kollegen Kreuzer 

zur Tagesordnung zurückzukehren. Ich bin sehr enttäuscht, wohin sich die Debatten

kultur in diesem Landtag entwickelt hat. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass nicht sehr 

viele Leute oben sitzen, die das noch mit anhören müssen.

Wir beklagen in der gesamten Beratung, gestern und heute, dass dieses Integrations

gesetz mehr spaltet als zusammenführt. Wir beklagen, dass dieses Integrationsgesetz 

nur fordert und nicht auch fördert. Und wir beklagen, dass mit diesem Gesetz die Spal

tung in die Gesellschaft hineingetragen wird. Mit dem Redebeitrag des Kollegen Kreu

zer wurde diese Spaltung massiv auch in den Landtag hineingetragen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
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Leider wurde damit eine Chance vertan. Herr Kollege Kreuzer – er ist nicht mehr da – 

hätte die Möglichkeit gehabt, etwas Schärfe aus dieser Diskussion herauszunehmen.

(Zuruf von der CSU: Die Sie hineingebracht haben!)

Ich hätte es mir sehr gewünscht. Leider wurde diese Chance vertan.

Genauso wird mit Artikel 15 des Integrationsgesetzentwurfs eine Chance vertan. Es 

geht um den Integrationsbeauftragten oder die Integrationsbeauftragte; ich werde aus 

aktuellem Anlass nur noch die weibliche Form verwenden.

Wir alle, die CSUFraktion genauso wie wir, wollen eine Integrationsbeauftragte. Aber 

das Integrationsgesetz hätte – –

(Unruhe)

– Vielleicht könnten Sie um Ruhe bitten, Frau Präsidentin. – Das Integrationsgesetz 

hätte die Möglichkeit geboten, das Amt einer Integrationsbeauftragten mit Einfluss, 

Durchschlagskraft und wirklich der Bedeutung, die dieser Position gebührt, zu schaf

fen.

(Anhaltende Unruhe – Glocke der Präsidentin)

– Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Leider wurde diese Chance vertan.

Sie können nun Ihren eigenen Gesetzentwurf nicht vorstellen; das übernehmen wir 

gern für Sie. Sie wollen, dass die Integrationsbeauftragte vom Ministerpräsidenten be

rufen wird. Das ist zu uns zu schwach. Diese Position muss wesentlich stärker legiti

miert sein. Wir wollen, dass die Integrationsbeauftragte vom Landtag berufen wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Nach dem Willen der CSU soll die Integrationsbeauftragte bei der Staatskanzlei ange

siedelt werden und mit den Ministerien zusammenarbeiten. Das ist uns für diese Posi
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tion zu schwach. Wir wollen die Integrationsbeauftragte in einem eigenen Ministerium 

ansiedeln, damit sie auf Augenhöhe mit Ministern verhandeln kann.

Was den Aufgabenbereich angeht, so wollen Sie, dass die Integrationsbeauftragte An

regungen diverser Gruppen aufnimmt und Maßnahmen anregt. Zudem soll sie einen 

Integrationsrat – der nicht näher definiert ist – einberufen können.

(Interner Wortwechsel zwischen Abgeordneten der CSU und der SPD – Glocke 

der Präsidentin)

– Vielleicht können Sie wenigstens ein bisschen zuhören. Das wäre nicht schlecht.

(Beifall bei den GRÜNEN – Volkmar Halbleib (SPD): Die haben ein schlechtes 

Gewissen da drüben! – Markus Rinderspacher (SPD): Mein Büro ist auch be

schmiert worden! Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dies der CSU in die Schu

he zu schieben! – Glocke der Präsidentin)

Eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es hier um einen wichtigen Punkt des 

Integrationsgesetzes; ich wäre froh, wenn ich dazu bei einem Mindestmaß an Ruhe 

Ausführungen machen könnte.

Unserer Meinung nach muss die Integrationsbeauftragte einen vernünftigen Rahmen 

zum Arbeiten bekommen. Wir wollen dieser Person eine Stimme im Kabinett geben. 

Wir wollen, dass diese Person eine wichtige Stimme in der Zusammenarbeit mit ande

ren Ministern hat und nicht nur in Podiumsdiskussionen auftaucht. Wir GRÜNEN wol

len ein eigenes Ministerium, das für die Integration zuständig ist. Das ist das Mindeste, 

was wir erwarten, wenn Integration in diesem Land tatsächlich ernst gemeint ist. Wir 

wollen einen Integrationsrat installieren, der diesen Namen verdient. Wir wollen eine 

institutionalisierte Form dieses Integrationsrats.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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Wir wollen definieren, wer beteiligt ist: die kommunalen Integrationsbeiräte, die Wirt

schaftsverbände, der Flüchtlingsrat, die Vertriebenenverbände und die kommunalen 

Spitzenverbände. Das wäre ein Integrationsrat, der diesen Namen verdient hätte. Ein 

solcher Integrationsrat würde tatsächlich zur Integration in diesem Land beitragen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wiederholung fällt mir schwer, aber es ist meine 

tiefste Überzeugung: Nur gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Die nächste Wortmel

dung kommt vom Herrn Kollegen Halbleib. Bitte schön.

Volkmar Halbleib (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf 

noch mal ganz kurz auf einen Redebeitrag zurückkommen. Ich finde es schon bemer

kenswert und menschlich enttäuschend. Wir haben von Leitkultur, Ihrer Leitkultur ge

sprochen, zu der auf jeden Fall Regeln des Anstandes gehören würden. Herr Kreuzer, 

Sie hatten nicht den Anstand und nicht die Kraft, sich von diesem unsäglichen Satz 

Ihres Pressesprechers zu distanzieren.

(Zurufe von der CSU – Unruhe)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege Halbleib, Sie haben sich zum Artikel 15 

gemeldet. Hier geht es um den Integrationsbeauftragten und um den Bayerischen In

tegrationsrat. Dafür haben Sie sich zu Wort gemeldet, und dafür habe ich Ihnen das 

Wort erteilt. Ich bitte Sie, Ihren Redebeitrag auf den Punkt zu beschränken, zu dem 

Sie sich gemeldet haben. Mehr brauche ich dazu jetzt nicht zu sagen. Bitte schön.

Volkmar Halbleib (SPD): Selbstverständlich rede ich dazu, und ich werde auch gleich 

zum Integrationsbeauftragten und Integrationsrat sprechen. Aber ich glaube, dass 

alles, was wir hier diskutieren, auch dieser Artikel 15, einer Grundlage bedarf. Es be

darf – und deswegen spreche ich hier zur Sache – der Grundlage des politischen An
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stands und eines anständigen gegenseitigen Umgangs, und gegen diesen politischen 

Anstand ist verstoßen worden.

(Zurufe von der CSU)

Dass Sie uns die Urheberschaft von Straftaten unterstellen, ist inakzeptabel.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Heuchelei!)

Sie haben das über Ihren Pressesprecher gemacht, und ich halte das für unsäglich. 

Dies muss auch in einer Debatte zum Thema Integrationsbeauftragter und Bayeri

scher Integrationsrat gesagt werden, weil es die Debatte an dieser Stelle prägt.

(Beifall von der SPD)

Für uns sind die Themen Integrationsbeauftragter und Bayerischer Integrationsrat der 

LackmusTest, ob man es mit der Integration und dem Integrationsgesetz ernst meint.

(Zuruf von der CSU: Jetz gib a Ruah! – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Wir sehen im Integrationsbeauftragten die personelle Verkörperung des Integrations

gesetzes sowie seiner Ziele und Grundsätze. Er sollte die personelle Instanz und das 

zentrale Wächteramt für Integration in diesem Freistaat sein, das sich für die tatsächli

che Erreichung der Ziele von Integrationsgesetzen einsetzt. Deshalb muss nach unse

rer festen Überzeugung diesem Amt das entsprechende Gewicht, die notwendige 

rechtliche Stellung und die erforderliche Ausstattung verliehen werden.

(Beifall von der SPD)

All das wollen die CSUFraktion und die Staatsregierung nicht, was wir sehr bedauern. 

Das beginnt bereits bei der Unabhängigkeit des Integrationsbeauftragten. Der Integra

tionsbeauftragte muss nach unserer festen Überzeugung von politischen Vorgaben 

der Staatsregierung und von ideologischen Aufträgen der Mehrheitsfraktion unabhän
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gig sein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, erst recht angesichts dieser Mehr

heitsfraktion und ihres Verhaltens.

Dabei haben wir beim Landtag eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei einem 

Querschnittsthema, das alle Bereiche betrifft, eine wunderbare Blaupause für einen 

unabhängigen Beauftragten. Der Datenschutzbeauftragte beim Bayerischen Landtag 

zieht seine Kraft aus seiner Unabhängigkeit und aus seinem hauptamtlichen Status. 

Nach unserer Überzeugung kann und muss der Integrationsbeauftragte auch kein Mit

glied des Landtags sein. Wie will denn ein Integrationsbeauftragter, der, gleichgültig, 

ob er der Oppositions oder der Regierungsfraktion angehört, der jedenfalls Mitglied 

des Landtags ist, seine Aufgabe erfüllen?

Der Kollege Neumeyer ist, glaube ich, froh, dass er diese Debatte heute weder führen 

noch Ihre schräge Tonlage und die schrägen Debatteninhalte an diesem Rednerpult 

rechtfertigen muss. Er könnte sie als Integrationsbeauftragter ja gar nicht unterstützen. 

Der immerwährende Spagat zwischen der Loyalität gegenüber seiner Fraktion, der 

Mehrheitsfraktion hier, und seinen integrationspolitischen Überzeugungen dort wird 

immer breiter und immer schwieriger, erst recht angesichts des heutigen Erschei

nungsbilds der CSUFraktion.

(Beifall bei der SPD)

Ein Integrationsbeauftragter, der seinen Namen zu Recht tragen soll, muss die Unab

hängigkeit haben, die Staatsregierung, die Ministerien und die nachgeordneten Behör

den des Freistaats zu kritisieren. Diese Unabhängigkeit wollen Sie von der CSU und 

der Staatsregierung nicht. Über die echten Gründe, warum Sie sie nicht zugestehen 

wollen, kann man nur spekulieren. Das ist mir nach dieser Debatte klar geworden.

Zur Frage der Aufgaben und der Rechte des Integrationsbeauftragten: Er benötigt 

mehr Rechte und eine vernünftige konkrete Aufgabenbeschreibung. Auch das wollen 

Sie nicht. Wenn wir wollen, dass Integration gelingt und dass das Integrationsgesetz 

erfolgreich umgesetzt wird, brauchen wir einen starken Integrationsbeauftragten mit 
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den notwendigen Kompetenzen. Diese lauten: Kontrolle der Gesetzeinhaltung bei den 

öffentlichen Stellen; Fürsprecher für die Menschen mit Migrationshintergrund bei Ver

letzung von Rechten oder deren Beeinträchtigung; Recht der Stellungnahme gegen

über dem Landtag bei allen Beschlussempfehlungen. Der Integrationsbeauftragte soll 

sich, unbeschadet des Petitionsrechts, auch um alle Anregungen von Betroffenen von 

Verbänden, Migrantenorganisationen oder kommunalen Beauftragten kümmern kön

nen. Außerdem muss er überall Verbesserungsmaßnahmen anregen dürfen und bei 

allen Normsetzungsverfahren der Staatsregierung im Bereich der Integration einbezo

gen werden.

Von all dem wollen Sie nichts wissen, und das spricht Bände. Sie wollen keinen star

ken Integrationsbeauftragten, weil Sie im Grunde auch keine echte Integration wollen.

(Beifall bei der SPD)

Sie lehnen auch einen hauptamtlichen Status und eine vernünftige personelle Ausstat

tung des Integrationsbeauftragten ab. Die Schlussfolgerung ist klar: Sie wollen definitiv 

keinen starken Integrationsbeauftragten. Sie brauchen nur ein politisches Feigenblatt, 

das heißt einen Integrationsbeauftragten, der von Staatsregierung und Mehrheitsfrak

tion abhängig ist, sodass er seine eigentliche Aufgabe gar nicht erfüllen kann. Wir be

dauern das sehr, und wir hätten uns auch sehr gewünscht, dass die guten Gründe für 

eine Stärkung des Bayerischen Integrationsrats und der Integrationsbeiräte von Ihnen 

aufgenommen worden wären. Auch das wollen Sie nicht.

Integration lebt von der Einbeziehung der Betroffenen. Wir wollen eine strukturelle und 

finanzielle Stärkung und befürworten die Förderung örtlicher Integrationsbeiräte und 

deren stärkere Unterstützung. Sie wollen anstelle wirksamer Institutionen Ihre Fei

genblattpolitik fortsetzen, was auch zu Ihrem heutigen Verhalten passt.

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege Halbleib, Ihre Redezeit ist zu Ende.

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 7

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html


Volkmar Halbleib (SPD): Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Das Interesse 

an Integration wird im Gesetzentwurf gar nicht spürbar, stattdessen nur das Interesse 

an politischer Instrumentalisierung. Außerdem ist die Mehrheitsfraktion an einer sachli

chen Debatte zu den von mir aufgeworfenen Fragen unserer Fraktion überhaupt nicht 

interessiert.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist 

die Aussprache geschlossen, und wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Arti

kel wieder getrennt. Es ist vorweg über die einschlägigen Änderungsanträge der SPD

Fraktion abzustimmen.

Ich lasse zuerst über die Nummer 16 des Änderungsantrags der SPDFraktion abstim

men. Diese betrifft den "Bayerischen Integrationsbeauftragten". Der endberatende 

Ausschuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum der Num

mer 16 des SPDÄnderungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen. – Dies sind SPD, FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich bitte, 

die Gegenstimmen anzuzeigen. – Das ist die CSUFraktion. Enthaltungen? – Sehe ich 

keine. Damit ist die Nummer 16 des Antrages abgelehnt.

Ich lasse über die Nummer 14 des Änderungsantrags der SPDFraktion abstimmen: 

"Bayerischer Integrationsrat und örtliche Integrationsbeiräte". Der federführende Aus

schuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 14 

des SPDÄnderungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 

Dies sind SPD, FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich bitte, die Ge

genstimmen anzuzeigen. – Das ist die CSUFraktion. Stimmenthaltungen? – Sehe ich 

keine. Damit ist auch die Nummer 14 des Änderungsantrags abgelehnt.

Zum Artikel 15, Integrationsbeauftragter und Bayerischer Integrationsrat, des Gesetz

entwurfs der Staatsregierung empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. 

Wer dem Artikel 15 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die 
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CSUFraktion. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Das sind SPD, FREIE 

WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. 

Damit ist der Artikel 15 so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Christine Kamm
Abg. Natascha Kohnen



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe auf:

Artikel 18

"Einschränkung von Grundrechten"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 20 (Drs. 17/13211) 

Mit der Nummer 20 des SPD-Änderungsantrags soll Artikel 18 "Einschränkung von 

Grundrechten" durch zwei neue Artikel, einen Artikel 16 "Folgenabschätzung" und 

einen Artikel 17 "Evaluation", ersetzt werden. Inhaltlich verweise ich auf die Drucksa-

che.

Die Gesamtredezeit beträgt wiederum 24 Minuten. Ich darf jetzt Frau Kollegin Kamm 

das Wort erteilen.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Der Artikel 18 "Einschränkung von Grundrechten" liest sich wie der Bei-

packzettel für ein schlechtes Medikament. Darin steht:

Aufgrund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf Freiheit der Person, Ver-

sammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung und Eigentum (Art. 2 Abs. 2 

Satz 2, Art. 8 Abs. 1, Art. 13 und 14 des Grundgesetzes, Art. 101, 102 Abs. 1, 

Art. 103, 106 Abs. 3 und Art. 113 der Verfassung) eingeschränkt werden.

Was steht denn zum Beispiel in Artikel 101 der Bayerischen Verfassung? – Darin 

steht: "Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Gesetze und der 

guten Sitten alles zu tun, was anderen nicht schadet." Wir haben vor Kurzem eine 

schöne Feier zum 70-jährigen Bestehen unserer Verfassung in der Oper gehabt. Da 

hieß es: Der Artikel 101 beschreibt die bayerische Lebensart am besten. Das ist ein 

zentraler Artikel der Bayerischen Verfassung. Dieser Artikel – das schreiben Sie sogar 
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selbst – soll nun durch dieses Gesetz, das Sie uns vorschlagen, eingeschränkt wer-

den.

Dann geht es natürlich weiter. Artikel 102 Absatz 1 lautet: "Die Freiheit der Person ist 

unverletzlich." Das wird eingeschränkt. Artikel 103, der Eigentumsrechte betrifft, wird 

eingeschränkt. Artikel 106 Absatz 3, der die Unverletzlichkeit der Wohnung garantiert, 

soll eingeschränkt werden. Natürlich soll auch – wen wundert es? – Artikel 113, der 

das Versammlungsrecht betrifft und besagt, dass alle Bewohner Bayerns das Recht 

haben, sich frei zu versammeln, eingeschränkt werden.

Wahrscheinlich ist die Liste, die Sie uns vorgeben, unvollständig. Wahrscheinlich – 

das werden zukünftige rechtliche Auseinandersetzungen über verschiedene Artikel in 

Ihrem Gesetz zeigen – gibt es noch weitere Artikel, die begründen, dass Ihr Gesetz-

entwurf weder verhältnismäßig noch verfassungsgemäß ist.

Wir sagen: Unsere Verfassung ist der richtige Orientierungsrahmen bei der Integration. 

Unsere Integration soll sich an Grundgesetz und Bayerischer Verfassung orientieren.

Meine Kolleginnen und Kollegen, Sie wollen die Bayerische Verfassung und das 

Grundgesetz einschränken. Wir sagen: Wer das Grundgesetz und die Bayerische Ver-

fassung einschränkt, der schwächt die Rechte seiner Bewohnerinnen und Bewohner. 

Wer Grundgesetz und Bayerische Verfassung einschränken will, der spaltet unser 

Land. Die Spaltung unseres Landes macht uns schwächer. Die Spaltung unseres 

Landes schadet Bayern. Einigkeit, unsere Verfassung und unser Grundgesetz machen 

uns stark. Stärken und achten wir unsere Verfassung. Gemeinsam gewinnen wir, nicht 

aber mit einer Schwächung unserer Verfassung.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin 

Kohnen. Bitte schön, Frau Kollegin.

(Erwin Huber (CSU): Zwei Minuten!)
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Natascha Kohnen (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) – Ich habe Sie auch 

lieb, Herr Huber. Zwei Minuten.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, die heutige 

Debatte hat mit all ihrer Heftigkeit, mit der sie zum Teil geführt wurde, eines gezeigt: 

Sie berührt bei jedem etwas. Ich meine, das sind die Werte, die jeder in sich selbst 

trägt. Diese werden beim Thema Integration berührt. Meiner Meinung nach zeigt dies 

in diesem Integrationsgesetz kein Artikel besser als dieser Artikel 18, wo es wortwört-

lich um die Einschränkung der Grundrechte geht.

Welche Grundrechte sind gemeint? – Frau Kollegin Kamm hat sie gerade schon ge-

nannt. Laut Artikel 18 können vier Grundrechte eingeschränkt werden: das Recht auf 

Freiheit der Person, das Recht auf Versammlungsfreiheit, das Recht auf Unverletzlich-

keit der Wohnung und das Recht auf Eigentum. Jetzt frage ich – leider antworten Sie 

heute nicht –: Wessen Grundrechte werden denn eingeschränkt? Werden wir mögli-

cherweise alle, das heißt Sie, ihr und ihr eingeschränkt? Darauf erwarten wir eigentlich 

eine Antwort. Oder sind die Migranten gemeint, deren Grundrechte womöglich einge-

schränkt werden sollen? Das wäre ja wohl klipp und klar Diskriminierung. Hierauf 

bräuchten wir eigentlich auch eine Antwort, nämlich, ob es die Migranten sind oder ob 

wir alle gemeint sind.

So oder so – das sage ich Ihnen ganz ehrlich – empfehlen wir Ihnen die Streichung 

dieses Artikels; denn das geht nicht; das ist nicht vereinbar. Angenommen, die Ein-

schränkung unserer Grundrechte in Ihrem Integrationsgesetz gilt für jeden von uns, 

würde ich vorschlagen, dass wir das tatsächlich streichen; denn dies hat hier nichts zu 

suchen. Wir streichen den Artikel und verlassen uns, wie gerade schon erwähnt, auf 

unsere Verfassung. Die Bayerische Verfassung haben wir ja erst kürzlich gemeinsam 

gefeiert, wie Sie, Frau Kamm, ja auch erwähnt haben. Sie wird übrigens auch gerne 

Bollwerk der Freiheit genannt.

Die Bayerische Verfassung besagt zur Freiheit der Person in Artikel 102:
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Die Freiheit der Person ist unverletzlich.

Jeder von der öffentlichen Gewalt Festgenommene ist spätestens am Tage nach 

der Festnahme dem zuständigen Richter vorzuführen. Dieser hat dem Festge-

nommenen mitzuteilen, von welcher Behörde und aus welchen Gründen die Fest-

nahme verfügt worden ist, und ihm Gelegenheit zu geben, Einwendungen gegen 

die Festnahme zu erheben. Er hat gegen den Festgenommenen entweder Haft-

befehl zu erlassen oder ihn unverzüglich in Freiheit zu setzen.

Reicht das nicht? Reicht die Bayerische Verfassung nicht? – Sie haben sie selbst letz-

te Woche großartig gefeiert.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Warum wollen Sie ein Integrationsgesetz einführen, das wie ein bayerisches Neben-

strafrecht wirkt? – Das ist mehr als fraglich.

(Beifall bei der SPD)

Dann will das vorliegende Integrationsgesetz auch die Versammlungsfreiheit ein-

schränken. Dazu frage ich Sie auch: Ist das mit der Verfassung tatsächlich noch zu 

vereinbaren? – Das ist wieder fraglich.

(Zuruf von der CSU: Ja, natürlich!)

– Moment! Es kann doch nicht die Idee von einem Parlament sein – deshalb bezweifle 

ich, dass dies verfassungskonform ist –, mit der Mehrheitsfraktion Gesetze zu ma-

chen, die anschließend vom Verfassungsgericht kassiert werden, wie es in letzter Zeit 

öfter passiert ist.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Meiner Meinung nach ist dies ein weiterer Grund, diesen Artikel zu streichen. Ehrlich 

gesagt, habe ich auch heute Ihnen und uns allen lange zugehört, insbesondere am 
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Anfang, als Sie von der CSU noch mitdebattiert haben. Mir drängt sich der Eindruck 

auf, dass Sie eine Politik der Angst machen, dass Sie erst einmal Angst schüren und 

dann nach dem Motto "Mensch, jetzt habt ihr aber Angst; jetzt liefern wir euch gleich 

die Lösung" die Grundrechte einschränken und andere Rechtsgrundlagen verschär-

fen. – Nein, da brauchen Sie nicht abzuwinken, Herr Blume; das war so.

(Markus Blume (CSU): Das ist totaler Müll!)

Übrigens war es damals bei der Schleierfahndung nicht viel anders. Erst einmal Angst 

machen, wenn sich die Grenzen öffnen, und dann die Schleierfahndung einführen. Sie 

haben damals bei der Einführung der Schleierfahndung genau denselben Effekt wie 

heute genutzt.

(Josef Zellmeier (CSU): Das wird von der EU weiterempfohlen!)

Ehrlich gesagt, kommt ein zweiter Aspekt hinzu. Es geht schlichtweg um Menschen. 

Vom Diözesanrat der Katholiken gibt es zu diesem Artikel 18 ein Zitat, das Ihnen ge-

läufig sein müsste, da es Ihnen auch vorgelegt wurde. Das Zitat lautet:

Auch wenn dies juristisch möglich sein sollte,

– gemeint ist die Einschränkung der Grundrechte –

ist eine solche Regelung unter ethischen Gesichtspunkten abzulehnen, wird hier 

doch de facto einem bestimmten Personenkreis ein gleichberechtigtes Mensch-

Sein abgesprochen.

Das stammt von der katholischen Kirche. Das sollte Ihnen echt zu denken geben.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Wir sprechen also nicht nur über eine rechtliche und eine vielleicht auch nicht ganz 

verfassungskonforme Einschränkung, die Sie hier vornehmen wollen, sondern wir 
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sprechen auch über eine ethische Frage. Ausgrenzen und dadurch hervorgerufenes 

Gängeln entsprechen nicht einem gleichberechtigten Menschsein.

Zum Abschluss empfehle ich dem Fraktionsvorsitzenden der CSU aus der Baye-

rischen Verfassung noch Artikel 111a. Dieser beinhaltet die Garantie der Rundfunkfrei-

heit. Diese würden Sie wohl auch gerne einschränken. Heute Morgen oder besser ge-

sagt gestern Mittag hat mich enorm geärgert, dass Sie unterstellen, dass bei einem 

Mordfall in Freiburg Fakten unterschlagen werden würden.

(Zuruf von der CSU: Das war doch so!)

– Was heißt hier "Das war doch so!"? Nehmen Sie sich doch nicht heraus, dem öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk permanent zu unterstellen, er wäre eine Lügenpresse! Ir-

gendwo hört sich das auch einmal auf!

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Zurufe von der CSU)

– Aber selbstverständlich hat das Herr Kreuzer heute Morgen gemacht.

(Zurufe von der CSU – Glocke der Präsidentin)

Ich sage Ihnen eines: Heute Morgen haben wir über das Rundfunkgesetz diskutiert 

und haben festgestellt, wie wichtig uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist.

(Thomas Gehring (GRÜNE): Der CSU nicht!)

Dann hat er auch die Pressefreiheit verdient. Diese haben Sie ihm zu überlassen und 

nicht einzuschränken. Das gilt auch für die Grundrechte der persönlichen Freiheit, der 

Versammlungsfreiheit, des Eigentums und der Unverletzlichkeit der Wohnung, die Sie 

einschränken wollen. So geht es nicht!

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Reinhold Bocklet (CSU): Das ist doch 

unglaublich!)
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Präsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, danke schön, dass Sie noch einmal zu-

rückkommen. – Zwischenbemerkung von Frau Kollegin Kamm. Bitte.

Christine Kamm (GRÜNE): Frau Kollegin, Sie haben gesagt, dass Artikel 18 gestri-

chen werden soll. Ist es denn nicht eigentlich so, dass ein Artikel, zu dem der Verfas-

ser dieses Gesetzes selbst beschreibt, welche Artikel der Bayerischen Verfassung 

durch dieses Gesetz verletzt werden, dazu führen müsste, dem Verfasser dieses Ge-

setzes zu sagen: Ein Gesetz, das so viele Artikel der Bayerischen Verfassung verletzt, 

darf insgesamt nicht in Kraft treten?

Natascha Kohnen (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Frau Kamm, Sie spre-

chen einen guten Punkt an. Ich glaube, Gesetzgeber sollten darauf achten, dass sie 

Gesetze machen, die der Verfassung nicht widersprechen. Ich habe es langsam satt – 

ich meine, wir können hier gerne immer weitermachen –, dass die Opposition vor das 

Verfassungsgericht ziehen und permanent Gesetze, die nicht verfassungskonform 

sind, einkassieren lassen muss. Das kann doch nicht Ihre Absicht sein.

Prüfen Sie deswegen selbst noch einmal die Verfassungskonformität. Das geht darü-

ber hinaus, so wie Sie auch erwähnt haben, Frau Kamm. Gehen Sie also bitte am 

Ende vor der Abstimmung oder bevor Sie in die Dritte Lesung gehen noch einmal in 

sich. Denken Sie darüber nach, bevor wieder das alte Spiel beginnt: Gesetze machen, 

Verfassungsgericht usw. Das gibt nach außen hin doch ein wirklich absurdes Bild.

Ich habe schon heute Morgen beim Rundfunkgesetz gesagt: Lassen Sie uns in Zu-

kunft doch endlich solche Sachen parteiübergreifend machen. Sie haben mit einem 

Gespräch einen guten Anfang gemacht. Sie haben Herrn Rinderspacher und die an-

deren Fraktionsvorsitzenden zu einem Gespräch mit Herrn Seehofer eingeladen. 

Dann gab es kein Gespräch mehr. Bei solchen Themen ist das doch einfach nicht 

sinnvoll. Lernt doch einfach einmal Demokratie, das heißt auch Miteinander.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Lachen bei der CSU)
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Präsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

Vorweg ist über die Nummer 20 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion auf Drucksa-

che 17/13211 abzustimmen. Der federführende Ausschuss empfiehlt die Ablehnung. 

Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 20 des SPD-Änderungsantrags zu-

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – SPD, FREIE WÄHLER und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – CSU-Fraktion. 

Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Damit ist die Nummer 20 des Änderungsan-

trags abgelehnt.

Zum Artikel 18 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. Wer dem Arti-

kel 18 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – CSU. Gegenstimmen bitte 

ich anzuzeigen. – SPD und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen! 

– Bei Stimmenthaltung der FREIEN WÄHLER ist Artikel 18 so beschlossen.

Ich darf nun das Ergebnis einer namentlichen Abstimmung bekannt geben. Es geht 

dabei um Artikel 17a Absatz 6, Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -be-

treuungsgesetzes. Mit Ja haben 97 gestimmt, mit Nein haben 49 gestimmt. Es gab 12 

Enthaltungen. Damit ist Artikel 17a Absatz 6 angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 9)

Kolleginnen und Kollegen, ich darf noch bekannt geben, dass die CSU-Fraktion für die 

Zeit nach dem Abschluss der Einzelberatung namentliche Abstimmung über die Zwei-

te Lesung beantragt hat. Ich erinnere an den Antrag der SPD-Fraktion, über alle Teile 

der Gesetzesvorlage gemeinsam abzustimmen.

Nun komme ich zurück zum Bestattungsgesetz. Darauf bezieht sich der Absatz 9 in 

Nummer 19 d des Änderungsantrags der SPD. Hierzu hat die SPD-Fraktion namentli-

che Abstimmung beantragt. Die Ausschüsse empfehlen die Ablehnung. Die Urnen ste-
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hen bereit. Ich bitte, die Stimmkarten einzuwerfen. Ich eröffne die Abstimmung. Drei 

Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 03.00 bis 03.03 Uhr)

Vielen Dank, die Zeit ist um. Die Abstimmung ist geschlossen. Ich bitte auszuzählen. 

Ich darf dann ganz kurz die Sitzung unterbrechen, weil wir jetzt erst das Ergebnis ab-

warten müssen.

(Unterbrechung von 03.04 bis 03.05 Uhr)

Ich bitte, die Plätze einzunehmen. Wir können die Sitzung wieder aufnehmen. – Darf 

ich Sie bitten, die Plätze einzunehmen? Ich darf jetzt das Ergebnis der namentlichen 

Abstimmung zum Absatz 9 "Bestattungsgesetz" in Nummer 19 d des Antrags der 

SPD-Fraktion bekannt geben. Mit Ja haben 34 gestimmt, mit Nein haben 111 ge-

stimmt. Dabei gab es 12 Enthaltungen. Damit ist der Absatz 9 abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 10)

Jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung. Der federführende Ausschuss empfiehlt 

die Ablehnung.

(Zurufe: Das kann nicht sein!)

– Nein, die Gesamtabstimmung über den Antrag der SPD-Fraktion. Das habe ich jetzt 

als Schlussabstimmung bezeichnet. Wir kommen also zur Gesamtabstimmung über 

den Antrag der SPD-Fraktion, betreffend die Änderungen zum Artikel 17a, im Antrag 

der SPD-Fraktion die Nummer 19. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Die Fraktionen von SPD, FREIEN WÄHLERN und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. Ich bitte, Gegenstimmen anzuzeigen. – Die CSU-Fraktion. Stimmenthal-

tungen? – Keine. Damit ist der Antrag insoweit abgelehnt.

(Unruhe)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Kerstin Celina
Abg. Dr. Simone Strohmayr



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe auf:

Artikel 17a

Änderung weiterer Rechtsvorschriften

hier: Abs. 6 "Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Markus 

Blume u. a. (CSU)

hier: Nummer 8 b (Drs. 17/13604) 

Die Redezeit beträgt 24 Minuten. Jetzt hat Frau Kollegin Celina das Wort. Bitte schön.

Kerstin Celina (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Auch ich vermisse Ihre detaillierte Erklärung schmerzlich, was Sie mit 

diesem Artikel regeln, das nicht schon längst im BayKiBiG geregelt ist. Die schriftliche 

Vorlage kann das nicht klären. Die Ministerin konnte es vorhin auch nicht erklären. 

Jetzt darf es von Ihnen keiner mehr erklären, weil keiner mehr reden darf. Derjenige, 

der noch reden darf, sollte besser still bleiben. Das haben wir vorhin alle feststellen 

können.

Liebe Kollegen von der CSU, Sie haben sich bei diesem Gesetz nicht nur mit den ein

zelnen Artikeln, sondern mit dem gesamten Gesetz vergaloppiert.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf des Abgeordneten Reinhold Bocklet (CSU))

Wissen Sie, woran ich dachte, als ich mich auf diese Debatte vorbereitete? – Ich dach

te an das Chlorhühnchen. Das Chlorhühnchen wurde zum Symbol für ein TTIP, das 

die Bürger nicht wollten. Am Anfang hätte es vielleicht noch gereicht, sich in einzelnen 

Punkten auf die Opposition zuzubewegen, bevor das Handelsabkommen ganz und 

gar scheiterte.
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Vielleicht hätte es vor ein paar Monaten gereicht, wenn Sie das unsägliche Wort "Leit

kultur" gestrichen, sich auf die Opposition zubewegt und wir ein gemeinsames Gesetz 

gemacht hätten. Das haben Sie verweigert. TTIP ist gescheitert, und dieses Leitkultur

gesetz wird ebenfalls scheitern.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Wer ausgrenzt, spaltet. Wer spaltet, schwächt unser Land. Zusammenhalt macht uns 

stark, und gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN – Unruhe)

Präsidentin Barbara Stamm: Danke schön. – Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin 

Dr. Strohmayr. – Ich bitte um ein bisschen mehr Ruhe. – Bitte schön, Frau Kollegin.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kol

leginnen! Artikel 17a Absatz 6 regelt noch mal, inwieweit das BayKiBiG geändert wer

den soll. Es erschließt sich auch mir nicht, welchen Sinn diese Regelung haben soll. 

Meine Kollegin von den GRÜNEN hat es schon gesagt. Diese Regelung besteht im 

Wesentlichen aus zwei Sätzen. Der erste Satz besagt:

Die Träger von Kindertageseinrichtungen fördern die sprachliche Entwicklung der 

Kinder von Anfang an und tragen hierbei den besonderen Anforderungen von 

Kindern aus Migrantenfamilien … und Kindern mit sonstigem Sprachförderbedarf 

Rechnung.

Diese Regelung entspricht im Wesentlichen wiederum den Ausführungsbestimmungen 

zum BayKiBiG. Sie ist also völlig überflüssig.

Der zweite Satz lautet: Die Kitas sollen dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft 

der Familien von Migranten und Migrantinnen zu fördern. Dieser Satz legt wiederum – 

ähnlich wie Artikel 6 des Bayerischen Integrationsgesetzes – für KitaEinrichtungen 

zusätzliche Aufgaben fest, ohne für sie zusätzliche Mittel bereitzustellen.
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(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Hier gilt im Wesentlichen das Gleiche wie hinsichtlich Absatz 6. Wir sind der Meinung, 

dass Kitas finanziell besser ausgestattet werden müssen, und zwar für Kinder mit und 

ohne Migrationshintergrund;

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der GRÜNEN)

denn hier werden die Weichen für die weitere Entwicklung und für ein Gelingen der In

tegration gestellt. Wie wir heute bereits besprochen haben – ich glaube, auch Herr 

Vogel von der CSU hat dies gesagt –, sind Kitas Bildungseinrichtungen, die für eine 

erfolgreiche Integration eine entscheidende Rolle spielen. Daher müssen sich Kita

Einrichtungen darauf verlassen können, mit ausreichenden Mitteln, etwa für pädagogi

sches Personal und weitere Sprachmittel, gut ausgestattet zu sein. Wichtig ist dabei, 

dass sie nur so von Anfang an eine Sprachförderung leisten können.

Es ist schade, dass wir heute nicht mehr erfahren können, welchen Sinn diese Rege

lung nunmehr hat. Wir fordern, Artikel 17a Absatz 6 zu streichen; denn er trägt nicht zu 

einem Gelingen der Integration bei.

(Beifall bei der SPD)

Unsere Vorstellungen habe ich Ihnen bereits mitgegeben. Wir sind der Meinung, es 

hätte eigentlich geregelt werden müssen, dass die Kitas die ethnische, kulturelle und 

religiöse Identität jedes einzelnen Kindes achten, dass die Fort, Aus und Weiterbil

dung der Erzieherinnen und Erzieher insbesondere hinsichtlich der interkulturellen 

Kompetenz, der Mehrsprachigkeit und Bilingualität gefördert werden müssen und dass 

in den Kitas Unterstützungssysteme für traumatisierte Kinder vorhanden sind. Dafür 

hätte in einem Integrationsgesetz wichtiger Regelungsbedarf bestanden. Schade, 

dass diese Möglichkeit versäumt wurde.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)
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Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Die Aussprache ist geschlossen. Mir lie

gen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die CSUFraktion hat namentliche Abstim

mung beantragt. Wir gehen in der Tagesordnung weiter, weil wir die 15 Minuten bis zur 

Abstimmung abwarten.

Ich darf jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über Artikel 17a Absatz 2 

betreffend die Gemeindeordnung bekannt geben. Mit Ja haben 97, mit Nein haben 

61 Abgeordnete gestimmt. Es gab eine Stimmenthaltung. Damit ist Artikel 17a Ab

satz 2 angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 8)

(...)

Präsidentin Barbara Stamm: Ich schaue auf die Uhr. Sind Sie damit einverstanden, 

dass wir die namentliche Abstimmung jetzt durchführen? Wir haben die 15 Minuten 

gleich, bis die Wahlurnen stehen. – Drei Minuten, bitte. Wir kommen zurück zum 

Bayerischen Kinderbildungs und betreuungsgesetz. Die CSU hatte dazu eine na

mentliche Abstimmung beantragt. Die Urnen stehen bereit. Ich bitte, die Stimmkarten 

einzuwerfen.

(Namentliche Abstimmung von 02.11 bis 02.14 Uhr)

Die drei Minuten sind um. Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die Abstimmung. Ich 

bitte, die Stimmkarten draußen auszuzählen. – Ich darf Sie bitten, die Plätze wieder 

einzunehmen.

Ich darf nun das Ergebnis einer namentlichen Abstimmung bekannt geben. Es geht 

dabei um Artikel 17a Absatz 6, Änderung des Bayerischen Kinderbildungs und be

treuungsgesetzes. Mit Ja haben 97 gestimmt, mit Nein haben 49 gestimmt. Es gab 12 

Enthaltungen. Damit ist Artikel 17a Absatz 6 angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 9)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Gisela Sengl
Abg. Kathi Petersen



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe auf:

Artikel 17a

Änderung weiterer Rechtsvorschriften

hier: Abs. 5 "Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 17a Abs. 5 Nr. 3c - Schulpflicht für alle (Drs. 17/13424) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Markus 

Blume u. a. (CSU)

hier: Nummer 8 a (Drs. 17/13604) 

Die Gesamtredezeit beträgt auch hierzu 24 Minuten. Ich darf jetzt Frau Kollegin Sengl 

um das Wort bitten. Bitte schön, Frau Kollegin.

Gisela Sengl (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! In diesem Artikel 17a Absatz 5 soll die Beschulung in den Ankunfts und Rück

führungseinrichtungen geregelt werden. Man ist von der ursprünglich sehr strengen 

Auslegung abgewichen und hat eine softere Variante gefunden. Aber nichtsdestoweni

ger spricht in diesem Artikel eigentlich die gleiche Stimme wie in dem ganzen Gesetz. 

Das heißt, die Menschen werden in eine erste und eine zweite Klasse eingeteilt. Das 

machen Sie sogar mit Kindern. – Da könnte man ruhig klatschen, weil das, was da 

passiert, eine unglaubliche Geschichte ist.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Bildung ist ein Menschenrecht. Auch Kinder sind Menschen.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)
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Deshalb ist es sehr wichtig, hier nicht zu unterscheiden, wo die Kinder wohnen, wel

chen Aufenthaltsstatus Eltern und Kinder haben und wie lange die Kinder noch da 

sind, sondern Kinder haben ein Recht auf Bildung. Und wo erfolgt bei uns Bildung? – 

In Schulen. Jedes Kind und jeder Jugendliche unterliegt der allgemeinen Schulpflicht. 

Deshalb sind wir dafür, den im Gesetz stehenden Passus zu streichen. Man hätte sich 

sehr viel sparen können und keine Sonderregelungen erfinden müssen; denn Sonder

regelungen führen immer zu Unterscheidungen. In diesem ganzen Gesetz wird zwi

schen Menschen erster und zweiter Klasse unterschieden.

Heute hatten wir auch eine Sitzung der Kinderkommission. Sehr interessant war fol

gende Aussage des Vertreters des Ministeriums auf mehrmaliges Nachfragen meiner

seits, wie die Beschulung in Manching und Bamberg aussehe: Ja, die Kinder würden, 

wenn an normalen Schulen eine Regelbeschulung möglich sei, regelbeschult; ansons

ten finde die Beschulung in der Einrichtung statt. Dann hätte man sich diesen Absatz 

eigentlich sparen können. Ich bin gespannt, wie das in der Praxis durchgeführt wird.

Ich verstehe nicht, warum wir im Bayerischen Landtag eine EnqueteKommission Inte

gration eingerichtet haben, die eine Menge Geld, Zeit und Energie kostet, wenn wir 

vorab ein Gesetz verabschieden sollen, das angeblich alles regelt, was mit Integration 

zu tun hat. Dann hätten wir uns diese EnqueteKommission sparen können. Dadurch 

wird eine solche Kommission vorgeführt und alles infrage gestellt, was solche Kom

missionen normalerweise zu tun haben. Deshalb noch mal unser Appell: Gemeinsam 

gewinnen wir. Das ist unsere Chance für die Zukunft.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Danke schön. – Jetzt darf ich Frau Kollegin Petersen 

ans Rednerpult bitten. Bitte schön, Frau Kollegin.

Kathi Petersen (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! 

Frau Kollegin Sengl hat völlig recht. Aber nicht nur dieser letzte Abschnitt, sondern der 

ganze Artikel 17a Absatz 5 ist überflüssig.

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000430.html


(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Das ganze Gesetz!)

Das ist das Beste, was man von diesem Artikel sagen kann.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der GRÜNEN)

Es geht dabei um Änderungen im Bayerischen Erziehungs und Unterrichtsgesetz. 

Zum Teil sind es redaktionelle, zum Teil inhaltliche Änderungen. Artikel 2 Absatz 1 wird 

zum Beispiel um die Worte "und die Integrationsbemühungen von Migrantinnen und 

Migranten sowie die interkulturelle Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler zu un

terstützen" ergänzt. Begründet wird diese Änderung damit, dass die Schulen zur Ver

wirklichung der Integrationsziele besonders beitragen sollen. Man könnte denken, das 

tun die Schulen, weil Artikel 2 des Bayerischen Erziehungs und Unterrichtsgesetzes 

unter anderem lautet:

Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe, … zu verantwortlichem Gebrauch 

der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher Gesinnung und Achtung vor anderen Men

schen zu erziehen, zur Anerkennung kultureller und religiöser Werte zu erzie

hen…

Was ist das bitte anderes als richtig verstandene Integration? – Aber möglicherweise 

ist das gar nicht das Verständnis der Staatsregierung von Integration. Dieser Verdacht 

hat bei der Beschäftigung mit diesem Integrationsgesetz schon mehrfach nahegele

gen. Dass dem so ist, bestätigt sich auch hier wieder, weil, wie ich eben zitiert habe, 

die Integrationsbemühungen von Migrantinnen und Migranten unterstützt werden sol

len. Es genügt also offensichtlich nicht, dass die Schulen die Jungen und Mädchen zu 

friedlicher Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen sowie zur Anerkennung 

kultureller und religiöser Werte erziehen. Das wäre eine Begegnung auf Augenhöhe. 

Zu fordern, die Integrationsbemühungen von Migrantinnen und Migranten zu unterstüt

zen, macht deutlich, dass Sie Integration als Einbahnstraße verstehen. Das ist nicht 

als Begegnung gleichwertiger Menschen, sondern so zu verstehen, dass sich die Mi

granten bei uns gefälligst integrieren sollen. Dieses Verständnis von Integration lehnen 
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wir ab. Deshalb habe ich eben gesagt: Das Beste, was man dazu sagen kann, ist: Der 

ganze Artikel 17a Absatz 5 ist überflüssig.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass diese Integrationsleistung vor 

allen Dingen die Grund und Mittelschulen sowie die beruflichen Schulen zu erbringen 

haben. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es einen sogenannten 

Bildungscheck braucht, um festzustellen, welche Schule für welches Kind mit Migra

tionshintergrund geeignet ist. Dann würde diese Aufgabe gleichmäßiger verteilt und 

wären Realschulen und Gymnasien nicht von vornherein weitgehend außen vor, wie 

es derzeit der Fall ist.

Eine weitere inhaltliche Änderung, die Kollegin Sengl bereits angesprochen hat, betrifft 

die Aussetzung der Schulpflicht für Jugendliche, die in besonderen Aufnahmeeinrich

tungen untergebracht sind und eigentlich nur auf ihre Abschiebung vorbereitet werden 

sollen. Insofern hat die CSU einen Lichtblick gehabt und einen Änderungsantrag ge

stellt, sodass es auch dort eine Form von Unterricht geben soll. Dabei bleibt allerdings 

offen, wie qualifiziert und umfangreich dieser Unterricht sein wird, wie dort die Schul

pflicht erfüllt werden soll, wie dieses schulische Angebot finanziell ausgestattet wird 

und ob dieser Unterricht bedarfsdeckend eingerichtet wird oder nicht.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Interessant ist in diesem Zusammenhang – so hat die CSU festgestellt –, dass sich die 

jugendlichen Migranten durch Diversität auszeichnen, dass Herkunft und Bleibeper

spektive der schulpflichtigen Kinder sehr unterschiedlich sind, dass die jungen Men

schen aus verschiedenen Ländern und anderen Kulturkreisen kommen und eine un

terschiedliche schulische Vorbildung haben. Das ist durchaus eine wichtige 

Erkenntnis. Nur: Warum beschränken Sie sich auf die Schülerinnen und Schüler die

ser besonderen Aufnahmeeinrichtungen? – Das gilt für alle, die als Migranten zu uns 

kommen. Damit sind alle Schulen konfrontiert. Das heißt, dass Sie die Schulen für die 
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Beschulung von Flüchtlingskindern deutlich besser ausstatten müssen und wesentlich 

bessere Konzepte als bisher brauchen. Das, was es bisher gibt, genügt bei Weitem 

nicht. Ich habe schon gesagt, Sie verstehen Integration offensichtlich als Einbahnstra

ße. Dieses Modell soll eine besondere Volksnähe zum Ausdruck bringen. Das haben 

Sie gestern – mittlerweile muss ich "gestern" sagen – bereits mehrfach bekundet.

Abgesehen davon, dass das Volk keineswegs so tickt, wie von Ihnen behauptet wird, 

verkennen Sie die Aufgabe von Parteien völlig. Sie sollen zwar, wie es Martin Luther 

einmal formuliert hat, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden.

(Beifall bei der SPD – Zuruf von der SPD: Bravo!)

Präsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende.

Kathi Petersen (SPD): Ich komme gleich zum Ende.

Präsidentin Barbara Stamm: Nein, sie ist zu Ende.

Kathi Petersen (SPD): Darf ich den Satz noch beenden?

Präsidentin Barbara Stamm: Ja, bitte.

Kathi Petersen (SPD): Denn nach Artikel 21 des Grundgesetzes wirken Parteien bei 

der politischen Willensbildung des Volkes mit. Fordern Sie deswegen mit uns Zusam

menhalt und Solidarität. Canceln Sie dieses Integrationsgesetz!

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun

gen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich komme jetzt zur Abstimmung.

Vorweg ist über den Änderungsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/

DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/13424 abzustimmen. Der federführende Ausschuss 

empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag 

der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich um 
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das Handzeichen. – Das sind die SPDFraktion und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ge

genstimmen! – Das sind die CSUFraktion und die Fraktion der FREIEN WÄHLER. 

Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Zum Absatz 5 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung mit der Maßgabe 

von verschiedenen Änderungen. Im Einzelnen verweise ich auf die Nummer 9 d der 

Beschlussempfehlung. Wer dem Absatz 5 mit diesen Änderungen zustimmen will, den 

bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die CSUFraktion. Gegenstimmen! – Das sind 

die SPDFraktion und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthal

tungen! – Das ist die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Damit ist der Absatz 5 so be

schlossen.

Ich komme nun zu den Abstimmungen über Artikel 17a Absätze 2 bis 4 zurück.

Vorweg ist über den Änderungsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/

DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/13423 abzustimmen. Der federführende Ausschuss 

empfiehlt auch hier die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Ände

rungsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die SPD, die FREIEN WÄHLER und die 

Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – CSUFraktion. 

Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Bei den Beratungen im federführenden Ausschuss wurde der Änderungsantrag ge

stellt, in den vorgenannten Ordnungen im jeweils anzufügenden Satz 2 die Wörter 

"nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer" zu streichen. Ich verweise auf die Num

mer 9 a bis c der Beschlussempfehlung. Nun lasse ich darüber abstimmen.

Ich lasse zunächst über den Absatz 3 abstimmen. Das ist die Änderung der Landkreis

ordnung. Wer dem Absatz 3 mit dieser Änderung zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das ist die CSUFraktion. Gegenstimmen! – Das sind die SPD, die 

FREIEN WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. 

Dann ist das so beschlossen.
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Ich komme jetzt zu Absatz 4. Das ist die Änderung der Bezirksordnung. Wer dem Ab

satz 4 mit dieser Änderung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 

ist die CSU. Gegenstimmen! – Das sind die SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Stimmenthaltungen! – Das ist die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Dann ist das auch 

so beschlossen.

Ich komme zurück zu Absatz 2. Das ist die Änderung der Gemeindeordnung. Hier hat 

die SPDFraktion namentliche Abstimmung beantragt. Die Urnen stehen bereit. Ich 

bitte, die Stimmkarten einzuwerfen. Drei Minuten, bitte.

(Namentliche Abstimmung von 01.46 bis 01.49 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist um. Ich schließe die Abstimmung und bitte, die 

Karten draußen auszuzählen. Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen, damit wir in der 

Sitzung fortfahren können.

(Unruhe)

Ich bitte, die Plätze einzunehmen.

(Anhaltende Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Jürgen Mistol
Abg. Harry Scheuenstuhl



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe nun auf:

Artikel 17a

Änderung weiterer Rechtsvorschriften

hier: Abs. 2, 3, 4 "Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 17a Abs. 2, 3 und 4 - Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksordnung 

(Drs. 17/13423) 

und den bei den Beratungen im federführenden Ausschuss mündlich gestellten Ände

rungsantrag von Abgeordneten der CSUFraktion.

Bevor ich die Aussprache eröffne, darf ich bekannt geben, dass die SPDFraktion zu 

den Absätzen 2 bis 4 des Artikels 17a namentliche Abstimmung beantragt hat. – Jetzt 

darf ich die Aussprache eröffnen und erteile Herrn Kollegen Mistol das Wort. Bitte 

schön.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, aufgemerkt! 

Jetzt geht es um den sogenannten SchwimmbadParagrafen. Auch hier ließen die 

kommunalen Spitzenverbände in ihren Stellungnahmen bei der Anhörung den Gesetz

entwurf vollkommen durchfallen. Nur nebenbei bemerkt: Ihnen sollte zu denken 

geben, dass es außer der CSU und vielleicht denjenigen, die vorhin auf der Tribüne 

gesessen sind, überhaupt niemanden – weder die Kirche noch die Wirtschaft – gibt, 

der den Gesetzentwurf gut findet.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Kritik richtet sich auch gegen diesen Artikel 17a. Für die geplanten Änderungen 

gibt es schlicht keinen Bedarf; das zeigen die Äußerungen der kommunalen Ebene 

deutlich auf. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips sollte die Regelung einer solchen 
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Frage weiterhin der kommunalen Ebene überlassen werden. Wir lehnen also die in Ar

tikel 17a Absätze 2 bis 4 geplanten Änderungen der Gemeindeordnung, der Land

kreisordnung und der Bezirksordnung ab. Es gibt keinen Bedarf. Erneut werden, wie 

es in der Begründung heißt, Einzelfälle von Vorkommnissen vor allem in kommunalen 

Schwimmbädern verallgemeinert und daraus diskriminierende rechtliche Vorschriften 

gemacht.

Nach dem berüchtigten SchwimmbadParagrafen kann der Zutritt nicht freizügigkeits

berechtigter Ausländer zu einer öffentlichen kommunalen Einrichtung von einer vorhe

rigen Belehrung und dem Anerkenntnis der bestehenden Vorschriften abhängig ge

macht werden. Auch damit wird ein diskriminierendes Sonderrecht für Asylbewerber 

geschaffen, welches alle Betroffenen unabhängig von ihrem konkreten Verhalten unter 

Generalverdacht stellt. Die Einhaltung bestehender Haus und Nutzungsordnungen 

kann vom jeweiligen Betreiber aber schon jetzt über das Hausrecht durchgesetzt wer

den. Bei groben Verstößen können auch heute schon die Verursacher des Hauses 

oder des Platzes verwiesen werden. Eine Sonderbehandlung von Asylbewerberinnen 

und Asylbewerbern ist weder notwendig noch verfassungsrechtlich zulässig.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur müssen allen Menschen in gleicher 

Weise offenstehen, und eine vorherige Belehrung nur aufgrund des Aufenthaltsstatus 

ist nicht gerechtfertigt und ist aus unserer Sicht ein Verstoß gegen den Gleichbehand

lungsgrundsatz gemäß Artikel 3 des Grundgesetzes.

Ich möchte hier die Position der kommunalen Spitzenverbände zitieren. Sie haben ge

schrieben:

Wir halten eine solche Regelung für nicht erforderlich, systemfremd sowie nicht 

mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar. Jetzt schon können Benutzungs

satzungen oder Benutzungsordnungen entsprechende Verhaltensregeln für alle 

Benutzerinnen und Benutzer im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungs
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rechts vorgeben, ohne dass es dazu einer zusätzlichen gesetzlichen Regelung 

bedarf.

Insofern fordern wir GRÜNEN in einem Änderungsantrag, diesen Paragrafen zu strei

chen.

Lassen Sie mich zum Schluss sagen: Wer ausgrenzt, spaltet; wer spaltet, schwächt 

unser Land. Zusammenhalt macht uns stark, gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Kollege Scheuenstuhl das 

Wort.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mich 

hat heute die Diskussion um die beschmierte Parteizentrale daran erinnert, wie mein 

Haus und mein Auto beschmiert worden sind. Die größte Angst hatte ich damals um 

meine Kinder und nicht um mich. Ich habe mir eines geschworen: Ich weiche nicht zu

rück, vor keinem Schmierer und vor keiner Horde, die laut brüllt. Das mache ich nicht.

(Lebhafter Beifall bei der SPD – Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Im Ausschuss waren wir es gewohnt, dass die CSU wenig oder nichts sagt. Also stört 

mich das heute auch nicht. Das ändert nichts.

Werte Kolleginnen und Kollegen, ein Gesetz soll dazu dienen, ein menschliches Zu

sammenleben weitestgehend ohne Konflikte zu ermöglichen. Auch im Verhältnis zum 

Staat dienen gesetzliche Vorschriften dem geordneten Zusammenleben der Men

schen. Nicht umsonst regelt Artikel 21 Absatz 5 der Bayerischen Gemeindeordnung, 

dass öffentliche, dem Gemeingebrauch dienende Einrichtungen einer Gemeinde je

dermann und nicht nur einer Gruppe zustehen. Das ist ein JedermannParagraf unab

hängig vom Ansehen der Person, und das fordern wir ein.

(Beifall bei der SPD)
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Die Gemeinden sind aufgrund ihres Selbstverwaltungsrechts berechtigt, ihre eigenen 

Angelegenheiten selbst zu regeln. Hierzu zählt auch der Erlass von Benutzungsver

ordnungen für gemeindliche Einrichtungen mittels Satzung. Hier wird allgemein von 

einem SchwimmbadArtikel gesprochen. Die Regelung bezieht sich natürlich aber 

auch auf die Volkshochschule, auf die Bücherei und auf Spielplätze; denn auch für sie 

gibt es solche Ordnungen.

Wie die Staatsregierung in der Antwort auf eine Anfrage zum Plenum im Jahr 2016 

angab, steht den Gemeinden ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Jedoch dürfen 

Grundrechte nicht verletzt werden, und es darf auch nicht gegen den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit und gegen höherrangiges Recht verstoßen werden.

Was bezweckt nun die Staatsregierung mit der Regelung, dass die Benutzung einer 

gemeindlichen Einrichtung durch nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer von der 

vorherigen Belehrung und der ausdrücklichen Anerkenntnis der bestehenden Vor

schriften abhängig gemacht werden kann? – Das heißt, hier handelt es sich korrekter

weise um NichtEUBürger. Das ist eindeutig eine Diskriminierung. Kann es solchen 

Mitbürgern denn verboten werden, dass sie das Bad betreten, und liegt nicht ein ein

deutiger Verstoß gegen das Grundrecht der freien Religionsausübung vor, wenn es 

sich um Ausländer handelt? Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge

richts werden durch dieses Recht auch religiöse Bekleidungsvorschriften, zum Beispiel 

die Forderung nach einer etwas längeren Hose oder nach der Bedeckung des Ober

körpers entsprechend den Vorschriften der Badeordnung und der Hygiene, betroffen. 

Handelt es sich hier nicht um ein Willkürverbot? Ist das mit der Würde des Menschen 

vereinbar?

Als ehemaliger Kommunalpolitiker frage ich mich: Welche Dokumente müssen dann 

vorgelegt werden, damit man in das Bad darf? – Was berechtigt einen dazu, ein Zu

trittsschein oder dass man sauber ist? Was machen wir, wenn die Regelung kommt, 

mit Automaten? Schaffen wir sie ab? Gibt es dann in unseren Einrichtungen keine Au

tomaten mehr? Oder haben wir dafür Gemeindebedienstete abzustellen? – Das alles 
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sind Fragen, die wir nicht beantworten können, weil die Gleichheit "nicht freizügigkeits

berechtigter Ausländer" kassiert wurde. Murks, Murks und noch mal Murks; die CSU 

hat es wieder gerichtet. Das muss man einfach sagen.

(Beifall bei der SPD)

Die kommunalen Spitzenverbände haben sich dazu geäußert; der Kollege hat es be

reits erwähnt.

Dann frage ich mich, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen: Soll man einen 

"unbescholtenen" Gemeindebürger auffordern, seinen Ausweis und vielleicht noch 

einen Hygienepass vorzuzeigen? Wollen wir das wirklich?Ist das unser Ansinnen? 

Denn das ist dank der Einflussnahme der CSUFraktion ein JedermannParagraf. Ich 

frage mich auch: Was soll ein JedermannParagraf in einem Integrationsgesetz? Das 

zu regeln, ist Aufgabe der Kommunen und nicht einer anderen staatlichen Einrichtung. 

Die CSU fordert doch immer, dies unten zu regeln, wo man es auch versteht. Also Fin

ger weg von so einem Unsinn sondergleichen!

Wir wollen, dass alle Menschen gleich sind und jeder Mensch gemäß dem Begriff "Je

dermann" Zugang zu Einrichtungen erhält, die die Kommune – meistens, manchmal 

aber auch mit Unterstützung des Freistaates Bayern – bezahlt hat. Wir wollen keine 

Ausgrenzung und keine Diffamierung von irgendwelchen Bürgern, die in unserem 

Staat leben. Dafür kämpfen wir. Wer hier lebt, hat das Recht, hier zu sein. Einen Dank 

nochmals unserem Fraktionssprecher Markus Rinderspacher für sein heutiges hervor

ragendes Auftreten!

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit ist die Aus

sprache geschlossen. Nachdem mir keine weiteren Wortmeldungen vorliegen und 

vonseiten der SPDFraktion eine namentliche Abstimmung beantragt worden ist, aber 
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die Frist von 15 Minuten noch nicht um ist, rufe ich jetzt den nächsten Tagesordnungs

punkt auf.

(...)

Präsidentin Barbara Stamm: Ich komme nun zu den Abstimmungen über Artikel 17a 

Absätze 2 bis 4 zurück.

Vorweg ist über den Änderungsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/

DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/13423 abzustimmen. Der federführende Ausschuss 

empfiehlt auch hier die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Ände

rungsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die SPD, die FREIEN WÄHLER und die 

Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – CSUFraktion. 

Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Bei den Beratungen im federführenden Ausschuss wurde der Änderungsantrag ge

stellt, in den vorgenannten Ordnungen im jeweils anzufügenden Satz 2 die Wörter 

"nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer" zu streichen. Ich verweise auf die Num

mer 9 a bis c der Beschlussempfehlung. Nun lasse ich darüber abstimmen.

Ich lasse zunächst über den Absatz 3 abstimmen. Das ist die Änderung der Landkreis

ordnung. Wer dem Absatz 3 mit dieser Änderung zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das ist die CSUFraktion. Gegenstimmen! – Das sind die SPD, die 

FREIEN WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. 

Dann ist das so beschlossen.

Ich komme jetzt zu Absatz 4. Das ist die Änderung der Bezirksordnung. Wer dem Ab

satz 4 mit dieser Änderung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 

ist die CSU. Gegenstimmen! – Das sind die SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Stimmenthaltungen! – Das ist die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Dann ist das auch 

so beschlossen.

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 6

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html


Ich komme zurück zu Absatz 2. Das ist die Änderung der Gemeindeordnung. Hier hat 

die SPDFraktion namentliche Abstimmung beantragt. Die Urnen stehen bereit. Ich 

bitte, die Stimmkarten einzuwerfen. Drei Minuten, bitte.

(Namentliche Abstimmung von 01.46 bis 01.49 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist um. Ich schließe die Abstimmung und bitte, die 

Karten draußen auszuzählen. Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen, damit wir in der 

Sitzung fortfahren können.

Ich darf jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über Artikel 17a Absatz 2 

betreffend die Gemeindeordnung bekannt geben. Mit Ja haben 97, mit Nein haben 

61 Abgeordnete gestimmt. Es gab eine Stimmenthaltung. Damit ist Artikel 17a Ab

satz 2 angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 8)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Katharina Schulze
Abg. Florian Ritter



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe nun auf:

Artikel 17a

Änderung weiterer Rechtsvorschriften

hier: Abs. 1 "Polizeiaufgabengesetz"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 17a Abs. 1 - Polizeiaufgabengesetz (Drs. 17/13422) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 19 a (Drs. 17/13211) 

Die Redezeit beträgt hier wiederum 24 Minuten. – Ich darf als Erste Frau Schulze ans 

Rednerpult bitten. Bitte, Frau Kollegin.

Katharina Schulze (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Unser Maßstab bei der Integration sind die gleiche Würde aller Menschen, die Demo

kratie und die Rechtsstaatlichkeit. Wir wollen Integration auf der Basis des Grundge

setzes und auf der Basis der Bayerischen Verfassung.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Deswegen brauchen wir kein Leitkultgesetz, deswegen müssen wir auch nicht das Po

lizeiaufgabengesetz ändern, wie es die CSUStaatsregierung vorhat, und deswegen 

möchten wir mit unserem Änderungsantrag Artikel 17a Absatz 1 streichen; denn die 

CSUStaatsregierung setzt Flüchtlingsunterkünfte mit gefährlichen Orten gleich. Ich 

habe mir beim ersten Lesen gedacht: Wenn Sie "gefährdete Orte" schreiben würden, 

wäre das wenigstens wahr. Erst vor Kurzem hat das BKA die neueste Information he
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rausgegeben, dass es seit Anfang des Jahres fast 800 Angriffe auf Flüchtlingsunter

künfte gab. Flüchtlingsunterkünfte sind also keine gefährlichen Orte; sie sind gefähr

dete Orte.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Das schreiben Sie in Ihrem Gesetzentwurf nicht. Sie schreiben nicht, wie Sie zum Bei

spiel Flüchtlingsunterkünfte schützen wollen. Sie setzen Flüchtlingsunterkünfte mit ge

fährlichen Orten gleich, und damit stellen Sie Flüchtlinge unter Generalverdacht. Das 

ist unnötig; denn es gibt bereits die rechtlichen Grundlagen dafür, dass die Polizei 

dann, wenn Gefahr im Verzug ist, wenn es einen Anfangsverdacht oder eine Gefah

renprognose gibt, natürlich auch in Flüchtlingsunterkünfte gehen kann. Das praktiziert 

sie ja auch. Ich verstehe nicht, warum hier wieder einmal eine Extrawurst gebraten 

wird und Flüchtlingsunterkünfte zu gefährlichen Orten gemacht werden. Das ist wieder 

einmal reine Symbolpolitik, mit der Sie in irgendeiner Form irgendetwas symbolisieren 

wollen. Das schürt Ressentiments und hilft in der ganzen Sache überhaupt nicht wei

ter.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das ist auch nicht nur unnötig und rechtlich nicht sinnvoll, sondern dieser Absatz ist 

auch in der Praxis total irreführend; denn es gibt bisher keinerlei Erkenntnisse, dass 

die Betreiber irgendwelcher Flüchtlingsunterkünfte der Polizei den Zutritt verwehrt 

haben oder verwehren würden. Ich bin mir sehr sicher, dass sich die Diakonie freuen 

würde, wenn statt Nazis mit Fackeln lieber die Polizei vor der Tür stehen würde. 

Darum verstehe ich nicht, warum die CSU bei diesem Artikel in die gleiche Mottenkiste 

greift, wieder ein bisschen Symbolpolitik macht, Ängste schürt, spaltet, ausgrenzt und 

Flüchtlinge unter Generalverdacht stellt. Das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist 

gerade momentan gar nicht zielführend.
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Wir müssen mehr zusammenhalten, statt zu spalten. Denn wir wissen: Wer ausgrenzt, 

spaltet; wer spaltet, schwächt das Land. Zusammenhalt macht uns stark, und nur ge

meinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Jetzt darf ich Herrn Kollegen Ritter das 

Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege.

Florian Ritter (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Arti

kel 13 des Polizeiaufgabengesetzes regelt, wie polizeiliche Personenkontrollen durch

zuführen sind. Es gibt – ich möchte die einzelnen Paragrafen und Artikel nicht referie

ren – die Faustregel: Die Polizei darf zur Abwehr von Gefahren kontrollieren.

(Unruhe – Zuruf des Abgeordneten Dr. Paul Wengert (SPD))

Präsidentin Barbara Stamm: – Herr Kollege, ich würde mich freuen, wenn Sie das 

mir überlassen würden. Mich stört es nicht.

Florian Ritter (SPD): Mich schon.

(Volkmar Halbleib (SPD): Mich schon! – Anhaltende Unruhe)

Präsidentin Barbara Stamm: – Ich sehe hier kein Problem, Herr Kollege!

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Uns stört es aber!)

– Dann sagen Sie es mir heute früh. – Bitte schön, Herr Kollege.

Florian Ritter (SPD): Polizeiliche Kontrollen dürfen zur Abwehr von Gefahren oder 

dann vorgenommen werden, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte gibt, dass eine Per

son oder ein Ort mit Kriminalität in Zusammenhang gebracht werden kann. Das ist so

zusagen einmal die Faustregel im Gesetz.
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Das hat zwei positive Wirkungen. Auf der einen Seite schützt sie die ganz normalen 

Menschen, die sich regelkonform verhalten, vor willkürlichen Kontrollmaßnahmen. Auf 

der anderen Seite gibt sie aber der Polizei die Möglichkeit, dann, wenn eine Gefahr 

vorliegt oder wenn zu besorgen ist, dass Kriminalität vorbereitet oder durchgeführt 

wird, jederzeit Kontrollen vorzunehmen.

Bisher ist noch niemand auf die Idee gekommen, Kontrollen schlicht und ergreifend 

auf der Grundlage vorzunehmen, dass die Betreffenden einem bestimmten Bevölke

rungsteil angehören. Der bloße Aufenthalt von Oberbayern, Franken, Sachsen, Öster

reichern oder Franzosen ist nach unseren Gesetzen kein Grund, Personenkontrollen 

vorzunehmen. Niemand würde auf eine solche Idee kommen.

Bei Asylsuchenden soll es allerdings gemacht werden. Ich erinnere Sie daran, dass es 

vor 15 Jahren noch die polizeilichen Landfahrerdateien gab. Damals hatten wir schon 

einmal eine solche Diskussion. Vielleicht sollten Sie sich an die damalige Diskussion 

erinnern, als eine ganze Bevölkerungsgruppe pauschal nur aufgrund ihrer Herkunft ins 

polizeiliche Visier geraten ist.

Jetzt sollen Asylbewerber unter generellen Tatverdacht gestellt und ganz pauschal kri

minalisiert werden. Denn überall, wo sie wohnen, und überall, wo sie sich aufhalten, 

können ohne Gefahrensituation und völlig ohne Verdacht Personenkontrollen durchge

führt werden. Das öffnet willkürlichen Maßnahmen Tür und Tor. Die Kontrollen können 

auch innerhalb der vier Wände einer Gemeinschaftsunterkunft und auch dort durchge

führt werden, wo Asylbewerber privat untergebracht sind. Auch wenn es sich dabei 

nicht um Durchsuchungen handelt, wird dadurch der unverletzliche Bereich des Wohn

raums tangiert. Während das Grundgesetz für Deutsche die geschützte Wohnung 

kennt, sollen Asylbewerber nicht einmal einen abgespeckten Schutz, sondern über

haupt keinen Schutz erhalten.

Der Generalverdacht, unter den Asylbewerber gestellt werden, geht auch völlig an der 

Realität vorbei. Sie kennen mit Sicherheit alle die Besorgnisse, zu denen es kommt, 
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wenn irgendwo eine Gemeinschaftsunterkunft entsteht. Dann fragen die Anwohner: 

Wie sieht es eigentlich mit der Kriminalität aus? Ich habe es mir zur Gewohnheit ge

macht, mich prinzipiell mit der zuständigen Polizeiinspektion und dem Polizeipräsidium 

München in Verbindung zu setzen. Da ist mir bisher noch jedes Mal bestätigt worden, 

dass Asylbewerber in ihrem Wohngebiet nicht krimineller sind als Deutsche und es da 

keine Auffälligkeiten gibt. Es gibt auch keine einzige Statistik aus dem Innenministeri

um, die das belegen könnte. Auch das BKA hat erst kürzlich eine Untersuchung vor

gelegt die besagt, dass es nicht so ist. Das Polizeiaufgabengesetz so wie vorgesehen 

zu ändern, macht nichts anderes, als den rassistischen Vorurteilen, die unterwegs sind 

und die geschürt werden, Vorschub zu leisten und zu untermauern.

Im Übrigen gibt es natürlich ein Sicherheitsproblem im Umgriff von Asylbewerberunter

künften; die Kollegin Schulze von den GRÜNEN hat darauf hingewiesen. Die Zahl der 

rassistischen Übergriffe auf Gemeinschaftsunterkünfte hat in den letzten Jahren mas

siv zugenommen. Schuld daran ist übrigens auch, dass den Flüchtlingen gerne die 

Verantwortung für alles Schlechte auf dieser Welt inklusive der Kriminalität in die 

Schuhe geschoben wird. Ich bin gespannt, wann Sie endlich einmal etwas unterneh

men, um die grottenschlechte Aufklärungsquote von 20 % zu verringern, die wir in die

sem Bereich haben,

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

und ich bin gespannt, wann Sie etwas unternehmen werden, um solche Gewalttaten 

im Vorfeld zu verhindern.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abgeordneten Dr. Florian Herrmann (CSU))

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun

gen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen, und wir kommen zur Abstimmung.

Vorweg ist über die Änderungsanträge abzustimmen, hier über den Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/13422. Mit dem Ände
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rungsantrag soll der Absatz 1 aufgehoben werden. Der federführende Ausschuss 

empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Die CSUFraktion. Stimmenthaltungen? – 

Bei Stimmenthaltung der FREIEN WÄHLER ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Als Nächstes folgt die Abstimmung über den Antrag der SPDFraktion. Nach der Num

mer 19 a des Änderungsantrags sollen die bisherigen Absätze 1 bis 8 aufgehoben und 

durch einen neuen Absatz 1, betreffend das Bayerische Hochschulgesetz, ersetzt wer

den. Da die Aufhebung die weitestgehende Änderung ist, ist darüber zuerst abzustim

men. Der endberatende Ausschuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Aus

schussvotum zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 

Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich an

zuzeigen. – Die CSUFraktion. Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthaltung der FREI

EN WÄHLER ist die Nummer 19a des Antrages abgelehnt.

Zum Absatz 1 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. Wer dem Ab

satz 1 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Die CSUFraktion. 

Gegenstimmen! – SPDFraktion und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimment

haltungen! – Fraktion der FREIEN WÄHLER. Damit ist dieser Absatz 1 so beschlos

sen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Dr. Christian Magerl
Abg. Horst Arnold
Abg. Volkmar Halbleib
Abg. Ludwig Hartmann
Abg. Thomas Kreuzer
Abg. Hans-Ulrich Pfaffmann



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe auf:

Artikel 14

"Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 15 (Drs. 17/13211) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 14 - Kein bayerisches Sonderstrafrecht (Drs. 17/13421) 

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist Herr Kollege Dr. Magerl. Bitte schön, 

Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es ist 

gleich Geisterstunde; das passt zu dem Gesetzentwurf, den die Staatsregierung dem 

Landtag vorgelegt hat.

Ich bedauere es, dass Frau Kollegin Wittmann vor mir nicht geredet hat; ich hätte mich 

gern mit ihren Argumenten auseinandergesetzt. Ich habe aber Verständnis dafür, dass 

die CSU die Lust verloren hat, diesen miserablen Gesetzentwurf hier weiter zu vertei-

digen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Angesichts der schlechten Qualität des Entwurfs arbeiten Sie jetzt nach dem Motto: 

"Augen zu und durch!" Sie hoffen, das Ganze irgendwie zu überstehen. Ich finde das 

Agieren der Mehrheitsfraktion dieses Parlaments ziemlich daneben. So etwas habe 

ich in den insgesamt über 25 Jahren, die ich dem Haus angehöre, noch nicht erlebt. 
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Das ist ein Tiefpunkt der Auseinandersetzung. Dabei geht es um ein wesentliches 

Thema.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Aus allen Ecken und Enden des Artikels 14 des Gesetzentwurfs trieft die Angst. An-

ders kann man es nicht sagen. Es ist die Angst der CSU vor dem Machtverlust. Es ist 

die Angst der CSU, dass der rechte Rand Stimmen von ihr abzieht. Die CSU versucht, 

mit der Diskriminierung von Ausländern, mit der Diskriminierung von Migrantinnen und 

Migranten – darum geht es in Artikel 14 – am rechten Rand zu fischen. Wozu das 

führt, haben wir heute gesehen: Der rechte Rand, der auf der Tribüne sitzt, applaudiert 

bei CSU-Beiträgen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Mit diesem Artikel 14 stellen Sie – wie schon mit Artikel 13 – Migrantinnen und Migran-

ten im Prinzip unter Generalverdacht. Sie sprechen vom Schutz der geltenden verfas-

sungsmäßigen Ordnung. Die Forderung nach Achtung unserer verfassungsmäßigen 

Ordnung muss für alle hier lebenden Menschen gelten. Alle – nicht nur Migrantinnen 

und Migranten, sondern auch Inländer – müssen sich an diese Ordnung halten. Wenn 

Sie so etwas explizit und ausschließlich in den Entwurf eines Integrationsgesetzes 

schreiben, diskriminieren Sie Migrantinnen und Migranten. Sie stellen sie, wie gesagt, 

unter Generalverdacht. Kolleginnen und Kollegen von der CSU, das ist extrem schä-

big.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Dieser Artikel dürfte genauso wie der vorhergehende einer verfassungsmäßigen Über-

prüfung nicht standhalten. Ich finde es schon seltsam, wenn Sie die verfassungsmäßi-

ge Ordnung mit einem Artikel schützen wollen, der wohl verfassungswidrig ist. Diesen 

Widerspruch hat mir bisher niemand erklären können; Sie werden es heute auch nicht 

mehr nachholen.
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Herr Kollege Arnold hat zu Artikel 14 schon eine kurze Anmerkung gemacht und dabei 

auf Seite 23 – das ist die Begründung des Gesetzentwurfs – Bezug genommen. Ich 

stelle diese Passage nur in den Raum; von der CSU hätte ich gern Ausführungen 

dazu gehört, was sie bedeutet. Ich zitiere:

Um einen Schuldvorwurf begründen zu können, wird jedoch nach der gängigen 

Vorsatz- und Irrtumslehre

– was immer das ist –

beim Täter eine Parallelwertung in der Laiensphäre genügen. Belangt werden 

kann daher regelmäßig auch derjenige, dem die in Deutschland geltende Verfas-

sungsordnung gleichgültig ist.

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, was bedeutet dieser Satz in der Begründung? 

Wird jemand, der vor Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch nie in eine Verfassung hi-

neingeschaut hat, belangt, weil er gleichgültig gegenüber der Verfassung ist? Was 

heißt das? Erklären Sie das bitte hier!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie sollten mit Ihrem Begriff "Leitkultur" und Ihren Vorwürfen in Richtung Migrantinnen 

und Migranten vielleicht etwas vorsichtiger sein. Dieses Land hat in seiner Geschichte 

hervorragende Integrationsleistungen vollbracht. Ich schließe mit einem Zitat aus Wiki-

pedia. Dort habe ich unter dem Stichwort "Bajuwaren" nachgeschaut. Ich habe einiges 

gefunden zu der Frage, woher wir kommen, was unsere Wurzeln sind. Sie können das 

gern nachlesen. Ich zitiere jetzt eine Passage:

Vermutlich haben sich die Bajuwaren in einem Verschmelzungsprozess aus ver-

schiedenen Gruppen gebildet: Elb- und ostgermanische[n] Kleinstämme[n], kelti-

scher Urbevölkerung, ansässigen Römern, alemannischen, fränkischen und thü-

ringischen, ostgotischen und langobardischen Flüchtlingen sowie Nachkommen 
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germanischer und anderer Söldner der dort früher stationierten römischen Grenz-

truppen.

Aus dieser Integration heraus ist Bayern entstanden. Ich muss sagen, es ist etwas 

Hervorragendes entstanden. Diese Integration war gut. Anders kann man es nicht 

sagen.

Ich wiederhole das, was Kolleginnen und Kollegen vor mir schon betont haben: Wer 

ausgrenzt, spaltet. Wer spaltet, schwächt das Land. Zusammenhalt macht uns stark. 

Gemeinsam gewinnen wir. – Wir lehnen den Artikel 14 ab.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Nächster hat Herr Kollege Arnold das 

Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! "Unterlaufen der 

verfassungsmäßigen Ordnung" – so ist Artikel 14 überschrieben. "Unterlaufen" ist ein 

Begriff, der darauf hindeutet, dass man unter etwas hindurchgeht. Man kann aber 

auch über etwas hinübergehen, das heißt, über das Ziel hinausschießen. Das ist bei 

diesem Artikel unter rechtsstaatlichem Gesichtspunkt eindeutig der Fall.

In Artikel 14 Absatz 1 heißt es zum Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung, 

dass es verboten sei, "öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von 

Schriften dazu aufzufordern, die geltende verfassungsmäßige Ordnung zu missach-

ten". Welche verfassungsmäßige Ordnung gilt? Diese Frage stellt sich zum Beispiel 

dann, wenn ein Gesetz beschlossen wird, das sich hinterher als verfassungswidrig he-

rausstellt. Unterlaufen Menschen, die der festen Überzeugung sind, dass die Regie-

rung einen verfassungswidrigen Gesetzentwurf vorgelegt hat, und die dagegen de-

monstrieren, die verfassungsmäßige Ordnung? Mit solchen Begriffen kann auch bei 

Gericht niemand etwas anfangen.

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 4

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000162.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000366.html


Noch schlimmer ist die Frage, wer das überhaupt aufklären soll. Herr Kollege Scheu-

enstuhl hat ein solches Verhalten salopp als Erfüllung des Spitzeltatbestands charak-

terisiert. Wer soll also in diesem Zusammenhang tätig werden?

Sie alle wissen, dass wir bei der Polizei einen Staatsschutz haben. Dieser ist hinrei-

chend beschäftigt und kommt angesichts der Fülle einschlägiger Straftaten kaum 

damit zurecht, diese aufzuklären. Sie alle wissen – gerade Sie von der CSU müssten 

es wissen –, dass in diesem Zusammenhang die Vermummung von der Ordnungswid-

rigkeit zum Straftatbestand aufgewertet worden ist. Jetzt wollen Sie von CSU und 

Staatsregierung der Polizei noch die Aufgabe übertragen, die "geltende verfassungs-

mäßige Ordnung" zu definieren und entsprechende Informationen an ein Landratsamt 

oder eine andere Sicherheitsbehörde weiterzuleiten, wohl in der Hoffnung, dass dabei 

eine Geldbuße herauskommt.

Sie muten damit der Verwaltung, der Polizei als vollziehender Gewalt und allen an-

wendenden Behörden einiges zu. Sie muten aber auch der Rechtsprechung einiges 

zu; denn letztlich wird jeder vernünftige Bürger dieses Staates, auch wenn er die ver-

fassungsmäßige Ordnung nicht akzeptiert, versucht sein, Rechtsmittel gegen ein ent-

sprechendes Urteil einzulegen. Rechtsmittel können Sie niemandem verwehren. Dann 

muss über die Sache nochmals entschieden werden. Grundlage sind aber Allgemein-

plätze, die in der Tat sehr schwierig zu fassen sind. Es gibt zwar Definitionen von "Ver-

leumdung" und "Verunglimpfung"; das stimmt. Aber wie wollen Sie damit jemanden 

"einfangen", wenn es um den Gegenstand dieses Artikels 14 geht? Wie wollen Sie das 

schaffen?

Am 6. Oktober 2015 hat Geert Wilders bei einem "Pegida"-Aufmarsch in Dresden – 

ganz woanders, nicht in Bayern – gesagt, dass wieder Züge rollen müssten. 

8.000 Deutsche – oder auch andere – haben dazu gerufen: "Widerstand! Widerstand!" 

Ein glattes Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung! Das war insoweit Volksver-

hetzung. Damals hätte die Polizei einschreiten und diese Demonstration unterbinden 

müssen.
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(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Dazu war sie nicht in der Lage.

Glauben Sie, mit der Aufnahme des Tatbestands "Unterlaufen der verfassungsmäßi-

gen Ordnung" könnten Sie irgendetwas regeln? Wenn es Ihnen tatsächlich darum 

geht, die Einführung einer bestimmten Ordnung zu verhindern, dann nennen Sie doch 

die Scharia. Nennen Sie sie doch beim Namen! Damit tun Sie sich schwer, weil der 

Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung auch die Achtung von Grundrechten – dazu 

gehört die Bekenntnisfreiheit – beinhaltet. Manche Bekenntnisse sind kurios; das 

muss man akzeptieren. Ich erinnere daran, dass wir in jüngster Zeit mit den Reichs-

bürgern zu tun hatten. Alle Anhänger von Bekenntnissen sind sehr darauf bedacht – 

ich kenne das aus vielen Verfahren vor dem Amtsgericht Fürth –, auf ihre Meinungs-

freiheit zu pochen. Wo ist die Grenze? Wo kann man sie ziehen?

Sie wissen, dass laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im politischen 

Meinungskampf überspitzende Formulierungen zulässig, sozusagen gerechtfertigt 

sind. Wie soll sich die Verwaltungsbehörde künftig verhalten? Klar ist, dass im politi-

schen Meinungskampf Überspitzungen zulässig sind. Soll das Gericht dann entschei-

den, was noch zulässig ist?

Wir kommen auf ein rechtliches Terrain, in dem es uns unmöglich gemacht wird, Men-

schen zu integrieren. Das Gesetz wendet sich an jedermann. Breite Bevölkerungskrei-

se werden verunsichert. Sie wissen nicht mehr, ob sie noch auf die Straße gehen und 

demonstrieren dürfen, weil sie sich nicht sicher sein können, was ein "Unterlaufen der 

verfassungsmäßigen Ordnung" darstellt und was nicht. Ich bitte Sie von der CSU und 

der Staatsregierung, Vertrauen in die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, aber auch 

in die Migrantinnen und Migranten zu haben. Das Bedürfnis, sich auf Demonstrationen 

zu äußern, ist auch in unserer Gesellschaft hoch. Im Vergleich dazu ist die Delin-

quenz, sofern es um Verstöße gegen das Demonstrationsrecht geht, relativ gering.
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Ich nehme erneut Bezug auf die von mir zuvor geäußerten Bedenken, was die Ge-

setzgebungskompetenz des Freistaates in Bezug auf den vorgelegten Entwurf betrifft. 

Die nötige Bestimmtheit des Entwurfs ist mit Sicherheit nicht gegeben; damit meine ich 

insbesondere diesen Artikel 14. Möglicherweise wird eine Art Zufallsgenerator die 

Auslegung vornehmen. Auch aus den Protokollen wird nicht ersichtlich, was Sie mit 

diesem Gesetz wirklich erreichen wollen. Angesichts all dessen bitte ich Sie, dieses 

Gesetz gänzlich zu streichen – so, wie wir es beantragt haben.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Wir kommen damit zur Abstimmung. Vorweg ist über die einschlägigen Änderungsan-

träge der Fraktionen abzustimmen. Es geht erneut um die Nummer 15 des Ände-

rungsantrags der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/13211 und ferner um den Än-

derungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/13421. 

Beide Änderungsanträge fordern die Aufhebung des Artikels 14. Der endberatende 

Ausschuss empfiehlt die Ablehnung beider Anträge.

Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 15 des Antrags der Fraktion der 

SPD zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 

der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Gegenstim-

men! – Das ist die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen! – Keine. Damit ist die Num-

mer 15 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – 

Das sind die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Gegenstim-

men! – Das ist die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen! – Das ist die Fraktion der FREI-

EN WÄHLER. Damit ist der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN abgelehnt.
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Zu Artikel 14 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. Wer diesem Arti-

kel zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der CSU. 

Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist es so beschlos-

sen.

Jetzt hat nach § 113 der Geschäftsordnung Herr Kollege Halbleib außerhalb der Ta-

gesordnung das Wort. Bitte schön.

Volkmar Halbleib (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe 

mich aus triftigem Anlass zu Wort gemeldet, um außerhalb der Tagesordnung eine Er-

klärung abzugeben; ich glaube, sie ist notwendig.

Wir haben über dpa erfahren, dass heute ein Schmiererei-Anschlag auf die CSU-Zen-

trale in München stattgefunden hat. Es sind wohl unbekannte Täter, die die Glasfassa-

de und den Fußboden des Haupteingangs mit Farbe bestrichen haben. Es waren 

Sprüche zu lesen wie "Nationalismus ist keine Alternative!", "Gegen den Rassismus 

der Mitte!" und "Integrationsgesetz verhindern!".

Wir, die SPD-Landtagsfraktion, erklären uns ausdrücklich solidarisch mit der CSU als 

demokratischer Partei und verurteilen die Schmierereien genauso, wie Sie sie verurtei-

len.

(Beifall bei der SPD, den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Das Büro unseres Fraktionsvorsitzenden Markus Rinderspacher war im Sommer Ort 

ähnlicher Schmierereien.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wir haben Strafanzeige erstattet. Bisher haben die Ermittlungen nichts erbracht. Auch 

dem Bericht, den der Innenminister vor Kurzem im Ausschuss erstattet hat, ist zu ent-

nehmen, dass politisch motivierte Straftaten wie diese zunehmen. Das muss auch uns 
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im Parlament beunruhigen und beschäftigen. Das darf ich ausdrücklich für die SPD-

Fraktion erklären.

(Beifall bei der SPD)

Gerade weil wir die CSU – trotz deutlicher Differenzen – als demokratische Kraft ein-

schätzen, auch wenn sie sich in manchen Bereichen auf dem Weg in den Rechtspo-

pulismus befindet,

(Unruhe bei der CSU)

können wir es nicht akzeptieren, dass der Pressesprecher der CSU-Landtagsfraktion 

diese Schmierereien – die wir definitiv nicht akzeptieren! – mit der parlamentarischen 

Arbeit von SPD und GRÜNEN in diesem Landtag in Verbindung bringt. Das ist inak-

zeptabel, und das kann nicht sein.

(Lebhafter Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Der Pressesprecher der CSU-Landtagsfraktion Franz Stangl hat vor Kurzem auf Face-

book die Schmierereien mit folgendem Kommentar versehen – ich darf zitieren –:

Das ist also die Ernte der Saat, die #SPD und #Grüne mit ihren Pöbeleien gegen 

die #CSU ausgestreut haben...

Das ist Ihre Haltung zu diesem Schmiererei-Attentat. Das passt allerdings – das muss 

an dieser Stelle deutlich gesagt werden – in das Bild. Das sind die Gedanken, das ist 

die Sprache von Rechtspopulisten. Das Feindbild ist die Linksfront. Die Sozialdemo-

kratische Partei, die älteste demokratische Partei dieses Landes, wird mit diesem 

Schmiererei-Attentat in Verbindung gebracht. Ich würde sagen, dafür müssen Sie sich 

schämen!

(Lebhafter Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Beifall bei den FREIEN WÄH-

LERN – Widerspruch bei der CSU)
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Wenn dieser Begriff im Hinblick auf diese Parlamentsdebatte überhaupt angebracht 

ist, dann sind Pöbeleien von Ihnen, der CSU, ausgegangen.

(Zuruf von der CSU: Es ist unglaublich, was Sie da erzählen!)

Die Sitzung ist wegen Störungen aus der CSU-Fraktion zweimal unterbrochen worden.

(Zuruf von der CSU: Herr Pfaffmann hat die Unterbrechung beantragt!)

Wir haben zweimal im Ältestenrat über diese Störungen diskutieren müssen.

Viel entscheidender ist – hören Sie gut zu! –: Es ist eine absolute Ungeheuerlichkeit, 

dass die älteste demokratische Partei, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, 

direkt oder indirekt von dem Pressesprecher Ihrer Fraktion dafür verantwortlich ge-

macht wird. Das weisen wir mit Abscheu und deutlich zurück!

(Lebhafter Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Beifall bei den FREIEN WÄH-

LERN)

Herr Kreuzer, Sie sind der Vorsitzende der CSU-Fraktion und der Dienstvorgesetze 

dieses Herrn, Franz Stangl. Ich fordere Sie auf, sich in aller Deutlichkeit, ohne Ein-

schränkungen und unverzüglich hier in dieser Parlamentsdebatte von diesen Aussa-

gen Ihres Pressesprechers zu distanzieren. Das erwarten wir von Ihnen. Dazu besteht 

jetzt die Gelegenheit. Ergreifen Sie die Gelegenheit! Ich kann es Ihnen nur raten. – 

Danke schön.

(Lebhafter Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Zunächst hat sich noch Herr Kollege Hart-

mann von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unter Berufung auf § 113 der Ge-

schäftsordnung zu einer Erklärung außerhalb der Tagesordnung gemeldet.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich schließe mich den Ausführungen meines Kollegen, der vor mir gespro-
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chen hat, an. Es ist ganz klar – darüber sind wir uns sicherlich alle einig –, dass wir 

das, was heute bei der CSU-Parteizentrale passiert ist, verurteilen. Das ist selbstver-

ständlich und steht nicht zur Debatte.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Einige Kolleginnen und Kollegen haben in ihren Regionalbüros Ähnliches erfahren 

müssen.

Ich kann es kurz machen. Herr Kreuzer, auch ich erwarte von Ihnen – Sie schreiben 

sich Gott sei Dank schon ein paar Punkte auf –, dass Sie das so nicht stehen lassen. 

Wo sind wir denn eigentlich?

(Unruhe bei der CSU)

Diese Straftat in einen Zusammenhang mit uns, den GRÜNEN und der SPD, zu brin-

gen – das können Sie so nicht stehen lassen. Auch wenn es sich um den privaten Ac-

count Ihres Pressesprechers handelt, ist so etwas nicht akzeptabel. Herr Kreuzer, ich 

erwarte, dass Sie nach vorn kommen und sich dafür entschuldigen. Ich erwarte, dass 

dieser Post bei Facebook umgehend verschwindet und dass so etwas nicht mehr vor-

kommt.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Jetzt hat der Vorsitzende der Fraktion der 

CSU das Wort. Herr Kreuzer, bitte schön.

Thomas Kreuzer (CSU): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mich wundert es, 

dass Sie dies jetzt ansprechen. Ich will dazu Stellung nehmen.

Es freut mich natürlich, dass Sie die Tat verurteilen. Dies tun auch wir. Es handelt sich 

um eine Straftat.

Aber der Pressesprecher der CSU-Fraktion hat auf seiner privaten Seite,
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(Lachen bei der SPD und den GRÜNEN – Markus Rinderspacher (SPD): Wirk-

lich, Herr Kreuzer!)

nicht auf der Seite der CSU geschrieben: Das ist die Saat, die Sie gesät haben, meine 

Damen und Herren. – Ich distanziere mich davon in keiner Weise.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Unruhe bei der SPD und den GRÜNEN)

Sie haben heute den ganzen Tag über versucht, die CSU in eine rechte Ecke zu rü-

cken.

(Unruhe bei der SPD – Thomas Gehring (GRÜNE): Sie sind dort! – Glocke des 

Präsidenten)

Ich zitiere aus der Pressemitteilung, die Ihre Pressestelle herausgegeben hat:

"Die CSU will Bayern einen streng rechts ausgerichteten Seitenscheitel verpas-

sen", warnte Rinderspacher im Plenum des Landtags.

(Zurufe von der CSU: Buh! – Pfui!)

Statt bayerisch-liberal solle der Freistaat nach den Vorstellungen der CSU künftig 

deutschnational mit "autoritär-nationaler Pickelhaube" sein.

(Zurufe von der CSU: Hört, hört! – Buh!)

Geschmiert worden ist: "Integrationspolitik verhindern!"

(Zuruf von der SPD: Was haben Sie nur für ein Niveau erreicht!)

Und: "Nationalismus ist keine Alternative!" Das ist geschrieben worden.

Herr Rinderspacher, Sie haben im Zusammenhang mit dem Thema so gesprochen, 

als ob die CSU künftig eine deutschnationale, autoritäre Politik mit Pickelhaube in 

Bayern machen wolle. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist Ihre Unverschämtheit in 

der politischen Auseinandersetzung.

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 12



(Lebhafter Beifall bei der CSU – Markus Rinderspacher (SPD): Also bin ich 

schuld an dieser Straftat?)

Sie haben heute hier in unglaublichem Umfang gehetzt, Herr Rinderspacher. Sie 

haben mit der Straftat nichts zu tun. Aber mit solchen Äußerungen legt man Grund, 

dass andere Menschen überreagieren. Nehmen Sie diese Äußerungen zurück! Dazu 

fordere ich Sie auf. Sie sind unverschämt und unangemessen.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Volkmar Halbleib (SPD): Sie besitzen wirklich 

nicht den Anstand, sich dafür zu entschuldigen?)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Pfaffmann hat nach der Ge-

schäftsordnung um eine Erklärung gebeten. Bitte schön, Herr Pfaffmann, Sie haben 

das Wort.

(Thomas Kreuzer (CSU): Nach welchem Paragrafen?)

– 64.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Ja, so weit ist die CSU gesunken, liebe Kolleginnen 

und Kollegen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Ich stelle den Antrag auf Sitzungsunterbrechung und Einberufung des Ältestenrates, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

(Beifall bei der SPD)

um der CSU die Möglichkeit zu geben, noch einmal darüber nachzudenken, ob diese 

Art und Weise die richtige für dieses Parlament ist. Ich würde mich an Ihrer Stelle 

schämen, Herr Fraktionsvorsitzender.

(Lebhafter Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Widerspruch bei der CSU – 

Zuruf von der CSU: Sie sollten sich schämen!)
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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege, der Ältestenrat hat heute be-

reits zweimal getagt.

(Unruhe bei der SPD und den GRÜNEN)

Ich lasse darüber abstimmen, ob diesem Begehren stattgegeben wird. Wer dafür ist, 

dass die Sitzung unterbrochen und der Ältestenrat einberufen wird, den bitte ich um 

das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der CSU und der FREI-

EN WÄHLER. Damit ist dieser Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. Wir fahren in der 

Tagesordnung fort.

(Beifall bei der CSU)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Dr. Sepp Dürr
Abg. Harry Scheuenstuhl
Abg. Horst Arnold



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe auf:

Artikel 13

"Achtung der Rechts- und Werteordnung"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 15 (Drs. 17/13211) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 13 - Kein bayerisches Sonderstrafrecht (Drs. 17/13420) 

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Dr. Dürr von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! So schlimm finde 

ich es gar nicht, wenn die CSUler heute nichts mehr sagen dürfen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es muss nicht immer so sein; aber ab und zu ist es ganz erholsam.

(Allgemeine Heiterkeit – Josef Zellmeier (CSU): Wenigstens ehrlich!)

Aber jetzt ist der Humor auch schon vorbei.

(Markus Rinderspacher (SPD): Das war doch ernst!)

– Ja, der Humor ist vorbei, jetzt wird es ernst.
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Für dieses schäbige Spaltungsgesetz aus der Staatskanzlei muss sich doch, meine 

ich, jedes halbwegs anständige Mitglied von Staatsregierung und CSU-Fraktion in 

Grund und Boden schämen.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Wie schäbig der Entwurf ist, wird an diesem Artikel 13 besonders deutlich. Überdeut-

lich wird aber auch, was der Gesetzentwurf für ein Pfusch ist. Er ist handwerklich 

schlecht gemacht und wird Nebenwirkungen haben, an die die Pfuscher überhaupt 

noch nicht gedacht haben. Ähnlich wie bei der sogenannten Ausländermaut – das 

haben wir ja schon erlebt, und darauf zielen Sie ja wieder mit diesem Artikel – wollen 

Sie vermeintliche oder tatsächliche Ausländer einer Sonderbehandlung unterziehen 

und diskriminieren. Aber Sie werden damit allen und auch sich selber schaden.

Mit Artikel 13 wollen Sie diejenigen bestrafen, die unsere Rechts- und Werteordnung 

im öffentlichen Verhalten missachten. Dann werden Sie auch analog zur Scharia-Poli-

zei eine Leitkultpolizei schaffen.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Soll sie dann herumschnüffeln und eingreifen, oder wie wollen Sie durchsetzen und 

überprüfen, ob es, wie es im Gesetz formuliert ist, demonstrative Regelverstöße gibt? 

Sie sagen: Das betrifft uns nicht, das geht nur die vermeintlichen und tatsächlichen 

Ausländer etwas an. – Aber das wird nicht funktionieren. Da haben Sie sich sauber 

geschnitten.

Das wird auch ein Problem für einige in der Staatsregierung und in der CSU werden. 

Wenn das Grundgesetz tatsächlich zur Grundlage für das Verhalten in der Öffentlich-

keit werden soll, also wenn die demonstrative Missachtung unserer Rechts- und Wer-

teordnung bestraft werden soll, ja, was machen Sie dann? Da können viele von Ihnen 

schon den vorgesehenen Grundkurs über die Werte der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung buchen.
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(Heiterkeit bei den GRÜNEN und der SPD – Lachen bei der CSU – Beifall bei den 

GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Wir Bayern feiern gerade 70 Jahre Verfassung, und ich bin froh, dass wir diese Verfas-

sung haben. Aber heute will ich einmal an das Grundgesetz erinnern. In Artikel 3 heißt 

es:

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 

seiner Sprache,

– schon einmal gehört? –

seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.

Das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht.

(Lachen des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Ja, es sieht ganz so aus, als würden führende CSU-Mitglieder existieren, die, wie es 

im Gesetzentwurf heißt, erkennen lassen, dass ihnen "die Rechts- und Werteordnung 

in ihren Grundsätzen unbekannt oder gleichgültig ist".

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Nur noch ein paar Beispiele, weil ich nicht viel Zeit habe. Die "Welt" hat am 23.03. des 

letzten Jahres geschrieben: "Ilse Aigner (CSU) kritisiert das Kopftuch-Urteil aus Karls-

ruhe scharf." Sie meint: "Wir leben nach wie vor in einem christlich geprägten Land." 

Und sie stellt ausdrücklich – demonstrativ, wie es im Gesetzentwurf heißt – das Recht 

auf Religionsfreiheit zur Disposition. Ein klarer Fall für die Leitkulturpolizei.

Noch ein Beispiel. Der "Bayernkurier" zitiert am 19. März des letzten Jahres den CSU-

Generalsekretär Scheuer:
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Die CSU werde "in Bayern alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, damit 

das Christentum bei uns in Bayern privilegiert bleibt …"

Auch da, fürchte ich, wird die Leitkultpolizei kommen müssen. Aber Scheuer hat ja nur 

das Kabinett und den Beschluss des Kabinetts verteidigt und keine Ahnung, wer aus 

dem Kabinett in den Grundkurs muss. Das könnt ihr unter euch ausmachen. Ein biss-

chen Nachhilfe, glaube ich, kann allen nicht schaden.

Sie alle können dann lernen, dass auch die Forderung nach einer Deutsch-Pflicht für 

Migranten, dass man daheim Deutsch reden muss und dass man überhaupt Deutsch 

reden muss, und die bevorzugte Behandlung christlicher Zuwanderer eine Missach-

tung unserer Rechts- und Werteordnung darstellen.

Wer Menschenrechte und Minderheitenrechte missachtet, zerstört unsere Demokratie 

und unser Zusammenleben, und wir haben alle nötigen rechtlichen Voraussetzungen, 

um unsere Demokratie zu verteidigen. Dazu brauchen wir euer g‘lumpads Gesetz 

wirklich nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dieses Pfuschgesetz wird nämlich genau das Gegenteil von dem bewirken, was Sie 

angeblich wollen, nämlich Zerstörung und Streit statt Zusammenhalt und Heimat. Das 

haben wir heute schon erlebt. Wer ausgrenzt, der spaltet. Wer spaltet, der schwächt 

unser Land. Zusammenhalt dagegen macht uns stark. Gemeinsam gewinnen wir, und 

ich glaube, es gibt auch ein paar CSUler, die das packen könnten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Dr. Dürr. Bleiben Sie 

bitte am Rednerpult. Der Kollege Scheuenstuhl hat sich zu einer Zwischenbemerkung 

gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege.

Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Ich sage gleich Ja und gebe ihm recht.
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(Natascha Kohnen (SPD): Er ist Franke!)

Harry Scheuenstuhl (SPD): Herr Kollege Dürr, den Artikel 13 bezeichne ich als Spitz-

elparagraf in dem Gesetz, weil er die Menschen auffordert, sich gegenseitig anzuzei-

gen, ob das jetzt Ausländer sind oder nicht. Der Artikel gilt für alle Menschen; das ist 

wieder so ein Allgemeinartikel.

Den Kommunen werden im Rahmen der Konnexität weitere Aufgaben ohne Erstattung 

zugewiesen, insbesondere das Beschulen von Menschen, die dauernd gegen irgend-

etwas verstoßen. Ich habe mir einmal vorgestellt, was so ein armer Bürgermeister, ein 

armer Landrat oder eine arme Landrätin macht, wenn eine Schulungsaktion stattfindet 

und sich da einer in den Schulungsraum lümmelt. Der arme Bürgermeister hat etwas 

vorbereitet, weil er Kosten sparen will und weil er von der Staatsregierung nicht so gut 

bedient wird, dass er sich einen Lehrer leisten könnte. Also macht er es selber.

Nun erklärt er einem völlig unwilligen Mitbürger den Staat und wie er funktioniert. Aus 

meiner Sicht ist es eine Blamage für die Demokratie, wenn man den Landrat oder den 

Bürgermeister demütigen kann, wenn sich da einer reinlümmelt. Die Damen und Her-

ren Kollegen der CSU haben nämlich nicht bedacht, dass einer im Schulungsraum 

sitzt, den überhaupt nicht interessiert, was der da vorne von Kultur, egal, ob mit oder 

ohne Leitkultur, sagt und was er über den Rechtsstaat sagt.Der arme Bürgermeister 

oder die arme Bürgermeisterin muss dann eine Dreiviertelstunde lang dem unwilligen 

Menschen etwas beibringen. Vielleicht raucht der auch noch, oder er kommt alkoholi-

siert. Ich finde, das kann man den Menschen vor Ort nicht zumuten. Das ist eine Bla-

mage für die Demokratie, ein Armutszeugnis.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Dr. Dürr, Sie haben das Wort.

Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Vorher hätte ich gesagt: Sie haben recht. Jetzt aber sage 

ich: Ich glaube, Sie haben recht.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Der nächste Redner ist Herr Kollege Arnold 

von der SPD. Bitte schön, Herr Kollege.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal 

ein paar grundsätzliche Bemerkungen an Sie von der CSU: Sie sagen selbst, dass 

das Gesetz mit Leben zu erfüllen ist. Was heißt das? – Das Gesetz wird erlassen, es 

wird angewendet, und gegebenenfalls wird auch damit gerichtet. Gerade in einer kom-

petenten Rechtsprechung, wie sie in Bayern gegeben ist, besteht bei einer gewissen-

haften Anwendung häufig Auslegungsbedarf. Es gibt unterschiedliche Methoden der 

Auslegung, die historische oder teleologische. Was heißt das? – Der Auslegende er-

forscht den Willen des Gesetzgebers.

Bei großen, wichtigen Entscheidungen wird daher auch auf die Beratungsprotokolle 

des Gesetzgebers zurückgegriffen, und der Gesetzgeber ist das Parlament, der Land-

tag. Wenn Sie also die Mitberatung nicht führen wollen, dann entziehen Sie damit eine 

Grundlage der Rechtskultur, nämlich die Möglichkeit für die Rechtsprechung, zumin-

dest auszulegen, was Sie denn überhaupt mit diesem Gesetz wollten.

(Beifall bei der SPD)

Ich kann Sie deshalb nur auffordern: Zur Sicherung der Rechtskultur ist es wichtig, 

dass der Wille des Gesetzgebers, auch im Disput mit der Opposition, sei es ange-

nehm oder unangenehm, manifestiert wird. Das geht nur dann, wenn Sie sich dazu 

äußern. Ihre Verweigerungshaltung entzieht leider einer zukünftigen rechtsmethodi-

schen Auslegung die Grundlage. Deshalb bitte ich Sie: Reden Sie weiter! Als Parla-

mentarier macht es mich betroffen, von Ihnen dazu nichts zu hören. Das macht mich 

auch deswegen betroffen, weil die Anwendung des Gesetzes 16 Jahre lang mein 

Beruf war.
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Damit komme ich zu dem entscheidenden Punkt in Artikel 14. Hier handelt es sich um 

ein Gesetz mit Gebotsnormen und Sanktionsmöglichkeiten. Hier stellt sich zunächst 

einmal die grundsätzliche Frage nach der Gesetzgebungskompetenz. Wir alle wissen, 

dass die konkurrierende Gesetzgebung eine Gesetzgebung durch den Landesgesetz-

geber ausschließt, wenn der Bundesgesetzgeber von seiner Gesetzgebungskompe-

tenz in vollem Umfang Gebrauch gemacht hat. Wir gehen mit gewichtigen Stimmen 

der Rechtswissenschaft bereits jetzt davon aus, dass der Bundesgesetzgeber, der in 

seinem Aufenthaltsgesetz Integrationskurse erwähnt, abschließend davon Gebrauch 

gemacht hat. Er öffnet zwar die Ausgestaltung. Aus unserer Sicht sind Regelungen 

unzulässig, die eigenständige Integrationspflichten aufstellen und folglich auch sankti-

onieren. Das ist unser erstes großes Bedenken, dass der bayerische Landesgesetz-

geber hier nicht zuständig ist.

Ein weiteres Bedenken betrifft die Bestimmtheit. Die Bestimmtheit zwingt den Gesetz-

geber dazu, dass allen staatlichen Aktionen ein Minimum an Messbarkeit und Vorher-

sehbarkeit innewohnen muss. Für den Einzelnen muss anhand des Gesetzestextes 

erkennbar sein, was rechtens ist. Das gilt sowohl für den Tatbestand als auch für die 

Rechtsfolge. Die staatliche Reaktion auf Handlungen muss vorhersehbar sein; an-

dernfalls wäre der Bürger der Willkür des Staates ausgesetzt.

Nun haben Sie in Ihrem Gesetzentwurf einige Formulierungen, die aufgrund des Wun-

sches des Herrn Kollegen König durch ein Schreiben des Innenministeriums konkreti-

siert wurden. Ich bin mit diesen Ausführungen nicht einverstanden, da ich, wenn ich 

jemals über diese Regelungen zu Gericht sitzen müsste, nicht wüsste, welchen Maß-

stab ich anlegen müsste. Auf der einen Seite sprechen Sie davon, dass das Grundge-

setz zu achten ist. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Auf der anderen Seite erklären 

Sie insbesondere Mann und Frau als gleichberechtigt. Darüber hinaus sollen die Ehe 

und in diesem Zusammenhang das Eherecht auch eine Rolle spielen. Wenn das so 

nicht der Fall sein sollte, befugen Sie Kreisverwaltungsbehörden als Sicherheitsbehör-

den dazu, Grundkurse abzuhalten.
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Zunächst einmal lautet die Frage: Welche Nachhilfe soll denn die Verwaltungsbehörde 

im Ehe- und Familienrecht geben? Soll das das Jugendamt leisten? Soll das an das 

Familiengericht gegeben werden? Sollen da Fachanwälte auftreten? Die Leistbarkeit 

ist doch hier gar nicht gegeben. So zieht sich die Unbestimmtheit durch diesen Ge-

setzentwurf, sodass man sagen muss: Man weiß nicht, woran man ist. Deswegen 

kann ich Sie nur auffordern, den Artikel 13 ganz zu streichen.

(Beifall bei der SPD)

Sie behaupten, dass eine Person in gleicher Weise bestraft werden könne, der die 

Verfassung gleichgültig ist und die dies offen zeigt. Wie zeigt man denn Gleichgültig-

keit? – Indem man dasitzt, sein Rederecht nicht wahrnimmt und in keiner Weise auf 

die parlamentarischen Grundfunktionen rekurriert? Ist das Gleichgültigkeit? – Ich glau-

be es nicht. Ich würde das auch nicht sanktionieren. Bei Ihrem Verhalten und bei dem 

Verhalten, das möglich ist, drängt sich jedoch diese Fallgestaltung auf. Aus unserer 

Sicht fehlt es bei diesem Artikel an Bestimmtheit. Deshalb ist dieser Artikel nicht ziel-

führend und grundsätzlich abzulehnen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Weitere Wort-

meldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist damit geschlossen. Wir kommen 

zur Abstimmung.

Vorweg ist über die einschlägigen Änderungsanträge der Fraktionen abzustimmen. Es 

sind dies die Nummer 15 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion auf Drucksa-

che 17/13211 und der Änderungsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-

NEN auf Drucksache 17/13420. Beide Änderungsanträge fordern die Aufhebung des 

Artikels 13.

Der endberatende Ausschuss empfiehlt die Ablehnung beider Änderungsanträge. Wer 

entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 15 des Änderungsantrags der SPD zu-
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stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der 

SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstim-

men! – Das ist die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Ich sehe keine. Damit ist die 

Nummer 15 des Antrags abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der Fraktion des BÜND-

NISSES 90/DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich nun wiederum um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 

GRÜNEN. Gegenstimmen! – Das ist die Fraktion der CSU. Stimmenthaltungen? – Das 

ist die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Damit ist auch dieser Änderungsantrag abge-

lehnt.

Zum Artikel 13 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. Ich lasse also 

jetzt über den Artikel 13 abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. 

– Das ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der SPD, der 

FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – 

Keine. Dann ist das so beschlossen.

Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, teile ich Ihnen das Ergebnis der namentli-

chen Abstimmung zu Artikel 10, "Rundfunk und Medien", der zum neuen Artikel 11 ge-

worden ist, mit. Mit Ja haben 95, mit Nein 63 Kolleginnen und Kollegen gestimmt. Es 

gab eine Stimmenthaltung. Damit ist dieser Artikel angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 7)

Wir haben jetzt zwei Minuten vor 24.00 Uhr. Ich weise darauf hin, dass ab 0.00 Uhr 

eine neue Unterschriftenliste aufliegt, weil ein neuer Tag begonnen hat. Ich bitte Sie 

alle, sich in diese Unterschriftenliste einzutragen, damit Sie keine Verluste erleiden.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe auf:

Artikel 11 bisher

"Ausgewogene räumliche Verteilung im Freistaat Bayern"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Markus 

Blume u. a. (CSU)

hier: Nummer 7 (Drs. 17/13604) 

Mit dem Artikel 11 sollte die Staatsregierung ermächtigt werden, durch Rechtsverord

nung die Übernahme und Verteilung von Ausländerinnen und Ausländern im Freistaat 

zu regeln. Der Artikel 11 hat sich durch die Aufnahme in das Bundesgesetz erledigt 

und soll daher aufgehoben werden.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Die CSUFraktion hat mit der Nummer 7 ihres Änderungsantrags, die als Nummer 8 in 

der Beschlussempfehlung aufgeführt ist, vorgeschlagen, den Artikel 11 aufzuheben. 

Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass hierzu keine Aussprache erfolgen 

soll. Wir kommen damit gleich zur Abstimmung. Der federführende Ausschuss emp

fiehlt die Aufhebung des Artikels 11. Wer dem zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER 

und der GRÜNEN. Gegenstimmen? – Ich sehe keine Gegenstimmen. Stimmenthal

tungen? – Sehe ich auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Verena Osgyan
Abg. Martina Fehlner



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe auf:

Artikel 10 bisher

"Rundfunk und Medien"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 9 (Drs. 17/13211) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 10 - Rundfunkfreiheit (Drs. 17/13419) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Markus 

Blume u. a. (CSU)

hier: Nummer 6 (Drs. 17/13604) 

Der bisherige Artikel 10 "Rundfunk und Medien" wird durch die Einfügung des vorher 

beschlossenen neuen Artikels 10 zu Artikel 11.

Ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin ist die Frau Kollegin Osgyan von BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin.

Verena Osgyan (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! Bayern ist ein Land mit großer Medienvielfalt. Darauf können wir alle stolz sein.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben einen gut funktionierenden öffentlichrechtlichen Rundfunk, wir haben ein 

fein austariertes privates Mediensystem, private Rundfunk und Fernsehstationen 

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=13211&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=13419&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=13604&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000429.html


sowie eine große, vielfältige Presselandschaft, die in den meisten Regionen noch eini

germaßen funktioniert. Das heißt, wir haben häufig miteinander konkurrierende Medi

en, die die Meinungsvielfalt darstellen können. Darauf können wir stolz sein. Gerade in 

Zeiten, in denen das politische Klima rauer wird, weil rechte Hetzer versuchen, mit 

Parolen wie "Lügenpresse" die freie Berichterstattung anzugreifen und unabhängige 

Medien zu diskreditieren, müssen wir uns hinter unsere Medien stellen. Wir müssen 

sie stärken in ihrem Auftrag, vor allem aber in ihrer Unabhängigkeit.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben hier keinen Staatsfunk, und darauf können wir stolz sein. Das ist unglaub

lich wichtig. Wir haben eine staatsferne Medienaufsicht mit Rundfunkräten, mit Medi

enräten, und auch darauf können wir stolz sein. Wenn die Medien nämlich nicht mehr 

staatsfern gestaltet sind, dann kann ganz schnell der rechte Einfluss wirksam werden. 

Das sehen wir zurzeit in Ungarn und in Polen. Dort muss man mittlerweile Angst 

haben, dass die Demokratie entgleitet. Das liegt auch daran, dass die Kontrolle durch 

die Medien nicht mehr gegeben ist.

Wir sehen auch den Beitrag der öffentlichrechtlichen Medien und der privaten Medien 

zur Integration. Das ist unheimlich wichtig, da kann sehr viel getan werden, und zwar 

sowohl bei der Sprachvermittlung als auch bei der Vermittlung der Kultur hierzulande 

oder der Politik. Das gilt auch für viele andere Bereiche, die der Integration förderlich 

sind. Ich habe ein sehr schönes Beispiel gesehen, und zwar die "Ankommen"App, die 

der Bayerische Rundfunk unter anderem zusammen mit dem Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge realisiert hat. Das GoetheInstitut hat Sprachkurse beigesteuert. Das 

ist eine wunderbare Möglichkeit, um den hier Ankommenden schnell unsere Kultur zu 

vermitteln, ihnen Anlaufstellen zu geben und ihnen auch konkret weiterzuhelfen. Wir 

unterstreichen deshalb die Rolle der Medien bei der Integration.

Als sehr gefährlich sehen wir es allerdings an, einen neuen Auftrag in ein Gesetz hi

neinschreiben zu wollen, das die Medien auf die Leitkultur verpflichtet. Wir haben 
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lange darüber diskutiert, was Leitkultur eigentlich ist. Wir wissen es immer noch nicht. 

Wir haben noch keine vernünftige Erklärung dazu bekommen. Das verunsichert nicht 

nur uns, sondern auch viele Journalistinnen und Journalisten. Sie fragen sich: Wie soll 

die Berichterstattung künftig aussehen? Sollen wir auf die Leitkultur verpflichtet wer

den? Was ist das, und was passiert, wenn wir zwar ausgewogen berichten, aber das 

vielleicht nicht der Leitkultur entspricht? – Das kann man so nicht stehen lassen. Ich 

glaube, dass das nicht nur der Rundfunk und Pressefreiheit widerspricht, sondern 

auch unserer Bayerischen Verfassung.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wir haben in Artikel 111a der Bayerischen Verfassung die Rundfunkfreiheit geregelt. 

Ich finde, das ist ein sehr schöner, klarer und auch sehr kompakter Artikel. Da steht 

drin:

Die Freiheit des Rundfunks wird gewährleistet. Der Rundfunk dient der Informa

tion durch wahrheitsgemäße, umfassende und unparteiische Berichterstattung 

sowie durch die Verbreitung von Meinungen. Er trägt zur Bildung und Unterhal

tung bei.

Es werden auch einige Dinge festgeschrieben, auf die der Rundfunk achten muss: die 

freiheitliche demokratische Grundordnung, die Menschenwürde, religiöse und weltan

schauliche Überzeugungen und vieles mehr. Im Prinzip stehen da die Werte, die in un

serem Grundgesetz stehen. Da steht nichts von einer Leitkultur. Ganz am Schluss 

steht: "Das Nähere regelt ein Gesetz." – Ich glaube aber nicht, dass dieses Gesetz, 

ein Integrationsgesetz, das eigentlich nicht zur Medienaufsicht gedacht ist, über der 

Bayerischen Verfassung stehen kann. Es kann deshalb auch keinen Auftrag an die 

Medien enthalten. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig. Ich möchte 

Sie davor warnen, hier ohne Not dem Rundfunk etwas Neues aufzuerlegen, was sei

nem Auftrag nicht entspricht.

(Jürgen W. Heike (CSU): Sie haben doch keine Ahnung!)
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Wir haben deswegen in unserem Änderungsantrag um die Streichung des zweiten 

Satzes gebeten, nämlich:

(Beifall bei den GRÜNEN)

"Die Angebote in Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur Vermittlung der 

deutschen Sprache und der Leitkultur leisten." – Wir haben in unser Integrationsge

setz allerdings noch andere Dinge hineingeschrieben, nämlich Aufgaben, die die Me

dien bei der Integration leisten können. Das ist zum Beispiel die Vermittlung der Medi

enkompetenz. Es geht nämlich nicht nur darum, wie Rundfunk, Fernsehen und Presse 

berichten, sondern auch darum, ob die Bürgerinnen und Bürger damit etwas anfangen 

können, ob sie damit umgehen können und ob sie Quellen richtig bewerten können. 

Das ist eine Aufgabe, die der Freistaat hat. Dafür sollte er im pädagogischen Bereich 

sorgen. Darauf müssen wir achten.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Frau Kollegin, Sie haben die Zeit überschrit

ten. Ich bitte Sie, Ihr Referat zu beenden.

Verena Osgyan (GRÜNE): Wunderbar. Ein letzter Punkt – –

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Nein! Ich entziehe Ihnen das Wort. Sie 

haben überzogen, und ich entziehe Ihnen das Wort.

Verena Osgyan (GRÜNE): Danke schön.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Nächste hat Frau Kollegin Fehlner von 

der SPD das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Bravo!)

Moment bitte, bevor ich Ihnen das Wort erteile, möchte ich sagen, ich wurde gerade 

darauf hingewiesen, dass die SPD zu Artikel 11, bisher Artikel 10, namentliche Abstim
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mung beantragt hat. Ich werde die Abstimmung nach Ablauf von 15 Minuten durchfüh

ren, aber im Weiteren werde ich mit der Tagesordnung fortfahren. So viel zur Informa

tion. – Nun haben Sie das Wort, Frau Kollegin Fehlner.

Martina Fehlner (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! Dieses Integrationsgesetz, das die Staatsregierung auf den Weg bringen will, 

brauchen wir nicht. Was wir allerdings brauchen, ist ein anderes, ein gutes, ein zu

kunftsweisendes und auf Zusammenhalt basierendes Gesetz. Halten wir fest: Ange

nommen, das Gesetz tritt in Kraft inklusive des Artikels 10 Satz 2, in dem es heißt: 

"Die Angebote in Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur Vermittlung der 

deutschen Sprache und der Leitkultur leisten." Angenommen, ein Kommentator des 

Bayerischen Rundfunks kritisiert abends um halb zehn in der "Rundschau" diesen Ge

setzesartikel und erklärt mit Verweis auf die Meinungsfreiheit: Wir halten nichts von 

dieser Vorschrift, wir sind keiner Leitkultur verpflichtet, die von der Staatsregierung 

alles andere als schlüssig definiert werden kann; wir halten es mit der Kultur der Viel

falt, wir stehen zur Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen in unserem Land; wir setzen 

uns ein für das Verbindende, nicht für das Trennende; wir machen bei diesem Gesetz 

einfach nicht mit.

(Beifall bei der SPD)

Angenommen, der Kommentator sagt das alles, was passiert dann? Muss dann der 

Rundfunkrat zusammenkommen? Muss der Intendant gehen? – Deshalb, Kolleginnen 

und Kollegen: Artikel 10 Satz 2 ist völlig überflüssig. Er greift in die Rundfunkfreiheit 

ein.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Gerade das wollen wir nicht. Wir wollen die Unabhängigkeit, wir wollen die Vielfalt 

stärken, wir wollen keinen Raum für falsche Interpretationen bieten. Festzuhalten ist: 

Artikel 10 Satz 2 kollidiert auch mit dem Rundfunkstaatsvertrag, in dem es heißt, der 

öffentlichrechtliche Rundfunk habe als Medium und Faktor des Prozesses freier, indi
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vidueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, 

sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. In § 11 Absatz 1 ver

pflichtet der Rundfunkstaatsvertrag die öffentlichrechtlichen Rundfunkanbieter, die in

ternationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt in Bund und Ländern zu fördern. Im ZDFStaatsvertrag steht unter § 5, 

dass die Sendungen des ZDF die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 

fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der 

Verständigung der Völker untereinander dienen und auf ein diskriminierungsfreies Mit

einander hinwirken sollen.

Andere Länder sind hier mit ihren Rundfunkgesetzen schon viel weiter als wir in Bay

ern. Hier haben die öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten partnerschaftlich und kon

struktiv mit der Politik und der Zivilgesellschaft beim nationalen Integrationsplan zu

sammengearbeitet. Zukunftsweisend ist, dass in einigen Landesrundfunkgesetzen die 

Sender beauftragt werden, in ihren Angeboten die besonderen Belange von Migrantin

nen und Migranten zu berücksichtigen und die Integration von Menschen mit Migra

tionshintergrund nachhaltig zu unterstützen. Sie haben die Integration als Quer

schnittsaufgabe in Programmplanung und Berichterstattung fest verankert. Daher ist 

das Ziel, auch in der Entwicklung des Redaktionspersonals eine bevölkerungsreprä

sentative Zusammensetzung zu erreichen.

(Beifall bei der SPD)

Die erklärten Ziele der Medien, der privaten wie der öffentlichrechtlichen, sind daher 

die interkulturelle Öffnung und die Diversität, also die Gewinnung von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern mit einer Zuwanderungsgeschichte. Das Ziel ist damit die interkultu

relle Kompetenzerweiterung aller Beschäftigten. Bereits 2007 haben der WDR und 

RTL die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Das ist eine Initiative zur Förderung von 

Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Diese steht unter der Schirmherrschaft von 

Angela Merkel. Es gibt eine Selbstverpflichtung dieser Unternehmen, kulturelle Vielfalt 

anzuerkennen, wertzuschätzen und damit ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von 
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Vorurteilen ist. Auch der Bayerische Rundfunk hat diese Charta vor zwei Jahren unter

schrieben. Die Leitkultur als einen konkreten Programmauftrag in ein Gesetz zu 

schreiben, ist ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit.

(Beifall bei der SPD)

Wir, die SPDLandtagsfraktion, halten es deswegen für richtig und notwendig, die Öff

nung des Auftrags der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten im Gesetz zu formulie

ren. Das ist in anderen Landesgesetzen auch längst geschehen. Die Sender sollen in 

ihren Programmen und in den Belegschaften die alltäglich gelebte kulturelle Vielfalt 

und die Perspektivenvielfalt ihrer Verbreitungsgebiete als Teil der gesellschaftlichen 

Normalität widerspiegeln. Das unterstützt die Arbeit, die die öffentlichrechtlichen Me

dien aus eigener Verantwortung bereits weitgehend aufgenommen haben. Wir wollen 

einen unabhängigen, einen qualitätsvollen öffentlichrechtlichen Rundfunk.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Frau Kollegin, ich darf Sie an die Zeit erin

nern. Sie haben Ihre Redezeit um 22 Sekunden überzogen.

Martina Fehlner (SPD): In vielen Ländern wird die Presse und Meinungsfreiheit ein

geschränkt oder staatlich kontrolliert.

(Anhaltender Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin. – Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kom

men zur Abstimmung über die Anträge, für die keine namentliche Abstimmung bean

tragt worden ist. Hier ist vorweg über die einschlägigen Änderungsanträge der Fraktio

nen abzustimmen. Dies sind die Nummer 9 des Änderungsantrags der SPDFraktion 

auf Drucksache 17/13211 und der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/13419.

Mit der Nummer 9 des SPDAntrags soll der Artikel 8 – er entspricht dem Arti

kel 11 neu des Entwurfs der Staatsregierung – neu gefasst werden. Inhaltlich verweise 
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ich auf die Drucksache. Der federführende Ausschuss empfiehlt die Ablehnung. Wer 

entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 9 des SPDAntrags zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN 

WÄHLER und der GRÜNEN. Gegenstimmen! – Das ist die Fraktion der CSU. Stimm

enthaltungen? – Ich sehe keine. Damit ist die Nummer 9 des Antrags abgelehnt.

Mit dem Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN soll im Artikel 10, 

jetzt Artikel 11, der Satz 2 aufgehoben werden. Der federführende Ausschuss emp

fiehlt auch hier die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungs

antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion 

der GRÜNEN. Gegenstimmen! – Das ist die CSUFraktion. Stimmenthaltungen! – Das 

sind die Fraktionen der SPD und der FREIEN WÄHLER. Damit ist der Änderungsan

trag abgelehnt.

Über den Gesetzestext selber lasse ich dann abstimmen, wenn die 15 Minuten Ka

renzzeit abgelaufen sind.

(...)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich gehe zurück zum neuen Artikel 11, bis

her Artikel 10, zu dem von der SPD namentliche Abstimmung beantragt worden ist. 

Der federführende Ausschuss empfiehlt Zustimmung. Ich eröffne die namentliche Ab

stimmung. Hierfür sind drei Minuten vorgesehen.

(Namentliche Abstimmung von 23.39 bis 23.42 Uhr)

Die Abstimmungszeit ist vorbei. Ich schließe die Abstimmung und bitte, außerhalb des 

Saales auszuzählen. – Wir fahren in der Tagesordnung fort.

Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, teile ich Ihnen das Ergebnis der namentli

chen Abstimmung zu Artikel 10, "Rundfunk und Medien", der zum neuen Artikel 11 ge

worden ist, mit. Mit Ja haben 95, mit Nein 63 Kolleginnen und Kollegen gestimmt. Es 

gab eine Stimmenthaltung. Damit ist dieser Artikel angenommen.
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(Abstimmungsliste siehe Anlage 7)
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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Thomas Mütze
Abg. Andreas Lotte



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe auf:

Artikel 9 bisher

"Verantwortung der Wirtschaft"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 8 (Drs. 17/13211) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Markus 

Blume u. a. (CSU)

hier: Nummer 5 (Drs. 17/13604) 

Der bisherige Artikel 9 wird durch die Einfügung des vorher verabschiedeten Artikels 9 

zum neuen Artikel 10.

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 24 Minuten. Ich eröffne die Aussprache. 

Erster Redner ist Herr Mütze von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr 

Mütze, Sie haben das Wort.

Thomas Mütze (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen von der 

CSU! Ich finde es wirklich schade, dass Sie sich nicht mehr an der Debatte beteiligen 

wollen, gerade unter dem Aspekt, dass diese Nacht, dieser Abend, für viele Kollegin

nen und Kollegen Ihrer Fraktion, die so selten an die Reihe kommen, die Chance war, 

hier vorne zu reden und auch mal ihre Meinung hier darzulegen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Das haben die Kolleginnen und Kollegen bisher gut genutzt. Es ist schade, dass Sie 

das beenden. – "Verantwortung der Wirtschaft", Artikel 10. Die bayerische Wirtschaft – 

so lautet Absatz 1 Satz 1 – trägt im Rahmen des Artikels 151 der Bayerischen Verfas
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sung Mitverantwortung für die genannten Integrationsziele. Absatz 2 Satz 1 besagt: 

"Qualifizierte Migrantinnen und Migranten sollen im Rahmen der geltenden Gesetze 

den heimischen Arbeitsmarkt bereichern."

Da geht es los, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bereichern Migrantinnen und Migran

ten nicht schon seit Jahrzehnten unseren heimischen Arbeitsmarkt? Ist es denn nicht 

so, dass viele Migrantinnen und Migranten unser Wirtschaftswachstum und den Auf

stieg der Bundesrepublik Deutschland zu einem der führenden Wirtschaftsstaaten die

ser Welt mit ermöglicht haben? – Ich war damals noch nicht auf der Welt. Aber wenn 

man so etwas nachliest, hat man den Eindruck, dass damals die qualifizierten Migran

tinnen und Migranten überhaupt nicht das Problem waren. Wichtig war, dass sie gear

beitet haben, dass sie dort gearbeitet haben, wo uns Arbeitskräfte gefehlt haben. Das 

ist ihnen selten gedankt worden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ist es nicht so, dass wir in Deutschland inzwischen dahin gekommen sind, liebe Kolle

ginnen und Kollegen, dass viele Arbeiten, die uns zu schwer, zu dreckig oder zu min

der bezahlt sind, von Migrantinnen und Migranten erledigt werden und wir dankbar 

sein müssen, dass sie diese Arbeit machen? – Sie schieben nun in diesem Gesetz der 

Wirtschaft die Verantwortung für die Ausbildung zu. Das heißt, die Wirtschaft hat diese 

Aufgabe. Das ist richtig, das sagt die Verfassung. Sie verhindern aber gleichzeitig, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, über Ausführungsbestimmungen die Durchsetzung 

dieser Verantwortung. Ich erinnere an den § 18a des Aufenthaltsgesetzes. Ich erinne

re Sie an das Bundesintegrationsgesetz, das eigentlich von den Ländern eins zu eins 

umgesetzt werden sollte. Aber dann kam die bayerische Verwaltung, hat 41 Seiten 

IMS dazugefügt und damit das Bundesintegrationsgesetz ad absurdum geführt. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, nicht die Migrantinnen und Migranten verhindern hier die 

Integration in den Wirtschaftsbereich und in den Arbeitsprozess. Das sind doch Sie 

von der CSU, liebe Kolleginnen und Kollegen.
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(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wenn wir die Menschen dazu bringen wollen, dass sie sich integrieren, brauchen sie 

etwas, über das sie sich definieren können. Es ist immer noch die Arbeit, über die man 

sich definiert, und wenn wir ihnen diese vorenthalten, wird es mit der Integration nichts 

werden. Wenn man diese natürlich nicht will, ist das genau der Knackpunkt, wie man 

die Menschen daran hindern kann, in Deutschland Fuß zu fassen, liebe Kolleginnen 

und Kollegen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Das Gesetz ist deswegen kein Integrationsgesetz, sondern ein Spaltergesetz. Wir 

sagen: Zusammenhalt würde uns stark machen. Nur gemeinsam gewinnen wir, liebe 

Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat der Herr Kollege Lotte von der SPD das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Andreas Lotte (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kolle

gen! Wenn Sie von der CSU schon nichts mehr sagen, dann sagen wir etwas zu dem 

Gesetzentwurf, vielleicht hören Sie wenigstens zu. Wir sagen: Nicht nur die Wirtschaft 

hat eine Verantwortung, sondern auch der Staat. Ich gehe sogar weiter als Kollege 

Mütze, wenn ich sage, wir müssen Unternehmen, die sich um eine Integration verdient 

machen, belohnen. Wir müssen also bei der Vergabe öffentlicher Aufträge einen Be

lohnungsmechanismus für private Unternehmen schaffen. Das ist Integration.

(Beifall bei der SPD)

Ich möchte aber auch darauf eingehen, warum Ihr Gesetzentwurf im Hinblick auf die 

Verantwortung der Unternehmen verfehlt ist. Das hat drei Gründe: Erstens. die Verant

wortung wird einseitig der Wirtschaft auferlegt. Sie machen weder konkrete Ausführun
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gen dazu, wie der Staat diesbezüglich seine Verantwortung wahrnehmen will, noch 

gibt es finanzielle Zusagen. Im Gegenteil: Sie erschweren sogar die Bemühungen der 

Wirtschaft.

Einerseits geschieht dies durch den repressiven und abschreckenden Charakter des 

Integrationsgesetzes. Ein Gesetz, das auf Ausgrenzung setzt, verunsichert auch Un

ternehmen. Dadurch gibt es dann seitens der Unternehmen keine Investitionen in das 

Anlernen und in das Ausbilden von Geflüchteten. Andererseits erschwert der Staat die 

Bemühungen durch entsprechende Verordnungen, die wiederum den Zugang von Mi

grantinnen und Migranten zur Ausbildung und Arbeit deutlich erschweren. Der Herr 

Kollege Mütze hat bereits das Beispiel der 3plus2Regelung genannt. Genau das 

macht die Absichten der Staatsregierung deutlich. Es geht Ihnen nicht um Integration.

Zweitens. Unternehmen sollen laut diesem Gesetz den Migrantinnen und Migranten 

die Leitkultur vermitteln. Wie sollen denn Unternehmen etwas leisten, wenn nicht ein

mal Sie, sehr geehrte Damen und Herren von der CSU, richtig erklären können, was 

Leitkultur ist?

(Beifall bei der SPD – HansUlrich Pfaffmann (SPD): So ist es!)

Das haben doch auch die vielen Diskussionen in den Ausschüssen mehr als deutlich 

gezeigt, und deswegen möchte ich unabhängig davon einen Vertreter des Wirtschafts

ministeriums zitieren, der selbst zugegeben hat: Wir haben uns noch gar keine konkre

ten Überlegungen dazu gemacht, wie man das eigentlich genau prüft, es wäre aber 

natürlich bei weiteren Planungen zu berücksichtigen, dass man diese Frage aufnimmt. 

– Dazu muss ich feststellen: Es ist erschreckend, wenn Sie vor der Einführung eines 

Gesetzes keine Lösung haben. Auch später wird es keine Lösungen geben, weil es 

gar nicht möglich ist, und schon gar nicht für Unternehmen. Die Vermittlung einer Leit

kultur ist nicht nur Ausdruck einer falschen ideologischen Haltung, sondern sie ist 

schlichtweg nicht möglich.
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Drittens. Wir kritisieren, dass die Potenziale der Migrantinnen und Migranten viel zu 

wenig Beachtung finden. Diese Potenziale können damit aber nicht gefördert werden. 

Ich will als Potenzial auch noch einmal die Mehrsprachigkeit oder berufliche Qualifika

tionen aus dem Herkunftsland nennen. Wir brauchen kein Gesetz, das Migrantinnen 

und Migranten ausschließlich als Problem begreift. Wir brauchen eines, das Chancen 

nutzt und uns mit Tatendrang in die Zukunft blicken lässt.

(Beifall bei der SPD)

Genau deswegen haben wir als SPDFraktion eigene Lösungen entwickelt und vorge

schlagen, mit denen auch der Staat seiner Verantwortung gerecht wird. Die wichtigste 

Änderung in dem Antrag der SPD ist die Betonung der beidseitigen Verantwortung, die 

der Wirtschaft und des Staates sowie der Kommunen. Es geht also darum, die wirt

schaftliche Verantwortung zu teilen; denn es ist eine gesamtgesellschaftliche Verant

wortung und nicht nur eine, die von der Wirtschaft allein zu tragen ist.

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen konkret, dass der Staat die Ar

beitsmarktintegration von Menschen mit Migrationshintergrund fördert. Wir wollen, 

dass eine Zusammenarbeit des Staates mit Akteuren der Arbeitsmarktförderung und 

der Berufsbildung aktiv stattfindet, und wir wollen, dass die Bemühungen einzelner 

Unternehmen staatlicherseits positiv berücksichtigt werden können, selbstverständlich 

ohne einen Bezug zur Leitkultur.

Anknüpfend daran, formulieren wir in unserem Änderungsantrag sogar noch weiter 

gehend, dass Unternehmen, die sich besonders um die Verwirklichung der Integrati

onsziele bemühen – ich habe es am Anfang erwähnt –, bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge bevorzugt werden können.

Fazit: Wir lehnen es ab, der Wirtschaft allein die Verantwortung für die Integration der 

Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt zu übertragen. Wir brauchen einen handlungsfähi
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gen Staat, der hier unterstützend eingreift und der sich seiner Verantwortung bewusst 

ist. Der vorliegende Gesetzentwurf kann dies nicht, und Sie wollen das offensichtlich 

auch nicht leisten.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Weitere Wort

meldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung. Vorweg ist über die Nummer 8 des Änderungsantrags 

der SPDFraktion auf Drucksache 17/13211 abzustimmen. Mit der Nummer 8 des 

SPDAntrags soll Artikel 7 – entspricht dem Artikel 10 neu des Entwurfs der Staatsre

gierung – neu gefasst werden. Inhaltlich verweise ich auf die Drucksache. Der feder

führende Ausschuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum 

der Nummer 8 des SPDÄnderungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die SPD, die FREIEN WÄHLER und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Das ist die CSUFraktion. Stimmenthaltungen? – 

Keine. Damit ist die Nummer 8 des Antrags abgelehnt.

Zum neuen Artikel 10, bisher Artikel 9, empfiehlt der federführende Ausschuss Zustim

mung mit der Maßgabe, dass in Absatz 2 Satz 2 das Wort "hierfür" durch die Wörter 

"für die Qualifizierung der Migrantinnen und Migranten" ersetzt wird. Inhaltlich verwei

se ich hierzu auf die Nummer 6 der Beschlussempfehlung. Wer dem neuen Artikel 10 

mit dieser Ergänzung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die 

Fraktion der CSU. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN 

WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist 

das so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Michaela Kaniber
Abg. Isabell Zacharias
Abg. Hans-Ulrich Pfaffmann
Abg. Josef Zellmeier
Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Thomas Kreuzer
Abg. Hubert Aiwanger
Abg. Markus Rinderspacher
Abg. Thomas Gehring
Abg. Verena Osgyan
Abg. Georg Rosenthal



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe auf:

Artikel 8

"Hochschulen"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 7 (Drs. 17/13211) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 24 Minuten. Ich eröffne die Aussprache. 

Erste Rednerin ist Frau Kollegin Kaniber. Wenn jetzt bitte wieder etwas mehr Ruhe 

eintreten würde, wäre ich Ihnen sehr dankbar. – Frau Kaniber, bitte.

Michaela Kaniber (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Angesichts der heutigen hochemotionalen Debatte möchte ich zunächst einmal 

einen herzlichen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen im Hochschulausschuss 

aussprechen. Wir haben zum Artikel 8 durchaus fair und ausgewogen debattiert.

(Beifall bei der CSU)

Das von der Staatsregierung eingebrachte Integrationsgesetz macht es möglich, dass 

sich die Universitäten und Hochschulen sehr gut an dieser gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabe beteiligen können. Es gibt bereits sehr gut gelebte und bestens gelebte Bei-

spiele. Hier ist die TU München zu nennen. Es gibt ein sehr gutes und großes Spek-

trum, wenn man die zahlreichen Veranstaltungen nimmt. Wir haben verschiedenste 

Kurse wie Sprachkurse und Orientierungs- und Beratungsveranstaltungen, um den 

Neuankömmlingen Unterstützung zu gewähren. Somit können ihnen auch die Grund-

züge des deutschen Bildungswesens nähergebracht werden. Damit verfolgen wir na-

türlich mehrere Ziele. Ich möchte hier drei davon nennen.

Erstens. Die Migrantinnen und Migranten können sich ein realistisches Bild von ihren 

Begabungen und Fähigkeiten machen.
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Zweitens. Sie können abschätzen, inwieweit ein Hochschulstudium auf deutschem Ni-

veau für sie tatsächlich infrage kommt.

Drittens. Sie müssen sich eine klare Vorstellung davon machen können, welche Vor-

aussetzungen und Vorleistungen noch zu erfüllen sind, um sich für ein Studium anmel-

den zu können.

Die durch Artikel 8 ermöglichten Bildungsangebote setzen keine Immatrikulation vo-

raus und führen auch nicht zu einer Berechtigung. Diese Bildungsangebote sind viel-

mehr für nichtimmatrikulierte Personen gedacht. Das ist besonders wichtig; denn 

durch die fehlende Immatrikulation wird jede Konkurrenzsituation zu den regulär ein-

geschriebenen Studierenden ausgeschlossen. Was bedeutet das? – Wir versuchen, 

gleiche Zugangsvoraussetzungen für alle zu schaffen. Die Angebote an den Hoch-

schulen sollten ausschließlich als faktische Bildungshilfe konzipiert sein, um den An-

drang auf die Allgemeinbildung bewältigen zu können. Sie sollten explizit nicht so kon-

zipiert sein, dass ein Hochschulzugang oder ein allgemeiner Bildungsabschluss 

ermöglicht wird. Hierfür sollen auch weiterhin die Schulen zuständig bleiben, unabhän-

gig davon, ob es einen Migranten oder einen Einheimischen betrifft. Es ist also nur fair, 

dass Migrantinnen und Migranten, die über keinen regulären Hochschulzugang in 

Deutschland verfügen, diesen nur auf dem dafür vorgeschriebenen Weg über die all-

gemeinbildende Schule erwerben können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch einmal ausdrücklich Danke sagen. 

Im Ausschuss haben wir diesen Artikel zwar kontrovers, aber auch sehr wohlwollend 

diskutiert.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Aber ohne Ihre Beteiligung!)

– Herr Pfaffmann, Sie waren, glaube ich, gar nicht dabei.
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(Dr. Florian Herrmann (CSU): Immer das Gleiche von ihm! Immer der gleiche 

Schmarrn! – Beifall bei der CSU – Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Was wollen Sie 

denn? Sie Kasperl! – Dr. Florian Herrmann (CSU): Ja, Kasperl!)

Wir, die CSU-Fraktion, stehen hinter diesem Artikel 8 "Hochschulen". Ich bitte um Zu-

stimmung.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Bevor ich Frau Zacharias zu einer Zwischenbe-

merkung das Wort erteile, gebe ich bekannt, dass die SPD-Fraktion für die Abstim-

mung über ihren Änderungsantrag namentliche Abstimmung beantragt hat. – Frau Za-

charias, Sie haben das Wort. Bitte schön.

Isabell Zacharias (SPD): Kollegin Kaniber, ja, wir haben das im Hochschulausschuss 

inhaltlich und fachlich debattiert. Aber das Ergebnis war, dass ihr unseren Änderungs-

antrag abgelehnt habt.

(Lachen bei der CSU)

– Genau. Ich frage nochmal nach, weil ich eine Demokratin bin. Sie haben eben aus-

geführt, was der Freistaat alles macht, damit die Universitäten und Hochschulen auf 

die jungen Flüchtlinge, die bei uns ein Studium ohne Immatrikulation aufnehmen wol-

len, reagieren können. Die Flüchtlinge haben oft eine schlimme Fluchtgeschichte hin-

ter sich. Ich habe folgende Fragen:

Erstens. Wie viel Geld hat der Freistaat Bayern in die Hand genommen, um die Uni-

versitäten und Hochschulen bei dieser Herausforderung zu unterstützen?

Zweitens. Was haben der Freistaat Bayern und die CSU unternommen, um den Uni-

versitäten oder HAWs die rechtlichen Herausforderungen wie Krankenversicherung 

oder Unfallversicherung zur Verfügung zu stellen?
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Drittens. Was haben Sie den Universitäten und Hochschulen angeboten, um der He-

rausforderung der Fort- und Weiterbildung zu begegnen? Diese sind dieser Herausfor-

derung nicht unbedingt gewachsen.

Schlussendlich frage ich Sie: Wie viel Geld ist geflossen, um dieser Herausforderung 

Herr oder Frau zu werden?

(Beifall bei der SPD)

Michaela Kaniber (CSU): Liebe Kollegin Zacharias, vielen Dank für die Frage. Ich 

finde es gut, dass diese Frage kam. Ich habe vorhin natürlich versucht, etwas abzu-

kürzen. Es ist schon auch eine Aufgabe des Bundes. Ich möchte darauf verweisen, 

dass der Freistaat Bayern auch Geld in die Hand genommen hat. Bereits im Jahr 2016 

haben die bayerischen Hochschulen etwa 1,7 Millionen Euro erhalten. Natürlich ist 

das noch nicht die Summe, die wir uns vorstellen. Aber wir sollten auch in Zukunft ge-

meinsam daran arbeiten, die Hochschulen gut versorgen zu können. Insgesamt – und 

dazu stehen wir – ist es aber auch eine Aufgabe des Bundes. Der Bund wird für die 

nächsten drei, vier Jahre über 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das ist schon 

einmal eine sehr gute Perspektive. Darauf kann man mit Sicherheit gut aufbauen.

(Anhaltender Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Bevor ich der Frau Osgyan das Wort erteile, darf 

ich die Mitglieder der CSU-Fraktion fragen: Haben Sie eigentlich gemerkt, dass das 

eben Ihre Fraktionsangehörige war? Sie waren gerade genauso unruhig wie vorhin.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Was ist denn das? Diese dauernde Besserwisserei! 

Das ist eine schwierige Aufgabe da vorne! – Anhaltende Unruhe)

Meine Damen und Herren! – Herr Pfaffmann, Sie haben einen Antrag zur Geschäfts-

ordnung.
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Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Herr Präsident, ich möchte einen Antrag zur Ge-

schäftsordnung einbringen. Ich möchte den Ältestenrat einberufen.

(Lebhafter Widerspruch bei der CSU)

Ich finde es unerträglich, wie die CSU bei den Reden ihr Desinteresse an dieser De-

batte durch hämische, abfällige Bemerkungen zum Ausdruck bringt. Ich finde das 

nicht angemessen. Ich glaube, es bedarf einer Klärung dieses Verhaltens der CSU-

Fraktion. Diese will offensichtlich nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen, dass 

man dieses Gesetz hier vernünftig beraten kann.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Kollege Zellmeier.

Josef Zellmeier (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte eine 

Gegenrede erheben. Wir stellen fest, dass in manchen Oppositionsfraktionen fast nie-

mand mehr da ist.

(Beifall bei der CSU)

Daher erklärt sich die Ruhe auf der anderen Seite.

(Lachen bei der CSU – Zuruf von der CSU: Bravo! – Beifall bei der CSU)

Wir lehnen den Geschäftsordnungsantrag ab.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach-

dem die Emotionen durch Rede und Gegenrede nicht weniger geworden sind, halte 

ich es für das Beste, jetzt den Ältestenrat einzuberufen. Wir schauen, dass wir die Luft 

hier rausbekommen.

(Zuruf von der CSU: Abstimmen! Sofortige Abstimmung!)

– Das müssen wir nicht tun. Das brauchen wir nicht. Der Präsident kann nach der Ge-

schäftsordnung den Ältestenrat einberufen.

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 5

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000226.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000354.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000275.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000354.html


(Ernst Weidenbusch (CSU): Was ist die Begründung?)

– Die Begründung für das Protokoll ist, dass die Emotionen hochkochen und eine 

sachliche Diskussion nicht mehr möglich ist.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Das ist pure Überforderung!)

(Unterbrechung von 21.08 bis 22.03 Uhr)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir set-

zen die Sitzung fort. Der Vorsitzende der CSU-Fraktion hat um die Möglichkeit einer 

Erklärung nach § 113 der Geschäftsordnung außerhalb der Tagesordnung gebeten. Er 

hat das Wort.

Thomas Kreuzer (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Wir sind uns einig, dass wir heute für Bayern ein wichtiges Gesetz beraten. Dafür 

haben wir uns bisher viel Zeit genommen. Wir haben um 13.00 Uhr mit einer allgemei-

nen Aussprache begonnen und länger geredet, als wir hätten reden müssen. Wir 

haben uns für die wichtigen Artikel am Anfang des Gesetzes viel Zeit zur Diskussion 

genommen. Nun müssen wir allerdings feststellen, dass das Sitzungsende morgen um 

14.00 Uhr sein wird, wenn die Sitzung weiter verläuft wie bisher. Das ist nicht durch-

führbar. Das ist deshalb der Fall, weil die Fraktion der SPD Einzelberatung beantragt 

hat, teilweise sogar mehrmals innerhalb eines Artikels. Die Beratung dauert pro Tages-

ordnungspunkt 24 Minuten. Wir stellen fest, dass ständig Erklärungen abgegeben wer-

den. Bei jedem Redner werden Zwischenbemerkungen gemacht. Meine Damen und 

Herren, ich halte das für einen Missbrauch der Geschäftsordnung.

(Beifall bei der CSU – Beifallsbekundung auf der Tribüne – Widerspruch bei der 

SPD – Dr. Christoph Rabenstein (SPD): Sie haben gar nichts zu sagen!)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: – Herr Rabenstein, hier wird keine Selbst-

justiz geübt.
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(Beifall bei der CSU)

Ich habe gewartet, bis der Beifall vorbei ist. Jetzt erkläre ich den Leuten auf der Tribü-

ne, dass es unstatthaft ist, irgendwelche Beifalls- oder Missfallensbekundungen abzu-

geben. Das verstößt gegen die Geschäftsordnung. Das rüge ich in aller Form. Jetzt 

hat der Fraktionsvorsitzende der CSU wieder das Wort.

Thomas Kreuzer (CSU): Da es offensichtlich nicht die Absicht von SPD und GRÜ-

NEN ist, dieses Gesetz ordnungsgemäß zu Ende zu beraten, sondern eine Beratung 

zu verzögern und eine Verabschiedung möglichst zu verhindern,

(Zurufe von der SPD)

müssen wir ab jetzt dafür sorgen, dass wir diese Gesetzesberatung zu Ende bringen 

können. Die CSU-Fraktion zieht deshalb ihre Redner zurück. Wir werden uns an der 

Debatte nicht mehr beteiligen, um eine Verabschiedung des Gesetzes möglich zu ma-

chen.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Wir haben keine andere Wahl. Ich glaube, dass dies durchaus richtig ist. Ich verweise 

bezüglich des Inhalts unserer Ausführungen zu diesem Gesetz auf die Beratungen in 

den Ausschüssen von über 40 Stunden. Wen die Haltung der CSU-Fraktion interes-

siert, der kann in den Ausschussprotokollen nachlesen.

(Beifall bei der CSU – Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Dies haben SPD und GRÜNE verschuldet. Aber wir werden dafür sorgen, dass trotz-

dem noch eine ordnungsgemäße parlamentarische Beratung möglich ist.

(Anhaltender Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Jetzt hat sich der Fraktionsvorsitzende der 

FREIEN WÄHLER ebenfalls unter Berufung auf § 113 der Geschäftsordnung zu Wort 
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gemeldet. Zu Ihrer Information: Anschließend hat sich auch der Fraktionsvorsitzende 

der SPD gemeldet. – Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Aiwanger.

Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Zu Beginn der Debatte haben wir davor gewarnt, dass es eine ideologi-

sche Dauerdebatte wird, die keine neuen Gesichtspunkte mehr bringt. Die Debatte 

zeigt nun, dass es genau darauf hinausläuft.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Wir haben sowohl in den Ausschüssen als auch in der bisherigen Plenardebatte aus-

reichend klargemacht, wie die Positionen sind und wo wir stehen. Auch wir FREIEN 

WÄHLER sehen hier das Ansehen des Parlaments in Gefahr. Wir werden der Sache 

nicht mehr gerecht, wenn wir diese Debatte bis morgen Mittag durchziehen. Deshalb 

werden auch wir uns zur Sache nicht mehr äußern, es sei denn, es ist unumgänglich. 

Wir werden dazu beitragen, dass diese Debatte kürzer wird.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Aiwanger. – Jetzt hat der 

Fraktionsvorsitzende der SPD das Wort. Bitte schön, Herr Rinderspacher.

Markus Rinderspacher (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Zunächst weise ich für die SPD-Fraktion den Vorwurf des Missbrauchs der 

Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag entschieden zurück.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Auch kann es nicht angehen, dass der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen 

Landtag mit einer kraftvollen – man könnte auch sagen: "kracherten" – Rede die De-

batte eröffnet und dann nach einigen Stunden intensiver Diskussion für seine Fraktion 

sagt, man habe keine Lust mehr. Was ist das für ein Arbeitsverständnis?

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
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Als Abgeordnete im Bayerischen Landtag sind wir beauftragt, in Bayern die Gesetzge-

bung auf den Weg zu bringen und parlamentarisch zu begleiten.

(Thomas Kreuzer (CSU): Und nicht zu verhindern!)

Dafür hat sich der Bayerische Landtag eine Geschäftsordnung gegeben. Es ist auch 

unsere Aufgabe, die zentrale Gesetzgebung dieser Legislaturperiode gemäß Ihren 

Worten auf Herz und Nieren zu prüfen und in einer Sachdebatte Artikel für Artikel 

durchzugehen. Das ist das, was wir übrigens dankenswerterweise mit vielen Kollegin-

nen und Kollegen der CSU in den letzten Stunden getan haben.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Das ist das, wofür wir bezahlt werden. Und das ist das, was im Bayerischen Landtag 

unsere Aufgabe ist.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Wir sind ein Arbeitsparlament. Es kann nicht angehen, dass die Mehrheitsfraktion mit 

Unterstützung einer Oppositionsfraktion von einer ideologischen Dauerdebatte 

spricht.Ich habe das im Übrigen ganz anders empfunden und möchte mich bei den 

Kolleginnen und Kollegen der CSU sehr herzlich bedanken. Es gab nämlich Fachpoli-

tiker, die in den letzten Stunden ausgezeichnete Beiträge abgeliefert haben. Ausge-

zeichnete Beiträge!

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Der Sitzungsverlauf, Herr Kreuzer, war nicht etwa von Zwischenbemerkungen der 

SPD und der GRÜNEN geprägt. Auch die Kolleginnen und Kollegen der CSU haben 

Nachfragen gestellt und Zwischenbemerkungen abgegeben. Es hätte eine sehr gute 

Sitzung werden können, wenn wir es so fortgesetzt hätten.

Tatsächlich gab es neben diesen Sachbeiträgen auch Störungen dieser Sitzung. Des-

halb mussten zwei Ältestenratssitzungen einberufen werden, die tatsächlich den De-
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battenverlauf verzögert haben. Wer daran schuld ist, Herr Kollege Kreuzer, das würde 

ich mir an Ihrer Stelle noch einmal sehr genau überlegen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Die SPD-Fraktion hatte im Ältestenrat angeboten, die Dritte Lesung an einem anderen 

Tag durchzuführen, wenn manche Kolleginnen und Kollegen sagen, es reicht für 

heute. Dann könnten wir nach der Zweiten Lesung um 23 Uhr oder 24 Uhr aufhören

(Thomas Kreuzer (CSU): Bei 22 Änderungsanträgen! Rechnen Sie einmal nach!)

und die Dritte Lesung – das Angebot ist Ihnen unterbreitet worden – an einem ande-

ren Tag durchführen. Sie haben dies im Ältestenrat abgelehnt. Jetzt legen Sie die Ar-

beit nieder.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Diese Form der Arbeitsverweigerung entspricht nicht unserem Verständnis von einem 

soliden Parlamentarismus, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Sie sagen, es entstünde ein Schaden für die Demokratie. Aus meiner Sicht ist es 

schädlich, wenn Parlamentarier sagen: Wir sprechen über Integration auf Parteitagen 

stundenlang, wir machen Leitanträge, wir gehen in die Bierzelte; im Parlament, wo Wi-

derspruch zu erwarten ist, machen Sie sich aber plötzlich vom Acker. Was ist das für 

ein Selbstverständnis?

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

So zeigt sich im Laufe der Debatte für uns vor allen Dingen eines: Sie sind Wider-

spruch nicht gewöhnt. Die absolute Mehrheit seit 2013 hat zu einer Arroganz der 

Macht geführt,

(Widerspruch bei der CSU)
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sodass Sie tatsächlich der Auffassung sind, der CSU-Fraktionsvorsitzende hält hier 

eine "kracherte" Rede, und die Plenardebatte ist beendet. So funktioniert Demokratie 

nicht. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen.

(Anhaltender Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Jetzt hat sich noch der Parlamentarische 

Geschäftsführer der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, auch unter Beru-

fung auf § 113 der Geschäftsordnung, zu Wort gemeldet. Ich bitte um Aufmerksamkeit.

Thomas Gehring (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Parla-

mentarier, die das Reden zu einem wichtigen Gesetzentwurf einstellen, stellen sich 

selbst ein Armutszeugnis aus.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Dieses Verhalten wird der bisherigen Debatte nicht gerecht. Wir haben bisher eine 

lange, aber sehr ernsthafte Debatte zu diesem Thema quer durch alle Fraktionen ge-

führt. Alle Rednerinnen und Redner haben hier zur Sache geredet. Sie haben nicht fili-

bustert, sondern sie haben sehr ernsthaft geredet. Es gab Zwischenbemerkungen aus 

allen Fraktionen. Das zeigt, dass alle, die hier geredet haben, dieses Thema ernstge-

nommen haben. Sie haben sich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Wenn jetzt par 

ordre du Mufti gesagt wird, jetzt beenden wir die Debatte, jetzt wird nicht mehr gere-

det, dann zeugt das von einem unparlamentarischen Verhalten der CSU-Fraktion bzw. 

deren Fraktionsvorsitzendem.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Die Geschäftsordnung ist so, wie sie ist. Sie wird hier nur angewendet. Übrigens 

haben wir auch im Ältestenrat immer wieder gezeigt, dass wir flexibel sind. Wir haben 

Angebote gemacht. Wir haben zum Beispiel auf die Einzelberatung unseres Gesetz-

entwurfs verzichtet. Es ging uns immer darum, ein Verfahren durchzuführen, das für 

alle machbar ist. Wir haben auch angeboten – Kollege Halbleib hat es im Ältestenrat 
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gemacht –, die Dritte Lesung zu vertagen. Die Dritte Lesung muss nicht unbedingt im 

Anschluss an die Zweite durchgeführt werden. Sie sollen auch noch einmal Zeit zum 

Nachdenken haben, um noch etwas zu verändern. Die Verschiebung der Dritten Le-

sung war unser Angebot. Damit würden wir wertvolle Zeit gewinnen, und das würde 

der ganzen Debatte guttun. Wir würden damit Zeit gewinnen. Wir könnten dann weiter 

über dieses Thema reden.

Klar ist natürlich auch, dass bei Ihnen die Nerven blank liegen.

(Lachen bei der CSU)

Sie fürchten wohl die Nacht; denn am jetzigen Zeitpunkt kann es nicht liegen. Wir de-

battieren öfter bis 22, 23 oder auch 24 Uhr. Das halten wir alle konditionell noch ganz 

gut aus.

(Thomas Kreuzer (CSU): Wir haben noch 20 Einzelberatungen!)

Daher verstehe ich, dass Sie nervös sind und in die Zukunft blicken.

Der Grund ist aber der, dass es Ihnen lästig ist, dass wir immer wieder über dieses 

Gesetz diskutieren, weil Sie feststellen, dass Sie sich in einigen Punkten verrannt 

haben und die Argumente nicht mehr durchhalten können. Deswegen wollen Sie darü-

ber nicht mehr diskutieren.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wir haben Angebote zur Verkürzung der Debatte gemacht. Auf Reden zu verzichten, 

ist kein Angebot, das eines Parlamentariers würdig ist. Wir werden uns mit diesem Ge-

setz weiterhin sachlich auseinandersetzen und sachliche Beiträge bringen.

(Anhaltender Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir fah-

ren in der Tagesordnung fort, und zwar mit der Beratung des Artikels 8 – "Hochschu-
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len". Nächste Rednerin ist Frau Osgyan vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön, 

Frau Osgyan, Sie haben das Wort.

Verena Osgyan (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist 

22 Uhr. Wir haben lange beraten. Wir haben in vielen Punkten gut beraten. Meine Vor-

rednerin von der CSU war beim Punkt Hochschulen. Ich muss betonen – Sie haben es 

alle immer wieder angemerkt –: Integration ist ein wichtiges Thema. Jetzt wird in Bay-

ern von der Staatsregierung erstmals ein Integrationsgesetz vorgelegt. Von uns kam 

schon ein Entwurf, von der SPD kam schon vor Längerem ein Gesetzentwurf. Das Ge-

setz ist wirklich überfällig; denn wir haben in Bayern seit mindestens 50 Jahren Migra-

tion. Wenn man zurückschaut, haben wir eigentlich schon seit Jahrhunderten Migra-

tion.

Jetzt komme ich wieder zurück zu den Hochschulen. Hochschulen sind seit Jahrhun-

derten ein Träger der Integration. Deswegen muss ich Ihnen, Frau Kaniber, widerspre-

chen. Die Integration ist keine neue Aufgabe, die auf die Hochschulen zukommt. Im 

Mittelalter gab es bereits berühmte Universitäten wie Oxford, Bologna und Kairo. Dort 

sind junge Menschen aus ganz vielen Ländern zusammengekommen und haben Wis-

sen untereinander ausgetauscht. Migration und Integration ist eine Grundkompetenz 

der Hochschulen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Menschen blieben oft dort, wo sie studiert haben. Sie haben neues Wissen mitge-

bracht. Dadurch ist unsere Kultur erst richtig entstanden.

Kolleginnen und Kollegen, die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ich glaube, die 

Freiheit von Forschung und Lehre beschreibt das genaue Gegenteil einer Leitkultur. 

Sie ist evidenzbasiert. Neue Erkenntnisse lösen alte Erkenntnisse ab. Immer wieder 

müssen Dinge infrage gestellt werden, um weiterzukommen und um Wissen zu erwei-

tern. Deswegen sind Hochschulen auch heute noch mit die wichtigsten transnationa-

len Begegnungsorte.Ich glaube, für die bayerischen Hochschulen ist das seit jeher 
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eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Deswegen haben sie die Herausforderungen der In-

tegration sehr früh erkannt, haben Programme aufgelegt und sich um Geflüchtete ge-

kümmert, um die Migrantinnen und Migranten. Sie haben das ganz selbstverständlich 

getan, noch bevor es in einem Gesetz als ihre Aufgabe festgeschrieben wurde.

Ich denke, das können wir anerkennen. Wir müssen anerkennen, dass die Hochschu-

len ihren Beitrag leisten. Sie haben gehandelt. Als Politiker müssen wir uns nun über-

legen, was unser Beitrag dazu sein soll.

Wir dürfen den Willen zur Integration nicht mit rechtlichen Einschränkungen vorgeben 

und einen Riegel vorschieben. Wir müssen die Hochschulen vielmehr in ihren neuen 

Aufgaben adäquat unterstützen; dazu gehört auch die finanzielle Seite.

Wenn ich nun höre, das sei Aufgabe des Bundes, dann ist das einfach zu leicht ge-

sagt. Da macht sich der Freistaat an dieser Stelle wirklich einen schlanken Fuß; denn 

ansonsten sind Bildung und Forschung originäre Aufgaben der Hochschulen im Frei-

staat.

Immerhin fließen 10 % des Staatshaushaltes in die Hochschulen. Insofern sind die 

1,7 Millionen Euro Beitrag nicht zu hoch angesetzt, um die Hochschulen in diesem 

Sinne zu fördern.

Dennoch – der Freistaat duckt sich weg. Er gibt Geld, aber es geht im Grunde darum, 

zu koordinieren, aktiv zu fördern und Programme aufzulegen.

Was im Gesetzentwurf steht, geht im Grunde nur dahin: Die Hochschulen können Pro-

gramme auflegen und Sprachkurse anbieten. Das machen sie schon die ganze Zeit. 

Wie es finanziert und koordiniert werden soll und wie es aktiv befördert werden könn-

te, ist im Gesetz nicht enthalten.

Ich glaube, das ist einfach ein Laisser-faire; es ist kein aktives Befördern von Integra-

tion. Und das ist nicht mein Politikverständnis.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Andere Bundesländer sehen das auch so. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 

und Niedersachsen haben längst vorgemacht, was wir immer wieder in unseren Anträ-

gen gefordert haben, nämlich Stipendienprogramme für Geflüchtete zu öffnen und 

zentrale Informationsplattformen und Anlaufstellen für internationale Studierende zu 

schaffen.

Die Zeugnisanerkennung sollte einheitlich geregelt werden. Dass entsprechende Ver-

fahren eingeführt werden, hat die Kultusministerkonferenz letztes Jahr beschlossen. 

Ich weiß nicht, ob Bayern das mittlerweile umgesetzt hat.

Es geht um auskömmlich finanzierte Sprachkurse. Das ist nicht nur wichtig für die Stu-

dierenden, sondern auch für die Lehrenden, die in den Sprachzentren häufig prekär 

beschäftigt sind.

Abgesehen davon hat Baden-Württemberg jetzt ein Programm aufgelegt, um gefähr-

dete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Türkei zu unterstützen. Auch 

da könnte sich Bayern eine Scheibe abschneiden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

In der Bayerischen Verfassung steht: "Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, 

eine seinen erkennbaren Fähigkeiten und seiner inneren Berufung entsprechende 

Ausbildung zu erhalten." Unsere Verfassung unterscheidet da nicht zwischen Auslän-

dern und Migranten mit deutschem Pass und Bildungsinländern und Bildungsinländer-

innen.

Eine letzte Anmerkung – auch hier haben wir ein riesiges Defizit –: Bei den Menschen 

mit Hochschulzugangsberechtigung haben Ausländerinnen und Ausländer der ersten 

Generation eine höhere Quote als gebürtige Deutsche. Dagegen haben Ausländerin-

nen und Ausländer der zweiten Generation, also Bildungsinländer und Bildungsinlän-

derinnen, die unser Schulsystem durchlaufen haben, eine signifikant niedrigere Quote 
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bei der Zugangsberechtigung. Das zeigt eindeutig: Unser Bildungssystem benachtei-

ligt Migranten und Migrantinnen strukturell. Da müssen wir ansetzen, damit wir allen 

jungen Menschen überhaupt die Chance geben, ihr Potenzial entsprechend ihren Fä-

higkeiten zu entfalten. Das tut Bayern gut, und das tut Deutschland gut. Darauf müs-

sen wir hinarbeiten. Wer junge Menschen systematisch und strukturell ausgrenzt, der 

spaltet. Wer spaltet, der schwächt die Gesellschaft. Zusammenhalt macht uns stark. 

Gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kol-

lege Rosenthal von der SPD.

Georg Rosenthal (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Das Anfangszitat passt sehr gut zu dem, was wir nach dieser Unterbrechung als 

Anfangsdebatte gehabt haben.

Der Schweizer Publizist René Altmann nannte die Bundesrepublik nach dem Zweiten 

Weltkrieg einen hingenommenen Staat, der unter den Deutschen zwar keine über-

schwängliche Begeisterung auslöste, dessen Macht aber derart gefestigt war, dass 

sich die antidemokratischen Feinde bei ihren Unterwanderungsversuchen demokra-

tisch tarnen mussten.

Heute erleben wir an vielen Stellen eine Erodierung des Systems. Viele Bürger sehen 

sich mit ihren Anliegen und Ängsten nicht mehr vertreten. Der Sieg Trumps in Amerika 

beschleunigte noch einmal diesen Diskurs.

Besonders die deutsche Politik im konservativen Bereich reagierte alarmiert und be-

sorgt. Das Bayerische Integrationsgesetz zeigt diese Alarmkultur und Aufgeregtheit 

und steht in dieser Provenienz.

Souveränität und Festigkeit – das haben wir in dieser ewigen Debatte erlebt – sehen 

anders aus. Ich zitiere Günter Grass:

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 16

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000162.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000435.html


Unsere Geschichte lehrt uns, welche folgenreichen Irrtümer wir einzuschlagen 

bereit sind. Widerstandslos hat sich die zarte Pflanze Vernunft immer wieder 

unter den Rasen pflügen lassen. Lasst uns dafür sorgen, dass in unserem Land 

endlich die Vernunft siegt und Aufklärung sich ausbreitet wie eine heilsame Epi-

demie! Noch liegt die Wahl bei uns.

(Beifall bei der SPD)

Auch in Artikel 8 manifestiert sich das sehr spezielle Verhältnis der Mehrheitsfraktion 

und der Bayerischen Staatsregierung zur Integration.

Ich zitiere Dr. Markus Löffelmann: Das Fremde soll durch die eigene Leitkultur einver-

leibt werden, und zu diesem Zweck wird auch das Instrument des erziehenden und 

strafenden Staates eingesetzt. Tendenz zur kulturellen Dominanz der politischen 

Mehrheit über die Minderheit. Seine Conclusio: "In mancherlei Hinsicht ist Bayern das 

westeuropäische Ostafrika."

Welche Chancen werden hier vertan? Ich zitiere Kollegen Huber von der CSU-Frak-

tion aus dem Sopo: Hochschulen werden verstanden als Ort, um Sprachkenntnisse zu 

verbessern und sich zu informieren. – Wie zurückhaltend ist das und wie defizitär?

Die Migranten – ich zitiere weiter – können entsprechende Bildungsangebote erfah-

ren. – Welche Bildungsangebote zur Verfügung stehen und welche davon für sie pas-

send sind: Fehlanzeige!

Konkret geht es um Angebote für studieninteressierte, nichtimmatrikulierte Migrantin-

nen und Migranten. In unserem Änderungsantrag ist ein wichtiger Unterschied aufge-

zeigt. Es heißt da: "Die Kosten hierfür sind den Hochschulen aus dem Staatshaushalt 

zu erstatten."

Im Gesetzentwurf der Staatsregierung steht zur Kostenerstattung nichts. In der Be-

gründung heißt es, dass das aus den eigenen Mitteln zu finanzieren ist. Mit stiller Post 

wird auf die Finanzmittel des Bundes verwiesen. Tenor: Die Mittel stehen dort ausrei-
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chend zur Verfügung. So sieht Bildungspolitik in der Mehrheitsfraktion des Baye-

rischen Landtags aus.

Eine zeitliche Beschränkung von zwei Jahren wird genannt. Warum zwei Jahre? Be-

gründung: keine! In den Protokollen findet man als Äußerung des Ministerialrats im 

Sopo auf eine Nachfrage: Zwei Jahre liegen zwischen einem Jahr und drei Jahren. 

Deshalb passen zwei Jahre.

(Heiterkeit bei der SPD)

Das hätten wir uns auch ausdenken können. So wollen Sie Ressourcen heben. Sie 

wollen Bildungslücken schließen. Was für ein defizitorientierter Blick auf die Hoch-

schulen ist das? Welche Armut kennzeichnet das? Sie haben gut aufgestellte baye-

rische Hochschulen, wie wir immer wieder in vielen Reden von Ihnen hören können. 

Ermutigen Sie die Hochschulen aktiv? – Nein! Welche Ressourcenmöglichkeiten 

haben die Hochschulen? – Sie zeigen es bei der Hochbegabtenförderung. Sie zeigen 

es bei Exzellenzinitiativen. Auf welches Kreativpotenzial bauen Sie denn bei den 

Hochschulen ansonsten? – An dieser Stelle Fehlanzeige.

An die Universitäten werden Aufgaben übertragen, Bildungslücken auszugleichen und 

Unterstützung zu gewähren. Anhörung der Hochschulen? – Ja, sie hat schriftlich statt-

gefunden. Ministerialrat Günter Megger vom Kultusministerium sagt, vonseiten der 

Hochschulen hat es keine Probleme gegeben, die übermittelt worden wären. Auf 

Nachfrage wurde ergänzt: Es sind alle angeschrieben worden. – Alle? – Ich zitiere aus 

dem Schreiben der Hochschule Bayern vom 5. April 2016: Allerdings ist der Artikel 8 in 

der vorliegenden Fassung sehr offen formuliert und damit nicht geeignet, alle vorlie-

genden Fragestellungen abschließend zu klären. Zudem berücksichtigt er nicht den 

originären Bildungsauftrag der Hochschulen

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)
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im Bildungssystem des Freistaats Bayern, nämlich den der akademischen Qualifizie-

rung breiter Bevölkerungsteile. Der Aufwand abseits ihres eigentlichen speziellen Bil-

dungsauftrags, für den die Hochschulen finanziert werden, ist nicht planbar. Räumlich-

keiten, Einrichtungen, Ausstattungen – alles Fehlanzeige.

Ich fasse zusammen: Sie schlagen sich im Artikel 8 unter Wert. Interkulturelle Kompe-

tenz – nichts wird dazu gesagt. Sie schlagen sich unter Wert. Deshalb fände ich es 

gut, wenn Sie unserem Änderungsantrag zustimmen würden.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Damit ist die Aussprache geschlossen.

(Zuruf von den GRÜNEN: Schade!)

Wir kommen jetzt zur Abstimmung.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Vorweg ist über die Nummer 7 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion auf Drucksa-

che 17/13211 abzustimmen, und zwar auf Antrag der SPD in namentlicher Form. Mit 

der Nummer 7 des SPD-Antrags soll Artikel 6 – er entspricht Artikel 8 des Entwurfs der 

Staatsregierung – neu gefasst werden. Inhaltlich verweise ich auf die entsprechende 

Drucksache.

Der federführende Ausschuss empfiehlt Ablehnung. Ich eröffne die namentliche Ab-

stimmung und gebe dafür drei Minuten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben 

anschließend die Abstimmung über Artikel 8.

(Namentliche Abstimmung von 22.33 bis 22.36 Uhr)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist um. Ich schließe die Abstimmung. Ich 

bitte, das Ergebnis außerhalb des Saales festzustellen, und zwar möglichst schnell, 
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weil ich mit der endgültigen Abstimmung über Artikel 8 nicht fortfahren kann, bevor wir 

nicht das Ergebnis dieser Abstimmung vorliegen haben. Ich bitte also um einige Minu-

ten Geduld.

Ich darf das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt geben, die zu Artikel 6 

"Frühkindliche Bildung" stattgefunden hat. – Ich bitte, die Plätze wieder einzunehmen 

und um Aufmerksamkeit. – Mit Ja haben 93 gestimmt, mit Nein haben 61 gestimmt; es 

gab 3 Stimmenthaltungen. Damit ist Artikel 6 angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 5)

Ich gebe das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu Nummer 7 des Änderungs-

antrags der SPD-Fraktion auf Drucksache 17/13211 bekannt. Mit Ja haben 64 ge-

stimmt, mit Nein haben 90 gestimmt; es gab 2 Stimmenthaltungen. Damit ist die Num-

mer 7 des Änderungsantrags abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 6)

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über Artikel 8. Der federführende Ausschuss emp-

fiehlt Zustimmung. Wer dem Artikel 8 zustimmen will, den bitte ich um das Handzei-

chen. – Das ist die Fraktion der CSU. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der 

SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltung-

en? – Sehe ich keine. Damit ist Artikel 8 so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Steffen Vogel
Abg. Doris Rauscher
Abg. Christine Kamm
Abg. Dr. Simone Strohmayr



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich auf:

Artikel 5

"Vorschulische Sprachförderung"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 6 (Drs. 17/13211) 

Die Gesamtredezeit beträgt 24 Minuten. Erster Redner ist Herr Kollege Vogel.

Steffen Vogel (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir sind uns sicherlich darüber einig, dass die vorschulische Sprachförderung ein 

wichtiger, ja entscheidender Punkt für das Gelingen von Integration ist. Dies gilt gera

de für die zu uns kommenden jungen Menschen mit Fluchterfahrung. Deshalb bin ich 

der Staatsregierung sehr dankbar dafür, dass sie in ihrem Gesetzentwurf der vorschu

lischen Sprachförderung einen eigenen Artikel gewidmet hat. Der Artikel 5 spiegelt 

vieles von dem wider, was bereits im BayKiBiG bzw. in der zugehörigen Ausführungs

verordnung normiert ist. Das BayKiBiG gilt aber nur für die Einrichtungen, die auch 

staatliche Förderung erhalten. Aber auch die Einrichtungen, die keine staatliche För

derung erhalten, sollen den Spracherwerb der Jüngsten fördern.Deshalb ist es wichtig, 

dass wir eine weitere Verpflichtung nicht nur für Kindergärten, die eine Förderung vom 

Staat erhalten, sondern für alle Einrichtungen, die Kinder betreuen, in dieses Integra

tionsgesetz aufgenommen haben. Sie sollen die Sprache als Schlüssel zur Integration 

fördern.

Die Sprachstandsfeststellungen sind neu eingeführt worden. Ich halte es für wichtig, 

dass man eineinhalb Jahre vor Schulbeginn den Sprachstand ermittelt und prüft, ob 

die Kinder in der Lage sind, den Unterrichtsinhalten zu folgen. Wenn das nicht der Fall 

ist, erfolgt eine explizite Förderung in den Vorkursen Deutsch, um die Kinder zum er

forderlichen Schulniveau zu führen.
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Der Besuch einer Kindertagesstätte ist nicht verpflichtend. Wie gehen wir damit um, 

wenn Eltern mit Fluchterfahrung ihre Kinder nicht in die Kindertagesstätte bringen? 

Deshalb ist es wichtig, diese Sprachstandsfeststellung durchzuführen. Wenn die Kin

der nicht an diesen Erhebungen teilnehmen, kann ein Bußgeld erhoben werden. Wie 

soll man sonst ins Gespräch mit diesen Eltern kommen? Wie kann der Staat sonst die 

Förderung der Sprache für die Jüngsten unterstützen?

Deswegen unterstützen wir Artikel 5 des vorgelegten Gesetzentwurfs uneingeschränkt 

und bitten den Landtag um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Vielen Dank. Bitte bleiben Sie am Rednerpult. 

Uns liegt eine Meldung zur Zwischenbemerkung von Frau Kollegin Rauscher vor.

Doris Rauscher (SPD): Herr Kollege Vogel, ich habe eine Frage. Was Sie gesagt 

haben, ist inhaltlich nicht verkehrt. Wir haben jedoch bereits jetzt auf der Grundlage 

des BayKiBiG eine Regelung zur Sprachförderung und einen Vorkurs Deutsch. Wieso 

wird mit diesem Artikel im Integrationsgesetz so getan, als bräuchten wir für Kinder mit 

Migrationshintergrund im Rahmen der Kindertagesbetreuung eine spezielle Vorge

hensweise? Auf mich macht das den Eindruck, dass man gegenüber den Trägern eine 

besondere Drohkulisse aufbaut. In diesem Artikel steht nichts, was nicht schon über 

eine andere Gesetzgebung geregelt wäre. Meine Frage lautet: Wieso wird ein beson

derer Bedarf für Kinder, die unsere Kindertageseinrichtungen besuchen, festgestellt?

(Beifall bei der SPD)

Steffen Vogel (CSU): Frau Kollegin Rauscher, das habe ich bereits erklärt. Das Bay

KiBiG richtet sich an Träger, die staatliche Förderdung erhalten wollen oder erhalten. 

Selbstverständlich haben wir auch Kindertagesstätten, die keine staatliche Förderung 

erhalten. Mit diesem Gesetzentwurf will man auch diese Einrichtungen verpflichten, 

die deutsche Sprache in Sprachkursen zu fördern. Das gilt nicht nur für die Kinderta
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gesstätten, die eine staatliche Förderung erhalten, sondern für alle Kindertagesstätten 

in Bayern. Alle Kindertagesstätten müssen die Sprache von Migrantenkindern fördern. 

Im letzten Kindergartenjahr hatten wir einen Deckungsgrad von nahezu 100 %. Das 

bedeutet, nahezu 100 % unserer Kinder ohne Migrationshintergrund besuchen eine 

Kindertagesstätte. Das ist bei Flüchtlingskindern nicht der Fall. Deshalb hat es dieser 

Regelung bedurft.

Ich wiederhole mich. Wahrscheinlich haben Sie mir vorhin nicht richtig zugehört. Wir 

müssen auch den Spracherwerb derjenigen Kinder fördern, deren Eltern sie nicht in 

eine Kindertagesstätte bringen. Deshalb sollte man eine Sprachstandsfeststellung ver

pflichtend vorschreiben für den Fall, dass jemand sein Kind nicht in die Kindertages

stätte bringt.

Das gilt im Übrigen nicht nur für Migrantenkinder. Artikel 5 des Gesetzentwurfs öffnet 

diese Regelung für alle Kinder. Nicht nur bei Kinder mit Migrationshintergrund soll jetzt 

eine Sprachstandserhebung durchführt werden, sondern bei allen Kindern. Das ist ein 

Beitrag zur Integration. Deshalb soll das für alle Kindertagesstätten in Bayern gelten, 

unabhängig davon, ob sie eine Förderung des Freistaats Bayern erhalten oder nicht. 

Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Deshalb bin ich dankbar für diesen Artikel 5.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Die nächste Rednerin ist Frau 

Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Selbstverständlich ist es richtig, dass Sprache der 

Schlüssel zur Integration ist. Allerdings ist lediglich von der deutschen Sprache die 

Rede. In dem Gesetz wird nicht erwähnt, dass es auch wichtig ist, die Muttersprache 

der Kinder zu fördern. Gerade für Kinder aus anderen Gesellschaften ist es wichtig, 

die Wertschätzung ihrer Sprache zu erleben. Ihre Sprache sollte auch gefördert wer

den. Auf diese Weise können sie die zweite Sprache besser erlernen. Über die Mutter

sprache erfahren wir in den Artikeln nichts.
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Im Artikel 5 geht es jedoch nicht nur um die deutsche Sprache, sondern auch um die 

Mimik und Körpersprache. Das soll den Kindergartenkindern vermittelt werden. Wir 

wundern uns sehr, was darunter zu verstehen ist. In einem Integrationsgesetz hätte 

ich so etwas nicht vermutet.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Zwar soll weiterhin die Verwendung der lokalen Dialekte gepflegt werden, jedoch nicht 

die Muttersprache, die an den Rand gedrängt werden soll. Den Kindern soll vermittelt 

werden, dass ihre Herkunftssprache nichts wert ist. Das ist nicht in Ordnung.

Sie stellen jede Menge Forderungen an die Kindertagesstätten. In diesem Zusammen

hang stelle ich die Frage: Was ist mit den Grundsätzen des Förderns und Forderns? 

Die Erzieherinnen und Erzieher brauchen Weiterbildung. Möglicherweise braucht man 

mehr Personal oder das richtige Personal. Wo steht in diesem Artikel etwas über die 

Förderung der Einrichtungen? Zwar möchten viele Eltern ihre Kinder in eine Kinderta

gesstätte geben, aber nicht alle Flüchtlingsfamilien finden einen Kindergartenplatz in 

Bayern. Zu diesem Thema sollte man sich eher Gedanken machen. Wie kann man 

das Angebot ergänzen, sodass es für alle Kinder ausreicht?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Darüber könnte man im Rahmen eines Integrationsgesetzes, das sich um Fördern und 

Fordern dreht, nachdenken. Mit dem Gesetz sollten nicht nur Forderungen erhoben 

werden. Außerdem werden nicht die richtigen und wichtigen Forderungen erhoben. 

Andere Themen, die nicht in diesem Gesetz stehen, sind auch sehr wichtig.

Viele Flüchtlingseltern haben überhaupt keine Chance, ihr Kind in eine Kindergarte

neinrichtung zu geben. Das gilt beispielsweise für Menschen, die gezwungen sind, in 

einer Erstaufnahme oder einer Rückkehreinrichtung zu leben. Dort gibt es gar keine 

Kindertagesstätte. Ich habe mir das kürzlich in Bamberg angeschaut. Dort ist es noch 

nicht einmal vorgesehen. Ungefähr 700 Menschen werden als Asylbewerber direkt 
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von der Grenze in die Einrichtung gebracht. Im Durchschnitt befinden sich diese Men

schen drei bis dreieinhalb Monate dort. In der Einrichtung gibt es keinen Kindergarten. 

Zwar sind die Eltern vor Ort, jedoch leben sie gemeinsam mit 15 bis 18 Menschen in 

einer Wohnung. Wie fördert man ein Kleinkind in einer Wohnung, in der 18 Menschen 

leben? – Das ist sehr schwierig, das Zusammenleben ist prekär. Bitte sorgen Sie für 

ausreichend Einrichtungen. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Ausstattung 

der Einrichtungen.

Sie haben diese wunderbaren Ausführungen zur Sprachstandserhebung gemacht. 

Das kennen wir in den Städten nicht anders. Logischerweise wird eine Sprachstands

erhebung gemacht. Jedenfalls ist das in Augsburg der Fall.Logischerweise versuchen 

wir auch über Sozialarbeiter usw. die Eltern zu erreichen, deren Kind in eine Kita geht, 

um solch eine Sprachstandserhebung durchzuführen. Aber was fehlt denn? Es fehlen 

natürlich eine staatliche Bezuschussung und Unterstützung dieser Arbeit. An das den

ken Sie natürlich nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Kommunen wüssten schon, was notwendig ist, um die Kinder gut zu fördern und 

ihnen in der Schule einen guten Start zu ermöglichen.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Liebe Kollegin, beachten Sie die Uhr?

Christine Kamm (GRÜNE): Jawohl, Frau Präsidentin. – Aber bei der Umsetzung wird 

die Kommune leider allein gelassen. Das wäre eigentlich Gegenstand eines baye

rischen Integrationsgesetzes.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächste Rednerin: Frau Dr. Si

mone Strohmayr.
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Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Es ist gut, dass wir uns heute noch einmal Zeit nehmen, um die vorschuli

sche Sprachförderung und die frühkindliche Bildung in Kitas so ausführlich zu bespre

chen.

(Beifall bei der SPD – Lachen bei der CSU)

Liebe Kollegen, da können Sie jetzt gerne lachen. Aber Bildungs und KitaEinrichtun

gen spielen für eine erfolgreiche Integration eine entscheidende Rolle. Das hat im Üb

rigen auch der Herr Kollege Vogel gesagt. Die Kitas müssen sich deshalb darauf ver

lassen können, dass sie mit ausreichenden Mitteln und mit ausreichendem 

pädagogischen Personal ausgestattet werden. Besonders wichtig ist: Wir brauchen 

von Anfang an eine Sprachförderung. Wir müssen die Kitas besser unterstützen, und 

zwar für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund;

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

denn hier werden die Weichen für eine gelingende Integration gestellt. Dazu ein fol

gender kleiner Hinweis von mir – meine Kollegin hat es bereits angesprochen –: Wis

sen Sie denn, wie viele Kinder in Bayern keinen KitaPlatz bekommen?

(Zurufe von der CSU)

Ich sage es Ihnen: In Bayern fehlen 20.000 KitaPlätze.

(Unruhe bei der CSU)

Viele Kinder mit Migrationshintergrund können in keine Kita gehen, obwohl sie es wol

len.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich war in diesem Jahr in vielen Flüchtlingsunterkünften und habe überall das gleiche 

Bild vorgefunden. Überall habe ich Familien getroffen, die ihre Kinder nicht oder zu
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mindest nicht in wohnortnahen Kitas unterbringen konnten. Andere Kitas konnten von 

vielen Flüchtlingen nicht angefahren werden, weil sie kein Auto hatten. Lieber Herr 

Vogel, das ist das wahre Problem, wenn es um Integration geht. Schaffen wir doch 

erst einmal hier Abhilfe. Hier brauchen die Kommunen Unterstützung. Nur so kann In

tegration gelingen.

(Beifall bei der SPD)

Von all diesen Dingen lese ich in Ihrem Integrationsgesetz leider nichts.

Lassen Sie mich noch genauer auf Artikel 5 eingehen. Auch dieses Thema wurde 

heute bereits angesprochen. Die Formulierungen in Artikel 5 sind teilweise wörtlich – 

wörtlich! – aus den Ausführungsbestimmungen zum BayKiBiG übernommen worden. 

Ich frage Sie, wozu wir diese Regelung überhaupt noch brauchen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Neu ist allerdings, dass es nunmehr eine ganze Reihe zusätzlicher Forderungen an 

Migranten gibt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Erziehungsberechtigte – gemeint sind Mi

granteneltern – müssen dafür sorgen, dass ihr Kind an einer Sprachstandserhebung 

teilnimmt. Ich frage Sie: Warum gilt das nicht für deutsche Eltern? Auch hier betrifft es 

viele Kinder.

(Zurufe von der CSU: Das gilt für alle!)

– Warum schreiben Sie es dann in dieses Gesetz für die Migranteneltern hinein?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Antwort ist: Auch hier ist wieder der Geist eines Ausgrenzungsgesetzes erkenn

bar. Das wird hier wiederum deutlich.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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So klappt Integration nicht. Wir brauchen dieses Gesetz nicht. Ich möchte Ihnen jetzt 

einen vernünftigen Vorschlag machen, was wir stattdessen brauchen. Sie können es 

gerne in unserem Änderungsantrag auf Drucksache 17/13211 nachlesen, den wir spä

ter zur Abstimmung stellen werden. Darin heißt es: "Die Bildungseinrichtungen", also 

unter anderem Kitas, "fördern die Integration von Kindern … Gezielte, individuelle und 

ausreichende Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache sind sicherzustellen." 

Gerade dieses Sicherstellen ist wichtig. Wir brauchen in den Kitas eine ausreichende 

Spracherziehung. Diese ist leider nicht immer gegeben. Dafür gibt es zwar unter

schiedliche Programme, aber nicht überall. Daher gilt es, KitaEinrichtungen und das 

Erlernen der deutschen Sprache zu fördern. Da müssen wir ansetzen und beginnen. 

Hierzu sind die Kitas mit dem notwendigen pädagogischen Personal auszustatten. 

Auch dazu lese ich bei Ihnen nichts.

Des Weiteren formulieren wir in unserem Antrag – da sind wir einer Meinung –, dass 

die Sprachstandserhebungen stattzufinden haben.

Aber noch ein Wort zu dem Thema Vorkurse, das mir besonders wichtig ist.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Sie 

haben nun wegen der Zwischenintervention von Herrn Vogel wieder zwei Minuten be

kommen.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Die Vorkurse sind sicherlich gut. Aber nicht jedes Kind 

kann daran teilnehmen; denn oft müssen Wege organisiert werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Vogel, bitte, zu einer Zwischenintervention.

Steffen Vogel (CSU): Frau Kollegin Strohmayr, ich möchte Sie korrigieren, weil Sie 

vorher in Ihren Ausführungen behauptet haben, dass die Sprachkurse nur für Migran

tenkinder seien. In Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzentwurfs der Staatsregierung heißt 

es:
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Ab der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres vor Eintritt der Vollzeit

schulpflicht wird bei allen Kindern zur frühzeitigen Feststellung und Förderung 

einer entsprechenden Entwicklung für die spätere Leistungsfähigkeit in der Schu

le der Sprachstand erhoben.

Das bedeutet also: bei allen Kindern. Vorher war dies nicht der Fall. Jetzt wird durch 

das Integrationsgesetz der Sprachstand bei allen Kindern erhoben. Deshalb ist das, 

was Sie sagen, falsch.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Außerdem zeichnen Sie ein sehr kritisches Bild der Situation in bayerischen Kinderta

gesstätten. Deshalb frage ich Sie: Ist Ihnen bekannt, dass Bayern im Jahr 2003 als 

erstes Bundesland die Sprachförderung und interkulturelle Erziehung in den Erzie

hungs und Bildungsplan aufgenommen hat, dass also die interkulturelle Erziehung 

und die Sprachförderung seit über 15 Jahren gefördert werden, dass wir im Jahr 2014 

in Zusammenarbeit mit den Grundschulen durch Fortbildungsmaßnahmen die Sprach

kurse/Vorkurse Deutsch extra fördern, dass in den Kindertagesstätten Migrantenkinder 

30 % mehr Förderung erfahren, um ihnen den Spracherwerb zu ermöglichen?

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Sehr gut! Der Kollege macht einen Filibuster! Die 

Vorsitzende ist sauer!)

Ist Ihnen bekannt, dass beispielsweise ein Programm in Höhe von 6 Millionen Euro 

auf den Weg gebracht worden ist, um die Kindertagesstätten zu unterstützen, den Zu

sammenhalt zu fördern, die Integration zu stärken und den Kindertagesstätten Arbeits

materialien zur Sprachförderung zur Verfügung zu stellen? Ist Ihnen bekannt, dass 

Bayern als einziges Bundesland 81 pädagogische Qualitätsbetreuer eingeführt hat, 

die den Schwerpunkt darauf legen, wie die Sprachförderung und Integration von Mi

grantenkindern in unseren Kindertagesstätten zu erfolgen hat?
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Zusammenfassend muss ich feststellen: Bayern ist bei den Leistungen, die Kinderta

gesstätten zur Unterstützung der Kinder von Migrantenfamilien erhalten, nicht hinten 

dran, sondern Vorreiter. Ist Ihnen das bekannt?

(Beifall bei der CSU)

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrter Herr Vogel, ich möchte Ihnen zunächst 

einmal Ihren eigenen Gesetzestext vorlesen. In Absatz 2 heißt es: "In den Fällen des 

Satzes 3 müssen die Erziehungsberechtigten dafür sorgen, dass ihr Kind an der 

Sprachstandserhebung teilnimmt."

(Unruhe – Glocke der Präsidentin – Peter Winter (CSU): Lesen können wir selber! 

– Harald Güller (SPD): Verstehen könnt ihr gar nichts!)

So viel zu Ihrem eigenen Gesetz. Es gilt wohl auch hier: zwei Juristen, drei Meinun

gen. Ich muss feststellen, dass dieses Gesetz nicht klar genug formuliert ist, wenn Sie 

meinen, dass alle dazu verpflichtet sind. Ich meine, dass genau das Gegenteil der Fall 

ist.

(Beifall bei der SPD)

Sehr geehrter Herr Vogel, über eine Sache möchte ich Sie noch aufklären. Ich bin 

2003 in den Bayerischen Landtag gekommen. Das BayKiBiG ist das Gesetz, das ich 

von der ersten Stunde an hier im Bayerischen Landtag begleitet habe. Ich war damals 

Sprecherin meiner Fraktion für dieses Gesetz. Mir ist sehr wohl bekannt, welche Re

gelungen das BayKiBiG enthält. Mir ist auch sehr wohl bekannt, dass es noch sehr 

viele Defizite gibt. Ich stelle fest, dass in Artikel 5 wiederum ein krasses Missverhältnis 

zwischen Fördern und Fordern besteht.

(Beifall bei der SPD)

Ich nenne Ihnen ein weiteres Beispiel. Die Erziehungsberechtigten des Kindes können 

durch die zuständige Stelle über Fördermaßnahmen informiert werden. Ich frage Sie: 
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warum denn "können"? Warum sind sie denn nicht zu informieren? Es kann doch nicht 

sein, dass ich auf der einen Seite jemanden verpflichte, sein Kind zu Sprachstandser

hebungen zu bringen, dass ich ihn auf der anderen Seite aber über seine Rechte 

überhaupt nicht informieren muss. Das ist doch ein Ungleichgewicht. Das kann doch 

nicht sein.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte kommen Sie zum Ende. – Ich bitte um 

etwas Ruhe.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Ja, gerne. Ich stelle fest, dass Artikel 5 des Baye

rischen Integrationsgesetzes völlig überflüssig ist. Es gibt viele Regelungen in den an

deren Gesetzen. Wir brauchen keine Sonderregelung.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Dr. Strohmayr, bitte kommen Sie zum 

Ende.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Über das Wichtigste, die zusätzliche Förderung in 

Kitas, steht im Gesetz nichts drin.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen jetzt zur Abstim

mung.

Vorweg ist über die Nummer 6 des Änderungsantrags der SPDFraktion auf Drucksa

che 17/13211 abzustimmen. Mit der Nummer 6 des SPDAntrags soll Artikel 5 neu ge

fasst werden. Inhaltlich verweise ich auf die Drucksache. Der federführende Aus

schuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 6 

des SPDÄnderungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzei

chen. – Das sind die SPD, FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegen
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stimmen? – Das ist die CSUFraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine Stimment

haltungen. Die Nummer 6 des SPDÄnderungsantrags ist abgelehnt.

Zu Artikel 5 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. Wer dem Artikel 5 

zustimmen möchte, den bitte ich nun um sein Handzeichen. – Das ist die CSUFrak

tion. Gegenstimmen? – SPD, FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt 

es Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltungen. Dann ist es so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Thomas Huber
Abg. Margit Wild
Abg. Thomas Gehring
Abg. Georg Rosenthal
Abg. Klaus Steiner
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Abg. Isabell Zacharias
Abg. Ernst Weidenbusch
Abg. Ruth Waldmann
Abg. Hans-Ulrich Pfaffmann



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe auf:

Artikel 4

"Deutsche Sprache"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 5 (Drs. 17/13211) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 4 - Kosten für Sprachkurse und Dolmetscher (Drs. 17/13418) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Markus 

Blume u. a. (CSU)

hier: Nummer 3 (Drs. 17/13604) 

Die Redezeit der Fraktionen beträgt 24 Minuten. Erster Redner ist der Kollege Thomas 

Huber.

Thomas Huber (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Arti-

kel 4 des heute zur Abstimmung stehenden Bayerischen Integrationsgesetzes behan-

delt ein zentrales Thema. Ohne dieses Thema wird und kann die Integration der zu 

uns kommenden und bleibeberechtigten Menschen nicht gelingen. Das zentrale 

Thema ist der Erwerb der deutschen Sprache. In diesem Gesetz fördern wir den 

Spracherwerb und fordern ihn auch explizit ein. Wir sind der Meinung, dass es eine 

Bringschuld ist, die deutsche Sprache zu erlernen.

(Beifall bei der CSU)
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Im Gesetzestext heißt es:

Nur wer deutsch spricht, kann sich vollumfänglich in das öffentliche Leben und 

Arbeiten einfügen. Eigenes Engagement beim Spracherwerb liegt daher im wohl-

verstandenen Eigeninteresse der Migrantinnen und Migranten.

Es geht um folgende zwei Zauberwörter, nämlich um "vollumfänglich" und um "eige-

nes Engagement". Wir wollen, dass sich die zu uns kommenden Menschen aus eige-

nem Willen vollumfänglich integrieren. Dazu gehört ganz elementar, dass man sich mit 

seinem Nachbarn auch über alltägliche Dinge wie die Mülltrennung auf Deutsch unter-

halten kann. Die Mülltrennung gibt es in den meisten Herkunftsländern nicht oder nicht 

so wie bei uns. Die Menschen sollen miteinander reden können. Wir wollen nicht, dass 

sich die Menschen nach der Arbeit und in ihrer Freizeit nur in ihrer Muttersprache un-

terhalten. Das würde ihnen keine Integration in unsere Gesellschaft und Kultur ermög-

lichen. Im Sozialausschuss haben wir vom Kollegen Arif Taşdelen erfahren, dass es 

heute noch Migrantinnen und Migranten aus ehemaligen Gastarbeiterfamilien gibt, die 

sich seit langer Zeit in Deutschland aufhalten, ohne jedoch richtig Deutsch zu spre-

chen. Das wollen wir für die Zukunft verhindern.

Warum das so wichtig ist, das hat im 19. Jahrhundert bereits der Kulturpolitiker und 

Schriftsteller Berthold Auerbach formuliert. Ich zitiere ihn:

Eine fremde Sprache lernen und gut sprechen, gibt der Seele eine innere Tole-

ranz. Man erkennt, dass alles innerste Leben sich auch noch anders fassen und 

darstellen lasse, man lernt, fremdes Leben achten.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, genau darum geht es uns. Es geht uns um gegen-

seitige Toleranz und um Achtung.

(Beifall bei der CSU)

Deshalb hat die Staatsregierung im Gesetzentwurf postuliert, dass sich derjenige, der 

volljährig ist und sich in den vorangegangenen sechs Jahren mindestens drei Jahre 
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ständig in Deutschland aufgehalten hat, mit jedermann in deutscher Sprache ange-

messen verständigen können soll. Dass dies wirklich elementar ist, bedarf doch ei-

gentlich keiner Erklärung.

Deshalb verstehe ich auch nicht, wie irgendjemand hier in diesem Hohen Haus Kritik 

daran üben kann, dass wir auch eine Evaluierung vornehmen möchten. Schließlich 

werden für die Sprachförderung erhebliche bayerische staatliche Mittel aufgewandt. 

Allein für das Jahr 2016 waren das 17 Millionen Euro für Deutschkurse, Sprachpaten-

programme, Projekte und Sprachkurse. Im Übrigen haben im letzten Jahr allein 

15.000 Menschen davon profitiert. An dieser Stelle möchte ich allen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern ganz herzlich danken, die Deutschkurse und Sprachpatenpro-

jekte angeboten und erfolgreich durchgeführt haben. Ihnen gebührt ein herzliches Ver-

gelts Gott.

(Beifall bei der CSU)

Im Übrigen war Bayern das erste Bundesland, das Deutschkurse eingeführt hat. Dies 

sei nur der Vollständigkeit halber gesagt.

Der Entwurf für das neue Gesetz sieht selbstverständlich auch vor, dass der Staat Mi-

grantinnen und Migranten in den ersten sechs Jahren nach ihrer Einreise nach 

Deutschland in ihren Bemühungen unterstützt, die deutsche Sprache in Wort und 

Schrift zu erlernen. Im zu beschließenden Gesetzentwurf steht aber auch, dass derje-

nige, der aus selbst zu vertretenden Gründen das im Rahmen einer gewährten Förde-

rung mindestens erwartbare Sprachniveau nicht erreicht, vorbehaltlich anderweitiger 

Bestimmungen nach Maßgabe einschlägiger Förderrichtlinien zur angemessenen Er-

stattung von Förderkosten verpflichtet werden kann. Dazu gehört auch, dass seit Lan-

gem in Bayern lebenden Menschen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, die 

Kosten für die Heranziehung eines Dolmetschers oder Übersetzers durch Behörden 

auferlegt werden können. Hier bin ich wieder beim Beispiel vom Kollegen Taşdelen. 
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Diese Selbstbeteiligung ist bewusst als Kann-Bestimmung gestaltet, um zu hohe Über-

setzerkosten für schon lange in Bayern lebende Menschen zu vermeiden.

Damit wollen wir die zu uns kommenden Menschen motivieren, aber nicht verpflichten. 

Wir wollen sie dazu motivieren, die deutsche Sprache auch wirklich zu lernen; denn 

sie ist nicht nur die Voraussetzung für gelingende Integration, sie ist auch die Voraus-

setzung für den beruflichen Erfolg der zu uns kommenden Menschen, für ihre Zukunft 

in unserem Land und für das gesellschaftliche Miteinander. Erfolgreiche Kommunika-

tion braucht Sprache, und zwar unsere gemeinsame Sprache. Diese ist Deutsch.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. Bitte bleiben Sie am Rednerpult. 

Wir haben eine Zwischenbemerkung der Kollegin Wild.

Margit Wild (SPD): Sehr geehrter Herr Kollege Huber, ich gebe Ihnen natürlich recht, 

dass das Erlernen der Sprache ein ganz zentraler Bestandteil ist. Sprache ist nun ein-

mal der Schlüssel zur Welt, mit Sprache kann ich meine Gedanken, meine Kritik und 

meine Vorstellungen zum Ausdruck bringen. Wenn ich das aber so betone, wie Sie 

das gerade eben getan haben, dann muss ich auch einfordern – das ist in Ihrem Arti-

kel 4 nicht gegeben –, dass das Fördern und das Fordern in einem sehr guten Gleich-

gewicht sind. Wie sieht es aus, wenn es vor Ort nicht genügend Sprachförderangebo-

te und Alphabetisierungskurse gibt? Ich habe nicht einmal das Recht, das 

einzuklagen. Auch hier gilt wieder der Haushaltsvorbehalt. Sie können hier nicht groß-

zügig formulieren, dass wir das unterstützen wollen, wenn die Möglichkeiten nicht ent-

sprechend umfangreich vorhanden sind.

In einem weiteren Punkt widerspreche ich Ihnen. Hier bin ich in gewisser Weise Fach-

frau. Auch die Akzeptanz und das Fördern der nichtdeutschen Muttersprache sind von 

enormer Bedeutung, gerade im vorschulischen und im schulischen Bereich. Nur wenn 

ich meine Muttersprache gut oder exzellent beherrsche, kann ich eine zweite Sprache 

gut erlernen. Das ist anerkannt, und das sollten Sie hier zur Kenntnis nehmen.
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Weiter vermisse ich in Ihren Ausführungen, wie es mit Menschen mit besonderem Un-

terstützungsbedarf aussieht.Ich denke hier an die Menschen mit Behinderung, mit 

Körperbehinderung, mit Sprachbehinderung, mit Hörbeeinträchtigung. Wie gehen Sie 

damit um? – Das finde ich hier nicht.

(Beifall bei der SPD)

Thomas Huber (CSU): Frau Kollegin, diese Angebote stehen in Artikel 4. Ich muss 

ihn mir schnell einmal kurz herholen. – Der erste Satz ist die programmatische Aussa-

ge, die ich vorhin erklärt habe. In den Absätzen 2 bis 4 versuchen wir, zum Erwerb von 

Sprachkenntnissen zu motivieren. Sie haben recht: Sprachförderung und Frühförder-

bereich kommen in den nächsten Artikeln. Wir kommen mit den Artikeln 5, 6, 7 ff. in 

den kompletten Bildungsbereich: Frühförderung, Sprachförderung, auch zu den Schu-

len. Ich denke, dass die Grundlage in diesem Integrationsgesetz gut durchdacht und 

in einzelnen Artikeln angegeben ist. Sie sagen, dass die Angebote nicht überall in glei-

chem Maße bestehen; da gebe ich Ihnen recht. Aber ich sage Ihnen auch: Integration 

ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir als Staat setzen mit diesem Integra-

tionsgesetz den Rahmen dafür, dass so etwas möglich wird.

(Beifall bei der CSU)

Für die Umsetzung sind alle gesellschaftlichen Schichten, auch alle staatlichen und 

kommunalen Ebenen gleichermaßen mitverantwortlich.

(Beifall bei der CSU – Margit Wild (SPD): Sie können doch nicht bestrafen, wenn 

Sie sagen, dass es die Angebote nicht überall gibt! – Hermann Imhof (CSU): Sehr 

gut, Tom, super!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist der Kollege 

Gehring.

Thomas Gehring (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es 

kommt wirklich auf die Deutschkenntnisse an.
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(Zuruf des Abgeordneten Tobias Reiß (CSU))

Sie sind entscheidend für Integration, das zentrale Thema, über das wir jetzt reden. 

Integration ist Geben und Nehmen, Fordern und Fördern, Rechte und Pflichten für 

beide Seiten. Allerdings besteht in diesem Artikel 4 eine große Schieflage zwischen 

Geben und Nehmen. Hier ist auf der einen Seite viel von Pflichten die Rede, auf der 

anderen Seite nur wenig von Pflichten des Staates. Von daher fördert dieser Artikel In-

tegration tatsächlich nicht, sondern erschwert sie und macht sie letztendlich unmög-

lich.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Wir reden hier nur von Erwachsenen. Darauf, dass Erwachsene zu uns kommen, egal, 

aus welchen Gründen, die hier Deutsch lernen müssen und können, müssen wir uns 

in einer Einwanderungsgesellschaft einstellen; das ist aber noch nicht erreicht. Die 

entsprechenden Angebote müssen vorhanden sein. Artikel 4 ist sehr nebulös formu-

liert; das heißt: In den ersten sechs Jahren werden sie in ihrem Bemühen unterstützt, 

und dann wird noch auf Artikel 3 Absatz 8 verwiesen, in dem steht, dass die Maßnah-

men zu befristen und mit einem Haushaltsvorbehalt zu versehen sind. Das ist nicht 

das, was wir brauchen! Wir brauchen tatsächlich den Aufbau eines Systems der Er-

wachsenenbildung, das die Erwachsenen aufnimmt und ihnen entsprechende 

Deutschkurse anbietet.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Gut sind Sie beim Thema Sanktionen für die Menschen. Hier müssen Kosten rücker-

stattet werden, werden Dolmetscherkosten nicht erstattet, und Angebote sind nicht flä-

chendeckend vorhanden. Darauf hat der Kollege Huber hingewiesen. Es hängt vom 

Glück ab, ob jemand ein Angebot bekommt und ob die Zahl der Plätze ausreicht. Es 

ist nicht Pflicht des Staates, für das Vorhandensein der Angebote zu sorgen. Zum an-

deren sind die Begriffe völlig undefiniert, die Sanktionen nach sich ziehen sollen. Da 

ist die Rede von einem erwartbaren Sprachniveau oder von einer angemessenen Er-
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stattung. Was heißt das denn, was soll denn das bedeuten? – Die Frau Ministerin hat 

vorhin auf die unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen hingewiesen. Manche 

Flüchtlinge, die zu uns kommen, sprechen vier Sprachen; sie haben ganz andere Vor-

aussetzungen als ein Analphabet, der nur eine einzige Sprache spricht. Was ist hier 

jeweils erwartbar und angemessen im Sinne staatlicher Sanktionen? – Nein, hier 

hängt die ganze Geschichte ziemlich schief, und Artikel 4 dient nicht der Förderung 

der Integration von Menschen, sondern er dient der Desintegration.

(Beifall bei den GRÜNEN und des Abgeordneten Markus Rinderspacher (SPD))

Wenn wir über Erwachsenenbildung reden, müssen wir auch darüber sprechen, dass 

es einzelne Kurse gibt, aber keine Qualitätsstandards. Es gibt keine gute Unterstüt-

zung der Erwachsenenbildung. Bayern liegt im bundesweiten Vergleich der Zuschüsse 

an die Träger der Erwachsenenbildung, die Volkshochschulen, auf dem vorletzten 

Platz. Da finde ich es schon ziemlich stark, Kollege Huber, dass Sie von einer gesamt-

gesellschaftlichen Verantwortung reden, während der Freistaat Bayern seine Verant-

wortung für die Träger der Erwachsenenbildung nicht übernimmt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, sieht dieser Artikel 4 die Last der Verantwor-

tung nur bei den Zugewanderten. Er nimmt den Staat nicht in die Verantwortung; der 

Gesetzgeber bringt den Staat nicht in die Verantwortung. Deswegen lehnen wir Arti-

kel 4 ab.

Wir haben in unserem Entwurf eines Integrationsgesetzes vorgeschlagen, wie so ein 

System der Erwachsenenbildung aussehen müsste. Das wäre ein Gesetz, das inte-

griert, das ein Miteinander schafft. Ihr Gesetzentwurf, insbesondere der Artikel 4 die-

ses Gesetzentwurfs, spaltet. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gewinnen nur 

gemeinsam!

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. Bitte bleiben Sie am Rednerpult. 

Wir haben eine Zwischenintervention des Kollegen Rosenthal. Herr Steiner hat sich 

auch gemeldet. Aber erst kommt Herr Rosenthal dran.

Georg Rosenthal (SPD): Herr Kollege Gehring, Sie haben die Schwächen des Arti-

kels 4 im Gesetzentwurf zu Recht herausgearbeitet und auf Ihre Vorschläge und Ideen 

verwiesen. An diesem Artikel manifestiert sich besonders, wie ich glaube, dass das 

Fördern und Fordern eine kaum zu überbrückende Diskrepanz zum Ausdruck bringt. 

Damit wird bestätigt, was wir in den Grundsatzdebatten betont haben, nämlich dass 

die Spaltung an dieser Stelle vertieft wird. Nicht die Schwachen werden gefördert, 

sondern im Prinzip wird mit Sanktionsmechanismen, mit Strafen gearbeitet. Diejeni-

gen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, werden alleine gelassen. Stimmen Sie mir 

an dieser Stelle zu? – Wenn ja, frage ich Sie, welche Möglichkeiten Sie sehen, ge-

meinsam mit uns an dieser Stelle den gesellschaftlichen Dialog zu suchen, um diese 

Diskrepanz aufzuzeigen und um deutlich zu machen, dass es hier nicht um ernsthafte 

Integration geht, nicht darum, die gesellschaftlichen Kräfte zu bündeln, Lösungen zu 

erarbeiten und Menschen mitzunehmen, sondern darum, die Spaltung zu vertiefen, 

die Ausgrenzung an dieser Stelle im Prinzip grenzenlos zu machen, und um eine Ar-

gumentation mit Kosten statt mit Inhalten und einem demokratisch aufrechten Gang. 

Nein, hier wird geduckt; im Prinzip wird unterdrückt.

(Beifall bei der SPD)

Thomas Gehring (GRÜNE): Herr Kollege, vielen Dank. Sie haben das richtig ange-

sprochen. Der Kollege Huber hat vom Motivieren der Menschen gesprochen, bei uns 

Deutsch zu lernen. Aber als einzige Motivation wird hier nur die Sanktion genannt, 

dass in ein paar Jahren die Kosten für den Dolmetscher nicht übernommen werden. 

Das unterstützt die Menschen tatsächlich nicht dabei, die deutsche Sprache zu erler-

nen. Wir alle wissen – wir kennen das alle selber –, dass man als Erwachsener einen 

besonderen Schub braucht; man muss besonders unterstützt werden, um noch eine 

fremde Sprache erlernen zu können. Das muss didaktisch auch anders angepackt 
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werden als in der Schule. Hierfür fehlen oft noch die Konzepte. Tatsächlich müssen 

die Maßnahmen insgesamt einen Sinn ergeben. Wenn wir uns anschauen, wie die 

Gelder vergeben werden und wie die Sprachangebote sind, stellen wir fest: Oft wer-

den diese Kurse von Laien, von Ehrenamtlichen gehalten. Sie leisten hier Großartiges. 

Aber sie sind Ehrenamtliche, keine professionellen Sprachlehrer und Erwachsenen-

bildner; da fehlt es einfach an der Qualität. Solange der Staat diese Kurse nicht selber 

anbietet oder für die Qualität sorgt, indem er eine Evaluation vorsieht, sind Sanktionen 

einfach ein Unding, wenn die Menschen die Leistungen nicht erbringen. Das spaltet 

tatsächlich und wird den Menschen nicht gerecht.

Eigentlich, muss man sagen, wird mit diesem Artikel 4 die große Chance vergeben, zu 

sagen: Integration ist unsere gemeinsame Aufgabe; Deutsch lernen ist unsere ge-

meinsame Aufgabe. – Wir müssen jetzt die Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Dann 

wird es uns gelingen, die Menschen in unser Land mit hineinzunehmen und sie zu in-

tegrieren, sodass sie dann mündige Bürger sind und wir uns alle in gutem Deutsch un-

terhalten können.Mit diesem Artikel 4 wird uns das nicht gelingen. Dieser Artikel 4 wird 

spalten und die Menschen nicht zusammenbringen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Jetzt kommt der Kollege Stei-

ner.

Klaus Steiner (CSU): Herr Kollege Gehring, wären Sie bereit, Herrn Kollegen Rosen-

thal einmal zu fragen, wie die SPD in den Parallelgesellschaften in Berlin mit dem 

Thema "Spracherwerb" umgeht, wo man überhaupt keine Chance hat, in diese Kreise 

zu kommen. Das wird heute völlig ausgeblendet. Mein Punkt wäre aber die Bitte, dass 

man vielleicht mit Vorwürfen gegen die Staatsregierung oder gegen unsere Fraktion 

ein bisschen bescheidener auftritt.

(Lachen bei den GRÜNEN)
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Ich darf Sie, Frau Kamm, an eines erinnern; 1992 werden Sie schon auf der Welt ge-

wesen sein. Damals hatten wir genau die gleiche Debatte über Integration, Leitkultur 

und Erlernen der Sprache. Die Fraktion der GRÜNEN war damals sehr massiv mit den 

Vorwürfen von Deutschtümelei, Anbiederung und dumpfem Deutschtum. Sie haben 

über 20 Jahre gebraucht, bis Sie überhaupt kapiert haben, dass das Erlernen der 

deutschen Sprache ein zentrales Instrument der Integration ist. Da brauchen Sie gar 

nicht den Kopf zu schütteln; Sie haben sich damit nie befasst.

(Beifall bei der CSU)

Sie werden wieder 20 Jahre brauchen, bis Sie kapieren, dass die Leitkultur – der Be-

griff wurde übrigens von dem sunnitischen Islamwissenschaftler Bassam Tibi und nicht 

von uns geprägt und formuliert – ein ganz entscheidender Punkt für die Integration ist.

(Zuruf der Abgeordneten Claudia Stamm (GRÜNE) – Weitere Zurufe – Glocke 

der Präsidentin)

Wenn Sie das abstreiten, schauen Sie sich an, was in Berlin passiert und was in Berlin 

los ist. Dann schauen Sie auf die Homepage von Terre des Femmes. Dort können Sie 

lesen, dass derzeit 400 muslimische Frauen auf der Flucht vor ihren Familien sind und 

dass es Zwangsbeschneidungen, Zwangsverheiratungen usw. gibt. Das nehmen Sie 

in Ihrer verlogenen multikulturellen Politik alles als Kollateralschaden hin. Deshalb är-

gert mich die Arroganz, mit der Sie hier auftreten, und das will ich Ihnen einmal sagen.

(Beifall bei der CSU – Zuruf der Abgeordneten Claudia Stamm (GRÜNE))

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Kollege Gehring, Sie sind an der Reihe.

Thomas Gehring (GRÜNE): Herr Kollege Steiner, Sie wissen, dass ich ein geduldiger 

Mensch bin. Aber das, was Sie hier abziehen, muss ich sagen, ärgert mich ganz ge-

waltig. Das macht mich richtig zornig.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)
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Sie bringen immer die alten Kamellen daher.

(Widerspruch bei der CSU – Zuruf von der CSU: Unangenehm?)

Dabei ist klar, dass wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN immer für Sprachförderung 

standen. Sie wissen, dass ich mich, seitdem ich im Landtag bin, seit 2008, dafür stän-

dig eingesetzt habe. Von daher ist das eine Sache von gestern, die einfach nicht mehr 

hierher gehört und nicht weiterführt.

(Markus Rinderspacher (SPD): Ungehörig!)

Ich habe in Berlin kein Eisen im Feuer. Die GRÜNEN regieren dort seit drei Tagen. Die 

CDU hat dort lange regiert. Man findet in Berlin auch viele Menschen, die sehr gut in-

tegriert sind.

(Zuruf von der SPD: Aber zu wenige!)

Man findet dort sehr viele Migrantinnen und Migranten, die vorzügliches Deutsch spre-

chen, vielleicht besser als mancher hier, auch wenn er keinen Migrationshintergrund 

hat.

(Markus Rinderspacher (SPD): Ausgezeichnet!)

Da bauen Sie immer etwas auf, was einfach nicht richtig ist. Ich würde uns raten, dass 

wir zu einem etwas vernünftigeren Diskurs kommen. Wir müssen einfach anerkennen, 

dass wir unser Bildungssystem und unser Erwachsenenbildungssystem insgesamt 

noch nicht so aufgestellt haben, dass die Menschen, die zu uns kommen, so gut 

Deutsch lernen können, dass wir es von ihnen verlangen können. Zunächst müssen 

wir das Bildungssystem entsprechend aufstellen.

(Markus Rinderspacher (SPD): Darum geht es!)

Wir haben seit über 40 Jahren ein Erwachsenenbildungsförderungsgesetz. Wir haben 

uns fraktionsübergreifend zusammengesetzt, um es zu ändern. Lassen Sie uns das 
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also fraktionsübergreifend machen, und hören Sie auf mit alten Kamellen und zum Teil 

hetzerischen Aussagen. Diese sind wirklich sehr ärgerlich.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nächster Redner ist der Kollege Dr. Fahn.

(Zurufe von der CSU: Ah! Oh!)

Ich darf an die Aufforderung der Frau Präsidentin erinnern: Disziplin!

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der GRÜNEN)

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin, was Thomas Huber zu 

Artikel 4 gesagt hat, ist richtig: Deutschkurse sind der zentrale Bestandteil auch einer 

Integration. Das ist ganz wichtig. Er hat von einer Bringschuld gesprochen. Da sage 

ich auch: okay. Aber es sind zwei Seiten zu beachten: Es gibt nicht nur eine Bring-

schuld der Migranten, sondern es gibt natürlich auch eine Bringschuld des Staates, 

und das möchte ich ganz kurz erläutern.

Es geht natürlich auch um die angekündigten Sanktionierungen. Das ist zunächst 

nachvollziehbar – das ist ganz klar –, aber in der Praxis ist das oft schwer zu bewerk-

stelligen. Bevor man aufgrund von Sprachdefiziten bestraft wird, muss man in die 

Lage versetzt werden, die deutsche Sprache zu erlernen. Wir begrüßen es zwar, dass 

der Freistaat Bayern auf freiwilliger Basis Deutschkurse für Asylbewerber organisiert; 

doch ist das leider nicht flächendeckend der Fall. Ich habe nämlich eine Schriftliche 

Anfrage gestellt, wie es damit steht, und da kam zum Beispiel heraus, dass es mehre-

re Landkreise – Deggendorf, Fürth, Neustadt an der Aisch, Bayreuth, Coburg und Kro-

nach – gibt, wo keine im Hauptamt erteilten Sprachkurse für Asylbewerber im Rahmen 

des Modellprojekts durchgeführt werden. Das ist – das muss man schon sagen – ein 

Defizit.
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Wir hatten im Bayerischen Landtag beschlossen, dass Deutschkurse flächendeckend 

angeboten werden müssen. Selbstverständlich – das wissen wir auch – ist die Bereit-

stellung von Deutschkursen für Flüchtlinge vor allem eine Aufgabe des Bundes. Sol-

che Kurse gab es auch. Aber auch hier hat sich gezeigt, dass einige Landkreise – ich 

nenne sie: Neustadt an der Waldnaab, Hof und Landshut – nicht mit Deutschkursen 

versorgt werden. Es ist, meine ich, schwierig und ungerecht, Migranten wegen nicht 

vorhandener Sprachkenntnisse durch den Staat zu bestrafen, wenn sie gar nicht die 

Möglichkeit hatten, an Sprachkursen teilzunehmen. Ich meine, Fordern und Fördern 

gehören zur Gerechtigkeit; aber dann müssen die Migranten auch die entsprechende 

Möglichkeit haben.

Auch bei den angekündigten Sanktionen bleibt vieles sehr im Argen. So heißt es zum 

Beispiel im Entwurf: "Wer aus selbst zu vertretenden Gründen das im Rahmen einer 

gewährten Förderung mindestens erwartbare Sprachniveau nicht erreicht, kann … zur 

angemessenen Erstattung von Förderkosten verpflichtet werden." Hier drängen sich 

natürlich Fragen auf: Was genau ist das "mindestens erwartbare Sprachniveau"? Wie 

lässt es sich messen? Wer kontrolliert die jeweiligen Sprachniveaus der Schüler? Und 

wer kommt finanziell für die Kontrollen auf? Da sind wir gleich wieder bei den Kommu-

nen. Müssen das die Kommunen machen, oder gibt es eine "Sprachpolizei"? Das ist 

ein Punkt, der noch nicht geklärt ist. Auch in den verschiedenen Ausschüssen wurde 

gefragt: Sind hier wieder die Kommunen diejenigen, die das konkret überprüfen müs-

sen?

Man kann das ja verbessern. Wir sagen nicht wie der Vorredner, dass der Artikel eine 

Spaltung herbeiführt. Nein, das meinen wir nicht. Wir meinen aber, er ist noch stark 

verbesserungswürdig. Das kann man noch nachholen. Deswegen wollen wir das auch 

an dieser Stelle bringen; denn wenn er so vage formuliert ist, braucht man wieder Ver-

ordnungen, Bestimmungen usw. Das kann wieder Bürokratie verursachen, und diese 

Bürokratie wollen wir nicht.
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Nach wie vor besteht auch im diesbezüglichen Personalbereich ein starker Mangel. 

Das haben wir auch schon einmal in der Enquete-Kommission besprochen. Es fehlt 

vor allem an Lehrkräften für Deutsch als Zweitsprache. Wenn wir sie nicht haben und 

diesen Bereich nicht massiv flächendeckend ausbauen, können wir dieses Angebot 

nicht bereitstellen; das muss man ganz klar sagen. Wenn es die Lehrer für Deutsch 

als Zweitsprache nicht gibt, kann man nicht sagen: Die Migranten sind in der Bring-

schuld. Auch der Freistaat – darauf weisen wir hin – hat hier eine Bringschuld. Er 

muss seine Hausaufgaben erledigen und genügend Lehrer für Deutsch als Zweitspra-

che zur Verfügung stellen. Dann ist es in Ordnung, und das ist wichtig.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Auch bezüglich des Sprachniveaus besteht für die Behörden ein gewisser Spielraum. 

Manchmal wird ja gesagt, dass es ein Migrant überhaupt nicht hinbekommt, nichts 

kann und es nicht schafft. Dann wird gesagt: Das erwartbare Niveau ist nicht erreicht. 

So steht es im Entwurf. Aber die Erklärung "er bekommt es nicht hin" reicht nicht, um 

zu sagen, er hat das Niveau nicht erreicht.

Ein letzter Punkt. Es ist problematisch, den Migranten die Kosten für die Heranziehung 

eines Dolmetschers aufzubürden.Das ist eben die Frage. Hierzu erklärte das Sozialmi-

nisterium: Wenn jemand längere Zeit in Deutschland ist, so wird eben erwartet, dass 

er im Verwaltungsverfahren bestehen wird. Aber das ist für viele schwierig. Das ist für 

viele ein Problem.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): – Frau Präsidentin, das tue ich. – Der 

Abend ist noch lang. Der Artikel 4 ist vielleicht ein Anfang, er muss aber noch verbes-

sert werden. Da haben alle eine Bringschuld.
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Kollege Dr. Fahn, Sie können noch zweimal 

zwei Minuten draufsetzen. Erst kommt Frau Kollegin Zacharias und dann Herr Kollege 

Weidenbusch.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Super, ja.

Isabell Zacharias (SPD): Herr Kollege Fahn, Ihr Fraktionsvorsitzender sprach von 

einer "parlamentarischen Quasselbude", weil die SPD und auch die GRÜNEN für sich 

in Anspruch nehmen, einen der größten und schlechtesten Gesetzentwürfe der 

Staatsregierung hier lange zu debattieren. Sie haben jetzt zu dem, wie ich finde, ent-

scheidenden Artikel, nämlich zu Artikel 4, gesprochen. Hier geht es um den Spracher-

werb. Ich möchte von Ihnen ganz konkret wissen, ob Sie hier eine Einzelmeinung in 

Ihrer Fraktion vertreten oder ob es die Fraktionsmeinung der FREIEN WÄHLER ist, 

dass der Spracherwerb sehr wichtig und der Schlüssel zur Integration ist. Es geht 

auch darum, die eigene Muttersprache nicht nur zu intensivieren, sondern sie auch 

beschult zu wissen; denn wir alle wissen aus großen wissenschaftlichen Untersuchun-

gen, dass der Erwerb einer ersten Fremdsprache, in diesem Fall Deutsch, nur dann 

gut gelingen kann, wenn man die eigene Muttersprache gut sprechen kann.

Ich möchte von Ihnen wissen: Wie sind die konkreten Vorschläge in Ihrer Fraktion zu 

erweiterten Kursen zum Spracherwerb und zum muttersprachlichen Ergänzungsunter-

richt, und wie wollen Sie die Kosten regeln, damit Dolmetscher nicht von den Men-

schen bezahlt werden müssen, wenn sie keine Sprachkenntnisse erreichen, um auf 

einem Amt Gespräche führen zu können? Ich möchte von Ihnen ganz genau wissen, 

wie Sie sich das vorstellen und wie sich die Fraktion, der Sie angehören, dazu stellt.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Danke schön für Ihre Frage. Ja, ich gehöre 

zu dieser Fraktion. Frau Zacharias, ich möchte Ihnen sagen: Natürlich sind wir in der 

Fraktion insgesamt für diese Deutschkurse. Wir haben sogar im Jahr 2013 einen An-

trag gestellt, der vom Landtag einstimmig angenommen wurde. Darin ging es um flä-
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chendeckende Sprachkurse. Da haben Sie mitgestimmt und andere auch. Das ist der 

erste Punkt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

In der heutigen Zeit sind wir noch genauso dafür. Das ist doch ganz wichtig. Das ist 

der Schlüssel dafür. Sie glauben, ich würde hier meine Einzelmeinung bringen. Ich bin 

von der Fraktion ausgewählt worden, die Position darzustellen. Das ist die Meinung 

der Fraktion. Mehr sage ich dazu nicht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Die nächste Zwischenbemer-

kung kommt vom Herrn Kollegen Weidenbusch.

Ernst Weidenbusch (CSU): Herr Kollege Fahn, ich höre Ihnen sorgfältig zu. Wir dür-

fen hier auch einmal etwas recherchieren. Sie haben vorhin behauptet, über 60 % der 

bayerischen Bevölkerung seien in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. Auf Nachfrage 

haben Sie gesagt, das sei wissenschaftlich erwiesen. Ich muss Ihnen sagen: Das ist 

schlicht unwahr. Das ist einfach nicht wahr.

Jetzt haben Sie gesagt, in Hof gäbe es keine Deutschkurse für Migranten. Das ist 

auch frei erfunden. Ich bleibe gerne hier und höre der Diskussion bis zum Ende zu. 

Aber ich erwarte von jedem Kollegen, dass er nicht einfach etwas erfindet, sondern 

bei der Wahrheit bleibt.

(Beifall bei der CSU)

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Sie meinen, Sie könnten mich jetzt beein-

drucken. Da muss ich Sie leider voll enttäuschen. Das wird Ihnen nicht gelingen.

(Gudrun Brendel-Fischer (CSU): Das ist unwahr!)
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– Das stimmt doch gar nicht! Dann müssen Sie das der Staatsregierung vorhalten! Ich 

habe eine Schriftliche Anfrage eingebracht. In der Antwort auf diese Schriftliche Anfra-

ge – die schicke ich Ihnen persönlich zu – waren genau diese Landkreise genannt.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Ja, die schicken Sie uns zu! Die nächste Behaup-

tung!)

Das ist nicht von mir. Ganz klar. Ich arbeite mit Schriftlichen Anfragen. Das möchte ich 

Ihnen klar sagen.

Mein Hinweis auf die 64 % ärgert Sie vielleicht.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Wo haben Sie das her?)

Tut mir leid, dass Sie das ärgert. Aber das ist nicht von mir. Das ist von Frau Prof. Kals 

aus Eichstätt. Ich habe das selbst beim Runden Tisch Ehrenamt mitbekommen. Das 

war am 12.11. Ich schicke Ihnen das zu. Ich sage nur Dinge aus Schriftlichen Anfra-

gen, die stimmen und die wahr sind.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN – Ernst Weidenbusch 

(CSU): Er kapiert es nicht!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Die nächste Rednerin ist Frau Kollegin Wald-

mann.

Ruth Waldmann (SPD): Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Heute ist ja immer wieder auf die große Bedeutung der Aufgabe der Inte-

gration hingewiesen worden und auf die vielfältigen Aufgabenstellungen, die für uns 

daraus resultieren.

Bei dem Artikel zur deutschen Sprache haben wir eine andere Auffassung davon, was 

in ein solches Gesetz eigentlich hineingehört. Das beginnt schon mit dem allerersten 

Satz: "Nur wer deutsch spricht, kann sich vollumfänglich in das öffentliche Leben und 

Arbeiten einfügen." Das ist so nicht richtig. Wir sind uns zwar alle einig, dass das Er-
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lernen der deutschen Sprache sehr wichtig und ein Schlüssel zu Bildung und Integra-

tion ist. Es ist aber nicht so, dass man mit einem solchen Satz etwas gewinnen würde; 

denn auch Leute, die Englisch sprechen, können sich bei uns vollumfänglich integrie-

ren. Das gilt auch für Menschen, die aufgrund einer Behinderung gar nicht sprechen 

können. Auch diese können sich bei uns Gott sei Dank vollumfänglich integrieren.

Jetzt ist die Frage: Warum schreibt man dann einen solchen Satz in das Gesetz hi-

nein? Wenn man in die Begründung zu diesem Gesetzestext schaut, liest man, dass 

es sich dabei nur um einen Programmsatz handelt. Das heißt auf gut Deutsch: Das 

haben wir nur einmal so gesagt. Ich frage mich: Wir reden doch hier über einen Geset-

zestext. Muss das denn sein? Mit dieser Rhetorik geht es in diesem Gesetz leider wei-

ter.

Wir haben im sozialpolitischen Ausschuss eine umfangreiche Anhörung durchgeführt. 

Die Vertreter aller Fachverbände, die dort zu Wort kamen, waren sich einig und haben 

moniert, dass die Formulierung eines "mindestens erwartbaren Sprachniveaus" zumin-

dest schwurbelig ist; denn wir alle wissen, dass Ausdrucksweisen sehr individuell sind. 

Das hilft uns nicht wirklich weiter. Auch in der Begründung zum Gesetzentwurf steht, 

dass sich die Sprache rein faktisch der unmittelbaren staatlichen Regelung entzieht. 

Deswegen wird auch keine Verpflichtung ausgesprochen.

Das "mindestens erwartbare Sprachniveau" ist eine ausgesprochen unklare Formulie-

rung. Auch in der langen Debatte, die wir mit Herrn Dr. Gruber im sozialpolitischen 

Ausschuss geführt haben, ist nicht wirklich klarer geworden, was ein "mindestens er-

wartbares Sprachniveau" ist. Sie nehmen diesen Begriff immerhin als Grundlage zur 

Erstattung von Förderkosten. Dann muss das schon ein belastbarer Begriff sein.

Der Artikel 4 befasst sich des Weiteren damit, dass notwendige Kosten zur Heranzie-

hung eines Dolmetschers durch Behörden dann auferlegt werden können, wenn 

wegen fehlerhafter Übersetzung gegen die Behörden Haftungsansprüche bestehen. 

Also sollen Haftungsansprüche ausgeschlossen werden. Das hat einen sehr stark re-
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pressiven Charakter; schließlich handelt es sich um notwendige Kosten. Schließlich ist 

es die Behörde, die den Dolmetscher in eigenem Ermessen heranzieht. Wenn die Be-

hörde der Meinung ist, der Migrant könne nicht gut genug Deutsch, zieht sie einen 

Dolmetscher heran. Dann hat die Behörde aber auch die Verpflichtung und die Verant-

wortung, einen Dolmetscher heranzuziehen, der das auch kann und in der Lage ist, 

den vielleicht gar nicht so einfachen deutschen Gesetzestext inhaltlich zu übermitteln.

Wenn die Behörde einen Dolmetscher erwischt, der das nicht kann, der also auf 

Deutsch einen "Schmarrn" erzählt, dann können doch nicht die Kosten für die Folgen, 

die daraus resultieren, dass etwas Unzutreffendes gesagt wurde, dem Migranten in 

Rechnung gestellt werden. Schließlich geht es hier oft um Förderbescheide, also um 

Geld. Der Migrant, wegen dem der Dolmetscher da ist, kann nicht gut genug Deutsch. 

Er versteht gar nicht, dass ihm Unsinn erzählt worden ist. Wie soll dieser Migrant über-

prüfen, ob er mit der richtigen Darstellung bedient worden ist? Das ist ein logischer 

Fehler in diesem Gesetzestext. Hier geht es darum, Haftungsansprüche gegen eine 

Behörde in Fällen auszuschließen, wo das offenbar noch nicht lückenlos geregelt ist. 

So steht es auch in der Begründung zum Gesetz.

Es ist aber nicht die Aufgabe eines Integrationsgesetzes, Haftungsansprüche gegen 

eine Behörde auszuschließen, sondern es geht vielmehr darum, die Grundlagen zu 

schaffen, damit die Integration gelingen kann und dass der Erwerb der deutschen 

Sprache gelingen kann. An dieser Stelle wäre es die Aufgabe, für eine Infrastruktur zu 

sorgen, damit wir genügend geeignete Dolmetscher haben. Wir brauchen viele Dol-

metscher, die sehr unterschiedliche Sprachen gut können. Dabei geht es nicht nur um 

ein Alltagssprachniveau. Für einen Behördengang brauchen wir Leute, die Rechtsbe-

griffe verstehen, übersetzen und verständlich machen können. Das ist ein ziemlich 

hohes Niveau. Wir müssten erst einmal anfangen, eine geeignete Infrastruktur aufzu-

bauen.

Aus dem Alltag der Behörden wissen wir doch, wie schwer es ist, geeignete Dolmet-

scher heranzuziehen. Das ist schwer. Ich verstehe, dass daraus Schwierigkeiten für 
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die Behörden resultieren.Noch mehr Schwierigkeiten resultieren daraus aber für die 

betroffenen Migranten. Wir können die Ursache des Problems nicht umkehren, indem 

wir am Ende ihnen die Kosten aufbürden und in das Gesetz einen Haftungsaus-

schluss aufnehmen. Ich halte das jedenfalls für ausgesprochen bedenklich. Wenn man 

einen Fehler macht, dann haftet man halt dafür. Wir dürfen nicht einfach in das Gesetz 

schreiben, dass dieser Grundsatz im vorliegenden Fall nicht gelten soll. Das wäre zu-

mindest gesetzeslogisch außerordentlich schwierig. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und des Abgeordneten Thomas Gehring (GRÜNE))

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.

Die SPD-Fraktion hat eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten gemäß § 133 Ab-

satz 1 der Geschäftsordnung angekündigt. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Pfaff-

mann.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Ich will das Abstimmungsverhalten meiner Fraktion begründen. Es ist schon viel 

gesagt worden. Lassen Sie mich darüber hinaus noch einige Anmerkungen dazu ma-

chen, was uns dazu gebracht hat, auch dem Artikel 4 nicht zuzustimmen.

Erstens. Es ist völlig unglaubwürdig, einerseits den Erwerb der deutschen Sprache zu 

fordern und sogar mit Strafe bzw. der Forderung nach Rückzahlung der Fördergelder 

zu drohen, sofern die Vermittlung der deutschen Sprache bei dem einen oder anderen 

Migranten oder der einen oder anderen Migrantin nicht gelingt, wenn andererseits 

nicht ausreichend Sprachkurse zur Verfügung gestellt werden. Der Haushaltsvorbehalt 

gilt auch für diese Regelung des Gesetzes. Staatsregierung und CSU verlangen unter 

Androhung von Strafe die Rückzahlung der Fördergelder, stellen aber nicht ausrei-

chend Finanzmittel bereit, damit ausreichend Sprachkurse angeboten werden können. 

Das ist der erste Grund unserer Ablehnung.
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Was den zweiten Grund angeht, so will ich Herrn Steiner ansprechen: So viel Blödsinn 

kann man eigentlich gar nicht reden; Herr Steiner kann es anscheinend.

(Widerspruch von der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte nicht schon wieder diese Diskussion. Herr 

Pfaffmann, eine Erklärung zur Abstimmung, bitte.

(Unruhe bei der CSU)

– Ruhe jetzt, bitte!

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Wenn Sie sich wieder abgeregt haben, machen wir 

weiter.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Eine Erklärung zur Abstimmung in kurzer Form!

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch (CSU))

– Ruhe jetzt, Herr Weidenbusch!

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Wir werden Artikel 4 auch deswegen nicht zustim-

men – –

(Zuruf von der CSU: Kollege Steiner hatte recht!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit vielen Jahren kämpft die SPD dafür – ich bin seit 

18 Jahren Mitglied dieses Hauses; damals waren Sie, Herr Steiner noch gar nicht 

da –,

(Unruhe bei der CSU)

dass die Schulen mit ausreichend Lehrern ausgestattet werden, um ausreichenden 

und qualitätsvollen Spracherwerb zu organisieren.

(Beifall bei der SPD)
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Das haben Sie verschwiegen.

(Zuruf von der CSU: Das ist keine Erklärung zum Abstimmungsverhalten!)

Im Gegenteil, die Forderung nach mehr Lehrerinnen und Lehrern – –

(Unruhe bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich bitte zurückzukommen auf die Erklärung.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Das ist eine Erklärung.

(Oliver Jörg (CSU): Der Hinweis darauf, seit wann Kollege Steiner dem Landtag 

angehört, kann wohl nicht zur Erklärung des Abstimmungsverhaltens beitragen!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte, lassen Sie Herrn Pfaffmann reden.

(Unruhe bei der CSU – Zuruf von der CSU: Er beleidigt doch nur den Kollegen!)

– Ruhe jetzt, bitte!

(Zuruf von der CSU: Er hat nicht das Recht zur Beleidigung von Kollegen!)

– Ich bitte jetzt um etwas Ruhe. – Herr Pfaffmann, bitte sprechen Sie weiter.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Hätten Sie in den vielen vergangenen Jahren die For-

derungen der Opposition nach kleineren Klassen und mehr Lehrerinnen und Lehrern 

unterstützt, dann wäre die heutige Situation besser, als sie es tatsächlich ist. Da Sie 

das nicht gemacht haben, werden wir Ihre heutige – heuchlerische – Forderung nach 

mehr Sprachkursen nicht unterstützen.

(Beifall bei der SPD – Lachen bei der CSU)

Nächster Grund: Wir werden auch deswegen nicht zustimmen, weil Sie neben der Be-

tonung der Bedeutung des Erwerbs der deutschen Sprache die Förderung der Mutter-

sprache komplett ausblenden. Es ist wichtig, dass bei der Integration auch die nicht-

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 22

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000341.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000226.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000341.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000226.html


deutsche Muttersprache gefördert wird. Das lehnen Sie ab, das sehen Sie nicht vor. 

Auch deswegen werden wir Artikel 4 nicht zustimmen.

(Beifall bei der SPD)

Der letzte Grund, aus dem wir Artikel 4 ablehnen, betrifft die Formulierung zum 

Sprachniveau. Wie wollen Sie reagieren, wenn die Grundforderung, dass jeder nach 

drei Jahren in der Lage sein soll, sich angemessen in deutscher Sprache zu verständi-

gen, bei einem syrischen Kind, einem syrischen Vater oder einer syrischen Mutter aus 

diversen Gründen nicht erreicht werden kann? Laut Gesetzentwurf wollen Sie von 

ihnen die Förderaufwendungen zurückverlangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das 

ist kein Beitrag zur Integration, sondern ein Beitrag zur Ausgrenzung, sonst nichts. Zu-

mindest wird dieses Signal ausgesandt. Auch deswegen werden wir Artikel 4 nicht zu-

stimmen.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir kommen zur Abstimmung. Auch hier ist vor-

weg über die einschlägigen Änderungsanträge der Fraktionen abzustimmen. Es sind 

dies die Nummer 5 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion auf Drucksache 17/13211 

und der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-

che 17/13418.

Mit der Nummer 5 des SPD-Antrags soll Artikel 4 neugefasst werden; inhaltlich verwei-

se ich auf die Drucksache. Der federführende Ausschuss empfiehlt die Ablehnung. 

Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 5 des Änderungsantrags der Frak-

tion der SPD zustimmen möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. – Das sind die 

Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ge-

genstimmen! – Das ist die Fraktion der CSU. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine 

Stimmenthaltungen. Die Nummer 5 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion ist damit 

abgelehnt.
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Mit dem Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollen in Artikel 4 

Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 aufgehoben werden. Der federführende Ausschuss 

empfiehlt auch hier die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Ände-

rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich 

um sein Handzeichen. – Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstim-

men! – Das ist die Fraktion der CSU. Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthaltung der 

Fraktionen von SPD und FREIEN WÄHLERN ist der Änderungsantrag der GRÜNEN 

abgelehnt.

Zu Artikel 4 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung mit der Maßgabe, 

dass in Absatz 3 Satz 2 die Angabe "Art. 3 Abs. 8" durch die Angabe "Art. 3 Abs. 9" 

ersetzt wird; ich verweise auf die Nummer 4 der Beschlussempfehlung. Wer dem Arti-

kel 4 mit dieser Änderung nun zustimmen möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. 

– Das ist die Fraktion der CSU. Gegenstimmen! – Die Fraktionen der SPD, der FREI-

EN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine 

Stimmenthaltungen. Dann ist dies so beschlossen.

Außerhalb der Tagesordnung rufe ich nun die Umbesetzung im Ausschuss für Bun-

des- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen auf. Gemäß § 26 un-

serer Geschäftsordnung gebe ich eine Änderung im Ausschuss für Bundes- und Euro-

paangelegenheiten sowie regionale Beziehungen bekannt: In seiner Sitzung am 

6. Dezember 2016 hat der Ausschuss Herrn Georg Rosenthal zum stellvertretenden 

Vorsitzenden gewählt. Herr Kollege, ich gratuliere Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg 

bei Ihrer Tätigkeit im Hohen Hause. Wir nehmen davon Kenntnis.

(Beifall)

Weiterhin gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu Artikel 3 – Allge-

meine Integrationsförderung – bekannt: Mit Ja haben gestimmt 93, mit Nein haben ge-

stimmt 57. Stimmenthaltungen: 2. Damit ist Artikel 3 mit den Änderungen angenom-

men.
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(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Joachim Unterländer
Abg. Horst Arnold
Abg. Ludwig Hartmann
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Abg. Harry Scheuenstuhl
Abg. Doris Rauscher
Staatsministerin Emilia Müller
Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe nun auf:

Artikel 3

"Allgemeine Integrationsförderung"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 4 (Drs. 17/13211) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 3 - Leitkult (Drs. 17/13416) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Markus 

Blume u. a. (CSU)

hier: Nummer 2 (Drs. 17/13604) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt auch hier wieder 24 Minuten. Ich eröffne 

die Aussprache. Erster Redner ist Herr Kollege Unterländer. Bitte sehr.

Joachim Unterländer (CSU): Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her

ren! Artikel 3 umfasst den inhaltlichen Rahmen, die inhaltliche Zugrundelegung der 

Maßnahmen der Integrationsförderung. Dabei ist dies kein abschließendes Werk, und 

es ist erkennbar, dass die Integrationspolitik ein ständig fortschreitender Prozess ist.

In acht Absätzen ist ein Maßnahmenbündel dargestellt. Weil das zumindest in der Dis

kussion im federführenden sozialpolitischen Ausschuss eine Rolle gespielt hat, stelle 

ich gleich fest: Dies sind in erster Linie programmatisch zugrunde gelegte Sätze, die 

keine subjektiven, individuellen Rechte begründen.
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Herr Kollege Dr. Hopp, in diesem Zusammenhang möchte ich einen meiner Fraktion 

eher kritisch gegenüberstehenden Jugendverband zitieren, der bei einem Gespräch in 

diesen Tagen von sich aus festgestellt hat, dass die Integrationsmaßnahmen, die im 

Freistaat Bayern geleistet werden, vorbildlich sind und der Freistaat Bayern hierbei 

eine führende Rolle einnimmt.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Dies spiegelt sich auch in diesem Artikel 3 wider. Wir müssen auch feststellen, dass 

die Integrationsmaßnahmen, die in diesem Zusammenhang ergriffen worden sind, 

nicht nur seit 2015 ihresgleichen suchen. Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bun

desländern schauen mit großen Augen nach Bayern. Dafür auch der Bayerischen 

Staatsregierung ein herzliches Dankeschön.

(Beifall bei der CSU)

Eine zentrale Forderung ist in diesem Zusammenhang die Bildung als zentraler 

Schlüssel zur Integration. Bildung, nicht nur in Form des Spracherwerbs, sondern ins

gesamt, ist sowohl im frühkindlichen als auch im schulischen und im Hochschulbereich 

ganz zentral. Artikel 3 Absatz 1 ist eine wesentliche Grundlage zur Integrationsförde

rung.

Absatz 2 umfasst die Unterstützung der Migrantinnen und Migranten in dem abver

langten Bemühen, sich mit den in der heimischen Bevölkerung vorherrschenden Um

gangsformen vertraut zu machen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Da gibt 

es noch Nachholbedarf. Es gibt Beispiele, die zeigen, dass die Kultur und das Zusam

menleben mit entsprechenden Angeboten weiter gestärkt werden müssen.

In Absatz 3 ist ein Leitsatz formuliert, der eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. 

Aber ich möchte ihn wörtlich zitieren, weil er die Grundlage für ein Miteinander in einer 

auf Integration ausgelegten Gesellschaft ist:

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2



Gelingende Integration bedarf der gegenseitigen Rücksichtnahme und Toleranz 

sowie des Respekts vor der Einzigartigkeit, der Lebensgeschichte und den Prä

gungen des jeweils anderen.

Wir müssen schon darauf achten, dass diese Werte als prägende Werte für das Mitei

nander in unserer Gesellschaft akzeptiert und unterstützt werden.

Darüber hinaus stellen wir fest, dass die Migrationsberatung neben der Asylsozialbe

ratung für die Migrantinnen und Migranten unverzichtbar ist. Nach den Anerkennungs

verfahren besteht für die Betroffenen mit Bleibeperspektive auch im Sinne des Arti

kels 2 dieses Gesetzes die Notwendigkeit, den Schwerpunkt von der 

Asylsozialberatung stärker in die Migrationsberatung zu verlagern.

Damit man heute auch etwas Versöhnendes sagen kann: Auf Initiative der Kollegin 

Rauscher haben wir gemeinsam mit ihr – Kollege Huber war noch dabei – in einem 

kleinen, informellen Fachgespräch mit den Wohlfahrtsverbänden über diese Weiter

entwicklung gesprochen, und es findet sich in dem Haushalt, über den wir nächste 

Woche sprechen werden, schon eine Schwerpunktverlagerung. Ich sage: Vorausset

zung für eine gelingende Integration ist diese Verlagerung der Beratungsangebote von 

der Asylsozialberatung hin zur Migrationsberatung.

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Sehr gut!)

Die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements ist etwas, was man nicht vorschrei

ben kann, was man aber als programmatischen Ansatz mit zu unterstützen hat und 

was wichtig ist. Im sportlichen Bereich funktioniert dieser Ansatz sehr gut. Ich meine, 

wir müssen, was die Wertigkeit des Gesetzentwurfs angeht, auch einmal feststellen, 

dass sich dieser zwar vorrangig an die Migranten richtet, aber natürlich auch an die 

einheimische Bevölkerung. Bei der ehrenamtlichen Förderung wird sich dieses Mitei

nander, diese Integration in besonderer Weise zeigen. Deshalb ist es notwendig, die 

bereits zugrunde gelegten und eingeführten Unterstützungen weiterzuführen. Dies 

drückt sich in Artikel 3 Absatz 5 sehr gut aus.
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Die Rückkehrberatung ist ebenfalls zu benennen. Es ist wichtig, jenen, die keine Blei

beperspektive und eine Rückkehrabsicht haben, Möglichkeiten für eine Weiterentwick

lung in ihren Herkunftsregionen zu geben.

Schließlich ist es eine Zielsetzung des Integrationsgesetzes, dass die Behörden den 

integrativen Ansatz in ihrer täglichen Arbeit in besonderer Weise mit berücksichtigen.

Die CSUFraktion hat in einem Änderungsantrag die Forderung eingebracht, die 

Gleichberechtigung stärker zu unterstützen, weil hier großer Handlungsbedarf besteht; 

denn die Werte der Gesellschaft, die zu integrieren hat, sind häufig andere als jene, 

die in den Familien mit Migrationshintergrund praktisch gelebt werden.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Kollege Unterländer, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Aber Sie bekommen noch zwei Minuten; denn es gibt ohnehin eine Zwischenbemer

kung.

Joachim Unterländer (CSU): Ich darf trotzdem abrundend feststellen, dass dieser 

Änderungsantrag im Sinne der Verwirklichung des Ziels der Gleichberechtigung eine 

Notwendigkeit ist. Ich bitte deshalb, um meinen Teil erstmal abzuschließen, um Unter

stützung zu dem Artikel 3 in der im federführenden Ausschuss so beratenen Form.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Jetzt bekommen Sie zwei Minuten mehr. Aber 

erst darf der Kollege Arnold etwas dazu sagen. Bitte schön.

Horst Arnold (SPD): Herr Kollege Unterländer, ich hebe auf den Artikel 3 Absatz 7 ab. 

Dort steht drin: "Migrationsbedingte Erwägungen können im Rahmen von Ermessens

entscheidungen berücksichtigt werden, …". – Das ist der Satz 1. Ich verstehe das 

nicht und habe es auch sonst nicht erschlossen. Vielleicht sagt die Staatsregierung 

mal, was migrationsbedingte Erwägungen sind. Das ist ja offensichtlich ein Verwal

tungsvorgang. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, dass das 

dann auch berücksichtigt werden müsste. Aber genau das steht nicht drin. Da steht 
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drin: "können im Rahmen … berücksichtigt werden, …". – Das heißt, sie müssen nicht 

berücksichtigt werden. Wenn Sie es wirklich so wollten, wäre der richtige Wortlaut: 

"Migrationsbedingte Erwägungen müssen im Rahmen von Ermessensentscheidungen 

berücksichtigt werden." – Warum wollen Sie das nicht? Ist es Ihnen zu klar und deut

lich? Oder ist es in diesem Zusammenhang nicht das, was Sie von entsprechenden 

Ermessensentscheidungen erwarten? Ich spreche hier auch als Rechtsanwender zu 

Ihnen; denn wenn zum Beispiel ein Gericht eine Ermessensentscheidung kontrolliert, 

dann muss es verschiedene Rechtsgüter in die Rechtsfolge einstellen. Wenn dann 

"migrationsbedingt" drinsteht, was das auch immer ist, muss es nicht berücksichtigt 

werden und kann es nicht berücksichtigt werden. Also ist Satz 1 in der Rechtsanwen

dung, wenn man ihn so sieht, wie er geschrieben steht, praktisch vollkommen über

flüssig und im Sinne der Paragrafenbremse sowieso abzuschaffen.

(Beifall bei der SPD)

Joachim Unterländer (CSU): Diese Bestimmung soll die Möglichkeit eröffnen, die 

subjektive Situation in den Einzelfallentscheidungen mit zu berücksichtigen. Ich glau

be, es ist bei diesen Fragestellungen generell notwendig, dass die Förderungen und 

die einzelnen in diesem Artikel 3 definierten Maßnahmen auf den Einzelfall, auf die 

subjektivierbare Situation des Einzelnen mit abgestellt werden. So ist diese Bestim

mung meines Erachtens zu verstehen. So ist auch im federführenden Ausschuss be

raten worden.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Herr Kollege Unterländer. – Für 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN darf ich jetzt Kollegen Hartmann ans Mikrofon bitten. – 

Entschuldigung, Herr Hartmann, kleinen Moment bitte. Ich muss noch darauf hinwei

sen, dass die SPDFraktion namentliche Abstimmung zum Artikel 3 beantragt hat. – 

Entschuldigung. Bitte, Sie haben das Wort.
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Ludwig Hartmann (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen!

(Gudrun BrendelFischer (CSU): Wo ist der Schal?)

Ich habe der Rede von Herrn Kreuzer – vielleicht kann er ganz kurz zuhören – zuge

hört. Es ist mir nicht leichtgefallen. Es war manchmal nicht leicht.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sie müssen zu Artikel 3 sprechen, Herr Kollege!)

– Ich komme gleich zum Artikel. – Ich habe auch den Kollegen der CSUFraktion zu

gehört, auch dem Herrn Zellmeier. Bei allen Ihren Redebeiträgen haben Sie sich ganz 

groß vorne hingestellt – da komme ich zum Artikel 3 – und gesagt: Fördern und For

dern. Dagegen wäre gar nichts zu sagen, wenn es auf der gleichen Ebene stünde. 

Aber wir haben gerade vom Kollegen Arnold ganz genau gehört, dass dem nicht so 

ist. Sie führen eine ganze Reihe auf, aber ohne irgendwelche Verbindlichkeiten. Das 

ist das Problem daran. Wenn wir etwas fordern, dann schreiben Sie doch rein, dass 

einem die Förderung zusteht, dass man einen Anspruch darauf hat, an Integration teil

nehmen kann und damit Teil der Gesellschaft werden kann. Das haben Sie alles nicht 

mit drin. Das ist das Problem, das sich durch das gesamte Gesetz, durch Ihr Spal

tungsgesetz, wie ein roter Faden zieht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist unstrittig – ich glaube, da sind wir uns trotz der hitzigen Debatte vorher alle einig 

–, dass Integration eine langfristige Aufgabe ist und nicht von heute auf morgen zu 

meistern ist. Aber auch dabei zeigt sich immer wieder, wie wichtig es ist, eine Verbind

lichkeit zu haben. Eine Verbindlichkeit herzustellen, das heißt für mich ganz zentral, 

die Verlässlichkeit beim Thema Integrationsarbeit herzustellen, eine politische, eine 

rechtliche und auch eine finanzielle Verbindlichkeit herzustellen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Wir brauchen das für die Menschen mit Migrationshintergrund, aber genauso für dieje

nigen Menschen, die sich darum bemühen und daran arbeiten, dass Integration ge

lingt. Wir brauchen das für beide Seiten. Auch das finden wir so nicht in Artikel 3. Das 

fehlt mir komplett.

Ein weiterer Bereich – ich kann es kurz machen, weil ich mich bei diesem Artikel auf 

das Inhaltliche beschränken möchte – zieht sich wie ein roter Faden durch. Herr Un

terländer, ich nehme Ihnen wirklich ab, dass Sie von vielen Sachen überzeugt sind 

und davon, dass man etwas auch besser machen kann. Sie sind ein guter Sozialpoliti

ker. Das ist überhaupt keine Frage. Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, 

dass Bildung der Schlüssel zur Integration ist. Das war Ihre Wortwahl hier. Bildung ist 

der Schlüssel zur Integration. Dann sorgen wir doch als Allererstes dafür, dass jeder 

einen Zugang dazu hat,

(Joachim Unterländer (CSU): Das tun wir ja!)

unabhängig vom ausländerrechtlichen Status zum jeweiligen Zeitpunkt. Dann machen 

wir das doch!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Machen wir das nicht erst nach drei Monaten und nicht in irgendwelchen Einrichtun

gen außerhalb des Schulbetriebes. Dann machen wir das doch, und zwar auch wäh

rend des Verfahrens in der Schule, damit das funktionieren kann. Das fehlt mir in die

sem Gesetz. Das macht dieses Gesetz zu einem Spaltungsgesetz. Man muss es so 

deutlich sagen: Wer ausgrenzt, der spaltet. Wer spaltet, der schwächt unser Land. Zu

sammenhalt macht uns stark.

(Gudrun BrendelFischer (CSU): Das ist schwach!)

Gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 7



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Herr Kollege Hartmann. – Für die 

Fraktion der FREIEN WÄHLER: Kollege Dr. Fahn. Bitte schön.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Herr Präsident! Zunächst mal begrüßen 

wir es, dass die CSU auch aufgrund einer Anregung der FREIEN WÄHLER folgenden 

Passus eingebracht hat: Der Staat unterstützt die ehrenamtliche Arbeit vor Ort durch 

geeignete Angebote, insbesondere zur Information und zur Koordinierung. Der erste 

Punkt, den ich hier ansprechen will, ist der Bereich "Ehrenamtliches Engagement". 

Dieses muss einen höheren Stellenwert erhalten. Integration gelingt vor allem durch 

das Zusammenwirken ehrenamtlicher Strukturen.

Damit freiwilliges Engagement effizient, sinnstiftend, integrationsfördernd und langfris

tig wirksam wird, müssen die Rahmenbedingungen für das bürgerliche Engagement 

besser werden. Sie müssen professionell ausgestaltet werden. Freiwilliges Engage

ment darf keine hauptberuflichen Strukturen ersetzen. Freiwillige müssen grundlegen

de Informationen zu den Themenbereichen Integration bzw. Flucht und Asyl erhalten. 

Ehrenamtliche sollen je nach Einsatz eine Qualifizierung und vertiefende Qualifikatio

nen bekommen. Das betrifft zum Beispiel den Umgang mit traumatisierten Menschen 

oder rechtliche Fragen im Ehrenamt. Ehrenamtliche sollen eine fachliche Begleitung 

während des Einsatzes bekommen. Der Staat erkennt den wichtigen Beitrag an, den 

Vereine und Verbände leisten, wenn sie über Angebote informieren, also für eine Teil

habe werben. Migrantinnen und Migranten werden ermutigt, durch bürgerliches Enga

gement einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Dabei werden sie vor Ort personell 

und finanziell unterstützt. Wichtig wäre, einen Standard für die hauptberufliche Koordi

nation des bürgerlichen Engagements im Flüchtlings und Migrationsbereich festzuset

zen.

Ich nenne noch einige Zahlen, die ganz wichtig sind: Nach dem neuen Freiwilligen

Survey engagieren sich in Bayern derzeit 47,5 % der Bürger ehrenamtlich. 2009 

waren das 36 %. Ebenfalls interessant ist Folgendes: In der letzten Sitzung des Run

den Tischs Ehrenamt gab es eine Untersuchung von der Universität Eichstätt durch 
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Prof. Dr. Kals. Dabei kam heraus: Im Flüchtlingsbereich sind sogar 64 % der Bürger 

ehrenamtlich tätig. Ich glaube, das ist eine wichtige Zahl, die man bei dieser Gelegen

heit mal nennen sollte.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): 64 % aller Bürger in Bayern?)

– 64 %, genau, auch wenn Sie das überrascht.

(Thomas Kreuzer (CSU): Das kann doch nicht stimmen!)

Ich habe die Untersuchung von der Frau Professor Kals. Das zeigt, dass die Bürger – 

da muss man sich mal bei den Bürgern bedanken – gerade im Flüchtlingsbereich die 

Arbeit sehr gut unterstützt haben. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement der Bürger 

hätten wir das alles in den letzten Jahren gar nicht so geschafft. Das muss man ganz 

klar sagen. Der Freistaat hat im neuen Doppelhaushalt die Zukunftsstiftung für das 

Ehrenamt mit 2,5 Millionen Euro eingebracht. Das ist eine gute Idee. Das ist eine Ver

brauchsstiftung. Da könnten wir schauen, inwieweit man hier Gelder für ehrenamtliche 

Projekte im Flüchtlingsbereich einsetzen kann.

Zweiter Punkt – der Abend ist lang, die Zeit aber immer knapp –: Wir begrüßen in Arti

kel 3 des Gesetzentwurfs der Staatsregierung, dass der Staat Angebote zur Rück

kehrberatung gewährt, um eine bedarfsgerechte Unterstützung zu gewährleisten. 

Dazu hatten wir bereits – manche erinnern sich noch – am 27.09.2016 einen Dring

lichkeitsantrag gestellt. Wir forderten damals, dass im Rahmen der Rückkehrberatung 

pro betroffene Person eine Prämie von 1.000 Euro gezahlt wird. Die entsprechenden 

Mittel gibt es auch aus dem Fördertopf der EU, die aufgestockt werden sollten.

Letztendlich helfen wir damit auch den Flüchtlingen und leisten – obgleich das einige 

damals nicht verstanden haben, aber ich glaube, es ist doch so – einen Beitrag zur 

Entwicklungspolitik. Wir haben die vielen ehrenamtlichen Projekte in BadenWürttem

berg gesehen, die genau das machen. Dort erhalten Flüchtlinge, die zurückkehren, 

Existenzgründerzuschüsse, Fortbildungsangebote und gegebenenfalls eine finanzielle 
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Hilfe für die Bezahlung der Miete. Warum soll es so etwas in Bayern nicht geben? Arti

kel 3 dieses Integrationsgesetzes sollte deswegen noch ein wenig offensiver ausge

staltet werden, wir wären dann auch in der Sache ein Stück weiter.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke, Herr Kollege Dr. Fahn. – Jetzt haben wir 

noch eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Scheuenstuhl.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Herr Kollege Dr. Fahn, was mir bei Ihnen fehlt – Sie 

haben es zwar angedeutet –: Sind Sie der Meinung, dass im Entwurf der Staatsregie

rung hinsichtlich des Förderns und Forderns genügend getan wird? Können Sie sich 

vorstellen, dass da noch mehr gemacht wird? Sie hatten ein paar Beispiele genannt; 

ich denke aber, hier könnte noch viel mehr getan werden.

Wie stellen Sie sich vor, wie wir das verstärken könnten? Wenn sich 64 % aller Bür

gerinnen und Bürger Bayerns ehrenamtlich für Flüchtlinge engagierten,

(Erwin Huber (CSU): Was?)

wäre das eine tolle Geschichte.

(Zuruf des Abgeordneten Thomas Kreuzer (CSU))

– Ich habe es bloß zitiert. – Es wäre mit Sicherheit schön, aber es erscheint mir an

hand der Anzahl der Kinder usw. doch etwas viel, wobei es natürlich wünschenswert 

wäre. Vielleicht könnten Sie diese Zahl nochmals erläutern, damit die CSU und wir 

glauben, was Sie hier gesagt haben.

(Thomas Kreuzer (CSU): Das wären ja 8 Millionen Euro, Herr Dr. Fahn!)

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): – Ja, freuen Sie sich doch, Herr Kreuzer. 

Diese Zahl ist nicht von mir, sondern sie wurde in der letzten Sitzung des Runden Ti

sches Ehrenamt – Herr Seidenath musste leider schon früher, um 14.50 Uhr, weg – 

genannt. Eine Professorin von der Uni Eichstätt hat diese Untersuchung vorgestellt 

und allen präsentiert.
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(Thomas Kreuzer (CSU): Lesefehler wahrscheinlich, Herr Dr. Fahn!)

– Das ist kein Lesefehler. Ich habe es sogar abfotografiert und kann Ihnen das Foto 

mit den 64 % schicken.

(Beifall bei der SPD – Harry Scheuenstuhl (SPD): Bravo! – Zuruf des Abgeordne

ten Dr. Florian Herrmann (CSU))

Das schicke ich Ihnen; mich hat es auch gewundert.

Ich gebe Ihnen recht: In dem Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung kommt 

das Fördern insgesamt zu kurz. Im Prinzip ist er schwerpunktmäßig auf das Fordern 

ausgelegt, das stimmt. Es gibt aber auch ein paar Punkte "Fördern", das ist in Artikel 3 

des Gesetzentwurfs der Staatsregierung enthalten. Deswegen habe ich gesagt: Okay, 

Artikel 3 muss man ausbauen, Herr Kreuzer, und dann kann man der Sache viel mehr 

dienen.

Aber noch einmal: Wir können auch zusammen nach Eichstätt zu der Professorin fah

ren, und dann wird sie die 64 % – dazu gibt es Untersuchungen – bestätigen. Ich freue 

mich, dass es 64 % sind.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN – Thomas Kreuzer (CSU): Der Bevölkerung! 

Haha!)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Fahn. – Jetzt darf 

ich Frau Kollegin Rauscher von der SPDFraktion das Wort erteilen. Bitte sehr.

Doris Rauscher (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! In Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 steht: Bildung ist ein zentraler Schlüssel zur Integra

tion. Dazu gehört, in einem ausgewogenen Maß zu fördern und zu fordern. Richtig? – 

Was ich in Artikel 3 lese, erfüllt das aber nicht. Sie fordern, dass sich Migranten an 

eine Leitkultur zu halten haben, obwohl Sie es selbst nicht geschafft haben, diese zu 

definieren.
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Wenn ich beim Begriff "Leitkultur" zum Beispiel an den einen oder anderen Nachbarn 

in meiner Siedlung zu Hause denke und gerade jetzt in der Adventszeit darauf achte, 

wie die Gärten mit glitzernder und funkelnder Weihnachtsdeko aufgerüstet wurden,

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Was ist da schlecht?)

dann will ich hoffen, dass sich Migrantinnen und Migranten an dieser Leitkultur künftig 

nicht orientieren. Sollten Sie es doch tun, habe ich das zu akzeptieren.

Sie fordern, Migranten müssten sich mit der deutschen Geschichte, mit unserem 

Rechtssystem, mit unserer Kultur, mit der Wirtschaft und mit der Gesellschaft befas

sen. Sie fordern, dass sich Migranten durch bürgerschaftliches Engagement zu unse

ren Werten und zu unserer Gesellschaft zu bekennen hätten. So weit, so gut.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Dafür sollten Migranten gefördert werden, aber die Erläuterung, wie das konkret aus

zusehen hat, bleiben Sie uns hier im Hohen Haus und allen Betroffenen bis heute 

schuldig. Konkret werden Sie nur, wenn es um das Fordern geht; da sind Sie in die

sem Gesetzentwurf mit einer Vielzahl von Einzelbestimmungen sehr schnell dabei. 

Das Fördern ist dagegen unterrepräsentiert. Es ist schwammig formuliert, ohne kon

krete Inhalte, völlig unverbindlich.

Von einem Gleichgewicht aus Fordern und Fördern kann in Ihrem Gesetzentwurf nicht 

die Rede sein. Sie setzen sogar noch einen drauf: Sämtliche Integrationsangebote 

stehen unter Haushaltsvorbehalt, ein Anspruch auf Förderangebote wird grundsätzlich 

verweigert. Das trifft auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, massiv die Kommunen und 

letztendlich auch alle Ehrenamtlichen.

Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU: Wie 

sollen all jene, die sich tagtäglich draußen mit Integrationsfragen und bemühungen 

auseinandersetzen und Angebote zur Integration bereitstellen, so eine langfristige Pla

nung überhaupt auf die Beine stellen können, damit Integration draußen auch wirklich 
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gelingen kann? – Das ist doch geradezu grotesk. Das ist doch ein Widerspruch in 

sich.

Kolleginnen und Kollegen, für uns als SPD ist eines klar: Integration ist ein Geben und 

ein Nehmen, wie in jeder guten Beziehung. Eine gelungene Integration wird eben 

nicht, wie in Artikel 3 suggeriert, durch eine Unterordnung von Zugewanderten in die 

bestehenden Strukturen der Mehrheitsgesellschaft hergestellt werden. Wenn wir eine 

echte Integration wollen und wenn wir wollen, dass sich Migrantinnen und Migranten 

aktiv in unsere Gesellschaft einbringen und zum gesellschaftlichen, kulturellen und po

litischen Leben beitragen, dann müssen wir Ihnen die entsprechenden Möglichkeiten 

einräumen, und zwar nicht eventuell oder vielleicht nach Haushaltslage, sondern ganz 

entschieden und verlässlich; denn sonst, Herr Zellmeier – jetzt ist er gerade nicht da –, 

bleibt die finanzielle Last tatsächlich beim letzten Glied in der Kette auf kommunaler 

Ebene hängen.

Wenn ich mir Ihren Artikel 3 so ansehe, kommen mir große Zweifel, ob Sie wirklich 

eine echte, zeitgemäße Integration wollen.

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Natürlich!)

Sie sprechen die ganze Zeit von Fördern und Fordern, aber praktisch halten Sie es 

doch nicht ein.

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Ach ja? Schaut doch einmal die Realität an!)

Mir stellt sich die Frage, ob es Ihnen nicht doch nur darum geht, programmatische 

Phrasen zusammenzustellen, und ich finde, die Frage hat der Kollege Unterländer in 

seinem Wortbeitrag vorher beantwortet; denn er sagte genau das. Für uns als SPD ist 

klar: Nur wer Förderangebote verlässlich zur Verfügung stellt, kann einfordern, dass 

sie auch wahrgenommen werden. Alles andere ist nicht fair.

Zum Abschluss mein Appell an die CSU: Greifen Sie die Vorschläge, die wir geliefert 

haben, die Vorschläge der Verbände und die der vielen Ehrenamtlichen auf; denn nur 
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so kann echte Integration gelingen. Setzen Sie sich nicht hochmütig über die vielen 

bereichernden Punkte hinweg.Integrationspolitik ist Sozialpolitik, und sie ist maßgeb

lich und wichtig für ein friedliches Miteinander in unserem Land. Das ist für uns alle 

von größter Bedeutung. Somit gehört zum Fördern und Fordern auch die entsprechen

de Unterstützung, bei der Sie aber vollkommen unverbindlich bleiben.

(Beifall bei der SPD)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, Frau Kollegin Rauscher. – Jetzt darf 

ich für die Staatsregierung Frau Staatsministerin Müller das Wort erteilen. Bitte schön.

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Artikel 3 enthält wesentliche Aspekte der 

Integrationsförderung und fasst sie in Programmsätzen auch zusammen. Diese bedür

fen in ihrer Durchführung jeweils einer Konkretisierung, was unter anderem durch För

derrichtlinien erfolgt oder schon erfolgt ist. Die Schulen beispielsweise sind ein ganz 

eigenes Thema. Wir wollen etwaige Bildungsdefizite ausgleichen. Das Bildungsange

bot umfasst dabei selbstverständlich nicht nur die frühkindliche oder die schulische Bil

dung, sondern auch die Erwachsenenbildung. Das ist ganz wichtig; denn die Men

schen, die zu uns kommen, haben ein sehr unterschiedliches Bildungsniveau. Das 

wissen wir doch alle. Das geht von den Analphabeten bis zu den hochkarätigen Aka

demikern. Integration braucht deshalb auch einen langen Atem und sehr viel Geduld 

und sehr viel Zeit.

Artikel 3 wendet sich zugleich an die heimische Bevölkerung und betont deren wichti

ge Rolle bei der Integration von Migrantinnen und Migranten. Im gegenseitigen Ver

hältnis zueinander sind Rücksichtnahme und Toleranz die Basis und die Brücke zwi

schen den unterschiedlichen Kulturen. Ich möchte mich heute auch noch einmal 

explizit bei den vielen Ehrenamtlichen, die in diesem Gesetz auch erwähnt sind, für 

die Leistungen bedanken, die sie hier erbringen. Ich möchte mich bei ihnen bedanken, 

dass sie Migrantinnen und Migranten dazu bewegen, selbst ehrenamtlich tätig zu sein. 
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Das ist eine ganz neue Qualität der Integration. Das wollen wir auch fördern. Ich 

möchte mich auch bei Herrn Dr. Fahn bedanken, der die prozentualen Anteile ange

sprochen hat.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Er hat auch angesprochen, was die Ehrenamtlichen hier alles leisten.

Schließlich wird auch die staatliche Verwaltung angesprochen, das Ihre zur Verwirkli

chung der Integrationsziele beizutragen. Migrantinnen und Migranten werden in dem 

ihnen abverlangten Bemühen unterstützt, sich mit den in der heimischen Bevölkerung 

vorherrschenden Umgangsformen, mit den Sitten und Gebräuchen vertraut zu ma

chen. Dadurch soll keinesfalls eine Assimilierung stattfinden. Ich betone das noch ein

mal. Ich habe das auch schon in meinem Eingangsstatement gesagt. Die eigene Le

bensweise und Kultur soll nicht aufgegeben werden. Für die Integration ist es jedoch 

hilfreich, sich damit vertraut zu machen, wie die Menschen hier in unserem Lande 

leben.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Wir haben noch eine Zwischen

bemerkung von Herrn Kollegen Scheuenstuhl.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Frau Ministerin, mich würde interessieren, wie Ihre Mei

nung ist: Ist die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern, die die Vorausset

zungen dafür erfüllen, von öffentlichem Interesse? Das heißt, steht es für Sie, für den 

Freistaat und damit auch für mich, im öffentlichen Interesse, dass wir die Menschen, 

die die Voraussetzungen dafür erfüllen, einbürgern?

(Thomas Kreuzer (CSU): Das ist wieder eine Frage!)

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Menschen, die eine gute Bleibe

perspektive haben, wollen wir integrieren. Einbürgern ist eine ganz andere Sache. 
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Nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben die Leute für drei Jahre ein Aufenthalts

recht. Dann reden wir weiter.

(Beifall bei der CSU – Harry Scheuenstuhl (SPD): Ist das ein Vorteil oder nicht?)

– Das muss man dann entscheiden.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen jetzt zur Abstim

mung. Auch hier ist vorweg über die hierzu einschlägigen Änderungsanträge der Frak

tionen abzustimmen. Abgestimmt wird über die Nummer 4 des Änderungsantrags der 

SPDFraktion auf Drucksache 17/13211 und über die Nummer 2 des Änderungsan

trags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/13416.

Mit der Nummer 4 des SPDAntrags soll der Artikel 3 neu gefasst werden. Inhaltlich 

verweise ich auf die genannte Drucksache. Der federführende Ausschuss empfiehlt 

die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 4 des SPDÄnde

rungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – Das sind 

die SPDFraktion, die FREIEN WÄHLER und das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ge

genstimmen! – Das ist die CSUFraktion. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthal

tungen. Die Nummer 4 des Antrags ist damit abgelehnt.

Mit der Nummer 2 des Änderungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sollen in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 die Wörter "an der Leitkultur" durch die Wörter "an 

den Werten der Bayerischen Verfassung und des Grundgesetzes" ersetzt werden. Der 

federführende Ausschuss empfiehlt auch hier die Ablehnung. Wer entgegen dem Aus

schussvotum der Nummer 2 des Änderungsantrags des BÜNDNISSES 90/

DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – Das sind 

die FREIEN WÄHLER und das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Das ist 

die CSUFraktion. Stimmenthaltungen? – Bei Stimmenthaltung der SPDFraktion ist 

die Nummer 2 des Änderungsantrags abgelehnt.
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Bei Artikel 3 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung mit der Maßgabe, 

dass in Artikel 3 ein neuer Absatz 3 eingefügt wird und im neuen Absatz 6 der Satz "Er 

unterstützt die ehrenamtliche Arbeit vor Ort durch geeignete Angebote, insbesondere 

zur Information und Koordinierung." angefügt wird. Inhaltlich verweise ich auf Num

mer 3 der Beschlussempfehlung. Wir treten in die namentliche Abstimmung ein. Fünf 

Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 18.36 bis 18.41 Uhr)

Die Zeit ist um. Wir schließen die Abstimmung. Ich darf Sie bitten, wieder Platz zu 

nehmen. Wir fahren in der Tagesordnung fort.

(...)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Weiterhin gebe ich das Ergebnis der namentli

chen Abstimmung zu Artikel 3 – Allgemeine Integrationsförderung – bekannt: Mit Ja 

haben gestimmt 93, mit Nein haben gestimmt 57. Stimmenthaltungen: 2. Damit ist Arti

kel 3 mit den Änderungen angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Dr. Hans Reichhart
Abg. Christine Kamm
Abg. Bernhard Pohl
Abg. Horst Arnold



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe auf:

Artikel 2

"Begriffsbestimmungen"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 3 (Drs. 17/13211) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 24 Minuten. Die Verteilung ist bekannt. Ich 

eröffne die Aussprache. Erster Redner ist Herr Dr. Reichhart. Bitte schön.

Dr. Hans Reichhart (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! Der Artikel über die Begriffsbestimmungen ist in diesem Gesetz sicher nicht der 

bedeutendste Artikel. Lassen Sie mich trotzdem mit ein paar Worten darauf eingehen. 

Wir haben mit den Begriffsbestimmungen eine Systematik gewählt, wie sie in der aktu

ellen Gesetzgebungstechnik und in der aktuellen Gesetzgebungspraxis üblich ist. Wir 

stellen dem Gesetz voran, welche Begriffe wie definiert werden, sodass beim späteren 

Lesen des Gesetzes klar und verständlich ist, wie man etwas auslegen soll, für wen 

welche Artikel gelten sollen.Insoweit, Herr Kollege Pfaffmann, haben wir auch im So

zialausschuss sehr, sehr lange über die Begriffsbestimmungen gesprochen.

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Aber nicht Sie!)

Wir haben sehr, sehr intensiv darüber gesprochen. Ich habe im Innenausschuss dazu 

gesprochen; da waren Sie leider nicht da. Es hätte Ihnen gut getan, wenn Sie dort ge

wesen wären. Es war leider nicht so.

Wir haben auch eine sehr deutliche Stellungnahme der Bayerischen Staatsregierung 

durch Herrn Gruber bekommen, der sehr, sehr deutlich machte, welcher Begriff wie zu 

interpretieren ist, und wer die Begründung des Gesetzestextes liest, für den bleiben 

keine Fragen offen.

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=13211&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000433.html


Lassen Sie mich kurz noch darauf eingehen, dass in Artikel 2 bewusst nicht darauf 

eingegangen wird, den Anwendungsbereich des Gesetzes darzulegen. Wir legen ganz 

bewusst den Schwerpunkt auf die Frage, wer wie behandelt werden soll. Wenn dann 

der Begriff "Migrant" bzw. "Ausländer" später im Gesetz fällt, ist das ein sehr guter und 

intelligenter Weg.

Und noch kurz ein anderer Punkt: Wenn wir den Begriff "Migranten" bringen, dann 

meinen wir jeden Ausländer, der rechtmäßig und dauerhaft in Bayern lebt. Wir zeigen 

damit die Thematik auf, die sehr vielfältig ist. Und wir gehen auch auf die aktuelle 

Situation ein. Wir gehen darauf ein, dass das Bundesamt für Migration leider immer 

noch nicht in der Lage ist, die Verfahren in der Geschwindigkeit zu Ende zu bringen, 

wie wir uns das vorstellen. Deswegen haben wir auch noch den Satz 2 hinzugefügt. 

Wir wollen einfach, dass für die Personen, die eine gute Bleibeperspektive haben, 

eine Gleichstellung mit den rechtmäßig und dauerhaft in Bayern lebenden Personen 

erfolgt.

Zur Klarstellung noch einmal: Es ist ein Gesetz, das vielen Personen, die sich im Asyl

verfahren befinden und auf ihre Anhörung und auf die Entscheidung durch das Bun

desamt warten, Klarheit gibt. Insoweit haben wir eine zukunftsgerichtete Lösung, von 

der wir hoffen, dass Satz 2 bald wieder Vergangenheit sein wird, wenn das Bundesamt 

für Migration seinen Ankündigungen nachkommt und eventuell das Verfahren in zwei 

bis drei Monaten entscheiden kann.

Ich glaube, insoweit brauche ich nicht weiter auf die Systematik einzugehen. Nach den 

Begriffsbestimmungen ist deutlich ersichtlich, dass manche Bestimmungen für alle 

Personen gelten, seien es Deutsche oder Ausländer oder seien sie sonst irgendwie 

geduldet.

Wir haben eine große Gruppe die dem Fördern und Fordern unterliegt und eine ande

re Gruppe, die nur dem Fordern unterliegt. Insofern ist das eine ganz deutliche, ver
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fassungsrechtlich gebotene Lage; denn Gleiches ist gleich zu behandeln und Unglei

ches ist ungleich zu behandeln. Dem kommt dieser Gesetzentwurf sehr gut nach.

Damit haben wir eine Systematik gefunden, die auf Bundesebene vollkommen akzep

tiert ist und die verfassungsrechtlich geboten ist. Sie schafft sehr viele gute Angebote 

und beste Chancen für alle und hält das Prinzip Fördern und Fordern insoweit hoch.

Ich bitte Sie um Zustimmung zu Artikel 2 im Entwurf der Staatsregierung.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön. – Jetzt erteile ich Kollegin Kamm 

für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen!

(Thomas Kreuzer (CSU): Noch mehr Sachverstand! Immer die Gleichen!)

– Schön, Herr Kollege, dass Sie sich um alles kümmern. Aber Sie sollten sich lieber 

um Ihr Integrationsgesetz kümmern; denn da liegt einiges im Argen.

Bei den Begriffsbestimmungen werden sehr umfänglich alle Gruppen von Einwande

rern aufgezählt. Unklar bleibt jedoch, welcher Artikel dieses Gesetzes für welche Ziel

gruppe gelten soll.

Unklar bleibt auch, wer als integrationsbedürftig gelten soll.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Zumindest entbehrt die Beschreibung, wer als integrationsbedürftig definiert ist, einer 

sinnvollen inhaltlichen Begründung. Damit erscheint mir das Ganze als sehr unausge

goren.
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Nach Ihrem Gesetzentwurf fallen darunter auch Deutsche, wenn sie Spätaussiedler 

sind, und Personen, die die deutsche Sprache nicht auf dem Niveau A2 des Gemein

samen Europäischen Referenzrahmens beherrschen, nicht aber EUBürger, egal, wel

ches Sprachniveau sie aufweisen. Das halten wir für unsinnig.

Wir plädieren für eine klare Definition der Zielgruppen in diesem Gesetz und zwar 

nach einem Integrationsverständnis, das die Integrationsansprüche klar definiert und 

regelt.

Als mehr als ungut empfinden wir, dass Sie hier Gruppen aufzählen wie beispielswei

se Menschen, die schon lange hier leben, möglicherweise schon seit 1960, oder die 

hier geboren sind, die aber beispielsweise einen Eltern oder Großelternteil haben, der 

nach 1955 zugewandert ist.

Welchen Sinn hat das in einem Integrationsgesetz, Menschen danach zu sortieren, ob 

ein Großelternteil nach 1955 zugewandert ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wäre es nicht sinnvoller, schlicht und einfach Sprachkurse nach Sprachförderbedarf 

zu gewähren und nicht danach, wann der Großvater hierhergekommen ist? Das wäre 

sicherlich sinnvoller und besser.

Vielleicht wäre es auch gut, insgesamt darüber nachzudenken, wie man Erwachsene 

besser fördern kann, die nicht in gleichem Maße an unserer Gesellschaft teilhaben 

können, zum Beispiel, weil sie Analphabeten sind; davon gibt es ja relativ viele bei 

uns. Wieso klammern Sie sich im Integrationsgesetz an den speziellen aufenthalts

rechtlichen Status und orientieren sich nicht am Integrationsbedarf?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Besonders komisch an Ihren Begriffsbestimmungen ist, dass Sie eine Gruppe, die klar 

erkennbar einen Integrationsbedarf hat, vergessen haben. Sie haben Menschen, die 
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geduldet sind, komplett vergessen. Menschen, die geduldet sind, sind nicht Gegen

stand Ihres Bayerischen Integrationsgesetzes. Eine solche Logik muss man erst ein

mal verstehen. Menschen, die geduldet sind, bleiben häufig bei uns, zumindest für 

eine gewisse Zeit, wenn nicht sogar für längere Zeit, je nach der persönlichen Situa

tion. Wie kann es sein, dass solche Menschen von fairen Angeboten wie Sprachkur

sen ausgeschlossen werden? Das hat keinen Sinn.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich bitte Sie: Überarbeiten Sie das Ganze noch einmal, und bringen Sie eine sinnvolle 

Definition, wer Ihrer Meinung nach förderbedürftig ist und wer Ihrer Meinung nach 

unter die einzelnen Artikel des Integrationsgesetzes fallen soll. Wir haben uns in allen 

Ausschüssen ziemlich schwer damit getan, zu begreifen, was Sie wollen. Letzten 

Endes haben wir erkannt, dass es so, wie Sie es anpacken, unsinnig ist.

Dieses Gesetz braucht einen anderen Artikel 2. Im Grunde brauchen wir ein anderes 

Integrationsgesetz. Bitte stimmen Sie diesem Artikel nicht zu. Stimmen Sie gegen eine 

solche Unterscheidung der unterschiedlichen Gruppen unserer Bevölkerung. Stimmen 

Sie unserem Integrationsgesetz zu. Gemeinsam werden wir gewinnen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke, Frau Kollegin. – Für die FREIEN WÄH

LER erteile ich Herrn Kollegen Pohl das Wort.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Das mit 1955 ist relativ leicht aufgeklärt, Kollegin 

Kamm. Die Staatsregierung verwendet in ihrem Gesetzentwurf einen etwas anderen 

Begriff des Migranten, als er allgemein gültig ist. Unter "Migrant" fällt normalerweise 

nicht nur der Ausländer, sondern auch der Deutsche, der im Ausland geboren ist und 

erst nach 1955 zugewandert ist, respektive seine Eltern.
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Begriffsdefinitionen sind das eine. Aber in Artikel 2 fehlt natürlich eine ganz zentrale 

Begriffsbestimmung, nämlich die der Leitkultur, die dieses Gesetz prägt. In der Präam

bel wird zwar beschrieben, was die Staatsregierung damit meint, aber eine echte Defi

nition findet sich nicht. Es ist auch klar, warum diese Definition dort nicht steht.

Herr Kollege Goppel hat vorhin zu Recht darauf hingewiesen, welche großartige Leis

tung Bayern bei der Integration von Menschen in den vergangenen Jahrzehnten voll

bracht hat. Dabei musste er nicht nur die Norddeutschen nennen, sondern auch Men

schen, die aus fremden Ländern zugewandert sind.

Diese hervorragende Integrationsaufgabe ist ohne ein Integrationsgesetz gelungen. 

Das sollte uns zu denken geben.Ich würde jetzt auch angesichts der Bedeutung, die 

dieser Debatte zugemessen wird, die Prognose wagen: Egal, welcher Gesetzentwurf 

in Kraft tritt, ob der der Staatsregierung, der der GRÜNEN oder der der FREIEN WÄH

LER, das wird Bayern nicht fundamental verändern, um es einmal ganz vorsichtig zu 

sagen.

Warum fehlt die Begriffsbestimmung der Leitkultur? – Ich kann es Ihnen sagen. Stellen 

Sie sich einmal vor, eine Gruppe von Migranten, frisch nach Deutschland gekommen, 

kommt in den Bayerischen Landtag und lässt sich zunächst einmal eine Viertelstunde 

lang vom Kollegen Kreuzer die Leitkultur erklären, dann geht sie zum Kollegen 

Rinderspacher, dann geht sie zu Hubert Aiwanger und am Schluss zu Herrn Hart

mann. Diese Gruppe wird hinausgehen und sich fragen: Ja, was jetzt? Wir haben 

doch noch nicht einmal hier in diesem Hause einen Konsens,

(Unruhe)

was Leitkultur ist, liebe Kolleginnen und Kollegen,

(Beifall bei den GRÜNEN)

so wünschenswert dies wäre. Das sage ich auch aus voller Überzeugung. Ich glaube, 

die Diskussion darüber, was eine Leitkultur ist oder wie immer wir es auch nennen, 
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müssen wir schon selber führen. Wenn ich mir das Urteil des Bundesverfassungsge

richts von vor zwei Wochen zum Karfreitag ansehe, das der Bund für Geistesfreiheit 

erzwungen hat, muss ich Ihnen ganz offen sagen: Das stimmt mit dem, was ich unter 

einer Leitkultur verstehe, einem Grundkonsens oder wie auch immer Sie das nennen 

wollen, nicht überein. Das stimmt nicht mit dem überein, was ich mir in Deutschland 

und in Bayern wünsche.

Deswegen ist meine Meinung: Wir müssten wesentlich intensiver und durchaus auch 

streitig darüber debattieren.

Was macht denn eine Leitkultur oder was auch immer aus? Stellen Sie sich einmal 

vor, Herr Kollege Kreuzer, die Leitkultur wird Gesetz und wir hätten lauter Lehrerinnen 

und Lehrer, die wie Frau Bause denken, aber die Leitkultur verkünden, die die CSU 

ins Gesetz hineingeschrieben hat. Glauben Sie, dass Sie damit glücklich werden? – 

Ich bin hier sehr skeptisch.

(Thomas Kreuzer (CSU): Wir wären insgesamt nicht glücklich, wenn wir lauter 

solche Lehrer hätten!)

Deswegen sage ich: In Artikel 2 dieses Gesetzes gehörte eine Leitkultur definiert, 

wenn Sie den Begriff haben wollen, die dem Konsens der gesellschaftlichen Gruppen, 

aber vielleicht auch zumindest dem Minimalkonsens in diesem Haus entspricht. Leider 

fehlt dies in Artikel 2. Deswegen ist Artikel 2 unzureichend geregelt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Kollege Pohl. – Jetzt Kollege Ar

nold für die SPDFraktion. Bitte sehr.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die Bayerische 

Staatsregierung will also integrieren. In Artikel 2 bestimmt sie, wer denn integriert wer

den soll. Es geht auch darum, dass das auch die Adressaten begreifen. Zum einen 

geht es um die Migrantinnen und Migranten oder was auch immer darunter zu verste
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hen ist, aber hauptsächlich um diejenigen, die im öffentlichen Dienst die Verwaltung 

darstellen, die diese Angebote geben müssen, die darauf reagieren müssen. Artikel 2 

beschreibt mit Zerfaserung, Relativierung und Einschränkung eine Vorbehaltskultur, 

die in dem Zusammenhang beim ersten Lesen nicht nachvollziehbar ist und beim drit

ten Lesen auch nicht.

Bei der Diskussion im Sozialausschuss hat der Vertreter des Staatsministeriums, 

Dr. Gruber, gemeint, im Gesetz fänden sich keine abschließenden Regelungen des 

Adressatenkreises in dem Sinne, dass für einen einmal festgelegten Adressatenkreis 

jede Vorschrift gilt. In der Tat wird man sich einzelne Vorschriften ansehen und jeweils 

bestimmen müssen, für wen diese gelten. Meine Damen und Herren! Für wen gilt 

denn das? Wollen Sie integrieren oder wollen Sie subsumieren, einen Wettbewerb 

ausloben, wer welche Lösung für welchen Fall anstrebt?

In der Diskussion ist insbesondere die Feststellung zu Tage getreten, dass die Gedul

deten gar nicht vom Förderzweck Ihrer Integration erfasst werden. In der Enquete

Kommission ist die Frau Präsidentin, Frau Stamm, als Vertreterin der CSU dabei. Sie 

hat in diesem Zusammenhang ganz andere Äußerungen dahin gehend getätigt, dass 

diese Integrationsleistungen auch denjenigen zuteilwerden sollen, die frisch ankom

men: Von Anfang an integrieren und nicht erst warten, bis sie geduldet sind. Sie sind 

also selber offenbar noch nicht so ganz geschlossen, als dass Sie diese Begriffsbe

stimmung zum Maßstab eines Gesetzes nehmen könnten.

Wenn schon bei der Begriffsbestimmung – das sage ich jetzt salopp; das mag man mir 

nachsehen – geschlampt oder geschludert wird, die eine oder andere Möglichkeit von 

der Verwaltung erst geprüft werden muss, braucht man sich doch nicht zu wundern, 

wenn die Praxis das Gesetz nicht oder nur schwer anwendet und sich im günstigsten 

Fall mit Kopfschütteln über die Qualität der Gesetzgebungskunst des Gesetzgebers 

äußert. Dies ist in diesem Zusammenhang doch schon ein richtiger Kaltstart, wenn die 

Leute gar nicht wissen – wenn das Gesetz in Kraft treten soll –, wer wo wann wie ge

fördert wird, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ob jemand 1955 oder 1954 

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 8



geboren ist. Meine Damen und Herren! So kann man doch nicht integrieren. So kann 

man zerfasern und Kleinkunst machen. Diese Kleinkunst ist hier aber nicht ange

bracht.

(Beifall bei der SPD)

Welche Chancen geben Sie denn der Praxis mit dieser Definition? Die Bürokratie ist 

überfordert mit diesen entsprechenden Absätzen. Bei diesen Absätzen zu prüfen, wird 

schwierig. Sie belasten die Gemeinden, die Sicherheitsbehörden, die Ausländerbehör

den, die Justizvollzugsanstalten und die Sicherungsverwahrungsanstalten. Auch im 

Untersuchungshaftbereich wird mit dieser Bestimmung etwas geändert. Sie können 

doch nicht ernsthaft verlangen, dass es der zukünftige Maßstab der Integration wird, 

an dieser Begriffsbestimmung herumzudoktern. Sie treiben nicht die Wähler in die Ver

zweiflung, sondern Ihre eigene, unsere eigene Staatsverwaltung und auch die Kom

munalverwaltung, weil dieses Gesetz von der Definition her nicht anwendbar bzw. 

sehr schwer anwendbar ist, relativiert werden wird und damit zumindest am Anfang 

immer mit Unsicherheit angewendet werden wird.

Ich habe Ihnen deswegen den Vorschlag meiner Fraktion, eine andere Definition von 

Migrantinnen und Migranten zu unterbreiten, nämlich unseren Änderungsantrag zu Ar

tikel 2. Darin geht es um einen weiten Migrantenbegriff. Neben Ausländern, die sich 

dauerhaft in Bayern aufhalten, fallen hierunter zusätzlich auch Deutsche mit Migra

tionshintergrund bis hin zu den Kindern von Deutschen mit zumindest einem zuge

wanderten Elternteil. Warum ist das so? – Das kann ich Ihnen sagen. Die tägliche Pra

xis, teilweise auch vor Gericht – das wird Kollege Reichhart bestätigen können –, ist, 

dass wir gerade mit der zweiten, mit der dritten Generation Schwierigkeiten haben – 

ob das Deutschrussen sind, ob das Leute aus der Türkei oder sonst wo her sind –, 

weil sich diese genau im Windschatten der Akzeptanz bewegen. Wenn diese aufgrund 

des Integrationsgesetzes gefördert werden, wenn von diesem Gesetz die Defizite, die 

wir alle kennen, schon in der Begriffsbestimmung aufgegriffen und beseitigt werden, 

wäre dies für alle, aber auch für die Verwaltung zielführend, weil es dann einfach ist, 
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und diejenigen, die es angeht, nämlich die Bürgerinnen und Bürger, wissen dann 

auch, wer gemeint ist, nämlich genau diejenigen, die mit Migrationshintergrund versu

chen, in diesem Staat Fuß zu fassen. Dies wollen wir ja auch.

Deswegen die dringende Anregung, unserem Änderungsantrag zuzustimmen und 

Ihrer Kultur der Relativierung, der Einschränkung und des Vorbehalts eine Absage zu 

erteilen und klare und deutliche Worte zu sprechen. Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Herr Kollege Arnold.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir 

kommen zur Abstimmung.

Vorweg ist über die Nummer 3 des Änderungsantrags der SPDFraktion auf Drucksa

che 17/13211 abzustimmen. Mit der Nummer 3 des SPDAntrags soll Artikel 2 neuge

fasst werden. Inhaltlich verweise ich auf die Drucksache. Der federführende Aus

schuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 3 

des SPDÄnderungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 

Das sind SPD, FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – 

CSUFraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Ich sehe keine. Damit ist die Nummer 3 

des Änderungsantrags abgelehnt.

Zu Artikel 2 empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung. Wer Artikel 2 zustim

men will, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Das ist die CSUFraktion. Die Ge

genstimmen, bitte! – Das sind die SPD, die FREIEN WÄHLER und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Gibt es keine. Damit ist Artikel 2 so beschlos

sen.

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zur Präambel – Drucksa

che 17/11362 – bekannt: Mit Ja haben 93 gestimmt, mit Nein 53 bei 15 Stimmenthal

tungen. Damit ist die Präambel angenommen.
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(Abstimmungsliste siehe Anlage 3 – Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Meine Damen und Herren, bitte etwas mehr Konzentration!
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Abg. Josef Zellmeier
Abg. Christine Kamm
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Abg. Hans-Ulrich Pfaffmann
Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe auf:

Artikel 1

"Integrationsziele"

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 2 (Drs. 17/13211) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 1 - Bekenntnis zur Verfassung (Drs. 17/13417) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Markus 

Blume u. a. (CSU)

hier: Nummer 1 (Drs. 17/13604) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 24 Minuten. Ich eröffne die Aussprache. 

Der erste Redner ist Herr Kollege Zellmeier. Bitte schön, Herr Zellmeier.

Josef Zellmeier (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Artikel 1 des In-

tegrationsgesetzes regelt die Integrationsziele. Im Prinzip ist dieser Artikel selbsterklä-

rend. Wer ihn liest und nicht böswillig ist, wird feststellen, dass er alle wichtigen Aus-

sagen enthält. Bayern bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber allen 

Menschen, die aus anderen Staaten kommen und nach Maßgabe der Gesetze Auf-

nahme gefunden haben oder Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen. Humanität ist 

für uns sehr wichtig. Wer zu Recht zu uns kommt, um Schutz und Hilfe zu suchen, 

wird bei uns gut aufgenommen. Unabhängig davon halten wir daran fest, dass wir 

nicht alle und jeden aufnehmen können, weil ein Land sowohl finanzielle als auch wirt-
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schaftliche Kapazitätsgrenzen hat. Die Integrationsmöglichkeiten sind begrenzt. In die-

sem Zusammenhang verweise ich gerne auf den Vizekanzler der Bundesrepublik 

Deutschland, den SPD-Vorsitzenden Gabriel, der eine Obergrenze bei der Integrati-

onsfähigkeit des Landes erkannt hat. Damit hat er gesagt, was wir seit fast zwei Jah-

ren immer wieder äußern: Unsere Aufnahmefähigkeit und Integrationsfähigkeit ist be-

grenzt. Diejenigen, die zu Recht zu uns kommen, behandeln wir gut. Wir müssen 

jedoch klarmachen, dass nicht alle kommen können.

Nach Artikel 1 Satz 2 ist es Ziel des Integrationsgesetzes, Menschen für den Zeitraum 

ihres Aufenthaltes Hilfe und Unterstützung anzubieten, um ihnen das Leben in dem 

ihnen zunächst fremden und unbekannten Land, in unserem Land, zu erleichtern. Das 

ist Integrationsförderung. Das Wort "fördern" ist in Artikel 1 Satz 2 des Gesetzes fest-

gehalten. Natürlich werden Zuwanderer auch – das steht ebenfalls im Gesetz – im 

Rahmen ihres Gast- und Aufenthaltsrechts zur unabdingbaren Achtung der Leitkultur 

verpflichtet. Sie müssen Integrationsanstrengungen unternehmen. Es gibt eine Integ-

rationspflicht. Wir müssen fördern – das ist klar –, aber wir müssen noch mehr fordern. 

Wir müssen klarmachen, dass es keinen Freibrief gibt. Wir brauchen die Bereitschaft 

derjenigen, die zu uns kommen. Diese wird im Gesetz wortwörtlich festgeschrieben. 

Damit wird eine Überforderung der gesellschaftlich integrativen Kräfte, der wirtschaftli-

chen und finanziellen Leistungsfähigkeit unseres Landes und seiner kommunalen 

Ebene verhindert. Das haben wir mit unserem Änderungsantrag eingebracht.Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, die Kommunen tragen die Hauptlast. Ich darf an diverse 

Äußerungen von Kommunalpolitikern von SPD, GRÜNEN und FREIEN WÄHLERN er-

innern. Ich möchte nicht unsere Politiker, sondern die Politiker nennen, die aus Ihren 

Reihen stammen und das genauso sehen. Die Kommunen dürfen nicht überfordert 

werden. Dafür sorgt das von der Staatsregierung vorgelegte und mit unseren Ände-

rungen versehene Gesetz.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe volles Verständnis dafür, wenn die Staatsre-

gierung in der Einzelberatung nicht zu jedem Artikel Stellung nimmt. Frau Staatsminis-
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terin Emilia Müller hat in der Generaldebatte die Präambel, die einzelnen Artikel, die 

Leitkultur, die Integrationsziele sowie die Grundsätze des Förderns und Forderns aus-

führlich begründet. Sie ist auf die Bildung und vieles mehr eingegangen. Dafür habe 

ich volles Verständnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben aber nur wenig Ver-

ständnis dafür, dass wir über ein vielfach diskutiertes Gesetz in diesem Rahmen wie-

der vertieft diskutieren müssen. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten 13 Jahren, in 

denen ich im Landtag bin, jemals so intensiv, ausführlich und so lange über ein Gesetz 

diskutiert haben. Über das Gesetz ist auch sehr konträr diskutiert worden. Es ist 

schön, dass in einer Demokratie nicht immer alle einer Meinung sein müssen. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, Sie müssen jedoch akzeptieren, dass es in diesem Haus 

eine klare Mehrheit für das Gesetz gibt, ebenso wie bei der Bevölkerung.

Das bedeutet, wir machen alles mit, was Sie wollen, und diskutieren. Glauben Sie uns, 

das werden wir nicht übertreiben. Unsere Wortmeldungen werden sich auf das Not-

wendige beschränken. Das erwarte ich persönlich auch von der Staatsregierung. 

Wenn im Rahmen der Generaldebatte ausführlich Stellung genommen worden ist, wie 

es bei Frau Staatsministerin Müller der Fall war, ist es nicht notwendig, zu jedem ein-

zelnen Artikel noch einmal Stellung zu beziehen. Das ist auch in Ihrem Interesse. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD und den GRÜNEN, wenn Sie Ihre Rede-

zeit komplett ausschöpfen und auf einer Dritten Lesung bestehen, wird die Debatte ir-

gendwann um zwei oder drei Uhr in der Früh enden. Wenn wir als CSU-Fraktion dann 

noch reden wollen, wird es fünf, sechs oder sieben Uhr morgens. Wenn die Staatre-

gierung und die FREIEN WÄHLER ihre Redezeit auch noch voll ausschöpfen, werden 

wir morgen Mittag immer noch reden. Das kann nicht in Ihrem Interesse sein. Dadurch 

ändert sich weder das Gesetz noch die Berichterstattung. Das ist doch Ihr Hauptziel. 

Sie wollen in der Berichterstattung genannt werden: Die SPD und die GRÜNEN haben 

es geschafft, uns eine lange Debatte aufzuzwingen. Das dürfen Sie. Bitte erwarten Sie 

nicht, dass wir Ihr taktisches Verhalten übernehmen.
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(Beifall bei der CSU – Widerspruch bei der SPD – Zuruf des Abgeordneten Volk-

mar Halbleib (SPD))

– Herr Kollege Halbleib, ich nehme Ihren Einwurf auf. Ich bin von den Integrationszie-

len abgekommen. Daran werde ich mich halten, auch wenn es keine Erklärung zur 

Abstimmung ist. Ich wollte nur noch einmal ausführen, dass wir nicht zu jedem Artikel 

eine Begründung der Staatsregierung benötigen, weil sie schon gegeben worden ist. 

Das ist auch bei den Integrationszielen des Förderns und Forderns der Fall. Das ist 

bereits dargestellt worden. Das wird immer im rechten Maße sein.

Bei allen Schwierigkeiten, die uns der heutige Tag bereitet, wollen wir konstruktiv ar-

beiten. Wir wollen gemeinsam das Beste für Bayern. Unser Weg ist der richtige. Aus 

unserer Sicht ist Ihr Weg ein Irrweg. Allein von Fördern und Fordern zu reden, ohne 

diese Grundsätze in die Praxis umzusetzen, ist ein klarer Fehler. Das sehen wir in den 

Bundesländern, die rot-grün, grün-rot oder, noch schlimmer, rot-rot-grün regiert wor-

den sind und regiert werden. Dort werden klassische Fehler gemacht.Von Fördern und 

Fordern zu reden oder es umzusetzen, ist ein Unterschied. Deshalb hat der Minister-

präsident des Landes Baden-Württemberg, der kein Parteifreund von uns ist, neidlos 

anerkannt, dass Bayern auf dem Gebiet der Integration mehr als alle anderen Bundes-

länder tut. Bayern gibt allein eine halbe Milliarde Euro – 500 Millionen, um es noch-

mals plastisch zu sagen – für die Integration aus. Darüber hinaus geben wir jährlich 

2 Milliarden Euro und mehr für die Unterbringung, Betreuung etc. aus. Das heißt, Bay-

ern ist hier vorbildlich. Daran können sich andere ein Beispiel nehmen.

Die im Gesetz stehenden Worte sind wichtig, richtig und zukunftsweisend. Wägen Sie 

daneben aber auch die genauso wichtigen, richtigen und zukunftsweisenden Taten ab. 

Wenn Sie es in den von Ihnen regierten Ländern schaffen würden, mit uns gleichzu-

ziehen, dann wäre den dort lebenden Menschen, aber auch den Zuwanderern ge-

dient. Hier in Bayern wird Integration gelebt. Hier funktioniert sie besser als anderswo. 

Das soll so bleiben, und dazu dient auch Artikel 1 dieses Gesetzes.
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(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Zellmeier. – Die 

nächste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Kamm. Bitte schön, Frau Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Ich spreche jetzt zu Artikel 1, also zu dem Gegenstand dieses Ta-

gesordnungspunktes.

(Volkmar Halbleib (SPD): Ja, sehr gut!)

Sie sagen in Artikel 1 des Entwurfs, Menschen, die Schutz vor Krieg und Verfolgung 

suchten, sollten im Rahmen ihres Gastrechts unabdingbare Achtung der Leitkultur 

wahren. Ihnen seien eigene Integrationsanstrengungen abzuverlangen.

(Thomas Kreuzer (CSU): Jawohl!)

Wir meinen, wir sollten in ein Gesetz neben der Leitkultur nicht noch weitere unbe-

stimmte Begriffe wie zum Beispiel das Gastrecht einfügen. Sie haben das verstanden 

und gesagt: Der Begriff "Gastrecht" soll durch die Wörter "Gast- und Aufenthaltssta-

tus" ersetzt werden. Allerdings gibt es weder im Asyl- noch im Aufenthaltsrecht einen 

Gaststatus. Sie sollten im Innenministerium nachfragen, was ein Gaststatus ist und 

beinhalten soll. Meinen Sie Flüchtlinge im Verfahren, geduldete Flüchtlinge oder Gäste 

auf dem Oktoberfest? Was meinen Sie eigentlich? Meinen Sie alle, die sich zufällig 

gerade in Bayern aufhalten? Ein Gesetz sollte nicht unklar, sondern bestimmt und klar 

formuliert sein. Die Begriffe "Gaststatus" und "Leitkultur" sind jedoch unklar. Ein sol-

ches Gesetz hilft nicht.

Es hilft aber noch viel weniger, wenn Sie solch unklaren Begriffen auch noch Worte 

wie "unabdingbare Achtung der Leitkultur" hinzufügen. Herr Kollege, was ist bitte 

schön die unabdingbare Achtung der Leitkultur? Sie werden auch unter der hier gebo-

renen Bevölkerung niemanden finden, der Ihnen dies erklären kann.
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Wir sollten wirklich darauf hinarbeiten, ein Integrationsgesetz zu schaffen, das es allen 

Menschen ermöglicht, ein selbstbestimmtes und selbstgestaltetes Leben zu führen, 

das den Menschen die Integration von Anfang an erleichtert, wie es zum Beispiel auch 

Entwicklungsminister Müller fordert. Den Kommunen würde die Arbeit durch das Recht 

der Menschen erleichtert, sich von Anfang an zu integrieren, ohne durch alle mögli-

chen Bürokratien schikaniert zu werden und ohne dieses und jenes zu müssen. Eine 

Integration von Anfang an ist insofern der Schlüssel zu einer Integration in Bayern und 

zu einem selbstbestimmten Leben der Flüchtlinge, sodass sie möglichst bald Steuern 

zahlen, in der Gesellschaft mitwirken und mit Leistungsbezug nicht zur Untätigkeit ver-

dammt werden. Das ist es, was Sie vielfach tun.

Wir fordern: Schluss mit der Ausgrenzung und Verhinderung von Integration! Gemein-

sam gewinnen wir. Wir bitten Sie, mit uns für ein grünes Integrationsgesetz zu stim-

men.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Kollegin Kamm. – Die nächs-

te Wortmeldung stammt vom Kollegen Dr. Fahn. Bitte schön, Herr Dr. Fahn.

(Markus Rinderspacher (SPD): Herr Fahn, Sie sind sehr tapfer, Respekt!)

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): – Genau. – Zu Artikel 1 "Integrationsziele": 

Erstens wird laut Gesetzentwurf der Staatsregierung von der "Zeit ihres Aufenthalts" 

gesprochen. Zweitens wird diesen Menschen lediglich ein Gastrecht zugesprochen. 

Der Zusatz "im Rahmen ihres Gast- und Aufenthaltsstatus", der hinzugekommen ist, 

ist für uns nur eine graduelle Verbesserung. Drittens ist wieder von der unabdingbaren 

Leitkultur die Rede. Viertens soll einer Überforderung der Gesellschaft entgegenge-

wirkt werden.

Die Formulierungen "Zeit ihres Aufenthalts" und "Gastrecht" suggerieren pauschal 

einen begrenzten Aufenthalt für alle und sagen eigentlich, dass alle Gäste sind. Aber 
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das ist de facto falsch. Nach aktuellen Schätzungen werden mindestens 50 % der 

Flüchtlinge in Deutschland bleiben – vielleicht sogar mehr –, weil sie anerkannt wer-

den oder aufgrund einer Duldung bleiben dürfen.

In der Anhörung am 29.09.2016 hat Professor Funke von der Universität Erlangen-

Nürnberg gesagt, der Begriff "Gastrecht" sei nicht verfassungswidrig, sondern falsch, 

weil er dem Aufenthaltsgesetz des Bundes nicht entspreche. Das heißt, wer sich in 

Deutschland mit einer Niederlassungserlaubnis unbefristet aufhält, hat hier kein Gast-

recht. Insofern ist dieser Begriff Unsinn. Bei dieser Gelegenheit muss man auch darauf 

hinweisen, dass wir Anhörungen durchführen, um uns sachkundig zu machen. Wir 

können nicht sagen: Anhörungen interessieren uns nicht, wir haben das so übernom-

men.

Wir schauen bei den Integrationszielen auf den von den FREIEN WÄHLERN einge-

brachten Gesetzentwurf. Das ist der Sinn der parlamentarischen Beratung. Wir finden 

dessen Formulierungen besser. Ich zitiere Artikel 1 des Gesetzentwurfs der FREIEN 

WÄHLER:

Gelingende Integration setzt die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen, 

politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben für Menschen mit Migrations-

hintergrund voraus. Die Teilhabe aller Menschen bildet die Grundlage für ein 

friedvolles und gedeihliches Zusammenleben, schafft sozialen Frieden und si-

chert den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Auch das muss man bei dieser Gelegenheit auf jeden Fall sagen.

In Bezug auf Artikel 2, in dem es um die Verwirklichung der Ziele geht, nenne ich nur 

zwei Beispiele: Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie erfordert das 

Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Akteure. Zum Gelingen der Integration sind 

das Engagement, der unbedingte Integrationswille von Menschen mit Migrationshin-

tergrund sowie die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft durch entsprechende Ange-

bote zu fördern.
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Florian Streibl ist jetzt leider nicht da. Aber ich darf aus der Zeitschrift "Report" bzw. 

die Flüchtlingsorganisation "Refugio" kurz zitieren. Dabei geht es auch um den Begriff 

"Leitkultur". In dieser Zeitungschrift, Ausgabe Nummer 50 dieses Jahres, steht: Der 

bayerische Landtagsabgeordnete Florian Streibl habe einmal klug dazu angeregt, sich 

in der öffentlichen Diskussion nicht in den Worthülsen der Leitkultur zu ergehen. Viel-

mehr sollten wir uns einmal die Mühe machen, dass wir uns unsere eigenen und per-

sönlichen Werte bewusst machen und sie auch leben. – Ich finde diesen Satz klug; 

denn der letztlich hohle Begriff der Leitkultur trägt nicht zur Wertehaltung bei, sondern 

verführt zur Ausgrenzung.

Wenn jeder seine eigenen Werte kennt und lebt, ist für das Zusammenleben in diesem 

Land viel mehr gewonnen. Das zeigt auch, wie vielfältig wir sind. Das ist in Bezug auf 

die Leitkultur ein ganz wichtiger Punkt; denn im Prinzip geht es auch um die zu be-

wahrende Vielfalt. Der Begriff "Leitkultur" führt aber dazu, uns alle über einen Kamm 

zu scheren. Das mag ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben, tötet aber 

jede Individualität. Damit möchte ich enden. Wir haben also von Artikel 1 eine andere 

Vorstellung.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Dr. Fahn.– Nun ertei-

le ich noch Herrn Kollegen Pfaffmann das Wort. Bitte schön, Herr Pfaffmann.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ge-

statten Sie mir eine Anmerkung zur Wortmeldung des Herrn Kollegen Zellmeier zu 

dem Artikel. Lieber Herr Kollege Zellmeier, Sie haben kritisiert, dass wir unsere Rede-

zeit ausschöpfen.Ich kann Ihnen nur sagen, wir nehmen dieses Gesetz im Gegensatz 

zu Ihnen sehr ernst.

(Beifall bei der SPD)
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Nachdem sich die Kolleginnen und Kollegen von der CSU in den Debatten in den 

Fachausschüssen von der Diskussion verabschiedet haben, kann man vielleicht zu 

der Meinung kommen, dass Sie dieses Gesetz überhaupt nicht interessiert. Ich bin 

auch davon überzeugt, dass Sie das, was wir hier beschließen, nicht interessiert. Sie 

erfüllen nur einen Auftrag der Staatsregierung, weil Sie dieses Gesetz brauchen, um 

im Bierzelt agitieren zu können. Das ist der einzige Grund dafür, dass Sie dieses Ge-

setz brauchen.

(Beifall bei der SPD)

Dann möchte ich zu den Integrationszielen kommen. Meines Erachtens besteht ein 

gewaltiger Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das wird an diesem Arti-

kel ganz besonders deutlich. Sie schreiben in Ihr Gesetz, dass sich Bayern zu seiner 

Verantwortung gegenüber allen bekennt, die Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen. 

Nun darf ich Ihnen aber die Realität vor Augen halten, die Sie draußen, vor allem an 

den Stammtischen und in den Bierzelten immer wieder zum Besten geben. Ich darf 

Sie daran erinnern, dass es nichts mit der Achtung der Menschenwürde zu tun hat 

und auch nicht damit, dass man seiner Verantwortung gegenüber den Menschen 

nachkommt, die vor Krieg, Verfolgung, Gewalt, Vergewaltigung, Hunger usw. fliehen, 

wenn man in den Bierzelten pauschal zum Besten gibt, dass man die Zuwanderung in 

das deutsche System bis zur letzten Patrone verhindern wird. Diese Aussage zielt auf 

alle Zuwanderer. Damit hat man die Glaubwürdigkeit verloren, wenn man einen sol-

chen Satz in ein Gesetz schreibt. Das ist eine politische Lüge.

(Beifall bei der SPD – Zuruf von der CSU)

Das, was Sie hier hineinschreiben, ist eine politische Lüge, Kolleginnen und Kollegen. 

Das hat mit der Realität nichts zu tun. Wie sonst soll man denn die Kampfrhetorik, die 

Sie außerhalb dieses Hauses immer wieder an den Tag legen, verstehen? Ich erinne-

re an die Bemerkungen Ihres Generalsekretärs Scheuer über den Fußball spielenden 
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und ministrierenden Senegalesen. Wer solche Sätze draußen sagt, spaltet die Gesell-

schaft, und zwar pauschal in Deutsche und Zuwanderer.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen ist es völlig unglaubwürdig, wenn Sie sich zu Ihrer Verantwortung gegen-

über allen, die Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, bekennen. Sie sind unglaub-

würdig.

Und das geht noch weiter. Wer pauschal Rentnerinnen und Rentner gegen Zuwande-

rer ausspielt, indem er ständig Kostenvergleiche anstellt, die völlig an den Haaren her-

beigezogen sind, hat auch die Glaubwürdigkeit verloren.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen werden wir diesen Artikel und dieses ganze Gesetz selbstverständlich ab-

lehnen.

Ich möchte zu der Formulierung, Sie verlangen unabdingbare Achtung vor der Leitkul-

tur, etwas sagen. Was das bedeuten soll, hätte ich gerne einmal erklärt bekommen. 

Sie verlangen unabdingbare Achtung vor der Leitkultur. Sie waren noch nicht einmal in 

der Lage – weder Sie auf den Abgeordnetenbänken noch Sie auf der Regierungsbank 

–, die Leitkultur zu erklären, schreiben aber in ein Gesetz hinein, dass Sie von allen 

Zuwanderern die unabdingbare Achtung verlangen.

(Volkmar Halbleib (SPD): Unabdingbaren Gehorsam!)

Wie wollen Sie das denn kontrollieren? Dazu fehlt mir völlig die Information. Frau 

Staatsministerin, vielleicht erbarmen Sie sich einmal und kommen hierher an dieses 

Mikrofon und erklären uns, wie Sie das kontrollieren wollen. Vielleicht kann es auch 

der Herr Innenminister erklären.

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Wie oft sollen wir das noch erklären?)
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Wollen Sie eine Leitkulturpolizei einführen, oder wie wollen Sie das machen? Dieses 

Gesetz ist ein Beispiel dafür, dass Sie die Integration nicht ernst nehmen. Sie wollen 

mit diesem Gesetz eine Firewall gegenüber Zuwanderern errichten. Darauf ist dieses 

Gesetz ausgerichtet, auf nichts anderes. Der Beweis dafür, dass Sie die Integrations-

ziele, die Sie in diesem Artikel anführen, nicht ernst nehmen, ist das Eingangsstate-

ment Ihres Fraktionsvorsitzenden. Es ist mir wirklich wichtig, das hier noch einmal zu 

erwähnen.

Lieber Herr Kreuzer, das, was Sie hier abgeliefert haben, hat nichts mit Integration und 

Menschenachtung zu tun, aber auch gar nichts. Es ist nur das Predigen von Zwie-

tracht und sonst nichts.

(Beifall bei der SPD)

Sie predigen Zwietracht, und das Schlimme dabei ist, dass Sie in der Gesellschaft 

Zwietracht predigen und sich ganz eindeutig gegen Zuwanderung positionieren. Sie 

positionieren sich gegen die Schwächsten in der Gesellschaft.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Damit ignorieren Sie das christliche Weltbild, das Sie 

selber umsetzen wollen.

(Beifall bei der SPD)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Herr Kollege Pfaffmann. Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kom-

men zur Abstimmung.

Vorweg ist auch hier über die einschlägigen Änderungsanträge der Fraktionen abzu-

stimmen. Es ist dies die Nummer 2 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion auf 

Drucksache 17/13211 und der Änderungsantrag der Fraktion des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/13417.
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Mit der Nummer 2 des Antrags der SPD soll Artikel 1 neu gefasst werden. Inhaltlich 

verweise ich auf die Drucksache 17/13211. Der federführende Ausschuss empfiehlt 

die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum der Nummer 2 des SPD-Ände-

rungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – SPD, FREIE 

WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Gegenstimmen, bitte. – Das ist die 

CSU-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist die Nummer 2 des Än-

derungsantrags der SPD abgelehnt.

Mit dem Änderungsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN soll in Ar-

tikel 1 Satz 2 das Wort "Leitkultur" durch die Wörter "Bayerischen Verfassung und des 

Grundgesetzes" ersetzt werden. Der federführende Ausschuss empfiehlt auch hier die 

Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

FREIE WÄHLER. Gegenstimmen? – Die CSU-Fraktion. Enthaltungen? – Die SPD-

Fraktion. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Zum Artikel 1 des Gesetzentwurfs der Staatsregierung empfiehlt der federführende 

Ausschuss Zustimmung mit der Maßgabe, dass in Artikel 1 Satz 2 das Wort "Gast-

rechts" durch die Wörter "Gast- und Aufenthaltsstatus" ersetzt und in Satz 3 nach dem 

Wort "Landes" die Wörter "und seiner kommunalen Ebenen" eingefügt werden. Ich 

verweise auf die Nummer 2 der Beschlussempfehlung. Wer dem Artikel 1 mit diesen 

Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die CSU-

Fraktion.

(Christine Kamm (GRÜNE): Was ist denn der Gaststatus? Beschreiben Sie das 

erst einmal!)

Frau Kollegin Kamm, wir sind in der Abstimmung. – Also Zustimmung bei der CSU-

Fraktion. Gegenstimmen? – SPD, FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist es so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Abg. Markus Blume
Abg. Hans-Ulrich Pfaffmann
Abg. Verena Osgyan
Abg. Thomas Gehring
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Abg. Franz Schindler
Abg. Markus Rinderspacher
Präsidentin Barbara Stamm



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe auf:

Präambel

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

Hans-Ulrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Nummer 1 (Drs. 17/13211) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Kerstin 

Schreyer u. a. (CSU)

(Drs. 17/13603) 

Ferner lag ein Änderungsantrag der GRÜNEN vor: Nummer 1 der Drucksa-

che 17/13416. Mit der Nummer 1 des Änderungsantrags der GRÜNEN sollte in der 

Präambel der Satz 12 aufgehoben werden. In der federführenden Beratung hat die 

Fraktion die Nummer 1 des Antrags für erledigt erklärt. Damit hat sich die Nummer 1 

erledigt.

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt, wie gesagt, 24 Minuten. Erster Redner in 

dieser Einzelberatung ist der Kollege Blume. Bitte schön, Herr Blume.

Markus Blume (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin froh 

darüber, dass wir zur Einzelberatung kommen, weil damit die Opposition Gelegenheit 

bekommt, sich mit dem Gesetzentwurf noch einmal sachlich auseinanderzusetzen.

(Beifall bei der CSU)

Es ist übrigens auch gut, dass wir heute so viel Zeit haben. Das sage ich in Richtung 

des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, denn damit können Sie auch der Frage nachge-

hen, woher genau Ihr Schal kommt. In den Reihen unserer Fraktion gibt es aufgrund 

des Etiketts starke Hinweise darauf, dass er "Made in China" ist und aus Polyacryl be-
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steht. Das klingt nicht nach Fair Trade. Das hat uns etwas irritiert. Vielleicht können 

Sie es im weiteren Verlauf der Debatte noch aufklären.

(Beifall bei der CSU)

Zunächst einmal zur Präambel: In den Ausschüssen wurde darüber diskutiert, warum 

es überhaupt eine Präambel gibt. Ich glaube, die Antwort ist nicht so schwierig. In der 

allgemeinen Aussprache ist gesagt worden, dass Integration das große Thema ist. Ich 

würde sogar noch weiter gehen und sagen, Integration ist vielleicht eine der größten 

Aufgaben, die der Freistaat Bayern und wir alle miteinander in den letzten Jahrzehn-

ten zu bewältigen hatten. Deswegen ist es durchaus angemessen, einem solchen Ge-

setz eine Präambel voranzustellen.

Vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung: Wenn wir über Integration reden, geht es 

nicht um die Kür; dann geht es nicht um die Frage, ob man Integration machen kann. 

Nein, meine Damen und Herren, wenn wir über Integration reden, geht es um Pflicht 

und darum, es auch tatsächlich zu machen; denn wir wollen nicht nur keine rechtsfrei-

en Räume, sondern auch keine integrationsfreien Räume. Das ist die klare Haltung 

der CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CSU)

Wir haben in den Ausschussdebatten und auch heute immer wieder gehört, dass 

"Leitkultur" ein Kampfbegriff sei. Meine Damen und Herren der Opposition, ja, es ist 

ein Kampfbegriff; denn es geht um das Beste, was Deutschland und Bayern in den 

letzten Jahrzehnten hervorgebracht haben. Es geht darum, genau die Errungenschaf-

ten zu bewahren, die unser Land schließlich so lebenswert machen. Dahinter wollen 

wir als CSU-Fraktion definitiv nicht zurück, und deswegen kämpfen wir darum.

(Beifall bei der CSU)

Wir wollen nicht zurück hinter eine gelebte Wertebasis und eine Lebensqualität, die 

uns zum Sehnsuchtsort auf der ganzen Welt macht. Wir wollen nicht dahinter zurück, 
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dass wir eine der freiheitlichsten Gesellschaften der ganzen Welt auf der Basis von 

Weltoffenheit und Heimat sind. Wir wollen nicht zurück hinter eine Wirtschaftsordnung, 

die in unvergleichlicher Balance Eigenverantwortung, Leistung und Solidarität zusam-

menbringt. Wir wollen nicht zurück hinter eine Staats- und Rechtsordnung, die Vorbild 

ist in der ganzen Welt und die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wie in wenig an-

deren Ländern steht.

(Beifall bei der CSU)

Wir wollen auch nicht zurück hinter ein Land, das in unvergleichlicher Weise für Zu-

sammenhalt und Identität steht, für die Verbindung von Tradition und Moderne und für 

die Verbindung von Herkunft und Zukunft.

Das alles wollen wir nicht zur Diskussion stellen, meine Damen und Herren, und des-

halb kämpfen wir darum, dass es so bleibt, wie es ist.

(Beifall bei der CSU)

Das ist für uns damit auch der Richtungspfeil für Integration.

Nun sagen Sie erneut, wir seien gar nicht in der Lage, Leitkultur zu definieren. Ich 

sage Ihnen: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. In den Sätzen 1 bis 12 der Präambel 

steht, was dieses Land ausmacht, steht das, was zur Leitkultur erklärt wird.

Sie werden uns doch nicht erklären, dass Sie das nicht wollen, nämlich das Bekennt-

nis in Satz 1: "Bayern ist Teil der deutschen Nation mit gemeinsamer Sprache und Kul-

tur."

Oder nehmen Sie Satz 2, ein Bekenntnis zu den Werten und Traditionen des christli-

chen Abendlandes und anderen identitätsstiftenden Einflüssen.

Oder nehmen Sie Satz 3. Sie wollen uns doch nicht erklären, dass Sie hinter die Ak-

zeptanz des Grundrechtekonzepts mit Menschenwürde, Gleichberechtigung und der-

gleichen zurückwollen.
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Sie wollen doch auch nicht zu Satz 4 sagen, dass die Lehren aus der Geschichte für 

die Zukunft unseres Landes keine Rolle spielen.

Sie wollen wahrscheinlich auch nicht sagen – siehe Sätze 5 und 6 –, dass wir die Ver-

pflichtung jedes Einzelnen zur Gesetzestreue und Loyalität gegenüber Volk und Ver-

fassung und letztendlich auch zu unserer demokratischen Verfasstheit ins Belieben 

stellen wollen.

Oder Satz 7 und 6: Sie wollen doch auch nicht sagen, dass die Verpflichtung auf Soli-

darität füreinander und gleichzeitig auch das Bekenntnis zur Eigenverantwortung 

etwas ist, das für uns keine Rolle spielen würden.

Sie wollen doch auch nicht zu Satz 9 sagen, dass das Bekenntnis, dass Bayern von 

Brauchtum, Sitten und Traditionen geformt und geprägt ist, keine Rolle spielen würde.

Oder zu Satz 10: Sie wollen doch nicht abstreiten, dass die Verpflichtung auf die frei-

heitliche Lebensweise, das Prinzip "Leben und leben lassen" mit allem, was dazuge-

hört, nicht auch gegenseitige Toleranz und eben auch Achtung des anderen und sei-

ner Einstellungen erfordert.

Satz 11 ist das Bekenntnis dazu, dass Bayern natürlich auch ein Land von Einwande-

rung und Zuwanderung in den letzten Jahrzehnten war und dass wir all diejenigen, die 

hier eine neue Heimat gefunden haben, ganz selbstverständlich zu einem Teil dieses 

Landes erklären. Wollen Sie das abstreiten?

Und schließlich hoffe ich, dass Sie bei Satz 12, beim Bekenntnis zum gemeinsamen 

europäischen Weg, auch dabei sind.

Meine Damen und Herren, dies alles – das sagt Satz 13 – ist der identitätsbildende 

Grundkonsens in unserem Land, und es ist die kulturelle Grundordnung der Gesell-

schaft – so definiert als Leitkultur. Meine Damen und Herren, ich glaube, ein guter De-

mokrat, jeder, der dieses Land und die Menschen liebt, muss Ja zu dieser Leitkultur 

sagen.
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(Zurufe von der CSU: Bravo! – Beifall bei der CSU)

Leitkultur steht für den gelebten Grundkonsens in unserem Land, steht dafür, dass in 

Zukunft Integration gelingt. Es soll gelebt sein, nicht verordnet. Auch das steht in der 

Präambel. Es soll inklusiv eingrenzen, nicht ausgrenzen, wie wir es von Ihnen immer 

wieder vorgeworfen bekommen.

Und – leider ist Kollege Rinderspacher jetzt nicht da – ich glaube, Leitkultur, diese kul-

turelle Grundordnung ist etwas, was am Ende auch Wesensvoraussetzung dafür ist, 

dass Vielfalt gelingt, Vielfalt in unserem Lande, für die wir stehen. Vielfalt braucht Zu-

sammenhalt; Vielfalt braucht aber auch Grundregeln des Zusammenlebens. Da sind 

wir der Überzeugung, dass Toleranz eben nicht ausreicht, um in jeder Lebenslage ins-

besondere Intoleranz zu begegnen.

Erlauben Sie mir, dass ich kurz auf Karl Popper verweise, den Erfinder der offenen 

Gesellschaft. Er hat in seinem Buch "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" eben 

diese Feinde benannt. Meine Damen und Herren, so, wie Sie daherreden über das, 

was unser Land ausmacht, was diese offene Gesellschaft ausmacht, finde ich, dass 

am Ende des Tages die Feinde der offenen Gesellschaft auf Ihrer Seite sitzen und 

nicht da, wo Sie uns immer vermuten.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Zurufe von der CSU: Bravo!)

Eine freiheitliche demokratische Grundordnung kann nur bestehen, wenn bestimmte 

Voraussetzungen gegeben sind und gelebt werden. Darauf hat bereits der berühmte 

Verfassungsrichter Böckenförde vor Jahrzehnten hingewiesen. Er sagte, dass der frei-

heitlich säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren 

kann. Er hat das in einer Zeit formuliert, als Gesellschaft noch unvergleichlich homo-

gener war als heute.

Wie sehr ist es notwendig, an diesen Voraussetzungen von einer Staatsordnung, die 

eben diese Staatsordnung nicht schaffen und auch nicht garantieren kann, zu arbei-
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ten. Deswegen ist der Satz 14 der Präambel so wichtig. Dort heißt es nämlich: Die kul-

turelle Grundordnung zu wahren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern 

und schließlich diejenigen, die zu uns kommen, die Migrantinnen und Migranten, zu 

befähigen, sich in dieser kulturellen Grundordnung, in dieser Gesellschaft, zurechtzu-

finden, das alles ist Zweck dieses Gesetzes.

Wer das nicht will – auch das sage ich ganz klar –, will ein anderes Land. Aber eben 

dann nicht mit uns!

(Beifall bei der CSU – Zuruf von der CSU: Bravo!)

Wer will, dass Integration gelingt, muss dieser Präambel zustimmen. Wer will, dass 

Zusammenhalt gelingt, muss dieser Präambel zustimmen, und wer will, dass Bayern 

Bayern bleibt, muss dieser Präambel zustimmen.

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der CSU – Zurufe von der CSU: Bravo!)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Zu einer Zwischenbemerkung hat sich der Kolle-

ge Pfaffmann gemeldet. Bitte sehr.

(Zuruf von der CSU: Ach, wie schön!)

Markus Blume (CSU): Ich freu mich auch schon!

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Herr Kollege Blume, ich habe mich gemeldet, als Sie 

uns oder zumindest der linken Seite vorgeworfen haben, dort säßen die Feinde der of-

fenen Gesellschaft.

(Zurufe von der CSU: Lauter, wir hören überhaupt nichts!)

Lieber Herr Blume, nehmen Sie zur Kenntnis – das meine ich ernst –, dass wir dafür 

von Ihnen keine Nachhilfe brauchen.

(Zurufe von der CSU: Doch!)
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Für eine offene Gesellschaft haben Sozialdemokraten in diesem Hohen Haus ihr 

Leben gelassen. Es ist eine bodenlose Unverschämtheit, die Sie hier an den Tag 

legen. Dafür brauchen wir von Ihnen keine Nachhilfe.

(Beifall bei der SPD – Zuruf von der SPD: Schämen Sie sich! – Gegenrufe von 

der CSU – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Sie haben hier ganz empathisch eine Reihe von Selbstverständlichkeiten zum Besten 

gegeben. Wir werden die Grundordnung dieses Landes nach Grundgesetz und Ver-

fassung respektieren. Dazu brauchen wir nicht Ihre Aufforderung. Aber Sie haben es 

erneut nicht geschafft, die von Ihnen sogenannte bayerische Leitkultur zu definieren.

(Zuruf von der CSU: Weil Sie nicht zuhören!)

Alles, was Sie gesagt haben, ist bereits heute im Grundgesetz verankert, wozu wir ste-

hen.

(Zuruf von der CSU: Nein, Sie sollten lesen! – Weitere Zurufe – Unruhe – Glocke 

der Präsidentin)

Es wäre schön, wenn Sie endlich dazu kämen zu definieren, was über das Grundge-

setz und über die Verfassung hinaus zur bayerischen Leitkultur gehören soll, wozu wir 

die Zuwanderer verpflichten sollen. Diese Frage ist bis heute nicht beantwortet. Des-

wegen gibt es auch diese Debatte, lieber Herr Kollege Blume.

Und ein Letztes: Sie haben die Glaubwürdigkeit völlig verloren, eine solche Debatte zu 

führen.

(Lachen bei der CSU)

Wer genau diejenigen in Europa, die eine offene Gesellschaft, Liberalität und Frei-

heitswerte mit den Füßen treten, hier nach Bayern einlädt, nämlich die Orbáns und 

Kaczynskis dieser Welt, hat jede Glaubwürdigkeit verloren, wenn er hier empathisch 

für eine offene Gesellschaft kämpft.
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(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Pfaffmann. – Bitte sehr, Herr 

Blume.

Markus Blume (CSU): Lieber Kollege Pfaffmann, ich habe größte Hochachtung vor 

den Sozialdemokraten alter Schule, auf die Sie eben Bezug genommen haben.

(Zuruf von der CSU: Aber nur für die!)

Da gibt es überhaupt keine Abstriche; aber ich will es in der Tat dabei belassen.

(Heiterkeit und Beifall bei der CSU)

Sie fordern mich hier auf, etwas zu definieren, was überhaupt nicht Gegenstand die-

ses Gesetzes ist. Wir haben aus guten Gründen gesagt: Wir definieren keine baye-

rische Leitkultur, auch keine deutsche und auch keine europäische, weil viele Elemen-

te Teil dieser Leitkultur sind.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): CSU-Leitkultur!)

Lieber Herr Kollege Pfaffmann, deswegen kann ich Ihnen genau diesen Gefallen leider 

nicht tun.

Ein Weiteres – und das ist vielleicht grundsätzlich –: Wenn es damals in der Verfas-

sunggebenden Versammlung – erlauben Sie das Wort – solche Kleingeister wie Sie 

gegeben hätte, wäre das Wort Menschenwürde nie ins deutsche Grundgesetz gekom-

men;

(Beifall bei der CSU – Zuruf von der SPD)

denn am Ende geht es dabei um ein Konzept. Es geht um ein Konzept, das sich im 

Laufe der Zeit, der Jahrzehnte natürlich auch entwickeln muss, das sich auch verän-

dert, das gefüllt werden muss und das am Ende nur deshalb Qualität hat, meine 

Damen und Herren, weil es gelebt wird. Genau dies, meine Damen und Herren, zei-
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gen wir in der Präambel des Integrationsgesetzes sehr deutlich auf. Leitkultur ist 

nichts, was wir verordnen; Leitkultur ist etwas, das hier in diesem Land gelebt wird und 

das aus unserer Sicht geschützt werden muss.

Ein Letztes zu den Feinden der offenen Gesellschaft: Ich glaube, wir müssen darauf 

achten, dass die offene Gesellschaft nicht an sich selbst, an ihrer Offenheit scheitert, 

die fehlinterpretiert ist, wenn man glaubt, offene Gesellschaft heiße absolute Beliebig-

keit.

(Beifall bei der CSU)

Deswegen muss ich Ihnen ganz klar sagen: Ich stelle mich hier hin und sage, dass 

auch diejenigen die Feinde der offenen Gesellschaft sind, die ihre falschen Freunde 

sind. Wenn es Ihnen damit besser geht, dann sind Sie eben ein falscher Freund der 

offenen Gesellschaft. Sie leisten ihr einen Bärendienst.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Blume. Bitte bleiben Sie 

noch. Wir haben mittlerweile eine weitere Zwischenbemerkung der Kollegin Osgyan.

Verena Osgyan (GRÜNE): Herr Blume, Sie hatten viele Ausführungen zur Leitkultur 

gemacht. Mich interessiert trotz alledem: Wie soll diese denn letztlich auch überprüft 

und festgeschrieben werden? Wird es eine Verwaltungsanordnung mit einem Katalog 

geben, in dem dann der Pelzemärtel, die Weißwurst, das Dirndl oder der Christopher-

Street-Day stehen?

(Unruhe bei der CSU – Glocke der Präsidentin)

Wie soll man denn jemand auf die Leitkultur verpflichten, wenn nirgends definiert ist, 

was sie ist, und vor allem, wie soll zum Beispiel überprüft werden, ob Rundfunk und 

Medien der Leitkultur gerecht werden? Gibt es dann einen Ausschuss oder ein Komi-

tee? Ich habe bisher kein einziges Gesetz gesehen, das einen so undefinierten 
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Rechtsbegriff enthält. Vielleicht können Sie ausführen, wie das verwaltungsmäßig ge-

handhabt werden soll.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Bitte schön, Herr Blume.

Markus Blume (CSU): Liebe Frau Kollegin, ich finde die ersten zwölf Sätze unglaub-

lich konkret. Übrigens, Herr Kollege Pfaffmann: Die ersten zwölf Sätze finden sich in 

der Bayerischen Verfassung gerade nicht, jedenfalls nicht mit jedem dieser Punkte, 

und auch nicht im deutschen Grundgesetz, weil beide Verfassungen in einer Zeit ent-

standen sind, als es darum ging, Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat zu 

definieren, in der sich aber niemand vorstellen konnte, dass es einmal notwendig sein 

wird, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Zeit wie der unsrigen zu si-

chern.

(Beifall bei der CSU)

Deswegen ist es völlig realitätsvergessen zu sagen, es reicht, jedem die Verfassung 

unter den Arm zu klemmen. Das regelt eben nicht abschließend das Zusammenleben 

in unserem Lande. Deswegen wollen wir dafür streiten, dass Integration an Leitkultur 

orientiert wird. Ich glaube, man kann das sehr konkret machen, und ich hoffe, ehrlich 

gesagt, Frau Kollegin, dass das auch in Integrationskursen stattfindet: dass diese ers-

ten zwölf Sätze dort auch Gegenstand der Orientierungshilfe sind, um sich in unserem 

Land zurechtzufinden. Zu all Ihren weiteren Fragen, Frau Kollegin, haben wir im Inte-

grationsgesetz Artikel, nämlich um aufzuzeigen, wie denjenigen, die zu uns kommen, 

tatsächlich Orientierung gegeben werden soll – entlang dessen, was uns am Land 

wichtig ist, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Blume. – Die nächste Wort-

meldung kommt vom Kollegen Gehring. Bitte schön, Herr Gehring.
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Thomas Gehring (GRÜNE): Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Man fragt sich schon, warum zu einem solchen Gesetz eine Präambel wie bei 

einer Verfassung geschrieben wird. Wenn man sich diese Präambel ansieht, sieht 

man sehr schnell Sätze, die natürlich richtig sind und die jeder teilen kann, der hier 

sitzt. Diese Sätze finden wir zum Teil auch in der Verfassung. Es handelt sich aber um 

eine Aufzählung von Werten, die – wie Sie selbst festgestellt haben – unvollständig ist. 

Sie selbst mussten noch einen Änderungsantrag einbringen, um in das Gesetz neben 

dem christlichen Abendland die Trennung von Staat und Kirche hineinzuschreiben. So 

findet man eine ganze Reihe von Werten und Normen, die man noch ergänzen müss-

te. Wenn man schon vom christlichen Abendland spricht, müsste man vielleicht auch 

von den morgenländischen Philosophen sprechen, die uns die Schriften der alten 

Griechen überlieferten, auf denen wir noch heute aufbauen.

Wir müssten auch über die Anerkennung von Vielfalt in unserer Gesellschaft oder der 

Vielfalt der Lebensformen sprechen. Man müsste auch über sexuelle Selbstbestim-

mung sprechen. All das fehlt in Ihrer Präambel. Sie ist einfach unvollständig. Sie ist 

vielleicht gut gemeint, aber sie hat eigentlich nur einen Zweck: nämlich dass am Ende 

auf die Leitkultur hingeführt wird, dass am Ende der komische Begriff der Leitkultur ge-

nannt wird, der dann Zweck dieses Gesetzes sein soll und der in diesem Gesetz sche-

menhaft immer wieder auftaucht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Begriff der Leitkultur ist ein unbestimmter Begriff, 

der in einem Gesetz nichts verloren hat; er ist diffus. Weil er diffus ist, ist er gefährlich. 

Er grenzt aus. Er spaltet. Er ist willkürlich. Er ist nicht klar, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen.

Kollege Dünkel hat im Bildungsausschuss seitenweise aus dem Grundsatzprogramm 

der CSU zitiert, um uns diesen Begriff zu erläutern. Soll es in Zukunft denn so sein, 
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dass die Gerichte das Grundsatzprogramm der CSU lesen müssen, wenn sie diesen 

Begriff auslegen müssen?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ist das Ihr Staatsverständnis? Ist das Ihr Verständnis von Politik? – Nein, dieser Begriff 

der Leitkultur ist gefährlich, weil er in der Anwendung willkürlich ist.

(Unruhe bei der CSU – Glocke der Präsidentin)

Er grenzt aus. Er suggeriert, dass Menschen nicht dazugehören, ohne dass es eine 

klare Aussage gibt, worin dieses Nichtdazugehören eigentlich liegt, was dies eigentlich 

ausmacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen geht es einfach darum, diesen 

Begriff zu hinterfragen, weil Kultur nie klar normierbar ist. Kultur ist immer etwas, das 

im Zusammenleben, in der Kommunikation zwischen den Menschen entsteht, das Ver-

einbarung ist, das aber auch ständig veränderbar ist. Der Eichstätter Bischof Gregor 

Maria Hanke hat gesagt: Kultur ist etwas Vereinigendes. Kultur ist etwas, das nie fertig 

ist und das stets im Fluss ist und viele Manifestationen hat. Deswegen ist dieser Be-

griff für eine gesetzliche Normierung ungeeignet. Wir brauchen ihn nicht.

Ich möchte noch etwas zu Ihrer Formulierung sagen: "Ganz Bayern ist geformt von 

gewachsenem Brauchtum, von Sitten und Traditionen." Sie müssen mir über Kultur 

und Traditionen nichts erzählen. Ich mache seit 50 Jahren Volksmusik, und ich werde 

nächste Woche wieder bei einem Weihnachtssingen mitmachen, das wir seit 50 Jah-

ren veranstalten. Da geht es aber nicht um etwas Normiertes. Das ist nichts, was 

jedes Jahr einfach kommt. Jedes Jahr entscheiden wir: Wir machen das; wir machen 

das zusammen. Wir freuen uns über alle, die mitmachen; aber keiner muss mitma-

chen. Kultur ist ein Angebot zur Teilhabe, Kultur ist ein Angebot zum Mitmachen, aber 

nichts, was andere ausschließt und andere ausgrenzt.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Was macht denn unser Miteinander in Bayern aus? Der gemeinsame Dialekt? – Wenn 

ich Dialekt sprechen würde, würden Sie mich wahrscheinlich nicht verstehen. – Die 

gemeinsame Tracht? Das gemeinsame Essen? – Nein, die Vielfalt in diesem Land 

macht es aus. Vor allem macht es aus, dass wir alle im Freistaat Bayern leben. Das 

macht es aus. Was diesen Freistaat Bayern ausmacht und was dieses Miteinander 

ausmacht, steht in der Bayerischen Verfassung, die wir lieben und die wir wieder öfter 

lesen müssen. In Artikel 100 steht:

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-

pflichtung aller staatlichen Gewalt.

An diesem Punkt geht es schon los. Dieses Gesetz versagt eigentlich schon an die-

sem Artikel, weil es Menschen zweier Kategorien, zweier Rechtsbegriffe schafft. Das 

betrifft Artikel 100. Artikel 101 sagt:

Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Gesetze und der guten 

Sitten alles zu tun, was anderen nicht schadet.

(Zuruf von der CSU: Gute Sitten! Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die bayerische goldene Regel. Das macht 

unser Zusammenleben aus. Daran sollten wir uns halten, nicht an diesen unbestimm-

ten Begriff.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Es gibt viele Gründe, warum man gegen dieses Gesetz sein kann, warum Sie es bes-

ser zurückziehen sollten. Es ist juristisch, verfassungsrechtlich nicht in Ordnung. Es 

schafft zweierlei Recht. Es gibt inhaltliche und sprachliche Begriffe. Es gibt eben den 

unseligen Begriff der Leitkultur. Immanuel Kant hat Politik einmal als Kunst bezeichnet, 

als Kunst der Klugheit. Tatsächlich wäre es ein Gebot der Klugheit, diesen Gesetzent-

wurf zurückzuziehen, weil dieser unselige Begriff der Leitkultur nur stört. Er spaltet. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam gewinnen wir.
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(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Gehring. – Unser 

nächster Redner ist Herr Kollege Dr. Fahn. Bitte schön.

(Markus Rinderspacher (SPD): Wie oft sehen und hören wir Sie heute noch?)

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): – Noch acht Mal.

(Markus Rinderspacher (SPD): Respekt!)

Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Braucht dieses Gesetz über-

haupt eine Präambel? – Grundsätzlich nicht. Es ist zu verstehen, dass das Grundge-

setz und die Bayerische Verfassung eine Präambel haben, aber hier ist es, soweit ich 

weiß, das erste Mal, dass ein Gesetz, das keine Verfassung ist, eine Präambel be-

kommen soll. Bisher sind vielleicht 6.000 Gesetze im Bayerischen Landtag verab-

schiedet worden. Alle haben keine Präambel.

Außerdem gibt es auch noch das Integrationsgesetz des Bundes. Dadurch ist das 

Bayerische Integrationsgesetz gar nicht so spektakulär, wie vielleicht manche in die-

sem Haus vermuten.

Allerdings kann man auch sagen: Eine Präambel schadet nicht. Okay, dann sagt man 

damit: Uns ist es ganz wichtig. Aber – das habe ich vorhin auch gesagt – wenn uns 

die Integration so wichtig ist, wenn uns die Präambel so wichtig ist, dann hätten wir die 

Arbeit der Enquete-Kommission "Integration" noch abwarten müssen. Das sage ich 

immer wieder. Es nicht zu tun, ist ein großer Fehler. Wir diskutieren in der Enquete-

Kommission. Sie macht dann konkrete Vorschläge. Diese sollten wir auf jeden Fall 

noch abwarten.

Nun zur Leitkultur. Die Verbände sind ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Meinung 

in Bayern. Das muss sich dann auch in einem Gesetz wiederfinden. Dazu gibt es – 

das ist bekannt, man muss es hier aber trotzdem sagen – eine Schriftliche Anfrage 
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von mir. Darin ging es um die Position der Verbände zum Begriff "Leitkultur". Dazu gab 

es viele Antworten, aber alle Verbände haben durchgehend gesagt: Diesen Begriff 

"Leitkultur" wollen wir nicht, lehnen wir ab. – Das ist zunächst einmal nicht die Mei-

nung der FREIEN WÄHLER. Wir haben uns erst einmal sachkundig gemacht.

Der Landeskirchenrat sagt, es sei fraglich, ob es Recht und Aufgabe eines freiheitlich-

demokratischen Rechtsstaats sein könne, eine Leitkultur vorzugeben.

Die Industrie- und Handelskammern schreiben genau dasselbe.

Oder der BLLV, der Lehrerverband: Da der Begriff nicht hinreichend klar sei, könne 

Leitkultur auf dem Schulhof, im Klassenzimmer oder beim Elternabend schnell zu 

einem politischen Kampfbegriff werden.

Auch der Bayerische Jugendring sagt, eine Leitkultur sei nicht bestimmbar, unterliege 

einem stetigen Wechsel, sei politisch schwer zu vermitteln und werde eher als Abgren-

zung wahrgenommen.

Und dann achten wir natürlich immer darauf, was die kommunalen Spitzenverbände 

sagen. Alle kommunalen Spitzenverbände haben gesagt, der Gesetzentwurf werde 

von einer unklaren Definition einer Leitkultur geprägt.

Das Katholische Büro Bayern teilt mit, der Begriff "Leitkultur" sei unglücklich gewählt, 

da er bei den Migranten negativ besetzt sei.

Danach müsste man sagen: Klar, Streichung des Begriffs "Leitkultur".

Aber jetzt ist interessant, was führende CSU-Politiker bei öffentlichen Auftritten dazu 

sagen.

Staatsministerin Emilia Müller – sie ist ja anwesend – sprach bei einem Vortrag beim 

Bayernbund oder der Hanns-Seidel-Stiftung von der Würde des Menschen, der Frei-

heit der Person, der Gleichheit und Gleichberechtigung aller Menschen und dem 
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Recht jedes Einzelnen auf ein selbstbestimmtes Leben. Da sage ich: Gut, das kann 

ich unterstützen, aber warum muss man immer noch "Leitkultur" voranstellen?

Oder Martin Neumeyer: Er hat bei der Anhörung gesagt, Pluralismus, Toleranz, Ver-

nunft vor Offenbarung, Grundgesetz und Bayerische Verfassung – all das sei unsere 

Leitkultur.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Da sage ich: Ich stimme zu, aber man braucht diese Überschrift "Leitkultur" nicht.

Ich diene jetzt noch einmal mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. 

Das interessiert Sie ja immer ganz besonders. Er sagte beim politischen Aschermitt-

woch im Jahr 2015, die Leitkultur seien die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes. Da 

sage ich: Das stimmt, aber man braucht nicht immer wieder dieses Wort "Leitkultur" 

als Überbegriff.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Ich meine, das schadet der Sache. Wir sagen auch: Die Leitkultur ist ein Problem. Das 

ist völlig einmütig bei den FREIEN WÄHLERN insgesamt so.

Zum Schluss – ich könnte noch mehr dazu sagen, wir haben ja noch viel Zeit –: "Der 

Neue Tag", eine Zeitung aus Weiden, berichtete am 1. Juli von einer Veranstaltung im 

Landtag, bei der selbst Landtagspräsidentin Barbara Stamm ins Schwimmen geriet, 

als sie den Begriff erläutern sollte.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Sie sagte nicht, was die Leitkultur ist, sondern ihre Antwort waren wieder Fragen: Wo 

sehen wir uns selbst? Oder: Wie schaut unser Zusammenleben aus?

Der Begriff "Leitkultur" führt also immer in eine Sackgasse. Er soll allein suggerieren, 

dass sich Migranten unter Aufgabe ihrer Identität assimilieren müssen. Reinhard Erös, 
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Gründer der Kinderhilfe Afghanistan, brachte es bei dieser Veranstaltung auf den 

Punkt, als er sagte, wir müssten wissen, wie die Migranten ticken.

Deshalb ist ganz klar: "Leitkultur" ist ein schwieriger Begriff, den man lieber streichen 

sollte. Die Erläuterungen, die führende CSU-Politiker geben, sind auch völlig in unse-

rem Sinne, aber nicht unter der Überschrift "Leitkultur".

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Dr. Fahn. – Ich gebe 

bekannt, dass CSU und SPD namentliche Abstimmung zur Präambel beantragt 

haben. Unser nächster Redner ist der Kollege Schindler. Bitte sehr, Herr Schindler.

Franz Schindler (SPD): Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Herr Kollege Blum!

(Zurufe von der CSU: Blume! – Thomas Kreuzer (CSU): Was ist mit euch los? Ihr 

wisst schon um diese Zeit die Namen nicht mehr?)

– Blume.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Erstens. Es fällt dem Mitglied einer Partei, die seit 153 Jahren für die Freiheit des Ein-

zelnen da ist, für sie kämpft, deren Mitglieder mehrfach gegen die Nazis gestimmt 

haben, die einen Wilhelm Hoegner in ihren Reihen hatten, der im Reichstag und im 

Bayerischen Landtag – er hatte zwei Mandate – gegen die Ermächtigung der Nazis 

gestimmt hat,

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

schwer, bei den Worten des Mitglieds einer Partei ruhig zu bleiben, deren politische 

Vorgänger damals diesen Mut nicht hatten. Von Ihnen müssen wir uns das nicht sagen 

lassen. Von Ihnen nicht!
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(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Zweitens ist beim Einwand von Herrn Dr. Goppel, wir seien schon halb somalisch, zu 

fragen: Wo leben Sie eigentlich, wenn Sie das so verstehen?

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Aber ich will eigentlich zur Präambel dieses Gesetzchens reden. Wie Sie selbst in der 

Begründung zu dem Gesetzentwurf schreiben, ist es nichts Gewöhnliches, dass 

einem Gesetz, noch dazu einem kleinen Gesetz mit 19 Artikeln, eine Präambel voran-

gestellt wird: "Präambeln sind in einfachen Gesetzen nicht üblich und nach allgemei-

nem Usus ... den Verfassungen ... vorbehalten." Siehe Bayerische Verfassung und 

siehe Grundgesetz.

Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich behaupte einmal, dass seit 70 Jahren, seit 

dem 1. Dezember 1946, in Bayern kein Gesetz mehr beschlossen worden ist, dem 

eine Präambel vorangestellt wurde. Kein einziges. Wollen Sie denn dieses Gesetz-

chen mit seinen 19 Artikeln wirklich auf die gleiche Stufe heben wie die ehrwürdige 

Bayerische Verfassung, die genau heute vor 70 Jahren in Kraft getreten ist? Halten 

Sie das nicht auch für ein bisschen deplatziert und anmaßend, meine Damen und Her-

ren?

(Lebhafter Beifall bei der SPD – Beifall der Abgeordneten Claudia Stamm 

(GRÜNE))

Aber nun zum Inhalt dieser Präambel. Schon im Vorblatt des Gesetzentwurfs wird die 

Präambel zur Bayerischen Verfassung vergewaltigt, wenn in Absatz 2 geschrieben 

wird:

Aufgebaut auf dem Trümmerfeld, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung 

ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die 

Überlebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hatte, entstand ... das moderne 

Bayern ...
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Sie wissen genau, wie die Ursprungsfassung lautet: nicht "aufgebaut auf", sondern:

Angesichts des Trümmerfeldes … gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk sei-

ner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfas-

sung.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Das war damals der Ausdruck von Demut angesichts der Geschichte, die zu einem 

Trümmerfeld geführt hat, und Sie tun jetzt in einem parteiischen Hochmut – anders 

kann man es nicht bezeichnen; dort, wo die Verfassungsmütter und -väter 1946 noch 

Demut hatten, haben Sie jetzt parteiischen Hochmut – so, als stünde es Ihnen, ausge-

rechnet Ihnen, zu, eine Kultur für dieses Land insgesamt vorzugeben.Das können Sie 

schon wollen. Man muss Sie aber daran erinnern, dass Sie auch nur eine Partei sind, 

nur eine von vielen, und dass noch jede Partei auf der Welt, die sich angemaßt hat, 

mehr zu sein als nur eine Partei und das Ganze darstellen zu wollen, gescheitert ist, 

meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN – Zurufe von der SPD: 

Bravo!)

Nun komme ich zum Inhalt dieser Präambel. Da werden Begrifflichkeiten verwendet, 

die eigenartig sind, und Sätze geschrieben, die einerseits banal, andererseits aber 

auch eigenartig formuliert sind. Die Präambel insgesamt trieft aber vor Ideologie, und 

die Begrifflichkeiten sind historisch ungenau und in ihrer Tendenz – das sage ich noch 

einmal – anmaßend. Da ist die Rede von der deutschen Nation, als sei es ganz klar, 

was das eigentlich ist. Was bitte schön ist die deutsche Nation nach heutigem Ver-

ständnis, nach dem Verständnis von vor 80 Jahren und nach dem Verständnis von vor 

500 Jahren? Was ist deutsche Nation? – Da müsste man ein bisschen genauer defi-

nieren, was damit im Kern gemeint ist.
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Dann reden Sie von einem gemeinsamen christlichen Abendland und dem jüdischen 

Beitrag zur Identität dieses gemeinsamen christlichen Abendlands. Meine sehr verehr-

ten Damen und Herren, da kann man nur noch polemisieren. Wo bitte schön ist das 

Abendland, kann man zunächst mal fragen. Geografisch?

(Zuruf des Abgeordneten Erwin Huber (CSU))

– Sie haben ja keine Ahnung, Herr Kollege Huber. – Wo bitte schön ist das Abend-

land?

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der SPD: Bravo!)

Das ist eine Frage des Standorts, des Standpunkts. Wenn ich in Amerika bin, liegt das 

Abendland in Hawaii und wir sind das Morgenland.

Meine Damen und Herren, was ist das gemeinsame christliche Abendland?

(Unruhe – Glocke der Präsidentin – Dr. Florian Herrmann (CSU): Das ist ja pein-

lich! – Oliver Jörg (CSU): Wie können Sie sich so blamieren?)

– Ich darf das sagen, weil ich katholisch bin und hochdekorierter Oberministrant.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Was ist das gemeinsame christliche Abendland? Das Christentum ist schon in sich 

ausgesprochen differenziert. Es ist nicht so, dass es nur ein Christentum gäbe. Es gibt 

viele Ausprägungen des Christentums. Dazu gehört die Orthodoxie in Griechenland, 

im Morgenland mit Verlaub. Das ist nicht Abendland. Bulgarien ist nicht das Abend-

land, sondern das ist das Morgenland. Dazu gehören die Evangelikalen in den USA. 

All das ist Christentum, und da gehören viele Ausprägungen in Afrika dazu.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Herr Kollege, achten Sie bitte auf die Zeit.

(Markus Blume (CSU): Abenteuerlich!)
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Franz Schindler (SPD): Was also ist das christliche Abendland, meine Damen und 

Herren? Das mögen Sie als Abendland bezeichnen – –

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Herr Kollege, Ihre Zeit ist leider vorbei.

Franz Schindler (SPD): Wenn Sie mir noch einen Satz gestatten?

(Widerspruch bei der CSU)

– Gut, ich sehe es ein, dass ich mich an die Regeln zu halten habe; aber es scheint 

eine Zwischenbemerkung zu geben.

(Abgeordneter Florian von Brunn (SPD) meldet sich zu einer Zwischenbemer-

kung)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Nein, es kann keine Zwischenbemerkung aus 

der gleichen Fraktion geben.

(Zurufe von der CSU: Oh!)

Aber ich bin mir sicher: Sie finden noch Gelegenheit, sich weiterhin zu Wort zu mel-

den. Danke schön, Herr Kollege Schindler.

(Anhaltender Beifall bei der SPD – Zurufe von der SPD: Bravo!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frist für die Bekanntgabe der Abstimmung ist 

noch nicht abgelaufen.

Ich kann Ihnen bekannt geben, die SPD hat eine Erklärung zur Abstimmung nach 

§ 133 unserer Geschäftsordnung angekündigt. Diese Erklärung zur Abstimmung er-

folgt jetzt gleich durch Herrn Rinderspacher. Er hat fünf Minuten Zeit. Bitte schön, Herr 

Rinderspacher.

(Markus Blume (CSU): Sie waren gar nicht da! – Heiterkeit bei der CSU)
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Markus Rinderspacher (SPD): Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen!

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Es ist schön, dass Sie so guter Laune sind. Wir sind es auch, wie Sie bemerken. Aber, 

Herr Staatsminister Huber, es geht gar nicht, dass Sie sich hier bei diesem wichtigen 

Thema der Behandlung der Präambel des Integrationsgesetzes nicht zu Wort melden.

(Beifall bei der SPD)

Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass der Fraktionsvorsitzende heute hier ankün-

digt, man würde sich intensiv an der Debatte beteiligen.

(Markus Blume (CSU): Erklärung zur Abstimmung!)

– Ich erkläre zur Abstimmung.

(Zurufe von der CSU)

– Ich erkläre zur Abstimmung.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin – Markus Blume (CSU): Sitzungsleitung! – 

Volkmar Halbleib (SPD): Schreien ist kein gutes Argument! Klappe halten hier!)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie bitte zur 

Ruhe kommen würden.

(Markus Rinderspacher (SPD): Herr Kollege Kreuzer, Sie haben mir vorhin noch 

erklärt – –)

Herr Kollege Rinderspacher, einen Moment. Ich weise darauf hin, dass sich die SPD 

nach § 133 zu einer Erklärung zur Abstimmung gemeldet hat. In dieser Erklärung wird 

das Abstimmungsverhalten der Fraktion erklärt. Ich bitte Sie jetzt um Konzentration.

(Beifall bei der SPD)
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Markus Rinderspacher (SPD): Wir werden die Präambel des Integrationsgesetzes 

als SPD-Fraktion ablehnen.

(Thomas Kreuzer (CSU): Überraschend! – Volkmar Halbleib (SPD): Das war noch 

nicht bekannt!)

Ich drücke mein völliges Unverständnis darüber aus, dass sich die Bayerische Staats-

regierung einer Debatte zu diesem wichtigen Thema verweigert.

(Beifall bei der SPD)

So wie es die CSU-Kolleginnen und Kollegen – – 

(Josef Zellmeier (CSU): Hätten Sie sonst zugestimmt? – Markus Blume (CSU): 

Sie waren gar nicht da! Sie waren draußen!)

– Aber doch nicht zur Präambel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kön-

nen doch nicht – –

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Der Herr Rinderspacher hat jetzt das Wort.

Markus Rinderspacher (SPD): Dieses Gesetz stammt aus der Feder des Herrn 

Staatsministers Huber. Wir hatten im Vorfeld dieser Debatte bereits zum Ausdruck ge-

bracht, dass es eines der handwerklich schlechtesten Gesetze ist, die es in den letz-

ten 20 Jahren im Bayerischen Landtag gab. Recht bekommen wir im Übrigen allein 

schon durch die CSU,

(Markus Blume (CSU): Sitzungsleitung! – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

die bei 19 Artikeln zehn Änderungsanträge – –

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas 

mehr Ruhe. Der Kollege Rinderspacher erklärt momentan die Gründe für das Abstim-

mungsverhalten.

(Widerspruch bei der CSU)

– Doch, das tut er. Ich bitte Sie, diese fünf Minuten einzuhalten und ihm die Zeit zu 

geben, hier in Ruhe seine Ausführungen zu Ende zu bringen. Es geht nicht, dass von 

dieser Seite permanent in dieser Lautstärke hereingerufen wird.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Jetzt kommen Sie bitte zur Ruhe und lassen den Herrn Rinderspacher ausführen; 

sonst können wir alle miteinander gar nicht hören, ob er zur Sache spricht oder nicht.

(Markus Blume (CSU): Ich bitte Sie, auf die Einhaltung der Geschäftsordnung zu 

achten! – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Bitte schön, Herr Rinderspacher.

Markus Rinderspacher (SPD): Die CSU gibt uns dahin gehend recht, dass es der 

handwerklich schlechteste Gesetzentwurf der letzten zwei Jahrzehnte ist, weil sie 

selbst zu 19 Artikeln zehn Änderungsanträge eingebracht hat. Deswegen hätten wir 

vor diesem Hintergrund erwartet, Herr Minister,

(Markus Blume (CSU): Geschäftsordnung!)

dass Sie hier Stellung beziehen. Wir haben uns die einzelnen Pressekonferenzen 

noch einmal auf Video angeschaut,

(Zuruf von der CSU)

in denen Ministerinnen und die Minister dieser Staatsregierung die Frage nach der 

Leitkultur, die zentral ist für die Präambel, nicht beantworten konnten oder nicht beant-

worten wollten.
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(Beifall bei der SPD)

Jetzt machen Sie sich heute in der Plenarsitzung wieder vom Acker. Sie verweigern 

die Aussagen. Sie verweigern die Debatte. Sie verweigern eine eingehende Definition 

des zentralen Begriffs Ihres Gesetzentwurfs, der Leitkultur,

(Markus Blume (CSU): Geschäftsordnung!)

der in dieser Präambel festgelegt ist. Und der Staatsminister sitzt da und beteiligt sich 

nicht an der Debatte

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

zum zentralen Gesetzeswerk dieser Regierung in dieser Legislaturperiode.

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir halten das für richtig, was Professor 

Martin Seel, Professor für Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, 

zur Leitkultur formuliert hat.

(Volkmar Halbleib (SPD): Zuhören! – Gegenruf von der CSU: Inhalt! – Markus 

Blume (CSU): Geschäftsordnung!)

In Demokratien gibt es keine Leitkultur. – So Herr Professor Martin Seel.

(Markus Blume (CSU): Geschäftsordnung!)

Der autoritäre Gedanke der Leitkultur – –

(Markus Blume (CSU): Das gibt es doch nicht! – Unruhe – Glocke der Präsiden-

tin)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Moment! Der Herr Rinderspacher erklärt, so wie 

ich es verstehe, warum er ablehnt. Das ist eine Erklärung zu seinem – –
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(Volkmar Halbleib (SPD): Zuhören! – Zurufe von der CSU: Nein!)

– Natürlich! Sorry, natürlich.

(Unruhe bei der CSU)

Ich leite hier die Sitzung und erteile jetzt dem Herrn Rinderspacher das Wort, und Sie 

ertragen das jetzt bis zum Ende seiner Redezeit! So machen wir das jetzt.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Markus Rinderspacher (SPD): Meine Damen und Herren, wenn Herr Staatsminister 

Huber als der Spiritus Rector dieses Gesetzes nicht erklärt, warum er dem Gesetz zu-

stimmt und warum er die Leitkultur definieren möchte, dann gestatte ich mir, Ihnen zu 

erklären, warum die SPD diese Leitkultur

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

und damit die Präambel ablehnt.

(Barbara Stamm (CSU): Ältestenrat!)

Der autoritäre Gedanke der Leitkultur steht im Widerspruch zur Idee der freiheitlich-de-

mokratischen Grundordnung. Deshalb zitiere ich Herrn Professor Seel – –

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Herr Kollege, darf ich Sie kurz noch einmal un-

terbrechen? – Frau Landtagspräsidentin, Sie wollen den Ältestenrat einberufen?

(Thomas Kreuzer (CSU): Wir beantragen die Einberufung einer Ältestenratssit-

zung!)

Dann unterbreche ich die Sitzung.

(Unterbrechung von 16.00 bis 16.01 Uhr)

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 26

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000368.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000209.html


Kolleginnen und Kollegen! In fünf Minuten tritt der Ältestenrat im Konferenzzimmer zu-

sammen.

(Unruhe)

Ich korrigiere: Wir treten im Bayernzimmer zusammen. Wie lange das dauern wird, 

kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sie erfahren aber über die Durchsage, wann die Sit-

zung wieder aufgenommen wird.

(Unterbrechung von 16.03 bis 17.02 Uhr)

Präsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen ganz 

kurz mitteilen, worauf wir uns im Ältestenrat verständigt haben. Wir haben uns darauf 

verständigt, dass sich alle, die heute oder in der Nacht in dieser Sitzung Erklärungen 

zur Abstimmung oder zur Aussprache abgeben wollen, strikt an die Geschäftsordnung 

halten müssen.

Für uns Präsidentinnen und Präsidenten, die wir die Sitzung leiten, möchte ich die 

Bitte äußern: Der Sitzungsleitung muss die Möglichkeit gegeben werden, den Redner 

oder die Rednerin zu einer sachlichen Erklärung zurückzuführen.

(Allgemeiner Beifall)

Ich glaube, dass wir nach dieser Verständigung die Debatte weiterführen können. – 

Herr Kollege Rinderspacher, Sie haben Ihre Zeit noch nicht ganz ausgenutzt. Bitte 

schön.

Markus Rinderspacher (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

setze meine Erklärung zum Abstimmungsverhalten der SPD-Fraktion fort: Wir lehnen 

die Präambel des Integrationsgesetzes ab, weil die Staatsregierung den Begriff der 

Leitkultur in der Präambel auch hier und heute im Hohen Hause nicht nur nicht hinrei-

chend, sondern gar nicht erklärt und erläutert hat. Das kommt als weiterer Grund zu 

dem, was wir bereits in den Ausschussberatungen deutlich gemacht haben, hinzu.
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(Beifall bei der SPD)

Das Parlament kann erwarten – das bringe ich für meine Fraktion zum Ausdruck –, 

dass die Regierung den zentralen Artikel bzw. die Präambel im Hohen Hause erläutert 

und erklärt. Es kann nicht angehen, dass die Mitglieder der Staatsregierung über die 

Leitkultur in den Bierzelten sehr intensiv berichten, aber da, wo Widersprüche zu er-

warten sind, nämlich im Parlament, eine entsprechende Erläuterung dieses Begriffs 

schuldig bleiben.

Ich darf daran erinnern, dass dies das gleiche Modell wie in den Ausschussberatun-

gen ist. Frau Guttenberger hat im Verfassungsausschuss dazu formuliert, man müsse 

sich nicht für eine Präambel rechtfertigen. Rechtfertigen zwar nicht, aber erläutern und 

erklären sollte sie die Regierung in jedem Fall.Vor diesem Hintergrund lehnen wir, die 

SPD, diese Präambel ab.

Ich erlaube mir hinzuzufügen: Wer am lautesten schreit, hat nicht immer recht. – Und 

es gilt das deutsche Sprichwort: Wer grob ist, ist noch lange nicht stark.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Damit ist die Aussprache soweit erledigt. Wir kommen 

jetzt zur Abstimmung. Vonseiten der SPD-Fraktion wurde namentliche Abstimmung 

beantragt. Die Urnen stehen bereit.

(Josef Zellmeier (CSU): Einen Moment! Wir stimmen jetzt nicht über den Ände-

rungsantrag ab, sondern über die Präambel?)

– Über die Präambel. Es ist beantragt worden, dass über die Präambel namentlich ab-

gestimmt wird. Das ist das, was ich noch in Erinnerung habe. Vielen Dank.

Wir stimmen jetzt namentlich – – Ja?

(Zuruf: Wir müssen erst noch über die Änderungsanträge abstimmen!)
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– Ach so, gut. – Vorweg muss ich noch über die hierzu einschlägigen Änderungsanträ-

ge der Fraktionen abstimmen lassen. Das ist die Abstimmung über die Nummer 1 des 

SPD-Antrags. Mit der Nummer 1 des Antrags soll die Präambel aufgehoben werden. 

Der federführende Ausschuss empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Aus-

schussvotum der Nummer 1 des Änderungsantrags zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen. – Die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Die CSU-

Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist die Nummer 1 des Änderungsantrags 

abgelehnt.

Zur Präambel empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung mit der Maßgabe, 

dass in Satz 3 Wörter ersetzt und neu eingefügt werden, ein neuer Satz 10 eingefügt 

und der bisherige Satz 12 durch neue Sätze 13 und 14 ersetzt wird. Außerdem soll im 

neuen Satz 12 das Wort "Recht" eingefügt werden. Im Einzelnen verweise ich auf die 

Nummer 1 der Beschlussempfehlung.

Wer der Präambel mit diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-

zeichen.

(Einige Mitglieder CSU-Fraktion halten ihre Stimmkarten hoch – Lachen und Bei-

fall bei der SPD)

Dazu ist namentliche Abstimmung beantragt. Bitte schön. Die Urnen stehen bereit. 

Sind Sie mit drei Minuten einverstanden?

(Namentliche Abstimmung von 17.08 bis 17.11 Uhr)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die drei Minuten 

sind um. Ich schließe die Abstimmung. Das Ergebnis wird außerhalb des Plenarsaals 

ermittelt und Ihnen später bekannt gegeben. Ich bitte Sie nun, die Plätze wieder einzu-

nehmen, damit wir in der Tagesordnung fortfahren können.
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Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, gebe ich das Ergebnis der vorher durchge-

führten namentlichen Schlussabstimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung auf 

Drucksache 17/11941, Tagesordnungspunkt 13, bekannt. Mit Ja haben 154 gestimmt. 

Mit Nein hat niemand gestimmt. Es gab auch keine Stimmenthaltungen. Damit ist das 

Gesetz angenommen. Es trägt den Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen Blin-

dengeldgesetzes".

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

(...)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Ab-

stimmung zur Präambel – Drucksache 17/11362 – bekannt: Mit Ja haben 93 gestimmt, 

mit Nein 53 bei 15 Stimmenthaltungen. Damit ist die Präambel angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3 – Unruhe – Glocke des Präsidenten)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Thomas Kreuzer
Abg. Margarete Bause
Abg. Thomas Huber
Abg. Hubert Aiwanger
Abg. Markus Rinderspacher
Abg. Josef Zellmeier
Abg. Christine Kamm
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Abg. Arif Taşdelen
Abg. Doris Rauscher
Staatsministerin Emilia Müller
Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Abg. Isabell Zacharias
Abg. Dr. Thomas Goppel



Präsidentin Barbara Stamm: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Tagesord

nungspunkte 14 bis 17 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Christine 

Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

für ein Bayerisches Integrations und Partizipationsgesetz (Drs. 17/11501) 

 Zweite Lesung 

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans 

Jürgen Fahn u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

für ein Bayerisches Partizipations und Integrationsgesetz (Drs. 17/13709) 

 Zweite Lesung 

und

Gesetzentwurf der Staatsregierung

für ein Bayerisches Integrationsgesetz (Drs. 17/11362) 

 Zweite Lesung 

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, 

HansUlrich Pfaffmann u. a. und Fraktion (SPD)

(Drs. 17/13211) 

und

Änderungsanträge der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Christine 

Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Drsn. 17/13416 mit 17/13424)

und
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Änderungsanträge der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Kerstin 

Schreyer u. a. (CSU)

(Drsn. 17/13603 und 17/13604)

und

Eingabe

zum Entwurf der Staatsregierung für ein Bayerisches Integrationsgesetz (Drs. 

17/11362) SO.0365.17

Für die allgemeine Aussprache wurde im Ältestenrat eine Gesamtredezeit der Fraktio

nen von 96 Minuten vereinbart. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei 

an der Redezeit der stärksten Fraktion. Die Redezeit verteilt sich demnach auf die 

Fraktionen wie folgt: CSU 32 Minuten, SPD 24 Minuten und FREIE WÄHLER und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN je 20 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert 

sich an der Redezeit der CSUFraktion; sie beträgt also 32 Minuten.Bevor ich die all

gemeine Aussprache eröffne, teile ich Ihnen mit, dass die SPDFraktion zum Gesetz

entwurf der Staatsregierung gemäß § 52 Absatz 3 Satz 1 unserer Geschäftsordnung 

Einzelberatung und Einzelabstimmung zu den einzelnen Artikeln des Gesetzentwurfs 

beantragt hat.

In die Einzelberatung einbezogen werden die zum Gesetzentwurf eingereichten Ände

rungsanträge der CSUFraktion, der SPDFraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN. Die Einzelberatung findet nach der allgemeinen Aussprache statt.

Die Gesamtredezeit der Fraktionen zu den einzelnen Artikeln beträgt nach unserer 

Geschäftsordnung 24 Minuten je aufgerufenen Artikel.

Bevor wir in die Einzelberatung eintreten, gebe ich noch einen kurzen Überblick über 

den im Ältestenrat vereinbarten Verfahrensablauf. Nach der allgemeinen Aussprache 

werden der Entwurf der Staatsregierung und die dazu vorliegenden Änderungsanträge 

zur Einzelberatung und Einzelabstimmung aufgerufen. Nach Beendigung der Zweiten 

Lesung erfolgen die Abstimmungen über die Entwürfe der Fraktionen des BÜNDNIS
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SES 90/DIE GRÜNEN und der FREIEN WÄHLER, daran schließt sich die Abstim

mung über die Eingabe an.

Ich eröffne jetzt die allgemeine Aussprache. Als Ersten darf ich für die CSUFraktion 

Herrn Kollegen Kreuzer bitten. Bitte schön.

Thomas Kreuzer (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, meine sehr ge

ehrten Damen und Herren! Im vergangenen Jahr sind so viele Zuwanderer in so kur

zer Zeit nach Bayern gekommen wie noch nie zuvor. Das hat viele Menschen im Frei

staat und in ganz Deutschland tief verunsichert. Die Menschen fragen uns: Wie kann 

Integration unter solchen Umständen auch in Zukunft noch erfolgreich sein? Entwick

lungen wie im Brüsseler Stadtteil Molenbeek, in den Vorstädten von Paris oder in 

Stockholm, wo sich im Sommer die Berichte über junge Männer mit Migrationshinter

grund häuften, die Anschläge auf Polizeistationen und öffentliche Einrichtungen verüb

ten, zeigen eines ganz deutlich: Wer Sicherheit und Ordnung in unserem Land auch in 

Zukunft erhalten will, der darf bei der Integrationspolitik keinen LaissezfaireKurs fah

ren, sondern der muss frühzeitig klarmachen, meine Damen und Herren, wohin die 

Reise geht.

(Beifall bei der CSU)

Genau das tun wir mit unserem Integrationsgesetz. Dieses Gesetz stellt wichtige Wei

chen für unser gesellschaftliches Miteinander, und zwar nicht nur für morgen oder das 

nächste Jahr. Wir geben mit dem Integrationsgesetz den Kurs für das zukünftige Zu

sammenleben in unserer Gesellschaft vor. Noch unsere Kinder und Enkelkinder wer

den von diesen Richtungsentscheidungen profitieren.

Sie, Frau Bause, und Ihre Kollegen von den GRÜNEN halten uns vor, es gäbe in Bay

ern keine integrationspolitische Infrastruktur, und Sie führen NordrheinWestfalen als 

vorbildliches Beispiel an.

(Lachen bei der CSU)
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Frau Bause, Sie müssen unter einer sehr schweren Form von Amnesie leiden, sonst 

würden Sie sich doch an die Silvesternacht und an das erinnern, was auf der Domplat

te in Köln passiert ist. Das war in NordrheinWestfalen.

(Beifall bei der CSU)

Ganz ehrlich: Sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und Diebstahl – das sind für mich 

nicht die Ergebnisse einer gelungenen Integration.

Nicht nur Köln liegt in NordrheinWestfalen; auch Problemviertel wie DuisburgMarxloh 

und EssenNord liegen in NordrheinWestfalen, genauso Wuppertal, wo Salafisten als 

selbsternannte SchariaPolizei durch die Straßen zogen, und Dinslaken, das sich 

einen unrühmlichen Namen als SalafistenHochburg gemacht hat. Aber mit der Hei

matkunde nehmen Sie es offensichtlich nicht so genau.

(Thomas Gehring (GRÜNE): In Kempten gibt es auch Salafisten!)

Sie werden sich auch schwer damit tun, das alles als Einzelfälle darzustellen.

Eines ist klar, meine Damen und Herren: Für eine gelingende Integration sind Nord

rheinWestfalen und die verkorkste Politik von SPD und GRÜNEN dort das denkbar 

schlechteste Vorbild in Deutschland.

(Beifall bei der CSU)

Unter gelungener Integration stelle ich mir etwas anderes vor, und die Bürgerinnen 

und Bürger in Bayern auch. Ich kenne Ihre übertriebene Entrüstung und weiß um Ihre 

hysterischen Aufschreie. Ich weiß, dass Sie uns Ihre Ideologisierungen auch in den 

nächsten Stunden nicht ersparen werden. Als gute Demokraten werden wir uns das 

geduldig anhören. Herr Rinderspacher hat ja auch erklärt, die Debatte über dieses Ge

setz sei so wichtig, dass man sich jede Menge Zeit nehmen und die Debatte ernsthaft 

führen müsse. Ich frage mich jedoch: Sind die Meldungen richtig, dass Sie im Schicht

betrieb arbeiten wollen, wie wir das den Presseveröffentlichungen entnommen haben? 
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Schichtbetrieb würde ja heißen, meine Damen und Herren: Sie sind – bei diesem 

wichtigen Thema! – nicht immer alle da. Wir werden dies genau beobachten und der 

Öffentlichkeit bis tief in die Nacht mitteilen,

(Lebhafter Beifall bei der CSU)

wer anwesend ist. Wenn Sie auf meine Fraktion zeigen, sage ich Ihnen auch: Wir hal

ten eine 20stündige Debatte für 17 Artikel nicht für notwendig, Herr Rinderspacher; 

wir würden dies auch in kürzerer Zeit bewältigen können.

(Beifall bei der CSU)

Auch diese Debatte wird nichts an dem ändern, was selbstverständlich ist. Bayern war 

schon immer ein weltoffenes und ein hilfsbereites Land und wird dies auch bleiben. 

Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass 

die Menschen von unserem politischen Handeln Verhältnismäßigkeit erwarten und 

dass ein Fördern eben durch ein Fordern ergänzt werden muss, dass Fördern und 

Fordern zwei Seiten einer Medaille sind und dass diejenigen, die zu uns kommen, sich 

hier auch anstrengen müssen, meine Damen und Herren.

Es ist auch selbstverständlich, dass die Integrationsfähigkeit eine Obergrenze hat. Es 

ist ebenso eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Integrationsbereitschaft der hiesi

gen Bevölkerung nicht überstrapazieren dürfen. Die Menschen wollen, dass unsere 

kulturelle Grundordnung bewahrt wird. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir in 

allererster Linie für die Menschen verantwortlich sind, die hier in Bayern leben, meine 

Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Gerade deshalb ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass diejenigen, die in unser 

Land kommen, sich der vorherrschenden Lebensart anzupassen haben, nicht umge

kehrt wir.
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(Beifall bei der CSU – Helga SchmittBussinger (SPD): Was ist denn die vorherr

schende Lebensart?)

Wir haben unter den Menschen in Bayern eine Umfrage durchführen lassen, nicht nur 

unter den CSUWählern, sondern auch unter den Wählern der Oppositionsparteien. 

Neun von zehn Befragten sind der Meinung: Unsere bürgerliche Leitkultur muss zum 

Maßstab der Integration gemacht werden.

(Helga SchmittBussinger (SPD): Aber jeder versteht unter "Leitkultur" etwas an

deres!)

Selbst unter den Anhängern der GRÜNEN sind dies 78 % und unter denen der SPD 

sogar 95 %, und die anderen sitzen hier im Landtag.

(Beifall bei der CSU – Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)

Ich kann deshalb überhaupt nicht erkennen, dass unser Gesetzentwurf die Gesell

schaft spaltet, wie die Opposition nicht müde wird zu behaupten. Es sind doch die 

GRÜNEN und die SPD, die einen Keil in unsere Gesellschaft treiben, wenn sie die 

einen gegen die anderen ausspielen.

(Jürgen W. Heike (CSU): Sehr richtig! – Margit Wild (SPD): Das machen doch 

Sie!)

Aber die Bürgerinnen und Bürger lassen sich nicht täuschen, meine Damen und Her

ren.

Mich erfüllt es mit Schrecken, dass SPD und GRÜNE, zumindest in ihren öffentlichen 

Äußerungen, so wenig Zuneigung zu unseren Traditionen, Werten und Überzeugun

gen zeigen.

(Beifall bei der CSU – Margit Wild (SPD): Das stimmt doch gar nicht!)
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Es erschüttert mich, dass Sie so weit weg sind von den Menschen und nicht erkennen 

wollen, wie falsch Sie mit Ihren Ansichten liegen. Herr Rinderspacher, Frau Bause, es 

sollte Sie doch zum Nachdenken bringen, wenn der Vorsitzende der Türkischen Ge

meinde in Deutschland erklärt, dass eine Leitkultur richtiger denn je ist.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Margit Wild (SPD): Sie können ja nicht einmal er

klären, was das ist!)

Nicht wir haben die Leitkultur zum Kult gemacht. Sie haben sie dazu gemacht, indem 

Sie sie laufend dämonisieren. "Leitkultur" ist aber das, was unser Zusammenleben 

ausmacht. Dazu gehört ein erhebliches Maß an Homogenität in Sprache und Kultur, in 

der Weltanschauung und im Wertebewusstsein. Nur so kann eine gemeinsame Identi

tät überhaupt entstehen. Diese ist nun einmal die Voraussetzung für ein gutes gesell

schaftliches Miteinander.

Aus der Fülle der Ausprägungen unserer Leitkultur möchte ich nur ein paar Punkte he

rausgreifen.

In Bayern gibt es mehr als drei Millionen Ehrenamtliche. Viele leisten wichtige und hilf

reiche Arbeit bei der Integration der Flüchtlinge. Obwohl es gesetzlich nicht vorge

schrieben ist, gibt es das Ehrenamt. Es ist eben ein Teil unserer Leitkultur.

Natürlich gehören auch Offenheit gegenüber Fremden, Hilfsbereitschaft und die Inte

gration von Menschen, die aufgrund von Krieg und Verfolgung zu uns kommen, zu un

serer Leitkultur. Deshalb muss es auch möglich sein, dass Christen und Muslime in 

gegenseitigem Respekt in Erstaufnahmeeinrichtungen zusammenleben. Aber genau 

dies, meine Damen und Herren, ist eben nicht überall der Fall. Hier muss strikt ge

trennt werden, weil diese Regeln nicht eingehalten werden.

Parallelgesellschaften und Ghettos haben in Bayern, haben in Deutschland keinen 

Platz. Diese lehnen wir ab.

(Beifall bei der CSU)
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Kinderehen haben mit unserem Verständnis von Ehe, Familie und Selbstbestimmung 

nichts zu tun. Antisemitismus ist in Deutschland niemals durch Meinungsfreiheit ge

deckt. An diesen und anderen historisch gewachsenen Überzeugungen gibt es nichts 

zu rütteln. Wenn sich muslimische Schüler weigern, bei einem Schulausflug in eine 

Kirche zu gehen, oder wenn sie im Unterricht Lieder nicht mitsingen wollen, weil darin 

das Wort "Schalom" vorkommt, dann hilft ein Verweis auf das Grundgesetz allein nicht 

weiter.

(Margit Wild (SPD): Das Integrationsgesetz hilft dann! – Weitere Zurufe von der 

SPD und den GRÜNEN)

Diese Inhalte unserer Leitkultur müssen klar angesprochen werden. Es geht nicht 

darum, dass die Kinder nicht in die Kirche gehen.

(Lebhafte Zurufe von der SPD und den GRÜNEN – Glocke der Präsidentin)

Vielmehr müssen wir sehr aufpassen, dass nicht aufgrund der Erziehung der Men

schen, die zu uns kommen, ein Antisemitismus entsteht, der in vielen arabischen Län

dern gang und gäbe ist. Meine Damen und Herren, dafür, dass dies nicht geschieht, 

müssen wir sorgen.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Margit Wild (SPD): Aber das geht doch nicht 

durch ein Gesetz!)

Diese Inhalte unserer Leitkultur müssen klar angesprochen werden. Es gehört natür

lich noch viel mehr dazu, aber ich lasse es an dieser Stelle dabei bewenden. Ich gehö

re nicht zu denen, die politische Debatten künstlich in die Länge ziehen müssen, um 

Aufmerksamkeit zu erlangen.

(Beifall bei der CSU)
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Die Debatte heute ist ohnehin nur dadurch geprägt, dass Sie, meine Damen und Her

ren, versuchen, Aufmerksamkeit zu erlangen. Aber eigentlich ist ein Parlament für 

solch ein Medienspektakel zu schade, und es wird dadurch herabgewürdigt.

(Beifall bei der CSU)

Was denken Sie sich, Herr Rinderspacher, wenn Sie behaupten, wir würden mit unse

rem Gesetz den Menschen vorschreiben, ob es zu Hause Schweinebraten, Pizza oder 

Gyros gibt? Ich sage Ihnen klar: Jeder soll das essen, was er will, solange er dabei 

seiner Frau als gleichberechtigter Partnerin mit Respekt begegnet und solange bei 

diesem Essen nicht minderjährige Töchter zwangsverheiratet werden.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Lachen bei der SPD – Margit Wild (SPD): Da 

müssen Sie doch selber lachen! – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Das sind die Regeln, die wir einfordern müssen. Meine Damen und Herren, wir fördern 

die Flüchtlinge. Das hat etwas mit Respekt zu tun. Wir fordern aber auch etwas, und 

das ist unser gutes Recht und unsere Verpflichtung.

9 Milliarden Euro haben wir im bayerischen Haushalt zwischen 2015 und 2018 für In

tegration und Migration vorgesehen. Das sind 9 Milliarden Euro Steuergelder. Deren 

Verwendung darf sich nicht nach rotgrüner MultikultiIdeologie, sondern muss sich 

nach dem Willen der Steuerzahler richten. Uns geht es darum, dass dieses Geld ver

antwortungsvoll, effizient, zielgerichtet und erfolgsorientiert ausgegeben wird. Notfalls 

muss die Pflicht zur Integration auch eingefordert werden. Dies kann nicht im Belieben 

des Einzelnen stehen. Das erwarten die Menschen von der Politik in Bayern.

Die SPD strapaziert immer wieder das Beispiel der alleinerziehenden ALDIVerkäufe

rin, die von unserem Integrationsgesetz nichts habe. Ich frage Sie: Was hat diese al

leinerziehende Mutter von einer Willkommenseuphorie, durch die eine Million Flücht

linge unkontrolliert ins Land kommen und in der nicht kalkulierte Folgekosten in 
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Milliardenhöhe in Kauf genommen werden? – Sie hat nichts davon, sondern auch sie 

wird das bezahlen.

(Beifall bei der CSU)

Gerade weil wir dieser ALDIVerkäuferin und allen anderen bayerischen Steuerzahlern 

diese Milliardenkosten abverlangen, haben diese ein Anrecht darauf, dass die für Inte

gration ausgegebenen Milliarden gut investiert werden.

Meine Damen und Herren, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit, und die 

Wirklichkeit sieht so aus, dass sich die Menschen Sorgen darüber machen, ob die 

große Zahl der Menschen, die zu uns gekommen sind, unser Gemeinwesen nicht 

überfordert. Wer dies nicht sieht, wie beispielsweise Sie, Frau Bause, der ist nicht nah 

an den Menschen. Sehen Sie endlich ein, dass Sie Politik nicht können, zumindest 

nicht Integrationspolitik. Da helfen all die schönen grünen Schals heute auch nichts.

(Beifall bei der CSU)

Für uns ist klar: Hierbleiben kann nur, wer sich bemüht und es am Ende schafft, sich 

zu integrieren. Wer dies nicht will und nicht tut, muss mit Sanktionen rechnen. Es kann 

nicht sein, dass wir Zuwanderern, die sich jahrelang weigern, bei Sprachkursen mitzu

machen, am Ende den Dolmetscher bezahlen müssen, damit sie Behördengänge erle

digen können. Es kann auch nicht sein, dass gerade Frauen von ihren Familien die 

Teilnahme an Integrations und Deutschkursen verboten wird. Meine Damen und Her

ren, wer glaubt, dies verbieten zu müssen, muss mit Sanktionen rechnen, und zwar 

mit empfindlichen Sanktionen.

(Beifall bei der CSU)

Nur wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, kann Integration am Ende gelingen. Mit dem 

Integrationsgesetz gehen wir in Vorleistung. Wir wollen, dass die Zuwanderer diese 

Chancen ergreifen.
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Dass uns die Opposition vorwirft, wir teilten die Bevölkerung in Menschen erster, zwei

ter und dritter Klasse ein, macht deutlich, in welchen Kategorien sie denkt. Dies ist ab

solut nicht zutreffend, sondern eine böswillige Unterstellung. Solche Gedanken sind 

menschenverachtend, meine sehr geehrten Damen und Herren.

Meine Kollegen und ich haben in letzter Zeit mit vielen Menschen gesprochen, die ent

weder selbst oder deren Eltern nach Deutschland zugewandert sind. Sie alle fordern 

uns auf, diesen Kurs beizubehalten. Sie wissen ganz genau, wann Integration gelin

gen kann und was misslungene Integration für ein Land bedeutet.

McKinsey hat in der vergangenen Woche eine Studie vorgelegt. Daraus geht ganz klar 

hervor: Bleiben Integrationsmaßnahmen aus oder misslingen sie sogar, wirkt sich das 

wirtschaftlich wie gesellschaftlich ausgesprochen negativ aus. Wenn Menschen bei 

uns im Land bleiben, deren Asylantrag abgelehnt wurde, müssen Sie bitte mir und der 

alleinerziehenden Steuerzahlerin erklären, wer die Kosten dafür tragen soll. McKinsey 

prognostiziert bis Ende 2017 einen Anstieg der Zahl der Ausreisepflichtigen auf min

destens 485.000.Die direkten Gesamtkosten für sie betragen rund drei Milliarden Euro 

pro Jahr. Ich frage Sie: Wo soll dieses Geld auf Dauer herkommen? – Aber es gibt 

Länder, in denen man offensichtlich kein Problem damit hat, meine Damen und Her

ren. RotRotGrün in Berlin hat offenbar Geld dafür. Im Koalitionsvertrag für den neuen 

rotrotgrünen Senat kann jeder nachlesen, was unserem Land droht, wenn eine 

Linkskoalition ans Ruder kommt. Dann werden Abschiebungen von Migranten, deren 

Asylantrag abgelehnt wurde, im Handstreich einfach ausgesetzt. Dem Asylmissbrauch 

ist dann Tür und Tor geöffnet. Ich frage mich, wie das notorisch bankrotte Berlin das 

leisten will. Wahrscheinlich müssen das wieder die Bayern bezahlen, meine Damen 

und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Bayern ist das Land der gelingenden Integration. In Bayern haben Menschen mit Mi

grationshintergrund mit einer Erwerbsquote von 75 % bundesweit die besten Teilhabe
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chancen. In Bayern haben seit Oktober 2015 bereits 40.000 Flüchtlinge einen Prakti

kanten, einen Ausbildungs oder einen Arbeitsvertrag abgeschlossen. In Nordrhein

Westfalen liegt deren Zahl unter 2.000, meine Damen und Herren. Dies ist der 

Unterschied zwischen Sprechen und Handeln, zwischen Sprechen und Erfolg.

(Zuruf der Abgeordneten Christine Kamm (GRÜNE))

Bei Ihnen gibt es nur eines: Misserfolg, meine Damen und Herren, den Sie versuchen 

als etwas Hervorragendes zu verkaufen.

(Beifall bei der CSU)

Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern sind bei Leistungsvergleichen durch

schnittlich besser als Schüler ohne Migrationshintergrund in manchen anderen Bun

desländern. Dies gilt sogar für das Fach Deutsch, meine Damen und Herren.

(Heiterkeit bei der CSU)

Wenn jetzt mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger sagen, sie fühlen sich auf

grund der unkontrollierten Zuwanderung deutlich unsicherer in unserem Land, dann 

können verantwortungsbewusste Politiker ihre Hände nicht in den Schoß legen. Ich 

sage es ganz klar: Wenn die ARD, eine öffentlichrechtliche Sendeanstalt, in ihren 

Hauptnachrichten über den brutalen Mord an einer Freiburger Studentin, dessen Auf

klärung und Hintergründe schweigt, dann schürt das, ob berechtigt oder nicht, das Un

behagen bei den Menschen, meine Damen und Herren.

(Zuruf des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD) – Markus Rinderspacher 

(SPD): Pfui Teufel, Herr Kreuzer, pfui Teufel!)

Das ist ein Skandal.

(Beifall bei der CSU – Harry Scheuenstuhl (SPD): Pfui! – Volkmar Halbleib (SPD): 

Die AfD ist schon im Landtag! – Weitere Zurufe von der SPD: Pfui! – Unruhe – 

Glocke der Präsidentin)
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Herzlichen Glückwunsch sagen wir dagegen der Polizei in BadenWürttemberg zu 

ihrem großen kriminalistischen Erfolg.

(Margit Wild (SPD): Das ist eine Schande! Schämen sollten Sie sich! – Weitere 

Zurufe von der SPD)

– Wenn Sie so dazwischenrufen, gehe ich davon aus, dass Sie wünschen, dass die 

Bürger unvollständig informiert werden. Das würde ich angesichts Ihrer Politik an Ihrer 

Stelle auch tun.

(Beifall bei der CSU – Harry Scheuenstuhl (SPD): Eine Unverschämtheit, so was! 

Inakzeptabel! – Volkmar Halbleib (SPD): Bodenlos! Sie machen AfDPolitik, Herr 

Kreuzer!)

Meine Damen und Herren, wir werden heute noch viel über Integration sprechen.

(Zurufe von der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Kollege Kreuzer, entschuldigen Sie bitte. Augenblick 

bitte, Herr Kollege. – Sie haben Ihre Zwischenrufe gemacht. Es waren einige dabei – 

ich lasse es so stehen. Aber jetzt kehren wir bitte zu einer Debatte zurück, die dieses 

Hauses würdig ist.

(Zurufe von der SPD: Das hat aber er angefangen! – Harry Scheuenstuhl (SPD): 

Zum Thema soll er reden, Frau Präsidentin!)

Thomas Kreuzer (CSU): Meine sehr geehrten Damen und Herren, regen Sie sich 

nicht so auf – es wird noch eine lange Nacht –, sonst geht Ihnen noch die Kondition 

aus, wenn Sie so weitermachen.

(Heiterkeit bei der CSU)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden heute noch viel über Integration 

sprechen.
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(Margit Wild (SPD): Sie sind auch schon ganz nervös, Herr Kreuzer! Das sehe ich 

Ihnen an!)

Aber Sie scheinen sich wenig Gedanken darüber gemacht zu haben, was Integration 

überhaupt bedeutet. Das sehe ich auch an den Gesetzentwürfen, die Sie vorgelegt 

haben.

(Widerspruch bei der SPD)

Integration bedeutet nämlich, dass sich die Menschen, die zu uns kommen, in unsere 

Gesellschaft einfügen und dass sich unsere Gesellschaft nicht in atemberaubender 

Geschwindigkeit verändert. Genau darum geht es, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Das ist jedem zumutbar, der in dieses Land kommt und hier auf Dauer bleiben will. 

Unser Integrationsgesetz bietet die Grundlagen dafür, dass die Menschen, die zu uns 

kommen und hier eine neue Heimat suchen, gut ankommen und sich erfolgreich inte

grieren können. Davon profitieren letztlich alle: die Zuwanderer genauso wie die ein

heimische Bevölkerung. Wir legen mit diesem Integrationsgesetz die Grundlagen 

dafür, dass der Einstieg der bleibeberechtigten Migranten in ein selbstbestimmtes 

Leben in Deutschland gelingt und dass unser Zusammenleben in diesem Land keinen 

Schaden nimmt. Deshalb bitte ich um Zustimmung zum Bayerischen Integrationsge

setz.

(Lang anhaltender Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN erteile ich jetzt Frau Kollegin Bause das Wort. Bitte schön.

Margarete Bause (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

sollten heute darüber streiten, was wir für gute Integration brauchen. Wir sollten debat
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tieren, welcher Weg der beste ist, wie wir fördern und wie wir fordern, damit wir am 

Ende die Weichen so stellen, dass Integration in unserem Land tatsächlich gelingt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir GRÜNE haben dafür einen Gesetzentwurf vorgelegt, einen Gesetzentwurf für Inte

gration und Partizipation. Kolleginnen und Kollegen von der CSU, diesen Gesetzent

wurf haben Sie erst gar nicht diskutieren wollen; denn Sie wollen gar nicht über gute 

Integration reden. Ihnen – da blicke ich besonders auf Sie, Herr Kollege Kreuzer, und 

auf die Regierungsbank – geht es um etwas völlig anderes:

(Florian von Brunn (SPD): Stimmungsmache!)

Ihnen geht es um die Frage, wie Sie den drohenden Verlust Ihrer absoluten Mehrheit 

bei den nächsten Wahlen verhindern können.

(Beifall bei den GRÜNEN – Widerspruch bei der CSU – Gudrun BrendelFischer 

(CSU): Das ist billig!)

Es geht Ihnen um reines Machtkalkül, nicht um bessere Lösungen. Ihr Mantra ist doch 

Macht um der Macht willen. Dafür sind Sie bereit, unser ganzes Land einen hohen 

Preis zahlen zu lassen.

(Reinhold Bocklet (CSU): Das ist ein Skandal!)

Sie treibt nicht die Sorge, dass unser Land die Anzahl der Geflüchteten nicht verkraf

ten könnte. Es geht Ihnen auch nicht um die Ängste derer, die sich sozial abgehängt 

sehen. Schon gar nicht geht es Ihnen um diejenigen, die vor Krieg und Verfolgung ge

flohen sind. Die einzige Sorge, die Sie umtreibt, ist Ihr Wahlergebnis bei der nächsten 

Landtagswahl.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)
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Sie setzen dabei auf eiskaltes Kalkül. Ihr Gesetzentwurf, den wir heute beraten, ist Teil 

genau dieses Kalküls. Deshalb ist das kein Integrationsgesetz. Deshalb ist es ein 

Spaltungsgesetz.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist ein vergiftetes Gesetz mit einer vergifteten Sprache, zusammengebraut nicht im 

Sozialministerium, sondern in der Giftküche der Staatskanzlei.

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Mein Gott!)

Kolleginnen und Kollegen, bei Ihrem Gesetzentwurf fangen die Probleme schon in der 

Präambel an. Da taucht gleich der unsägliche Begriff der Leitkultur auf, ein Begriff, von 

dem Sie selbst nicht sagen können, was er bedeutet. Ihre grotesken sprachlichen Ver

renkungen sind Realsatire. Aber es geht Ihnen gar nicht um den Inhalt dieses Begriffs. 

Der Begriff hat keinen konkreten Inhalt. Er hat nur ein Ziel, nämlich klarzumachen, 

dass Sie Integration gar nicht wollen. Wenn Sie mir das nicht glauben, dann vielleicht 

Alois Glück. Sie erinnern sich: Er war einmal Ihr Fraktionsvorsitzender. Er hat in einem 

bemerkenswerten Aufsatz unter dem ausdrücklichen Bezug auf die schwierige Debat

te um die Leitkultur Folgendes gesagt:

Wer fühlt und erlebt, dass er eigentlich unerwünscht ist, wird sich der Anstren

gung zur Integration nicht stellen. Wir würden es mit einer solchen Erfahrung 

auch nicht tun.

Alois Glück sagt damit: Ihr Leitkult fördert die Integration nicht; er behindert die Inte

gration.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Genau dieser Leitkult ist laut Präambel der einzige Sinn und Zweck Ihres Gesetzes. 

Der Zweck Ihres Gesetzes ist also, Integration zu behindern. Da, Kolleginnen und Kol

legen von der CSU, sind wir mit Alois Glück einer Meinung und mit vielen, vielen ande
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ren kritischen Stimmen aus der gesamten Gesellschaft, die Ihr Gesetz in den Diskussi

onen und in den Anhörungen hier im Landtag in Bausch und Bogen zerrissen haben, 

aus der Wirtschaft, den Kammern, den Unternehmen, deren Integrationsbereitschaft, 

deren Bereitschaft, Geflüchteten Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, Sie ab

würgen, aus der Wissenschaft, insbesondere auch aus der Rechtswissenschaft, den 

Verbänden, aus den Kommunen und insbesondere aus den Kirchen.

Einer der Höhepunkte in der Debatte zu Ihrem Spaltungsgesetz war die Stellungnah

me von Prälat Lorenz Wolf vom Katholischen Büro. In der Anhörung hat er Ihnen, 

werte Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Nachhilfeunterricht in Sachen christli

ches Menschenbild erteilt – Ihnen, die Sie sich eine christliche Partei nennen und in 

Ihrem Grundsatzprogramm geschrieben haben, dass Ihre Grundlage und Orientierung 

das christliche Menschenbild sei. Prälat Wolf hat Ihnen in der Anhörung in Erinnerung 

gerufen, was das denn eigentlich ist. Er hat gesagt: " …das christliche Menschenbild 

… umfasst … die voraussetzungs und bedingungslose Gleichheit aller Menschen."

Die voraussetzungslose und bedingungslose Gleichheit aller Menschen. Das sollten 

Sie sich rahmen lassen und unter das Kruzifix in Ihren Fraktionssaal hängen, damit 

Sie sich das immer wieder in Erinnerung rufen können;

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Zuruf des Abgeordneten Dr. Florian 

Herrmann (CSU))

denn genau diesen Grundwert treten Sie mit diesem Integrationsgesetz mit Füßen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Zuruf des Abgeordneten Dr. Florian 

Herrmann (CSU))

Kardinal Reinhard Marx hat es so formuliert: "Du bist nicht zuerst gläubig oder ungläu

big, Christ oder Muslim – nein, du bist zuerst Mensch". Das ist das christliche Men

schenbild, und das ist mit Ihrer Leitkultur unvereinbar.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Gehen wir weiter zu Artikel 10. Darin wollen Sie den Rundfunk auf die Vermittlung der 

Leitkultur verpflichten – ein unerträglicher Eingriff in die Pressefreiheit. Offenbar wollen 

Sie die Redaktionen zu Zwangskomplizen Ihrer verfehlten Politik machen. Wie soll das 

eigentlich praktisch aussehen? Schaut dann künftig jeder Redakteurin ein Leitkultzen

sor über die Schulter, oder wie haben Sie sich das gedacht? Was passiert mit denen, 

die sich nicht daran halten? Vor wem und wofür müssen sie sich dann verantworten? 

– Diese schleichende Gleichschaltung machen wir nicht mit, Kolleginnen und Kolle

gen, und ich bin mir sicher, die Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger auch nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Völlig absurd wird es in den Artikeln 13 und 14: Wer zum Ausdruck bringt, dass er die 

freiheitliche demokratische Grundordnung ablehnt, kann zur Teilnahme an einem 

Grundkurs über die Werte verpflichtet werden. Wer dazu auffordert, die geltende ver

fassungsmäßige Ordnung zu missachten, soll bis zu 50.000 Euro Geldbuße bezahlen.

Nur zur Klarstellung: Sie meinen damit nicht die Reichsbürger. Sie meinen damit auch 

nicht die PegidaAufmärsche. Da drücken Sie gerne einmal das rechte Auge zu.

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Unverschämtheit! – Zuruf von der CSU: Bodenlos! 

– Reinhold Bocklet (CSU): Unglaubliche Unterstellung!)

Nein, Ihnen geht es um ein bayerisches Sonderstrafrecht gegenüber Ausländerinnen 

und Ausländern,

(Beifall bei den GRÜNEN)

und das widerspricht nicht nur unserer Verfassung, sondern das zeigt, dass Ihnen 

keine Idee zu absurd ist, um Integration zu behindern und die Gesellschaft zu spalten.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren Ihr Gesetz zur Weihnachtszeit. Dort steht 

ein Nikolaus, oder ist es ein Weihnachtsmann? – Hier sehe ich es gerade nicht, ich 

muss einmal den Herrn Söder fragen.

(Zurufe von der CSU: Oh! Oh!)

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe,

(Zurufe von der CSU: Das ist so billig!)

der christliche Grundwert schlechthin. Genau diesen Wert der Nächstenliebe entsor

gen Sie mit Ihrem Spaltungsgesetz,

(Beifall bei den GRÜNEN – Erwin Huber (CSU): Unsinn!)

und konservative Tugenden wie Anstand, Respekt und Haltung gleich mit.

Welche Folgen es hat, wenn die einen subtil und die anderen voller Hass gegen Ein

wanderer hetzen, sehen wir in Österreich. Dort nähert sich vor allem die konservative 

ÖVP immer mehr der rechtsnationalen FPÖ an. Fehlender Mut und fehlendes Rück

grat der Konservativen haben zwei Folgen: zum einen ein tief gespaltenes Land und 

zum anderen eine konservative Partei, die sich selbst abschafft. Ich finde, das sollte 

Ihnen ein warnendes Beispiel sein.

Wir können aber noch etwas aus Österreich lernen, Kolleginnen und Kollegen, näm

lich wie man mit Weltoffenheit und einem leidenschaftlichen Bekenntnis zu Europa 

Mehrheiten gewinnt.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Alexander Van der Bellen hat das eindrucksvoll gezeigt, und das macht Mut. Das de

mokratische Europa ist erleichtert. Ein Grüner wird Bundespräsident in Österreich und 

nicht ein Nazi,

(Beifall bei den GRÜNEN)
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unterstützt auch von den Genossen und von vielen, vielen Wählerinnen und Wählern.

Unser Ministerpräsident, Herr Seehofer, hat die Wahl Van der Bellens so kommentiert: 

Unter den gegebenen Umständen sei das zu begrüßen. – Also noch freudloser geht 

es wohl nicht. Ich habe auch noch nicht mitbekommen, dass Herr Seehofer Alexander 

Van der Bellen zur Wahl gratuliert hätte, anders als bei Donald Trump, dem er nicht 

nur sofort gratuliert hat, sondern den er sogar noch nach Bayern eingeladen hat. Jetzt 

frage ich: Wann kommt die Gratulation, und wann ergeht die Einladung an Alexander 

Van der Bellen nach Bayern?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kolleginnen und Kollegen, wer Nationalisten und Populisten hofiert – wie Sie das ge

rade wieder getan haben, Herr Kreuzer –, der macht sie erst stark. Wir sehen das in 

Österreich, in Frankreich, in Großbritannien, und wir werden das auch bei uns sehen, 

wenn Sie so weitermachen. Ihr Ortsverband in Viechtach hat das sehr gut auf den 

Punkt gebracht. Ich zitiere aus einem bemerkenswerten Positionspapier der CSU 

Viechtach: "Uns ist es lieber, die Radikalen der AfD sitzen erkennbar rechts außen als 

unerkennbar unter uns."

(Beifall bei den GRÜNEN – HansUlrich Pfaffmann (SPD): Ist aber so!)

Das sagt der CSUOrtsverband Viechtach, und ich frage mich, was Herr Brunner, der 

dort der Stimmkreisabgeordnete ist, zu einem solchen Positionspapier sagt. Vielleicht 

hören wir das heute noch in dieser langen Nacht.

Ich sage Ihnen: Ihre Politik ist nicht nur verantwortungslos, Sie werden damit auch kei

nen Erfolg haben.

Lassen Sie mich noch einmal Alois Glück zitieren:

Eine zu starke Orientierung an den Wahlergebnissen mit dem Blick nach rechts 

kann … ein schleichender Prozess des Verlustes der Grundsubstanz … der C
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Parteien – das christliche Menschenbild und das Menschenbild nach Art. 1 

Grundgesetz werden.

Glück warnt vor einer Entfremdung des Teils der Wählerschaft, dem das Christliche 

und Soziale wichtig ist, und er sagt, in diesem Spektrum habe bereits eine erhebliche 

Erosion begonnen.

Es ist ja nun nicht so, dass mich die Aussicht auf die Erosion der CSU in tiefe Trauer 

stürzen würde. Das ist Ihr Problem. Mich versetzt aber die schleichende Vergiftung 

des gesellschaftlichen Klimas in Sorge,

(Zuruf von der CSU: Durch Sie!)

die Sie hier eiskalt kalkuliert seit Monaten praktizieren.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Zurufe von der CSU)

Ihr Gesetz, das Sie hier vorlegen, ist nichts anderes als eine weitere Dosis Gift, die zu 

mehr Hass, zu mehr Ausgrenzung und mehr gesellschaftlicher Spaltung führt. Deshalb 

darf dieses Gesetz nicht in Kraft treten, liebe Kolleginnen und Kollegen!

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie gegen dieses Spaltungsgesetz, und stimmen 

Sie unserem Gesetz für Zusammenhalt zu.

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Ha!)

Wer ausgrenzt, der spaltet. Wer spaltet, der schwächt das Land. Zusammenhalt dage

gen macht uns stark; denn nur gemeinsam gewinnen wir.

(Anhaltender Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Zwischenbemerkung: Kollege Thomas Huber. Bitte.
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Thomas Huber (CSU): Frau Kollegin Bause, ich versuche jetzt nicht, in Ihr Vokabular 

der letzten Minuten einzusteigen.

(Lachen des Abgeordneten HansUlrich Pfaffmann (SPD))

Margarete Bause (GRÜNE): Das schaffen Sie auch gar nicht.

Thomas Huber (CSU): Ich versuche, sachlich zu bleiben.

(Unruhe bei der CSU)

Frau Bause, wenn Sie für Ihre einseitige und ideologische Betrachtung schon den 

ehemaligen Landtagspräsidenten und langjährigen Präsidenten des Zentralkomitees 

der deutschen Katholiken Alois Glück zitieren, dann bitte richtig und nicht aus dem Zu

sammenhang gerissen. Ich zitiere aus dem "Diskussionsforum zum politischen Han

deln aus christlicher Verantwortung" mit dem Titel "kreuzundquer" vom 21. Septem

ber 2015. Alois Glück hat unter dem Titel: "Die Flüchtlingsfrage zwischen 

Willkommenskultur und Kapazitätsgrenzen" sieben Punkte aufgezählt. Ich erwähne 

nur den dritten Punkt. Ich zitiere:

Was ist notwendig, damit Integration gelingt? Das ist das große Thema für wichti

ge Klärungsprozesse im gesellschaftlichen und politischen Diskurs und für die 

Entwicklung der notwendigen Maßnahmen. Klar muss sein: Für alle, die zu uns 

kommen und die in unserem Land leben wollen, gelten die Maßstäbe unseres 

Grundgesetzes.

(Zuruf von der SPD: Bravo!)

Die Würde des Menschen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Tren

nung von Staat und Religion.

(Unruhe bei der SPD und den GRÜNEN)

Und jetzt kommt der entscheidende Satz.
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(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Hören Sie zu, jetzt kommt der entscheidende Satz!

Hier brauchen wir aber mehr als den Verweis auf Recht und Gesetz. Wir brau

chen in diesem Sinne eine "Leitkultur".

(Florian Ritter (SPD): Was hat das Grundgesetz damit zu tun?)

Das war das Zitat von Alois Glück.

(Anhaltender Beifall bei der CSU – Zurufe von der CSU: Bravo!)

Margarete Bause (GRÜNE): Herr Kollege Huber, ich darf Ihnen den gesamten Beitrag 

von Alois Glück, ein Positionspapier für die Strategie der CSU noch einmal ans Herz 

legen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ich kann es Ihnen gerne zur Verfügung stel

len, auch wenn es mir vielleicht gar nicht so recht wäre.

(Unruhe bei der CSU)

Es ist aber ein kluges Papier. Es ist ein kluges Papier, aus dem ich hier zitiert habe. 

Ich kann Ihnen gerne zur Verfügung stellen, was Alois Glück in Bezug auf die Spal

tung, auf das Verhindern von Integration gesagt hat.

(Unruhe bei der CSU)

Wenn Sie es brauchen sollten, können Sie es nach der Sitzung gerne von mir bekom

men.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf des Abgeordneten Hubert Aiwanger 

(FREIE WÄHLER))

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege Hubert Aiwanger ist für die Fraktion der 

FREIEN WÄHLER schon am Rednerpult. – Bitte schön, Herr Kollege.
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Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kol

legen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind gewählt, um die Interessen 

dieses Landes zu vertreten, um die Interessen unserer Bürger zu vertreten.

(Zuruf von der SPD: Genau!)

Wir sind gewählt, um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu sichern. Wir sehen, 

dass das Thema Zuwanderung und Integration eine große Herausforderung für uns 

Politiker, aber auch für die gesamte Gesellschaft darstellt. Wir stellen fest, dass wir 

beim Thema Zusammenhalt der Gesellschaft noch nicht dort sind, wo wir hin müssen. 

Im Verlauf dieser Debatte müssen wir feststellen, dass diese Debatte nicht dorthin füh

ren wird, wohin wir eigentlich zu kommen die Chance gehabt hätten, nämlich zu einem 

gemeinsamen Integrationsgesetz. Wir hätten einen Vorstoß schaffen können, mit dem 

der gesamte Bayerische Landtag der bayerischen Bevölkerung zeigt: Jawohl, wir sind 

handlungsfähig, jawohl, wir können auf uns zukommende Probleme gemeinsam lösen 

oder verhindern.

Meine Damen und Herren, für uns FREIE WÄHLER stehen die Kommunen im Mittel

punkt unseres Denkens. Unser Integrationsgesetz hat seinen Ausgangspunkt in der 

Aussage: Wir müssen die Kommunen in die Lage versetzen, das umzusetzen, was wir 

gesellschaftspolitisch von ihnen erwarten. In den Kommunen entscheidet es sich, ob 

die Integration gelingt, ob das Zusammenleben organisiert werden kann. An dieser 

Stelle muss ich der Staatsregierung vorwerfen, dass sie diesem Thema nicht die not

wendige Aufmerksamkeit schenkt, indem sie meint, die Kommunen werden das schon 

hinbekommen. Sie lässt sie mit diesen Themen allein.

Deshalb sind wir hier mit einem eigenen Gesetz ins Rennen gegangen. Wir sagen, in 

der Kommune entscheidet es sich, ob die Integration ein Erfolg wird, ob sie zu steuern 

ist. Wir bleiben dabei: Starke Kommunen sind der Garant einer gelingenden Integra

tion. Es liegt an ihnen, ob die Integration gelingt oder nicht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Meine Damen und Herren, wir müssen die Lebenswirklichkeit der Menschen draußen 

sehen. Das wurde vorhin schon angesprochen. Nehmen Sie die Verkäuferin, nehmen 

Sie gerne auch die Lehrerin dazu, den Polizisten und die Rentnerin. Wie wirkt diese 

Debatte auf die Bürger draußen? – Das werden wir wohl erst zum Ende der Debatte, 

vielleicht auch erst am Ende des Tages oder morgen Mittag sehen. Wie wirkt das 

Thema Integration auf die Bürger? Wir müssen ausgehend von diesen Bürgern im 

Vorfeld Probleme lösen. Dabei stellen wir fest, dass das beispielsweise bei den Schu

len nicht erfolgt. Ich nenne als Stichwort die Personalausstattung, um hinzukommende 

Migrantenkinder im Schulalltag ordentlich unterzubringen. Es wird hier nicht getan, 

was getan werden sollte. Sie wissen auch, dass die Verwaltungsgerichte nach mehr 

Personal rufen, damit geltendes Recht vollzogen werden kann. Meine Damen und 

Herren, wir diskutieren neue Gesetze, wir bringen ideologische Schärfe in die Diskus

sion, sind aber nicht in der Lage, geltendes Recht ordentlich zu vollziehen. Darauf soll

ten wir uns erst einmal konzentrieren.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wenn wir uns darauf konzentrieren würden, dann wäre für die Bürger draußen mehr 

gewonnen, als hier mit ideologischen Endlosdebatten die Leute zu nerven. Das be

wegt die Leute zum Abschalten und bringt sie so weit, dass sie uns hier im Parlament 

die Handlungsfähigkeit absprechen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN – Unruhe bei der SPD)

Lösen Sie erst einmal die Probleme, die Sie lösen könnten. Ich sage es an die Adres

se der Staatsregierung: Es hat einen ersten Vorstoß in der Staatskanzlei gegeben. 

Herr Huber, wir haben uns zusammengesetzt, und zunächst wurde das Gespräch von 

allen als fruchtbar empfunden. Kaum aber war das Gespräch beendet, wurde die Ge

sprächsrunde für politisch gescheitert erklärt, zum Erstaunen all derjenigen, die an 

diesem Gespräch beteiligt waren. Anschließend ging diese ideologische Flügelausei

nandersetzung los. Ich verurteile sie heute aufs Schärfste. Meine Damen und Herren, 
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damit erweisen wir der Demokratie und dem Thema Integration einen Bärendienst. 

Der Bürger draußen versteht das nicht, wenn wir uns hier über ideologische Schlüssel

begriffe die Köpfe heißreden. Das geht an der Lebenswirklichkeit der Menschen vor

bei. Lösen Sie deshalb erst einmal die Probleme, die wir lösen können. Wir müssen 

sie lösen, anstatt uns weiter einen Schlagabtausch zu liefern und dem Bürger damit zu 

zeigen, dass dieser Landtag nicht in der Lage ist, die Probleme der Menschen zu er

kennen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wir FREIEN WÄHLER sagen, neben der Einhaltung des geltenden Rechts muss na

türlich alles unternommen werden, um die Zuwanderer, die hier eine Bleibeperspektive 

haben, so schnell als möglich in diese Gesellschaft zu integrieren. Auch dafür ist sehr 

viel zu tun, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt oder in der Bildung. Auf der anderen 

Seite erwarten wir aber auch Konsequenz, damit bei Menschen, die keine Bleibeper

spektive haben, die vielleicht schon den Abschiebebescheid im Haus haben, das Ge

setz ordentlich und zeitnah angewendet wird. Das mag menschlich nicht immer schön 

sein, das mag Tragödien auslösen, aber der Bürger will von uns wissen: Sind wir in 

der Lage zu handeln, oder drücken wir viele Augen zu? Sonst müssen wir uns am 

Ende den Vorwurf gefallen lassen, dass Identitäten noch immer ungeklärt sind. Das 

stellen wir immer wieder fest. Selbst jetzt, eineinhalb Jahre nach der Zuwanderungs

welle ist vieles noch nicht geklärt. All das muss abgearbeitet werden, damit wir den 

Menschen draußen sagen können: Jawohl, die politische Mitte dieses Hauses ist in 

der Lage, das Thema Integration, das Thema Zuwanderung im Sinne unserer Bürger, 

im Sinne der Menschen zu lösen.

Ich appelliere an beide Flügel: Gehen Sie von einer ideologisch überhöhten Warte he

runter. Treten wir das Thema Leitkultur nicht in die eine oder andere Richtung so breit, 

dass wir am Ende selbst nicht mehr wissen, was man darunter versteht. Lösen wir die 

Themen, bevor sie zu Problemen werden. Denken wir vom Menschen her, bleiben wir 

dabei human, damit wir Zuwanderung im Sinne des Asylgesetzes für wirklich Verfolgte 

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 26



aufrechterhalten können, ohne die Gesellschaft zu spalten, wie es momentan schon 

voll im Gange ist.Das ist mein Appell an die Damen und Herren von der SPD und den 

GRÜNEN. Ich habe meinen Appell an die CSU schon gerichtet. Die sozial Schwachen 

sollen politisch wieder mitgenommen werden. Diese Leute sollen nicht anderen Partei

en überlassen werden.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Für die SPDFraktion erteile ich jetzt 

dem Kollegen Rinderspacher das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Markus Rinderspacher (SPD): Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol

legen! Es ist der ehemalige CDUGeneralsekretär Heiner Geißler, der vor wenigen 

Wochen im Interview mit der "FAZ" die rechtspopulistische Politik der Schwesterpartei 

CSU in Bayern als "nihilistisch" charakterisiert hat. – Herr Kollege Bauer, Sie können 

das folgende Zitat gerne im Internet auf seine Richtigkeit hin überprüfen.

(Zuruf von der CSU: Huber!)

– Huber, das ist auch in Ordnung. Entschuldigen Sie bitte dieses Versehen. – Das 

Zitat lautet:

Die CSUFührung befindet sich auf derselben geistigen Ebene wie die Orban

Partei in Ungarn und die KaczynskiPartei in Polen. ... Die CSU trägt die Haupt

verantwortung dafür, dass in der Flüchtlingskrise so viel Verunsicherung in der 

Bevölkerung entstanden ist. ... Die CSUFührung wird gejagt von der Angst vor 

der AfD und ist geradezu in Panik. Mit Leuten, die Angst haben und Angst ma

chen ..., kann man keine Politik machen.

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, es ist es wert und notwendig, sich mit der 

Analyse von Heiner Geißler, einem der klügsten Köpfe der Union, auseinanderzuset
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zen. Sie ist ganz offensichtlich die Ausgangbasis für unsere heutige Debatte. Frau Kol

legin Bause hat bereits festgestellt, dass der Ausgangspunkt dieses Integrationsgeset

zes Ihre Angst davor ist, die absolute Mehrheit zu verlieren, und die Angst davor, dass 

die AfD Einzug in den Bayerischen Landtag hält.

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Die ist schon da!)

Tatsächlich sind die Politikmuster der Rechtspopulisten überall in Europa gleich. Die 

Politikmuster der Rechtspopulisten haben auch uns in Deutschland und – wie die 

Rede von Herrn Kreuzer gezeigt hat – in Bayern längst erreicht.

(Beifall bei der SPD)

Das erste Muster lautet: Der Rechtspopulist macht das eigene Volk zum Opfer von 

dunklen Mächten. Es spielt hier fast keine Rolle, welches Volk gemeint ist. Es kann 

das französische, das ungarische, das polnische, das deutsche oder das bayerische 

Volk sein. Das eigene Volk ist Opfer von Brüssel und einer krakenhaften europäischen 

Bürokratie. Das eigene Volk ist das Opfer einer von außen gesteuerten Überfremdung 

und Islamisierung. Das eigene Volk ist das Opfer von Migranten und Muslimen, das 

Opfer von Eliten und vom Establishment und der Lügenpresse. – Was Herr Kreuzer 

heute dazu ausgeführt hat, ist sehr interessant. Ich fand das unsäglich. – Das eigene 

Volk ist das Opfer einer Linksfront. Mit diesen Mustern spielen Frau Le Pen in Frank

reich, Herr Orbán in Ungarn, Herr Kaczynski in Polen, Herr Wilders in Holland und die 

CSU in Bayern.

(Beifall bei der SPD)

In dieser Opferrolle ist den Rechtspopulisten natürlich jedes Mittel recht, parteipoliti

sches Kapital zu schlagen. Wenn das eigene Volk in der Opferrolle ist, dann befindet 

man sich natürlich in der Heldenrolle. Man kann dem Opfer dann auch mit unlauteren 

Mitteln helfen. Dann werden bisherige Tabus in der politischen Auseinandersetzung 
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gebrochen; mitunter geht es auch unter die Gürtellinie. Die Rechtspopulisten fordern 

dann ein Ende der übertriebenen politischen Korrektheit, der Political Correctness.

Tatsächlich gibt es viele Anzeichen für die von Heiner Geißler beschriebene Rechts

drift der Regierungspartei in Bayern. Die Staatsregierung übernimmt ungehemmt und 

ungezügelt die Sprache des europäischen Rechtspopulismus und ihres besten Freun

des Viktor Orbán. Sie spricht von der Herrschaft des Unrechts. Sie droht mit einer 

Klage gegen die Bundesregierung, der sie wohlgemerkt selbst angehört. Im Positions

papier der CSU heißt es, Zuwanderung in unser Land dürfe es nur noch für Christen 

geben. Im CSUPositionspapier heißt es wörtlich, Asyl sei kein Freibrief, um in 

Deutschland kriminell zu werden. Damit wird erstens angedeutet, dass Asylbewerber 

zur Kriminalität neigten. Zweitens wird angedeutet, dass es in unserem Land gewisse 

Eliten gebe, die diese Freibriefe aussprächen, zum Beispiel eine Linksfront oder wahl

weise die Bundeskanzlerin.In Deutschland gelte das Grundgesetz und nicht die Scha

ria. Damit wird angedeutet, dass dies keine Selbstverständlichkeit sei und es politi

sche Parteien, Eliten, die Presse oder wen auch immer gebe, die eine Scharia 

duldeten. Man deutet an, es gebe Regelungs und Handlungsbedarf. Jüngst sprach 

Herr Seehofer in seinem Namensartikel in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" darü

ber, dass es ein Problem der proeuropäischen Eliten gebe. Dies ist ganz im Sinne Or

báns. Ich erinnere an die kraftmeiernden Attacken auf den kritischen öffentlichrechtli

chen Rundfunkjournalismus. Heute haben wir von Herrn Kreuzer ein weiteres Beispiel 

dafür erlebt. – Herr Kollege, ich finde es unmöglich, dass Sie dem öffentlichrechtli

chen Rundfunk in der Art der AfD den Vorwurf der Lügenpresse machen.

(Anhaltender Beifall bei der SPD, den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Sie machen sich damit zum Helfer der AfD, der NPD und all derer, die in den sozialen 

Netzwerken gegen die Pressefreiheit und den öffentlichrechtlichen Rundfunk hetzen. 

Das gehört sehr wohl in diese Debatte hinein; denn Sie haben im Integrationsgesetz 

die Antwort darauf gefunden. Diese Antwort steht in Artikel 10. Die Presse soll künftig 

verpflichtet werden, vor dem Hintergrund der Leitkultur, die Sie nicht definiert haben, 

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 29



zu berichten. Das ist ein schwerer Angriff auf die Pressefreiheit, und das im Hohen 

Hause des Bayerischen Landtags. Meine Damen und Herren, das war ein unwürdiger 

Tiefpunkt in der politischen Kultur unseres Parlaments.

(Beifall bei der SPD, den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Der Rechtspopulismus spricht die Sprache des Vonobenherab gegenüber Anders

denkenden und Minderheiten. Soziale Missstände und Kriminalität werden mit ethni

schen und kulturellen Besonderheiten erklärt. Es gibt den demonstrativen Applaus für 

Tabubrecher, ob sie nun Putin, Orbán oder Trump heißen. In jeder Bierzeltrede wird 

ein Verbot der Burka propagiert, was ich vom Prinzip her für richtig halte.

(Zuruf: Oh!)

Aber das ist ganz gewiss nicht die gegenwärtige zentrale Herausforderung unseres 

Gemeinwesens, da wir in Deutschland nur etwa 200 Burkaträgerinnen haben. Deswe

gen darf man zusammenfassend sagen, dass die Reden von Frauke Petry, Alexander 

Gauland, Björn Höcke und von Thomas Kreuzer ganz offensichtlich in einer Linie zu 

sehen sind.

(Beifall bei der SPD – Kerstin Schreyer (CSU): Das ist eine Unverschämtheit! – 

Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Unverschämtheit! Bodenlos!)

– Sie können eine Blaupause darüberlegen und werden nicht erkennen, ob es die eine 

oder die andere Partei war, die so spricht. Es ist die Sprache der AfD, die Sprache der 

Feindseligkeit und der Intoleranz, die das politische Klima in unserem Land vergiftet, 

die Stimmungen aufheizt und den inneren Frieden gefährdet.

(Zuruf: Das sind doch Sie!)

Wir beraten heute in Zweiter Lesung das sogenannte Integrationsgesetz der Staatsre

gierung. An diesem Gesetz hat die AfD im Geiste mitgewirkt, ohne Teil des Parlaments 

zu sein. Bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes hat die AfD der Staatsregierung gewis
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sermaßen die Feder geführt. Deswegen machen wir Sozialdemokraten es uns zur Auf

gabe, dieses Gesetz intensiv, ausführlich und kontrovers zu beraten. Diese Kontrover

se entsteht nicht, weil wir als SPDAbgeordnete uns hemmungslos der 

parlamentarischdemokratischen Streitlust hingeben wollen.

Herr Kollege Kreuzer, es geht uns erst recht nicht um ein Medienspektakel. Das haben 

Sie uns vorgeworfen. In Ihrer Logik ist das Gegenteil richtig. Diejenigen, die hier in fünf 

bis zehn Minuten das zentrale Gesetzeswerk dieser Legislaturperiode abhandeln wol

len, setzen auf das Medienspektakel. Wir machen unsere Arbeit als Abgeordnete.

(Mechthilde Wittmann (CSU): 40 Stunden!)

Wir sind ein Arbeitsparlament.

(Thomas Kreuzer (CSU): Filibusterer!)

Die Kontroverse entsteht, weil sich wohl bei keinem anderen Gesetz der letzten 

15 Jahre unterschiedliche Werte und Grundsätze so gegensätzlich gegenüberstanden 

wie bei diesem Integrationsverhinderungsgesetz. Bei diesem Gesetz steht für unser 

Land sehr viel auf dem Spiel. Es geht um die Vielfalt und die Buntheit. Es geht gegen 

die Einheits und Leitkultur. Es geht um Freiheit gegenüber der Bevormundung. Es 

geht um das Eintreten für Integration und gegen Ausgrenzung.Die Kontroverse ent

steht, weil es wohl zu keinem anderen Gesetzentwurf der Staatsregierung der letzten 

Jahrzehnte so viele Stellungnahmen von Experten, Verbänden, den Kirchen und Or

ganisationen gab, die ihn durch die Bank zu nahezu 100 % ablehnten. Die parlamen

tarische Kontroverse entsteht deshalb, weil die Staatsregierung hier wie bei wohl kei

nem anderen Gesetz der letzten anderthalb Jahrzehnte eine von der AfDAngst 

getriebene Kehrtwende vollzogen hat, war sie doch noch 2015 fundamental gegen ein 

eigenes Integrationsgesetz. Zweimal, 2011 und 2015, hat unsere Fraktion, die SPD, 

entsprechende Gesetzentwürfe eingebracht, die Sie damals noch als völlig unnötig 

abgelehnt haben. Die Kontroverse heute im Parlament entsteht auch deshalb, weil 

sich die Parlamentsmehrheit wie wohl bei keinem anderen Gesetz der letzten Jahr
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zehnte einer Debatte in den Landtagsausschüssen regelrecht verweigert hat, wie dies 

in den letzten Wochen und Monaten der Fall war.

(Beifall bei der SPD – Dr. Hans Reichhart (CSU): Nach 20 Stunden Debatte!)

Bei der Einzelberatung der Gesetzesartikel haben die CSUAbgeordneten sowohl im 

Sozialausschuss als auch im Verfassungsausschuss und in anderen Ausschüssen ab 

einem gewissen Zeitpunkt auf eigene Wortmeldungen demonstrativ verzichtet. Das, 

Herr Kollege Kreuzer, ist Ihr Arbeitsverständnis.

(Beifall bei der SPD – Thomas Kreuzer (CSU): Nach 10 oder 11 Stunden! Filibus

terer!)

Sie wollten und Sie konnten uns im Hohen Hause nicht erklären, was Sie unter Leit

kultur verstehen und wie Sie unbestimmte Rechtsbegriffe im Gesetzestext definieren.

(Zuruf der Abgeordneten Petra Guttenberger (CSU))

Die CSU, meine Damen und Herren, will dem Land mit diesem Gesetz einen streng 

rechts ausgerichteten Seitenscheitel verordnen und die geruchsintensive Haarpomade 

aus den Fünfzigerjahren gleich mitliefern.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der SPD: Bravo! – Widerspruch bei der CSU – 

Zurufe von der CSU: Pfui!)

Es geht der CSU um eine uniforme, variationsfeindliche CSUEinheitskultur für unser 

Land,

(Zuruf des Abgeordneten Josef Zellmeier (CSU))

es geht ihr um eine Einfaltskultur. Die CSU versteht unter Leitkultur offensichtlich ein 

gesellschaftliches Klima der Linientreue, der Angepasstheit und der schablonenhaften 

Gleichförmigkeit.
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(Beifall bei der SPD – Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Das ist doch eine 

Frechheit! – Weitere Zurufe von der CSU und der SPD – Glocke der Präsidentin)

Ich freue mich schon auf Ihren Widerspruch; denn wir werden uns gerade von Ihnen, 

Herr Kollege, erklären lassen, was Sie unter Leitkultur verstehen.

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Das ist doch eine durchgehende Frechheit, 

was Sie hier bringen! – Glocke der Präsidentin)

Die CSU setzt sich damit die Pickelhaube des autoritären, nationalkonservativen Preu

ßens aus dem 18. und 19. Jahrhundert auf.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der SPD: Bravo! – Lachen bei der CSU – Zuruf 

von der CSU: Bodenlos!)

Ihr Gesetzentwurf ist im Kern schwarzrotgold, deutschnational, nicht bayerischlibe

ral, den Menschen zugeneigt, weißblau.

(Zuruf von der CSU)

Und noch eines darf ich Ihnen sagen, Herr Kreuzer, wenn Sie sagen, wir hätten mit 

der SPD nichts am Hut: Sie waren noch gar nicht geboren, da haben sich Sozialdemo

kraten schon

(Zurufe von der CSU: Oje!)

hier im Hohen Hause für Brauchtum eingesetzt, für Sie und Ihre Eltern.

(Beifall bei der SPD – Josef Zellmeier (CSU): Das ist unglaublich, was der hier 

bringt!)

Sie waren noch gar nicht geboren, als Otto Kragler, 60 Jahre Mitglied der Sozialdemo

kratie, den Bayerischen Trachtenverband aufgebaut hat und Ehrenvorsitzender dieses 

Verbandes wurde. Hören Sie deshalb auf mit einem solchen Unfug!
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(Thomas Kreuzer (CSU): Das sind aber längst vergangene Zeiten, Herr Rinders

pacher!)

Sie nennen Ihre Politik Leitkultur und machen bereits mit dem Singular klar: Es soll 

keine Pluralität der Kulturen geben, sondern die Dominanz einer Kultur, den Vorrang 

dessen, was die CSU für die Kultur der Kulturen hält. Wir, meine Damen und Herren, 

sehen in der Vielfalt den eigentlichen Reichtum unseres Landes. Maßgebend für das 

demokratische, respektvolle Zusammenleben in unserem Land ist eben nicht dieses 

simple, hosenträgerschnalzende "Mia san mia" einer CSULeitkultur, sondern die 

schlichte Wahrheit, wie sie von der Band Dreiviertelblut mit Münchens Oberbürger

meister Dieter Reiter beim DankeKonzert für Flüchtlingshelfer vor 24.000 begeisterten 

Zuhörern auf dem Münchener Königsplatz gesungen wurde: "Mia san ned nur mia" – 

wir sind viele in unserem Land. Wir leben vom Reichtum der Vielfalt.

Maßgebend für das demokratische, respektvolle Zusammenleben ist die Bayerische 

Verfassung, und diese kennt eben keine Dominanz einer Hautfarbe, keinen Vorrang 

einer Religion, keine führende Rolle einer politischen Weltanschauung und keine Vor

rangstellung oder Überlegenheit eines Geschlechts. Die Bayerische Verfassung kennt 

die Gleichheit aller vor dem Gesetz. Sie definiert Rechte, die jeder für sich in Anspruch 

nehmen darf, und Pflichten und Regeln, an die sich alle halten müssen. Und deshalb 

verstehen wir unter Integration, ein wertschätzendes Miteinander auf dem Boden der 

rechtsstaatlichen Demokratie zu schaffen. Es muss uns darum gehen, den Menschen 

nicht etwa vorzuschreiben, welche Sprache sie zu Hause sprechen, was sie zu essen 

und zu trinken haben, zu welchem Gott sie beten oder auch nicht. Integration bedeutet 

Fördern und Fordern, und beides muss gut austariert sein. Das ist in diesem Gesetz

entwurf eindeutig nicht der Fall.

Integration darf kein Begriff des Missmuts und der Missgunst sein. Integration ist ein 

Begriff der Hoffnung und des guten Willens. Integration ist nicht mit einer Sonderge

setzgebung für Ausländer erreichbar, die nur zum Ziel hat, Migranten an das Gängel

band der Regierungspartei zu nehmen. Integration schafft klare Regeln für alle; denn 
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vor dem Gesetz sind alle gleich. Integration gibt den Menschen Perspektive, statt sie 

ihnen zu nehmen. Integration verengt nicht den Blick auf das Gegenüber, sondern sie 

öffnet Horizonte des Miteinanders und des Zusammenhalts. In diesem Sinne wollen 

wir heute die Gelegenheit zu eingehenden Beratungen nutzen. Am besten wäre es, 

wenn das heute zu beratende, rechtspopulistisch motivierte Gesetz der CSU erst gar 

nicht in Kraft träte.

(Anhaltender Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Ich erteile jetzt Herrn Kollegen Zellmeier für die CSU

Fraktion das Wort. Bitte schön.

Josef Zellmeier (CSU): Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Zu den 

Reden der Kollegin Bause und des Kollegen Rinderspacher von der Opposition kann 

man nur sagen: strotzend vor Arroganz, strotzend vor Überheblichkeit,

(Beifall bei der CSU – Lachen bei der SPD und den GRÜNEN)

angefüllt mit moralischem Hochmut,

(Thomas Gehring (GRÜNE): Und Kreuzer war Demut?)

weit weg von jeglicher Realität, fern von den Menschen in unserem Land. Und mit 

"Menschen in unserem Land" meine ich nicht nur die Einheimischen oder die Einge

bürgerten, ich meine auch alle Migranten, die schon lange bei uns leben und die sich 

hier wohlfühlen. Sie haben keine Ahnung, meine Damen und Herren, was die Men

schen im Land denken. Sie sind wirklich weit weg von jeder Realität.

(Beifall bei der CSU – Zurufe von der CSU: Bravo!)

Eigentlich erübrigt sich jede Stellungnahme zu Ihren Ausführungen.

(Florian von Brunn (SPD): Dann hören Sie doch auf!)
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Sie disqualifizieren sich selbst mit Ihren Äußerungen, und ich bin davon überzeugt: 

Das, was Sie hier dargeboten haben, findet in der Bevölkerung nicht nur keinen An

klang, sondern muss auch Ihre Wähler, die paar, die es noch gibt, richtig in die Ver

zweiflung treiben.

(Beifall bei der CSU – Inge Aures (SPD): Das sehen wir bei der nächsten Wahl 

dann schon! – Weitere Zurufe von der SPD)

Man sieht das übrigens auch an den grünen Schalen – –

(Inge Aures (SPD): Die Mehrzahl von Schal heißt Schals, nicht Schalen! Deut

sche Sprache, Herr Kollege!)

– Schals. Es sind nämlich Schalen und keine Schals. Danke für den Hinweis, Frau 

Kollegin Aures. Die GRÜNEN hüllen sich in grüne Schals, und wahrscheinlich sind sie 

nicht mal handgestrickt. Ja, das sieht man. Die guten alten Zeiten der GRÜNEN, in 

denen sie aus Überzeugung etwas getan und im Plenum noch gestrickt haben, sind 

vorbei. Wahrscheinlich sind die Schals fabrikgefertigt, hergestellt mit irgendeiner che

mischen Farbe

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Nein, die sind ökologisch!)

und vermutlich aus Polyacryl. Genauso war auch die Rede.

(Beifall und Heiterkeit bei der CSU – Zurufe von der SPD und den GRÜNEN – 

Glocke der Präsidentin)

Niemand hier in diesem Haus – das hat auch der Kollege Aiwanger schon ausgeführt 

–, auch Sie selbst nicht, glaubt an die Ernsthaftigkeit dieser Debatte, die Sie angezet

telt haben.

(Inge Aures (SPD): So ein Quatsch!)

Über zig Stunden – 40 Stunden! – wurde in den Ausschüssen debattiert.
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(Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Unverschämtheit!)

Natürlich wurde zu Recht debattiert; da nimmt man sich auch gerne Zeit. Hier gibt es 

ein Schauspiel, nur um die Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen, und das gegen 

die Interessen Ihrer eigenen Wähler. Der Fraktionsvorsitzende, unser Thomas Kreu

zer, hat es ja ausgeführt: 98 % der Anhänger der FREIEN WÄHLER – das wundert 

uns jetzt nicht –, 95 % der SPDAnhänger, 78 % der GRÜNENAnhänger sagen: Leit

kultur ist richtig; die Inhalte der Leitkultur sind für unser Volk, für unser Land wichtig.

(Beifall bei der CSU)

Denken Sie, wenn Sie sich diese Zahlen anhören, einmal darüber nach, ob Sie mit 

Ihrer Anschauung nicht wirklich danebenliegen. Ich könnte Sie ja noch verstehen, 

wenn Sie das ernsthaft betreiben und aus Überzeugung tun würden. Aber ich glaube 

schon lange nicht mehr, dass Sie von dem, was Sie vortragen, überzeugt sind; denn 

dafür ist es zu irreal.

Ich darf Ihnen noch eines sagen: Der sprachliche Extremismus, den Sie pflegen, und 

das Spalten, das Sie ständig betreiben, sind der Grund, warum die Meinungen in un

serer Gesellschaft so weit auseinandergehen. Sie heizen die Stimmung auf und ver

schärfen die Debatte, um davon parteipolitisch zu profitieren.

(Volkmar Halbleib (SPD): Kreuzer hat heute damit begonnen!)

Wahrscheinlich hat der Gesetzentwurf der Staatsregierung nur den einen Fehler, dass 

er keine Integrationskurse für die Abgeordneten und Funktionäre von SPD und GRÜ

NEN vorsieht.

(Thomas Gehring (GRÜNE): Sind wir auch Fremde? Gehören wir auch nicht 

dazu? – Weitere Zurufe)

Sie haben offensichtlich ein Problem, die Meinung der großen Mehrheit in unserer Ge

sellschaft wahrzunehmen. Sie haben ein Problem, mit Ihrer politischen Meinung zu 
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überzeugen. Deshalb veranstalten Sie dieses Spektakel. Da muss man fragen: Sind 

Sie eigentlich in Ihrer eigenen Anhängerschaft und in Ihrer eigenen Wählerschaft 

überhaupt noch integriert? – Da dürften Sie einiges tun, und nur dann, wenn Sie es 

tun, haben Sie eine Chance, wieder als ernsthafte politische Kraft wahrgenommen zu 

werden.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Begriff der Leitkultur 

wird von Ihnen bewusst diffamiert, obwohl er so wichtige Werte wie Gleichberechti

gung, Menschenwürde und auch Achtung vor dem umfasst, was wir hier vorfinden. 

Sie sagen immer, Brauchtum sei etwas Negatives.

(Markus Rinderspacher (SPD): Vorsichtig!)

Das ist nur ein kleiner Aspekt von vielen. Sie tun immer so, als wollten wir den Men

schen Brauchtum vorschreiben,

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

als müssten die Zuwanderer sozusagen bayerisches Brauchtum leben. Wo steht denn 

das? – Es geht um Achtung vor diesem Brauchtum und nicht darum, es zu überneh

men, statt im eigenen Umfeld zu leben. Das hat noch niemand gefordert. Sie verste

hen es bewusst falsch. Sie versuchen, die Begriffe bewusst falsch zu deuten, damit 

Sie daraus ein parteipolitisches Spektakel machen können.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Mir hat vor einiger Zeit ein Lehrer aus Augsburg eine Mail geschrieben und mich ge

beten, ich soll ihm einmal erklären, was denn der Begriff "Leitkultur" bedeutet. Die Ten

denz gegenüber dem Begriff war in der Mail eher negativ. Ich habe ihm dann die Prä

ambel unseres Gesetzentwurfs geschickt, und er hat mir darauf geantwortet, die 

Begriffe seien ja zutiefst positiv. Wenn das so sei, könne er das für sich durchaus ak

zeptieren und übernehmen. Sie sehen, wenn man nicht nur Propaganda macht, wie 

Sie das tun, sondern die Texte mit gutem Willen liest, merkt man, wie Leitkultur zutiefst 
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positiv ist und nicht, wie Sie von den GRÜNEN immer sagen, ein Kult. Es ist wirklich 

eine Leitkultur, die uns voranbringt, die uns bereichert und die auch für die Aufnahme 

von Neuem – aber für eine evolutionäre und nicht für eine revolutionäre Entwicklung – 

offen ist.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Nun liebt es ja die Opposition, zumindest die SPD und die GRÜNEN, mit Zitaten von 

ehemaligen, lange führenden Unionspolitikern um sich zu werfen und zu versuchen, 

damit einen Gegensatz zu dem herzustellen, was wir hier im Landtag beraten und was 

von uns wesentlich mitbestimmt worden ist. Sie betreiben ein bewusstes Scharfma

chen und eine bewusste Ideologisierung der Debatte, indem Sie einzelne Bereiche he

rausgreifen und versuchen, sie gegen uns in Stellung zu bringen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen ein Zitat von Helmut Schmidt vorlesen. 

Ich habe das in diesem Haus schon einmal gemacht; aber man kann es nicht oft 

genug machen, weil das Zitat sehr aussagekräftig ist. Helmut Schmidt sagt genau das, 

was wir auch sagen, nämlich:

Mit einer demokratischen Gesellschaft ist das Konzept von Multikulti schwer ver

einbar. Vielleicht auf ganz lange Sicht. Aber wenn man fragt, wo denn multikultu

relle Gesellschaften bislang funktioniert haben, kommt man sehr schnell zum Er

gebnis, dass sie nur dort … funktionieren, wo es einen starken Obrigkeitsstaat 

gibt.

Meine Damen und Herren, das wollen wir nicht. Wir wollen die Menschen mit der Leit

kultur positiv prägen. Wir wollen, dass sie sich auf unsere Leitkultur einlassen und 

dabei ihre Eigenheiten weiter leben können. Das wollen wir ja niemandem abspre

chen. Aber die Menschen müssen das akzeptieren und respektieren, was bei uns im 

Land sowohl von den Grundrechten her als auch von der kulturellen Prägung her 

wichtig ist und was die Menschen in unserem Lande wollen. Sie stellen sich Multikulti 
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so vor, dass jeder macht, was er will, und meinen, die Verfassung allein würde schon 

ausreichen. Das ist viel zu wenig.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU – Volkmar Halbleib (SPD): Was? Zu wenig?)

Schauen Sie sich die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln an. Ich habe dazu schon oft 

gesprochen, tue es aber gern noch einmal. Sie sagen ja auch alles drei, vier und 

fünfmal und werden es heute noch des Öfteren tun. Was in Köln passiert ist, waren 

zum Teil Straftaten. Dass sie schwer aufzuklären waren, weil sie nachts und in großen 

Menschenmassen passiert sind, will ich nicht kritisieren. Die Polizei in Köln macht si

cher ordentliche Arbeit und tut ihr Möglichstes. Aber nicht alles, was in Köln passiert 

ist, waren Straftaten. Das Spießrutenlaufen, das Haberfeldtreiben oder wie immer Sie 

es bezeichnen wollen, das Dutzende und Hunderte grölender Männer betrieben und 

das Frauen erlebt haben, verunsichert zwar die Menschen, ist aber nicht strafbar. Ich 

sage Ihnen eines: Auch das will ich in unserem Lande – weder in Bayern noch in 

Deutschland – nicht erleben; denn das ist etwas, was gerade den Frauen Angst 

macht. Wenn Menschen, bevorzugt Frauen, große Ängste haben, sich nicht mehr al

leine heimzugehen trauen und sich nicht mehr alleine auf die Straße trauen, ist doch, 

muss man sagen, etwas schiefgegangen. Das kann man nicht allein mit Achtung der 

Rechtsordnung bewältigen. Dazu gehört mehr.

(Beifall bei der CSU)

Da bin ich – das sage ich ganz ehrlich – von den GRÜNEN sehr enttäuscht; denn die

ses Thema, das vielen Ihrer Frauen und vielen Ihrer Wählerinnen wichtig ist, spielt bei 

Ihnen keine Rolle mehr. Sie haben es völlig verdrängt. Das Gleiche gilt für die Stamm

wähler oder die ehemaligen Stammwähler der SPD, für die Arbeiter. Auch zu ihnen 

haben Sie keinen Bezug. Sie wissen nicht, was sie empfinden, wenn der Eindruck ent

steht, als würde das, was wir in diesem Land für wichtig erachten, nicht mehr zählen. 

Sie müssen ihr Brot zum Teil hart verdienen, und hier wird uns immer erzählt, dass wir 

uns alles, was im letzten Jahr passiert ist, leicht leisten können. Nein, das können wir 
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nicht, weder finanziell noch wirtschaftlich, aber auch nicht von der Integrationskraft 

her.

Deshalb unser Gesetz zum Thema Leitkultur und deshalb auch die Forderung einer 

Obergrenze, zu der ich weiter nichts sagen will. Sie kennen ja das Thema. Wir tun das 

Nötige, um allen Menschen, die zu uns kommen und in unserem Land bleiben dürfen, 

ein gutes Ankommen zu gewährleisten und ihnen die Grundlagen mitzugeben, die sie 

brauchen, um sich integrieren zu können. Das ist die Grundlage unseres Gesetzes. 

Aber wir wollen auch den Menschen, die schon lange hier sind und gerne hier leben, 

entweder als Zuwanderer oder als Einheimische, zusichern, dass wir wissen, was 

ihnen wichtig ist. Wir werden alles tun, um das zu sichern, was unseren Mitbürgern 

und Mitmenschen wichtig ist, und wollen das auch in die große Zahl der Migranten tra

gen und ihnen sagen: Nehmt unsere Leitkultur an! Dann habt ihr alle Möglichkeiten, 

euch in unserem Land gut zu entfalten.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich 

Frau Kollegin Kamm das Wort. Bitte schön.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Wir sagen: Ja, Bayern braucht ein Integrationsgesetz. Deswegen haben 

wir auch schon mehrfach Vorstöße für ein Integrationsgesetz hier im Land Bayern un

ternommen; diese haben aber leider bis jetzt noch nicht Ihre Zustimmung gefunden. 

Wir brauchen ein Integrationsgesetz, das Rahmenbedingungen für ein gelingendes 

Miteinander und für ein gelingendes Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger in 

Bayern mit und ohne Migrationshintergrund im gegenseitigen Respekt schafft und 

Rassismus und fremdenfeindliche Einstellungen bekämpft. Wir stehen für ein gelin

gendes Zusammenleben auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung und ein gleich

wertiges Miteinander und nehmen es nicht länger hin, dass Menschen, wie es leider in 

Bayern der Fall ist, allein wegen ihrer Herkunft schlechtere Bildungschancen, einen 
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schlechteren Zugang zum Gesundheitswesen und einen schlechteren Zugang zum 

Arbeitsmarkt haben, in einer schlechteren wirtschaftlichen Situation leben und über

durchschnittlich häufig von Armut im Alter betroffen sind.Wir müssen hier gegensteu

ern. Dazu brauchen wir ein Integrationsgesetz. Wir brauchen auch ein Integrationsge

setz, um Migrantinnen und Migranten besser an Entscheidungen hier im Lande zu 

beteiligen. Auch dies fehlt in Ihrem Gesetzentwurf komplett. Setzen wir uns für ein 

gleichberechtigtes Miteinander auf der Basis unserer demokratischen Grundordnung, 

auf der Basis unserer Verfassung und auf der Basis der Werte unserer Bayerischen 

Verfassung ein!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Unsere Bayerische Verfassung bildet den richtigen Rahmen für ein gelingendes Zu

sammenleben aller Bürgerinnen und Bürger in Bayern.

Unsere Bayerische Verfassung hat noch einen weiteren großen Vorteil, den Ihr Ge

setzentwurf leider nicht hat: Sie ist sehr verständlich geschrieben. Jede Bürgerin und 

jeder Bürger und jeder Zugewanderte mit B1Kenntnissen ist in der Lage, diese Baye

rische Verfassung zu lesen und zu verstehen. Wir haben bei den Beratungen in den 

verschiedenen Ausschüssen immer wieder festgestellt, dass selbst die Kolleginnen 

und Kollegen dieses Hauses die konkreten Folgen der unterschiedlichen Artikel nicht 

abschätzen und benennen konnten und Ihnen diese Folgen immer noch nicht klar 

sind. Darum haben die Sitzungen auch so lange gedauert. Deswegen war die Bera

tung sehr lange und sehr umfangreich.

Wir stellen fest, dass die Konsequenzen, die auf die unterschiedlichen Einrichtungen, 

zum Beispiel die Medieneinrichtungen, Kindertagesstätten usw. zukommen werden, 

den Trägern dieser Einrichtungen auch heute noch nicht klar sind. Dieses Gesetz ver

unsichert viele. Herr Kollege Zellmeier, Sie haben vermutlich noch nicht viel mit Mi

grantinnen und Migranten gesprochen. Dieses Gesetz verunsichert auch Migrantinnen 
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und Migranten, die schon sehr lange da sind. Diese Migrantinnen und Migranten är

gert die Sprache dieses Gesetzes und deren ausgrenzender Duktus.

(Zuruf des Abgeordneten Josef Zellmeier (CSU))

– Wir diskutieren einmal darüber und laden dazu eine größere Besuchergruppe ein.

(Kerstin Schreyer (CSU): Wir reden mit den Leuten genauso wie Sie! Wir haben 

aber eine unterschiedliche Wahrnehmung!)

– Diesen Eindruck habe ich nicht; denn sonst wäre es nicht zu diesem Gesetzentwurf 

gekommen, Frau Kollegin.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wir erleben, dass dieser Gesetzentwurf draußen mit großem Unverständnis aufge

nommen wird. In den Beratungen haben wir erlebt, dass viele Kolleginnen und Kolle

gen von Ihrer Seite in den Ausschüssen sprachunfähig waren, was diesen Gesetzent

wurf angeht. Das bedeutet, dass Sie mit den Migrantinnen und Migranten vermutlich 

noch nicht über diesen Gesetzentwurf gesprochen haben. Diese fordern massiv bes

sere Partizipations und Mitwirkungsmöglichkeiten ein. Wo sind diese Möglichkeiten? 

Wann haben Sie auf die vielen Vorschläge des Sachverständigenausschusses ge

hört? Diese Vorschläge sind nicht eingeflossen. Sie haben aus diesen Vorschlägen 

keine Änderungen und Verbesserungen in den Gesetzentwurf eingebracht.

Wir brauchen einen Neustart. Wir brauchen ein Integrationsgesetz, das eint und das 

die vielfältigen Akteure in Bayern, die sich für Integration einsetzen, dabei unterstützt. 

Das sind zunächst einmal die Ehrenamtlichen.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Das sind die Migrantinnen und Migranten selbst. Das sind Migrantenorganisationen. 

Das sind Flüchtlinge. Das ist die Wirtschaft. Das sind die Kirchen und die Kommunen. 

Dort findet Integrationsarbeit statt. An welcher Stelle des Gesetzentwurfs hören Sie 
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auf die Stimme derer, die die Hauptarbeit bei der Integration leisten? – Nirgendwo. Sie 

haben auch deren Anmerkungen in dem Verfahren nicht zur Kenntnis genommen, 

sondern diese Anregungen ignoriert.

Ein gutes Integrationsgesetz erleichtert diesen Menschen die Arbeit. Sie aber er

schweren diesen Menschen diese Arbeit. Ein gutes Integrationsgesetz ist ein Gesetz, 

das eint. Ihr Gesetz ist aber ein Trennungsgesetz, ein Verunsicherungsgesetz, ein 

Spaltungsgesetz. Meine große Befürchtung ist, dass dieses Gesetz, wie es hier die

sen Landtag spaltet, später auch die Gesellschaft in Bayern spalten wird, wenn Sie 

dieses Gesetz in die Kommunen bringen und die Einrichtungen und die Träger mit die

sem Gesetz konfrontieren.

Dieses Gesetz wird das Land spalten. Dieses Gesetz ist ein schlechtes Gesetz. Stim

men Sie bitte diesem Gesetz nicht zu, und ermöglichen Sie uns einen Neustart für ein 

besseres, gemeinsames Integrationsgesetz. Frau Kollegin Guttenberger, Sie glauben, 

Sie hätten es hinter sich, wenn Sie irgendwann heute Abend diesem Gesetz zuge

stimmt haben. Dann geht aber der Ärger erst richtig los. Das ist das Problem, das Sie 

haben. Ich möchte Sie vor diesem Problem bewahren.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Lachen bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Jetzt kommt für die Fraktion der FREI

EN WÄHLER Herr Kollege Dr. Fahn. Bitte schön, Herr Kollege.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte 

Damen und Herren! Unsere Leitüberschrift lautet: Keine Integration nach Kassenlage. 

Ich werde das noch öfter erläutern. Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufga

be. Und sie ist eine überparteiliche Aufgabe hier im Bayerischen Landtag. Ich habe 

das schon mehrmals gesagt und tue das extra noch einmal. Herr Dr. Marcel Huber, 

Sie wissen, dass wir uns am 6. Februar in der Staatskanzlei getroffen haben. Damals 

haben Sie von einem gemeinsamen Gesetzentwurf aller Fraktionen gesprochen und 

gesagt, dass das Ihre Traumvorstellung wäre.
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Alle vier Fraktionen wünschten sich eine zweite Gesprächsrunde, und kaum hatten wir 

die Staatskanzlei verlassen, gab es schon wieder eine Pressemitteilung des Staatsmi

nisters, in der erklärt wurde, dass keine weitere Sitzung stattfindet. Das ist schade.

(Thomas Gehring (GRÜNE): Das war Absicht! Das war Kalkül!)

Die Besprechung war nur eine AlibiVeranstaltung, eine reine Augenwischerei. Das ist 

schade. Herr Dr. Huber, in der Entwicklungspolitik, in der Vertriebenenpolitik und bei 

der Inklusion haben wir gemeinsam, parteiübergreifend Pflöcke eingeschlagen. Das ist 

auch gut so. Ausgerechnet bei der wichtigen Frage der Integration haben wir das nicht 

gemacht. Hätten wir einen gemeinsamen Gesetzentwurf erarbeitet, hätten wir nicht 

40 oder 50 Stunden in diesem Landtag diskutieren müssen. In diesem Fall hätten wir 

die Beratungen kürzer, prägnanter und übereinstimmender gestalten können. Das will 

auch die Bevölkerung; sie versteht dieses Vorgehen nicht.

Nun soll dieses Integrationsgesetz auf Biegen und Brechen durchgesetzt werden und 

am 1. Januar 2017 in Kraft treten. Das ist unser Problem. Sie wissen doch alle, dass 

wir in Bayern eine EnqueteKommission mit dem Ziel eingerichtet haben, die Integra

tion in Bayern aktiv zu gestalten. Ich denke, diese Kommission wird jetzt irgendwie ad 

absurdum geführt. In der EnqueteKommission, die erst fünf Sitzungen durchgeführt 

hat, werden doch diese Punkte erst besprochen. In der EnqueteKommission wird 

über Leitkultur gesprochen. Dazu sind Professoren und Fachleute eingeladen. Diese 

EnqueteKommission haben wir mit den Stimmen aller vier Fraktionen einstimmig im 

Bayerischen Landtag eingesetzt. Jetzt soll dieses Thema übers Knie gebrochen wer

den. Das verstehen wir nicht.

Herr Zellmeier, ist denn der Zeitdruck so groß? Wir haben doch ein Bundesintegrati

onsgesetz, das seit August gilt. Warum dieser Zeitdruck? Wir könnten doch abwarten, 

bis die EnqueteKommission ihre Ergebnisse vorlegt, und uns dann noch einmal tref

fen. Dann könnten wir die ganzen Expertenmeinungen integrieren. Das müsste doch 

auch in Ihrem Sinne sein.
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Nun zum Gesetzentwurf der Staatsregierung: Unser wichtigster Kritikpunkt bleibt, dass 

die Kommunen mit diesem Gesetzentwurf im Regen stehen gelassen werden. Gleich

zeitig wissen wir: Die Menschen, die die Integration umsetzen werden, leben in den 

Kommunen. Ob die Integration gelingt oder nicht, entscheidet sich vor Ort in den Kom

munen. Sie haben viele Aufgaben. Dabei müssen wir sie konkret unterstützen. Kom

munen sind der Motor der Integration. Das wird von den anderen Fraktionen oft nicht 

beachtet oder nicht erwähnt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Wir müssen die Kommunen bei der Bewältigung dieser Herkulesaufgabe unterstützen. 

Das sage ich hier zum wiederholten Male. In dem Gesetzentwurf der Staatsregierung 

sind wir schon am Anfang über verschiedene Passagen gestolpert. Dort gibt es ein so

genanntes Vorblatt, in dem steht, dass den Kommunen durch dieses Gesetz keine 

Kosten entstehen würden. Das klingt zunächst sehr beruhigend, ist aber letztlich 

falsch.Dann wurde uns gesagt, darüber hätten wir gar nicht abzustimmen; unsere Ab

stimmungskompetenz beziehe sich auf die Präambel und die folgenden Artikel. Das 

Vorblatt spiele insoweit keine Rolle. Das verstehen wir nicht.

Im Gesetzentwurf heißt es an zahlreichen Stellen, die Umsetzung der einzelnen Maß

nahmen könne nur im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel gewährleistet werden. 

In Artikel 17 ist der Haushaltsvorbehalt festgeschrieben:

Sämtliche finanzwirksamen Maßnahmen erfolgen nach Maßgabe des Staats

haushalts.

(Josef Zellmeier (CSU): Das ist ganz normal!)

Anders formuliert: Ist die Kassenlage gut – im Moment ist sie gut; das bestreiten wir 

nicht –, dann ist genügend Geld für die Integrationsmaßnahmen vorhanden. Was aber 

ist dann, wenn die Finanzlage wieder schlechter ist? Steht dann kein Geld mehr für 

die Integration zur Verfügung?
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Diesen Politikansatz kritisieren wir. Wir wollen keine Integration nach Kassenlage.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Integration soll ein kontinuierlicher Prozess sein, der von der Kassenlage unabhängig 

ist. Das sollte auch im Gesetz festgeschrieben werden; das ist sehr wichtig.

Wir wollen nicht, dass die Integrationskosten auf die Kommunen abgewälzt werden. 

Durch die beabsichtigten Maßnahmen werden nämlich zusätzliche Standards festge

legt – das bestreitet heutzutage niemand mehr – und auf die Kommunen übertragen. 

Wir sind der Meinung, dass damit das Konnexitätsprinzip tangiert wird: Wer bestellt, 

der soll auch bezahlen. – Deswegen meinen wir, dass die bei den Kommunen anfal

lenden zusätzlichen Kosten insgesamt vom Freistaat beglichen werden müssen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wir begrüßen es zwar, dass – auch auf unseren Vorschlag hin – ein neuer Artikel 9 

eingefügt worden ist, in dem es heißt, dass die Kommunen "im Rahmen … ihrer jewei

ligen finanziellen Leistungsfähigkeit" besondere Verantwortung für das Erreichen der 

Integrationsziele tragen. Diese Formulierung kann man aber auch andersherum lesen. 

Was ist nämlich, wenn eine Kommune diese finanzielle Leistungsfähigkeit nicht hat? 

Soll es dann so sein, dass sie die Integration nicht fördern kann? Wir dürfen doch bei 

den Kommunen nicht eine Zweiklassengesellschaft entstehen lassen.

Zwar werden im Staatshaushalt 4,7 Milliarden Euro für die Integration zur Verfügung 

gestellt. Damit werden jedoch nur die nächsten zwei Jahre abgedeckt. Was ist da

nach? Wir wissen es nicht. Auch deswegen haben wir FREIE WÄHLER einen eigenen 

Gesetzentwurf eingebracht. Darin heißt es klar und deutlich:

Das Gesetz verursacht auch zusätzliche Kosten für die Kommunen. Diese zu

sätzlich entstehenden Kosten sind den Kommunen vom Staat zu ersetzen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Das ist die erste Forderung der FREIEN WÄHLER.

Der zweite Punkt in unserem Gesetzentwurf:

Der Staat sichert den Kommunen finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung 

von Integrationsaufgaben zu.

Unser dritter Punkt:

Die Kommunen sind bei der Unterbringung und Integration von Menschen mit Mi

grationshintergrund zu unterstützen.

Das sind drei Pflöcke, die die FREIEN WÄHLER eingeschlagen haben, um die Inte

gration zu fördern und die Kommunen zu entlasten. Das ist sehr wichtig. Entsprechen

de Aussagen fehlen in dem Gesetzentwurf der Staatsregierung; das müssen wir leider 

feststellen. Anscheinend scheut die Staatsregierung die Orientierung am Prinzip der 

Konnexität wie der Teufel das Weihwasser. Wir meinen, dass all die genannten Punkte 

in ein Integrationsgesetz aufgenommen werden müssten.

Ich beschränke mich jetzt auf wenige Punkte; wir haben heute noch eine lange Dis

kussion. Zu dem Thema Leitkultur werde ich daher in dieser Rede relativ wenig sagen.

Schon in Bezug auf Artikel 1 unterscheidet sich der Gesetzentwurf von uns FREI

EN WÄHLERN deutlich von dem Gesetzentwurf der Staatsregierung. Unser Entwurf 

richtet sich nicht einseitig mit Forderungen an die Migranten, sondern wir betrachten 

die Aspekte des Forderns und des Förderns als gleichrangig. Wir haben alle Men

schen im Fokus; das ist sehr wichtig. Wir orientieren uns an der Bayerischen Verfas

sung und am Grundgesetz. Sie sollen Anker der Gesellschaft sein, nicht aber eine wie 

auch immer geartete "Leitkultur".

Wir wollen außerdem den Integrationsbeauftragten stärken; dazu werde ich nachher 

noch einiges sagen. Wir wollen, dass der Integrationsbeauftragte vom Landtag ge
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wählt und nicht vom Ministerpräsidenten ernannt wird. Der Bayerische Integrationsrat 

soll viel größere Bedeutung bekommen.

Meine Damen und Herren, es ist anzunehmen, dass das Thema Integration auch nach 

Verabschiedung des Gesetzentwurfs der Staatsregierung – das Gesetz wird vermut

lich zum 1. Januar 2017 in Kraft treten – nicht vom Tisch sein wird. Ob das auch die 

CSU bedacht hat?

Es ist schade – das betone ich –, dass es so gelaufen ist. Hätte es damals den Willen 

gegeben, vor allem auf Seiten der CSU und der Staatsregierung – ich spreche Sie an, 

Herr Marcel Huber –, parteiübergreifend einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, dann 

wären uns viel Zeit und viel Ärger erspart geblieben. Der Gesetzentwurf, der nun ver

mutlich verabschiedet wird, wird in den nächsten Jahren noch für viel Streit und Ärger 

sorgen.

Als Mitglied der EnqueteKommission bin ich besonders enttäuscht darüber, dass 

deren Arbeit nicht richtig beachtet worden ist bzw. deren Ergebnisse nicht abgewartet 

werden.

Ich betone, für uns ist Integration wichtig. Wir wollen aber keine Integration nach Kas

senlage. – Danke schön.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Für eine Zwischenbemerkung: Herr Kollege Zellmeier, 

bitte.

Josef Zellmeier (CSU): Herr Kollege Fahn, zunächst möchte ich etwas Positives 

sagen: Wir, die CSU, erkennen durchaus an, dass Sie von den FREIEN WÄHLERN 

die Debatte wesentlich ernsthafter betreiben, als es bei SPD und GRÜNEN der Fall 

ist.
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(Beifall bei der CSU – Zurufe von der SPD: Oh! – Dr. Paul Wengert (SPD): Dieser 

Satz passte jetzt! Und das von einem, der keine Ahnung hat! – Glocke der Präsi

dentin)

Wir haben intensive Gespräche geführt, um einen gemeinsamen Gesetzentwurf auf 

den Weg zu bringen. Wir waren relativ nahe beieinander. Es hat dann nicht geklappt; 

gut, so ist es eben.

Aber was mich erstaunt hat, war Ihre wiederholte Aussage zur "Integration nach Kas

senlage". Herr Kollege Fahn, was wollen Sie damit sagen? Sollen wir dann, wenn die 

finanzielle Lage schlecht ist, auf allen Politikfeldern kürzen dürfen, nur nicht bei der In

tegration? Heißt das, dass wir bei Einheimischen sparen dürften, bei Zuwanderern 

aber nicht? Das wäre eine Ungleichbehandlung, die wir nicht wollen. Wenn das Geld 

knapp ist, müssen alle sparen, nicht nur in einem Bereich.

Zum Zweiten: Die EnqueteKommission hat ihre Tätigkeit erst nach Beginn der Erar

beitung des Gesetzentwurfs aufgenommen. Sie können nicht erwarten, dass wir mit 

der Vorlage eines Gesetzentwurfs abwarten, bis die Ergebnisse einer EnqueteKom

mission, deren Arbeit bis zu zwei Jahre dauern kann, vorliegen. In der EnqueteKom

mission geht es darum, das Gesetz mit Leben zu erfüllen, nicht aber darum, ein neues 

Gesetz vorzubereiten.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Danke schön, Herr Zellmeier. – Ich war auf 

einer Integrationskonferenz in Ingolstadt. Alle Integrationsbeauftragten Bayerns waren 

anwesend. Immer wieder war zu hören: Integration ist wichtig. Wir brauchen aber Pla

nungssicherheit nicht nur für die Jahre 2017 und 2018, sondern auch für die Folgejah

re. Notwendig ist eine langfristige Perspektive. Das hat sich bei mir eingeprägt. Auch 

ich sage, dass das ein wichtiger Punkt ist.

Natürlich denken wir genauso an die Einheimischen; das ist völlig klar. Wenn es um 

Integration geht, gehören die Einheimischen dazu. Es geht nicht nur um die Migran

ten; auch das möchte ich klar sagen.
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Integration ist eine entscheidende Zukunftsaufgabe, die wir in den nächsten Jahren zu 

bewältigen haben. Angesichts dessen sollten wir versuchen, auf diesem Gebiet nicht 

Politik nach Kassenlage zu machen. Das wünschen sich wohl alle, die bei dem Thema 

Integration in Bayern dabei sind. – Danke schön.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Danke. – Jetzt habe ich Herrn Kollegen Taşdelen von 

der SPDFraktion auf der Rednerliste. Bitte schön.

Arif Taşdelen (SPD): Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir, die SPDFraktion, hatten im vergange

nen Jahr dem Hohen Haus ein Integrationsgesetz vorgelegt. Von dieser Stelle aus 

sagte der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Martin Neumeyer, 

CSU, dass er sich in Aibling mit seinem Freund Mehmet beim Currywurstessen unter

halten habe. Mehmet habe ihm gesagt, dass man Integration leben müsse und nicht 

gesetzlich regeln könne.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen haben Sie, die CSUFraktion, ein Bayerisches Integrationsgesetz, das die

sen Namen tatsächlich verdient hätte, abgelehnt.

Vor wenigen Monaten war Martin Neumeyer wieder bei Mehmet in Aibling und hat wie

der eine Currywurst gegessen. Dieser Mehmet hat ihm gesagt: Herr Neumeyer, Sie in 

der Politik müssen etwas tun.

(Peter Winter (CSU): Gelebte Integration!)

Daraufhin hat die CSUFraktion ein Integrationsgesetz formuliert und in den Landtag 

eingebracht. Wenn diejenigen, die Sie mit diesem Gesetz erreichen wollen, wüssten, 

dass "der Mehmet" Sie steuert, dann weiß ich nicht, was passieren würde.

(Heiterkeit bei der SPD)
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Sie hätten die Möglichkeit gehabt, ein Integrationsgesetz vorzulegen, das diesen 

Namen tatsächlich verdient, ein Integrationsgesetz, das mit allen Fraktionen des 

Bayerischen Landtags – dieses Angebot haben wir Ihnen gemacht – abgesprochen 

ist, ein Gesetz, das Lösungen aufzeigt und nicht die Gesellschaft spaltet, ein Gesetz, 

das die Integrationsaufgabe ernst nimmt und auch Fragen beantwortet. Solche Fragen 

sind etwa: Warum sind Menschen mit Migrationshintergrund in Vereinen, in Gewerk

schaften, bei Betriebs und Personalratswahlen genauso engagiert wie die Deut

schen? Warum haben sie auf der anderen Seite, was Politik angeht, keine Partizipati

onsmöglichkeit, keine Teilhabemöglichkeit? Warum haben wir in Bayern nicht die 

gleichen Bildungschancen für alle? Warum ist in Bayern die Einbürgerungsquote im 

bundesweiten Vergleich eine der niedrigsten? Das alles sind Fragen, auf die wir Ant

worten finden können – und Antworten finden müssen.

(Beifall bei der SPD)

Das ist übrigens auch unser Ziel in der EnqueteKommission.In der EnqueteKommis

sion diskutieren wir nicht nur als Vertreter der Parteien, sondern auch mit vielen Exper

tinnen und Experten über dieses Thema. Wir wollen ehrliche Antworten finden, die in 

ein Bayerisches Integrationsgesetz oder ein Integrationskonzept einfließen können. 

Sie reden von Leitkultur. Auf der anderen Seite gibt es viele Tausende von ehrenamt

lich engagierten Flüchtlingshelferinnen und Helfern, die das Problem haben, dass zu 

wenige Orientierungskurse und zu wenige Integrationskurse vorhanden sind. Die Eh

renamtlichen bringen Flüchtlingen die Sprache, aber auch Werte bei. Wir brauchen 

Orientierungskurse, in denen nicht nur die Sprache, sondern auch Werte vermittelt 

werden können. Diese Kurse sind nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Gleich

zeitig reden wir über eine bayerische Leitkultur. Es wäre ein Anfang, genügend 

Sprachkurse, Integrationskurse und Erstorientierungskurse zur Verfügung zu stellen, 

damit die Flüchtlinge, die zu uns kommen, auch unsere Werte kennenlernen.

(Beifall bei der SPD)
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Ich fasse Ihr Gesetz in einem Satz zusammen: Wir schaffen keine einzige Integrati

onsmaßnahme. Wenn keine dieser zusätzlichen Integrationsmaßnahmen, die wir 

durch dieses Gesetz nicht schaffen, in Anspruch genommen wird, gibt es die Keule 

des Gesetzes. Das kann es nicht sein.

(Beifall bei der SPD)

Der Herr Ministerpräsident betont immer die Koalition mit den Bürgerinnen und Bür

gern. Man kann mit den Bürgerinnen und Bürgern jedoch keine Koalitionen eingehen, 

wenn man einen Keil zwischen die Menschen treibt. Deswegen sollten Sie dieses Ge

setz zurückziehen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Jetzt erteile ich für die SPDFraktion Frau Kollegin Rau

scher das Wort.

Doris Rauscher (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Herr Zellmeier – wo sitzt er denn? –, wir wollten uns nicht per se gegen Sie 

stellen. Bei dem uns vorliegenden Gesetzentwurf bleibt uns jedoch nichts anderes 

übrig.

Ja, Integration soll gelingen. Sowohl in der heutigen Debatte als auch in den Debatten 

in den Fachausschüssen vermissen wir Elemente echter Integration.

(Beifall bei der SPD)

Die Debatten in den Fachausschüssen brachten weniger Erklärung, sondern vielmehr 

weiteres Unverständnis mit sich. Chancengleichheit, Teilhabe und die Offenheit für kul

turelle Pluralität wären Aspekte, die einem echten Integrationsgesetz seinen verdien

ten Namen geben würden. Miteinander statt gegeneinander – das muss eigentlich 

unser gemeinsames Ziel sein, zumindest für unsere demokratischen Parteien, wie sie 

in diesem Hohen Hause vertreten sind. Bayern braucht eine Integrationspolitik, und 
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zwar auf Augenhöhe. Die Integrationspolitik braucht klare Regeln ohne diffuse Formu

lierungen und mit wirklich fairen Chancen für alle.

Wir brauchen definitiv keine Integrationspolitik mit einer "DieLinie": hier die Migranten 

und dort wir Deutschen. Ein Gesetz sollte auch nicht auf Abschreckung und Ausgren

zung stoßen. Ein Gesetz darf auch keine staatlich verordnete Diskriminierung darstel

len. Wo bleiben Menschen und Grundrechte? Ich betone das gerne noch einmal: Wir 

als SPDFraktion lehnen es entschieden ab, verschiedene Bevölkerungsgruppen ge

geneinander auszuspielen. Wir haben ein grundlegend anderes Integrationsverständ

nis als Sie. Das ist das Problem. In Ihrem Gesetzentwurf stellt die Staatsregierung Mi

granten auf 28 Seiten in ein Zwielicht. In den Ausschussberatungen haben die 

Kolleginnen und Kollegen der Mehrheitsfraktion ein Migrantenbild mit allen negativen 

Facetten gezeichnet, die man sich vorstellen kann. Sie, Kolleginnen und Kollegen von 

der CSU, sehen Zuwanderer bevorzugt als Bildungsversager, Kleinkriminelle, Sozial

hilfebetrüger, Islamisten oder Frauenverächter. Das sind Bilder, mit denen echte Integ

rationspolitik nicht gelingen kann.

(Beifall bei der SPD – Josef Zellmeier (CSU): Das steht gar nicht im Gesetz!)

– Herr Kollege, für uns als SPD ist klar: Integration ist keine Mangelverwaltung. Wenn 

Sie sich die Debatten anhören, werden Sie den einen oder anderen Unterton auch 

wahrnehmen können. Für uns bedeutet Integration, sich eine Offenheit zu bewahren, 

das Miteinander zu pflegen und neugierig aufeinander zu sein. Man sollte auf die an

deren zugehen und vor Fremden keine Angst haben und auch keine Angst schüren.

(Beifall bei der SPD)

Das sind die Voraussetzungen dafür, dass aus fremden Menschen, die aus entfernten, 

uns unbekannten Ländern kommen, Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde und nette 

Mitmenschen werden. Integration bedeutet nicht: Ich habe mich lediglich anzupassen, 

sondern Integration bedeutet gegenseitige Wertschätzung. Das gilt für den persönli

chen Umgang, für politische Fragen und für das normale alltägliche Leben. Liebe Kol
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leginnen und Kollegen von der CSU, genau das unterscheidet unsere Integrationspoli

tik so deutlich von Ihrer. Das ist der Grund, warum wir gar nicht anders können, als Ihr 

unsägliches Papier, Ihr Ausgrenzungsgesetz abzulehnen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Für die Staatsregierung hat Frau Staatsministerin Mül

ler ums Wort gebeten. Bitte schön, Frau Staatsministerin.

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Integration darf man nicht dem Zufall und dem guten 

Willen überlassen.

(Lachen des Abgeordneten HansUlrich Pfaffmann (SPD))

Deshalb brauchen wir das Integrationsgesetz. Bayern bekennt sich zu seiner Verant

wortung. Die Integration der Bleibeberechtigten ist eine gewaltige gesamtgesellschaft

liche Aufgabe, die uns noch Jahrzehnte beschäftigen wird. Dieser wichtigen Aufgabe 

wollen wir mit dem vorliegenden Gesetz Ziel und Richtung geben. Diese Richtung ist 

unsere Leitkultur. Unsere Leitkultur ist ein zentraler Bestandteil des Gesetzentwurfs 

zum Integrationsgesetz. Dieser Kern ist mir ganz besonders wichtig. Integration be

deutet nicht, dass sich Einheimische und Neuankömmlinge auf halbem Weg treffen 

und wir daraus eine neue Kultur der Beliebigkeit machen. Das wollen wir nicht.

(Beifall bei der CSU)

Stattdessen braucht Integration eine klare Richtung. Diese Richtung können nur unse

re Leitkultur, unsere Werteordnung, unser Grundgesetz und unsere Bayerische Ver

fassung geben.Liebe Kolleginnen und Kollegen, Leitkultur ist das Gegenteil von Multi

kulti, wo alles offen und machbar ist.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Davor haben Sie Angst!)
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Die Leitkultur umfasst die Werte des Grundgesetzes: Menschenwürde, Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung sowie Meinungs und Pressefreiheit. Sie ba

siert auf den Werten der Aufklärung, des Humanismus und der christlichjüdisch

abendländischen Kultur sowie unseren gewachsenen Traditionen, über die schon sehr 

viel gesprochen worden ist. Sie verhindert das Entstehen von Parallelgesellschaften, 

in denen statt unserer Gesetze und unserer Werte die Scharia, ein Ehrenkodex oder 

Stammesregeln gelten. Das und nicht mehr oder weniger haben wir im vorgelegten 

Entwurf des Integrationsgesetzes verankert.

Ich zitiere aus einer Analyse von Allensbach, die heute schon mehrfach bemüht wor

den ist:Für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung steht außer Frage, dass Inte

gration nur gelingen kann, wenn sie sich an der deutschen Kultur als Leitkultur orien

tiert. Drei Viertel der Bevölkerung plädieren dafür, dass bei aller Toleranz gegenüber 

anderen religiösen Überzeugungen, kulturellen Prägungen und Lebensweisen im Kon

fliktfall die deutsche Werteordnung Vorrang haben muss. – Ich finde, das ist der richti

ge Ansatz.

(Beifall bei der CSU)

Neben der Leitkultur steht der Grundsatz des Förderns und Forderns im Mittelpunkt 

unseres Gesetzentwurfs. Dieser Grundsatz ist das zentrale Prinzip unserer erfolgrei

chen bayerischen Integrationspolitik. Er schafft Verbindlichkeiten, und zwar für beide 

Seiten. "Für beide Seiten", darauf lege ich ganz besonderen Wert.

Bayern hat bewiesen: In Bayern gelingt Integration. Die Herausforderungen sind groß. 

Das wissen wir alle. In Augsburg haben knapp 40 % der Einwohner einen Migrations

hintergrund. In Berlin sind es nur rund 24 %. Das ist der Unterschied. Die Zahlen zei

gen ganz deutlich, dass Integration in Bayern besser gelingt als anderswo.

(Zuruf von den GRÜNEN)
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Ich denke zum Beispiel an die Integration von Ausländern in den Arbeitsmarkt. Wir 

haben in Bayern bei Ausländern bundesweit mit die beste Arbeitslosenquote. Auch die 

Quote der Ausländer, die eine Grundsicherung beziehen, ist in Bayern am niedrigsten.

Wir haben in Bayern weder Gettos noch Parallelgesellschaften. Das müssten Sie, 

Frau Kamm, als Augsburgerin am allerbesten wissen.

(Zuruf der Abgeordneten Christine Kamm (GRÜNE))

Diesen erfolgreichen bayerischen Weg der Integration mit Fördern und Fordern veran

kern wir nun im Bayerischen Integrationsgesetz.

Erstens. Wir fördern Integration. Dafür haben wir bereits zahlreiche erfolgreiche Pro

jekte und Sonderprogramme aufgelegt. Wir investieren unter anderem gezielt in die 

Vermittlung unserer Werte und der deutschen Sprache sowie in gute Bildungs und Ar

beitschancen der Migranten. So fördern wir zum Beispiel Sprachprojekte wie IDA, eh

renamtliche Sprachkurse, Sprachkurse an den Volkshochschulen, bei Kolping und na

türlich auch in der Erwachsenenbildung im Allgemeinen. Wir haben "Vorkurse 

Deutsch" für Kindergartenkinder mit einem Umfang von 240 Stunden. Wir haben eine 

verbesserte Personalausstattung in den Kitas, Ausbildungsakquisiteure und Jobbe

gleiter sowie arbeitsbezogene Jugendsozialarbeiter. Die Zahlen geben uns recht: In 

keinem anderen Land ist die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Migrationshinter

grund besser als bei uns. Ich darf sagen: In Bayern liegt bei den Migranten die Er

werbstätigenquote bei 70,8 %. Anders als die Opposition es will, fördern wir nicht nach 

dem Gießkannenprinzip. Wer wahllos alle, die über die Grenze zu uns kommen, inte

grieren will, vergisst das Ziel von Integration.

(Beifall bei der CSU)

Damit Integration gelingt, brauchen wir eine Begrenzung der Zugangszahlen. Wir 

müssen zwischen jenen Menschen, die mit einem Asylgrund zu uns kommen, und sol
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chen, die keinen Asylgrund oder keine anderweitige Aufenthaltsberechtigung haben, 

differenzieren. An diese Differenzierung knüpfen wir mit dem Integrationsgesetz an.

Zweitens. Wir fördern Integration nicht nur, sondern fordern sie auch ein. Im Gegen

satz zu den Gesetzentwürfen der Opposition wollen wir kein einseitiges Fördergesetz 

schaffen. Wir haben das Gesetz bewusst nicht als reines Fördergesetz formuliert. Wir 

wollen kein reines Fördergesetz. Für uns steht das Einfordern des Integrationswillens 

an besonderer Stelle und ist ein wichtiger Aspekt der Ausgewogenheit. Wir wollen, 

dass die Menschen nicht nebeneinander oder gar gegeneinander, sondern miteinan

der leben. Es ist wichtig, dass sich Migrantinnen und Migranten mit unserer Rechts 

und Werteordnung vertraut machen, dass sie diese respektieren, sich integrieren wol

len und Integrationsangebote annehmen.

Das Integrationsgesetz mit Fördern und Fordern gilt für Asylbewerber mit guter Bleibe

perspektive und für anerkannte Asylbewerber. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf 

machen wir aber auch klar: Wo keine Integrationsbereitschaft besteht, müssen Sankti

onen greifen. Das hat nichts mit Assimilierung zu tun. Unsere Rechtsordnung und un

sere Leitkultur bieten große Freiräume, die Migrantinnen und Migranten zur Entfaltung 

ihrer Vorstellungen und Potenziale nutzen können und sollen. Diese Freiräume und 

diese Offenheit sind Teil unserer Leitkultur. Es ist heute schon mehrfach angesprochen 

worden: Bayern ist weltoffen und tolerant.

(Beifall bei der CSU – Zuruf von der SPD: Bayern schon, aber die CSU nicht!)

Die Migrantinnen und Migranten haben sich in der Vergangenheit mit ihren Begabun

gen und ihrer Leistungsbereitschaft in die Gemeinschaft und die Gesellschaft erfolg

reich eingebracht. Das gelang, weil sie erfolgreich integriert wurden. Das muss auch 

künftig gelingen.

Integration ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und den Erhalt des sozia

len Friedens in unserer freiheitlichen Gesellschaft eine unserer Schlüsselaufgaben.
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Unser Gesetzentwurf stellt dafür die richtigen Weichen. Wir haben einen guten Ent

wurf vorgelegt, der eine klare Richtung und klare Ziele vorgibt. Im Rahmen der Anhö

rung der Verbände haben wir genau hingehört und weitere wesentliche Aspekte auf

genommen.

(Margarete Bause (GRÜNE): Was haben Sie denn aufgenommen?)

Mit den Änderungsanträgen der CSU haben wichtige Aspekte der öffentlichen Anhö

rung Einzug in den Gesetzentwurf gefunden. Daher bitte ich Sie im Interesse der Zu

wanderer sowie der einheimischen Bevölkerung um Unterstützung für dieses Gesetz.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Staatsministerin. Bleiben Sie 

bitte noch. Die Kollegin Zacharias hat sich noch zu einer Zwischenbemerkung gemel

det. Bitte schön.

Isabell Zacharias (SPD): Frau Kollegin Müller, ich habe Ihnen jetzt aufmerksam zuge

hört. Sie haben anfangs dargelegt, warum es jetzt ein Bayerisches Integrationsgesetz 

braucht. Sie haben gesagt, wir müssten einiges regeln, es seien neue Bedingungen 

entstanden, und es gebe Dinge, die es zu klären gelte.

Frau Müller, deswegen hat die SPDLandtagsfraktion 2011 prophetisch ein Gesetz mit 

genau der Idee eingebracht, dass wir einiges lösen und klären müssen, etwa die Parti

zipation, das Mitmachen von Menschen, die zu uns wandern, und Fördermaßnahmen. 

Alle diese Gesichtspunkte haben wir geradezu prophetisch eingebracht. Sie wurden 

aber damals abgelehnt. Ihr Hauptargument war damals: Alles ist gut. Das zweite Argu

ment war: Alles ist gut, wir brauchen nichts zu organisieren. Das dritte Argument war: 

Alles klappt und funktioniert gut. – Sagen Sie mir bitte, was sich von 2011 bis heute so 

maßgeblich verändert hat.

(Lachen bei der CSU)

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 59

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000209.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000326.html


Kommen Sie mir nicht mit der Aussage, wir hätten einen so hohen Flüchtlingszu

wachs.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Diesen hatten wir auch in den Neunzigerjahren. Aber auch damals gab es von Ihrer 

Seite keine Intention, ein bayerisches Integrationsgesetz auf den Weg zu bringen.

(Beifall bei der SPD – Zuruf von der CSU: Sie wollen es nicht kapieren!)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Frau Staatsministerin, bitte schön.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Die derzeitige Situation erklärt 

sich von ganz allein.

(Beifall bei der CSU)

Wir hatten im letzten Jahr einen gewaltigen Zugang an Asylbewerbern, wovon sehr 

viele bei uns bleiben werden. Jetzt ist die Situation mit Migranten völlig anders als je

mals zuvor. Diese kann man mit der Lage in den Neunzigerjahren nicht vergleichen; 

denn es kamen Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, aus unterschiedlichen 

Herkunftsländern, mit unterschiedlichen Religionen und Sprachen hierher. Deshalb 

dürfen wir nichts dem Zufall und dem guten Willen überlassen. Deswegen brauchen 

wir dieses Integrationsgesetz.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Staatsministerin. – Wir 

haben noch zwei weitere Zwischenbemerkungen vorliegen. Die nächste Zwischenbe

merkung kommt von der Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Frau Staatsministerin, zwei Fragen. Zunächst die erste 

Frage: Ich hatte im letzten Sommer einige Berufsschulabgänger eingeladen. Darunter 
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war auch ein junger somalischer unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, der seinen 

Hauptschulabschluss geschafft und damit gezeigt hat, dass er sehr willens ist, sich zu 

integrieren. Er hat sich in der Schule sehr bemüht. Ich traf ihn dann wieder im Septem

ber und habe ihn gefragt, was er jetzt macht. Darauf hat er gesagt, er weiß es nicht, er 

darf keine Ausbildungsstelle antreten, weil sein Verfahren noch nicht abgeschlossen 

ist, weil er seinen Anhörungstermin noch nicht hatte. Darauf habe ich ihn gefragt: 

Darfst du wenigstens ein Praktikum machen? Nein, sagte er. Dann fragte ich ihn: Was 

machst du jetzt den ganzen Tag? Ich warte, war seine Antwort.

Erste Frage: Glauben Sie, dass es wirklich am Integrationswillen der jungen Flüchtlin

ge liegt? Oder liegt es daran, dass es in unserem System viel zu viele Hemmnisse 

gibt, die Menschen an der Integration hindern?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Was tun Sie eigentlich gegen diese vielen Integrationshemmnisse und die Bürokratie

schikanen, denen Flüchtlinge und Ehrenamtliche ausgesetzt sind?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die zweite Frage: Sie haben vor ungefähr zwei Jahren im Sozialministerium, wohl in 

Vorbereitung eines Integrationsgesetzes, einen großen Workshop veranstaltet. Sehr 

viele Menschen, die mit Integration zu tun haben, haben daran teilgenommen und Vor

schläge gemacht. Es gab darüber auch ein Protokoll. Was ist eigentlich daraus gewor

den?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön. – Frau Staatsministerin, bitte.

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Zur letzten Frage: Alles das, wo

rüber wir in Workshops diskutiert haben, ist in dieses Gesetz eingeflossen. In dieses 
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Gesetz ist der gesamte Sachverstand aller Ministerien eingeflossen. Das sieht man 

auch an den jeweiligen Artikeln.

Zu Ihrer ersten Frage: Frau Kamm, wenn ich nicht wüsste, dass Sie die derzeitige Ge

setzeslage und die Grundlagen der derzeitigen Gesetzgebung gut kennen, müsste ich 

mich nicht wundern, dass Sie diese Frage stellen. Der Kollege Herrmann hat darauf 

gedrängt, dass auf der Bundesebene die 3plus2Regelung gilt. Danach können Men

schen, die keinen ablehnenden Bescheid haben, einen Ausbildungsplatz annehmen 

und drei plus zwei weitere Jahre hier bleiben. Das ist die derzeitige Situation, und 

nichts anderes. Wir sollten uns in der Debatte nicht gegenseitig anlügen, sondern mit 

Fakten arbeiten.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön. – Die letzte Zwischenbemerkung 

kommt von Dr. Goppel.

Dr. Thomas Goppel (CSU): In der Diskussion, die wir jetzt seit zwei Stunden mitei

nander führen, fiel mir ganz besonders auf, dass wir es zumindest mit zwei von drei 

Oppositionsfraktionen zu tun haben, die nicht darüber reden wollen, was wir alles ge

schafft haben, sondern die lediglich beklagen, was sie nach ihrer eigenen Auffassung 

noch nicht verwirklicht sehen. Ich meine, es ist an der Zeit, Dank zu sagen für das, 

was die Beamten, die Ehrenamtlichen und alle anderen Mitarbeiter in unserem Land 

leisten. Auch das gehört zur heutigen Nachmittagsdiskussion.

(Beifall bei der CSU)

Eine zweite Anmerkung: Wir haben insgesamt 13 Millionen Einwohner. Von diesen 

13 Millionen sind 6,5 Millionen nicht in Bayern geboren. Ich halte es für notwendig, da

rauf aufmerksam zu machen, dass es kein Land in Deutschland gibt, das eine derarti

ge Einbürgerungsleistung erbringt, erbracht hat. Wir haben zwei Millionen Norddeut

sche – ich weiß das –, 1,5 Millionen Sudetendeutsche, dazu 1,5 Millionen Westblock 
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und 1,5 Millionen Ostblock. Somit gibt es kein Land in Deutschland, das Integration so 

perfekt nachweisen kann wie wir. Trotz dieser riesigen Anstrengung sind wir wirt

schaftlich vom vorletzten Platz 1949 auf den ersten Platz 2016 gekommen. Das ver

danken wir allen den Bürgern, die hier sind, und einer Art und Weise von Politik, die 

völlig anders aussieht als das, was hier heute Nachmittag von uns im Freistaat be

hauptet wird.

(Beifall bei der CSU)

Darf ich noch eine dritte Anmerkung machen? Das ist mir ganz wichtig, es ist eigent

lich das Allerwichtigste. Wir leben in unserem Land in einer Situation, in der wir jeman

den aufnehmen sollen, es zu tun, uns leisten können. Unsere politische Forderung 

heißt: Wie müssen wir uns ändern, damit andere sich wohlfühlen? Das ist ein kleiner 

Teil der Aufgabe. Der große Teil heißt: Wir müssen sicherstellen, dass die, die zu uns 

kommen, in unserem Land so vieles zusammen mit uns weiterentwickeln, dass am 

Ende eine gute Mischung herauskommt. Es darf aber nicht so weit kommen, dass wir 

darüber froh sind, dass wir inzwischen halb somalisch geworden sind.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Frau Staatsministerin, bitte schön.

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Ich bedanke mich für die Äuße

rung des Kollegen Goppel und kann das nur unterstreichen. Danke.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Staatsministerin. Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die allgemeine Aussprache ist damit geschlos

sen. Wir beginnen nun mit den Einzelberatungen. Wie bereits erwähnt, hat die SPD

Fraktion gemäß § 52 Absatz 3 der Geschäftsordnung Einzelberatung und Einzelab

stimmung zu den Artikeln des Gesetzentwurfs der Staatsregierung beantragt.

Bevor wir beginnen, möchte ich den weiteren Ablauf kurz erläutern: Die Gesamtrede

zeit der Fraktionen beträgt zu jeder einzeln zu beratenden Bestimmung des Gesetz
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entwurfs der Staatsregierung 24 Minuten und teilt sich, wie bekannt, in acht, sechs 

und je fünf Minuten auf die Fraktionen auf. Die Staatsregierung kann darüber hinaus 

ebenfalls jeweils acht Minuten lang reden. Nach der Aussprache erfolgt die Abstim

mung über den aufgerufenen Artikel und die dazu vorliegenden Änderungsanträge. 

Bei voller Ausschöpfung der Redezeiten kann die Beratungsdauer demnach bis zu 

16 Stunden betragen. Nach den Einzelberatungen erfolgt die Feststellung zum Be

schluss in Zweiter Lesung.

Die SPDFraktion hat darüber hinaus bereits jetzt eine Dritte Lesung beantragt und zu 

den Artikeln, die in Zweiter Lesung geändert wurden, erneut eine Einzelberatung und 

Einzelabstimmung beantragt. Die Gesamtredezeit der Fraktionen für die allgemeine 

Aussprache zur Dritten Lesung beträgt 24 Minuten. Die Gesamtredezeit für jeden ein

zeln zu beratenden Artikel beträgt wie bei der Zweiten Lesung ebenfalls 24 Minuten. 

Die Staatsregierung kann darüber hinaus auch jeweils acht Minuten reden. Bei voller 

Ausschöpfung der Redezeiten können die Beratungen in der Dritten Lesung bis zu 

fünf Stunden dauern.

Damit treten wir jetzt in die Einzelberatung zur Zweiten Lesung ein. Den Beratungen 

liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 17/11362, die Änderungsanträge auf den 

Drucksachen 17/13211, 17/13416 bis 17/13424, 17/13603 und 17/13604 sowie die Be

schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, 

Familie und Integration auf Drucksache 17/14511 zugrunde.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe auf:

Artikel 17a

Änderung weiterer Rechtsvorschriften

hier: Abs. 13 "Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze"

Die Fraktionen haben hierzu auf eine Aussprache verzichtet. Wir kommen damit gleich 

zur Abstimmung.

Der federführende Ausschuss empfiehlt Zustimmung. Wer dem Absatz 13 zustimmen 

will, den bitte ich um das Handzeichen. – CSU. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzei

gen. – SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen! – Fraktion der FREIEN 

WÄHLER. Dann ist das ebenfalls so beschlossen.

Nach der Nummer 19 d des Änderungsantrages der SPDFraktion sollen dem Arti

kel 17a weitere Absätze betreffend die Änderung weiterer Landesgesetze angefügt 

werden.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Katharina Schulze
Abg. Horst Arnold



Präsidentin Barbara Stamm: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich auf:

Artikel 17a

Änderung weiterer Rechtsvorschriften

hier: Abs. 9, 10, 11, 12 "Bayerisches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, 

Bayerisches Untersuchungshaftvollzugsgesetz, Bayerisches 

Strafvollzugsgesetz, Bayerisches Maßregelvollzugsgesetz"

Die Gesamtredezeit beträgt 24 Minuten, und ich darf jetzt Frau Kollegin Schulze das 

Wort erteilen. – Nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein.

Katharina Schulze (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In 

den Absätzen 9 bis 12 geht es um das Thema Deutschunterricht bzw. Integrationskur

se für Sicherungsverwahrte, Untersuchungsgefangene und Gefangene. Diese Maß

nahmen

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

verstärken die Möglichkeit der Resozialisierung und sollten natürlich eh gemacht wer

den.

Bei diesem Thema stellt sich eher die Frage: Gibt es dafür genug Personal? Gibt es 

dafür genug Ressourcen, und werden die auch zur Verfügung gestellt? Wenn man 

sich diese Absätze oder den Artikel 17a insgesamt ansieht, muss man ein wenig 

schmunzeln. Es ist eine seltsame Gesetzgebungstechnik, dass alle diese verschiede

nen Sachen irgendwie in Artikel 17a hineingepfercht werden. Man hätte auch einzelne 

Artikel machen können. Dieser Punkt ist aber auch wieder ein typisches Beispiel dafür, 

dass in dem Integrationsgesetz der CSUStaatsregierung die verschiedenen Punkte 

zusammengefügt und zusammengemixt werden, obwohl es sehr oft schon rechtliche 

Grundlagen gibt und obwohl wir das Grundgesetz und unsere Bayerische Verfassung 

haben, auf denen sich eigentlich alle unsere Werte und die Basis unseres Zusammen
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lebens vereinigen. Der Tenor Ihres Gesetzes ist eben kein Zusammenhaltungsgesetz, 

sondern ein Spaltungsgesetz.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe von der CSU: Ah, ah! Oh, oh!)

Dieses Thema haben wir aber nicht nur in den Ausschüssen immer wieder bemängelt, 

und wir debattieren es auch heute schon den ganzen Tag, sondern Sie erinnern sich 

alle sicher auch noch an die Anhörung mit namhaften Expertinnen und Experten, die 

wir hatten. Auch die haben kein gutes Haar an Ihrem Gesetz gelassen.

Es ist einfach so: Wer ausgrenzt, der spaltet. Wer spaltet, der schwächt das Land. Nur 

der Zusammenhalt macht uns stark; denn gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe von der CSU: Ha, ha, ha!)

Präsidentin Barbara Stamm: Die nächste Wortmeldung: Herr Kollege Arnold, bitte.

Horst Arnold (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die Angebote in 

diesem Gesetz für Deutschkurse und Integration im Bereich von freiheitsentziehenden 

Maßnahmen sind grundsätzlich sinnvoll, von der Rechtssystematik her allerdings mit 

der Begriffsbestimmung in Artikel 2 nicht ganz in Einklang zu bringen. Ich denke, wenn 

jemand in Strafhaft ist, hat er schon bewiesen, dass er die verfassungsmäßige Ord

nung verletzt hat. In dem Zusammenhang hat er immer einen Anspruch, und es ist 

immer notwendig, ihn zu integrieren. Letztendlich ist die Resozialisation der entschei

dende Punkt, sodass das nur ergänzend ist. Darüber hinaus wäre wünschenswert, 

wenn diese Angebote im Haushalt tatsächlich mit Mitteln unterlegt würden, damit das 

ernsthaft und nicht nur auf ehrenamtlicher Basis dargestellt werden kann.

Etwas anders sieht es im Untersuchungshaftvollzug aus. Sie haben von der Formulie

rung her den Begriff "angehalten werden, freiwillig… teilzunehmen" gewählt. Das ist 

ein sehr schwammiger Begriff. Entweder man nimmt teil, oder man nimmt nicht teil. 

Manchmal ist bei diesen Personen, die inhaftiert bzw. in freiheitsentziehenden Maß

nahmen sind, die Freiwilligkeit aber nicht gegeben, wobei die Freiwilligkeit aber ent
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scheidend wäre. Im Strafvollzug werden sie gezwungen. Da stellt sich dann die Frage 

der Konsequenz. Wird der Einkauf reduziert? Werden entsprechende Disziplinarmaß

nahmen verhängt? Auch das ist noch offen.

Was im Übrigen das Maßregelvollzugsgesetz anbelangt, haben wir uns schon lang 

und breit – und werden das demnächst wieder tun – mit dieser Klientel darüber unter

halten. Das sind im Grunde genommen kranke Menschen, und im Maßregelvollzug ist 

das erste Ziel die Therapie. Wenn dazu noch ein Deutschkurs und ein Integrationskurs 

dienen, mag das nett sein, aber führt in diesen Bereichen aus unserer Sicht am 

Thema vorbei.

Wenn Haushaltsmittel unterlegt wären, würden wir das ernst nehmen können. Ansons

ten ist das ein Placebo. Wir werden deswegen den Gesetzentwurf in diesem Zusam

menhang ebenfalls ablehnen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Danke schön. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun

gen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung, und dazu werden die Absätze wieder getrennt. Der fe

derführende Ausschuss empfiehlt Zustimmung. Wer dem Absatz 9 – Sicherungsver

wahrungsvollzugsgesetz – zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – CSU, 

SPD, Fraktion – –

(Zurufe)

Noch einmal: Die CSUFraktion stimmt zu. Wer stimmt nicht zu? Gegenstimmen! – 

SPD, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthal

tung der FREIEN WÄHLER ist der Absatz 9 so beschlossen.

Wer dem Absatz 10 – Untersuchungshaftvollzugsgesetz – zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – CSU. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – SPD, 
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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen! – Fraktion der FREIEN 

WÄHLER. Damit ist der Absatz 10 so beschlossen.

Wer dem Absatz 11 – Strafvollzugsgesetz – zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – CSUFraktion. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – SPD, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthaltung der FREIEN 

WÄHLER ist der Absatz 11 auch so beschlossen.

Wer dem Absatz 12 – Maßregelvollzugsgesetz – zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – CSUFraktion. Wer ist dagegen? – SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthaltung der Fraktion der FREIEN WÄHLER ist Ab

satz 12 ebenfalls beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Jürgen Mistol
Abg. Andreas Lotte



Präsidentin Barbara Stamm: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich auf:

Artikel 17a

Änderung weiterer Rechtsvorschriften

hier: Abs. 7 und 8 "Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz, 

Durchführungsverordnung Wohnungsrecht"

Ich darf die Aussprache eröffnen und Herrn Kollegen Mistol das Wort erteilen.

(Unruhe)

– Ich darf um ein bisschen mehr Ruhe bitten. – Bitte schön, Herr Kollege.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Wir alle haben 

den Satz "Gemeinsam gewinnen wir" schon einmal gehört. Ich habe versucht, etwas 

Gemeinsames zu finden, und ich habe eine Gemeinsamkeit bezüglich des Ziels ge

funden.

Die Intention der Regelung, der Bildung von Ghettos mit einseitiger Bewohnerstruktur 

und von Parallelgesellschaften entgegenzuwirken, unterstützen wir GRÜNEN aus

drücklich. Wir brauchen Quartiere, in denen Menschen aller Schichten, hier Geborene 

und Zuwanderer wohnen und in denen stabile Bewohnerstrukturen geschaffen werden 

und funktionieren. Das ist ein wichtiges Integrationsziel, aber auch eine unverzichtbare 

Maxime für die Stadtentwicklung.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Bereits nach geltendem Recht kann in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf bei 

der Benennung von der Rangfolge der Dringlichkeit abgewichen werden, wenn es der 

Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen dient. Die im Baye

rischen Wohnungsbindungsgesetz und in der Durchführungsverordnung Wohnungs

recht vorgesehenen neuen Regelungen machen allerdings aus dieser Ausnahmevor
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schrift eine regelmäßige Prüfpflicht und stellen die Strukturkomponente der 

Dringlichkeitskomponente als gleichwertiges Ziel zur Seite.

Diese stetige Prüfpflicht bedeutet für die zuständige Stelle bei der Ermittlung und stän

digen Beobachtung der Zusammensetzung der Bevölkerungsstrukturen einen be

trächtlichen Mehraufwand; denn eine solche erfolgversprechende Ermittlung ist nicht 

allein vom Schreibtisch aus, sondern erst auf der Grundlage vertiefter Erkenntnisse 

der örtlichen Verhältnisse möglich.Bei dieser Entscheidung muss die betreffende Stadt 

oder Gemeinde mit einbezogen werden. Darüber hinaus erschweren eine Vielzahl von 

Unwägbarkeiten und die in höchstem Maße auslegungsbedürftigen Merkmale der 

Strukturkomponente einen einheitlichen, ordnungsgemäßen Vollzug. Alles in allem: 

Das ist wirklich ein Schmankerl der Praxistauglichkeit, das Sie hier auf den Weg brin

gen.

Kolleginnen und Kollegen, eine stabile Bewohnermischung gelingt nicht allein durch 

die Zusammensetzung von Menschen unterschiedlicher Herkunft nach bestimmten 

Verteilungsmustern. Stabile Quartiere – das wissen wir – entstehen durch eine gute 

Mischung des freien und des geförderten Wohnungsbaus mit Angeboten der Begeg

nung und der Kommunikation, Konfliktmanagement und Präventionsarbeit. Die ganze 

Palette begleitender Quartiersarbeit reicht von investiven Maßnahmen wie der Errich

tung von Stadtteilzentren, Begegnungsstätten, Kinder und Jugendtreffs, Bildungs 

und Beratungseinrichtungen bis hin zu nicht investiven Maßnahmen wie der Errich

tung eines Quartiersmanagements oder dem Aufbau von Netzwerken.

Die Kommunen, Kolleginnen und Kollegen, fordern seit geraumer Zeit die Programme 

der Städtebauförderung derart fortzuentwickeln und finanziell auszugestalten, damit 

bei der Neuentwicklung und Neuordnung von Quartieren eine integrative Entwicklung 

bereits präventiv gefördert werden kann, weil diese Präventionsarbeit die Grundlage 

einer stabilen Quartiersentwicklung ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Das war jetzt der Absatz 7.

Mit Absatz 8 ist geplant, dass Wohnungssuchende, die eine vorgeschlagene Wohnung 

ohne triftigen Grund ausschlagen, für neun Monate von der Vermittlung ausgeschlos

sen werden. Diese Entscheidung ist den Wohnungssuchenden mitzuteilen und damit 

als Verwaltungsakt auch auf dem Rechtsweg überprüfbar. Nachdem aber sehr viele 

Wohnungssuchende sehr präzise Vorstellungen von ihrer Wohnung haben – das ist 

zumindest die Erfahrung der Unternehmen – und dieser unbestimmte Rechtsbegriff 

"triftiger Grund" der Auslegung bedarf, wird sicher ein erheblicher Mehraufwand mit 

dieser neuen Vorschrift anfallen.

Kritisch beurteilen die kommunalen Spitzenverbände die Notwendigkeit einer neuen 

Regelung, wonach künftig als ergänzendes Dringlichkeitskriterium auf den gewöhnli

chen Aufenthalt anstatt der Hauptwohnung abgestellt wird. Im Hinblick auf die Asylbe

werber wäre es nicht nötig, das Kriterium "gewöhnlicher Aufenthalt" einzuführen, da 

diese ab dem Tag ihrer Aufnahme in eine Asylbewerberunterkunft mit alleinigem 

Wohnsitz in einer bestimmten Gemeinde angemeldet sind. Wie der gewöhnliche Auf

enthalt aber nachgewiesen werden soll, bleibt völlig unklar. Das ist auch etwas, was in 

der Praxis nicht umsetzbar ist.

Was die Ghettobildung angeht, möchte ich sagen: Wir haben hier auch Instrumente. 

Ich nenne nur das Instrument der mittelbaren Belegung, mit der man der Ghettobil

dung bereits heute entgegenwirken und eine gelingende Integration von Geflüchteten 

befördern kann.

(Beifall bei den GRÜNEN und des Abgeordneten Andreas Lotte (SPD))

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Die nächste Wortmeldung: Herr Kollege 

Lotte, bitte.

Andreas Lotte (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kolle

gen! Der Kollege Jürgen Mistol ist sehr ausführlich auf die Details der Absätze einge
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gangen, deswegen beziehe ich mich jetzt bei meinen Ausführungen auf grundsätzli

che Themen der Wohnungspolitik in Bezug auf den Artikel 17a. Die wesentlichen 

Thesen stelle ich vorab, und anschließend gehe ich auf die Details ein.

Beim Artikel 17a wird zum Thema Wohnungspolitik deutlich, dass es auch in der Pas

sage nicht um das Thema Integration geht, sondern auch dieser Artikel von Angst und 

einem verzerrten Menschenbild geleitet ist. Die Veränderung des Bayerischen Woh

nungsbindungsgesetzes wird für Geflüchtete die Vergabe bei den Sozialwohnungen 

erschweren und nicht erleichtern. Die Veränderung des Wohnungsbindungsgesetzes 

schafft unnötige Bürokratie und unterstellt, dass Personen mit einem Anspruch auf 

eine geförderte Wohnung nie genug bekommen können und sich mit einer – in Anfüh

rungszeichen – "normalen" Wohnung nicht zufrieden geben.

Aus diesem Grund lehnen wir diese Passage ausdrücklich ab; ich möchte das kurz 

und knapp etwas ausführlicher begründen.

(Zurufe von der CSU)

– Ja, kurz und knapp, aber etwas ausführlicher als bisher. Genau.

Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz konkret: Die Vergabe der geförderten Woh

nung soll nach Dringlichkeit geregelt werden, das hat der Kollege Mistol schon ausge

führt. Dabei geht es um die Strukturkomponente und um die einseitigen Bewohner

strukturen. Die spannende Frage ist aber: Was sind überhaupt einseitige 

Bewohnerstrukturen, und wann liegen diese konkret vor? Bei welchen Merkmalen der 

Bevölkerung liegen sie vor? Wie groß muss der Anteil von Personen mit diesem Merk

mal sein, damit ein Einzug in die jeweilige Wohnsiedlung gegebenenfalls verhindert 

wird?

Die nächsten Fragen, die sich zwangsläufig stellen, lauten: Wie soll ein Wohnungsei

gentümer damit umgehen, wenn er die Wohnung vermietet? Wann ist bei der Auswahl 

der Mieter von einseitigen Bewohnerstrukturen die Rede? Lohnt es sich für manchen 
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Wohnungssuchenden, sich überhaupt noch in dem einen oder anderen Gebiet zu be

werben, weil er befürchten muss, auch unter diese Merkmale zu fallen? Wie gehen die 

Ämter, die Sozialämter der Kommunen tatsächlich damit um? Auch die Juristen wer

den sich trefflich damit beschäftigen müssen. Sie tappen im Dunkeln, weil völlig unklar 

ist, wie sie diese einseitigen Bewohnerstrukturen auslegen sollen.

Darüber hinaus gehe ich auf die datenschutzrechtliche Problematik ein; denn es ist 

auch die Frage, wie ich überhaupt ermitteln will, wie die Struktur aussieht. Ich benötige 

dafür konkrete Daten. Gibt es dann eine Mieterdatei? Wie soll das aussehen? Müssen 

die Eigentümer Mieterdaten liefern, und wenn ja, an wen müssen sie sie liefern? Das 

ist mehr als fragwürdig.

Ich will aber auch klarstellen: Natürlich ist es wichtig, eine Durchmischung der Bevöl

kerung zu haben, und eine Durchmischung der Bevölkerung ohne einseitige Struktu

ren funktioniert durch eine gemischte Vergabe, wie das in München bereits praktiziert 

wird. Ein Sozialamt macht dann eben fünf Vorschläge, und der Vermieter kann daraus 

eine Mieterin oder einen Mieter auswählen.

Was Sie aber jetzt mit diesem Gesetzentwurf gemacht haben, ist schlichtweg hand

werklich schlecht, ist wahnsinnig bürokratisch und schafft viele offene Fragen.

Wir stehen mit dieser Kritik auch nicht alleine da. Der Deutsche Mieterbund Bayern 

sagt zu dem entsprechenden Artikel:

… damit wird nur ein weiteres bürokratisches Monster geschaffen, mit dem man 

dem Ziel der Vermeidung von Ghettobildung überhaupt nicht beikommen kann. 

Das ist faktisch für die Behörden und für den Vermieter nicht durchzuführen.

(Beifall bei der SPD – Harry Scheuenstuhl (SPD): So ist es!)

Der Mieterbund hat bereits angekündigt, das Gesetz verfassungsrechtlich prüfen zu 

lassen, weil er große Zweifel hat. Für Sie bei der CSU heißt es aber: Augen zu und 
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durch, keine Debatte. Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände, die eben

falls darauf hinweisen, dass dieses Gesetz in diesem Bereich so nicht umsetzbar ist,

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

werden schlichtweg ignoriert. Auch die kommunalen Spitzenverbände gehen davon 

aus, dass gerichtliche Auseinandersetzungen vonseiten der Betroffenen zu befürchten 

sind.

Geplant ist außerdem, dass Wohnungssuchende eine vorgeschlagene Wohnung ohne 

triftigen Grund nicht ausschlagen dürfen. Ich möchte die Frage stellen: Was soll über

haupt ein triftiger Grund sein? Wie sollen die Ämter mit diesem Gesetz in der Praxis 

umgehen? Ich hatte vor einiger Zeit in meiner Sprechstunde eine Bürgerin, die psychi

sche Probleme hatte und unter Platzangst litt. Sie hat eine einzige Vorgabe für eine 

Wohnung geäußert, indem sie sagte, sie brauche eine Wohnung mit Balkon. Alles an

dere sei ihr egal, wie groß, wie klein, wie auch immer das aussehe. – Nach Ihren Vor

gaben würde das nicht funktionieren, und sie hätte schlichtweg Pech, wenn sie einen 

Balkon haben will, weil sie diesen braucht, und ein entsprechendes Attest hat. Das 

würde überhaupt nicht berücksichtigt. Das Amt kann das nicht entscheiden. Im Zweifel 

wäre das ein Fall für die Gerichte.

Es stellt sich auch die Frage: Was ist mit den anderen 10.000 Menschen, die bereits in 

Bayern auf der Warteliste stehen und die froh sind, überhaupt eine Wohnung zu fin

den?

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Florian Herrmann (CSU))

Sie vermitteln mit dem Gesetz den Eindruck, diese Menschen nehmen nur das Beste, 

das Beste ist gerade gut genug, und eine Verteilung findet gar nicht statt. Wir haben 

deswegen beantragt, diese Passage ersatzlos zu streichen.

Integrationspolitik ist für uns Politik für die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen in den 

nächsten fünf Jahren mindestens 100.000 Wohnungen, und zwar für alle.
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Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, Ihre Redezeit ist um.

Andreas Lotte (SPD): Liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, das ist auch zu 

schaffen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Danke schön. Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen 

liegen mir nicht vor, deshalb kommen wir jetzt zur Abstimmung. Dazu werden die Ab

sätze wieder getrennt. Der federführende Ausschuss empfiehlt zu beiden Absätzen 

Zustimmung. Wer dem Absatz 7 – Wohnungsbindungsgesetz – zustimmen will, den 

bitte ich um das Handzeichen. – CSU. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – 

SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen! – Fraktion der FREIEN WÄH

LER. Damit ist der Absatz 7 so beschlossen.

Wer dem Absatz 8 – Durchführungsverordnung Wohnungsrecht – zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – CSUFraktion. Ich bitte, die Gegenstimmen anzu

zeigen. – SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthal

tung der FREIEN WÄHLER ist der Absatz 8 ebenfalls beschlossen.

Ich schaue auf die Uhr. Sind Sie damit einverstanden, dass wir die namentliche Ab

stimmung jetzt durchführen? Wir haben die 15 Minuten gleich, bis die Wahlurnen ste

hen. – Drei Minuten, bitte. Wir kommen zurück zum Bayerischen Kinderbildungs und 

betreuungsgesetz. Die CSU hatte dazu eine namentliche Abstimmung beantragt. Die 

Urnen stehen bereit. Ich bitte, die Stimmkarten einzuwerfen.

(Namentliche Abstimmung von 02.11 bis 02.14 Uhr)

Die drei Minuten sind um. Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die Abstimmung. Ich 

bitte, die Stimmkarten draußen auszuzählen. – Ich darf Sie bitten, die Plätze wieder 

einzunehmen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Thomas Gehring
Abg. Franz Schindler



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Zunächst rufe ich auf:

Präambel

In der Zweiten Lesung wurden dazu Änderungen beschlossen. Im Einzelnen verweise 

ich auf die Neufassung im Beschluss zur Zweiten Lesung. Die Drucksache dazu ist 

noch nicht aufgelegt. Die Redezeit beträgt 24 Minuten. Ich eröffne die Aussprache. 

Der erste Redner ist Herr Kollege Gehring.

Thomas Gehring (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei 

der Zweiten Lesung ist mir klar geworden, dass es in dieser Präambel wohl darum 

ging, einen Text zu schaffen, der zumindest die gleiche Lyrik wie ein Verfassungstext 

hat. Sie haben sich hier in der Verfassungslyrik versucht und eine Art Nebenverfas

sung oder BonsaiVerfassung geschrieben. Wir haben aber eine gute Bayerische Ver

fassung. Daher brauchen wir den Text nicht, den Sie hier formuliert haben. So schön 

es sein mag, in die politische Lyrik einzusteigen, der Text ist dennoch unnötig. Wir 

brauchen keine BonsaiVerfassung. Wir haben eine sehr gute Bayerische Verfassung.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Interessant ist, dass trotz dieses zentralen Textes, über den Sie sich viele Gedanken 

gemacht haben, dennoch Änderungsanträge kamen, um diesen Begriff der Leitkultur 

irgendwie zu retten. Ich glaube aber, dass der Text dadurch nicht besser geworden ist. 

Wenn ein zentraler Begriff in einem Gesetzestext in Klammern auftaucht, bedeutet 

das, dass dieser Begriff nicht definiert ist. Er ist dann auch nicht klar.

(Markus Blume (CSU): Das ist eine Legaldefinition! Das sollten Sie wissen!)

– Herr Kollege Blume, Sie können gerne nach vorne kommen und sich dazu äußern. 

Ich gebe Ihnen gerne etwas von meiner Redezeit ab. Es würde Ihnen gut anstehen, 

wenn Sie einen solchen Begriff in ein Gesetz schreiben, diesen Begriff dann auch zu 

verteidigen und ihn hier zu erklären.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Begriff der Leitkultur ist unselig. Er macht Proble

me und ist nicht hilfreich. Bitte streichen Sie diesen Begriff. Jetzt haben Sie dazu noch 

einmal die Gelegenheit. Dieses Gesetz wird allein durch diesen Begriff ein schlechtes 

Gesetz. Es wird kein Gesetz sein, das vereint. Aber nur gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Der nächste Redner ist Herr 

Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Bevor wir über die Präambel eines Gesetzes reden können, müssen wir uns zunächst 

einmal die Frage stellen, ob wir als Bayerischer Landtag oder als Freistaat Bayern ein 

solches Gesetz überhaupt beschließen dürfen. Hier geht es um die Frage der Gesetz

gebungszuständigkeit. Sie wollten doch etwas Neues hören. Deshalb mache ich dazu 

einige wenige Anmerkungen.

Wir bezweifeln schon, dass der Freistaat Bayern überhaupt zuständig ist, ein solches 

Gesetz mit seinen 19 Artikeln zu erlassen. Die Gesetzesmaterie "Integration" unterfällt 

der konkurrierenden Gesetzgebung gemäß Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 des Grund

gesetzes, gegebenenfalls auch Artikel 74 Absatz 1 Nummer 2, Nummer 6 und Num

mer 7. Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung sind die Länder zuständig, so

lange und soweit der Bund von seiner Zuständigkeit nicht schon durch Gesetz 

Gebrauch gemacht hat. Genau das hat der Bund mit der Verabschiedung des Aufent

haltsgesetzes und des Integrationsgesetzes vom 31. Juli 2016 getan. Sie waren im 

Übrigen bei diesen beiden Gesetzen, die auf Bundesebene beschlossen worden sind, 

beteiligt.

Die dortigen Regelungen sind in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden und sollten 

abschließend sein. Die §§ 43 bis 45 des Aufenthaltsgesetzes enthalten Bestimmun

gen über die Integration. Dort heißt es nämlich: "Die Integration von rechtmäßig auf 

Dauer im Bundesgebiet lebenden Ausländern in das wirtschaftliche, kulturelle und ge
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sellschaftliche Leben in der Bundesrepublik Deutschland wird gefördert und gefordert." 

Und es heißt dort: "Eingliederungsbemühungen von Ausländern werden durch ein 

Grundangebot zur Integration … unterstützt" usw.

Weitere Regelungen über Integrationsmaßnahmen, insbesondere auf dem Arbeits

markt, enthält das Integrationsgesetz vom Juli 2016. Meine Damen und Herren, diese 

Regelungen sind unseres Erachtens abschließend. Den Ländern steht es nicht zu, zu 

diesen beiden Gesetzen, die mit ihrer Stimme im Bundestag beschlossen worden 

sind, weitere Gesetze zu beschließen, die den gleichen Gegenstand betreffen, weil 

der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch gemacht hat.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Für die Materien, für die der Bund keine Zuständigkeiten hat – das betrifft Schule, 

Hochschule, frühkindliche Bildung –, da schon, aber für alles andere, insbesondere für 

eine neue Philosophie der Integration, ist kein Raum. Hier bezweifeln wir die Rechtmä

ßigkeit.

Meine Damen und Herren, da ich vor zwölf Stunden unterbrochen worden bin, noch 

ein paar Anmerkungen zur Präambel selbst: Ich habe mich schon über die Verwen

dung des Begriffs "christliches Abendland" mokiert. Das werde ich auch weiterhin tun, 

weil der Begriff "christliches Abendland" vergiftet ist. Überall, wo er verwendet worden 

ist, diente er zur Ausgrenzung der anderen, die nicht dem christlichen Abendland an

gehören. Ich bedauere, daran erinnern zu müssen, dass die Begrifflichkeit "Abend

land" immer als Abgrenzungskriterium gegenüber der slawischen, der russischen und 

der jüdischen Kultur gedient hat. Einmal gab es sogar den Begriff der "arischabend

ländischen Kultur". Bei den Nazis gab es den Versuch, eine abendländische Identität 

für sich zu beanspruchen, was eine Unverschämtheit und historisch falsch war. Jeden

falls, meine Damen und Herren, ist dieser Begriff vergiftet. Es ist falsch, ihn in einem 

Gesetz zu verwenden.

(Beifall bei der SPD)
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Offensichtlich haben die Verfasser dieses Textes ein schlechtes Gewissen, weil sie so

fort den jüdischen Beitrag zur Identität angefügt haben. Meine Damen und Herren, da

durch wird es nicht besser. Ist schon der Begriff "christliches Abendland" eine Fiktion 

und ein Kampf und Abgrenzungsbegriff, historisch belastet und anrüchig, wird er 

durch die Bezugnahme auf jüdische Beiträge nur noch schlimmer. Es gab kein christ

lichjüdisches Abendland. Das Christentum war über Jahrhunderte hinweg vom Kampf 

gegen die Judaisierung des Abendlands geprägt. Sie setzen diesen Begriff hier zu

sammen. Das passt nicht. Das ist kulturhistorisch völlig falsch.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Bei der Leitkultur ist es dankenswerterweise so, dass durch die Ergänzung, die Sie 

eingebracht haben, klargestellt wird, dass es Ihnen um eine kulturelle Grundordnung 

geht, die den Migranten entgegengehalten werden soll. Und dann wird das zu einem, 

wie Sie es nennen, Verfassungswechsel in Deutschland in Bezug gesetzt. Meine 

Damen und Herren, der Verfassungswechsel, wie es in der Begründung heißt, war die 

Befreiung am 8. Mai 1945. Das kann man nicht mit dem Begriff "Verfassungswechsel" 

bezeichnen. Das ist völlig abwegig.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, wir haben eine Bayerische Verfassung, nach deren Arti

kel 3 Absatz 1 Satz 1 wir ein Rechts, Kultur und Sozialstaat sind. In dieser Verfas

sung ist die Rede von einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Aber die 

Väter und Mütter dieser Verfassung wären nie auf die Idee gekommen, den Menschen 

eine kulturelle Grundordnung vorschreiben zu wollen, wie Sie sich das anmaßen. 

Auch deswegen können wir diesem Gesetz nicht zustimmen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen jetzt zur Abstim
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mung. Wer der Präambel zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. 

– Das ist die CSUFraktion. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der SPD und 

des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen! – Das ist die Fraktion der 

FREIEN WÄHLER. Dann ist das so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Christine Kamm
Abg. Hans-Ulrich Pfaffmann



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich auf:

Artikel 1

"Integrationsziele"

Zu den beschlossenen Änderungen verweise ich hier auf die Neufassung im Be-

schluss zur Zweiten Lesung. Die Gesamtredezeit beträgt wieder 24 Minuten. Die erste 

Rednerin ist Frau Kollegin Kamm.

(Markus Blume (CSU): Und das um diese Uhrzeit!)

Christine Kamm (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich erzähle 

Ihnen jetzt noch etwas über Ihren Artikel 1, den Sie formuliert haben. In diesem Arti-

kel 1 haben Sie keineswegs dargelegt, wie Sie Integration in Bayern schaffen wollen. 

Sie haben in diesem Artikel 1 wieder auf den fragwürdigen Begriff der Leitkultur abge-

stellt, zu dem schon sehr viel gesagt worden ist. Sie haben in diesen Artikel 1 eine mi-

nimale Änderung eingebracht: Sie haben den ursprünglichen Begriff "Gastrecht", mit 

dem die Menschen, die zu uns kommen, auf die unabdingbare Achtung der Leitkultur 

verpflichtet werden sollen, geändert und haben ihn durch die Begriffe "Gast- und Auf-

enthaltsstatus" ersetzt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wem von Ihnen das eingefallen ist. 

Dieser Begriff Gaststatus macht die Sache nicht besser. In unserem Asyl- und Aufent-

haltsrecht gibt es keinen Gaststatus. Keiner weiß, was das ist. Keiner weiß, was die 

Leitkultur ist. Sie haben es versäumt, in diesem Artikel 1 Integrationsziele zu benen-

nen, die darauf abzielen, eine Gesellschaft zu fördern, die geeint ist, die Integration 

betreibt und die zusammenrückt.

(Unruhe bei der CSU)

– Was ist denn da so lustig? Wer macht denn da bei Ihnen so nette Witze? – Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, wahrscheinlich denken Sie: Wenn wir jetzt hier schön sit-
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zen, brav sind und fast keinen Mucks machen, dann haben wir es bald hinter uns. – 

Das ist aber nicht so.

(Lachen bei der CSU)

Dieses Gesetz wird Sie einholen. Dieses Gesetz wird die Gesellschaft in Bayern spal-

ten. Es wird die Gesellschaft so spalten, wie es dieses Parlament spaltet.

(Anhaltende Unruhe bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich bitte um etwas Ruhe.

Christine Kamm (GRÜNE): Durch dieses Gesetz schwächen Sie die Bürgerinnen und 

Bürger Bayerns. Sie schwächen die Gesellschaft Bayerns. Sie glauben, wenn Sie 

immer wieder das Gleiche wiederholen,

(Lachen bei der CSU)

dann kämen Sie durch. Sie haben in den Ausschussberatungen zu diesem Gesetz 

nicht einmal vernünftig Stellung bezogen. Sie haben sich mit diesem Gesetz nicht aus-

einandergesetzt. Sie setzen sich auch jetzt mit diesem Gesetz nicht auseinander. Sie 

glauben, dass Sie so einfach durchkommen. Aber Sie kommen so nicht durch. Das 

werden Sie noch sehen. Wir brauchen ein Integrationsgesetz, das Bayern voranbringt 

und Bayern nicht spaltet.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Josef Zellmeier (CSU): Zugabe!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Ich bitte darum, wieder etwas 

mehr Ruhe einkehren zu lassen. Herr Kollege Pfaffmann hat das Wort.

(Reinhold Bocklet (CSU): Jetzt kommt der Ajatollah!)

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, dafür, dass Sie sich seit Stunden nicht 

mehr an dieser Debatte beteiligen und dass Sie sich auch in den Ausschüssen nicht 
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daran beteiligt haben, riskieren Sie jetzt eine große Lippe mit Geschrei und mit Häme. 

Wissen Sie, was das ist? – Das ist für einen Parlamentarier unterste Schublade.

(Beifall bei der SPD – Markus Blume (CSU): Sie sind doch Experte für unterste 

Schublade! – Harry Scheuenstuhl (SPD): Seien Sie einmal ruhig! – – Unruhe)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte beruhigen Sie doch Ihre Gemüter. Herr 

Pfaffmann hat das Wort.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Danke schön. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 

reden über den Artikel 1, über die Formulierung von Integrationszielen. Ich sage Ihnen 

von der Regierungsbank und auch den Kolleginnen und Kollegen von der CSU: Hät-

ten Sie bei der Formulierung der Integrationsziele in Ihren Gesetzentwurf hineinge-

schrieben "Wir wollen euch nicht", wäre es ehrlicher gewesen als das, was Sie hinein-

geschrieben haben.

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Das ist unverschämt! – Franz Josef Pschierer 

(CSU): Das hat ja Unterhaltungswert!)

Wir wollen euch nicht. Wenn ihr doch kommt, dann legen wir euch Steine in den Weg. 

– Das wäre die ehrlichere Formulierung Ihrer Integrationsziele gewesen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Zielbeschreibung für die Integration ver-

schleiern Sie Ihr wahres Begehren. Sie wollen keine Integration; das wird hier ganz 

deutlich. Sie wollen Assimilation. Sie wollen, dass sich die Menschen Ihnen ohne 

Wenn und Aber anpassen. Das ist Ihr ehrliches Ziel. Das versuchen Sie, durch Wort-

hülsen zu verschleiern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir brauchen, ist eine menschenwürdige Integra-

tionspolitik. Die ist jedoch bei Ihrer Integrationszielbeschreibung Fehlanzeige. Was wir 

brauchen, ist eine solidarische Integrationspolitik. Das ist eine Politik, die solidarisch 

mit den Menschen umgeht, die zu uns kommen, um Schutz zu suchen. Wir sprechen 

von Kriegsflüchtlingen. Wir sprechen von Menschen, die zu Hause ausgebombt sind. 
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Wir sprechen von Menschen, die zu Hause Gewalt erfahren. Wir sprechen von Kin-

dern und Frauen. All diesen Menschen legen Sie Steine in den Weg. Liebe Kollegin-

nen und Kollegen, das ist ein schlechter Willkommensgruß.

Ziel einer vernünftigen Integrationspolitik muss es doch sein, eine gleichberechtigte 

Teilhabe der Menschen am Leben zu erreichen. Das ist doch das Mindeste. Dieses 

Ziel fehlt bei Ihrer Integrationsbeschreibung. Ziel einer vernünftigen Integrationspolitik 

ist es doch, die Menschen wertzuschätzen. Was wir hier und heute von Ihnen erlebt 

haben, ist keine Wertschätzung, das ist primitive Ablehnung.

(Beifall bei der SPD)

Das macht die Sache ganz schlimm.

(Markus Blume (CSU): Das ist üble Agitation!)

Sie haben diese Debatte mit einem Wortbeitrag Ihres Fraktionsvorsitzenden begon-

nen, der menschenverachtend gegenüber denen war, die bei uns Schutz und Asyl su-

chen. Das ist menschenverachtend. Deswegen ist dieses Gesetz abzulehnen. In Ihrer 

Zielbeschreibung haben Sie ausgeführt: Wir wollen unsere Verantwortung ernst neh-

men. Gar nichts nehmen Sie ernst! Sie handeln verantwortungslos gegenüber allen, 

die aus Kriegsgebieten zu uns kommen, um hier Schutz zu suchen. Das ist verantwor-

tungslos. Das ist Ihre Zielbeschreibung, die zwischen den Zeilen nachzulesen ist.

Ein paar Stunden lang haben Sie versucht, das mit Worthülsen und Programmsätzen 

zu vertuschen und zu verstecken. Nachdem Sie gemerkt haben, dass dieser Versuch 

scheitert, haben Sie die Diskussion eingestellt. Das ist Ihre Art und Weise der parla-

mentarischen Debatte über ein wichtiges Gesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dazu kann ich nur sagen: Pfui Teufel!

(Beifall bei der SPD)
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Aber Sie sind ja diejenigen, die das christliche Menschenbild für sich gepachtet haben. 

Alleine Sie haben das Recht, ein christliches Menschenbild zu definieren. Liebe Leute, 

wenn das, was Sie heute hier abgeliefert haben, das christliche Menschenbild ist, 

dann kann ich dazu nur sagen: Gute Nacht, Kirchen. Das hat mit dem christlichen 

Menschenbild nichts zu tun, und mit einer Wertevermittlung schon gleich überhaupt 

nichts. Sind das denn Ihre Werte, Mauern aufzubauen, Zäune zu errichten und die 

Diktatoren dieser Welt einzuladen? Sind das Ihre Werte? –Darauf können wir verzich-

ten. Und ich sage Ihnen: Die Menschen in diesem Land können auch darauf verzich-

ten. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist bei dieser Debatte klar geworden. Ich 

glaube, es ist Ihnen selber klar geworden. Wenn Sie sich morgen früh vor den Spiegel 

stellen, wird Ihnen klar werden, was Sie heute in diesem Parlament gegenüber den 

Menschen,

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende?

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): die bei uns Schutz suchen, angerichtet haben.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wunderbar, danke schön. – Weitere Wortmel-

dungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen jetzt 

zur Abstimmung.

Wer dem Artikel 1 zustimmen möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. – Das ist 

die CSU-Fraktion. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN 

WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Stimmenthaltungen? – 

Keine Stimmenthaltungen. Dann ist es so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Ludwig Hartmann
Abg. Doris Rauscher



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe auf:

Artikel 3

"Allgemeine Integrationsförderung"

Die beschlossenen Änderungen ergeben sich aus dem Beschluss zur Zweiten Le

sung. Die Redezeit beträgt wie bisher 24 Minuten. Ich eröffne die Aussprache. Erster 

Redner ist der Kollege Hartmann.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, guten Morgen, liebe Kollegin

nen und Kollegen! Wir haben jetzt 4.00 Uhr morgens, und seit sechs Stunden verwei

gern Sie die Debatte zu Ihrem Gesetz. Seit sechs Stunden! Das ist wirklich ein Tief

punkt der parlamentarischen Debattenkultur im Hohen Haus.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Widerspruch bei der CSU)

Ihr Spaltungsgesetz wird doch keinen Millimeter besser, wenn Sie es selber nicht ein

mal mehr verteidigen. Es wird dadurch doch nicht besser. Sie haben doch die Anhö

rung gehabt. Sie haben doch die Vertreter der Kirchen und der Verbände gehört, die 

es alle kritisiert haben.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Es wird dadurch keinen Millimeter besser. Dass Sie sich zurückhalten, gar nicht mehr 

teilnehmen und nur noch ein paar Zwischenrufe machen, zeigt doch wirklich, dass Sie 

von dem Murks in Ihrem Gesetz wirklich nicht überzeugt sind. Das ist heute ganz deut

lich geworden.

(Dr. Florian Herrmann (CSU): Gar nichts ist deutlich geworden!)

Ich möchte ganz kurz auf den Artikel 3, "Allgemeine Integrationsförderung", eingehen, 

der jetzt in der Dritten Lesung behandelt wird. Dabei muss man ein Thema anspre

chen. Sie haben sich ja bis zehn Uhr an der Debatte beteiligt. Solange Sie sich betei

ligt haben, haben Sie immer wieder, in jedem Redebeitrag, vom Fördern und Fordern 
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gesprochen. Sie haben das ständig wiederholt. Dann haben Sie sich nicht mehr betei

ligt; das Thema ist aber weiterhin genauso wichtig. In Artikel 3 Ihres Gesetzes merkt 

man ganz deutlich, dass Sie eben nicht das Fördern und das Fordern auf die gleiche 

Ebene setzen. Das machen Sie nicht. Sie ermöglichen nicht Integration; nicht einmal 

eine Verbindlichkeit ist da. Es gibt nicht einmal einen Anspruch auf einen Kurs. Die 

Verbindlichkeit und die Vorgabe, dass Geld vorhanden ist und es funktionieren kann, 

sind in Ihrem Gesetz nicht zu finden.

Ein weiteres Thema habe ich vorhin schon erwähnt; aber ich greife es wieder auf, weil 

ich es weiterhin wahnsinnig wichtig finde; denn Integration ist etwas Langfristiges und 

nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten erledigt. Das heißt, wir brauchen 

eine Verlässlichkeit und eine Verbindlichkeit in politischer, rechtlicher und finanzieller 

Hinsicht. Das alles muss ein Integrationsgesetz leisten, und es muss die Rahmenbe

dingungen dafür festlegen. Das macht Ihr Spaltungsgesetz definitiv nicht.

(Josef Zellmeier (CSU): Ihre Spaltungsrhetorik meinen Sie! – Dr. Florian Herr

mann (CSU): Ja, genau!)

Wenn Integration gelingen soll, müssen wir dafür sorgen – –

(Josef Zellmeier (CSU): Agitprop wie in alten Zeiten!)

– Herr Zellmeier, wissen Sie was? Sie können mal hochrechnen, wie viele Stunden 

Redezeit Sie hatten. Sie hatten gar nichts Inhaltliches zu sagen, gar nichts. Sie plap

pern jetzt immer nur rein.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Sie müssten sich mal hier hinstellen. Dieses erbärmliche Bild! Da flacken sie alle in 

ihrem Stuhl und denken sich wahrscheinlich, hoffentlich ist es bald vorbei, statt sich 

hier zu beteiligen.

(Unruhe bei der CSU – Glocke der Präsidentin)

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2



Sie haben doch sogar zehn Änderungen am eigenen Gesetz der Staatsregierung be

antragt. Sie hätten ohne Weiteres noch fünf Änderungen mehr beantragen können, 

weil auch die notwendig gewesen wären.

(Josef Zellmeier (CSU): Sie sind ja nicht lernfähig!)

Für uns ist ganz klar: Ein Integrationsgesetz muss einen Zugang zur Sprachförderung 

bieten, die Medienkompetenz stärken und vor allem die Einbindung in demokratische 

Strukturen und Prozesse ermöglichen; sonst kann Integration nicht gelingen.

Das heißt auch, der Zugang zur Bildung muss früh ermöglicht werden. Solange Sie 

sich an der Debatte beteiligt haben, wurde das immer wieder angesprochen. Dann 

schreiben Sie das bitte auch in das Gesetz. So, wie Sie es gemacht haben, grenzen 

Sie aus. Sie spalten. Wer spaltet, schwächt unser Land. Zusammenhalt macht uns 

stark. Gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Zurufe von der CSU: Oh!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächste Rednerin ist die Kolle

gin Rauscher.

Doris Rauscher (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! Wir brauchen jetzt eine Dritte Lesung, weil durch die Änderungsanträge der CSU 

quasi ein Gesetzestext entstanden ist, der uns im Gesetzentwurf der Staatsregierung 

in der Form nicht vorlag. Deswegen macht es schon einen Sinn, dass wir noch mal 

beraten.

(Lachen bei Abgeordneten der CSU)

Ich möchte es relativ kurz machen; denn zum Artikel 3 des Gesetzentwurfs der Staats

regierung haben wir uns ja vorher schon ausgetauscht. Die CSUFraktion hat in Arti

kel 3 zwei Erweiterungen vorgenommen, unter anderem einen neuen Absatz einge

fügt. Das ändert aber nichts daran, dass es bei der Ausgewogenheit von Fordern und 
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Fördern leider immer noch keine Verbesserung gibt. Das Fördern steht immer noch 

unter einem Haushaltsvorbehalt. Deshalb können wir trotz der Ergänzungen dem Arti

kel in der Form nicht zustimmen.

Verbindliche Angebote haben Sie mit der Ergänzung um die Themen Gleichberechti

gung und Würdigung des Ehrenamts wieder nicht geschafft. Deshalb möchte ich an 

dieser Stelle einen Appell an Sie richten. Er mag Ihnen gebetsmühlenartig erscheinen; 

aber das Recht, die Dinge zu wiederholen, die uns bei diesem Gesetz als maßgeblich 

und wichtig erscheinen, steht uns genauso zu wie Ihnen. Sie haben die Aussprache 

verweigert; deswegen kommt von Ihnen jetzt einfach gebetsmühlenartig nichts mehr. 

Wir sind auch ganz dankbar dafür, dass wir dieses Unwort nicht permanent wieder 

hören müssen.

Dieses Gesetz bringt in der vorliegenden Form für die Menschen in unserem Land 

große Auswirkungen mit sich. Lassen Sie uns einfach zu dieser frühen Morgenstunde 

den ResetKnopf drücken! Lassen Sie uns etwas Neues auf die Beine stellen! Denn 

lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dieses Gesetz wird uns 

noch sehr lange beschäftigen. Auch wenn Sie heute nicht mehr darüber reden wollen: 

Es wird die nächsten Monate an Ihnen kleben. Sie werden sich noch darüber ärgern, 

dass Sie heute nicht bereit waren, zumindest in der Dritten Lesung den ResetKnopf 

zu drücken, um gemeinsam hier im Hohen Haus etwas Gutes zu entwickeln.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen jetzt zur Abstim

mung.

Wer dem Artikel 3 zustimmen möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. – Das ist 

die CSUFraktion. Gegenstimmen! – Die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER 

und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine 

Stimmenthaltung. Dann ist es so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Thomas Gehring
Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Ruth Waldmann



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich auf:

Artikel 4

"Deutsche Sprache"

Hierzu wurde in der Zweiten Lesung beschlossen, die Angabe in Absatz 3 Satz 2 an

zupassen. Ich verweise auf den Beschluss zur Zweiten Lesung. Die Gesamtredezeit 

beträgt wiederum 24 Minuten. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kolle

ge Gehring.

Thomas Gehring (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

haben uns darüber unterhalten, dass deutsche Sprachkenntnisse unabdingbar sind, 

um an dieser Gesellschaft teilhaben zu können, um am gesellschaftlichen Leben teil

haben zu können und um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein.

Integration erfolgt immer von zwei Seiten. Sie ist eine Aufgabe dessen, der kommt und 

sich integrieren muss. Diese Menschen vollbringen eine große Leistung. Sie kommen 

aus anderen kulturellen Zusammenhängen in ein Land, dessen Sprache sie nicht kön

nen, und haben vielleicht keine berufliche Qualifikation. Ich habe großen Respekt vor 

den vielen Menschen, die es in den letzten Jahren geschafft haben, sich bei uns zu 

integrieren, und damit eine große Integrationsleistung erbracht haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist eine große Leistung, eine Fremdsprache zu lernen, wenn man nicht mehr in 

einem Alter ist, in dem man besonders gut lernt. Bis zum Alter von sieben Jahren kann 

man sehr gut lernen; ab 20 Jahren wird es schwieriger; ab 40 stagniert man eher. Vor 

all denen, die in diesem Alter dennoch eine fremde Sprache so gut lernen, dass sie 

sie erfolgreich sprechen können und im Berufsleben Erfolg haben, habe ich großen 

Respekt.

Integration ist aber auch Aufgabe der aufnehmenden Gesellschaft, eines Kultur und 

Sozialstaates, wie es der Freistaat Bayern ist. Von dieser Aufgabe ist in diesem Artikel 
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eben nichts zu finden. Darin beinhaltet nur ein kurzer Satz, dass es einen Anspruch 

gibt. Aber wir brauchen ein Recht darauf, Deutsch zu lernen; wir brauchen ein Recht 

auf Deutschkurse; und wir brauchen entsprechende Angebote gemäß dem Bedarf der 

Menschen, die bei uns hier ankommen und Deutsch lernen können.

Wir brauchen ein Recht auf Deutschkurse unabhängig vom Aufenthaltsstatus, weil es 

zum Teil ärgerlich ist, wie Menschen monatelang warten, bis sie an einem Deutsch

kurs teilnehmen können. Doch Deutschkenntnisse sind notwendig für alle, die hier 

leben, ganz egal, wie lang sie hier leben. Deswegen brauchen wir das Recht auf Teil

nahme an Sprachkursen. Wir brauchen die Verpflichtung des Staates, dieses Recht 

den Menschen zu gewähren. Wir brauchen die finanziellen Mittel dafür. Daran hakt es 

nach wie vor bei uns in Bayern.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Das Ärgerliche an diesem Artikel, dessen Überschrift ja nur "Deutsche Sprache" lau

tet, besteht darin, dass die ganze Schuld und die Verantwortung den Migranten zuge

schoben werden. Sie bekommen Sanktionen aufgedrückt, wenn sie ein bestimmtes 

Sprachniveau, das nicht definiert ist, nicht erreichen können. Das ist nicht das richtige 

Verständnis von Integration aufseiten der Aufnehmenden und aufseiten derer, die 

kommen. Deswegen ist dieser Artikel abzulehnen. Ich bitte Sie, dass wir über dieses 

Gesetz hinaus zu einem Dialog finden, wie wir unsere Erwachsenenbildung in Bayern 

neu aufstellen und ein Erwachsenenbildungssystem für eine Einwanderungsgesell

schaft konzipieren, wie wir entsprechende Mittel im Haushalt dafür freibekommen und 

wie wir das Erwachsenenbildungsförderungsgesetz dementsprechend weiterentwi

ckeln.

Mit diesem Gesetzentwurf wird der Integration und dem Sprachenlernen kein Gefallen 

getan. Deswegen werden wir ihn ablehnen. Ich sage Ihnen: Wir müssen uns noch mal 

darüber unterhalten, wie wir tatsächlich das Lernen der deutschen Sprache ermögli

chen; denn nur gemeinsam gewinnen wir.
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(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön. – Als Nächste hat die Frau 

Kollegin Waldmann von der SPD das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.

Ruth Waldmann (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Alle, die sich mit dem Thema Integration befassen, auch alle Kollegen hier 

im Haus, betonen immer wieder die hohe Bedeutung der deutschen Sprache für das 

Gelingen von Integration. Das haben wir alle quer durch die Fraktionen immer wieder 

in den Vordergrund gerückt.

Die Frage lautet jetzt: Was steht zu diesem wichtigen Thema in diesem Integrations

gesetz? – Man würde doch erwarten, dass darin konkrete Maßnahmen für die Unter

stützung beim Erlernen der deutschen Sprache formuliert werden, dass Aufgaben de

finiert, Zuständigkeiten festgelegt und Finanzierungsfragen geklärt werden. Von all 

dem steht aber leider in diesem Gesetzentwurf nichts, übrigens im Unterschied zu den 

Vorschlägen, die wir vorgelegt haben.

Stattdessen ist in dem Gesetzentwurf die Rede von einem mindestens erwartbaren 

Sprachniveau. Das haben wir schon im Ausschuss und in den vorhergehenden Bera

tungen im Plenum angesprochen. Diese Formulierung konnte uns nicht näher erklärt 

werden. Das wird übrigens in der Begründung des Gesetzentwurfs ausdrücklich zuge

geben: Menschliche Sprache entzieht sich der staatlichen Regelung. – Wenn also wer 

auch immer wie auch immer und warum auch immer erkennt, dass das Niveau, das 

nicht näher definiert werden kann, nicht erreicht wird, können Kosten für Kurse in 

Rechnung gestellt werden. Wie das mit Leben gefüllt werden soll, können jetzt die Be

hörden, die Kommunen und die Gerichte in Einzelfällen feststellen, weil sie ja sonst 

nichts zu tun haben.

Sie haben auch bei der großen Anhörung, die wir durchgeführt haben, mitbekommen, 

dass alle kommunalen Spitzenverbände – Städtetag, Landkreistag, Bezirketag – alle 

ihre Bedenken dahingehend formuliert haben, was aufgrund der unklaren Formulie
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rung erstens an unklaren Aufgaben und zweitens an Rechtsstreitigkeiten auf sie zu

kommen könnte. Das ist unverantwortlich. In der ersten Runde, als Sie noch mitdisku

tiert haben, hat der Kollege Huber ausdrücklich erwähnt, dass die Integration und der 

Erwerb der Sprache gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind, für die ausdrücklich alle 

in die Mitverantwortung genommen wurden. Dann ist es doch unverantwortlich, diese 

Partner mit so einem unausgegorenen und schwammigen Gesetz alleinzulassen.

Im zweiten Teil des Artikels, in Absatz 4, wird dazu Stellung genommen. Darin geht es 

um die Dolmetscherkosten. Weder bei den Debatten in den Ausschüssen noch bei der 

Lesung hier im Plenum oder sonst wo konnten die dabei strittigen und offenen Fragen 

geklärt werden. Dolmetscherkosten können auferlegt werden, wenn dieses beliebige, 

nicht definierte Niveau nicht erreicht wird. Auch da können sich Behörden, Kommunen 

und Gerichte darauf einstellen, dass sie sich mit jeder Menge mühseliger Einzelfälle 

herumschlagen werden können. Herzlichen Dank dafür.

(Beifall bei der SPD)

Noch krasser aber erscheint der Widerspruch, dass bei diesem Verfahren – ich habe 

das vorhin, in der ersten Runde, schon angesprochen – ein Fehler unterlaufen kann, 

der möglicherweise von Behörden begangen werden wird. In der Praxis ist das ausge

sprochen wahrscheinlich. Man könnte nämlich einen Dolmetscher erwischen, der 

möglicherweise nicht ganz korrekt übersetzt. Bei der Übersetzung geht es ja nicht nur 

darum, Wörter aneinanderzureihen, sondern auch darum, Rechtsbegrifflichkeiten ver

ständlich zu machen, unsere Behördensprache zu verstehen und das jemandem na

hezubringen, der vielleicht aus einem Land mit ganz anderem Rechtsverständnis ge

kommen ist. Da gibt es viele Missverständnismöglichkeiten.

Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Übermittlungsfehlern kommt, in der Pra

xis gar nicht so gering. Deswegen ist es in diesem Fall nicht zulässig, dass die Behör

de einseitig zulasten der Migranten abspatzen kann und Haftungsansprüche einfach 

par ordre du mufti ausgeschlossen werden können. Dabei können wir noch gar nicht 
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sagen, wie hoch die Beträge sind, mit denen wir es zu tun haben können. Die Beträge 

werden den Migranten dann finanziell angelastet. Sie wissen dann erst recht nicht 

mehr, wie ihnen geschieht.

Auch das zeigt, dass dieses Gesetz noch unausgereift ist. Es ist noch nicht genügend 

abgestimmt und deswegen in dieser Form leider noch nicht zustimmungsfähig. Wir 

werden leider mit den genannten offenen Punkten noch viel zu tun haben.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wer dem Artikel 4 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die 

Fraktion der CSU. Gegenstimmen! – Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und 

des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist es so be

schlossen. Artikel 4 ist angenommen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Jürgen Mistol
Abg. Dr. Paul Wengert



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe auf:

Artikel 9 neu

"Kommunen"

Der Artikel 9, "Kommunen", wurde in der Zweiten Lesung neu in das Gesetz aufge

nommen. Zum Inhalt verweise ich auch hier auf den Beschluss zur Zweiten Lesung.

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Mistol. Der hat heute Groß

kampftag. Bitte schön.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Aus Sicht der 

Kommunen möchte ich festhalten: Erstens. Viele Regeln taugen nicht für die Praxis. 

Das ist wirklich handwerklicher Murks.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweitens. Die Staatsregierung ist für das Fordern zuständig, die Kommunen für das 

Fördern. Das ist schon eine sehr merkwürdige Aufgabenverteilung.

Drittens. Das Gesetz sieht neue Aufgaben für die Kommunen vor, die einen Mehrauf

wand bei den Investitionen und beim Personal mit sich bringen; aber Sie lassen sie 

finanziell im Regen stehen.

Ich möchte nochmals den Herrn Buckenhofer vom Städtetag zitieren. Er hat gesagt: 

Leider drückt sich der Gesetzgeber um die Lösung konkreter Probleme, die den Kom

munen auf den Nägeln brennen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Lassen Sie mich zum Abschluss noch etwas zur Debatte hier sagen. Dass sich die 

CSU heute ab 22.00 Uhr der Diskussion verweigert hat, ist das eine. Dafür sind Sie für 

sich verantwortlich. Es verstört mich aber wirklich, dass sich auch die Staatsregierung 

als Verfassungsorgan zu der ganzen Reihe von Kritikpunkten nicht mehr gerührt hat, 
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keine Silbe mehr gesagt hat. Das hat mich wirklich befremdet. Dass Sie sich aus die

ser Diskussion verabschiedet haben, hat noch mal eine ganz andere Qualität.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön. – Der nächste Redner ist Herr 

Dr. Wengert. Bitte schön, Herr Doktor.

Dr. Paul Wengert (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe 

bereits in der Zweiten Lesung erhebliche Mängel aufgezeigt, die der Gesetzentwurf 

der Staatsregierung im Hinblick auf die Kommunen enthält. Auf einen ganz grundsätz

lichen Mangel und auf Versäumnisse dieses Gesetzes will ich nun eingehen. Dieser 

Mangel, den auch die kommunalen Spitzenverbände leider vergeblich kritisieren, be

steht in der absoluten Unverbindlichkeit hinsichtlich der Förderung. Statt klarer Hand

lungsanweisungen einerseits und konkret formulierter Verpflichtungen andererseits 

enthält der Entwurf häufig bloße Programmsätze. Das bringt für die Kommunen große 

Unsicherheiten beim Vollzug, etwa bei der fehlenden Adressatendifferenzierung für die 

Verpflichtung, sich angemessen in Deutsch verständigen zu können. Denn "es besteht 

… auch für bereits länger in Deutschland lebende Zuwanderer zum Teil kein Zugang 

zu Deutschkursen", so die kommunalen Spitzenverbände.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Und wer entscheidet eigentlich darüber, was erwartbar oder angemessen ist und ob 

das Lernziel erreicht wurde oder nicht? Wie bereits in der laufenden Debatte kritisiert, 

ist auch aus kommunaler Sicht die Drohkulisse geradezu ärgerlich, die der Entwurf 

gegen Kindertagesstätten errichtet, die sich häufig in kommunaler Trägerschaft befin

den, indem ihnen Artikel 5 völlig überflüssigerweise Widerruf oder Rücknahme der Er

laubnis für ihren Betrieb androht, wenn sie nicht zentrale christlichabendländische 

Kultur vermitteln, Achtung vor religiösen Werten entwickeln und Migranten und ihre In

tegrationsbereitschaft fördern. Nach dem BayKiBiG droht ihnen ja bereits heute der 
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Entzug der Betriebserlaubnis, wenn sie sich nicht an die dort nahezu identischen Vor

gaben halten.

Den Kommunen obliegt auch die Ahndung von Verstößen gegen Regelungen dieses 

Gesetzes. Zum einen werden die dafür entstehenden Kosten bei ihren Verwaltungen 

anfallen, zum anderen werden sie beim Vollzug viel Freude haben, weil die Verletzung 

des verfassungsrechtlichen Bestimmtheits und Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ge

radezu charakteristisch für dieses Gesetz ist und Sie sich bei den Gesetzesformulie

rungen in eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen flüchten, mit der Folge, 

dass der Vollzug der Vorschriften mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein wird, 

wie die kommunalen Spitzenverbände mit der ihnen eigenen vornehmen Zurückhal

tung kritisieren.

Ein Musterbeispiel für einen solchen zweifelhaften unbestimmten Rechtsbegriff enthält 

etwa der neue Artikel 5a, der nach Artikel 17a des Entwurfs zur Vermeidung einseiti

ger Bewohnerstrukturen in das Wohnungsbindungsgesetz eingefügt werden soll. 

Wann ist denn eine Bewohnerstruktur einseitig? Liegt Einseitigkeit schon vor, wenn 

30 % der Bewohner das gleiche Merkmal aufweisen, oder erst ab einem Anteil von 

50 % oder 80 %? Die unverzügliche Verpflichtung des Verfügungsberechtigten, eine 

Wohnung nur an Wohnungssuchende zu vermieten, deren Zuzug die Gemeinde vor

her zugestimmt hat, ist faktisch für die Kommunen nicht nachvollziehbar.

Was da auf unsere Kommunen zukommt, lässt die Stellungnahme des Vertreters des 

Innenministeriums im Kommunalausschuss zum Begriff der Beharrlichkeit erahnen. 

Die Sicherheitsbehörden müssten sich die Frage stellen, wie dieser Begriff zu deuten 

sei. Die Argumentation der CSU zu einem entsprechenden Vorhalt im Ausschuss ist 

so verblüffend wie juristisch unhaltbar. Kollege Reichhart sagte, das Integrationsge

setz lebe auch davon, dass es in vielen Bereichen nicht ganz, ganz konkret werde, 

sondern abstrakt bleibe und zum Teil unbestimmte Rechtsbegriffe verwende. Das sei 

in diesem Bereich sehr, sehr gut.
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Ich muss hier auch noch mal auf das Thema Konnexität zu sprechen kommen, die 

Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, ja nicht berührt sehen. Das sehen 

die kommunalen Spitzenverbände ganz anders. Ich darf aus deren Stellungnahme zi

tieren:

Erforderlich ist, dass der Freistaat die Förderungen, Angebote und Begünstigun

gen auskömmlich finanziert. Der Staat darf die Folgekosten der Integration nicht 

auf die Kommunen und Kommunalverbände abwälzen.

Der Vertreter des Innenministeriums sah im Kommunalausschuss die Konnexität erst 

dann tangiert, wenn sich eine tatsächliche Mehrbelastung ergebe. Unwesentliche 

Mehrbelastungen seien nicht ausgleichspflichtig. Es bleibe abzuwarten, wie oft solche 

Fälle vorkommen. Gemeint waren die beharrlichen Regelverstöße nach Artikel 18. 

Ausgleichsverpflichtungen bestünden nur bei nicht unerheblichen Mehrbelastungen. 

Ob dieser Rahmen erreicht werde, bleibe abzuwarten.

Wenn das zweifelhaft ist, frage ich mich schon, welche Relevanz und daraus folgend 

welche Berechtigung diese Bestimmung dann überhaupt hat und ob sie nicht tatsäch

lich nur Popanz ist. Aber ganz unabhängig davon: Was hindert die Staatsregierung ei

gentlich daran, eine Bestimmung aufzunehmen, die im Erheblichkeitsfall die Konnexi

tät anerkennt? So müssen die Kommunen später ihren Ansprüchen einmal mehr 

hinterherlaufen.

Ich könnte diese Mängelliste noch weiter fortführen, etwa weil dieser Gesetzentwurf 

die kommunalen Integrationsbeiräte überhaupt nicht erwähnt, obwohl sie auf kommu

naler Ebene eine ganz wichtige Rolle spielen, oder weil dieser Gesetzentwurf wichtige 

gesellschaftspolitische Erfordernisse schlichtweg nicht zur Kenntnis nimmt, wie etwa 

die interkulturelle Öffnung der öffentlichen Verwaltung oder die Förderung von Integra

tionsmaßnahmen freier Träger zur Entlastung der Kommunen.

Ich komme zum Schluss. Dieser Gesetzentwurf stellt nicht nur für Migranten ein um

fangreiches Pflichtenheft dar. Nein, auch die Kommunen bekommen ein solches 
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Pflichtenheft in die Hand gedrückt, werden damit in den ungewissen Vollzug entlassen 

und mit nicht unerheblichen Kostenrisiken, zusätzlichem Personalaufwand und droh

enden Prozessen konfrontiert. Durch Drohkulissen, den eindeutig repressiven Charak

ter und den falschen Geist

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege, Sie überschreiten Ihr Zeitlimit.

Dr. Paul Wengert (SPD): der Abschottung und Ausgrenzung, den dieses Gesetz ver

breitet,

(Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet schaltet das Rednermikrofon ab – Dr. Paul 

Wengert (SPD): ist letztlich auch der örtliche Friede gefährdet. Sie werden die 

Geister, die Sie riefen, nicht mehr loswerden! – Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön für Ihren Beitrag. – Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kom

men zur Abstimmung. Es geht um den neu eingefügten Artikel 9, "Kommunen". Wer 

dem Artikel 9 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion 

der CSU. Gegenstimmen! – Die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Dann ist der Arti

kel 9 so beschlossen.

Vorsorglich teile ich mit, dass auf Antrag der CSU die Schlussabstimmung in namentli

cher Form erfolgen soll.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Machen Sie doch wieder mit?)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Bernhard Roos



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe auf:

Artikel 10 neu

"Verantwortung der Wirtschaft"

Der Artikel 9, "Verantwortung der Wirtschaft", wurde durch den neu in das Gesetz auf

genommenen Artikel 9 zum neuen Artikel 10. Bezüglich der beschlossenen Änderung 

verweise ich auch hier auf den Beschluss zur Zweiten Lesung.

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Stümpfig. Bitte schön, Herr 

Kollege, Sie haben das Wort.

(Der Abgeordnete Martin Stümpfig (GRÜNE) ist nicht zu sehen – Thomas Kreu

zer (CSU): Wortmeldung verfallen!)

– Dann ist die Wortmeldung verfallen. Nächster Redner ist der Kollege Roos. Bitte 

schön, Herr Kollege.

Bernhard Roos (SPD): Werter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser 

vermeintlich neue Artikel 10 ist im Endeffekt nur ein redaktionell leicht geänderter Arti

kel 9. Warum das so ist, kann uns die CSUFraktion, da sie sich im wilden Streik befin

det, inklusive der von ihr getragenen Bayerischen Staatsregierung leider nicht mehr 

erläutern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wollen Unternehmen? Was will die Wirtschaft? 

Mit der "Wirtschaft" meine ich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. – Investitionssicherheit! 

Die Investition in Menschen ist die edelste, die wir tätigen können. Ich darf an die Er

wähnung der Kinder in der Bayerischen Verfassung erinnern. Werte Frau Präsidentin, 

Sie haben in Ihrer Rede im Staatstheater besonders betont, dass Kinder der Haupt

reichtum unseres Volkes sind. Aber wenn es um Kinder geht, die noch nicht baye

rische Kinder sind und es demnächst wohl werden, sperrt man sich.
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Diversity Management, wie es neudeutsch heißt, fördert die internationale Wettbe

werbsfähigkeit der Unternehmen. Herr Goppel, ich darf Sie an Ihren Wortbeitrag von 

vorhin erinnern. Ob die Zahl jetzt exakt stimmt, weiß ich nicht, aber Sie haben gesagt: 

Die Hälfte der bayerischen Bevölkerung hat Migrationshintergrund – mehr oder weni

ger – oder Migrationsvordergrund, wie viele sagen. Das ist ein Vorteil für Bayern. Da

raus resultiert die wirtschaftliche Stärke, die uns gegenüber anderen privilegiert. Be

greift das endlich mal, liebe CSU!

(Beifall bei der SPD)

Da reicht es nicht, Integrationspreise zu verleihen. Man muss vielmehr den Unterneh

men die Verlässlichkeit geben, dass sie das Invest in die Köpfe und Herzen dieser 

Menschen auch in Rendite ummünzen können; denn nur aus Menschenfreundlichkeit 

machen sie es nicht. Das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Beredtes Beispiel 

hierfür ist der Brandbrief zu der 3plus2Regelung, den Ministerpräsident Seehofer 

von den Kammern, von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft – vbw – bekom

men hat. Es ist doch wirklich ein Aberwitz, ein Treppenwitz der Geschichte, wenn man 

Menschen, die schon ausgebildet und integriert sind, abschiebt. Das ist gegenüber 

diesen Unternehmen regelrecht ein Torpedostoß.

(Unruhe)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Leitkultur. Seien wir doch ehrlich: Ein Migrant, der 

schon in Niederbayern integriert ist und nach Oberfranken kommt, erlebt sein blaues 

Wunder, weil dort plötzlich eine ganz andere Art von Leitkultur zu beherzigen ist. Da 

verlangen wir diesen Menschen viel zu viel ab, ohne dass wir es klar definieren kön

nen. Das wollten bzw. konnten Sie ja nicht.

(Unruhe)

Interkulturelle Kompetenz, Mehrsprachigkeit haben die Kirchen in ihrer Funktion als 

Arbeitgeber – –
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(Anhaltende Unruhe)

– Ich bitte um Ruhe!

(Der Redner schlägt mit der Faust aufs Rednerpult – Glocke des Präsidenten – 

Zurufe von der CSU: Hey! Jetzt aber!)

– Das darf ich auch!

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Roos, über diese Frage entscheide ich 

und entscheiden nicht Sie.

(Beifall bei der CSU – Zurufe von der CSU: Ja, genau! So ist es! – Volkmar Halb

leib (SPD): Er darf doch wohl um Ruhe bitten! )

Bernhard Roos (SPD): Herr Präsident, Sie können darüber entscheiden, aber ich 

kann eine Bitte äußern.

(Beifall bei der SPD – Volkmar Halbleib (SPD): So ist es!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ein wunderbares Muster des Zusammenle

bens

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

für ein gemeinsames Miteinander gegen das geplante Bayerische Integrationsgesetz. 

Es stammt aus der Feder von DGB und IG Metall, aus unserer gemeinsamen Feder: 

das Betriebsverfassungsgesetz. Es macht keinerlei Unterschiede bezüglich der Her

kunft; es geht nur um die Kompetenz und um die menschlichen Fähigkeiten. Jeder 

wird gleichbehandelt. Daran sollte man sich ein Beispiel nehmen; das sollte der Maß

stab sein. Die IG Metall München sagt – ich zitiere: Die Bayerische Staatsregierung 

verkennt, dass Werte Ergebnisse von Verhandlungsprozessen zwischen allen Men

schen, die in Bayern und Deutschland leben, sind. Dazu gehören auch Menschen an

derer Nationalität.
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Der Gesetzentwurf lässt diese Bereitschaft absolut vermissen. Im Übrigen: Leitkultur 

widerspricht vor allem dem Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes:

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 

seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 

oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand 

darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Der Begriff Leitkultur grenzt aus. Ich schließe damit: Das Bündnis für Integration, das 

die Bayerische Staatsregierung mit den Kammern und der vbw geschlossen hat, ist 

unvollständig. Die Arbeitnehmerseite gehört genauso dazu.

Allerletzter Punkt ist meine Forderung: Wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz. Wenn 

wir auf Bundesebene ein solches hätten und Sie da mitmachen würden – es gibt 

sogar innerhalb der CSUBundestagsfraktion Vernünftige, die in diese Richtung den

ken, aber im Moment noch nicht denken dürfen –, könnten wir diesen Weg weiterge

hen. Dann haben wir neben dem völlig überfrachteten und fehleingesetzten Asylthema 

einen weiteren Kanal, der regulierte Zuwanderung zu uns ermöglichen würde. – Ich 

danke und bitte um Zustimmung, also um Ablehnung Ihres Antrags.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Weitere Wort

meldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen 

zur Abstimmung. Es geht um Artikel 10, "Verantwortung der Wirtschaft". Wer diesem 

Artikel 10 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der 

CSU. Gegenstimmen! – Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist der Artikel 10 so be

schlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Jürgen Mistol
Abg. Klaus Adelt



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe zur gemeinsamen Beratung auf:

Artikel 17a

Abs. 2 bis 4 "Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung"

Bezüglich der beschlossenen Änderungen verweise ich auf den Beschluss zur Zwei

ten Lesung bzw. auf die aufgelegte Drucksache. Ich eröffne die Aussprache. Erster 

Redner ist der Kollege Mistol. Bitte schön, Sie haben wieder das Wort.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen!

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich darf Artikel 11 Absatz 4 der Bayerischen Verfassung zitieren: "Die Selbstverwal

tung der Gemeinden dient dem Aufbau der Demokratie … von unten nach oben." Ich 

sage Ihnen: Was die Kommunen selbst erledigen können, muss der Gesetzgeber 

nicht regeln.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips sollte also die Regelung dieses SchwimmbadPa

ragrafen weiterhin der kommunalen Ebene überlassen bleiben. Ich zitiere hierzu noch 

einmal die Position der kommunalen Spitzenverbände; sie schreiben:

Wir halten eine solche Regelung für nicht erforderlich, systemfremd sowie nicht 

mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar. Jetzt schon können Benutzungs

satzungen oder Benutzungsordnungen entsprechende Verhaltensregeln für alle 

Benutzerinnen und Benutzer im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungs

rechts vorgeben, ohne dass es dazu einer zusätzlichen gesetzlichen Regelung 

bedarf.

In diesem Sinne sage ich: Wer ausgrenzt, spaltet; wer spaltet, schwächt das Land. Zu

sammenhalt macht uns stark. Gemeinsam gewinnen wir.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Nächster Redner ist der Kollege Adelt von 

der SPD. Bitte schön, Herr Kollege; Sie haben das Wort.

(Bernhard Roos (SPD): So, Klaus, jetzt sag’s eahna!)

Klaus Adelt (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als 

der Kollege Zellmeier zu Beginn der Zweiten Lesung noch sprechen konnte,

(Heiterkeit bei der SPD – Zurufe von der CSU: Ha, ha!)

hat er davon geredet, dass vieles in der Praxis nicht umzusetzen sei. Damit hat er si

cherlich den Artikel 17a Absatz 2 bis 4, den Schwimmbadparagrafen, gemeint; denn 

bereits beim Entwurf, als man noch von grapschenden Flüchtlingen ausgegangen ist, 

war der Grundgedanke schlichtweg: Schrott. In der Ersten Lesung hat sich daran nicht 

viel geändert, und auch in der Beratung ergab sich keine Änderung. Man hat die Stel

lungnahme der kommunalen Spitzenverbände ignoriert, während man ansonsten 

immer auf das Votum der Spitzenverbände schaut. Hier hat man es ignoriert. Korrekt 

ist, dass vieles jetzt schon in Landkreis, Gemeinde und Bezirksordnung geregelt ist. 

Wer von Ihnen jüngst in einem Bad gewesen ist, weiß, dass dort das Recht des Bade

meisters gilt. Er entscheidet, ob Sie vom Beckenrand springen oder nicht –

(Heiterkeit bei der SPD)

sonst niemand! Und wenn Sie sich nicht nach ihm richten, gehen Sie nach Hause, 

egal, wer Sie sind. Ich spreche hier aus 24jähriger Erfahrung.

(Beifall bei der SPD)

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, das hätt’s nicht gebraucht; denn wer soll eine 

vorherige Belehrung durchführen und das ausdrückliche Anerkenntnis der bestehen

den Vorschriften einfordern?
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In der Zweiten Lesung haben Sie dann den Geltungsbereich der Regelung von den 

grapschenden Flüchtlingen auf jedermann erweitert. Jetzt können also alle Leute be

lehrt werden, und von allen Gästen müssen die Dokumente eingefordert werden. Auch 

hier stellt sich die Frage: Ist das durchführbar? – Nachdem ich in dieser frühen Mor

genstunde keine Hoffnung habe, dass Sie ein Einsehen haben und diesen Schrottpa

ragrafen einschmelzen, stellt sich mir die Frage: Wie wird es denn in den bayerischen 

Staatsbädern am 2. Januar gehandhabt, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist?

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Das frag ich mich auch!)

Auf diesen Ärger freu ich mich jetzt schon.

(Beifall bei der SPD – Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Der Bademeister wird’s 

schon richten!)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Arti

kel 17a Absätze 2 bis 4 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist 

die Fraktion der CSU. Gegenstimmen! – Die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄH

LER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist es 

so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Christine Kamm
Abg. Kathi Petersen



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Nun rufe ich auf:

Artikel 17a

Abs. 5 "Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen"

Zu den beschlossenen Änderungen verweise ich auf den Beschluss zur Zweiten Le

sung. Ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin ist die Kollegin Kamm von BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN.

(Zurufe von der CSU: O je, jetzt geht’s wieder los! – Hubert Aiwanger (FREIE 

WÄHLER): Jetzt dürft ihr euch warm anziehen!)

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sie haben ur

sprünglich in Ihrer Änderung vorgesehen, dass Kinder, die aufgrund des Asylstatus 

ihrer Eltern oder deswegen, weil Sie bestimmte Familien in bestimmte Einrichtungen 

verfrachten, vom Schulunterricht ausgeschlossen sind. Jetzt haben Sie eine kleine 

Verbesserung gemacht und mit Ihrem Änderungsantrag gesagt, dass Kinder, die sich 

mit ihren Eltern in besonderen Aufnahmeeinrichtungen befinden, dem Unterricht in 

den dortigen Klassen zugewiesen werden sollen.

Aus einem Gesetz, das vorher Kinder ganz eindeutig und klar diskriminiert und gegen 

die Kinderrechtskonvention verstoßen hat, haben Sie einen neuen Artikel gemacht, 

der Kinder weiterhin diskriminiert, sie weiterhin auf besondere, schlechtere Bildungs

möglichkeiten verweist. Wir halten es nicht für richtig, dass man festlegt, dass Kinder 

gesonderten Klassen und gesonderten Gruppen zugewiesen werden; denn relativ 

viele Kinder, die dort leben, waren schon mehrere Jahre in bayerischen Grund und 

Hauptschulen eingeschult. Sie werden irgendwann aufgrund irgendwelcher Entschei

dungen in die Einrichtungen Manching und Bamberg verlagert; letztendlich können sie 

keinen gleichwertigen Schulabschluss mehr schaffen, weil sie ja auch kein gleichwerti

ges Schulangebot mehr bekommen.
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Dort wurden jetzt Klassen gebildet, und es wird ein Unterricht angeboten. Aber das ist 

kein gleichwertiger Unterricht; er entspricht nicht unseren Bildungszielen und Bil

dungsvorstellungen. Dieser Unterricht fällt relativ häufig aus; es gibt keine Vertretungs

regelung für Lehrerinnen und Lehrer, wenn die mal krank sind oder wechseln, weil sie 

ein anderes Angebot annehmen. Das Schulangebot reicht auch, wenn man die Lage 

in Bamberg anschaut, keineswegs aus in Bezug auf die dort vorhandenen Kinder und 

Jugendlichen. Im Prinzip gehen allenfalls die Kleinen in den angebotenen Schulunter

richt. Bei den Hauptschülern wird es schon schlechter, und von den Schülern, die be

rufsschulpflichtig wären, gehen allenfalls 5 % in den dortigen Unterricht.

Es wäre richtig, hier ein gutes, ein gleichwertiges Unterrichtsangebot zu schaffen und 

das zu tun, was die Städte angeboten haben, nämlich den Kindern ein Wahlrecht zu 

geben, die Möglichkeit, zu sagen: Ich möchte weiterhin die normale Hauptschulklas

se 6 oder von mir aus auch die Grundschulklasse 4 besuchen, wo ich bisher beschult 

worden bin, und dann vielleicht auch den Jahresklassenabschluss in dieser Schulklas

se machen. Der Übergangsklassenunterricht ermöglicht den Kindern den Schulab

schluss, den Klassenabschluss nicht. Wir sagen: Wer Kindern die Bildungschancen 

nimmt, der gefährdet unsere Zukunft. Wer ausgrenzt und diskriminiert, spaltet. Wer 

spaltet, schwächt die Zukunftschancen der Kinder, schwächt unser Land. Zusammen

halt würde eine gute Zukunft für uns bringen. Gemeinsam sind wir stark.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Nächste hat Frau Kollegin Petersen von 

der SPD das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.

Kathi Petersen (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen!

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Schon bei der Zweiten Lesung habe ich darauf hingewiesen, dass die von Ihnen ge

plante Änderung des Erziehungs und Unterrichtsgesetzes überflüssig wäre, wenn es 
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Ihnen wirklich um Integration ginge. Daran ändert auch der Änderungsantrag der CSU 

nichts, der immerhin – das gestehe ich gerne zu – nicht den Bildungsanspruch aller 

Kinder bestreitet. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.

Aber dieser Absatz ist wie das ganze Gesetz von Abwehr geprägt, von Abwehr gegen

über dem Islam. Deswegen betonen Sie die christlichjüdische Kultur so stark, und 

diese Abwehrhaltung wurde in der Anhörung, wenn Sie sich richtig erinnern, auch von 

den Vertretern der beiden großen Kirchen massiv kritisiert. Dass Sie die Leitkultur – 

eine Vermutung, die heute schon mehrfach geäußert wurde – als Kampfbegriff verste

hen, kann man sehr deutlich dem Konzept zur Bekämpfung des politischen Islam ent

nehmen, das diese Woche im Kabinett verabschiedet wurde. Sie wollen eine Unter

ordnung unter die Leitkultur. Sie wollen die freiheitliche Ordnung und Sicherheit gegen 

Gewalt und Hass verteidigen. – Okay, damit sind wir gerne einverstanden. Aber – und 

da liegt Ihr Denkfehler – das hat nichts mit dem politischen Islam zu tun.

(Zuruf von der CSU: Ach so?)

– Vielleicht hören Sie mal zu. – Der Islam reduziert genauso wie Christentum und Ju

dentum den Glauben nicht auf den Privatbereich, sondern versteht ihn auch politisch – 

dass das Christentum durchaus auch politische Ambitionen hat, müssten Sie beson

ders gut wissen –, das heißt als welt und gesellschaftsverändernde Kraft. Die Staats

regierung scheint die Entpolitisierung des Islam betreiben zu wollen. Das wäre aller

dings ein Verstoß gegen das Grundgesetz und die darin garantierte Religionsfreiheit.

(Beifall bei der SPD)

Von einer höchst bedenklichen Rechtsauffassung zeugt auch die Warnung vor einer 

Selbstblockade des Rechtswegestaates. Es gehört doch gerade zum Wesenskern des 

demokratischen Rechtsstaats, dass die Bürger ihre Rechte vor Gericht geltend ma

chen können. Soll dies Migranten, besonders Muslimen, verwehrt sein?
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Sie wollen keine Parallelgesellschaften. Die wollen wir auch nicht. Aber Parallelgesell

schaften verhindert man nicht dadurch, dass man Unterordnung unter eine Leitkultur 

verlangt, nur aufgeklärte Muslime als Dialogpartner akzeptiert und im gleichen Atem

zug das Verbot von Kinderehen und des Tragens einer Burka fordert. Die christlichjü

dische Tradition, Humanismus und Aufklärung, auf die sich die Staatsregierung gerne 

beruft, lehren Respekt und Akzeptanz, Solidarität und Gastfreundschaft. Davon ist in 

Ihrem Gesetzentwurf kaum etwas zu finden, dafür aber großes Misstrauen nicht nur 

gegenüber Migranten, besonders Muslimen, sondern auch gegenüber der Überzeu

gungskraft der viel zitierten Leitkultur, die man sonst nämlich nicht derart mit Sanktio

nen bewehren müsste.

(Beifall bei der SPD)

Weder das eine noch das andere gereicht Ihnen zur Ehre.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Weitere Wortmeldungen liegen nicht mir vor. 

Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Arti

kel 17a Absatz 5 – er bezieht sich auf das Erziehungs und Unterrichtswesen – zu

stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Die Fraktion der CSU. Gegenstim

men! – Das sind die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 

Stimmenthaltungen! – Die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Dann ist es so beschlos

sen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Kerstin Celina
Abg. Dr. Simone Strohmayr
Abg. Franz Schindler
Präsidentin Barbara Stamm



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Wir kommen zum nächsten Aufruf, zu

Artikel 17a

Abs. 6 "Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz"

Zu den beschlossenen Änderungen verweise ich noch mal auf den Beschluss zur 

Zweiten Lesung. Ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin ist Frau Kollegin Celina. 

Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort.

Kerstin Celina (GRÜNE): Ja, liebe Kollegen, ich kann gar nicht sagen, wann ich das 

letzte Mal so lange wach war. Aber ich fühle mich fit wie ein Turnschuh, und die Dis

kussion macht mir wesentlich mehr Spaß, als ich gedacht hätte.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Ich wage sogar, zu sagen: Sie wirkt wie ein Jungbrunnen auf mich.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich könnte noch drei Lesungen durchziehen. – Wie mein Kollege Franz Schindler vor

hin schon sagte, ist zu bezweifeln, dass Sie überhaupt die Kompetenz haben, dieses 

Gesetz zu beschließen. Dieser Auffassung möchte ich mich anschließen. Auch das 

wird sicherlich noch ein Gericht überprüfen; denn es gibt nicht nur bereits ein Bundes

gesetz, das diese Thematik regelt, sondern auch ein Landesgesetz, das die gleiche 

Thematik regelt, nämlich das BayKiBiG.

Ich werde Ihnen die Vorschriften des BayKiBiG nicht noch einmal vorlesen. Ich habe 

gedacht, ich verwöhne Sie in der Dritten Lesung mit neuen Aspekten. Ich möchte 

Ihnen die Möglichkeit geben, weitere Aspekte zu bedenken. Kürzlich habe ich mich 

wieder mit dem Buch "Was machen Muslime an Weihnachten?" von Aiman Mazyek 

beschäftigt. Aiman Mazyek ist 1969 als Sohn eines Syrers und einer Deutschen in Aa

chen geboren worden, hat in Deutschland Philosophie, Volkswirtschaft und Politikwis

senschaft und außerdem in Kairo studiert. Er ist inzwischen Vorsitzender des Zentral
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rates der Muslime in Deutschland und engagiert sich stark im christlichmuslimischen 

Dialog. Den Anschlag auf "Charlie Hebdo", die Satirezeitschrift, hat er in zahlreichen 

öffentlichen Auftritten als unvereinbar mit dem Islam bezeichnet. Seine Aussagen 

waren wichtig, um klarzumachen, dass Terror und Islam nicht zusammengehören.

Genau dieses diffuse Gefühl, es könnte so sein, schüren Sie mit Ihrem Misstrauensge

setz. Statt sich deutlich davon zu distanzieren und den Dialog mit Menschen aus an

deren Kulturen zu suchen und zu pflegen, machen Sie die Rolle rückwärts. Ihr CDU

Kollege Wolfgang Schäuble hat den Dialog gesucht. Er hat 2006 die erste 

Islamkonferenz eröffnet, und Bundespräsident Christian Wulff hat gesagt: "Der Islam 

gehört zu Deutschland." Gemessen daran, dass Christian Wulff schon lange nicht 

mehr Präsident ist, können Sie sich ausrechnen, wie lange dieser Satz schon galt und 

wie lange Ihre Schwesterpartei schon auf Dialog und gegenseitige Anerkennung setzt. 

Sie aber machen die Rolle rückwärts und legen fest, dass kleine Kinder frühzeitig ge

sagt bekommen, welche Religion sie vorrangig kennenlernen müssen und welche Re

ligion eben nicht so wichtig ist. Statt auf Dialog und gegenseitiges Kennenlernen von 

Anfang an zu setzen, setzen Sie auf Dominanz und Überheblichkeit.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Und jetzt sagen Sie mir: Ist Ihnen der Dialog denn gar nichts mehr wert? Ist Ihnen der 

Respekt vor den anderen denn gar nichts mehr wert? – Denn genau diesen Eindruck 

vermitteln Sie mit Ihrem Gesetz vom ersten bis zum letzten Artikel. Wie wirkt das Ihrer 

Meinung nach auf Menschen wie Aiman Mazyek, die sich integriert haben? – Ich sage 

Ihnen, wie das wirkt: Es wirkt spaltend; denn wer ausgrenzt, spaltet. Wer spaltet, 

schwächt unser Land, und Zusammenarbeit macht stark. Gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Nächste hat Frau Kollegin Dr. Strohmayr 

von der SPD das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.
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Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen!

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Nachdem ich jetzt die beinahe letzte Rednerin bin,

(Zurufe von der CSU: Oh! Wie schade! – Volkmar Halbleib (SPD): Das Beste 

kommt zum Schluss!)

habe ich gedacht: Ich setze jetzt noch mal zur Grundsatzdiskussion an.

(Zurufe von der CSU: Super Idee! – Weitere Zurufe – Unruhe – Glocke des Präsi

denten)

– Nein. Wir haben heute schon viel über frühkindliche Bildung gesprochen, liebe Kolle

ginnen und Kollegen. Aber auch in dieser Dritten Lesung ist es notwendig, noch ein

mal kurz über Artikel 17a Absatz 6 zu sprechen. Sie selbst, verehrte Kolleginnen und 

Kollegen von der CSU, haben diesen Artikel im Rahmen des Gesetzgebungsverfah

rens geändert. Diese Änderung erschließt sich uns nicht. Sie konnten uns auch im 

Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens keine schlüssige Erklärung liefern.Wir sind 

der Ansicht, Artikel 17a Absatz 6 ist total überflüssig und sollte gestrichen werden.

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, so gelingt Integration nicht.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen lie

gen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstim

mung. Wer dem Artikel 17a Absatz 6 zustimmen will, den bitte ich um das Handzei

chen. – Das ist die Fraktion der CSU. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der 
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SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen! – Das sind die FREI

EN WÄHLER. Damit ist das so beschlossen.

Jetzt folgt die Gesamtabstimmung zur Dritten Lesung. Nachdem die Einzelberatungen 

und die Einzelabstimmungen in der Dritten Lesung abgeschlossen sind, kommen wir 

zunächst zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Staatsregierung insgesamt. 

Wer dem Entwurf der Staatsregierung in der soeben beratenen Fassung zustimmen 

will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der CSU. Gegenstim

men! – Das sind die Fraktion der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthal

tungen! – Das sind die FREIEN WÄHLER. Damit ist das so beschlossen.

Jetzt gebe ich der SPDFraktion das Wort zu einer Erklärung zur Abstimmung nach 

§ 133 Absatz 1 der Geschäftsordnung. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Franz Schindler (SPD): Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPDFraktion 

wird diesen Gesetzentwurf natürlich ablehnen. Das ist deutlich geworden. Das macht 

sie nicht nur aus allgemeinpolitischen Gründen. Sie lehnt den Gesetzentwurf auch 

deswegen ab, weil sie mehrere Bestimmungen dieses Gesetzentwurfs für verfas

sungswidrig hält. Es ist deutlich geworden, dass es Meinungsverschiedenheiten darü

ber gibt, ob bestimmte Vorschriften dieses Gesetzentwurfs verfassungsgemäß sind 

oder nicht. Ich darf darauf verweisen, dass in der Begründung zum Gesetzentwurf 

mehrfach betont wird, dass die eine oder andere Bestimmung verfassungskonform an

gewendet und ausgelegt werden müsse. Man hat schon das Gefühl, dass es nicht 

ganz sauber ist. Deshalb behalten wir uns vor, diese Frage gemäß Artikel 75 Absatz 3 

der Bayerischen Verfassung dem Verfassungsgerichtshof vorzulegen. Das betrifft ers

tens die Gesetzgebungskompetenz des Freistaats Bayern für einzelne Vorschriften 

dieses Gesetzes. Zweitens betrifft das einen möglichen Verstoß gegen das Konnexi

tätsprinzip nach Artikel 83 Absatz 3 der Verfassung. Es liegen mögliche Verstöße 

gegen das Diskriminierungsverbot und den Bestimmtheitsgrundsatz vor. Diesbezüglich 

werden wir dem Verfassungsgerichtshof eine Meinungsverschiedenheit vorlegen.
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(Anhaltender Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich stelle fest, dass in der Dritten Lesung 

dem Gesetzentwurf der Staatsregierung entsprechend dem Beschluss der Zweiten 

Lesung ohne weitere Änderungen zugestimmt wurde. Wir führen daher gemäß § 56 

der Geschäftsordnung nunmehr unmittelbar die Schlussabstimmung über den Gesetz

entwurf der Staatsregierung durch. Die Schlussabstimmung soll auf Antrag der CSU, 

wie in § 127 Absatz 2 der Geschäftsordnung vorgesehen, in namentlicher Form erfol

gen. Der Abstimmung liegt der Gesetzentwurf in der in Zweiter und Dritter Lesung be

schlossenen Fassung zugrunde. Die Urnen sind wie immer bereitgestellt. Für die Ab

stimmung stehen Ihnen drei Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 05.00 Uhr bis 05.03 Uhr)

Präsidentin Barbara Stamm: Kolleginnen und Kollegen, bevor Sie jetzt das Haus 

verlassen, bitte ich Sie wirklich – so viel Zeit muss sein –, unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen.

(Die Abgeordneten aller Fraktionen erheben sich – Lebhafter allgemeiner Beifall)

Ich bitte um Verzeihung, dass ich so reingeplatzt bin. Das wollte ich nicht vor einem 

leeren Saal sagen. In der nächsten Woche werde ich es noch einmal ausführlich tun. 

Allen voran möchte ich unserer Frau Fröhlich danken, ihrem Team, den Offizianten 

und unseren Stenografen. Was Sie heute geleistet haben, ist wirklich enorm.

(Allgemeiner Beifall)

Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, in die Gaststätte zu gehen. Dort gibt es ein Früh

stück. Ich bitte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle, die im Haus sind, wie die 

Polizisten, mitzugehen. In diesem Haus laufen noch viele Geister herum. Sie sind zum 

Frühstück eingeladen.

(Lang anhaltender allgemeiner Beifall)
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Jetzt gebe ich das Wort Herrn Kollegen Bocklet, um das ganze Verfahren abzuschlie

ßen.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Jetzt ist zunächst einmal die Abstimmung 

geschlossen. Ich bitte Sie, bis zur Verkündung des Ergebnisses im Saal zu bleiben. –

(Unterbrechung von 05.04 bis 05.06 Uhr)

Ich nehme die Sitzung wieder auf und gebe das Ergebnis der vorher durchgeführten 

Schlussabstimmung in namentlicher Form bekannt. Mit Ja haben 96 Abgeordnete ge

stimmt. Mit Nein haben 47 Abgeordnete gestimmt. Ihrer Stimme enthalten haben sich 

12 Abgeordnete. Das Gesetz ist damit angenommen. Es trägt den Titel: "Bayerisches 

Integrationsgesetz".

(Abstimmungsliste siehe Anlage 11)

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung haben 

die Änderungsanträge auf den Drucksachen 17/13603 und 17/13604 ihre Erledigung 

gefunden.

Ich danke auch meinerseits, dass Sie so lange durchgehalten haben. Es war ein har

tes und kontroverses Stück Arbeit. Mein Dank gilt auch den vielen helfenden Händen. 

In diesem Punkt schließe ich mich Frau Präsidentin Barbara Stamm an. Sie haben im 

Vordergrund und im Hintergrund dafür gesorgt, dass die Sitzung stattfinden konnte. 

Am Schluss möchte ich nicht vergessen, dass auch die Presse, die uns manchmal am 

Abend alleine lässt, diesmal bis zur letzten Minute ausgeharrt hat. Dafür danke ich 

Ihnen.

(Allgemeiner Beifall)

Ich bedanke mich bei allen und wünsche einen schönen Abend bzw. einen guten Mor

gen.

(Schluss: 05.08 Uhr)
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Katharina Schulze
Abg. Alexandra Hiersemann
Abg. Christine Kamm



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe auf:

Artikel 12

"Landesleistungen"

Zu diesem Artikel liegen keine Änderungsanträge vor. Ich eröffne die Aussprache. Die 

erste Rednerin ist Frau Kollegin Schulze vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte 

schön, Frau Kollegin. Sie haben das Wort.

Katharina Schulze (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kom

men wir zu Artikel 12 mit der Überschrift "Landesleistungen". Wenn man das Gesetz 

durchliest, denkt man sich, dass nach den Vorschriften der Ausgrenzung, der Spaltung 

und des Misstrauens gegenüber Geflüchteten endlich einmal eine Landesleistung 

kommt. Man denkt sich, es geht darum, was das Land Bayern den Geflüchteten 

geben möchte oder wie das Land Bayern die Geflüchteten fördern möchte. Liest man 

aber weiter, dann stellt man zunächst fest, dass nicht definiert ist, was die Staatsregie

rung eigentlich mit Landesleistungen meint. Liest man dann noch weiter, findet man in 

diesem Artikel, dass sich Menschen, die eine Leistung vom Staat bekommen möch

ten, dafür ausweisen sollen bzw. eine Identitätsfeststellung durchführen lassen sollen. 

Liebe CSU und liebe CSUStaatsregierung, hier muss ich schon fragen: Warum 

schreiben Sie diese Selbstverständlichkeit in dieses Gesetz hinein?

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

In der Realität ist es doch schon längst so, wenn jemand kein Ausweisdokument oder 

keine Aufenthaltsbescheinigung hat und eine Leistung beantragt, dann werden die 

Daten im Ausländerzentralregister abgeglichen. Der Artikel 12 ist wieder ein typisches 

Beispiel für Ihr tiefes Misstrauen.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Man bräuchte diese Selbstverständlichkeit nicht in diesen Artikel zu schreiben. Wenn 

man sich den Artikel 12 Absatz 2 Satz 1 näher anschaut, erkennt man, wie suggeriert 
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wird, dass Geflüchtete absichtlich ihre Pässe oder Ausweisdokumente verlieren. Das 

ist reiner Hohn. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die aus einem 

Kriegsgebiet flüchten. Wer vor Bombenhagel flieht, hat vielleicht nicht die Zeit, zu 

schauen, wo das Ausweisdokument liegt. Im Sozialausschuss wurde über dieses 

Thema auch länger debattiert. Es wurde gefragt, was es damit auf sich hat. Herr 

Dr. Sommer vom Innenministerium hat im Sozialausschuss selber ausgeführt, dass 

das BAMF in der Regel überhaupt nicht feststellen kann, ob jemand seine Papiere be

wusst verschwinden hat lassen oder nicht. Sein Zitat kann man auch nachlesen:

Wenn Sie mir ein Verfahren mitteilen, wie man feststellen kann, ob jemand seine 

Papiere bewusst hat verschwinden lassen oder nicht, würde das dem Bundesamt 

sehr helfen bei der Prüfung von Asylgesuchen. – Das geht nicht, das gibt es 

nicht, und dazu gibt es auch keine amtlichen Statistiken. Das kann man nirgend

wo feststellen.

Trotzdem schreiben Sie das in diesen Artikel 12 hinein.Sie unterstellen, dass Geflüch

tete absichtlich ihre Pässe verlieren, um sich dann irgendwelche Leistungen zu er

schleichen. Das ist genau das, worüber wir heute schon den ganzen Tag diskutieren. 

Das ist kein Zeichen von Integration. Das ist kein Zeichen von Miteinander. Ich hätte 

mir gewünscht, dass Sie in diesem Artikel aufführen, welche Bildungsmaßnahmen Sie 

anbieten wollen, welche Fördermaßnahmen Sie bereitstellen, damit die Geflüchteten 

schneller in Beruf und Arbeit kommen, und wie Sie die freien Träger fördern möchten, 

die sich seit Monaten dafür einsetzen, dass das Miteinander gut gelingt. Davon höre 

ich von Ihnen nichts. Sie schreiben nur wieder Selbstverständlichkeiten in das Gesetz 

hinein. Diese Selbstverständlichkeiten haben ein negatives Grundrauschen, ein nega

tives Grundgefühl und eine negative Grundstimmung. Das ist nicht in Ordnung.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
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Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, wer ausgrenzt und spaltet, der schwächt das 

Land.Zusammenhalt macht uns stark, und nur gemeinsam gewinnen wir. – Vielen 

Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin. – Als Nächste 

hat Frau Kollegin Hiersemann von der SPD das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.

Alexandra Hiersemann (SPD): Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle

gen! Artikel 12 will Ausländerinnen und Ausländern und in Absatz 2 übrigens auch den 

Inländern Leistungen kürzen und versagen. Er ist diskriminierend, rechtlich falsch und 

entspricht konsequent der Drohkulisse, die dieses unsägliche Gesetz aufstellen will. 

Völlig unklar bleibt zum einen, was Artikel 12 mit landesrechtlichen Regelungen und 

Ansprüchen meint. Warum benennen Sie diese Leistungen denn eigentlich nicht kon

kret? – Ihre Begründung ist völlig vernebelt. Alles, was nicht durch Bundesgesetz de

terminiert sei, so hieß es in den Ausschussberatungen und in der Gesetzesbegrün

dung, wollen Sie kürzen und streichen können. Aber Sie benennen nicht, was das 

genau ist; denn Sie wollen drohen. Sie wollen nicht deutlich machen, und Sie wollen 

nicht begründen. Sie denken, Sie hätten das nicht nötig, weil Sie die Macht haben.

Wie der gesamte Gesetzentwurf baut auch diese Regelung in Sprache und Duktus ein 

Katastrophenszenario auf, das der Realität nicht entspricht, das aber Angst erzeugen 

soll. Artikel 12 suggeriert, dass Ausländer und Ausländerinnen ihre Ausweispapiere 

absichtlich vernichten oder wegwerfen, sich ihrer in irgendeiner Form entledigen wür

den, um sich bei uns Leistungen zu erschleichen. Für diese von der Staatsregierung 

unterstellten Fälle werden dann die zu ergreifenden Maßnahmen und Konsequenzen 

vorgegeben. Diese erzeugen Angst und stellen die Menschen unter Generalverdacht. 

Die Gesetzesbegründung ergeht sich in diskriminierenden Formulierungen wie zum 

Beispiel der des sogenannten "Massenansturms von Asylbewerbern ohne Papiere". 
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Das, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CSU, das ist übelste Stimmungsma

che.

(Beifall bei der SPD)

Artikel 12 stellt alle, die kommen und gekommen sind, unter den Verdacht des Be

trugs. Aber die Staatsregierung weiß selber sehr genau, dass es ziemlich unmöglich 

ist, einem Menschen zu beweisen, dass er sich absichtlich seiner Ausweispapiere ent

ledigt hat, um sich hier Leistungen zu erschleichen, und hat dies in den Ausschussbe

ratungen auch zugegeben. Das sagt die Begründung da nämlich bemerkenswert 

offen. Sie sagt, dass kein großer Anwendungsbereich denkbar wäre, weil man es 

eben gar nicht belegen kann. Die Begründung sagt, dass die Vorschrift aber präventiv 

und psychologisch wirken solle. Psychologische Kriegsführung also, Abschreckung, 

Drohung. Deshalb also all das, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der CSU, 

weil Sie einschüchtern und abschrecken wollen. Und das nennen Sie Integrationsge

setz.

In Absatz 2 definiert der Entwurf den Gedanken der Verwirkung neu. Artikel 12 sagt 

nämlich im Klartext, dass jemand, der keinen Pass hat, Leistungsansprüche verwirkt, 

also Ansprüche auf Leistungen verwirkt, die noch nicht einmal definiert sind. Aber 

"verwirkt" heißt tatsächlich nichts anderes, als dass der Anspruch weg ist, den man 

vorher aber zumindest gehabt haben muss. Dieser Anspruch kommt aufgrund der Ver

wirkung dann allerdings auch nicht wieder.

Ob der Ausländer seinen Pass weggeworfen hat, ob er ihn auf der Flucht verloren hat 

– wie wollen Sie das eigentlich beweisen können? – Mit dieser Vorschrift, der neu ein

geführten Verwirkung mit neuer Definition, geben Sie nun der öffentlichen Verwaltung 

Mittel in die Hand, Schlussfolgerungen aus Sachverhalten zu ziehen, die überhaupt 

nicht belegt werden können. Die Verwaltung sagt dann: Es gibt eigentlich einen An

spruch; aber den hast du jetzt verwirkt. Der ist für dich nicht mehr durchsetzbar, weil 

ich – Verwaltung – nicht davon überzeugt bin, dass du eine zuverlässig angegebene 
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Identität hast, und weil ich – Verwaltung – glaube, dass du deine Papiere weggewor

fen hast, um hier Leistungen zu erschleichen. – Und wenn der Ausländer nach zwei 

Tagen vielleicht kommt, weil er seinen Pass nun gefunden hat und endlich einen der 

wenigen Deutschkurse machen will, dann sagt die Verwaltung: Pech gehabt, lieber 

Ausländer! Anspruch verwirkt. – Oder die Verwaltung kriegt vielleicht eine Weisung 

des Sozialministeriums, sie möge es wie die CSU machen und gar nicht mehr spre

chen.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Ist das nun Ihre Vorstellung von Werteordnung des christlichen Abendlandes, ist das 

nun Ihre Vorstellung Ihrer vernebelten Leitkultur? – Und dieser Absatz 2 gilt tatsächlich 

auch für Inländer; das ist im Ausschuss ausdrücklich wiederholt gesagt worden. Wel

che praktische Relevanz ist denn hierfür gegeben? Was soll das denn eigentlich? – 

Schade, lieber Herr Kollege Straub, dass Sie nicht mehr reden dürfen. Sie hätten es 

mir vielleicht heute Abend noch erklären können.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Schließlich ist der Absatz 3 noch zu erwähnen. Hier werden die bußgeldbewehrten un

bestimmbaren Verstöße der folgenden Artikel 13 und 14 zusätzlich mit Leistungskür

zungen belegt. Das kommt faktisch einer Doppelbestrafung gleich. Der Ausländer, der 

erstens ein Bußgeld erhalten hat, weil er Ihrer unklaren Leitkultur auch nur gleichgültig 

gegenübersteht, erhält nun zweitens zusätzlich eine Leistungskürzung, zum Beispiel 

keinen Deutschkurs. Das ist es also, was Sie unter Integrationsbemühungen verste

hen.

Insgesamt weist die Begründung zu diesem völlig unnötigen und falschen Artikel 12 

mehrfach darauf hin, dass man die Regelung verfassungskonform auslegen müsse. 

Ja, was denn sonst, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU? – Offenbar halten 

Sie die Vorschrift selber für nicht verfassungsmäßig sicher. Sie sagen, der unbedingte, 

grundrechtlich verbürgte Anspruch bleibe natürlich bestehen. Das tut er allerdings 
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auch ohne Ihren unsäglichen Gesetzentwurf, und das tut er schon deshalb, weil wir 

Menschen ohne Pass nach unserer Werteordnung und sogar nach Ihrer Leitkultur 

nicht verhungern lassen.

Bertolt Brecht hat die Haltung der CSU und ihre Prioritätensetzung offenbar erahnt 

und karikiert:

Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so 

einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustand kom

men, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass nie

mals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so 

gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.

Das ist Ihre Haltung von der CSU; das zeigt sich in dem gesamten Gesetzentwurf und 

auch in diesem Artikel 12. Ich kann deshalb nur sagen: Er ist diskriminierend, er ist 

menschenverachtend und falsch. Er gehört gestrichen. Wenn Sie schon die Rede 

heute verweigern, heben Sie wenigstens Ihre Hände für unseren Antrag und stimmen 

Sie zu, dass dieser Artikel 12 Ihres Entwurfs gestrichen wird.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Frau Hiersemann, bleiben Sie bitte am Red

nerpult. Frau Kamm möchte eine Zwischenbemerkung machen.

Christine Kamm (GRÜNE): Frau Hiersemann, nach Ihren Ausführungen frage ich: 

Halten Sie diesen Artikel für verfassungsgemäß?

Alexandra Hiersemann (SPD): Ich denke, heute Abend ist nicht der Zeitpunkt, zu 

dem wir noch ernsthaft in verfassungsrechtlich tiefe Diskussionen einsteigen können. 

Aber ganz sicherlich ist er wie der gesamte Gesetzentwurf hoch problematisch, weil 

Begriffe gebraucht werden, die völlig unbestimmte Rechtsbegriffe sind. Deshalb wird 

sicherlich etliches aus diesem Gesetzentwurf, möglicherweise auch Artikel 12, noch 

diesbezüglich überprüft werden.
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(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Hiersemann. – Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kom

men zur Abstimmung. Der federführende Ausschuss empfiehlt Zustimmung. Wer dem 

Artikel 12 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der 

CSU. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Dann ist das 

so beschlossen.

Ich gehe zurück zum neuen Artikel 11, bisher Artikel 10, zu dem von der SPD nament

liche Abstimmung beantragt worden ist. Der federführende Ausschuss empfiehlt Zu

stimmung. Ich eröffne die namentliche Abstimmung. Hierfür sind drei Minuten vorgese

hen.

(Namentliche Abstimmung von 23.39 bis 23.42 Uhr)

Die Abstimmungszeit ist vorbei. Ich schließe die Abstimmung und bitte, außerhalb des 

Saales auszuzählen. – Wir fahren in der Tagesordnung fort.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Joachim Unterländer
Abg. Kathi Petersen
Abg. Kerstin Celina
Abg. Johanna Werner-Muggendorfer
Abg. Dr. Simone Strohmayr
Abg. Christine Kamm
Staatsministerin Emilia Müller
Abg. Margit Wild



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich auf:

Artikel 6

"Frühkindliche Bildung"

Hierzu liegen keine Änderungsanträge vor. Die Gesamtredezeit beträgt 24 Minuten. 

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Unterländer.

Joachim Unterländer (CSU): Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Im Gegensatz zur Opposition sind wir der Meinung, dass ein Integrationsgesetz, 

das quasi aus einem Guss ist, auch die Bestimmungen, die mit der Ausführungsver-

ordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz und dem Kinderbil-

dungs- und -betreuungsgesetz an sich korrespondieren, erwähnen und aufführen soll. 

So ist es hier im Artikel 6 der Fall, in dem es darum geht, dass in den Kindertagesein-

richtungen die zentralen Elemente der christlich-abendländischen Kultur zu erfahren 

sind. Herr Kollege Schindler hatte in der Ausschussberatung im federführenden Aus-

schuss gefragt, ob man damit alle katholisch machen will. Selbstverständlich will man 

das nicht, sondern es geht darum, dass die Konzepte auch hinsichtlich der Entwick-

lung von freiheitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und sozialen Werthaltungen 

im Rahmen der Vermittlung der Werte durch die Erzieherinnen und Erzieher verwirk-

licht werden. Dies wird durch den Artikel 6 noch einmal dokumentiert.

Wir müssen auch feststellen, dass wir den Kindertageseinrichtungen dafür mehr als 

6 Millionen Euro zusätzlich als Förderung geben. Deswegen glaube ich, dass wir hier 

mit der Bestimmung über die frühkindliche Bildung, die inhaltlich deckungsgleich mit 

der Ausführungsverordnung ist, auf einem guten Weg sind. Ich bitte um Zustimmung 

zu Artikel 6.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Unterländer, bei aller Euphorie, Sie müssen 

noch einmal zurück. Wir haben eine Zwischenbemerkung der Kollegin Petersen. – Na-
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mentliche Abstimmung ist von der SPD-Fraktion auch beantragt. Damit kann die Uhr 

jetzt schon zu laufen beginnen. Bitte, Frau Petersen.

Kathi Petersen (SPD): Herr Kollege Unterländer, in Artikel 6 Satz 1 heißt es: "Alle 

Kinder in Kindertageseinrichtungen sollen zentrale Elemente der christlich-abendländi-

schen Kultur erfahren." Was heißt das für Kindergärten, die keinen christlichen Träger 

haben? Ich weiß, es gibt sehr viele kirchliche Träger von Kitas oder kirchliche Wohl-

fahrtsverbände. Es gibt aber auch Kitas, die weltanschaulich neutral sind. Wie weit 

gehen dann diese Elemente der christlich-abendländischen Kultur? Dabei muss man 

auch noch darauf hinweisen – das kommt selbst in diesem Integrationsgesetz zum 

Ausdruck –, dass unsere Kultur nicht nur von einer christlich-jüdischen Tradition, die 

es ohne Zweifel gibt, geprägt ist, sondern auch von Humanismus und Aufklärung. 

Davon lese ich hier nichts. Ich frage mich, wie weltanschaulich neutrale Kitas dies be-

werkstelligen sollen. Wo ist dann die Nächstenliebe, von der auch die Rede ist und die 

den Respekt vor den religiösen Überzeugungen anderer erfordert? Wie ist das eine 

mit dem anderen zu vereinbaren?

(Beifall bei der SPD)

Joachim Unterländer (CSU): Frau Kollegin Petersen, ich empfehle Ihnen, sich den 

Bildungs- und Erziehungsplan anzuschauen.

(Kathi Petersen (SPD): Den kenne ich!)

Dort sind diese Inhalte dokumentiert, die auch von weltanschaulich neutralen Einrich-

tungen erfüllt werden müssen.

(Beifall bei der CSU – Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Was ist das für eine Ant-

wort?)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nun hat die Kollegin Celina das 

Wort.
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Kerstin Celina (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Unterländer, sehr geehrte Kollegen von 

der CSU. So leicht kommen Sie bei der Frage von Frau Petersen nicht davon.

(Beifall bei den GRÜNEN – Peter Winter (CSU): Machen Sie sich keine Hoffnun-

gen!)

Dieser gesamte Artikel ist so abstrus, dass man ihn nicht fünf Minuten lang erläutern 

und erklären kann. Er exerziert genau diesen Duktus vor, dieses Misstrauen, das sich 

durch das ganze Gesetz zieht. Deshalb fällt es wirklich schwer, diesen Artikel zu ver-

teidigen, auch wenn man bei der CSU ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

In diesem ganzen Artikel kommt das Misstrauen der Staatskanzlei gegenüber ihrem 

eigenen zuständigen Ministerium, dem Sozialministerium, gegenüber den Erzieherin-

nen in den Kitas, gegenüber den Kindern in den Kitas und gegenüber den kirchlichen 

Trägern der Kitas zum Ausdruck. Warum müssen Sie all denen in verschärfter Form 

vorschreiben, dass sie im Kindergarten die christlich-abendländische Kultur predigen 

müssen, dass sie sinn- und werteorientiert und in Achtung vor religiösen Überzeugun-

gen leben sollen sowie ihre eigene von Nächstenliebe getragene religiöse oder welt-

anschauliche Identität zu entwickeln haben. All das ist gelebte Praxis in den Kitas.

Liebe Kollegen von der CSU, wann haben Sie das letzte Mal in Ihrem eigenen BayKi-

BiG die Artikel 10, 11 oder 12 gelesen? Dort geht es um den Auftrag zu Bildung, Erzie-

hung und Betreuung in den Kitas. Da steht nämlich genau, dass eine angemessene 

Bildung, Erziehung und Betreuung sicherzustellen ist. Alle Kinder sollen entsprechend 

der Vielfalt des menschlichen Lebens unterschiedslos in Bildungs- und Erziehungspro-

zesse eingebunden werden. Dort steht auch, dass Kindertageseinrichtungen dazu bei-

tragen sollen, die Integrationsbereitschaft von Familien mit Migrationshintergrund zu 

fördern. All das ist schon längst in einem Gesetz geregelt, das Ihr Sozialministerium 

gemacht hat.
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Wissen Sie, wie das Ganze wirkt? Es wirkt so, als würde die Staatskanzlei versuchen, 

dem Sozialministerium vorzuschreiben, wie es zu arbeiten hat.

(Joachim Unterländer (CSU): Nein!)

Es wirkt so, als ob der Ober den Unter stechen will. Wie anders soll man es verstehen, 

wenn einem funktionierenden Gesetz ein schwammiges drübergestülpt werden soll? 

Welches Gesetz gilt denn dann? Sie wollen den Kindern Respekt vor Religion beibrin-

gen, stülpen ihnen aber die Ihrer Meinung nach höherwertige Religion über. Das ist 

doch abstrus.

(Beifall bei den GRÜNEN – Josef Zellmeier (CSU): Wo steht denn das?)

Ganz abgesehen davon: In all diesen Paragrafen steht nichts von Förderung. Es ist 

der übliche Forderungsparagraf, wie das ganze Gesetz überhaupt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was machen Sie denn, wenn eine Kita bewusst keine 

religiöse Prägung hat? Entziehen Sie ihr dann nach dem Leitkulturgesetz die Betriebs-

erlaubnis? Die Kita klagt dann und beruft sich auf das BayKiBiG. Eine solche Situation 

können Sie doch nicht wollen.

(Beifall der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr (SPD))

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Paragraf des Gesetzentwurfs bestätigt genau 

das, was meine Kollegin Kamm heute Morgen gesagt hat. Sie hat gesagt, wenn Sie 

dieses Gesetz verabschieden, haben Sie die Probleme nicht hinter sich, sondern vor 

sich.

Ich sage Ihnen schon jetzt: Sie können mit dem Leitkulturgesetz nicht gewinnen. Sie 

werden vor Gericht verlieren und auch in der Gesellschaft dann, wenn klar wird, wie 

unausgegoren und widersprüchlich Ihr Leitkulturgesetz ist. In den letzten Monaten 

waren Sie so beratungsresistent, dass Sie es nicht anders verdient haben.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN)
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Celina, bitte bleiben Sie am Rednerpult. 

Wir haben extra hier vorne eine Blinkanlage installiert, damit wir sehen, wer noch spre-

chen will. Die Kollegin Werner-Muggendorfer hat nun das Wort.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Liebe Kollegin Celina, ich glaube Sie sind 

auch Erzieherin; ich bin es auch. Sind Sie mit mir einer Meinung – nicht nur als Abge-

ordnete, sondern im Herzen auch noch als Erzieherin –, dass alles das, was in dem 

Entwurf verlangt wird, und alles, was jetzt vorgetragen wurde, bereits im BayKiBiG 

steht?

Ich habe auch gegen dieses BayKiBiG gekämpft, weil darin vieles enthalten ist, was 

mir nicht gefällt. Aber das, was jetzt in diesem Integrationsgesetz verlangt wird, steht 

alles bereits im BayKiBiG. Sind Sie denn nicht auch meiner Meinung, dass das, was 

jetzt noch dazu gepackt wird, im Grunde nicht nötig ist.

(Beifall der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr (SPD))

Kerstin Celina (GRÜNE): Zwei Punkte dazu: Ich habe meine Kinder sehr, sehr gerne 

erzogen, bin aber ansonsten keine Erzieherin, sondern Volkswirtin. Aber ja, ich habe 

lange ehrenamtlich in Kindergärten mitgearbeitet, und ich bin ganz Ihrer Meinung: Das 

BayKiBiG regelt all das bereits ausführlich genug. Ein zweites schwammiges Gesetz 

darüberzustülpen, hat tatsächlich keinen Sinn.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke sehr. – Nächste Rednerin: Kollegin 

Dr. Strohmayr.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Es geht noch einmal um die frühkindliche Bildung in Artikel 6 des Integrati-

onsgesetzentwurfes der Staatsregierung.
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Alle Kinder in Kitas sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur er-

fahren, so steht es im ersten Satz. Genau dieser Satz findet sich ebenfalls in den Aus-

führungsbestimmungen zum BayKiBiG. Ich frage mich also, warum wir diesen Satz 

noch einmal im Integrationsgesetz brauchen.

Sehr verwundert bin ich auch über den Satz 4: "Die Kindertageseinrichtungen sollen 

dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft der Familien von Migrantinnen und Mi-

granten zu fördern." Das ist ein wunderbarer Satz. Ich frage mich, wie Sie sich das 

vorgestellt haben. Vielleicht denken Sie daran, dass zusätzliche Gespräche mit den 

Eltern geführt werden. Aber Sie wissen sicherlich auch, wenn Sie daran denken, dass 

das sehr arbeitsaufwendig ist. Wenn man das ernsthaft betreiben wollte, dann müsste 

man auch daran denken, die Erzieherinnen für diese zusätzlichen Aufgaben zum 

einen zu qualifizieren und zum anderen von anderen Tätigkeiten freizustellen; denn 

nur so wäre diese Aufgabe tatsächlich zu bewältigen.

(Beifall bei der SPD)

Dazu finde ich in Ihrem Gesetzentwurf, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, leider 

nichts. Das heißt, die Kindertagesstätten müssten diese zusätzliche Aufgabe ohne zu-

sätzliche Mittel, ohne zusätzliche Freistellungen meistern. Das finde ich schändlich.

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen, was eine sinnvolle Lösung für einen 

solchen Integrationsgesetzentwurf gewesen wäre. Die entsprechenden Formulierun-

gen finden Sie in unseren Änderungsanträgen. Ich lese es Ihnen vor. Da steht: "Die 

Bildungseinrichtungen ... achten und fördern die ethische, kulturelle und religiöse Iden-

tität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen."

Einen solchen Satz vermisse ich in dem Gesetzentwurf. Ein solcher Satz hätte dazu 

beigetragen, dass die Bildungseinrichtungen Respekt vor der Identität aller Kinder hät-

ten. Es gibt ihn nicht.
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(Beifall des Abgeordneten Markus Rinderspacher (SPD))

Deswegen ist es uns nicht möglich, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihren Formulie-

rungen zuzustimmen, und deswegen beantragen wir, diesen Gesetzentwurf in diesem 

Punkt zu ändern.

Ich möchte Ihnen eine weitere Formulierung von uns ans Herz legen. In Artikel 5 Ab-

satz 5 können Sie lesen: "Die Pädagoginnen und Pädagogen der Bildungseinrichtun-

gen … erwerben in ihrer Aus-, Weiter- und Fortbildung interkulturelle Kompetenzen 

und Kompetenzen im Bereich der Förderung von Mehrsprachigkeit und Bilingualität." 

Auch dazu lese ich in Ihrem Gesetzentwurf leider nichts, obwohl gerade Aus-, Fort- 

und Weiterbildung von Erzieherinnen in diesem Punkt ganz besonders wichtig sind. 

Sie glauben doch nicht, dass jede Erzieherin im Rahmen ihrer Ausbildung mit diesen 

Themen konfrontiert wurde. Viele sind vor Ort einfach überfordert. Sie brauchen Hilfe 

bei diesem Thema. Deswegen sind Aus-, Fort- und Weiterbildung hier besonders 

wichtig.

(Beifall bei der SPD)

Ich finde es schade, dass Sie diesen Aspekt nicht vorgesehen haben. Deshalb bitte 

ich um Zustimmung zu unseren Anträgen.

(Beifall bei der SPD)

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen Artikel 5 Absatz 6 unseres Änderungsantrags ans 

Herz legen: "An den Kindertageseinrichtungen ... sind Unterstützungssysteme im Hin-

blick auf fachlich qualifizierten pädagogischen Bedarf für traumatisierte Kinder ... zu 

etablieren." Auch dazu lese ich in Ihrem Gesetzentwurf nichts.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, sich noch einmal zu konzentrieren; 

denn es kommt ein wichtiger Punkt.
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(Beifall bei der SPD – Heiterkeit bei der CSU – Zurufe von der CSU: Wir sind hell-

wach!)

– Gut, Sie sind jetzt vielleicht wieder aufgewacht.

Sie wissen vielleicht nicht, dass viele Kinder aufgrund ihrer Fluchterfahrung traumati-

siert sind. Vor Integration müssen hier die Behandlung und die Hilfe stehen.

(Beifall bei der SPD)

Nur so, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann Integration gelingen.

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich um Zustimmung zu unserem Än-

derungsantrag.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön, Frau Kollegin. – Kollegin Kamm 

hat nun die Gelegenheit zu einer Zwischenbemerkung.

Christine Kamm (GRÜNE): Liebe Kollegin Strohmayr, Sie haben den Artikel 6 darge-

stellt. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass in Artikel 5 Absatz 4 mit dem Entzug der 

Betriebserlaubnis für solche Einrichtungen gedroht wird, die diesen Artikel 6 nicht voll-

umfänglich umsetzen? Wie beurteilen Sie dies aufgrund dieser diffusen, schwammi-

gen und fragwürdigen Forderungen?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrte Frau Kollegin, das beurteile ich in die-

sem Fall als besonders schlimm für die Einrichtungen. Auf der einen Seite wird ihnen 

keine Hilfe angeboten. Es werden ihnen keine Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebo-

te, zum Beispiel zum Thema interkulturelle Kompetenz, gemacht.Es gibt keine Weiter-

bildung hinsichtlich der Kompetenz im Bereich der Förderung von Mehrsprachigkeit 

und Bilingualität. Auf der anderen Seite werden sie in ihrer Existenz bedroht, wenn sie 

die in diesem Gesetz verankerten Vorschriften nicht erfüllen. Ich meine: So geht es 

nicht. So kann Integration nicht gelingen.
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Insgesamt kann ich nur immer wieder sagen: Artikel 6 ist überflüssig. Er ist zum gro-

ßen Teil in den Ausführungsbestimmungen zum BayKiBiG geregelt. Wenn man darü-

ber hinaus etwas regeln möchte, muss man regeln, wie man den Einrichtungen und 

den Erziehern Hilfestellungen geben kann. Ich habe dazu einige Ausführungen ge-

macht und bitte in diesem Zusammenhang, unseren Änderungsanträgen zuzustim-

men.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herzlichen Dank. – Als nächste Rednerin hat 

Frau Staatsministerin Müller das Wort.

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Kindertageseinrichtungen dienen der Bildung, der Er-

ziehung und der Betreuung von Kindern. Das BayKiBiG ist ein Fördergesetz. Wir wei-

ten das auf alle Kinder aus: einheimische Kinder, Migrantenkinder, Kinder, denen wir 

eine Förderung zugutekommen lassen wollen. Kinder in allen Kindertageseinrichtun-

gen sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur erfahren.

(Zuruf von der SPD: Was ist das? – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Damit ist doch nicht gemeint, dass in Kindertageseinrichtungen eine Missionierung er-

folgen soll. Es geht hier nicht um Religion, sondern es geht um Kultur. In Gottes 

Namen werden wir doch den Kindern, die zu uns kommen, auch beibringen können, 

dass wir christliche Feiertage haben und dass sich unser Kalender danach ausrichtet.

(Beifall bei der CSU)

In den Einrichtungen sollen lediglich unterstützend zum natürlich vorrangigen Recht 

der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder die Fundamente für die Beachtung der Leitkultur 

gelegt werden. Die Religionsfreiheit der Eltern und ihrer Kinder wird dadurch nicht be-

rührt. Es ist Teil der christlich-abendländischen Kultur, Toleranz zu üben und Respekt 

vor anderen Religionen zu haben. So steht es auch in Artikel 6.
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Bei Kindern, deren beide Elternteile nicht deutschsprachiger Herkunft sind, ist der Ge-

wichtungsfaktor – Kollege Vogel hat dies vorhin hervorragend angesprochen – bereits 

jetzt um 30 % höher; er beträgt 1,3. Zusätzlich hat die Staatsregierung 6 Millionen 

Euro für Projekte zur Förderung der Asylbewerber- und Flüchtlingskinder in den Ein-

richtungen bereitgestellt. Wir stellen auch Broschüren, Infomaterial und Lehrmaterial 

zur Verfügung. Es gibt zusätzliche Maßnahmen wie die "Vorkurse Deutsch 240", die 

darüber hinaus dazu beitragen, das frühe Zeitfenster für den Spracherwerb optimal zu 

nutzen.

Liebe Frau Strohmayr, ich möchte schon sagen: Weil wir wissen, dass die interkultu-

relle Kompetenz bei den Erzieherinnen so notwendig und wichtig ist, machen wir Fort-

bildungen für die Erzieherinnen, und wir fördern sie auch. Das ist unsere Zielsetzung. 

Das wollen wir auch. Deswegen wollen wir auch für Kinder, die einen Migrationshinter-

grund haben, auf Qualität setzen.

(Beifall bei der CSU – Unruhe – Glocke der Präsidentin – Dr. Simone Strohmayr 

(SPD): Warum schreiben Sie es dann nicht ins Gesetz?)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir haben noch eine Zwischenbemerkung der 

Kollegin Wild.

Margit Wild (SPD): Sehr geehrte Frau Ministerin, wenn Sie so betonen, dass in den 

Kindergärten die kulturellen Wurzeln, vor allem die des christlich-jüdischen Abendlan-

des vermittelt werden sollen, bitte ich doch zu beachten, dass die Identität aller Kinder 

zu berücksichtigen ist. Das heißt auch, dass in den Kindertagesstätten die kulturellen 

Wurzeln der Kinder mit Migrationshintergrund ausreichend Raum finden und gleich-

wertig neben den kulturellen Wurzeln der anderen vermittelt werden müssen.

Sie sagen auch, dass Sie Fortbildungsangebote schaffen. Sie müssen dafür sorgen –

 –
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(Staatsministerin Emilia Müller: Wir haben sie geschaffen! – Unruhe – Glocke der 

Präsidentin)

– Sie schaffen aber nicht ausreichend Fortbildungsangebote. Sie müssen ganz ein-

fach dafür sorgen, dass in den Ausbildungen der Akademien vermittelt wird, dass es 

eine Selbstverständlichkeit ist, Verschiedenartigkeit in der Kultur und auch Verschie-

denartigkeit in der Sprache zu haben. Ich stelle fest, dass diese Qualität nicht in allen 

Kindertagesstätten vorhanden ist.

Sie schreiben in Ihrem Gesetz auch, dass die Kindertagesstätten, –

(Unruhe)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich bitte doch um etwas Ruhe.

Margit Wild (SPD): – die Erzieherinnen und Erzieher, die Eltern mehr oder weniger 

dazu bringen müssen, sich an der Integration ihrer Kinder zu beteiligen. Ich möchte 

gerne wissen, wie Sie das umsetzen wollen und welche Zeitbudgets und welche finan-

ziellen Mittel Sie den Kindertagesstätten zur Verfügung stellen.

Auch für die verpflichtende Sprachstandserhebung muss man die Erzieherinnen quali-

fizieren. Auch das ist nicht in ausreichendem Maße gegeben. Auch Vorkurse Deutsch 

sind nicht in ausreichendem Maße vorhanden.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Sie müssen also noch eine Menge umsetzen, wenn Sie dem Ziel der frühkindlichen 

Bildung, die Sie so sehr betonen, näherkommen wollen.

(Zurufe von der CSU)

Da bleibt noch eine ganze Menge zu tun.

Im Übrigen: Ich meine, dass es eigentlich Quatsch ist, dass Sie das hier hineinschrei-

ben, weil – 
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte kommen Sie jetzt zum Ende. Die zwei Mi-

nuten sind um.

Margit Wild (SPD): Ich sage meinen Satz noch zu Ende.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nein, bitte kommen Sie zum Ende.

Margit Wild (SPD): – nämlich alles das, was Sie fordern, in den Erziehungs- und Bil-

dungsplänen bereits vorhanden ist.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU)

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Liebe Frau Wild, wenn Sie mir 

vorhin richtig zugehört hätten, hätten Sie gehört, dass ich gesagt habe, dass die Reli-

gionsfreiheit der Eltern und ihrer Kinder nicht berührt wird.

(Beifall bei der CSU)

Wenn es in der Erziehung, die wir vornehmen wollen, darum geht, dass wir zum Bei-

spiel auch auf die Feiertage hinweisen, dass wir auf die christlich-abendländische Kul-

tur hinweisen, berührt dies alles nicht die Religionsfreiheit. Ich habe vorhin auch ge-

sagt, dass Toleranz und Respekt dringend erforderlich sind. Wir drängen zum Beispiel 

darauf, dass die interkulturelle Kompetenz bei den Erzieherinnen vorhanden ist und 

dass dies zum Beispiel bei der Fortbildung und Ausbildung berücksichtigt wird. Dass 

wir Fortbildungskurse fördern, ist eine Selbstverständlichkeit.

Ich möchte Ihnen noch einmal sagen: Niemand hat gesagt, dass die Integration ein-

fach ist. Mit dem Integrationsgesetz schaffen wir aber die Voraussetzung dafür, dass 

wir eine klare Leitlinie haben.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Ministerin, bleiben Sie noch am Redner-

pult. Wir haben eine weitere Zwischenbemerkung der Kollegin Celina.
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Kerstin Celina (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Ministerin, ich habe noch eine Nachfra-

ge. Was hat die Staatskanzlei in diesem Artikel des Leitkulturgesetzes denn konkret 

geregelt, was Ihr Ministerium nicht schon im BayKiBiG geregelt hat, und was gilt denn, 

wenn diese beiden Gesetze eventuell unterschiedliche Lösungen ergeben? Entweder 

regeln sie nämlich genau das Gleiche – dann braucht man diesen Artikel im Leitkultur-

gesetz nicht –, oder sie regeln unterschiedliche Dinge. Was gilt denn dann?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Zunächst darf ich Ihnen sagen: 

Das ist ein Gesetz der Bayerischen Staatsregierung. Alle Ressorts haben ihre Intelli-

genz und ihre Fachkompetenz eingebracht.

(Zurufe von der SPD: Oh! – Zurufe von der CSU)

Sie werden doch nicht glauben – –

(Zuruf von der CSU: Das sind geistige Nasenbohrer!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Ministerin, warten Sie, bis sie sich wieder 

beruhigt haben.

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Sie werden doch nicht glauben, 

dass wir uns nicht eingebracht haben. Deswegen steht dies auch im Gesetz.

Ich möchte Ihnen auch sagen, dass wir das für alle Kinder vorsehen, nicht nur für die 

einheimischen Kinder, sondern auch für Kinder mit Migrationshintergrund.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen jetzt zur Abstim-

mung. Diese erfolgt in namentlicher Form. Die Abstimmung kann beginnen. Fünf Mi-

nuten.
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– Noch eine Minute.

(Namentliche Abstimmung von 20.19 bis 20.24 Uhr)

Die Abstimmung ist geschlossen. Wir lassen außerhalb des Saales auszählen. Ich 

darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen, damit wir in der Tagesordnung fortfahren kön-

nen.

(...)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich darf das Ergebnis der namentlichen Ab-

stimmung bekannt geben, die zu Artikel 6 "Frühkindliche Bildung" stattgefunden hat. – 

Ich bitte, die Plätze wieder einzunehmen und um Aufmerksamkeit. – Mit Ja haben 93 

gestimmt, mit Nein haben 61 gestimmt; es gab 3 Stimmenthaltungen. Damit ist Arti-

kel 6 angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 5)
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Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 89. Vollsitzung am 8. Dezember 2016



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Carolina Trautner
Abg. Margit Wild
Abg. Eva Gottstein
Abg. Thomas Gehring
Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Harry Scheuenstuhl
Abg. Bernhard Pohl
Abg. Kathi Petersen
Staatssekretär Bernd Sibler



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe auf:

Artikel 7

"Schulen"

Hierzu liegen keine Änderungsanträge vor. Die Redezeit der Fraktionen beträgt 24 Mi

nuten. Erste Rednerin ist die Kollegin Trautner.

Carolina Trautner (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! Artikel 7 beschäftigt sich mit den Schulen. Ich möchte betonen: Uns ist wichtig, 

dass es hier nicht nur um reine Wissensvermittlung geht, sondern dass der Fokus 

auch auf die Vermittlung von Eigenschaften gerichtet wird, die das Herz und den Cha

rakter bilden. Deshalb ist es wichtig, dass die Toleranz, die Achtung vor der Würde 

jedes Einzelnen und Demokratie eingeübt, praktiziert und als Werte vermittelt werden.

(Beifall bei der CSU)

Das geschieht nicht nur in einem Fach, sondern das wird fächerübergreifend so ge

staltet. Uns ist wichtig, dass alle Schüler – ich betone: alle Schüler – eine kulturelle 

Kompetenz entwickeln und dazu befähigt werden, Menschen in ihrer Unterschiedlich

keit offen anzunehmen. Besonders darauf soll selbstverständlich auch in der Lehr

eraus und weiterbildung der Schwerpunkt liegen.

Des Weiteren steht in Artikel 7, dass wir insbesondere in den Pflichtschulen dafür sor

gen werden, dass es Klassen gibt, die gerade die Sprachförderung besonders voran

treiben, damit diese Kinder möglichst schnell in Regelklassen beschult werden kön

nen. Das ist das hehre Ziel. Alles andere wurde in allen möglichen Ausschüssen heiß 

diskutiert. Ich möchte es dabei bewenden lassen.

(Beifall bei der CSU – Zurufe von der CSU: Bravo!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. Bitte bleiben Sie am Rednerpult; 

bitte kommen Sie zurück. Wir haben eine Zwischenbemerkung der Kollegin Wild.
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Margit Wild (SPD): Liebe Kollegin Trautner, der Themenbereich Schule ist so wichtig, 

und Sie gehen so schnell wieder vom Rednerpult weg. Das kann ich absolut nicht ver

stehen.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Sie haben von der Achtung der Würde des Menschen gesprochen.

(Zurufe von der CSU)

– Also bitte schön, jetzt spreche ich.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU)

Sie sagen, dass die Achtung vor der Würde des Menschen und das Demokratiever

ständnis so wichtig sind.

(Unruhe bei der CSU und der SPD – Glocke der Präsidentin)

Dazu meine ich: Das steht alles in unseren Lehrplänen. Damit sprechen Sie allen Leh

rerinnen und Lehrern hohn, die sich in diesem Bereich seit Jahren vorbildlich engagie

ren und dies bereits als Selbstverständlichkeit zur Maxime ihres Unterrichts erklärt 

haben.

(Anhaltende Unruhe bei der CSU und der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich bitte doch um etwas Ruhe; man versteht ja 

überhaupt nichts.

Margit Wild (SPD): Nun zu ein paar konkreten Dingen. – Jetzt spreche ich.

(Zuruf von der CSU: Die Oberlehrerin!)

– Gerne, "Oberlehrerin" ist gut; "Oberlehrer" hat man auch schon zu HansJochen 

Vogel gesagt. Man sieht, wie weit er es gebracht hat.
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Folgendes haben wir seit Jahren immer angemahnt, doch es fehlt. Das nehmen Sie 

zwar auf, aber dabei spielen Sie absolut mit der Rückhand. Im Hinblick auf Kinder, die 

traumatisiert sind, fehlt es an entsprechenden Angeboten an ausgebildeten Traum

apädagogen. Dann fehlt es an Lehrkräften, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten; 

diese sind Mangelware. Auch dabei haben Sie sich Versäumnisse vorwerfen zu las

sen. Gleiches gilt für Deutsch als Fremdsprache und die Schulsozialarbeit. Das ist ein 

von uns seit Jahrzehnten angemahntes Thema. Auch hier: Fehlanzeige. Bei der multi

kulturellen Kompetenz der Lehrkräfte: auch Fehlanzeige.

Ich bedauere sehr, dass heute der Minister Spaenle nicht da ist. Gerade wenn es um 

den ganzen Themenbereich Bildung geht, ist es ein Armutszeugnis, dass er heute 

nicht da ist. Ich betone noch einmal: –

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte kommen Sie zum Ende.

Margit Wild (SPD): Dass Sie nach zwei Minuten bei so einem wichtigen Thema weg

gehen, das verstehe ich überhaupt nicht.

(Beifall bei der SPD)

Carolina Trautner (CSU): Liebe Frau Kollegin Wild, ich bin davon überzeugt, dass un

sere Lehrkräfte hervorragende Arbeit leisten. Das betonen auch wir immer wieder.

(Beifall bei der CSU)

Jetzt stehen wir vor den besonderen Herausforderungen der Beschulung von Kindern 

mit Fluchthintergrund. Das ist eine neue Aufgabe. Sie wird natürlich zusätzlich Res

sourcen fordern. Auch deswegen habe ich betont, dass es in der Lehrerfortbildung ein 

Schwerpunkt sein wird.

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Können Sie das konkretisieren?)

Das heißt aber nicht, dass bis jetzt keine gute Arbeit geleistet wird.
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Was den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache angeht, wissen Sie ganz genau, dass 

wir aufgestockt haben. Es wird seine Zeit brauchen. Die Universität Passau zum Bei

spiel hat zusätzlich einen Lehrstuhl bekommen. Wir haben OnlineFortbildungen in

stalliert, die hervorragend helfen und schnell realisiert werden können. Sie wissen, 

dass wir auch Schulsozialarbeit und Traumapädagogen unterstützen. Es stellt sich 

halt immer die Frage, in welchem Ausmaß das der Fall ist. Das wissen Sie auch. Das 

haben wir xmal im Bildungsausschuss diskutiert. Dass wir hier so kurz darüber reden, 

heißt nicht, dass wir das Thema Bildung nicht für besonders wichtig halten. Das wis

sen Sie ganz genau.

(Zurufe von der SPD: Doch, das heißt es genau!)

– Nein, das heißt es nicht. – Ich glaube einfach, es wird alles nicht besser, wenn man 

es hundertmal wiederholt. Wie heißt es so schön: Sie sind der Meinung, dass dieses 

Integrationsgesetz nichts ist. Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrüm

mern als ein Atom. Das hat zumindest schon Einstein so gesagt. Ich sehe das bei 

Ihnen auch so.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Zurufe von der CSU: Bravo!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bleiben Sie noch am Rednerpult. Bitte bleiben 

Sie noch. Wir haben eine Zwischenbemerkung der Kollegin Gottstein.

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER): Sehr verehrte Frau Präsidentin, ich stelle fest: Die 

Herrschaften, die gerade zum Beispiel "Die schon wieder!" gesagt haben, haben ap

plaudiert, als die Rednerin von der CSU die Arbeit von Lehrkräften gelobt hat. Aber bei 

der Zwischenbemerkung, die vorhin eine Rednerin gemacht hat, haben die gleichen 

Herrschaften sie mehrfach abschätzig mit dem Wort "Oberlehrerin" betitelt. Das ist ein 

Widerspruch.

(Widerspruch bei der CSU)
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So, wie es gesagt wurde, finde ich, es ist auch eine sexistische Äußerung. Ich finde 

das schade.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der SPD – Widerspruch und Lachen bei 

der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte, die Frau Gottstein hat noch das Wort. Ich 

bitte um Ruhe.

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER): Ich bedauere das. Dabei spreche ich Sie an: Ich 

finde, Sie benehmen sich wie Schulbuben. Und das ist jetzt nicht sexistisch gemeint; 

ich weiß kein anderes Wort.

(Lachen bei der CSU)

– Nein. Überlegen Sie sich mal: Hier macht eine Dame ganz ernsthaft eine Zwischen

bemerkung, und Sie sagen mehrfach: "Die Oberlehrerin, die Oberlehrerin!" Wenn das 

nicht sexistisch und anmaßend ist! Unmöglich!

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der SPD und den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte, die Frau Trautner hat das Wort.

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Ist das Ihre Leitkultur?)

Carolina Trautner (CSU): Ich nehme Ihre Äußerung zur Kenntnis; aber ich glaube, ich 

muss mich nicht weiter dazu äußern.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist der Kollege 

Gehring.

Thomas Gehring (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

sehe schon: Die Erwartungshaltung ist groß beim Kollegen Zellmeier. Ich finde, sie 
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sollte groß sein, weil ich Sie mal loben muss. Es gibt in diesem Artikel einen Abschnitt 

von drei Zeilen Länge, bei dem man sagen muss: Vielleicht sind es die drei besten 

Zeilen dieses Gesetzentwurfs. Da steht: "Auf die interkulturelle und integrative Kompe

tenz soll im erforderlichen Umfang in der Aus und Fortbildung der Lehrkräfte beson

derer Wert gelegt werden." – Ja, richtig. Wir haben immer schon interkulturelle Kom

petenz in der Lehrerbildung gefordert, um die Lehrerinnen und Lehrer auf diese 

Aufgabe vorzubereiten. Da haben Sie mal etwas gelernt. Großartig!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Aber zum Rest des Artikels muss man sagen: Das ist ein Artikel, der in die Kategorie 

"Verpasste Chancen" gehört. Hier ist verpasst worden, ein Integrationsgesetz zum 

Thema Schule zu erstellen und zu formulieren, wo die Chancen sind, wo die Aufgaben 

sind und wie wir unser Schulsystem weiterentwickeln müssen, damit es tatsächlich ein 

integratives ist, ein Schulsystem, das die Kinder, die zu uns kommen, aufnimmt und 

angemessen fördert. Dazu ist in diesem Gesetzentwurf leider bis auf diesen einen 

Satz Fehlanzeige.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist interessant, dass Pflichtschulen erwähnt wer

den und dort Sonderklassen möglich sind, die es heute schon gibt. Ich weiß nicht, 

warum man das in das Gesetz reinschreiben muss. Hier wäre die Chance gewesen zu 

sagen: Integration ist Aufgabe nicht nur der Grund, Mittel und Berufsschulen, die 

diese Aufgabe wirklich in großartiger Weise meistern, sondern aller Schularten. Das 

hätten Sie hier reinschreiben müssen. Das wäre etwas gewesen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann muss darüber gesprochen werden, dass wir 

unser Schulsystem auf Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache und ganz unter

schiedlichem sprachlichem Hintergrund vorbereiten müssen. Darauf sind unsere 

Schulen noch nicht vorbereitet. Wir brauchen die Strukturen. Wir brauchen Lehrkräfte 

für Deutsch als Zweitsprache. Wir brauchen Sprachbegleitung, weil wir, wenn wir 
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schon beim Thema deutsche Sprache sind, alle gelernt haben, dass es nicht reicht, zu 

Anfang einen guten Unterricht zu machen, damit sich die Neuankömmlinge auf dem 

Schulhof gut auf Deutsch unterhalten können. Wir brauchen Sprachbegleitung über 

sechs, sieben, acht Jahre hinweg. Dafür brauchen wir Mittel. Das muss als Aufgabe 

der Schule definiert werden. Das fehlt in diesem Artikel. Das hätte hier reingeschrie

ben werden müssen. Da ist leider Fehlanzeige.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Absatz 1 wird auf den Erziehungsauftrag in der 

Verfassung und die in Artikel 1 genannten Integrationsziele verwiesen, wonach das 

Aufgabe der Schule sei. Damit sind wir, obwohl es hier nicht drinsteht, wieder beim 

Thema Leitkultur. In Artikel 1 sollen die Menschen auf die Leitkultur verpflichtet wer

den. Ich frage Sie: Was wollen Sie mit dem Thema Leitkultur in der Schule? – Alle 

Lehrerverbände haben sich ganz eindeutig dahin gehend geäußert, dass sie von dem 

Begriff der Leitkultur nichts halten. Deswegen hätten Sie das hier nicht reinschreiben 

sollen. Wenn Sie sich hier auf die Leitkultur berufen und das zur Aufgabe der Schule 

machen, dann bedeutet das Misstrauen gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern, die 

an unseren Schulen in hervorragender Art und Weise Wertebildung vermitteln. Sie 

brauchen dazu keine Aufforderung durch ein solches Desintegrationsgesetz.

(Beifall des Abgeordneten Markus Rinderspacher (SPD))

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wertebildung ist vor allem eine Sache zwischen Men

schen. Sie ist Beziehungsarbeit. Sie hat vor allem damit zu tun, dass Leute eine Hal

tung haben, für diese Haltung stehen, Vorbild sind und dann damit arbeiten können. 

Das erreichen Sie nicht durch dieses Gesetz. Dieses Gesetz ist insgesamt von seiner 

Tonlage, Sprache, Ausrichtung her, von der Diskriminierung der Ausländerinnen und 

Ausländer her

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)
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ein Gesetz, das gegen diese Haltung ist. Wir brauchen Haltung, nicht dieses Gesetz; 

denn nur gemeinsam gewinnen wir.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Sind Sie fertig, Herr Kollege?

(Zuruf von der CSU: Das weiß er noch nicht!)

Das war für mich noch nicht erkennbar das Ende des Redebeitrags.

Thomas Gehring (GRÜNE): Vielleicht darf ich darauf hinweisen: Wenn Sie unsere 

Reden verfolgen, dann werden Sie feststellen, dass wir am Ende immer sagen: Ge

meinsam gewinnen wir. Das ist die Botschaft, die wir Ihnen heute vermitteln wollen. 

Ich denke, wir werden es bis heute Nacht noch schaffen, dass Sie das alle "fressen".

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Dann ist es bei mir angekommen. – Jetzt hat der 

Kollege Scheuenstuhl Gelegenheit zu einer Zwischenbemerkung.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Herr Kollege Gehring, wir haben uns im Kommunal, 

Innen und Sportausschuss intensiv über die ganze Thematik der Finanzierung unter

halten. Sachaufwandsträger der Schulen und Kindergärten sind in der Regel Kommu

nen. Ich habe mich vorhin nicht zu Wort gemeldet, glaube aber, dass die Kommunen 

hier gefragt sind.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Nachdem wir jetzt von der CSU gehört haben, dass noch mehr Ressourcen verwendet 

werden müssen, gehe ich davon aus, dass sich das auf die baulichen Gegebenheiten 

bezieht bzw. auf die Ausstattung der Schulen und der Kindergärten sowie der Tages

betreuungen. Ich stelle meine Frage an Sie: Meinen Sie, dass die vorhandenen Fi

nanzmittel der Kommunen dafür ausreichen? – Sie haben dazu kein Wort gesagt. 

Deswegen spreche ich Sie jetzt einfach frisch, fromm, fröhlich, frei an. Glauben Sie, 

dass man hier noch mehr tun müsste, um die Kommunen zu unterstützen, die Land
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kreise, die Gemeinden und Städte, damit wir hier nicht nur gute Lehrerinnen und Leh

rer haben, sondern auch die entsprechende Ausstattung, damit man die Menschen 

auch transportieren kann? Das kommt noch dazu. Hier würde ich mir als Kommunal

politiker wünschen, dass Sie etwas dazu sagen.

Thomas Gehring (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Scheuenstuhl. Tatsächlich wird dieser 

Artikel 7 gar nicht der Tatsache gerecht, dass Schule bei uns eine Aufgabe zweier 

Ebenen ist, nämlich des Freistaates, der sich um die Lehrerinnen und Lehrer und die 

Bildungsinhalte kümmert, und der Kommunen, die sich um Gebäude und Schultrans

port kümmern. Tatsächlich haben wir momentan das Problem, dass es nun an weni

gen Schulen die sogenannten InGymKlassen gibt bzw. an Realschulen die Klassen 

für Jugendliche mit Migrationshintergrund oder für Flüchtlinge, aber in der Regel nicht 

die Schulbuskosten für diese Kinder übernommen werden. Das ist ein typisches Bei

spiel dafür, wie auf die neuen Gegebenheiten nicht eingegangen wird. Die Kommunen 

und Landkreise werden alleingelassen. Wir werden deswegen den Antrag einbringen, 

das Schulwegkostenfreiheitsgesetz so zu ändern, dass es auf die neuen Unterrichts

angebote anwendbar ist.

Es gelingt, Flüchtlinge an Gymnasien und Realschulen zu bringen, wo sie gefördert 

werden sollen. Aber die Schule ist natürlich oft nicht vor Ort. Wenn es dann nicht ge

lingt, die Fahrtkosten zu übernehmen, zeigt das, wie verantwortungslos der Freistaat 

gegenüber der kommunalen Ebene auftritt, indem er diese Aufgabe nicht erfüllt. Natür

lich werden wir uns weiter um den Schulhausbau kümmern müssen. Wir werden dem

nächst im Landtag auf unseren Antrag hin einen Bericht bekommen. Da sind Hausauf

gaben nicht gemacht. Ich sage generell: Schulhausbau wird zu 35 % vom Freistaat 

Bayern gefördert.

(Erwin Huber (CSU): Bis zu 80 %! Das ist Unsinn, was du da erzählst!)

– Schulhausbau 35 %. "FAG plus" sind 35 plus 15,

(Erwin Huber (CSU): Keine Ahnung!)
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während der Straßenbau bis zu 90 % finanziert wird. Auch da gibt es ein großes Un

gleichgewicht. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk

samkeit.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Herr Kollege Gehring. – Bevor ich 

dem Herrn Kollegen Pohl das Wort erteile, darf ich mir die Bemerkung erlauben, dass 

alle Fraktionen im Augenblick einen sehr hohen Störfaktor gegenüber allen Rednerin

nen und Rednern haben. Vielleicht könnte man sich wieder einmal mehr aufs Zuhören 

konzentrieren. Es ist erst drei viertel neun, meine Damen und Herren. Wir haben noch 

ein paar Stunden vor uns.

(Zuruf von der CSU)

– Lieber Herr Kollege Pohl, Sie haben das Wort.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Lieber Herr Präsi

dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man den Artikel 7 dieses Gesetzes liest, 

könnte man meinen, in Bayern herrschten Verhältnisse wie in Kreuzberg oder Neu

kölln. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, was dort drinsteht, ist doch längst 

gelebte Realität in den Schulen. Darin steht, dass die Schulen die grundlegende 

Rechts und Werteordnung der Verfassung vermitteln. Ja, was denn sonst? "Auf die 

interkulturelle und integrative Kompetenz soll ... in der Aus und Fortbildung der Lehr

kräfte … Wert gelegt werden." – Sie stellen Ihrem Kultusminister völlig zu Unrecht ein 

denkbar schlechtes Zeugnis aus. Das passiert doch längst.

Ich war letzte Woche bei einer Einbürgerungsfeier von 52 Migranten, und Sie werden 

sich wundern: Da begegnete mir eine Brasilianerin, die in einer internationalen An

waltskanzlei arbeitet. Ich würde sagen, der Prozentsatz an Akademikern unter diesen 

52 Menschen ist durchaus repräsentativ in Bezug auf die Gesamtbevölkerung. Jeder 

von Ihnen weiß doch aus seinem Bekanntenkreis, dass gerade aus den Ländern Mit

teleuropas, aber auch von weiter her, genügend Menschen mit guter Schulausbildung 

kommen.
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Natürlich kann man immer mehr tun, aber dass Sie jetzt ausgerechnet in dem Integra

tionsgesetz mahnend den Zeigefinger heben und meinen, das Rad neu erfinden zu 

müssen, verstehe ich nicht. Auf diesen Artikel 7 hätte man eigentlich verzichten kön

nen. Wenn man ihn aber reinschreibt, dann sollte man ihn auch handwerklich gut ma

chen. In Absatz 1 Satz 1 – liebe Kolleginnen und Kollegen, da muss ich mich schon 

sehr wundern – werden die Schulen dazu verpflichtet,

(Unruhe bei der CSU – Glocke des Präsidenten)

die Integrationsziele zu fördern. Gemäß Satz 2 sollen sie in diesem Zusammenhang 

auch die grundlegende Rechts und Werteordnung der Verfassung vermitteln. Da 

meine ich, sind die Gewichte schon arg verschoben. Normalerweise müsste in Satz 1 

das Bekenntnis zur Rechts und Werteordnung des Grundgesetzes und der Baye

rischen Verfassung kommen und meinetwegen in Satz 2 die Integrationsziele.

Der Begriff der Leitkultur ist für mich kein Schreckgespenst. Wenn Sie aber diesen Be

griff zum Gegenstand der Unterrichtung in Schulen machen wollen, dann bitte in der 

Hierarchie unter der Rechts und Verfassungsordnung. Ganz nebenbei: Ich denke 

auch nicht, dass Sie an den Unterrichtszielen aktuell so viel auszusetzen haben müs

sen; denn das, was Sie unter "Leitkultur" verstehen, ist doch zum großen Teil schon 

Bestandteil des derzeitigen Unterrichts. Sie haben den Religionsunterricht, das steht 

übrigens in der Bayerischen Verfassung. Das ist ein Teil dieser Leitkultur.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe nicht ganz, was Sie mit diesem Artikel 7 

wollen. Es wirkt fast so, als sähen Sie Nachholbedarf im bayerischen Schulsystem. Ich 

sehe diesen in manchen Bereichen auch, aber bei dieser Pauschalkritik muss ich das 

Kultusministerium, die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern und die sonsti

gen am Unterricht beteiligten Personen deutlich in Schutz nehmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Herr Kollege Pohl. – Die nächste 

Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Petersen für die SPD.

(Anhaltende Unruhe bei der CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSUFraktion, wir haben uns im Ältestenrat 

vor Kurzem geeinigt, dass wir diese Sitzung mit Anstand weitermachen wollen. Ich 

bitte Sie herzlich darum, das auch zu tun.

(Beifall bei der SPD und den FREIEN WÄHLERN – Zurufe von der CSU)

Frau Petersen, Sie haben das Wort.

Kathi Petersen (SPD): Danke schön. – Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und 

Kollegen! Ich denke, Sie irren sich, Herr Kollege Pohl, wenn Sie sagen, in den Schu

len passiere schon alles, was in Artikel 7 dargestellt wird. Offensichtlich ist das Integ

rationsverständnis der Schulen nicht so, wie es die Staatsregierung und die CSU in 

diesem Gesetz propagieren, nämlich Integration als Einbahnstraße. Davon ist dieser 

Artikel 7 eindeutig geprägt.

(Beifall bei der SPD)

Bereits in Absatz 1 Satz 1 wird auf den Bildungs und Erziehungsauftrag nach Arti

kel 131 der Verfassung verwiesen,

(Anhaltende Unruhe bei der CSU)

und dieser Artikel 131 nennt als oberste Bildungsziele unter anderem Ehrfurcht vor 

Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Frau Petersen, bitte entschuldigen Sie, ich muss 

noch einmal unterbrechen. – Jetzt muss ich Sie ansprechen, Herr Kreuzer. Herr Frakti

onsvorsitzender, Sie haben eine nicht leise Stimme, und wenn Sie etwas zu bespre

chen haben, dann gehen Sie doch bitte kurz hinaus. Das stört sonst wirklich.
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(Beifall bei der SPD – Thomas Kreuzer (CSU): Jawohl!)

– Danke schön.

Kathi Petersen (SPD): Also, ich habe aus Artikel 131 der Bayerischen Verfassung die 

obersten Bildungsziele zitiert. So weit, so gut. Hier wird von den Schulen aber ver

langt, dass sie in diesem Auftrag die in Artikel 1 genannten Integrationsziele verwirkli

chen. Wenn man dort als interessierter Leser nachsieht, findet man aber nur ein einzi

ges Integrationsziel, und zwar die unabdingbare Achtung der Leitkultur. Das kann es 

nicht sein. Da wird die Bayerische Verfassung schon arg eingedampft, und damit kön

nen wir uns nicht zufrieden geben.

(Beifall bei der SPD)

Danach ist von interkultureller Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler die Rede. 

Wie soll das geschehen? Es wird überhaupt nicht erläutert, wie man Schülerinnen und 

Schülern interkulturelle Kompetenz vermitteln will, zumal als oberstes Ziel die Achtung 

der Leitkultur genannt wird.

Im Änderungsantrag der SPD, der vorhin schon mehrfach erwähnt wurde, heißt es, 

dass die Bildungseinrichtungen die ethnische, kulturelle und religiöse Identität achten 

und fördern. Von einem Fördern dieser interkulturellen Identität steht hier aber nichts. 

Es steht auch nichts davon da, dass die Muttersprache gefördert werden soll. Kolle

ginnen und Kollegen haben aber eben schon darauf hingewiesen, dass man in seiner 

Muttersprache firm sein muss, um andere Sprachen erlernen zu können.

Der Islamunterricht wird in Bayern immer noch im Modellstatus erteilt. Wir haben 

mehrfach Anträge gestellt, dass er flächendeckend eingeführt werden soll. Das ist 

aber immer noch nicht erreicht. Das ist eindeutig ein Defizit bei der interkulturellen För

derung.

(Beifall bei der SPD)
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Die Lehrerinnen und Lehrer sollen nicht nur gelobt werden, wie das Frau Kollegin 

Trautner eben getan hat, sondern sie sollen "im erforderlichen Umfang" Fortbildungen 

bekommen. Was aber heißt "erforderlicher Umfang"? Wer legt fest, was erforderlich 

ist? – Meine Kollegin Annette Karl hat aus der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage 

erfahren, dass bei einschlägigen Fortbildungsangeboten geprüft wird, ob sie durchge

führt werden sollen. Auch da gibt es sehr viel Luft nach oben und nur wenig Konkre

tes.

In Absatz 3 heißt es, für Schülerinnen und Schüler können gesonderte Klassen und 

sonstige Fördermaßnahmen zur Sprachförderung eingerichtet werden. – Wir sind uns 

einig, dass die Aufnahme in Regelklassen das Sinnvollste ist, weil die Schülerinnen 

und Schüler sich dort am schnellsten integrieren. Das ist aber oft nicht auf Anhieb 

möglich, sondern es werden Fördermaßnahmen gebraucht. "Können" genügt nicht, 

man muss sie einrichten, weil die Schülerinnen und Schüler sonst dem Unterricht in 

den Regelklassen gar nicht folgen können.

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): So ist es!)

Der Sinn von Absatz 4 erschließt sich mir auch nicht beim zweiten oder dritten Lesen. 

Wenn die Teilnahme am Unterricht als Grundvoraussetzung für die Integration an den 

Schulen für alle Schüler gilt, und wenn das auch so Praxis ist, dann könnte man ihn 

auch ersatzlos streichen. Oder soll jetzt ein Sonderrecht für muslimische Schüler ein

geführt werden? Dann ist dieser Absatz der Integration aber nicht dienlich, sondern in 

hohem Maße hinderlich.

Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Ihr Integrationsgesetz außerhalb 

der CSU nicht auf große Gegenliebe stößt. Der BLLV hat heute in einer Pressemittei

lung noch einmal darauf hingewiesen, dass einzelne Passagen dieses Gesetzes eher 

dazu dienen, Flüchtlinge auszugrenzen und zu diskriminieren. Ich zitiere aus dieser 

Pressemitteilung:
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Wir brauchen eine Willkommenskultur. In den Schulen wird dies mit hohem Ein

satz geleistet. Wir Lehrerinnen und Lehrer helfen den Flüchtlingen mit viel Enga

gement, sich zu integrieren und mit unserer Lebensweise umgehen zu können. 

Wir warnen davor, durch Hetze und Polemisierung ein gesellschaftliches Klima zu 

befördern, das Gewalt begünstigt und unsere Arbeit in den Schulen gefährdet.

So die Präsidentin des BLLV, Frau Fleischmann. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufü

gen. Wir lehnen diesen Passus in Artikel 7 ab.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Frau Kollegin Petersen. – Für die 

Staatsregierung darf ich Herrn Staatssekretär Sibler das Wort erteilen.

Staatssekretär Bernd Sibler (Kultusministerium): Herr Präsident, Kolleginnen und 

Kollegen! Gestatten Sie mir ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, wir hätten 

diesen Artikel nicht aufgenommen, dann hätten wir die gleiche Kritik bekommen. Es 

hätte geheißen: Nicht einmal die Schule ist Ihnen eine Zeile wert.

(Beifall bei der CSU)

Ich will nur darauf hinweisen, wenn es um Schule und Bildung geht, dass wir im Haus

halt 1.700 Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen haben. Im Haushalt, 

den wir in der nächsten Woche zur Schlussabstimmung vorlegen werden, sind noch 

einmal über 800 Stellen enthalten.

Für Deutsch als Zweitsprache oder Fremdsprache bauen wir die Universitäten in Pas

sau und in Würzburg aus. Wir kommen auch dem Weiterbildungsbedarf der Lehrerin

nen und Lehrer nach. Damit legen wir ein Programm auf, das sich bundesweit sehen 

lassen kann. Es hat bundesweit Beachtung gefunden.

Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Lehrerinnen und Lehrern an den Grundschu

len, den Mittelschulen, vor allem aber auch an den beruflichen Schulen. Das Berufsin
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tegrationsjahr ist etwas, das bundesweit für Furore gesorgt hat. Es wurde bundesweit 

positiv bewertet, und man beneidet uns bundesweit darum. Meine Damen und Herren, 

zeigen Sie mir ein anderes Bundesland, das ähnliche finanzielle Anstrengungen unter

nimmt wie der Freistaat Bayern.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Herr Staatssekretär.

(Zurufe von der CSU: Er war schon weg! – Anhaltende Unruhe bei der CSU)

– Moment, die Geschäftsordnung macht die Zwischenbemerkung nicht vom förmlichen 

Ende des Redebeitrags abhängig.

(Staatssekretär Bernd Sibler: Dann soll er halt die Zwischenbemerkung machen!)

Also bitte, Herr Scheuenstuhl.

(Erwin Huber (CSU): Der soll die Hände aus den Taschen nehmen! – Heiterkeit 

bei der CSU – Harry Scheuenstuhl (SPD): Ich weiß, wo meine Hände sind, Herr 

Kollege. Das wissen andere nicht! – Kerstin Schreyer (CSU): So genau wollten 

wir das gar nicht wissen!)

Herr Scheuenstuhl, beginnen Sie jetzt bitte mit der Zwischenbemerkung.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Herr Präsident, entschuldigen Sie, dass ich etwas abge

schweift bin. – Herr Sibler, wir haben heute schon gehört, dass auf die Schulen neue 

Aufgaben zukommen. Auch Sie haben das erwähnt und auch, dass es neue Bildungs 

und Weiterbildungsangebote gibt. Ich stelle hier genau die gleiche Frage wie vorhin; 

denn auch Sie sind nicht darauf eingegangen. Sie zwingen mich sozusagen zur Nach

frage, weil ich neugierig bin. Wir wissen, dass die Schulen, gerade im ländlichen Be

reich – zum Teil, aber nicht alle –, katastrophal sind. Im städtischen Bereich ist das 

vielleicht sogar noch schlimmer. Was gedenken Sie also zu tun, damit auch die Räum
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lichkeiten ausgebaut werden, um den Erfordernissen zu entsprechen? Wir kommen 

später noch zu den Kommunen,

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

dazu erwarte ich eine Aussage von Ihnen. Ich habe das vorhin schon gefragt und mir 

dann gedacht, ich warte mal, vielleicht sagt er noch etwas dazu. Das haben Sie aber 

leider nicht getan. Es wäre aber sehr schön, wenn Sie das noch täten.

Die GRÜNEN haben gerade auch noch das Transportproblem thematisiert. Das habe 

ich nicht angeführt, deshalb zitiere ich das jetzt einfach. Da treten nämlich Schwierig

keiten auf. Vielleicht können Sie auch dazu noch Stellung nehmen. Das interessiert 

insbesondere die Kommunalpolitiker. Wir haben hier sehr viele Stadt und Kreisräte, 

die sind alle schon sehr gespannt, wie man dieses Problem angehen kann, wo man 

Zuschüsse beantragen kann. Was sehen Sie als Erfordernis, was die Schulen brin

gen – –

(Anhaltende Unruhe bei der CSU)

Herr Präsident, darf ich weiterreden?

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Sie dürfen noch zwanzig Sekunden weiterreden.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Danke schön. – Also, welche zusätzlichen Erfordernisse 

sind da? Vielleicht können Sie auch sagen: Es sind keine Erfordernisse da. Das weiß 

ich nicht. Da sind Sie der Experte. Ich bitte, meine Fragen nach Möglichkeit zu beant

worten.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Bitte schön, Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Bernd Sibler (Kultusministerium): Lieber Herr Kollege Scheuenstuhl, 

ich weise zurück, dass die bayerischen Schulen generell in einem katastrophalen Zu

stand sind.
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(Beifall bei der CSU – Harry Scheuenstuhl (SPD): Das habe ich nicht gesagt!)

– Doch!

(Beifall bei der CSU – Anhaltende Unruhe bei der CSU)

Wenn das in der Landeshauptstadt München ein Stück weit anders aussieht, dann 

muss man dort die Fragen stellen.

Lieber Herr Scheuenstuhl, in einigen Fällen gibt es Sanierungsbedarf. Ich verweise 

aber auf die klassische FAGFörderung, die heuer mit einem neuen Rekordwert von 

8,6 Milliarden Euro ausgestattet ist. Das Geld stellen wir zur Sanierung der Schulhäu

ser zur Verfügung.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen damit zur Abstimmung.

Der federführende Ausschuss empfiehlt auch hier Zustimmung. Wer dem Artikel 7 zu

stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die CSUFraktion. Gegen

stimmen, bitte. – Das sind SPD, FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Gibt es Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Damit ist dem Artikel 7 zugestimmt, 

und damit ist er so beschlossen.
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Thomas Gehring
Abg. Volkmar Halbleib



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe jetzt auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

für ein Bayerisches Integrationsgesetz (Drs. 17/11362) 

- Dritte Lesung -

Wir kommen nunmehr zu der von der SPD beantragten Dritten Lesung zum Gesetz

entwurf der Staatsregierung für ein Bayerisches Integrationsgesetz, Drucksa

che 17/11362. Die SPDFraktion hat hierzu eine allgemeine Aussprache sowie Einzel

beratung und Einzelabstimmung zu den in der Zweiten Lesung geänderten Artikeln 

des Gesetzentwurfs beantragt. Einzeln beraten werden somit die Präambel, die Arti

kel 1, 3 und 4, der neu eingefügte Artikel 9 betreffend die Kommunen sowie der bishe

rige Artikel 9 "Verantwortung der Wirtschaft", der durch die durchgeführte Einfügung 

zum neuen Artikel 10 wurde. Des Weiteren werden einzeln beraten die Absätze 2 bis 

4 von Artikel 17a – das ist die Änderung der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung 

und der Bezirksordnung –, Artikel 17a Absatz 5 – das betrifft die Änderung des Geset

zes über das Erziehungs und Unterrichtswesen – und Absatz 6, die Änderung des 

Kinderbildungs und betreuungsgesetzes.

Ich eröffne die von der SPD beantragte allgemeine Aussprache und weise darauf hin: 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach unserer Geschäftsordnung 24 Minu

ten. Die einzelnen Redezeiten sind den Fraktionen bekannt. Ich rufe nun den ersten 

Redner auf. Das ist der Kollege Gehring.

(Jürgen W. Heike (CSU): Etwas Neues, bitte!)

Thomas Gehring (GRÜNE): Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! Es gibt zahlreiche Gründe, warum es notwendig ist, hier eine Dritte Lesung zu 

machen.

(Lachen bei der CSU)
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Ich darf an die Geschichte dieses Gesetzentwurfs erinnern. Es gab ein Treffen in der 

Staatskanzlei, bei dem alle Fraktionen zusammen waren.

(Thomas Kreuzer (CSU): Das haben wir vorher schon gehört! Wir wollen Neues 

hören!)

– Lieber Kollege Kreuzer, Parlamentarier, die hier fünf Stunden lang nicht das Wort er

greifen und dann nur mit Zwischenrufen auffallen, bieten parlamentarisch kein beson

ders gutes Bild.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Thomas Kreuzer (CSU): Erzählen Sie 

uns doch etwas Neues, Herr Gehring!)

– Neu und interessant ist, dass es eine ganze Reihe von Änderungsanträgen der CSU 

zu diesem Gesetzentwurf gegeben hat. Es waren zum Teil Nachbesserungen an zen

tralen Begriffen, zum Beispiel dem Begriff der Leitkultur. Offensichtlich hat das nicht 

funktioniert. Zum Teil sind Sachen verschlimmbessert worden. Also gibt es durchaus 

Bedarf, das nochmals zu diskutieren. Interessant war auch, dass es von allen Verbän

den ablehnende Stellungnahmen gegeben hat: von den Kirchen, von den Ehrenamtli

chen, von den Kommunen. Es gab nirgendwo Zustimmung. Offensichtlich gibt es also 

Gesprächsbedarf. Sie haben diese negativen Einwände stets ignoriert. Vielleicht neh

men Sie sie jetzt zur Kenntnis.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Ein Grund, hier darüber zu reden, ist auch der Umstand, dass Sie seit 22.00 Uhr nicht 

mehr an dieser Debatte teilnehmen. Wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben, sich 

noch einmal zu äußern. Wenn Sie nur mit Zwischenrufen kommen, ist das, denke ich, 

keine gute Leistung. Darauf können Sie nicht besonders stolz sein.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
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In den Beratungen hat sich ganz deutlich gezeigt, dass der Begriff der Leitkultur, der 

immer wieder in diesem Gesetzentwurf auftaucht, eine unselige Wirkung hat. Er hat al

lein dadurch bei verschiedenen Punkten eine negative Wirkung, dass er diffus formu

liert ist. Ich nenne als Beispiele den Bildungsbereich und – dort ist es besonders ekla

tant – die Einschränkung der Rundfunk und Pressefreiheit. Die Presse auf Leitkultur 

verpflichten zu wollen, verstößt gegen Artikel 111a der Bayerischen Verfassung. Sie 

trauen den Journalistinnen und Journalisten in unseren öffentlichrechtlichen und in 

unseren privaten Medien nicht zu, dass sie selbstständig und aus freien Stücken ihre 

Arbeit tun können.

(Thomas Kreuzer (CSU): Jetzt wird es richtig lächerlich!)

Dieses Misstrauen ist nicht angebracht. Aber es zieht sich durch dieses Gesetz.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Heute ist noch einmal eine ganze Reihe von Vorwürfen geäußert worden. Ich nenne 

als Beispiele die Missachtung von Minderheiten und Menschenrechten, den General

verdacht gegen Migranten im Artikel 14, die Einführung eines Nebenstrafrechts und 

die Einschränkung von Grundrechten. Das sind Punkte, die darauf schließen lassen, 

dass dieses Gesetz in Teilen verfassungswidrig ist. Das ist ein sehr ernster Vorwurf. 

Sie haben Erfahrung mit verfassungswidrigen Gesetzen. Deswegen ist es notwendig, 

hier noch einmal darüber zu reden und das hier noch einmal deutlich zu sagen. Die 

Gerichte werden dann handeln.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Dieser Gesetzentwurf ist ein Spaltgesetz. Dies ist ein Gesetz, das ausschließt. Dieses 

Gesetz desintegriert; es integriert nicht. Das müssen Sie sich anhören. Allein dafür, 

dass Sie sich das noch einmal anhören müssen, ist diese Dritte Lesung notwendig.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Reinhold Bocklet (CSU): Man merkt, 

dass er Pädagoge ist!)
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– Die guten Pädagogen wissen, dass Wiederholung jedem hilft. Irgendwann hat es 

jeder kapiert, wenn es immer wieder wiederholt wird.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Reinhold Bocklet (CSU): Autosuggesti

on ist das!)

Wir leben in einer Zeit, in der uns das Miteinander in dieser Gesellschaft viel wert sein 

sollte. Wir sehen dieses Miteinander bedroht. Dieses Gesetz hilft nicht dem Miteinan

der, es arbeitet für das Gegeneinander. Aber nur gemeinsam können wir gewinnen. 

Deswegen bitte ich Sie, diesem Gesetzentwurf nicht zuzustimmen. Am besten ziehen 

Sie ihn jetzt zurück. In den frühen Morgenstunden hat man manchmal Erkenntnisse, 

die man sonst nicht hat. Ich wünsche sie Ihnen. Ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zu

rück!

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Der nächste Redner ist Herr 

Kollege Halbleib.

Volkmar Halbleib (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, schönen 

guten Morgen! Ich darf die Generalaussprache der Dritten Lesung mit einem Dank be

ginnen. Zunächst einmal möchte ich Herrn Worm und seinem Team vom Landtagsamt 

danken. Reichen Sie diesen Dank bitte an alle weiter. Wir wissen, was da geleistet 

wurde

(Allgemeiner Beifall)

und was noch geleistet werden wird. Frau Fröhlich, Herrn Stuhlmüller und ihrem Team 

sage ich ein ganz herzliches Dankeschön. Das gilt auch für die vielen anderen, insbe

sondere den Stenografischen Dienst. Ich glaube, dass hier Tolles geleistet worden ist 

und dass die Leistungsfähigkeit des Amtes unter Beweis gestellt worden ist. Die Offizi

anten, das Küchenteam und die Polizei, alle haben eine großartige Leistung voll

bracht. Dafür ein herzliches Dankeschön seitens der SPDFraktion.
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(Beifall bei der SPD, den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind die wahren Hel

den des parlamentarischen Alltags. Danke schön!

(Beifall bei der SPD, den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN – Thomas Kreu

zer (CSU): Das ist eine Veräppelung, was Sie hier betreiben!)

Ich danke auch allen Kolleginnen und Kollegen, die sich an dieser wichtigen und zen

tralen Debatte dieser Legislaturperiode in engagierter und kompetenter Weise beteiligt 

haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte diesen Dank gern auch den Kolle

ginnen und Kollegen der CSU ausgesprochen, wie ich das bereits bei der zweiten Un

terbrechung im Ältestenrat erklärt habe. Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass dies, zumindest bis dahin, eine Debatte war, die dem Parlament gut anstand. Ar

gumente wurden ausgetauscht und zentrale Fragen noch einmal aufgeworfen. Ich 

habe mich ausdrücklich auch bei Ihren Rednern bedankt. Leider haben Sie danach die 

parlamentarische Debatte hier im Haus verweigert. Sie haben die Arbeit eingestellt. 

Das ist Ihre Entscheidung. Auch im Ausschuss haben Sie sich zu vielen zentralen Fra

gestellungen überhaupt nicht geäußert.

Herr Kollege Zellmeier, es ist ein besonderer Aspekt unfreiwilligen Humors, wenn Sie 

an diesem Rednerpult sagen: Wir führen jetzt die Diskussion fort. Und das, obwohl Sie 

die Debatte in diesem Haus seit 22.00 Uhr verweigert haben! Das ist besonderer 

Humor. Wir haben Ihnen schon im Ältestenrat angeboten, einen vernünftigen Zeit

punkt für die Dritte Lesung zu finden.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Ich hätte mich an dieser Stelle sehr gerne auch bei den Mitgliedern der Staatsregie

rung bedankt. Sie waren anwesend. Dafür ein Dankeschön. Aber Sie haben die Gele

genheit verstreichen lassen, auf wichtige, richtige und notwendige Fragen des Parla

ments hier im Hohen Hause Antworten zu geben. Diese Antworten sind Sie hier 
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schuldig geblieben, nachdem Sie schon in den Ausschüssen als Staatsregierung 

kaum Rede und Antwort gestanden haben. Das ist gegenüber einem Parlament, das 

Fragen an die Staatsregierung hat, nicht in Ordnung. Ich hätte Ihnen gern gedankt. 

Aber dieser Dank muss heute ausbleiben.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Ich darf in dieser Generalaussprache zur Dritten Lesung schon noch einmal darauf 

hinweisen, wie dieses Gesetz von Ihnen gehandhabt wurde. Ich möchte das noch ein

mal ganz kurz schlaglichtartig Revue passieren lassen. Sie haben das Ziel des Mitein

anders ausgerufen. Der Ministerpräsident hat in die Staatskanzlei eingeladen. Nach 

einer Sitzung und einer Stunde, in der dies noch einmal betont wurde, war dieses Mit

einander vorüber. So gehen Sie mit einem möglichen Konsens um.

(Zuruf des Abgeordneten Jürgen W. Heike (CSU))

– Warum? Das kann ich Ihnen beantworten, Herr Kollege Heike, danke für die Frage. 

Weil es Ihnen danach nur noch um Parteipolitik ging und nicht mehr um ein inhaltlich 

gutes Integrationsgesetz. Das ist der Grund, weshalb Sie das abgebrochen haben.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Sie haben einen schnell hingesetzten Gesetzentwurf vorgelegt, der die Kritik fast aller 

Verbände, die in diesem Freistaat mit diesem Thema zu tun haben, auf sich gezogen 

hat. Die beiden großen Kirchen hatten dazu eine sehr deutliche Ausdrucksweise und 

auch die kommunalen Spitzenverbände. Sie haben ein Gesetz vorgelegt, das von 

allen Fachleuten, von den wesentlichen Verbänden in diesem Freistaat und auch von 

den Kirchen kritisiert worden ist. Das ist doch Fakt. Es kann kein gutes Integrationsge

setz herauskommen, wenn die CSU und die Staatsregierung dieses Gesetz gegen 

den Rat aller Fachleute, aller Experten und vieler gesellschaftlicher Verbündeten 

durchdrücken. Das kann kein gutes Gesetz werden!

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Protokollauszug
89. Plenum, 08.12.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 6



Die Änderungsanträge der CSUFraktion, die wir jetzt in Dritter Lesung beraten, sind 

ein Zeichen dafür, wie nötig Nachbesserungen bei diesem Gesetz sind. Leider kam es 

zu Verschlimmbesserungen. Mit keinem der CSUAnträge haben Sie das Erfordernis 

erfüllt, zu einem echten Integrationsgesetz zu kommen. Liebe Kolleginnen und Kolle

gen, es wäre auch angemessen gewesen, die Ergebnisse der von uns gemeinsam auf 

den Weg gebrachten EnqueteKommission zur Integration in diesem Freistaat einzu

beziehen. Das wollten Sie auch nicht, weil es Ihnen nicht um ein gutes Gesetz ging, 

sondern um etwas ganz anderes.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Zuruf des Abgeordneten Jürgen W. 

Heike (CSU))

– Herr Kollege Heike, wir arbeiten wunderbar zusammen. Danke, dass Sie diese 

Frage stellen. Das ist kein Integrationsgesetz, sondern das ist ein politisches Gesetz, 

um Ihre populistischen Parolen zur Ausländer und Asylpolitik in Gesetzesform zu gie

ßen. Nicht mehr und nicht weniger ist dieses Gesetz, das Sie in Zweiter Lesung auf 

den Weg geschickt haben.

Die Verfassungsänderung im Wahljahr zeigt diesen Weg weiter. Die Verfassungsände

rung und die Debatte zur Leitkultur passen dazu wie die Faust aufs Auge. Sie machen 

ein parteipolitisches Gesetz, um parteipolitische Instrumente in die Hand zu bekom

men. Das ist ein Missbrauch von Gesetzen in diesem Freistaat Bayern.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte kommen Sie zum Ende.

Volkmar Halbleib (SPD): Sie haben bisher eine Chance verstreichen lassen. Diese 

Chance können Sie jetzt ergreifen. Die Dritte Lesung bietet die Chance, dies nachzu

holen. Noch besteht die Chance, ein gutes Integrationsgesetz zu verabschieden, das 

diesen Namen verdient. Nutzen Sie diese Chance im Interesse des Freistaats und sei

ner Menschen.
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(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die allgemeine Aussprache beendet. Die SPDFraktion hat zu 

den in der Zweiten Lesung geänderten Artikeln Einzelberatung und Einzelabstimmung 

beantragt. Deshalb fahren wir jetzt mit den Einzelberatungen fort.
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und in Zweiter Lesung beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/11362, 17/14511 

Bayerisches Integrationsgesetz (BayIntG) 

Präambel 
1
Bayern ist Teil der deutschen Nation mit gemein-

samer Sprache und Kultur. 
2
Es ist tief eingewurzelt in 

Werte und Traditionen des gemeinsamen christlichen 
Abendlandes und weiß zugleich um den jüdischen 
Beitrag zu seiner Identität. 

3
Die Würde des Menschen, 

die Freiheit der Person, die Gleichheit und Gleichbe-
rechtigung aller Menschen, das Recht jedes Einzel-
nen auf ein selbstbestimmtes, aber auch selbstver-
antwortliches Leben und die Unterscheidung von 
Staat und Religion sind als Frucht der Aufklärung 
tragende Grundlage unserer Rechts- und Gesell-
schaftsordnung. 

4
Die nationalsozialistische Willkür-

herrschaft, die Verbrechen des Dritten Reichs und die 
Schrecken des Zweiten Weltkrieges haben gelehrt, 
dass allein eine grundrechtlich ausgerichtete Herr-
schaft des Rechts vor Terror, Diktatur und Spaltung 
bewahrt und Voraussetzung für Frieden und Freiheit 
ist. 

5
Jeder Einzelne ist daher zur Wahrung des Rechts 

und zur Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, 
Staat und Gesetzen verpflichtet. 

6
Die demokratische 

Verfasstheit des Gemeinwesens bindet umgekehrt 
alle Staatsgewalt an die Stimme des Volkes. 

7
Die 

Solidarität mit den Schwächeren und Hilfsbedürftigen 
ist Gebot der Gemeinschaft wie jedes Einzelnen, setzt 
aber zugleich voraus, dass in erster Linie jeder zu-
nächst selbst verpflichtet ist, Verantwortung für sich 
und die Seinen zu übernehmen und sein Möglichstes 
dazu beizutragen. 

8
Die Gemeinschaft kann nur leis-

ten, was gemeinsam von allen erwirtschaftet wird, und 
darf daher von jedem seinen Beitrag erwarten. 

9
Ganz 

Bayern ist geformt von gewachsenem Brauchtum, von 
Sitten und Traditionen. 

10
Die freiheitliche Lebensweise 

in einer offenen und pluralen Gesellschaft erfordert 
gleichermaßen gegenseitige Toleranz und Achtung 
der kulturellen Prägung unseres Landes. 

11
In den 

zurückliegenden Jahrzehnten ist es so zur neuen 

Heimat für Viele geworden, die sich hier eingebracht 
und eingelebt haben. 

12
Das lange geschichtliche Rin-

gen unserer Nation und unseres ganzen Kontinents 
um Einheit, Recht, Frieden und Freiheit verpflichtet 
auf das errungene gesamteuropäische Erbe und das 
Ziel eines gemeinsamen europäischen Weges. 
13

Dieser identitätsbildende Grundkonsens wird täglich 
in unserem Land gelebt und bildet die kulturelle 
Grundordnung der Gesellschaft (Leitkultur). 

14
Diese 

zu wahren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
sichern und Migrantinnen und Migranten zu einem 
Leben in unserer Gesellschaft zu befähigen, ist Zweck 
dieses Gesetzes. 

 

Art. 1 
Integrationsziele 

1
Bayern bekennt sich zu seiner Verantwortung 

gegenüber allen, die aus anderen Staaten kommen 
und hier nach Maßgabe der Gesetze Aufnahme ge-
funden haben oder Schutz vor Krieg und Verfolgung 
suchen. 

2
Es ist Ziel dieses Gesetzes, diesen Men-

schen für die Zeit ihres Aufenthalts Hilfe und Unter-
stützung anzubieten, um ihnen das Leben in dem 
ihnen zunächst fremden und unbekannten Land zu 
erleichtern (Integrationsförderung), sie aber zugleich 
auf die im Rahmen ihres Gast- und Aufenthaltsstatus 
unabdingbare Achtung der Leitkultur zu verpflichten 
und dazu eigene Integrationsanstrengungen abzuver-
langen (Integrationspflicht). 

3
Das soll zugleich einer 

Überforderung der gesellschaftlich-integrativen und 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes 
und seiner kommunalen Ebenen entgegenwirken. 

 

Art. 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) 
1
Migrantinnen und Migranten im Sinne dieses 

Gesetzes sind alle Ausländerinnen und Ausländer, die 
sich dauerhaft berechtigt in Bayern aufhalten. 

2
Gleich-

gestellt sind Ausländerinnen und Ausländer, die eine 
Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten 
ist. 

3
Nicht erfasst sind Personen, die nach Regelun-

gen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 5 des Aufenthalts-
gesetzes (AufenthG) oder nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
AufenthG vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels be-
freit sind. 

(2) Ausländerinnen und Ausländer 

1. nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG und nach § 28 der 
Aufenthaltsverordnung (AufenthV),  
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2. die einen Aufenthaltstitel nach § 18 AufenthG 
besitzen, wenn der Ausübung der Beschäftigung 
nach § 2 Abs. 3, § 4 oder § 10 der Beschäfti-
gungsverordnung (BeschV) zugestimmt wurde 
oder sie nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 3 oder § 5 BeschV 
ohne Zustimmung zulässig ist, 

3. die einen Aufenthaltstitel nach den §§ 18b bis 21 
AufenthG besitzen,  

4. für die § 41 der AufenthV gilt oder  

5. die als Angehörige der in den Nrn. 1 bis 4 genann-
ten Personen einen Aufenthaltstitel zum Familien-
nachzug besitzen oder 

6. die Ehegatten oder Lebenspartner eines Deut-
schen sind, 

sind Migrantinnen und Migranten nur in Bezug auf die 
Regelungen dieses Gesetzes über die Integrations-
förderung.  

(3) 
1
Die Regelungen dieses Gesetzes über die In-

tegrationsförderung gelten entsprechend für Deut-
sche, die in besonderer Weise integrationsbedürftig 
sind und 

1. außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesre-
publik Deutschlands geboren und nach 1955 in 
das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land zugewandert sind oder 

2. zumindest einen Eltern- oder Großelternteil ha-
ben, der die Bedingungen der Nr. 1 erfüllt. 

2
In besonderer Weise integrationsbedürftig ist insbe-

sondere, wer die deutsche Sprache nicht mindestens 
auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen beherrscht. 

 

Art. 3 
Allgemeine Integrationsförderung 

(1) 
1
Bildung ist ein zentraler Schlüssel zur Integra-

tion. 
2
Der Staat unterstützt sowohl minderjährige als 

auch erwachsene Migrantinnen und Migranten darin, 
spezifische Bildungslücken auszugleichen, die ihren 
Grund nicht in ihren persönlichen Anlagen und Bil-
dungsanstrengungen haben, sondern auf strukturellen 
Bildungsdefiziten ihres Herkunftsstaates beruhen oder 
migrationsbedingt sind. 

3
Die Zugangsvoraussetzun-

gen zu den einzelnen schulischen Bildungswegen und 
-einrichtungen einschließlich begründeter Ausnahmen 
für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Mutter-
sprache regeln die Schulordnungen auf Basis der 
einschlägigen gesetzlichen Ermächtigungen. 

(2) Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migran-
ten durch geeignete Angebote in dem ihnen abver-
langten Bemühen, sich mit den in der heimischen 
Bevölkerung vorherrschenden Umgangsformen, Sit-
ten und Gebräuchen vertraut zu machen, soweit sich 
diese von denjenigen in den Herkunftsstaaten unter-
scheiden. 

(3) 
1
Eltern leisten durch Erziehung und Wertever-

mittlung einen wesentlichen Beitrag zu einer gelin-
genden Integration. 

2
Der Staat unterstützt Migrantin-

nen und Migranten durch geeignete Angebote darin, 
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern in Deutschland anzuneh-
men, einzuüben und auch selbstbewusst zu vertreten. 

(4) 
1
Gelingende Integration bedarf der gegenseiti-

gen Rücksichtnahme und Toleranz sowie des Res-
pekts vor der Einzigartigkeit, der Lebensgeschichte 
und den Prägungen des jeweils anderen. 

2
Der Staat 

fördert an der Leitkultur ausgerichtete Angebote, die 
Migrantinnen und Migranten in politischer Bildung, 
deutscher Geschichte einschließlich der Lehren aus 
den Verbrechen des Dritten Reiches und in der 
Rechtskunde unterweisen und ihnen die heimische 
Kultur, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung näher-
bringen. 

3
Er fördert zugleich die interkulturelle Sensi-

bilität von Bevölkerung und Verwaltung und unter-
stützt integrativ wirkende Projekte. 

(5) Der Staat unterstützt Angebote der Migrati-
onsberatung, um den Migrantinnen und Migranten im 
Bedarfsfall einzelfallgerechte Hilfe und Unterstützung 
in den eigenen Integrationsbemühungen zu gewäh-
ren.  

(6) 
1
Das an den Integrationszielen dieses Geset-

zes ausgerichtete bürgerschaftliche Engagement von 
und für Migrantinnen und Migranten soll in allen Be-
reichen der Gesellschaft gestärkt werden. 

2
Migrantin-

nen und Migranten werden ermutigt, durch bürger-
schaftliches Engagement einen Beitrag zum Gemein-
wohl zu leisten und sich auf diese Weise zu unserem 
Land und seinen Werten zu bekennen. 

3
Der Staat 

erkennt den wichtigen Beitrag an, den Verbände und 
Vereine leisten, wenn sie über Angebote informieren, 
für Teilnahme werben und sich aktiv in den politischen 
Prozess einbringen. 

4
Er unterstützt die ehrenamtliche 

Arbeit vor Ort durch geeignete Angebote, insbesonde-
re zur Information und Koordinierung. 

(7) Der Staat unterstützt Angebote der Rückkehr-
beratung, um ausreisepflichtigen oder rückkehrwilli-
gen Ausländerinnen und Ausländern bedarfsgerechte 
Hilfe und Unterstützung für die Rückkehr in ihre Her-
kunftsstaaten zu gewähren. 

(8) 
1
Migrationsbedingte Erwägungen können im 

Rahmen von Ermessensentscheidungen berücksich-
tigt werden, soweit dies den in Art. 1 genannten Integ-
rationszielen in geeigneter Weise dienen kann. 

2
Alle 

staatlichen Behörden verwirklichen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten und der geltenden Gesetze die Integ-
rationsziele dieses Gesetzes. 

(9) 
1
Förderungen nach diesem Artikel erfolgen 

nach Maßgabe gesonderter Förderrichtlinien. 
2
Diese 

sind jeweils gemäß den haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen zu befristen und mit einem Haushaltsvorbe-
halt zu versehen. 



Drucksache  17/14707 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Seite 3 

 

Art. 4 
Deutsche Sprache 

(1) 
1
Nur wer deutsch spricht, kann sich vollum-

fänglich in das öffentliche Leben und Arbeiten einfü-
gen. 

2
Eigenes Engagement beim Spracherwerb liegt 

daher im wohlverstandenen Eigeninteresse der Mig-
rantinnen und Migranten. 

(2) Wer volljährig ist und sich in den vorangegan-
genen sechs Jahren mindestens drei Jahre in 
Deutschland ständig aufgehalten hat, soll sich mit 
jedermann in deutscher Sprache angemessen ver-
ständigen können.  

(3) 
1
Der Staat unterstützt Migrantinnen und Mig-

ranten in den ersten sechs Jahren nach ihrer Einreise 
nach Deutschland in ihren Bemühungen, die deutsche 
Sprache in Wort und Schrift zu erlernen. 

2
Art. 3 Abs. 9 

gilt entsprechend. 
3
Wer aus selbst zu vertretenden 

Gründen das im Rahmen einer gewährten Förderung 
mindestens erwartbare Sprachniveau nicht erreicht, 
kann vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen nach 
Maßgabe einschlägiger Förderrichtlinien zur ange-
messenen Erstattung von Förderkosten verpflichtet 
werden. 

(4) 
1
Die notwendigen Kosten für die Heranziehung 

eines Dolmetschers oder Übersetzers durch Behör-
den können Personen im Sinne des Abs. 2 auch dann 
auferlegt werden, wenn eine Kostenauferlegung nicht 
nach anderen Vorschriften vorgesehen ist. 

2
Haftungs-

ansprüche wegen fehlerhafter Übersetzung gegen die 
Körperschaft, deren Behörde den Dolmetscher oder 
Übersetzer herangezogen hat, sind ausgeschlossen. 

 

Art. 5 
Vorschulische Sprachförderung 

(1) 
1
Die Träger von Kindertageseinrichtungen för-

dern die sprachliche Entwicklung der Kinder von An-
fang an und tragen hierbei den besonderen Anforde-
rungen von Kindern aus Migrantenfamilien und Kin-
dern mit sonstigem Sprachförderbedarf Rechnung. 
2
Kinder sollen lernen, sich entwicklungsangemessen 

in der deutschen Sprache sowie durch die allgemein 
übliche Mimik und Körpersprache auszudrücken, län-
geren Darstellungen oder Erzählungen zu folgen und 
selbst Geschichten zusammenhängend zu erzählen. 
3
Sie sollen Wortschatz, Begriffs- und Lautbildung, 

Satzbau und sprachliche Abstraktion in der deutschen 
Sprache entsprechend ihrem Entwicklungsstand er-
weitern und verfeinern. 

4
Die Verwendung der lokalen 

Dialekte wird unterstützt und gepflegt. 
5
Das pädagogi-

sche Personal muss über die erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse verfügen und soll die not-
wendigen interkulturellen Kompetenzen im erforderli-
chen Umfang fortentwickeln. 

(2) 
1
Ab der ersten Hälfte des vorletzten Kindergar-

tenjahres (Art. 26 Abs. 1 Satz 5 Bayerisches Kinder-
bildungs- und -betreuungsgesetz – BayKiBiG) vor Ein-
tritt der Vollzeitschulpflicht wird bei allen Kindern zur 

frühzeitigen Feststellung und Förderung einer ent-
sprechenden Entwicklung für die spätere Leistungsfä-
higkeit in der Schule der Sprachstand erhoben. 

2
Zu-

ständig ist die Kindertageseinrichtung, die das Kind 
besucht. 

3
Besucht das Kind keine Kindertageseinrich-

tung, führt die Sprachstandserhebung die Grundschu-
le durch, in der die Schulpflicht voraussichtlich zu er-
füllen ist. 

4
In den Fällen des Satzes 3 müssen die Er-

ziehungsberechtigten dafür sorgen, dass ihr Kind an 
der Sprachstandserhebung teilnimmt. 

(3) 
1
Ein Kind, bei dem das Ergebnis der Sprach-

standserhebung nach Abs. 2 erwarten lässt, dass 
seine Deutschkenntnisse für eine erfolgreiche Teil-
nahme am Unterricht der Grundschule nicht ausrei-
chen werden, soll in der Zeit bis zur Einschulung ei-
nen Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse besuchen. 

2
Die Erziehungsberechtigten 

des Kindes können durch die nach Abs. 2 Satz 2 oder 3 
zuständige Stelle über mögliche weitere Fördermaß-
nahmen, eine gegebenenfalls bestehende finanzielle 
Unterstützung und die Vorzüge eines regelmäßigen 
Kindergartenbesuchs informiert werden. 

3
Wird ein 

solches Gespräch in den Fällen des Abs. 2 Satz 3 
angeboten, sind sie zur Teilnahme verpflichtet. 

(4) Erfüllt ein Träger einer Kindertageseinrichtung 
die sich aus Abs. 1 und 2 oder Art. 6 ergebenden Ver-
pflichtungen nicht, richten sich Widerruf und Rück-
nahme der Erlaubnis für den Betrieb der Einrichtung 
nach § 45 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 7 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch. 

(5) Das Nähere zu den Abs. 1 bis 4 kann das 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration im Einvernehmen mit dem Staatsministeri-
um für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
durch Rechtsverordnung regeln. 

(6) Mit Geldbuße kann von der Kreisverwaltungs-
behörde belegt werden, wer den Pflichten nach Abs. 2 
Satz 4 oder Abs. 3 Satz 3 zuwiderhandelt. 

 

Art. 6 
Frühkindliche Bildung 

1
Alle Kinder in Kindertageseinrichtungen sollen 

zentrale Elemente der christlich-abendländischen 
Kultur erfahren. 

2
Der Träger einer Kindertageseinrich-

tung hat dafür Sorge zu tragen, dass sie lernen, sinn- 
und werteorientiert und in Achtung vor religiösen 
Überzeugungen zu leben sowie eine eigene von 
Nächstenliebe getragene religiöse oder weltanschau-
liche Identität zu entwickeln. 

3
Zur Bildung der gesam-

ten Persönlichkeit der Kinder unterstützt und stärkt 
das pädagogische Personal die Entwicklung von frei-
heitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und so-
zialen Werthaltungen. 

4
Die Kindertageseinrichtungen 

sollen dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft der 
Familien von Migrantinnen und Migranten zu fördern. 
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Art. 7 
Schulen 

(1) 
1
Die Schulen fördern im Rahmen ihres Bil-

dungs- und Erziehungsauftrags nach Art. 131 der Ver-
fassung die in Art. 1 genannten Integrationsziele. 
2
Hierzu unterstützen sie die Integrationsbemühungen 

von Migrantinnen und Migranten und die interkulturel-
le Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler und 
vermitteln in diesem Zusammenhang auch die grund-
legende Rechts- und Werteordnung der Verfassung. 
3
Sie sollen darauf hinwirken, dass die Schülerinnen 

und Schüler Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit 
offen und unbefangen annehmen. 

(2) Auf die interkulturelle und integrative Kompe-
tenz soll im erforderlichen Umfang in der Aus- und 
Fortbildung der Lehrkräfte besonderer Wert gelegt 
werden.  

(3) 
1
Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 

Muttersprache können insbesondere in Pflichtschulen 
gesonderte Klassen und sonstige Fördermaßnahmen 
zur Sprachförderung und schulischen Integration ein-
gerichtet werden. 

2
Ziel ist eine frühestmögliche Auf-

nahme in den Unterricht der Regelklassen. 

(4) 
1
Die Teilnahme am Unterricht ist Grundvoraus-

setzung schulischer Integration. 
2
Befreiungen vom 

Unterricht aus religiösen Gründen, die sich nicht ledig-
lich auf einzelne Tage beschränken, sind auf die ver-
fassungsrechtlich zwingenden Fälle zu beschränken. 
3
Vorrangig sind organisatorische oder prozedurale 

Maßnahmen auszuschöpfen. 

 

Art. 8 
Hochschulen 

1
Hochschulen können für studieninteressierte, 

nicht immatrikulierte Migrantinnen und Migranten be-
sondere Förderangebote einrichten, insbesondere um 
ihnen den Erwerb der deutschen Sprache zu erleich-
tern, sie über Bildungs- und Ausbildungswege zu in-
formieren und einzelne spezifische Bildungslücken 
auszugleichen, die ihren Grund nicht in ihren persönli-
chen Anlagen und Bildungsanstrengungen haben, 
sondern auf strukturellen Bildungsdefiziten ihres Her-
kunftsstaates beruhen oder migrationsbedingt sind. 
2
Die Hochschulen sind nicht befugt, Prüfungen abzu-

nehmen, die zu einem allgemeinen Bildungsabschluss 
führen. 

3
Entsprechende Angebote können jeweils  

längstens zwei Jahre an einer Hochschule in An-
spruch genommen werden. 

4
Die Hochschulen regeln 

die Einzelheiten durch Satzung, insbesondere zum 
Status der Migrantinnen und Migranten, den Zugangs- 
und Zulassungsvoraussetzungen zu den Angeboten, 
möglichen Prüfungen und zur Datenerhebung und 
Datennutzung. 

5
Die Bestimmungen über den Hoch-

schulzugang und die Hochschulzulassung bleiben un-
berührt. 

Art. 9 
Kommunen 

1
Die örtliche Gemeinschaft leistet einen unver-

zichtbaren Beitrag, die Integration von Migrantinnen 
und Migranten zu fördern, sie bei der Erfüllung ihrer 
Integrationspflichten zu unterstützen und das wech-
selseitige kulturelle Verständnis zu erleichtern. 

2
Die 

Gemeinden, Landkreise und Bezirke tragen dabei im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, ihrer 
jeweiligen finanziellen Leistungsfähigkeit und nach 
Maßgabe der Gesetze besondere Mitverantwortung 
für die in Art. 1 genannten Integrationsziele. 

 

Art. 10 
Verantwortung der Wirtschaft 

(1) 
1
Die bayerische Wirtschaft trägt im Rahmen 

des Art. 151 der Verfassung Mitverantwortung für die 
in Art. 1 genannten Integrationsziele. 

2
Die staatlichen 

Förderprogramme insbesondere nach dem Mittel-
standsförderungsgesetz können die Bemühungen 
einzelner Unternehmen positiv berücksichtigen, Mig-
rantinnen und Migranten, die zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit berechtigt sind, auf Unternehmenskos-
ten die deutsche Sprache und die Leitkultur zu vermit-
teln und die in Art. 1 genannten Integrationsziele zu 
fördern. 

(2) 
1
Qualifizierte Migrantinnen und Migranten sol-

len im Rahmen der geltenden Gesetze den heimi-
schen Arbeitsmarkt bereichern. 

2
Das Potenzial der 

dualen Berufsausbildung und der schulisch struktu-
rierten Aus- und Weiterbildung soll für die Qualifizie-
rung der Migrantinnen und Migranten nutzbar ge-
macht werden. 

 

Art. 11 
Rundfunk und Medien 

1
Der Bayerische Rundfunk und die nach dem 

Bayerischen Mediengesetz an der Veranstaltung von 
Rundfunk Beteiligten unterstützen im Rahmen ihres 
Programmauftrags die Integration. 

2
Die Angebote in 

Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur 
Vermittlung der deutschen Sprache und der Leitkultur 
leisten. 

 

Art. 12 
Landesleistungen 

(1) 
1
Landesrechtliche Leistungen und Angebote 

dürfen Ausländerinnen und Ausländern über 16 Jah-
ren, die nicht zu den Personen nach Art. 2 Abs. 2 
zählen, nur bewilligt oder ausgezahlt werden, wenn 
deren Identität durch  

1. einen gültigen Pass oder amtlichen Lichtbildaus-
weis ihres Herkunftsstaats, 

2. einen gültigen Aufenthaltstitel, 
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3. eine gültige Bescheinigung über die Aufenthalts-
gestattung nach § 63 des Asylgesetzes (AsylG), 

4. einen gültigen Ankunftsnachweis nach § 63a AsylG 
oder 

5. einen Abgleich mit den im Ausländerzentralregis-
ter gespeicherten Daten 

zuverlässig bestätigt ist. 
2
Die Behörden können bei ver-

bleibenden Identitätszweifeln verlangen, dass die 
Identität durch Abgleich von Fingerabdrücken mit den 
im Ausländerzentralregister gespeicherten Daten be-
stätigt wird. 

3
Solange die Person im Ausländerzentral-

register nicht erfasst ist, kann die Bewilligung und 
Auszahlung verweigert werden. 

(2) 
1
Wer 

1. sich als nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer 
vor, bei oder nach Einreise nach Deutschland sei-
nes Passes, Lichtbildausweises oder eines ande-
ren Identitätsnachweises seines Herkunftsstaats 
entledigt hat, um den Nachweis seiner Identität 
oder Herkunft zu erschweren, oder 

2. eine landesrechtliche Leistung durch Vorlage von 
gefälschten Ausweisdokumenten oder durch un-
richtige Angaben zu Identität oder Herkunft erlangt 
oder zu erlangen versucht hat, 

verwirkt den Anspruch auf die landesrechtliche Leis-
tung oder das Angebot für den Zeitraum von fünf Jah-
ren ab Einreise (Nr. 1) oder Tathandlung (Nr. 2), so-
weit auf sie kein unbedingter grundrechtlich verbürgter 
Anspruch besteht. 

2
Bereits erteilte Bewilligungen wer-

den ohne Rücksicht auf Vertrauensschutz auch mit 
Wirkung für die Vergangenheit für die gesamte Zeit 
der nach Satz 1 bestehenden Verwirkung zurückge-
nommen. 

3
Im Übrigen gilt Art. 48 des Bayerischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes in allen Fällen des 
Satzes 1 entsprechend. 

4
Die zuständigen Behörden 

können die Identität desjenigen, von dem aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass er 
einen Sachverhalt nach Satz 1 verwirklicht hat, auch 
unter Abnahme von Finger- und Handflächenabdrü-
cken feststellen, mit dem Ausländerzentralregister 
abgleichen, speichern, nutzen und zusammen mit 
Angaben zur verwirklichten Tat öffentlichen oder 
nicht-öffentlichen Stellen nach näherer Maßgabe des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes übermitteln. 

(3) 
1
Landesrechtliche Leistungen und Angebote 

können in den Fällen des Art. 13 Abs. 3 oder Art. 14 
Abs. 2 in angemessenem Umfang gekürzt bzw. ganz 
oder teilweise versagt werden. 

2
Abs. 2 Satz 3 und 4 

gilt entsprechend. 

 

Art. 13 
Achtung der Rechts- und Werteordnung 

(1) 
1
Wer durch demonstrative Regelverstöße, 

Verunglimpfen oder sonst durch nach außen gerichte-
tes Verhalten beharrlich zum Ausdruck bringt, dass er 
die freiheitliche demokratische Grundordnung, insbe-
sondere die Achtung vor den im Grundgesetz konkre-

tisierten Menschenrechten, vor allem das Recht der 
Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung und die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau ablehnt, kann 
durch die Sicherheitsbehörden verpflichtet werden, 
sich einem Grundkurs über die Werte der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung zu unterziehen. 
2
Satz 1 gilt entsprechend bei Ablehnung des staatli-

chen Gewaltmonopols, des Verhältnisses von Religi-
on und Staat, der gewaltlosen Erziehung von Kindern 
und des Schutzes von Minderjährigen oder der Be-
achtung des deutschen Straf-, Ehe- und Familien-
rechts. 

3
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bleibt 

unberührt. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für denjenigen, der 
durch wiederholte schwerwiegende Regelverstöße 
oder sonst durch ein offenkundig rechtswidriges Ver-
halten erkennen lässt, dass ihm die Rechts- und Wer-
teordnung in ihren Grundsätzen unbekannt oder 
gleichgültig ist. 

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entge-
gen einer vollziehbaren Anordnung nach Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 2 nicht an dem Grundkurs Rechts- 
und Werteordnung teilnimmt oder dessen Durchfüh-
rung behindert. 

 

Art. 14 
Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung 

(1) Es ist verboten, 

1. öffentlich, in einer Versammlung oder durch Ver-
breiten von Schriften dazu aufzufordern, die gel-
tende verfassungsmäßige Ordnung zu missachten 
und stattdessen einer mit ihren Grundsätzen nicht 
zu vereinbarenden anderen Rechtsordnung zu 
folgen, 

2. es zu unternehmen, andere Personen einer sol-
chen Ordnung zu unterwerfen oder 

3. es zu unternehmen, eine solche Ordnung oder 
aus ihr abgeleitete Einzelakte zu vollziehen oder 
zu vollstrecken. 

(2) 
1
Wer gegen das Verbot nach Abs. 1 verstößt, 

kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt 
werden. 

2
Die Verfolgung verjährt in fünf Jahren, und 

zwar auch dann, wenn die Tat durch Verbreitung von 
Druckwerken begangen wird. 

 

Art. 15 
Bayerischer Integrationsbeauftragter, 

Bayerischer Integrationsrat 

(1) 
1
Der Ministerpräsident beruft und entlässt eine 

Persönlichkeit zur Beratung und Unterstützung der 
Staatsregierung in Fragen der Integrations-, Asyl- und 
Migrationspolitik (Bayerischer Integrationsbeauftrag-
ter). 

2
Die Amtszeit des oder der Integrationsbeauftrag-

ten endet außer mit Rücktritt oder Entlassung auch 
zum Ende einer Wahlperiode des Landtags. 

3
Eine 

Wiederberufung ist zulässig. 
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(2) 
1
Der oder die Integrationsbeauftragte ist einem 

Geschäftsbereich oder der Staatskanzlei zugeordnet, 
bei dem oder der eine Geschäftsstelle eingerichtet 
wird. 

2
Art. 55 der Verfassung bleibt unberührt. 

3
Die für 

die Erfüllung der Aufgabe notwendigen Ausgaben 
trägt der Geschäftsbereich oder die Staatskanzlei 
nach Maßgabe des Staatshaushalts. 

4
Der Haushalts-

plan kann eine Amtsentschädigung festlegen. 
5
Die 

Tätigkeit des oder der Integrationsbeauftragten ist im 
Übrigen ehrenamtlich. 

(3) 
1
Der oder die Integrationsbeauftragte ist res-

sortübergreifend tätig. 
2
Er oder sie 

1. arbeitet hierzu mit allen Staatsministerien insbe-
sondere bei integrationsspezifischen Anliegen zur 
schulischen, beruflichen, kommunalen und gesell-
schaftlichen Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund zusammen, 

2. bearbeitet unbeschadet des Petitionsrechts und 
der alleinigen Entscheidungsverantwortung der 
vollziehenden Stellen die Anregungen von einzel-
nen Betroffenen, von Verbänden, von Migranten-
organisationen und von Beauftragten auf kommu-
nalen Ebenen für die Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund, 

3. regt Maßnahmen zur Verbesserung der Integrati-
on von Menschen mit Migrationshintergrund an, 

4. ist bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonsti-
gen wichtigen Vorhaben der Staatsministerien ein-
zubinden, soweit sie im Schwerpunkt thematisch 
einschlägige Fragen behandeln oder berühren. 

(4) Der Integrationsbeauftragte kann zu seiner Be-
ratung Vertreter von Verbänden, die die Integration 
von Migrantinnen und Migranten fördern wollen, her-
anziehen (Bayerischer Integrationsrat). 

 

Art. 16 
Integrationsbericht 

1
Der oder die Integrationsbeauftragte erstellt in je-

der Legislaturperiode einen Tätigkeitsbericht. 
2
Er oder 

sie leitet den Bericht nach Billigung durch den Minis-
terrat dem Landtag zu. 

 

Art. 17 
Ausschluss der Klagbarkeit 

1
Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositio-

nen werden durch die in diesem Gesetz begründeten 
Förderungen, Angebote oder Begünstigungen nicht 
begründet. 

2
Sämtliche finanzwirksamen Maßnahmen 

erfolgen nach Maßgabe des Staatshaushalts. 

 

Art. 17a 
Änderung weiterer Rechtsvorschriften 

(1) Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 
1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-I), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 23. November 2015 

(GVBl. S. 410) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchst. b wird nach dem Wort „nachgehen,“ 
das Wort „oder“ eingefügt. 

b) Es wird folgender Buchst. c angefügt: 

„c) der als Unterkunft oder dem sonstigen, 
auch vorübergehenden Aufenthalt von 
Asylbewerbern und unerlaubt Aufhältigen 
dient,“. 

2. Art. 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und nach Nr. 1 wird 
folgende Nr. 1a eingefügt: 

„1a. trotz einer nach Art. 13 getroffenen Maß-
nahme der Identitätsfeststellung Zweifel 
über die Person oder die Staatsangehö-
rigkeit bestehen oder“. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„
2
Art. 13 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

3. In Art. 18 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Art. 13 Abs. 2 Satz 3,“ die Angabe „Art. 14 Abs. 1 
Satz 2,“ eingefügt. 

4. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Art. 13 Abs. 2 Satz 3,“ die Angabe „Art. 14 Abs. 1 
Satz 2,“ eingefügt. 

5. Art. 23 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 2 wird der Schlusspunkt durch das Wort 
„oder“ ersetzt. 

b) Es wird folgende Nr. 3 angefügt:  

„3. sie als Unterkunft oder dem sonstigen, 
auch vorübergehenden Aufenthalt von 
Asylbewerbern und unerlaubt Aufhältigen 
dient.“ 

(2) Art. 21 Abs. 5 der Gemeindeordnung (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Die Zulassung kann von einer vorherigen Beleh-

rung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht wer-
den.“ 

(3) Art. 15 Abs. 5 der Landkreisordnung (LKrO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  
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1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Die Zulassung kann von einer vorherigen Beleh-

rung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht wer-
den.“ 

(4) Art. 15 Abs. 5 der Bezirksordnung (BezO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Die Zulassung kann von einer vorherigen Beleh-

rung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht wer-
den.“ 

(5) Das Bayerische Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt 
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2016 (GVBl. S. 
102, 241) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art. 37a 
wie folgt gefasst: 

„Art. 37a (aufgehoben)“. 

2. In Art. 2 Abs. 1 werden nach den Wörtern „im 
Geist der Völkerverständigung zu erziehen“ die 
Wörter „und die Integrationsbemühungen von Mig-
rantinnen und Migranten sowie die interkulturelle 
Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler zu un-
terstützen“ eingefügt. 

3. Art. 35 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird das Wort „Asylverfahrensge-
setz“ durch die Angabe „Asylgesetz (AsylG)“ 
ersetzt. 

bb) In Nr. 2 wird nach dem Wort „Aufenthalts-
gesetzes“ die Angabe „(AufenthG)“ einge-
fügt. 

cc) In Nr. 3 werden die Wörter „des Aufent-
haltsgesetzes besitzt,“ durch die Wörter 
„AufenthG besitzt oder“ ersetzt. 

dd) Im folgenden Satzteil werden die Wörter 
„diese Voraussetzungen“ durch die Wörter 
„die Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4“ er-
setzt. 

b) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„Nummern 1 und 2“ durch die Angabe „Nrn. 1 
und 2“ ersetzt. 

4. Art. 36 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 eingefügt: 

„
6
Schulpflichtige, die nach dem Asylgesetz 

verpflichtet sind, in einer besonderen Aufnah-
meeinrichtung im Sinn des § 30a AsylG zu 
wohnen, werden zur Erfüllung der Schulpflicht 
besonderen dort eingerichteten Klassen und 
Unterrichtsgruppen zugewiesen.“ 

b) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7. 

5. Dem Art. 37 wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Die zuständige Grundschule kann ein 
Kind, das weder eine Kindertageseinrichtung noch 
einen Vorkurs nach Art. 5 Abs. 3 des Bayerischen 
Integrationsgesetzes besucht hat und bei dem im 
Rahmen der Schulanmeldung festgestellt wird, 
dass es nicht über die notwendigen Deutsch-
kenntnisse verfügt, von der Aufnahme zurückstel-
len und das Kind verpflichten, im nächsten Schul-
jahr eine Kindertageseinrichtung mit integriertem 
Vorkurs zu besuchen.“ 

6. Art. 37a wird aufgehoben. 

7. In Art. 76 Satz 3 werden die Angabe „Art. 37a“ 
durch die Angabe „Art. 37 Abs. 4“ ersetzt und die 
Wörter „an der Sprachstandserhebung teilnimmt 
und“ gestrichen. 

8. In Art. 85 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „Wer-
den Schulpflichtige, die nicht Bürgerinnen oder 
Bürger der Europäischen Union bzw. anderer Ver-
tragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
sind, erstmals an einer Grundschule angemeldet 
und stellt die Schule“ durch die Wörter „Stellt die 
Schule bei ausländischen Schulpflichtigen“ er-
setzt. 

9. In Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1 wird die Anga-
be „Art. 37a Abs. 3“ durch die Angabe „Art. 37 
Abs. 4“ ersetzt. 

(6) Das Bayerische Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetz (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl. 
S. 236, BayRS 2231-1-A), das zuletzt durch Art. 8a 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GVBl. S. 94) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 12 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 
1
Die Träger von Kindertageseinrichtungen 

fördern die sprachliche Entwicklung der Kinder 
von Anfang an und tragen hierbei den besonderen 
Anforderungen von Kindern aus Migrantenfamilien 
(Art. 5 des Bayerischen Integrationsgesetzes – 
BayIntG) und Kindern mit sonstigem Sprachför-
derbedarf Rechnung. 

2
Die Kindertageseinrichtun-

gen sollen im Rahmen des Art. 6 BayIntG dazu 
beitragen, die Integrationsbereitschaft der Fami-
lien von Migrantinnen und Migranten zu fördern.“ 
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2. In Art. 19 Nr. 10 werden nach dem Wort „Rechts-
vorschriften“ die Wörter „sowie die Art. 5 und 6 
BayIntG“ eingefügt. 

(7) Das Bayerische Wohnungsbindungsgesetz 
(BayWoBindG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Juli 2007 (GVBl. S. 562, 781, 2011 S. 115, 
BayRS 2330-3-I), das zuletzt durch Art. 9a Abs. 11 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu Art. 5 wird folgende An-
gabe eingefügt: 

„Art. 5a Ausgeglichene Bewohnerstruktur“. 

b) Die bisherige Angabe zu Art. 36 wird die An-
gabe zu Art. 35. 

2. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird die Angabe „Satzes 5“ durch die 
Angabe „Satzes 7“ ersetzt. 

b) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 
eingefügt:  

„
5
Die zuständige Stelle hat zugleich dafür Sor-

ge zu tragen, dass möglichst nur Wohnungs-
suchende benannt werden, deren Zuzug ein-
seitige Bewohnerstrukturen weder schafft 
noch verfestigt (Strukturkomponente). 

6
Bei der 

Benennung sind jeweils die Dringlichkeit und 
die Strukturkomponente zu berücksichtigen.“ 

c) Der bisherige Satz 5 wird Satz 7. 

3. Nach Art. 5 wird folgender Art. 5a eingefügt: 

„Art. 5a 
Ausgeglichene Bewohnerstruktur 

1
Wenn tatsächliche Anhaltspunkte die An-

nahme rechtfertigen, dass sich im Umkreis einer 
freien oder bezugsfertig werdenden Wohnung au-
ßerhalb der durch Rechtsverordnung nach Art. 5 
bestimmten Gebiete eine einseitige Bewohner-
struktur zu bilden droht oder eine solche bereits 
eingetreten ist, hat die zuständige Stelle den Ver-
fügungsberechtigten unverzüglich zu verpflichten, 
die Wohnung nur an solche Wohnungssuchende 
zum Gebrauch zu überlassen, deren Zuzug sie 
zuvor zugestimmt hat. 

2
Eine Anfechtungsklage 

gegen einen Bescheid nach Satz 1 hat keine auf-
schiebende Wirkung. 

3
Im Falle einer Verpflichtung 

nach Satz 1 darf der Verfügungsberechtigte die 
Wohnung erst nach der schriftlichen Zustimmung 
durch die zuständige Stelle an einen bestimmten 
Wohnungssuchenden zum Gebrauch überlassen. 
4
Die Zustimmung nach Satz 1 gilt als erteilt, wenn 

die zuständige Stelle sie nicht binnen einer Woche 
nach Anzeige und vollständiger Auskunft verwei-
gert. 

5
Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 

wenn die Überlassung einseitige Bewohnerstruk-
turen schafft oder verfestigt.“ 

4. Der bisherige Art. 36 wird Art. 35. 

(8) § 3 der Durchführungsverordnung Woh-
nungsrecht (DVWoR) vom 8. Mai 2007 (GVBl. S. 326, 
BayRS 2330-4-I), die zuletzt durch Verordnung vom 
10. November 2015 (GVBl. S. 414) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird durch folgende Sätze 1 und 2 er-
setzt:  

„
1
Die zuständige Stelle hat Wohnungssuchen-

de unter Berücksichtigung von Dringlichkeit 
und Strukturkomponente in einer Art. 5 Satz 6 
BayWoBindG entsprechenden Rangfolge zu 
benennen. 

2
Bei Gleichrangigkeit entscheidet 

die Dauer der Bewerbung.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und seine 
Nr. 2 wie folgt gefasst: 

„2. ergänzend danach, wie lange sich der an-
tragstellende Wohnungssuchende schon 
in der kreisfreien Gemeinde oder dem 
Landkreis gewöhnlich aufhält, wo er sich 
um eine Wohnung bewirbt.“ 

c) Es werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

„
4
Wer als dringlich benannt wurde, eine ihm 

angebotene Wohnung aber ohne triftigen 
Grund ausschlägt, verliert für die auf die Aus-
schlagung folgenden neun Monate den Status 
der Dringlichkeit. 

5
Dem Wohnungssuchenden 

sind die Gründe für die Entscheidung nach 
Satz 4 schriftlich mitzuteilen.“ 

2. Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Bei der Benennung kann von der Rang-
folge des Abs. 3 abgewichen werden, um die Vo-
raussetzungen zur Linderung sozialer Hilfebedürf-
tigkeit in dringenden Fällen zu schaffen.“ 

3. Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Dringlichkeit“ 
durch die Wörter „des Abs. 3 Satz 1 bis 3“ er-
setzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „Satz 2 Nr. 2 da-
nach bestimmen kann, wie lang der Woh-
nungssuchende schon in der Gemeinde wohnt 
(Hauptwohnung)“ durch die Wörter „Satz 3 
Nr. 2 danach bestimmen kann, wie lange sich 
der antragstellende Wohnungssuchende 
schon in der Gemeinde gewöhnlich aufhält“ 
ersetzt. 

(9) Art. 59 des Bayerischen Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetzes (BaySvVollzG) vom 22. Mai 
2013 (GVBl. S. 275, BayRS 312-0-J), das zuletzt 
durch Art. 53a Abs. 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 
(GVBl. S. 222) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
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1. Der Wortlaut wird Abs. 1. 

2. Es wird folgender Abs. 2 angefügt:  

„(2) Sicherungsverwahrte mit Deutsch- oder 
Integrationsdefiziten sollen dazu angehalten wer-
den, auf freiwilliger Basis an dem in Art. 40 Abs. 2 
und 3 BayStVollzG genannten Unterricht teilzu-
nehmen, wenn dies dem Zweck der Sicherungs-
verwahrung nicht widerspricht und mit vertretba-
rem Aufwand ermöglicht werden kann.“ 

(10) Das Bayerische Untersuchungshaftvoll-
zugsgesetz (BayUVollzG) vom 20. Dezember 2011 
(GVBl. S. 678, BayRS 312-1-J), das durch Art. 99 
Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (GVBl. S. 275) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem Art. 26 wird folgender Abs. 5 angefügt:  

„(5) Untersuchungsgefangene mit Deutsch- 
oder Integrationsdefiziten sollen dazu angehalten 
werden, freiwillig an dem in Art. 40 Abs. 2 und 3 
BayStVollzG genannten Unterricht teilzunehmen.“ 

2. Art. 33 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„
2
Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG gelten ent-

sprechend.“ 

(11) Das Bayerische Strafvollzugsgesetz (Bay-
StVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 866, 
BayRS 312-2-1-J), das zuletzt durch § 1 Nr. 325 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 40 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 1 werden folgende Abs. 2 und 3 
eingefügt: 

„(2) Gefangene haben an einem von der 
Anstalt angebotenen Deutschunterricht teilzu-
nehmen, wenn sie der deutschen Sprache 
nicht ausreichend mächtig sind, um sich nach 
ihrer Entlassung im Alltag fließend in deut-
scher Sprache verständigen zu können, und 
körperlich sowie geistig dazu in der Lage sind. 

(3) 
1
Gefangene haben an einem von der 

Anstalt angebotenen Integrationsunterricht teil-
zunehmen, wenn sie Integrationsdefizite auf-
weisen und körperlich sowie geistig dazu in 
der Lage sind. 

2
Der Integrationsunterricht dient 

den in Art. 1 des Bayerischen Integrationsge-
setzes genannten Integrationszielen.“ 

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4. 

2. In Art. 145 Abs. 5 wird die Angabe „Abs. 2“ durch 
die Angabe „Abs. 4“ ersetzt. 

(12) Das Bayerische Maßregelvollzugsgesetz 
(BayMRVG) vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 222, BayRS 
312-3-A) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art. 53a 
gestrichen. 

2. Dem Art. 10 wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Die Maßregelvollzugseinrichtung soll die 
untergebrachte Person dazu anhalten, freiwillig an 
Deutsch- bzw. Integrationsunterricht entsprechend 
Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG teilzunehmen, 
wenn dies den Zwecken des Maßregelvollzugs 
nicht widerspricht und ihr mit vertretbarem Auf-
wand ermöglicht werden kann.“ 

3. In Art. 41 Nr. 1 wird die Angabe „10 Abs. 2“ durch 
die Angabe „10 Abs. 2 und 4“ ersetzt. 

4. Art. 53a wird aufgehoben. 

(13) Das Gesetz zur Ausführung der Sozialge-
setze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 942, 
BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch Gesetz vom 10. 
Mai 2016 (GVBl. S. 82) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu 
Art. 98 die Wörter „und des Aufenthaltsgesetzes“ 
gestrichen. 

2. Art. 98 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „und des 
Aufenthaltsgesetzes“ gestrichen. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Staatsministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die Übernahme, 
Verteilung und vorläufige Unterbringung von 
Spätaussiedlern und Spätaussiedlerinnen und 
ihren gemeinsam eintreffenden Familienange-
hörigen nach § 8 des Bundesvertriebenenge-
setzes sowie ihren nachzugsberechtigten Fa-
milienangehörigen insbesondere nach § 28 
des Aufenthaltsgesetzes im Freistaat Bayern 
zu regeln.“ 

 

Art. 18 
Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grund-
rechte auf Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit, 
Unverletzlichkeit der Wohnung und Eigentum (Art. 2 
Abs. 2 Satz 2, Art. 8 Abs. 1, Art. 13 und 14 des 
Grundgesetzes, Art. 101, 102 Abs. 1, Art. 103, 106 
Abs. 3 und Art. 113 der Verfassung) eingeschränkt 
werden. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=GG&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=113&g=BayVerf
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Art. 19 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 
1
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

2
Abweichend von Satz 1 treten in Kraft 

1. Art. 8 mit Wirkung vom 15. März 2016, 

2. Art. 5 Abs. 2, 3, 6 und Art. 17a Abs. 5 am 1. August 
2017. 

(2) 
1
Art. 8 tritt mit Ablauf des 30. September 2021 

außer Kraft. 
2
Entsprechende Angebote der Hochschu-

len laufen zu dem in Satz 1 genannten Datum aus. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/11362, 17/14511, 17/14707 

Bayerisches Integrationsgesetz (BayIntG) 

Präambel 
1
Bayern ist Teil der deutschen Nation mit gemein-

samer Sprache und Kultur. 
2
Es ist tief eingewurzelt in 

Werte und Traditionen des gemeinsamen christlichen 
Abendlandes und weiß zugleich um den jüdischen 
Beitrag zu seiner Identität. 

3
Die Würde des Menschen, 

die Freiheit der Person, die Gleichheit und Gleichbe-
rechtigung aller Menschen, das Recht jedes Einzel-
nen auf ein selbstbestimmtes, aber auch selbstver-
antwortliches Leben und die Unterscheidung von 
Staat und Religion sind als Frucht der Aufklärung 
tragende Grundlage unserer Rechts- und Gesell-
schaftsordnung. 

4
Die nationalsozialistische Willkür-

herrschaft, die Verbrechen des Dritten Reichs und die 
Schrecken des Zweiten Weltkrieges haben gelehrt, 
dass allein eine grundrechtlich ausgerichtete Herr-
schaft des Rechts vor Terror, Diktatur und Spaltung 
bewahrt und Voraussetzung für Frieden und Freiheit 
ist. 

5
Jeder Einzelne ist daher zur Wahrung des Rechts 

und zur Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, 
Staat und Gesetzen verpflichtet. 

6
Die demokratische 

Verfasstheit des Gemeinwesens bindet umgekehrt 
alle Staatsgewalt an die Stimme des Volkes. 

7
Die 

Solidarität mit den Schwächeren und Hilfsbedürftigen 
ist Gebot der Gemeinschaft wie jedes Einzelnen, setzt 
aber zugleich voraus, dass in erster Linie jeder zu-
nächst selbst verpflichtet ist, Verantwortung für sich 
und die Seinen zu übernehmen und sein Möglichstes 
dazu beizutragen. 

8
Die Gemeinschaft kann nur leis-

ten, was gemeinsam von allen erwirtschaftet wird, und 
darf daher von jedem seinen Beitrag erwarten. 

9
Ganz 

Bayern ist geformt von gewachsenem Brauchtum, von 
Sitten und Traditionen. 

10
Die freiheitliche Lebensweise 

in einer offenen und pluralen Gesellschaft erfordert 
gleichermaßen gegenseitige Toleranz und Achtung 
der kulturellen Prägung unseres Landes. 

11
In den 

zurückliegenden Jahrzehnten ist es so zur neuen 
Heimat für Viele geworden, die sich hier eingebracht 
und eingelebt haben. 

12
Das lange geschichtliche Rin-

gen unserer Nation und unseres ganzen Kontinents 
um Einheit, Recht, Frieden und Freiheit verpflichtet 
auf das errungene gesamteuropäische Erbe und das 
Ziel eines gemeinsamen europäischen Weges. 

13
Die-

ser identitätsbildende Grundkonsens wird täglich in 
unserem Land gelebt und bildet die kulturelle Grund-
ordnung der Gesellschaft (Leitkultur). 

14
Diese zu wah-

ren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern 
und Migrantinnen und Migranten zu einem Leben in 
unserer Gesellschaft zu befähigen, ist Zweck dieses 
Gesetzes. 

 

Art. 1 
Integrationsziele 

1
Bayern bekennt sich zu seiner Verantwortung 

gegenüber allen, die aus anderen Staaten kommen 
und hier nach Maßgabe der Gesetze Aufnahme ge-
funden haben oder Schutz vor Krieg und Verfolgung 
suchen. 

2
Es ist Ziel dieses Gesetzes, diesen Men-

schen für die Zeit ihres Aufenthalts Hilfe und Unter-
stützung anzubieten, um ihnen das Leben in dem 
ihnen zunächst fremden und unbekannten Land zu 
erleichtern (Integrationsförderung), sie aber zugleich 
auf die im Rahmen ihres Gast- und Aufenthaltsstatus 
unabdingbare Achtung der Leitkultur zu verpflichten 
und dazu eigene Integrationsanstrengungen abzuver-
langen (Integrationspflicht). 

3
Das soll zugleich einer 

Überforderung der gesellschaftlich-integrativen und 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes 
und seiner kommunalen Ebenen entgegenwirken. 

 

Art. 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) 
1
Migrantinnen und Migranten im Sinne dieses 

Gesetzes sind alle Ausländerinnen und Ausländer, die 
sich dauerhaft berechtigt in Bayern aufhalten. 

2
Gleich-

gestellt sind Ausländerinnen und Ausländer, die eine 
Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten 
ist. 

3
Nicht erfasst sind Personen, die nach Regelun-

gen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 5 des Aufenthalts-
gesetzes (AufenthG) oder nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
AufenthG vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels be-
freit sind. 

(2) Ausländerinnen und Ausländer 

1. nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG und nach § 28 der 
Aufenthaltsverordnung (AufenthV),  
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2. die einen Aufenthaltstitel nach § 18 AufenthG be-
sitzen, wenn der Ausübung der Beschäftigung 
nach § 2 Abs. 3, § 4 oder § 10 der Beschäfti-
gungsverordnung (BeschV) zugestimmt wurde 
oder sie nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 3 oder § 5 BeschV 
ohne Zustimmung zulässig ist, 

3. die einen Aufenthaltstitel nach den §§ 18b bis 21 
AufenthG besitzen,  

4. für die § 41 AufenthV gilt oder  

5. die als Angehörige der in den Nrn. 1 bis 4 genann-
ten Personen einen Aufenthaltstitel zum Familien-
nachzug besitzen oder 

6. die Ehegatten oder Lebenspartner eines Deut-
schen sind, 

sind Migrantinnen und Migranten nur in Bezug auf die 
Regelungen dieses Gesetzes über die Integrations-
förderung.  

(3) 
1
Die Regelungen dieses Gesetzes über die In-

tegrationsförderung gelten entsprechend für Deut-
sche, die in besonderer Weise integrationsbedürftig 
sind und 

1. außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesre-
publik Deutschland geboren und nach 1955 in das 
heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
zugewandert sind oder 

2. zumindest einen Eltern- oder Großelternteil ha-
ben, der die Bedingungen der Nr. 1 erfüllt. 

2
In besonderer Weise integrationsbedürftig ist insbe-

sondere, wer die deutsche Sprache nicht mindestens 
auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen beherrscht. 

 

Art. 3 
Allgemeine Integrationsförderung 

(1) 
1
Bildung ist ein zentraler Schlüssel zur Integra-

tion. 
2
Der Staat unterstützt sowohl minderjährige als 

auch erwachsene Migrantinnen und Migranten darin, 
spezifische Bildungslücken auszugleichen, die ihren 
Grund nicht in ihren persönlichen Anlagen und Bil-
dungsanstrengungen haben, sondern auf strukturellen 
Bildungsdefiziten ihres Herkunftsstaats beruhen oder 
migrationsbedingt sind. 

3
Die Zugangsvoraussetzun-

gen zu den einzelnen schulischen Bildungswegen und 
-einrichtungen einschließlich begründeter Ausnahmen 
für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Mutter-
sprache regeln die Schulordnungen auf Basis der 
einschlägigen gesetzlichen Ermächtigungen. 

(2) Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migran-
ten durch geeignete Angebote in dem ihnen abver-
langten Bemühen, sich mit den in der heimischen Be-
völkerung vorherrschenden Umgangsformen, Sitten 
und Gebräuchen vertraut zu machen, soweit sich 
diese von denjenigen in den Herkunftsstaaten unter-
scheiden. 

(3) 
1
Eltern leisten durch Erziehung und Wertever-

mittlung einen wesentlichen Beitrag zu einer gelin-
genden Integration. 

2
Der Staat unterstützt Migrantin-

nen und Migranten durch geeignete Angebote darin, 
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern in Deutschland anzuneh-
men, einzuüben und auch selbstbewusst zu vertreten. 

(4) 
1
Gelingende Integration bedarf der gegenseiti-

gen Rücksichtnahme und Toleranz sowie des Res-
pekts vor der Einzigartigkeit, der Lebensgeschichte 
und den Prägungen des jeweils anderen. 

2
Der Staat 

fördert an der Leitkultur ausgerichtete Angebote, die 
Migrantinnen und Migranten in politischer Bildung, 
deutscher Geschichte einschließlich der Lehren aus 
den Verbrechen des Dritten Reiches und in der 
Rechtskunde unterweisen und ihnen die heimische 
Kultur, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung näher-
bringen. 

3
Er fördert zugleich die interkulturelle Sensi-

bilität von Bevölkerung und Verwaltung und unter-
stützt integrativ wirkende Projekte. 

(5) Der Staat unterstützt Angebote der Migrati-
onsberatung, um den Migrantinnen und Migranten im 
Bedarfsfall einzelfallgerechte Hilfe und Unterstützung 
in den eigenen Integrationsbemühungen zu gewähren.  

(6) 
1
Das an den Integrationszielen dieses Geset-

zes ausgerichtete bürgerschaftliche Engagement von 
und für Migrantinnen und Migranten soll in allen Be-
reichen der Gesellschaft gestärkt werden. 

2
Migrantin-

nen und Migranten werden ermutigt, durch bürger-
schaftliches Engagement einen Beitrag zum Gemein-
wohl zu leisten und sich auf diese Weise zu unserem 
Land und seinen Werten zu bekennen. 

3
Der Staat 

erkennt den wichtigen Beitrag an, den Verbände und 
Vereine leisten, wenn sie über Angebote informieren, 
für Teilnahme werben und sich aktiv in den politischen 
Prozess einbringen. 

4
Er unterstützt die ehrenamtliche 

Arbeit vor Ort durch geeignete Angebote, insbesonde-
re zur Information und Koordinierung. 

(7) Der Staat unterstützt Angebote der Rückkehr-
beratung, um ausreisepflichtigen oder rückkehrwilli-
gen Ausländerinnen und Ausländern bedarfsgerechte 
Hilfe und Unterstützung für die Rückkehr in ihre Her-
kunftsstaaten zu gewähren. 

(8) 
1
Migrationsbedingte Erwägungen können im 

Rahmen von Ermessensentscheidungen berücksich-
tigt werden, soweit dies den in Art. 1 genannten Integ-
rationszielen in geeigneter Weise dienen kann. 

2
Alle 

staatlichen Behörden verwirklichen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten und der geltenden Gesetze die Integ-
rationsziele dieses Gesetzes. 

(9) 
1
Förderungen nach diesem Artikel erfolgen 

nach Maßgabe gesonderter Förderrichtlinien. 
2
Diese 

sind jeweils gemäß den haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen zu befristen und mit einem Haushaltsvorbe-
halt zu versehen. 
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Art. 4 
Deutsche Sprache 

(1) 
1
Nur wer deutsch spricht, kann sich vollum-

fänglich in das öffentliche Leben und Arbeiten einfü-
gen. 

2
Eigenes Engagement beim Spracherwerb liegt 

daher im wohlverstandenen Eigeninteresse der Mig-
rantinnen und Migranten. 

(2) Wer volljährig ist und sich in den vorangegan-
genen sechs Jahren mindestens drei Jahre in 
Deutschland ständig aufgehalten hat, soll sich mit 
jedermann in deutscher Sprache angemessen ver-
ständigen können.  

(3) 
1
Der Staat unterstützt Migrantinnen und Mig-

ranten in den ersten sechs Jahren nach ihrer Einreise 
nach Deutschland in ihren Bemühungen, die deutsche 
Sprache in Wort und Schrift zu erlernen. 

2
Art. 3 Abs. 9 

gilt entsprechend. 
3
Wer aus selbst zu vertretenden 

Gründen das im Rahmen einer gewährten Förderung 
mindestens erwartbare Sprachniveau nicht erreicht, 
kann vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen nach 
Maßgabe einschlägiger Förderrichtlinien zur ange-
messenen Erstattung von Förderkosten verpflichtet 
werden. 

(4) 
1
Die notwendigen Kosten für die Heranziehung 

eines Dolmetschers oder Übersetzers durch Behör-
den können Personen im Sinne des Abs. 2 auch dann 
auferlegt werden, wenn eine Kostenauferlegung nicht 
nach anderen Vorschriften vorgesehen ist. 

2
Haftungs-

ansprüche wegen fehlerhafter Übersetzung gegen die 
Körperschaft, deren Behörde den Dolmetscher oder 
Übersetzer herangezogen hat, sind ausgeschlossen. 

 

Art. 5 
Vorschulische Sprachförderung 

(1) 
1
Die Träger von Kindertageseinrichtungen för-

dern die sprachliche Entwicklung der Kinder von An-
fang an und tragen hierbei den besonderen Anforde-
rungen von Kindern aus Migrantenfamilien und Kin-
dern mit sonstigem Sprachförderbedarf Rechnung. 
2
Kinder sollen lernen, sich entwicklungsangemessen 

in der deutschen Sprache sowie durch die allgemein 
übliche Mimik und Körpersprache auszudrücken, län-
geren Darstellungen oder Erzählungen zu folgen und 
selbst Geschichten zusammenhängend zu erzählen. 
3
Sie sollen Wortschatz, Begriffs- und Lautbildung, 

Satzbau und sprachliche Abstraktion in der deutschen 
Sprache entsprechend ihrem Entwicklungsstand er-
weitern und verfeinern. 

4
Die Verwendung der lokalen 

Dialekte wird unterstützt und gepflegt. 
5
Das pädagogi-

sche Personal muss über die erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse verfügen und soll die not-
wendigen interkulturellen Kompetenzen im erforderli-
chen Umfang fortentwickeln. 

(2) 
1
Ab der ersten Hälfte des vorletzten Kindergar-

tenjahres (Art. 26 Abs. 1 Satz 5 des Bayerischen Kin-
derbildungs- und -betreuungsgesetzes – BayKiBiG) 
vor Eintritt der Vollzeitschulpflicht wird bei allen Kin-

dern zur frühzeitigen Feststellung und Förderung ei-
ner entsprechenden Entwicklung für die spätere Leis-
tungsfähigkeit in der Schule der Sprachstand erho-
ben. 

2
Zuständig ist die Kindertageseinrichtung, die 

das Kind besucht. 
3
Besucht das Kind keine Kinderta-

geseinrichtung, führt die Sprachstandserhebung die 
Grundschule durch, in der die Schulpflicht voraus-
sichtlich zu erfüllen ist. 

4
In den Fällen des Satzes 3 

müssen die Erziehungsberechtigten dafür sorgen, 
dass ihr Kind an der Sprachstandserhebung teilnimmt. 

(3) 
1
Ein Kind, bei dem das Ergebnis der Sprach-

standserhebung nach Abs. 2 erwarten lässt, dass 
seine Deutschkenntnisse für eine erfolgreiche Teil-
nahme am Unterricht der Grundschule nicht ausrei-
chen werden, soll in der Zeit bis zur Einschulung ei-
nen Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse besuchen. 

2
Die Erziehungsberechtigten 

des Kindes können durch die nach Abs. 2 Satz 2 oder 3 
zuständige Stelle über mögliche weitere Fördermaß-
nahmen, eine gegebenenfalls bestehende finanzielle 
Unterstützung und die Vorzüge eines regelmäßigen 
Kindergartenbesuchs informiert werden. 

3
Wird ein 

solches Gespräch in den Fällen des Abs. 2 Satz 3 
angeboten, sind sie zur Teilnahme verpflichtet. 

(4) Erfüllt ein Träger einer Kindertageseinrichtung 
die sich aus Abs. 1 und 2 oder Art. 6 ergebenden Ver-
pflichtungen nicht, richten sich Widerruf und Rück-
nahme der Erlaubnis für den Betrieb der Einrichtung 
nach § 45 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 7 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch. 

(5) Das Nähere zu den Abs. 1 bis 4 kann das 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration im Einvernehmen mit dem Staatsministeri-
um für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
durch Rechtsverordnung regeln. 

(6) Mit Geldbuße kann von der Kreisverwaltungs-
behörde belegt werden, wer den Pflichten nach Abs. 2 
Satz 4 oder Abs. 3 Satz 3 zuwiderhandelt. 

 

Art. 6 
Frühkindliche Bildung 

1
Alle Kinder in Kindertageseinrichtungen sollen 

zentrale Elemente der christlich-abendländischen 
Kultur erfahren. 

2
Der Träger einer Kindertageseinrich-

tung hat dafür Sorge zu tragen, dass sie lernen, sinn- 
und werteorientiert und in Achtung vor religiösen 
Überzeugungen zu leben sowie eine eigene von 
Nächstenliebe getragene religiöse oder weltanschau-
liche Identität zu entwickeln. 

3
Zur Bildung der gesam-

ten Persönlichkeit der Kinder unterstützt und stärkt 
das pädagogische Personal die Entwicklung von frei-
heitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und so-
zialen Werthaltungen. 

4
Die Kindertageseinrichtungen 

sollen dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft der 
Familien von Migrantinnen und Migranten zu fördern. 
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Art. 7 
Schulen 

(1) 
1
Die Schulen fördern im Rahmen ihres Bil-

dungs- und Erziehungsauftrags nach Art. 131 der Ver-
fassung die in Art. 1 genannten Integrationsziele. 
2
Hierzu unterstützen sie die Integrationsbemühungen 

von Migrantinnen und Migranten und die interkulturel-
le Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler und 
vermitteln in diesem Zusammenhang auch die grund-
legende Rechts- und Werteordnung der Verfassung. 
3
Sie sollen darauf hinwirken, dass die Schülerinnen 

und Schüler Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit 
offen und unbefangen annehmen. 

(2) Auf die interkulturelle und integrative Kompe-
tenz soll im erforderlichen Umfang in der Aus- und 
Fortbildung der Lehrkräfte besonderer Wert gelegt 
werden.  

(3) 
1
Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 

Muttersprache können insbesondere in Pflichtschulen 
gesonderte Klassen und sonstige Fördermaßnahmen 
zur Sprachförderung und schulischen Integration ein-
gerichtet werden. 

2
Ziel ist eine frühestmögliche Auf-

nahme in den Unterricht der Regelklassen. 

(4) 
1
Die Teilnahme am Unterricht ist Grundvoraus-

setzung schulischer Integration. 
2
Befreiungen vom 

Unterricht aus religiösen Gründen, die sich nicht ledig-
lich auf einzelne Tage beschränken, sind auf die ver-
fassungsrechtlich zwingenden Fälle zu beschränken. 
3
Vorrangig sind organisatorische oder prozedurale 

Maßnahmen auszuschöpfen. 

 

Art. 8 
Hochschulen 

1
Hochschulen können für studieninteressierte, 

nicht immatrikulierte Migrantinnen und Migranten be-
sondere Förderangebote einrichten, insbesondere um 
ihnen den Erwerb der deutschen Sprache zu erleich-
tern, sie über Bildungs- und Ausbildungswege zu in-
formieren und einzelne spezifische Bildungslücken 
auszugleichen, die ihren Grund nicht in ihren persönli-
chen Anlagen und Bildungsanstrengungen haben, 
sondern auf strukturellen Bildungsdefiziten ihres Her-
kunftsstaats beruhen oder migrationsbedingt sind. 
2
Die Hochschulen sind nicht befugt, Prüfungen abzu-

nehmen, die zu einem allgemeinen Bildungsabschluss 
führen. 

3
Entsprechende Angebote können jeweils  

längstens zwei Jahre an einer Hochschule in An-
spruch genommen werden. 

4
Die Hochschulen regeln 

die Einzelheiten durch Satzung, insbesondere zum 
Status der Migrantinnen und Migranten, den Zugangs- 
und Zulassungsvoraussetzungen zu den Angeboten, 
möglichen Prüfungen und zur Datenerhebung und 
Datennutzung. 

5
Die Bestimmungen über den Hoch-

schulzugang und die Hochschulzulassung bleiben un-
berührt. 

Art. 9 
Kommunen 

1
Die örtliche Gemeinschaft leistet einen unver-

zichtbaren Beitrag, die Integration von Migrantinnen 
und Migranten zu fördern, sie bei der Erfüllung ihrer 
Integrationspflichten zu unterstützen und das wech-
selseitige kulturelle Verständnis zu erleichtern. 

2
Die 

Gemeinden, Landkreise und Bezirke tragen dabei im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, ihrer 
jeweiligen finanziellen Leistungsfähigkeit und nach 
Maßgabe der Gesetze besondere Mitverantwortung 
für die in Art. 1 genannten Integrationsziele. 

 

Art. 10 
Verantwortung der Wirtschaft 

(1) 
1
Die bayerische Wirtschaft trägt im Rahmen 

des Art. 151 der Verfassung Mitverantwortung für die 
in Art. 1 genannten Integrationsziele. 

2
Die staatlichen 

Förderprogramme insbesondere nach dem Mittel-
standsförderungsgesetz können die Bemühungen ein-
zelner Unternehmen positiv berücksichtigen, Migran-
tinnen und Migranten, die zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit berechtigt sind, auf Unternehmenskos-
ten die deutsche Sprache und die Leitkultur zu vermit-
teln und die in Art. 1 genannten Integrationsziele zu 
fördern. 

(2) 
1
Qualifizierte Migrantinnen und Migranten sol-

len im Rahmen der geltenden Gesetze den heimi-
schen Arbeitsmarkt bereichern. 

2
Das Potenzial der 

dualen Berufsausbildung und der schulisch struktu-
rierten Aus- und Weiterbildung soll für die Qualifizie-
rung der Migrantinnen und Migranten nutzbar ge-
macht werden. 

 

Art. 11 
Rundfunk und Medien 

1
Der Bayerische Rundfunk und die nach dem 

Bayerischen Mediengesetz an der Veranstaltung von 
Rundfunk Beteiligten unterstützen im Rahmen ihres 
Programmauftrags die Integration. 

2
Die Angebote in 

Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur 
Vermittlung der deutschen Sprache und der Leitkultur 
leisten. 

 

Art. 12 
Landesleistungen 

(1) 
1
Landesrechtliche Leistungen und Angebote 

dürfen Ausländerinnen und Ausländern über 16 Jah-
ren, die nicht zu den Personen nach Art. 2 Abs. 2 
zählen, nur bewilligt oder ausgezahlt werden, wenn 
deren Identität durch  

1. einen gültigen Pass oder amtlichen Lichtbildaus-
weis ihres Herkunftsstaats, 

2. einen gültigen Aufenthaltstitel, 
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3. eine gültige Bescheinigung über die Aufenthalts-
gestattung nach § 63 des Asylgesetzes (AsylG), 

4. einen gültigen Ankunftsnachweis nach § 63a AsylG 
oder 

5. einen Abgleich mit den im Ausländerzentralregis-
ter gespeicherten Daten 

zuverlässig bestätigt ist. 
2
Die Behörden können bei ver-

bleibenden Identitätszweifeln verlangen, dass die 
Identität durch Abgleich von Fingerabdrücken mit den 
im Ausländerzentralregister gespeicherten Daten be-
stätigt wird. 

3
Solange die Person im Ausländerzentral-

register nicht erfasst ist, kann die Bewilligung und 
Auszahlung verweigert werden. 

(2) 
1
Wer 

1. sich als nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer 
vor, bei oder nach Einreise nach Deutschland sei-
nes Passes, Lichtbildausweises oder eines ande-
ren Identitätsnachweises seines Herkunftsstaats 
entledigt hat, um den Nachweis seiner Identität 
oder Herkunft zu erschweren, oder 

2. eine landesrechtliche Leistung durch Vorlage von 
gefälschten Ausweisdokumenten oder durch un-
richtige Angaben zu Identität oder Herkunft erlangt 
oder zu erlangen versucht hat, 

verwirkt den Anspruch auf die landesrechtliche Leis-
tung oder das Angebot für den Zeitraum von fünf Jah-
ren ab Einreise (Nr. 1) oder Tathandlung (Nr. 2), so-
weit auf sie kein unbedingter grundrechtlich verbürgter 
Anspruch besteht. 

2
Bereits erteilte Bewilligungen wer-

den ohne Rücksicht auf Vertrauensschutz auch mit 
Wirkung für die Vergangenheit für die gesamte Zeit 
der nach Satz 1 bestehenden Verwirkung zurückge-
nommen. 

3
Im Übrigen gilt Art. 48 des Bayerischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes in allen Fällen des 
Satzes 1 entsprechend. 

4
Die zuständigen Behörden 

können die Identität desjenigen, von dem auf Grund 
tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass er 
einen Sachverhalt nach Satz 1 verwirklicht hat, auch 
unter Abnahme von Finger- und Handflächenabdrü-
cken feststellen, mit dem Ausländerzentralregister 
abgleichen, speichern, nutzen und zusammen mit 
Angaben zur verwirklichten Tat öffentlichen oder 
nicht-öffentlichen Stellen nach näherer Maßgabe des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes übermitteln. 

(3) 
1
Landesrechtliche Leistungen und Angebote 

können in den Fällen des Art. 13 Abs. 3 oder Art. 14 
Abs. 2 in angemessenem Umfang gekürzt bzw. ganz 
oder teilweise versagt werden. 

2
Abs. 2 Satz 3 und 4 

gilt entsprechend. 

 

Art. 13 
Achtung der Rechts- und Werteordnung 

(1) 
1
Wer durch demonstrative Regelverstöße, 

Verunglimpfen oder sonst durch nach außen gerichte-
tes Verhalten beharrlich zum Ausdruck bringt, dass er 
die freiheitliche demokratische Grundordnung, insbe-
sondere die Achtung vor den im Grundgesetz konkre-

tisierten Menschenrechten, vor allem das Recht der 
Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung und die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau ablehnt, kann 
durch die Sicherheitsbehörden verpflichtet werden, 
sich einem Grundkurs über die Werte der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung zu unterziehen. 
2
Satz 1 gilt entsprechend bei Ablehnung des staatli-

chen Gewaltmonopols, des Verhältnisses von Religi-
on und Staat, der gewaltlosen Erziehung von Kindern 
und des Schutzes von Minderjährigen oder der Be-
achtung des deutschen Straf-, Ehe- und Familien-
rechts. 

3
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bleibt 

unberührt. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für denjenigen, der 
durch wiederholte schwerwiegende Regelverstöße 
oder sonst durch ein offenkundig rechtswidriges Ver-
halten erkennen lässt, dass ihm die Rechts- und Wer-
teordnung in ihren Grundsätzen unbekannt oder 
gleichgültig ist. 

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entge-
gen einer vollziehbaren Anordnung nach Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 2 nicht an dem Grundkurs Rechts- 
und Werteordnung teilnimmt oder dessen Durchfüh-
rung behindert. 

 

Art. 14 
Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung 

(1) Es ist verboten, 

1. öffentlich, in einer Versammlung oder durch Ver-
breiten von Schriften dazu aufzufordern, die gel-
tende verfassungsmäßige Ordnung zu missachten 
und stattdessen einer mit ihren Grundsätzen nicht 
zu vereinbarenden anderen Rechtsordnung zu 
folgen, 

2. es zu unternehmen, andere Personen einer sol-
chen Ordnung zu unterwerfen oder 

3. es zu unternehmen, eine solche Ordnung oder 
aus ihr abgeleitete Einzelakte zu vollziehen oder 
zu vollstrecken. 

(2) 
1
Wer gegen das Verbot nach Abs. 1 verstößt, 

kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt 
werden. 

2
Die Verfolgung verjährt in fünf Jahren, und 

zwar auch dann, wenn die Tat durch Verbreitung von 
Druckwerken begangen wird. 

 

Art. 15 
Bayerischer Integrationsbeauftragter, 

Bayerischer Integrationsrat 

(1) 
1
Der Ministerpräsident beruft und entlässt eine 

Persönlichkeit zur Beratung und Unterstützung der 
Staatsregierung in Fragen der Integrations-, Asyl- und 
Migrationspolitik (Bayerischer Integrationsbeauftrag-
ter). 

2
Die Amtszeit des oder der Integrationsbeauftrag-

ten endet außer mit Rücktritt oder Entlassung auch 
zum Ende einer Wahlperiode des Landtags. 

3
Eine 

Wiederberufung ist zulässig. 
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(2) 
1
Der oder die Integrationsbeauftragte ist einem 

Geschäftsbereich oder der Staatskanzlei zugeordnet, 
bei dem oder der eine Geschäftsstelle eingerichtet 
wird. 

2
Art. 55 der Verfassung bleibt unberührt. 

3
Die für 

die Erfüllung der Aufgabe notwendigen Ausgaben 
trägt der Geschäftsbereich oder die Staatskanzlei 
nach Maßgabe des Staatshaushalts. 

4
Der Haushalts-

plan kann eine Amtsentschädigung festlegen. 
5
Die 

Tätigkeit des oder der Integrationsbeauftragten ist im 
Übrigen ehrenamtlich. 

(3) 
1
Der oder die Integrationsbeauftragte ist res-

sortübergreifend tätig. 
2
Er oder sie 

1. arbeitet hierzu mit allen Staatsministerien insbe-
sondere bei integrationsspezifischen Anliegen zur 
schulischen, beruflichen, kommunalen und gesell-
schaftlichen Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund zusammen, 

2. bearbeitet unbeschadet des Petitionsrechts und 
der alleinigen Entscheidungsverantwortung der 
vollziehenden Stellen die Anregungen von einzel-
nen Betroffenen, von Verbänden, von Migranten-
organisationen und von Beauftragten auf kommu-
nalen Ebenen für die Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund, 

3. regt Maßnahmen zur Verbesserung der Integrati-
on von Menschen mit Migrationshintergrund an, 

4. ist bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonsti-
gen wichtigen Vorhaben der Staatsministerien ein-
zubinden, soweit sie im Schwerpunkt thematisch 
einschlägige Fragen behandeln oder berühren. 

(4) Der Integrationsbeauftragte kann zu seiner Be-
ratung Vertreter von Verbänden, die die Integration 
von Migrantinnen und Migranten fördern wollen, her-
anziehen (Bayerischer Integrationsrat). 

 

Art. 16 
Integrationsbericht 

1
Der oder die Integrationsbeauftragte erstellt in je-

der Legislaturperiode einen Tätigkeitsbericht. 
2
Er oder 

sie leitet den Bericht nach Billigung durch den Minis-
terrat dem Landtag zu. 

 

Art. 17 
Ausschluss der Klagbarkeit 

1
Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositio-

nen werden durch die in diesem Gesetz begründeten 
Förderungen, Angebote oder Begünstigungen nicht 
begründet. 

2
Sämtliche finanzwirksamen Maßnahmen 

erfolgen nach Maßgabe des Staatshaushalts. 

 

Art. 17a 
Änderung weiterer Rechtsvorschriften 

(1) Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 
1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-I), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 23. November 2015 

(GVBl. S. 410) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchst. b wird nach dem Wort „nachgehen,“ 
das Wort „oder“ eingefügt. 

b) Es wird folgender Buchst. c angefügt: 

„c) der als Unterkunft oder dem sonstigen, 
auch vorübergehenden Aufenthalt von 
Asylbewerbern und unerlaubt Aufhältigen 
dient,“. 

2. Art. 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und nach Nr. 1 wird 
folgende Nr. 1a eingefügt: 

„1a. trotz einer nach Art. 13 getroffenen Maß-
nahme der Identitätsfeststellung Zweifel 
über die Person oder die Staatsangehö-
rigkeit bestehen oder“. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„
2
Art. 13 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

3. In Art. 18 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Art. 13 Abs. 2 Satz 3,“ die Angabe „Art. 14 Abs. 1 
Satz 2,“ eingefügt. 

4. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Art. 13 Abs. 2 Satz 3,“ die Angabe „Art. 14 Abs. 1 
Satz 2,“ eingefügt. 

5. Art. 23 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 2 wird der Schlusspunkt durch das Wort 
„oder“ ersetzt. 

b) Es wird folgende Nr. 3 angefügt:  

„3. sie als Unterkunft oder dem sonstigen, 
auch vorübergehenden Aufenthalt von 
Asylbewerbern und unerlaubt Aufhältigen 
dient.“ 

(2) Art. 21 Abs. 5 der Gemeindeordnung (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Die Zulassung kann von einer vorherigen Beleh-

rung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht wer-
den.“ 

(3) Art. 15 Abs. 5 der Landkreisordnung (LKrO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  
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1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Die Zulassung kann von einer vorherigen Beleh-

rung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht wer-
den.“ 

(4) Art. 15 Abs. 5 der Bezirksordnung (BezO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt 
durch Art. 9a Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Die Zulassung kann von einer vorherigen Beleh-

rung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht wer-
den.“ 

(5) Das Bayerische Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt 
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2016 (GVBl. S. 
102, 241) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art. 37a 
wie folgt gefasst: 

„Art. 37a (aufgehoben)“. 

2. In Art. 2 Abs. 1 werden nach den Wörtern „im 
Geist der Völkerverständigung zu erziehen“ die 
Wörter „und die Integrationsbemühungen von Mig-
rantinnen und Migranten sowie die interkulturelle 
Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler zu un-
terstützen“ eingefügt. 

3. Art. 35 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird das Wort „Asylverfahrensge-
setz“ durch die Angabe „Asylgesetz (AsylG)“ 
ersetzt. 

bb) In Nr. 2 wird nach dem Wort „Aufenthalts-
gesetzes“ die Angabe „(AufenthG)“ einge-
fügt. 

cc) In Nr. 3 werden die Wörter „des Aufent-
haltsgesetzes besitzt,“ durch die Wörter 
„AufenthG besitzt oder“ ersetzt. 

dd) Im folgenden Satzteil werden die Wörter 
„diese Voraussetzungen“ durch die Wörter 
„die Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4“ er-
setzt. 

b) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„Nummern 1 und 2“ durch die Angabe „Nrn. 1 
und 2“ ersetzt. 

4. Art. 36 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 eingefügt: 

„
6
Schulpflichtige, die nach dem Asylgesetz 

verpflichtet sind, in einer besonderen Aufnah-
meeinrichtung im Sinn des § 30a AsylG zu 
wohnen, werden zur Erfüllung der Schulpflicht 
besonderen dort eingerichteten Klassen und 
Unterrichtsgruppen zugewiesen.“ 

b) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7. 

5. Dem Art. 37 wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Die zuständige Grundschule kann ein 
Kind, das weder eine Kindertageseinrichtung noch 
einen Vorkurs nach Art. 5 Abs. 3 des Bayerischen 
Integrationsgesetzes besucht hat und bei dem im 
Rahmen der Schulanmeldung festgestellt wird, 
dass es nicht über die notwendigen Deutsch-
kenntnisse verfügt, von der Aufnahme zurückstel-
len und das Kind verpflichten, im nächsten Schul-
jahr eine Kindertageseinrichtung mit integriertem 
Vorkurs zu besuchen.“ 

6. Art. 37a wird aufgehoben. 

7. In Art. 76 Satz 3 werden die Angabe „Art. 37a“ 
durch die Angabe „Art. 37 Abs. 4“ ersetzt und die 
Wörter „an der Sprachstandserhebung teilnimmt 
und“ gestrichen. 

8. In Art. 85 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „Wer-
den Schulpflichtige, die nicht Bürgerinnen oder 
Bürger der Europäischen Union bzw. anderer Ver-
tragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
sind, erstmals an einer Grundschule angemeldet 
und stellt die Schule“ durch die Wörter „Stellt die 
Schule bei ausländischen Schulpflichtigen“ er-
setzt. 

9. In Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1 wird die Anga-
be „Art. 37a Abs. 3“ durch die Angabe „Art. 37 
Abs. 4“ ersetzt. 

(6) Das Bayerische Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetz (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl. 
S. 236, BayRS 2231-1-A), das zuletzt durch Art. 8a 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GVBl. S. 94) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 12 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 
1
Die Träger von Kindertageseinrichtungen 

fördern die sprachliche Entwicklung der Kinder 
von Anfang an und tragen hierbei den besonderen 
Anforderungen von Kindern aus Migrantenfamilien 
(Art. 5 des Bayerischen Integrationsgesetzes – 
BayIntG) und Kindern mit sonstigem Sprachför-
derbedarf Rechnung. 

2
Die Kindertageseinrichtun-

gen sollen im Rahmen des Art. 6 BayIntG dazu 
beitragen, die Integrationsbereitschaft der Fami-
lien von Migrantinnen und Migranten zu fördern.“ 
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2. In Art. 19 Nr. 10 werden nach dem Wort „Rechts-
vorschriften“ die Wörter „sowie die Art. 5 und 6 
BayIntG“ eingefügt. 

(7) Das Bayerische Wohnungsbindungsgesetz 
(BayWoBindG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Juli 2007 (GVBl. S. 562, 781, 2011 S. 115, 
BayRS 2330-3-I), das zuletzt durch Art. 9a Abs. 11 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu Art. 5 wird folgende An-
gabe eingefügt: 

„Art. 5a Ausgeglichene Bewohnerstruktur“. 

b) Die bisherige Angabe zu Art. 36 wird die An-
gabe zu Art. 35. 

2. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird die Angabe „Satzes 5“ durch die 
Angabe „Satzes 7“ ersetzt. 

b) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 
eingefügt:  

„
5
Die zuständige Stelle hat zugleich dafür Sor-

ge zu tragen, dass möglichst nur Wohnungs-
suchende benannt werden, deren Zuzug ein-
seitige Bewohnerstrukturen weder schafft 
noch verfestigt (Strukturkomponente). 

6
Bei der 

Benennung sind jeweils die Dringlichkeit und 
die Strukturkomponente zu berücksichtigen.“ 

c) Der bisherige Satz 5 wird Satz 7. 

3. Nach Art. 5 wird folgender Art. 5a eingefügt: 

„Art. 5a 
Ausgeglichene Bewohnerstruktur 

1
Wenn tatsächliche Anhaltspunkte die An-

nahme rechtfertigen, dass sich im Umkreis einer 
freien oder bezugsfertig werdenden Wohnung au-
ßerhalb der durch Rechtsverordnung nach Art. 5 
bestimmten Gebiete eine einseitige Bewohner-
struktur zu bilden droht oder eine solche bereits 
eingetreten ist, hat die zuständige Stelle den Ver-
fügungsberechtigten unverzüglich zu verpflichten, 
die Wohnung nur an solche Wohnungssuchende 
zum Gebrauch zu überlassen, deren Zuzug sie 
zuvor zugestimmt hat. 

2
Eine Anfechtungsklage 

gegen einen Bescheid nach Satz 1 hat keine auf-
schiebende Wirkung. 

3
Im Falle einer Verpflichtung 

nach Satz 1 darf der Verfügungsberechtigte die 
Wohnung erst nach der schriftlichen Zustimmung 
durch die zuständige Stelle an einen bestimmten 
Wohnungssuchenden zum Gebrauch überlassen. 
4
Die Zustimmung nach Satz 1 gilt als erteilt, wenn 

die zuständige Stelle sie nicht binnen einer Woche 
nach Anzeige und vollständiger Auskunft verwei-
gert. 

5
Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 

wenn die Überlassung einseitige Bewohnerstruk-
turen schafft oder verfestigt.“ 

4. Der bisherige Art. 36 wird Art. 35. 

(8) § 3 der Durchführungsverordnung Woh-
nungsrecht (DVWoR) vom 8. Mai 2007 (GVBl. S. 326, 
BayRS 2330-4-I), die zuletzt durch Verordnung vom 
10. November 2015 (GVBl. S. 414) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird durch folgende Sätze 1 und 2 er-
setzt:  

„
1
Die zuständige Stelle hat Wohnungssuchen-

de unter Berücksichtigung von Dringlichkeit 
und Strukturkomponente in einer Art. 5 Satz 6 
BayWoBindG entsprechenden Rangfolge zu 
benennen. 

2
Bei Gleichrangigkeit entscheidet 

die Dauer der Bewerbung.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und seine 
Nr. 2 wie folgt gefasst: 

„2. ergänzend danach, wie lange sich der an-
tragstellende Wohnungssuchende schon 
in der kreisfreien Gemeinde oder dem 
Landkreis gewöhnlich aufhält, wo er sich 
um eine Wohnung bewirbt.“ 

c) Es werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

„
4
Wer als dringlich benannt wurde, eine ihm an-

gebotene Wohnung aber ohne triftigen Grund 
ausschlägt, verliert für die auf die Ausschla-
gung folgenden neun Monate den Status der 
Dringlichkeit. 

5
Dem Wohnungssuchenden sind 

die Gründe für die Entscheidung nach Satz 4 
schriftlich mitzuteilen.“ 

2. Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Bei der Benennung kann von der Rang-
folge des Abs. 3 abgewichen werden, um die Vo-
raussetzungen zur Linderung sozialer Hilfebedürf-
tigkeit in dringenden Fällen zu schaffen.“ 

3. Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Dringlichkeit“ 
durch die Wörter „des Abs. 3 Satz 1 bis 3“ er-
setzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „Satz 2 Nr. 2 da-
nach bestimmen kann, wie lang der Woh-
nungssuchende schon in der Gemeinde wohnt 
(Hauptwohnung)“ durch die Wörter „Satz 3 
Nr. 2 danach bestimmen kann, wie lange sich 
der antragstellende Wohnungssuchende 
schon in der Gemeinde gewöhnlich aufhält“ 
ersetzt. 

(9) Art. 59 des Bayerischen Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetzes (BaySvVollzG) vom 22. Mai 
2013 (GVBl. S. 275, BayRS 312-0-J), das zuletzt 
durch Art. 53a Abs. 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 
(GVBl. S. 222) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der Wortlaut wird Abs. 1. 
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2. Es wird folgender Abs. 2 angefügt:  

„(2) Sicherungsverwahrte mit Deutsch- oder 
Integrationsdefiziten sollen dazu angehalten wer-
den, auf freiwilliger Basis an dem in Art. 40 Abs. 2 
und 3 BayStVollzG genannten Unterricht teilzu-
nehmen, wenn dies dem Zweck der Sicherungs-
verwahrung nicht widerspricht und mit vertretba-
rem Aufwand ermöglicht werden kann.“ 

(10) Das Bayerische Untersuchungshaftvoll-
zugsgesetz (BayUVollzG) vom 20. Dezember 2011 
(GVBl. S. 678, BayRS 312-1-J), das durch Art. 99 
Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (GVBl. S. 275) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem Art. 26 wird folgender Abs. 5 angefügt:  

„(5) Untersuchungsgefangene mit Deutsch- 
oder Integrationsdefiziten sollen dazu angehalten 
werden, freiwillig an dem in Art. 40 Abs. 2 und 3 
BayStVollzG genannten Unterricht teilzunehmen.“ 

2. Art. 33 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„
2
Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG gilt ent-

sprechend.“ 

(11) Das Bayerische Strafvollzugsgesetz (Bay-
StVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 866, 
BayRS 312-2-1-J), das zuletzt durch § 1 Nr. 325 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 40 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 1 werden folgende Abs. 2 und 3 
eingefügt: 

„(2) Gefangene haben an einem von der 
Anstalt angebotenen Deutschunterricht teilzu-
nehmen, wenn sie der deutschen Sprache 
nicht ausreichend mächtig sind, um sich nach 
ihrer Entlassung im Alltag fließend in deut-
scher Sprache verständigen zu können, und 
körperlich sowie geistig dazu in der Lage sind. 

(3) 
1
Gefangene haben an einem von der 

Anstalt angebotenen Integrationsunterricht teil-
zunehmen, wenn sie Integrationsdefizite auf-
weisen und körperlich sowie geistig dazu in 
der Lage sind. 

2
Der Integrationsunterricht dient 

den in Art. 1 des Bayerischen Integrationsge-
setzes genannten Integrationszielen.“ 

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4. 

2. In Art. 145 Abs. 5 wird die Angabe „Abs. 2“ durch 
die Angabe „Abs. 4“ ersetzt. 

(12) Das Bayerische Maßregelvollzugsgesetz 
(BayMRVG) vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 222, BayRS 
312-3-A) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art. 53a 
gestrichen. 

2. Dem Art. 10 wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Die Maßregelvollzugseinrichtung soll die 
untergebrachte Person dazu anhalten, freiwillig an 
Deutsch- bzw. Integrationsunterricht entsprechend 
Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG teilzunehmen, 
wenn dies den Zwecken des Maßregelvollzugs 
nicht widerspricht und ihr mit vertretbarem Auf-
wand ermöglicht werden kann.“ 

3. In Art. 41 Nr. 1 wird die Angabe „10 Abs. 2“ durch 
die Angabe „10 Abs. 2 und 4“ ersetzt. 

4. Art. 53a wird aufgehoben. 

(13) Das Gesetz zur Ausführung der Sozialge-
setze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 942, 
BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch Gesetz vom 10. 
Mai 2016 (GVBl. S. 82) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu 
Art. 98 die Wörter „und des Aufenthaltsgesetzes“ 
gestrichen. 

2. Art. 98 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „und des 
Aufenthaltsgesetzes“ gestrichen. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Staatsministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die Übernahme, 
Verteilung und vorläufige Unterbringung von 
Spätaussiedlern und Spätaussiedlerinnen und 
ihren gemeinsam eintreffenden Familienange-
hörigen nach § 8 des Bundesvertriebenenge-
setzes sowie ihren nachzugsberechtigten Fa-
milienangehörigen insbesondere nach § 28 
des Aufenthaltsgesetzes im Freistaat Bayern 
zu regeln.“ 

 

Art. 18 
Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grund-
rechte auf Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit, 
Unverletzlichkeit der Wohnung und Eigentum (Art. 2 
Abs. 2 Satz 2, Art. 8 Abs. 1, Art. 13 und 14 des 
Grundgesetzes, Art. 101, 102 Abs. 1, Art. 103, 106 
Abs. 3 und Art. 113 der Verfassung) eingeschränkt 
werden. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=GG&x=1
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Art. 19 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 
1
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

2
Abweichend von Satz 1 treten in Kraft: 

1. Art. 8 mit Wirkung vom 15. März 2016, 

2. Art. 5 Abs. 2, 3, 6 und Art. 17a Abs. 5 am 1. August 
2017. 

(2) 
1
Art. 8 tritt mit Ablauf des 30. September 2021 

außer Kraft. 
2
Entsprechende Angebote der Hochschu-

len laufen zu dem in Satz 1 genannten Datum aus. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 
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